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Organisation

Antrag 02/I/2021

AG Selbst Aktiv Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: Statutenkommission (Konsens)

Die innerparteiliche Benachteiligung der Arbeitsgemeinschaften beenden. Gleichstellung aller 11 SPDArbeitsgemeinschaften.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Wir fordern alle SPDMitglieder auf, dass wir die innerpar-

teiliche Benachteiligung vonArbeitsgemeinschaften der

ersten und zweiten Ordnung beenden.

Die Präambel der Grundsätze und Richtlinie für die Tätig-

keiten der Arbeitsgemeinschaften in der SPD soll wie folgt

geändert werden:

„Die Arbeitsgemeinschaften sind unselbständigeTeile der

SPD und sind entsprechend dem Statut der SPD gleichge-

stellt. Sie sind Bindeglied zu den gesellschaftlichen Grup-

pen, …“

Begründung

„Für die nächste Generation soll das tägliche Miteinan-

der von Menschen mit und ohne Behinderungen selbst-

verständlich sein. Eine menschliche Gesellschaft muss ei-

ne inklusive Gesellschaft sein“, so die SPD Bundestagfrak-

tion aus dem Jahre 2017. Die SPD fordert eine inklusive Ge-

sellschaft ein. Beginnenwir in unserer SPDmit der Inklusi-

on, indemwir alle 11. Arbeitsgemeinschaften gleichstellen

und dadurch Benachteiligungstatbestände innerhalb der

Arbeitsgemeinschaften beenden.

Hinweis: Ein gleichlautender Antrag der Arbeitsgemein-

schaft Selbst Aktiv Bundwurde beim 3. SPD Parteikonvent

vom 16.06.2014 Antragsbereich So 10 an den SPD Partei-

vorstand überwiesen worden. Passiert ist nichts?

Antrag 03/I/2021

AG Selbst Aktiv Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: Landesvorstand, Parteivorstand (Kon-

sens)

Umsetzung der UN- Berhindertenrechtskonvention in der SPD - SPD Aktionsplan Inklusion 2022-2026

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Wir fordern allen Mitglieder/innen des SPD Parteivor-

standes auf, gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft

Selbst Aktiv einen SPD Aktionsplan Inklusion 2022-

2026 zu entwickeln, damit wir in der SPD die UN-

Behindertenrechtskonvention, die im Jahr 2009 in

Deutschland ratifiziert wurde endlich umsetzen.

Begründung

Rund 10 Prozent der Bevölkerung haben eine anerkann-

te Schwerbehinderung. Die Behinderungsformen und

die Auswirkungen sind sehr unterschiedlich. Grundsätz-

lich haben alle Behinderungen in ihrer Wirkung etwas

1
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Gemeinsames: Sie grenzen Menschen mit Behinderung

überall dort aus, wo auf Grund der Behinderung keine

uneingeschränkte Teilhabe am beruflichen, gesellschaft-

lichen, politischen oder persönlichen Leben möglich ist.

Vor diesem Hintergrund ist es zwingend erforderlich, im

Sinne der UN74 Behindertenrechtskonvention, die im Jahr

2009 in Deutschland ratifiziert wurde, einen Aktionsplan

Inklusion aufzustellen. Die SPD leistet damit einen we-

sentlichen Beitrag zur Umsetzung des Artikels 29 der UN-

Konvention, in dem uneingeschränkte Teilhabe am poli-

tischen und öffentlichen Leben gefordert wird. Wir ha-

ben uns u.a. vorgenommen, dass kein Mitglied mehr auf

Grund seiner Behinderung am innerparteilichen politi-

schen Leben ausgeschlossen werden darf.

DieUmsetzungdesAktionsplans Inklusion ist für denZeit-

raum 2022 bis 2026 geplant. Der Plan ist modular aufge-

baut. Die Ziele können grundsätzlich voneinander unab-

hängig erreicht werden. Der Aktionsplan soll eine Hand-

lungsanleitung für jede Gliederung der Partei sein. Die

Ziele werden mit Maßnahmen und Meilensteinen fest-

geschrieben. Über die Zielerreichung wird jährlich gegen-

über dem Parteivorstand berichtet.

Der Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv, Menschen mit Be-

hinderung kommt hierbei eine wesentliche Rolle zu. An-

gestrebt wird eine nachhaltige und angemessene wirt-

schaftliche Umsetzung.

2
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Arbeit /Wirtschaft

Antrag 27/II/2019

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt (Konsens)

Die Arbeitsversicherung implementieren – soziale Sicherung umsetzen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Das System Hartz IV ist – wie auch das Sozialstaatspapier

der SPD anerkennt – gescheitert und auch die Arbeitslo-

senversicherung in der jetzigen Formwird den vielfältigen

gesellschaftlichen Bedürfnissen nicht mehr gerecht. Bei

der Neuordnung der Sozialversicherungen muss deshalb

die Reform der heutigen Arbeitslosenversicherung hin zu

einer Arbeitsversicherung eine herausgehobene Bedeu-

tung einnehmen. Ziel muss es sein, nicht nur die Arbeits-

losigkeit, sondern auch Wechsel, Brüche und temporäre

Aus- und Weiterbildungszeiten in der Erwerbsbiographie

besser abzudecken und auf die individuelle Lebenssituati-

on anpassbar zu machen. Von großer Bedeutung ist wei-

terhin, dermit demheutigen Arbeitslosengeld I und II ver-

bundene Abstiegs- und Existenzangst zu begegnen und

echte soziale Sicherung herzustellen.

Für uns Jusos geht es darum, dass eine gute Arbeits-

losenversicherung nicht nur im Fall von Arbeitslosig-

keit eingreift, sondern Arbeit fördert, Weiterbildung or-

ganisiert und finanziert, Auszeiten im Erwerbsleben für

Reproduktions- und Bildungsphasen absichert, Beschäf-

tigungsfähigkeit durch Weiterbildung und Qualifikation 

lebenslang erhält und vor allem Aufstiegsmöglichkeiten

ermöglicht. Deshalb ist es für uns Jusos unerlässlich eine

neue Weiterbildungsarchitektur im Rahmen der Arbeits-

versicherung zu schaffen.

Insbesondere imRahmender durch dieDigitalisierung ge-

prägten Arbeit 4.0 ist davon auszugehen, dass der Qua-

lifikationsgrad und Flexibilität der Arbeitnehmer*innen

maßgeblich darüber entscheiden, ob sie weiter beschäf-

tigt werden oder aufgrund der Substitution ihres Arbeits-

platzes oder gar gesamten Berufsbildes ihre Beschäfti-

gung verlieren. Weiterbildung und der Anspruch auf le-

benslanges LernenmüsseneinKernelementderneuenAr-

beitsversicherung werden, denn sind ist im Rahmen einer

aktiven Beschäftigungspolitik die besten Mittel, Arbeits-

losigkeit zu vermeiden. Dabei muss berücksichtigt wer-

den, dassdieArbeitgeber*innen, für diedieDigitalisierung

und Flexibilisierung der Arbeitswelt bisher viele finanziel-

le Vorteile bringt, stärker an den Kosten der Versicherung

beteiligt werden müssen.

Gleichzeitig haben sich auch die Bedürfnisse auf Seiten

der Arbeitnehmer*innen verändert. Viele möchten flexi-

bler arbeiten, sich Auszeiten nehmen und sich beruflich

stetig weiterentwickeln. Die Vorstellung eines Normalar-

beitsverhältnisses, im Rahmen dessen man nach der Aus-

bildung bis in die Rente in derselben Position beschäftigt

wird, ist für viele Arbeitnehmer*innen nicht mehr attrak-

• LPT II/2019: FA VII - Wirtschaft und Arbeit

• LPT I/2020: vertagt

 

 

”Der Fachausschuss unterstützt grundsätzlich die Zielrich-

tung des Antrags 27/II/2019. Hinsichtlich der Umsetzung

sollten die Empfehlungen der Friedrich-Ebert-Stiftung ein-

bezogen werden. Diese hatte sich intensiv mit dem Thema

befasst ( siehe Zusammenfassung in Arbeitsversicherung -

Ausgestaltung der Reformparameter, Berlin, 2017 )

 

Die Empfehlungen lauten wie folgt:

 

Die FES hat 2017 einen Vorschlag zur Ausgestaltung ei-

ner Arbeitsversicherung vorgelegt und die Kosten hierfür

berechnet. Das Konzept beruht auf Vorschlägen, die be-

reits vor einigen Jahren erarbeitet worden sind. Der Vor-

schlag der FES sieht im Grundsatz zwei wesentlichen Än-

derungen der heutigen Arbeitslosenversicherung vor. Zum

einen soll der Kreis der Anspruchsberechtigten um Solo-

Selbstständige, Minijobber etc. erweitert werden. Zum an-

deren soll die bestehende ALV mit ihren beiden Säulen ALG

I und II erweitert werden um eine dritte Säule. Diese drit-

te Säule enthält ein Weiterbildungskonto, das mit einem

festen Betrag ausgestattet ist und auf das der große Kreis

der Anspruchsberechtigten nach Bedarf im Verlauf der Er-

werbsbiografie zugreifen kann.

 

Das Juso-Modell schlägt einen sehr viel weiter reichenden

Umbau der Arbeitslosenversicherung vor. Daraus ergeben

sich in diesem Konzept einige Fragen undWidersprüche:

 

- Das Modell sieht Ziehungsrechte nicht nur für Weiterbil-

dung, sondern auch für Arbeitszeitreduzierung und Sabba-

ticals vor. Wenn die Reduzierung von Arbeitszeit im gesell-

schaftlichen Interesse erfolgt, also beispielsweise für Sorge-

arbeit, dann ist eine Finanzierung aus Beitrags- bzw. aus

Steuermitteln sinnvoll. Entsprechend gibt es zielgerichte-

te Förderinstrumente wie das Elterngeld, oder aber Vor-

schläge für weitergehende Instrumente wie die Familien-

arbeitszeit oder erweiterte Pflegezeiten. Arbeitszeitreduzie-

rungund Sabbaticals, die aus einem individuellenBedürfnis

heraus erfolgen und nicht dem Anliegen von Sorgearbeit

oder Weiterbildung dienen, über Beiträge und Steuermit-

tel zu fördern, erscheint fragwürdig. In diesem Fall müss-

teman tatsächlich alle Erwerbstätigen von Selbstständigen

bis Beamte in die Arbeitsversicherung einbeziehen, mit al-

3



I/2021 Landesparteitag 24.04.2021 Antrag 27/II/2019

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

tiv.

Auf diese Veränderten Bedarfe und die Herausforderun-

gen der Digitalisierung muss die Arbeitsversicherung von

morgen Antworten liefern.

 

I.     Grundprinzipien der Arbeitsversicherung

1.     Qualifizierung

Grundlegendes Prinzip der Arbeitsversicherung ist die

Schwerpunktsetzung auf die persönliche Qualifizierung

der Arbeitnehmer*innen und der Eröffnung echter Fort-

undWeiterbildungschancen. Dabei sollen die beruflichen

Entwicklungswünsche der Versicherten maßgeblich sein

und nicht die Qualifizierungsbedarfe ihrer Unternehmen.

DieVersicherten sollenaufWunsch individuelleWeiterbil-

dungspläne erhalten, die nachhaltige Qualifizierung vor-

sehen. Es müssen differenzierte Angebote für den Erwerb

von Zusatzqualifikationen entwickelt werden, welche auf

eine vorhandene Ausbildung oder ein Studium aufbau-

en. Dabei sind Module zur Spezialisierung, Modernisie-

rung und Umstellung notwendig. Eine Zertifizierung ist

auf Grund einer europaweiten Anerkennung unverzicht-

bar. Hierbei können Prüfungen und Zeugnisse von offi-

ziellen Bildungseinrichtungen (z.B. VHS, IHK) helfen eine

einheitliche Qualitätssicherung zu erzielen. Jede Weiter-

bildung von auszuwählenden Anbieter*innen muss einer

Qualitätsoffensive unterzogen werden.

Versicherte in Berufsgruppenmit hohen Substitutionspo-

tenzialen, alsomit überwiegenderWahrscheinlichkeit des

Jobwegfalls aufgrund von Automatisierung und Digitali-

sierung, haben darüber hinaus unabhängig von der Aus-

stattung ihres Weiterbildungskonto einen Anspruch auf

Umschulung und Nachholung von Berufsabschlüssen im

Sinne einer Qualifizierungsgarantie.

1.       Individuelle Ansprache und Beratung

Die Versicherten haben einen Anspruch auf umfassen-

de Beratung bezüglich der Geltendmachung ihrer Ver-

sicherungsleistungen. Insbesondere soll hinsichtlich der

Weiterbildungsoptionen individuell Stärken und Schwä-

chen in Beratungsgesprächenanalysiert unddementspre-

chend Weiterbildungspläne entwickelt werden, die auf

die subjektiven Bedürfnisse und Fähigkeiten der Beschäf-

tigten zugeschnitten sind. Ziel ist die Verstetigung der

Beratungs- und Betreuungsleistungen. Insbesondere Ver-

sicherte mit hohem Substitutionspotenzial müssen re-

gelmäßig die Möglichkeit haben, sich mit ihren Betreu-

er*innen zusammenzusetzen, ihre Weiterbildungspläne

zu evaluieren und gegebenenfalls nachzujustieren.

Umdies zu erreichen,müssen die Geschäftsstellen der Ar-

beitsversicherung mit ausreichend Personal ausgestattet

werden. Zusätzlich muss sichergestellt werden, dass die

Mitarbeiter*innen der Arbeitsversicherung regelmäßig in

Softskills weitergebildet werden, insbesondere zwischen-

menschliche Kommunikation und interkulturelle Kompe-

tenz. Beratung in Fremdsprachen muss stets verfügbar

sein, z.B. durch Übersetzungsprogramme. Die bisherigen

len daraus resultierenden Folgen. Die Arbeitsversicherung

aber mit einem derlei weit reichenden Leistungsspektrum

von der Arbeitslosenversicherung über die Grundsicherung,

Weiterbildung, Sorgearbeit und Arbeitszeitreduzierung zu

überfrachten, erscheint nicht zielführend. Eine Erweiterung

der Arbeitslosenversicherung alleine um die Komponente

der Weiterbildung wäre schon ein großer Schritt.

 

- Nach dem Modell werden mit jedem Jahr Erwerbstätig-

keit weitere Anspruchsmonate für ALG I generiert, die für

Weiterbildung, Arbeitszeitreduzierung etc. eingesetzt wer-

den können. Die Nutzungsmöglichkeiten dieser angespar-

ten Monate stehen jedoch in Konkurrenz zueinander. Was,

wenn man seine Zusatzmonate bereits für Weiterbildung

eingesetzt hat und dann arbeitslos wird? Stehen demje-

nigen dann weniger Monate ALG I zur Verfügung als de-

nen, die nicht in eineWeiterbildung investiert haben?Oder:

Wenn man seine Arbeitszeit reduzieren will, wird die Zeit

nicht für Weiterbildung eingesetzt. Überdies wachsen die

Ansprüche auf weitere ALG I-Monate über den Verlauf der

Erwerbsbiografie an. Daraus ergibt sich das Problem, dass

derjenige zu Beginn seiner Karriere weniger Ansprüche hat,

obwohl er Weiterbildung zu diesem Zeitpunkt nötiger hat

als kurz vor Renteneintritt. Die vollen Ansprüche auf das

Weiterbildungskonto sollten von Beginn der Berufslauf-

bahn an zur Verfügung stehen.

 

- Deutlichwird das Problemder konkurrierendenNutzungs-

möglichkeiten der Anspruchsmonate bei der Rente: Wenn

man die Möglichkeit hat, die Ansprüche in einen früheren

Renteneintritt umzumünzen, werden Fehlanreize gesetzt,

die Zeiten nicht fürWeiterbildung oder auch Sorgearbeit zu

nutzen. Angesparte Zeiten sollten daher verfallen.”

 

4



I/2021 Landesparteitag 24.04.2021 Antrag 27/II/2019

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

Fördermaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit, die im

Rahmen der bisherigen aktiven Arbeitsmarktpolitik be-

stehen, werden in die Arbeitsversicherung integriert, so-

dass ein Gesamtgefüge entsteht. Ziel der Beratung bei

Verlust des Arbeitsplatzes muss die Rückkehr in eine qua-

lifikationsadäquate Beschäftigung sein. Arbeitssuchende

dürfen nicht länger zur Annahme jeglicher, auch weit

unter ihrem Qualifizierungslevel liegender, Angebote ge-

drängt werden. Dafür müssen die Zumutbarkeitsregelun-

gen entsprechend geändert werden.

1.       Paritätisch Grundfinanzierung, steuerliche Er-

gänzung

Die Arbeitsversicherung hat auch zukünftig zum Ziel,

die paritätische Finanzierung zwischen Arbeitgeber*in

und Arbeitnehmer*in zu sichern. Die steigenden Anforde-

rungen an die Arbeitsversicherung gebieten jedoch, die

Beitragsbemessungsgrenze, die momentan noch beson-

ders gut verdienende Versicherte entlastet, abzuschaffen.

Gleichzeitigmuss esmöglich sein, denArbeitgeber*innen-

anteil bei Bedarf zu erhöhen. Darüber hinaus muss die

Basis der Einzahlenden erweitert werden. Selbstständige

sind durch die massive Ausweitung der Schein- und Solo-

selbstständigkeit stärker als in der Vergangenheit von so-

zialer und finanzieller Unsicherheit betroffen und schon

aus dieser Schutzwürdigkeit heraus in die Versicherung zu

integrieren. Langfristig müssen auch die Beamt*innen in

die Arbeitsversicherung einbezogen werden, um auch ih-

nen Qualifikationsmöglichkeiten zu eröffnen.

Sollte diesfinanziell erforderlich sein,mussdieArbeitsver-

sicherung wegen ihrer beschäftigungspolitischen Bedeu-

tung aus steuerlichen Mitteln unterstützt werden.

II.    Versicherungsleistungen und Ziehungsrechte

1.       Arbeitslosengeld I

Das Arbeitslosengeld I wird an Versicherte ausgezahlt, die

ausder Erwerbsarbeit herausarbeitsloswerden, unddient

zur Sicherung des Lebensstandards. Dieser Funktion wird

das Arbeitslosengeld heute kaum noch gerecht. Dies liegt

daran, dass zum einen die Bezugsdauer zu kurz bemessen

ist, um die Versicherten adäquat vor dem Folgen der Er-

werbslosigkeit zu schützen und zum anderen die Niedrig-

lohnpolitik der letzten Jahrzehnte dazu geführt hat, dass

mehr als jede*r fünfte Erwerbstätige aus dem Job direkt in

Hartz IV abrutscht.

Um dieser Entwicklung zu begegnen, muss die Schutz-

funktion der Arbeitslosenversicherung verbessert wer-

den. Das zu diesem Zweck zu implementierende ’Min-

destarbeitslosengeld’ muss höher bemessen sein als der

ALG-II-Anspruch einer alleinstehendenPerson.Wirddurch

ein Arbeitseinkommen kein Arbeitslosengeld-I-Anspruch

in dieser Höhe erreicht, erhöhen sich die Arbeitgeber*in-

nenbeiträge so weit, bis die Höhe der geleisteten Beiträ-

ge einen Anspruch in Höhe des Mindestarbeitslosengel-

des generiert. Regulär beträgt die Höhe des Arbeitslosen-

geldes Imindestens 70% des Bruttobemessungsentgelds,

welchesdurchschnittlich indenvergangen 12Monatener-
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zielt werden konnte.

DieBezugsdauerdesArbeitslosengeldes I richtet sichnach

der Dauer der vorherigen Beschäftigung. Allen Arbeitneh-

mer*innen stehen nach dem Verlust ihrer Beschäftigung -

12 Monate Bezugsdauer ALG I zu - egal, wie lange sie vor-

her gearbeitet haben. Wer länger als ein Jahr vorher ge-

arbeitet hat, “erspart” sich mit jedem zusätzlichen Mo-

nat Beschäftigung einen Monat ALG I. Ab dem zweiten

Jahr Beschäftigung “erspart” man sich pro zusätzlichem

Jahr Beschäftigung einen Monat ALG I. Teilzeitbeschäfti-

gung wird anteilig angerechnet. Falls die angesparten 24

Monate ALG I wegen Arbeitslosigkeit oder aus anderen

Gründe angetastet werden, baut sich diese in Höhe von

einem Monat zusätzlicher Bezugsdauer ALG I je gearbei-

teten Monat wieder auf.

Das Arbeitslosengeld II soll demgegenüber die sozio-

kulturelles Teilhabe an der Gesellschaft sichern und zu-

künftig in seiner Höhe dementsprechend bemessen sein.

Jedoch wird es nicht in die Arbeitsversicherung integriert

und weiterhin allein aus Steuermitteln finanziert.

1.       Weiterbildung

Im Rahmen Qualifizierungsfunktion der Arbeitsversiche-

rung werden Weiterbildungskonten geschaffen, welche

gesetzlich festgelegte Ansprüche auf Weiterbildungs-

und Lernzeiten finanzieren. Diese sollen bei der Agen-

tur für Arbeit eingerichtet und geführt werden. Das

Guthaben auf dem Weiterbildungskonto wird während

der Erwerbstätigkeit vergrößert und paritätisch zwischen

Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen finanziert.

Hierbei sollen gesetzlich festgelegte Ansprüche auf Fort-

undWeiterbildung greifen. ErworbeneAnsprüchewerden

auf dem Konto verbucht und können dann bei Bedarf in

Lernzeit oder Weiterbildung realisiert werden. Aber auch

freiwillige Einzahlungen sollen möglich sein: Eine Aufsto-

ckung des Kontos durch paritätische Einzahlung vonGeld-

beträgen soll ebenso möglich sein.

Im Rahmen der Beschäftigung soll die angesparte fle-

xible Bezugsdauer des AGL I in Guthaben des Weiter-

bildungskontos der Qualifizierungsfunktion der Arbeits-

versicherung zur persönlichen BeruflichenWeiterbildung

umgewandelt werden können. Umgekehrt ist aber eine

verpflichtende Heranziehung von angesparten Zeiten der

persönlichen beruflichen Weiterbildung im Falle von Ar-

beitslosigkeit nicht möglich.

1.       Reduzierung von Arbeitszeit

Ziehungsrechte sollten auch zur generellen Reduzierung

von Arbeitszeit im Sinne einer individuellen Arbeitszeit-

verkürzung bei hälftigem Lohnausgleich genutzt werden

können.Hierfür soll ebenfalls dieflexibleBezugsdauer des

ALG I als Zeitguthaben genutztwerden können. Die indivi-

duelle Arbeitszeitverkürzung soll unabhängig von der all-

gemeinen Arbeitszeitverkürzung möglich sein, für die wir

weiterhin eintreten.

1.       Sabbaticals

Längere Auszeiten vom Beruf können ebenfalls mit Hilfe
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der Arbeitsversicherung organisiert werden. Hierfür wer-

den 50% des Lohnes fortgezahlt. Je sieben Jahre Erwerbs-

tätigkeit steht den Versicherten ein Anspruch auf ein ein-

jähriges Sabbatical zu. Anteilig können auch kürzere Aus-

zeiten flexibel vereinbart werden. Zudem sollten die be-

reits bestehenden tariflichen Vereinbarungen des öffent-

lichen Dienstes auf alle Arbeitnehmer*innen ausgeweitet

werdenumauchhäufigere und/oder kürzereAuszeiten zu

ermöglichen.

1.       Verlängerung von Carearbeitszeiten

Angesparte Zeiten können auch zur Verlängerung von

Carearbeit verwandt werden können. Nach vorgegebe-

nen Regelungen (z.B. Kinder unter 16 Jahre; Verwandte

in bestimmter Pflegestufe) können diese Zeiten dann zur

Reduzierung bei gleichzeitiger Ausfallregelung von 70%

genutzt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass der*die

Partner*in – gegebenenfalls zeitversetzt - ebenfalls sei-

ne*ihre Arbeitszeit im gleichen Umfang reduziert. Allein-

erziehende werden durch diese Regelung nicht gegen-

über Paaren schlechter gestellt. Unabhängig hiervon sind

die bislang einzeln ausgezahlten, kinderspezifische Sozi-

alleistungen wie etwa das Kindergeld, Kinderfreibetrag,

Kinderzuschlag, Bildungs- und Teilhabepaket außerhalb

der Arbeitsversicherung zu einer Kindergrundsicherung

zusammenzufassen. Auch wenn Carearbeitszeiten über

die Arbeitsversicherung verlängert und abgesichert wer-

den können, sollen sie nur als Überbrückung dienen. Wir

sprechenunsweiterhin für eine angemessene, kostenlose

Kinderbetreuung sowie professionelle, gut entlohnte und

für jeden bezahlbare Pflegeangebote aus. DieMöglichkeit

einer verlängerbaren Carearbeitszeit soll auf keinen Fall

zum Ersatz dieser Forderungen werden.

1. Früherer Renteneintritt und Anrechnung von Rest-

guthaben

Guthaben, welches auf dem Weiterbildungskonto ange-

spart wurde, repräsentiert das Recht auf Leistungen. Ar-

beitnehmer*innen, die zum Ende ihrer Erwerbslaufbahn

nochangespartesGuthabenauf ihremKontohaben, steht

dieses Recht weiter zu. Eine Schieflage zwischen verschie-

denen Arbeitnehmer*innen in der Inanspruchnahme der

Leistungen der Arbeitsversicherung über den Zeitraum ih-

rer Erwerbsbiografie – über den Zeitraum ihres Lebens –

würde eine gravierende Verteilungsungleichheit und Un-

gerechtigkeit darstellen. Deshalb darf angespartes Gut-

haben auf dem Weiterbildungskonto mit dem Renten-

eintritt nicht erlöschen. Angespartes Bezugsdauergutha-

ben für ALG I, ein noch offenes Sabbatical für den je-

weiligen sieben-Jahres-Rhythmus, sowie über die Jah-

re nicht-wahrgenommene Arbeitszeitreduzierungen und

Cararbeitszeiten, sollen deshalb in einen früherenRenten-

eintritt übertragen werden können. Gleichzeitig soll an-

gespartes Guthaben beim regulären Renteneintritt antei-

lig in einen Abschlag auf die Rentenpunkte umgewandelt

werden können.

7.        Berücksichtigung der Sozialversicherung Die Bereit-
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stellung einer angemessenen Altersrente, einer solida-

risch finanzierten Krankenversicherung, sowie besonde-

re Leistung im Fall von Erwerbsminderung bzw. Erwerbs-

unfähigkeit, betrachten wir weiterhin als öffentliche Auf-

gabe. Die Arbeitsversicherung darf keinen negativen Ein-

fluss auf diese haben. Deshalb sollen in Anspruch genom-

mene Leistungen der Arbeitsversicherung sozialversiche-

rungstechnische Berücksichtigung finden, beispielsweise

indem für die Dauer des Bezugs von ALG I weiterhin Ren-

tenpunkte angerechnet werden, als handle es sich bei der

ausbezahlten Leistung um ein Nettoentgelt, bei dem die

Sozialversicherungsbeiträge bereits abgezogen wurden.

An der Grundidee einer paritätisch finanzierten Sozialver-

sicherung halten wir fest.

Antrag 266/II/2019
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Die größten institutionellen Anleger*innen haben heut-

zutage ihre Finger in fast jedem Unternehmen im Spiel.

Anleger*innen, welche einen so großen Einfluss auf ver-

schiedeneUnternehmenhaben, besitzeneindeutig zu viel

Marktmacht. Sie sind im Stande die Dinge so zu steuern,

dass die Gewinne der Unternehmen auf Kosten der Kon-

sument*innen, Arbeitnehmer*innen und Innovation an-

steigen.

 

Institutionelle Anleger*innen sind Investor*innen, dessen

Kapitalanlagen sehr hoch sind. Die größten Institutionel-

len Anleger*innen sind BlackRock, Vanguard, State Street

und Fidelity. Solche Anleger*innen besitzen inzwischen

26% aller Unternehmensanteile in den USA. Mit 6,29 Bil-

lionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen stellt Black-

Rock hierbei die größte unabhängige Vermögensverwal-

ter*in derWelt dar. So ist BlackRock zum Beispiel auch bei

28 von 30 DAX Unternehmen Großaktionär*in. In absolu-

ten Zahlen besitzen diese Investor*innen in den meisten

Fällen zwar nie mehr als 6-7% eines Unternehmens. Da

aber sehr viele Aktionär*innen ihren Einfluss auf das Un-

ternehmen nicht ausüben, reichen solche Anteilsmengen

schon aus, um sehr viel Macht auf das Unternehmen aus-

üben zu können. Es reicht allein aus, dass eine Investor*in

zu den größten Einzelaktionär*innen gehört.

 

Betrachtet man eine einzelne Branche, hält diese klei-

ne Gruppe von institutionellen Anleger*innen abwech-

selnd die größten Anteile an Unternehmen dieser Bran-

che. Ein Beispiel bildet der US-Banken Sektor. Betrachtet

man die größten Anteilseigner*innen der sechs größten

US-Banken, fällt auf: BlackRock ist dreimal die größte, und

LPT II/2019: Überwiesen an FA VII - Wirtschaft und Arbeit

LPT I-2020: vertagt auf LPT II/2020

 

Stellungnahme zum Antrag 266/II/2019 des FA VII zum

LPT I-2020

Studien und statistische Untersuchungen, die insbeson-

dere in den USA in letzter Zeit durchgeführt worden

sind, weisen auf die Möglichkeit einer konkurrenzfeind-

lichen Marktbeeinflussung durch institutionelle Investo-

ren hin, welche Minderheitsanteile an börsennotierten

und gleichzeitig untereinander konkurrierenden Unter-

nehmen der gleichen Branche halten (sog. „common ow-

nerships“). Solche Investoren bilden de facto Gesellschaf-

tergruppen mit gleichgelagertem Interesse. Durch Aus-

übung ihrer Rechte – wie z.B. durch Abstimmung bei Ent-

scheidungen über die Unternehmensstrategien oder bei

der Wahl von Vorstandsmitgliedern und der Festlegung

ihrer Vergütungen – oder auch einfach durch Enthaltung

bei gewissen Maßnahmen sollen sie die Wettbewerbsin-

tensität in ihrem Markt vermindern. Höhere Marktprei-

se, als man bei ungehindertem Wettbewerb hätte, sind

u.a. das Ergebnis. Das geht allgemein zu Lasten der Kon-

sumenten und insbesondere der weniger wohlhabenden

Schichten der Gesellschaft.

Zur Zeit findet eine sehr lebhafte Diskussion auch in Euro-

pa statt, ohne daß sich bisher eine herrschende Meinung

bilden konnte. Die deutscheMonopolkommission hat da-

zu zweimal Stellung genommen – das letzteMalmit dem

XXII. Hauptgutachten „Wettbewerb 2018“, https://www.

monopolkommission.de/images/HG22/HGXXII_Ge-

samt.pdf – und dabei auf die Bedeutung des Problems

hingewiesen. Besonders kontrovers sind eine genaue
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dreimal die zweitgrößte Anteilseigner*in. Vanguard hin-

gegen ist zum Beispiel bei drei dieser Banken, die zweit-

größte Einzelaktionär*in. Weiterhin finden sich die ande-

ren Großinvestor*innen, wie State Street oder Fidelity alle

samtunter den fünf größten Einzelaktionär*innenbei die-

sen Banken wieder. In deutschen Branchen sieht es sehr

ähnlich aus.

 

Dadurch besitzen diese großen Anleger*innen viel zu viel

Macht in diversen Branchen. Die institutionellen Anle-

ger*innen haben ein Interesse daran, dass die Unterneh-

men eines Sektors möglichst viel Gewinn erzielen und

die damit verbundene Ausschüttung am größten ist. Am

größten werden diese Gewinne natürlich, wenn Unter-

nehmen keinen Wettbewerb mehr untereinander führen

und sie ihre Kosten senken. Dadurchwerden die Preise für

Konsument*innen erhöht, die Löhne für Arbeitnehmer*in-

nen gesenkt und der Einfallsreichtum der Unternehmen

gebremst. Investor*innen wie BlackRock nutzen ihre ge-

ballte Anteilsmacht um die verschiedenen Unternehmen

einer Branche für ihre Ziele einzuspannen.

 

Es ist zwingendnotwendig, dieMachtdieser institutionel-

len Anleger*innen aufzubrechen.

 

Forderungen:

Wir fordern, dass institutionelle Anleger*innen pro Bran-

che entweder:

1. einen Anteil von mehr als 1% an einem einzigen Unter-

nehmen halten dürfen, in welchem Fall sie aber keine An-

teile an anderen Unternehmen derselben Branche halten

dürfen

 

oder

 

2. an mehreren Unternehmen Anteile halten dürfen, in

welchem Fall sie jedoch nicht mehr als 1% aller Anteile ei-

nes Unternehmens halten dürfen.

 

Für institutionelle Anleger*innen welche nur stille Ak-

tionär*innen sind, dass bedeutet sie machen von ihren

Mitbestimmungsrechten keinen Gebrauch, ändert sich

nichts.

Wir fordern außerdem, dass Sanktionen gefunden wer-

den, welche bei Nichteinhalten dieser Regeln verhängt

werden können.

 

Identifizierung der Prozesse, die zu einer wettbe-

werbsverzerrenden Einflußnahme durch institutionelle

Investoren führen sollen, sowie die statistische Un-

termauerung der Kausalitätsrelation zwischen ihren

horizontalen Minderheitsbeteiligungen und der Schwä-

chung von Wettbewerbsmechanismen. Sie läßt sich

schwierig durch Anwendung von Regressionsmethoden

belegen. Die Position der Monopolkommission lautet

konkret, „daß es – obwohl ein Risikopotenzial besteht

– zum gegenwärtigen Zeitpunkt verfrüht wäre, (wett-

bewerbs)rechtliche oder regulatorische Maßnahmen zu

ergreifen. Zuvor bedarf es weiterer wissenschaftlicher

Erkenntnisse und empirischer Belege für einen Zusam-

menhang zwischen indirekten Horizontalverflechtungen

und antikompetitiven Effekten.“ (HGXXII, S. 215).

Unsere Position ist, daß starke Bedenken über die Rolle

von institutionellen Investoren mit Blick auf die Markt-

mechanismen trotz der Kritik, die gegenüber den empiri-

schen Modellen zur Schilderung der Effekte aus common

ownerships erhoben worden sind, berechtigt sind.

Ein weiterer und grundsätzlich anderer Aspekt sind die

schiere Größe, die insbesondere US-institutionelle Inves-

torenwie BlackRock oder Vanguard inzwischen angenom-

men haben, und die möglichen Konsequenzen für den

Markt und seine Liquidität, die sich daraus im Falle einer

Wirtschaftskrise ergeben können. Wie die Bundesregie-

rung auf eine Kleine Anfrage der FDP antwortet (Druck-

sache 19/6675 über „Wettbewerbsverzerrungen durch In-

dexfonds und Common Ownership“): „Mögliche Auswir-

kungen auf die Finanzstabilität und die Aktienmärkte in

verschiedenen Marktphasen sind Gegenstand von Beob-

achtung und Analysen von Aufsichtsbehörden und für die

Finanzstabilität zuständigen Institutionen“. U.a. beschäf-

tigt sich der FSB – Financial Stability Boardmit den poten-

tiellen Risiken, die sich aus Produkten von institutionellen

Investoren wie z.B. ETF’s ergeben können – insbesondere,

wenn siemit Derivaten und synthetischen Strukturen ver-

bunden sind.

Die Vorschläge der Antragssteller dürften auf Empfeh-

lungen von US-Professoren zurückgreifen (E. Posner, F.

Scott Morton, E. GlenWeyl: „A Proposal to Limit the Anti-

Competitive Power of Institutional Investors“, 2017), aller-

dings mit wichtigen Abweichungen.

Das Verbot für einen institutionellen Investor, mehr als

1% der Aktien von jedem Unternehmen einer Branche zu

halten (es sei denn, der Investor konzentriert seine Be-

teiligung auf ein einzelnes Unternehmen bzw. verhält

sich vollkommen „passiv“ und verzichtet u.a. auf die Aus-

übung seiner Stimmrechte als Aktionär und meidet je-

den Kontakt zumManagement), gilt allgemein und nicht

nur, wenn die betreffende Branche einen hohen Kon-

zentrationsgrad aufweist (z.B. wenn der sog. Herfindahl-

Hirschmann Index für die Branche höher als 2.500 Punk-

te liegt – zum Vergleich: Die Monopolkommission berich-

tet, daß sich der Mittelwert für den gesamten deutschen

9
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Markt grundsätzlich konstant auf einem Niveau von ca.

1.500 Punkten bewegt).

Während das eigentliche Hauptziel der US-Professoren ei-

ne radikale und in ihrer Logik unvermeidbare Einschrän-

kung der Portfoliodiversifizierung von institutionellen In-

vestoren ist (hohe HHI Werte, die für eine starke Markt-

konzentration stehen, sind sehr oft auf die zunehmend

praktizierte Diversifizierung der Portfolien zurückzufüh-

ren – z.B. durch die steigende Nutzung von Indexfonds

– selbst bei niedrigen Beteiligungsquoten institutioneller

Investoren wie zwischen 1% und 2%, ), scheint das eigent-

liche Ziel der Antragssteller, die Aufspaltung der institu-

tionellen Investoren selbst zu sein.Wie vonmehreren Sei-

ten vorgetragen, würde aber die Einführung so strenger

Regelungen für institutionelle Investoren schwerwiegen-

de Folgen für den Markt haben, da tragende Teile der Ka-

pitalsammelstellen in ihren Marktaufgaben grundlegend

eingeschränkt wären hin bis zu ihrer möglichen Aufga-

be. Hinzu käme, daß die Kapitalmarktallokation selbst be-

einträchtigt wäre, weil der Portfoliodiversifizierung enge

Grenzen gesetzt wären. Kosten für die Portfolioverwal-

tung würden steigen und Portfolioschwankungen wür-

den sich erhöhen, falls wesentlich höhere Beteiligungen

in einzelnen Unternehmen überhaupt eingegangen wer-

den, bzw. der verbreitete Verzicht auf eine aktive Beteili-

gungsverwaltung eine wesentliche Störung von Kontroll-

undSteuerungsfunktionenbei denUnternehmenmit sich

bringen könnte. Auf das sehr schwierige Thema der Ein-

führung von Regelungen in einem globalisierten Markt

wird hier nicht eingegangen.

Wir teilen die oben aufgeführte Meinung der Monopol-

kommission, die besser gesicherte Erkenntnisse über anti-

kompetitive Effekte vomcommonownership verlangt, be-

vor man Maßnahmen ergreift. Denkbar wäre inzwischen,

wie von manchen vorgeschlagen (z.B. Einer Elhauge, Har-

vard LawSchool, „Howhorizontal shareholdingharmsour

economy – and why antitrust law can fix it“, 2019), eine

konsequentere und erweiterte Anwendung bestehender

Regeln zu überlegen – in Europawürde es u.a. heißen, den

Anwendungsbereich der Art. 101 und 102, AEUV/TFEU ziel-

und praxisgerecht zu erweitern.

Aus den oben geschilderten Gründen wird hier empfoh-

len, dem Antrag nicht zuzustimmen.

Antrag 13/I/2020

KDVMarzahn-Hellersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Stärkung des Ehrenamts: Anspruch auf Freistellung bei Lohnfortzahlung

1
2

In allen Bundesländern sollen in den Landesgesetzen fol-

gendes verankertwerden:  Für das ehrenamtliche Engage-

In allen Bundesländern sollen in den Landesgesetzen fol-

gendes verankert werden:  Für das betriebliche und ge-

10
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ment/Freiwilligentätigkeit erhalten Arbeitnehmer*innen

bei Fortzahlung des Arbeitslohns Anspruch auf Freistel-

lung von der Arbeit von bis zu 10 Tagen im Kalenderjahr.

 

Die Kosten übernimmt das jeweilige Bundesland.

 

Sich ehrenamtlich zu engagieren bedeutet, für eine Or-

ganisation freiwillig und ohne Vergütung Arbeit zu leis-

ten. Sei es beispielsweise im gemeinnützigen Verein,

dem THW, einer Gewerkschaft oder Arbeitgeberverband,

in der Sozial- und Jugendarbeit, Elternvertretungen, im

Rettungs- und Sanitätsdienst, in der Pflege, in der Betreu-

ung, der Begleitung von Lebewesen, Mitarbeit in religiö-

sen Gemeinden und Parteien.

 

Derzeit wird eine Freistellung für das Ehrenamt bei vol-

ler Lohnfortzahlung nur durch das bundesweite Gesetz

über das Technische Hilfswerk für die Mitglieder des THW

gewährt. Ähnliches ist bereits in einzelnen Landesgeset-

zen für die freiwillige Feuerwehr verankert. Es gibt da-

zu in einigen Bundesländern Richtlinien für den öffentli-

chen Dienst. Durch Tarifverträge wird teilweise auch das

gewerkschaftliche Ehrenamt gefördert und dabei das Ar-

beitsentgelt fortgezahlt. Jedoch gibt es keine verbindli-

cheundeinheitlichegesetzlicheGrundlage, die das ehren-

amtliche Engagement in Gänze stärkt.

 

Gegenwärtig engagieren sich ca. 23 Millionen Menschen

im öffentlichen und sozialen Leben. Die Bereitschaft, sich

auch außerhalb der regulären Beschäftigung im sozialen

und öffentlichen Leben zu verpflichten, wird durch diesen

Vorschlag gefördert und unterstützt.

werkschaftliche Engagement/Freiwilligentätigkeit erhal-

tenArbeitnehmer*innenbei FortzahlungdesArbeitslohns

Anspruch auf Freistellung von der Arbeit in begrenztem

Umfang im Kalenderjahr.

Antrag 15/I/2020

KDV Friedrichshain-Kreuzberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt (Konsens)

Tarifbindung stärken!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Die SPD setzt sich durch Umsetzung der folgenden Maß-

nahmen für die Stärkung der Tarifbindung ein:

 

• Allgemeinverbindlicherklärungen erleichtern: Ein

Antrag auf Allgemeinverbindlicherklärung darf aus-

schließlich mit einer Mehrheit abgelehnt werden.

Die Kriterien für das Vorliegen des öffentlichen In-

teresses werden rechtssicher ausgestaltet

• Gewerkschaften stärken: Einkommenssteuerlich

werden Mitgliedsbeiträgen für Gewerkschaften als

Sonderausgabe gewertet. Es wird geprüft, welche

weiteren Anreize für eine Gewerkschaftsmitglied-

schaft geschaffen werden können.

LPT I-2020 –  Überweisen an AfA, FA VII – Wirtschaft und

Arbeit

 

Stellungnahme FA VII –Wirtschaft und Arbeit:

Hierzu schlägt der FA VII die Zusammenführung zu einem

gemeinsamenAntrag der Antragstellenden und FAVII vor.

Ziel: Leitantrag für II/2021 oder I/2022

Wir bitten die Antragskommission, die Überweisung auf-

recht zu erhalten.
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• Vergabe und Wirtschaftsförderung – nur mit Tarif-

bindung: es ist ein Tariftreuegesetz auf Bundesebe-

ne zu schaffen. Wirtschaftsförderung ist nur Unter-

nehmenmit Tarifbindung undMitbestimmung ent-

sprechend ihrer Betriebsgröße zu gewähren.

• OT-Mitgliedschaften einschränken: Bestehende

OT-Mitgliedschaften müssen offengelegt wer-

den. Es ist zu prüfen, welche gesetzgeberischen

Maßnahmen ergriffen werden können, um die

OT-Mitgliedschaften in den Arbeitgeber*innenver-

bänden einzuschränken.

• FortgeltungundNachbindung vonTarifverträgen si-

chern: die Fortgeltung von Tarifverträgen nach ei-

nem Betriebsübergang über die Dauer eines Jah-

res hinaus festzuschreiben. Ferner ist die Möglich-

keit der Ablösung eines Tarifvertrags vor Ablauf ei-

nes Jahres durch Inbezugnahme eines anderen Ta-

rifvertrags zu streichen. Umgehungen der Fortgel-

tung und Nachbindung durch Betriebsänderungen

müssen unterbunden werden.

• Tarifverträge für arbeitnehmer*innenähnliche Per-

sonen: Die Anwendbarkeit von Tarifverträgen ist

auf arbeitnehmer*innenähnliche Personen auszu-

weiten.

• Keine Konkurrenz für Gewerkschaften als Sozial-

partner: Der Bildung von Pflegekammern als Kon-

kurrenz für die Gewerkschaften ist entgegenzuwir-

ken.

• Verbandsklagerecht für Gewerkschaften – Tarifver-

träge durchsetzen: Es ist ein Verbandsklagerecht für

Gewerkschaften zu schaffen, das die Durchsetzung

von tarifvertraglich Regelungen stärkt.

• Wächter*innen der Tarifverträge stärken: Union-

Busting muss wirksam unterbunden und Betriebs-

räte müssen gestärkt werden.

• Nur echteTarifverträge sichern guteArbeit: Tarifver-

tragsähnliche Regelungen sindnichtmitTarifverträ-

gen gleichzustellen.

 

Begründung

Die Arbeit der Zukunft soll das Prädikat „Gute Arbeit“ ver-

dienen. Wir wollen, dass die Arbeit der Zukunft im Sinne

der Beschäftigten und mit ihrer aktiven Mitwirkung ge-

staltetwird.Tarifverträge sindeinGarant für Reallohnstei-

gerungen und Verbesserungen bezüglich der Arbeitszeit

und sonstiger Arbeitsbedingungen gewesen und sollen es

auch bleiben.

Gute Arbeit für die Vielen kann in Zukunft nur gewähr-

leistet werden, wenn die Tarifbindung gestärkt wird. Eine

starke Tarifbindung ist ein Hebel, den ausufernden Nied-

riglohnsektor wirksam einzudämmen.

 

Darüber hinaus besteht ein Zusammenhang zwischen Ta-

rifbindungundbetrieblicherMitbestimmung.Die Zusam-

12
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menarbeit mit dem Betriebsrat in tarifgebundenen Be-

trieben gestaltet sich reibungsloser als in nicht tarifge-

bundenen Betrieben. Zugleich sorgt ein Betriebsrat um-

gekehrt für die Einhaltung der tarifvertraglichen Regelun-

gen. In tariflosen Betrieben spielt der Betriebsrat oft eine

wichtige Rolle dabei, die Anwendung von Tarifverträgen

durchzusetzen.

 

Tarifverträge verbessern nicht nur die Arbeitsbedingun-

gen und Löhne der Beschäftigten, sie sichern auch sozia-

len Frieden und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Eine

starke Tarifbindung liegt nicht nur im Interesse der Be-

schäftigten, sie hat eine integrative gesamtgesellschaftli-

che Funktion.

 

Die große und zunehmende Ungleichheit bei Vermögen

und Einkommen beruht insbesondere auf großen Un-

gleichheiten bei den Löhnen. Diese Ungleichheit spaltet

die Gesellschaft und gefährdet auch das Vertrauen in

die parlamentarische Demokratie und ihre Institutionen.

Denn die Ungleichheit spiegelt sich nicht nur in materiel-

ler, sondern auch in soziokultureller und politischer Teil-

habe wieder.

 

Wenn wir dieser Ungleichheit Einhalt gebieten wollen

unddasVersprechender sozialenGerechtigkeit ernst neh-

men, müssen wir die Ursachen dieser Ungleichheit be-

kämpfen. Dabei ist der Arbeitsmarkt von entscheiden-

der Bedeutung. Die abnehmende Tarifbindung und die

Schwächung des Sozialstaates sind wesentliche Fakto-

ren der Ungleichheit. Ein umfassendes Tarifvertragssys-

tem ist auch aufgrund seiner weitreichenden gesamtge-

sellschaftlichen Funktion ein öffentliches Gut, das poli-

tisch gestützt und gefördert werden muss.

 

Der aktuelle Befund ist ernüchternd, die Tarifbindung in

Deutschland nimmt drastisch ab. Im Westen Deutsch-

lands ist die Tarifbindung in den Jahren von 1998 bis

2018 um 19 Prozentpunkte gesunken, im Osten fiel sie

im gleichen Zeitraum um 17 Prozentpunkte. Im Jahr 2018

waren im Westen 56% der Beschäftigten tarifgebunden,

im Osten waren es 45%. Insgesamt betrachtet waren in

Deutschland im Jahr 2017 nur 54% der Beschäftigten ta-

rifgebunden, nur 27% der Betriebe in Deutschland unter-

lagen der Tarifbindung.

 

Allgemeinverbindlicherklärungen erleichtern

Auch nach Einführung des Tarifautonomiestärkungsge-

setzes im Jahr 2014 ist die Zahl der Allgemeinverbindli-

cherklärungen nur unwesentlich gestiegen. Es gilt weiter-

hin, noch bestehende Hürden bei der Allgemeinverbind-

licherklärung abzubauen. Allgemeinverbindlicherklärun-

gen dürfen nicht länger von Arbeitgeber*innen einseitig

blockiert werden können. Die Bundesvereinigung der Ar-

beitgeber darf im Tarifausschuss nicht länger die Mög-

13
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lichkeit haben, die Allgemeinverbindlicherklärung von Ta-

rifverträgen zu verhindern. Ein Antrag auf Allgemeinver-

bindlicherklärung darf ausschließlich mit einer Mehrheit

abgelehnt werden. Darüber hinaus müssen die Kriterien

für das Vorliegen eines öffentlichen Interesses rechtssi-

cher ausgestaltet werden. Dazu gehört auch, dass quanti-

tative Kriterien im Rahmen der Voraussetzung der „über-

wiegenden Bedeutung“ ausgeschlossen sein muss. Es

muss sichergestellt sein, dass das 50%-Quorum nicht

durch das Erfordernis der „überwiegenden Bedeutung“

durch die Hintertür wieder eingeführt wird. Das öffent-

liche Interesse muss auch dann gegeben sein, wenn die

Allgemeinverbindlicherklärung für Ziele wie etwa die Sta-

bilisierung und Stärkung der Tarifautonomie oder zur Si-

cherung sozialer Standards geeignet ist.

 

Um die Tarifbindung zu stärken und sicherzustellen, dass

auch in Zukunft Tarifverträge für faire Löhne und bessere

Arbeitsbedingungen sorgen, ist an verschiedenen Stellen

mit unterschiedlichen Instrumenten anzusetzen.

 

Gewerkschaften stärken – Organisationsgrad erhöhen

Es ist insbesondere ein Anreizsystem für die Mitglied-

schaft in Gewerkschaften zu fördern. Auch eine bessere

Durchsetzung tarifvertraglich festgeschriebener Arbeits-

bedingungen ist in diesemZusammenhang vonnöten, um

eine stärkere Wirkmacht der Tarifverträge und deren An-

erkennung zu etablieren.

 

Der Organisationsgrad in den Gewerkschaften ist der ei-

gentliche Kern der Tarifautonomie, die Allgemeinverbind-

licherklärung setzt auf der Ebene derWirkungen der Tarif-

autonomie an. Darüber hinaus ist auch die Durchsetzung

der tarifvertraglich garantierten Arbeitsbedingungen und

Löhne zu verbessern. Damit die Tarifbindung erhöht wer-

den kann, sind wirkungsvolle Instrumente auf sämtlichen

Ebenen erforderlich.

 

Um die Tarifbindung und die ihr zugrundeliegende Tarif-

autonomie als Institution zu stärken, muss der gewerk-

schaftliche Organisationsgrad in den Betrieben erhöht

werden. Das ist der Kern unseres Tarifsystems. Wo viele

Beschäftigte gewerkschaftlich organisiert sind, steigt die

Verhandlungsmacht der Gewerkschaften gegenüber den

Arbeitgeber*innen. Um den gewerkschaftlichen Organi-

sationsgrad zu erhöhen undMitglieder zu gewinnen, sind

entsprechende Anreize zu schaffen. Ein Anreiz ist die ein-

kommenssteuerlicheWertung vonMitgliedsbeiträgen für

Gewerkschaften als Sonderausgabe; der Beitrag soll nicht

wiebisher indenWerbungskosten (§9Abs.1 S. 3Nr. 3 EStG)

aufgehen, sondern eine spürbare Erleichterung für die Ar-

beitnehmer*innen sein.

 

Es sind darüber hinausweitere Anreize undMechanismen

zu prüfen, wie etwa direkte Vorteile für Gewerkschafts-

14
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mitglieder, die den Gewerkschaften zu mehr neuen Mit-

gliedern verhelfen und so die Tarifautonomie an sich stär-

ken.

 

VergabeundWirtschaftsförderung–nurmit Tarifbindung

Die Anerkennung und Stärkung tarifvertraglicher Reglun-

genkannauchüberVorschriften zurTariftreue auf Länder-

und Bundesebene erreicht werden, insbesondere gilt dies

für die Vergabe öffentlicher Aufträge und dieWirtschafts-

förderung. Die novellierte europäische Entsenderichtli-

nie eröffnet diesbezüglich weitere Handlungsspielräume,

insbesondere für ein Tariftreuegesetz auf Bundesebene.

Ein solches Gesetz kann zusätzlich ein Leuchtturm für die

Länder sein, die bereits durch ihreVergabe-undTariftreue-

gesetze einen Beitrag zur Stärkung der Tarifbindung leis-

ten. Die bestehenden Regelungen sind diesbezüglich wei-

terzuentwickeln.

 

Darüber hinaus ist auch die Wirtschaftsförderung an Ta-

rifbindungund Sozialstandards zu binden. Entsprechende

Vergabe- und Tariftreueregelungen stärken die Anerken-

nung tarifvertraglicher Regelungen und verhelfen ihnen

zu breiter Geltungskraft. Der Staat kann an dieser Stelle

in Sachen Tarifbindung mit gutem Beispiel vorangehen.

 

OT-Mitgliedschaften einschränken

Auch auf Seiten der Arbeitgeber*innen kann die Tarif-

autonomie in ihrem Kern gestärkt werden. Insbesonde-

re müssen die sogenannten OT-Mitgliedschaften einge-

schränkt werden. Diese Form der Mitgliedschaft lässt Ar-

beitgeber*innen in einem Verband Mitglied sein, ohne

dass diese der Tarifbindung unterliegen. Sie profitieren

vondenService-LeistungenderVerbände, ohne jedochdie

entsprechenden Tarifverträge anwenden zu müssen. Die

OT-Mitgliedschaft fördert Tarifflucht und führt zu einer

Schwächung des Tarifsystems und ist daher einzuschrän-

ken. Es ist zu prüfen, welche gesetzgeberischen Möglich-

keiten inBezugauf einVerbotderOT-Mitgliedschaftenbei

privaten Verbänden bestehen.

 

Des Weiteren braucht es eine gesetzliche Offenlegungs-

pflicht der Arbeitgeber*innen bezüglich der Mitglied-

schaft in einem Arbeitgeberverband ohne Tarifbindung

(OT-Mitgliedschaft), um entsprechende Transparenz zu

gewährleisten.

Im Bereich des Handwerks ist selbst in Branchen mit ei-

nem hohen Organisationsgrad wie z.B. im Bäckereihand-

werk die Zahl der Flächentarifverträge rückläufig. Die

Handwerksordnung ist dahingehendanzupassen, dass In-

nungen und Innungsverbände ihre vom Gesetz erwarte-

ten Funktion, Tarifverträge abzuschließen, erfüllen.

 

Fortgeltung und Nachbindung von Tarifverträgen sichern

Dort, wo Arbeitgeber*innen Tarifverträge kündigen oder

deren Wirksamkeit durch Umstrukturierung der Betriebe

15
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umgehen oder einschränken wollen, müssen Fortgeltung

und Nachwirkung von Tarifverträgen gesichert werden.

Umgehungsmöglichkeiten durch Betriebsänderungen,

Unternehmensumstrukturierungen und SE-Gründungen

müssen unterbunden und Ketten von Betriebsüber-

gängen als missbräuchlich qualifiziert werden. Diese

Wertung findet sich auch in der Rechtsprechung des

EuGH wieder, der wiederholt klargestellt hat, dass die

Richtlinie 2001/23 EG zur Angleichung der Rechtsvor-

schriften der Mitgliedstaaten über die Wahrung von

Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang von

Unternehmen, Betrieben oder Unternehmens- und

Betriebsteilen verhindern soll, dass aufgrund des Be-

triebsübergangs eine Verschlechterung der Lage der

betroffenen Arbeitnehmer*innen eintritt.

 

In diesem Sinne ist die Fortgeltung von Tarifverträgen

nach einem Betriebsübergang über die Dauer eines Jah-

res (so die derzeitige Regelung des § 613a Abs. 1 S. 2 BGB)

hinaus festzuschreiben. Ferner ist die Möglichkeit der Ab-

lösung eines Tarifvertrags vor Ablauf eines Jahres durch

Inbezugnahme eines anderen Tarifvertrags (§ 613a Abs. 1

S. 4 Alt. 2 BGB) zu streichen. Die vorzeitige Änderung des

Inhalts des Arbeitsverhältnisses birgt die Gefahr, dass sich

die Arbeitsbedingungen und Entgelte der Beschäftigten

noch vor Ablauf eines Jahres zu deren Nachteil durch ei-

nen Betriebsübergang verschlechtern können.

 

Die Nachbindung von Tarifverträgen darf nicht bereits bei

redaktionellen oder klarstellenden Änderungen des Tarif-

vertrags entfallen. Auch hier gilt, dass der Tarifvertrag so-

lange wie möglich seine Geltung behält. Zwar geht die

Bundesregierung davon aus, dass dies bereits bestehende

Rechtslage sei. Diesbezüglichwird jedoch lediglich auf ein

Handbuch des Arbeitsrechts verwiesen, wo diese Rechts-

auffassung ohne weitere Nachweise angenommen wird.

Zugunsten einer diesbezüglich eindeutigen Rechtslage

bedarf es einer Klarstellung. Die Nachbindung darf auch

nicht dann bereits entfallen, wenn Teile des Tarifvertrags

geändert werden und der verbleibende unveränderte Teil

für sich allein noch sinnvoll bestehen bleiben könnte.

 

Tarifverträge für arbeitnehmer*innenähnliche Personen

Neben demNormalarbeitsverhältnis haben sich verschie-

dene andere Beschäftigungsformen entwickelt, die die

Realität der Arbeitswelt prägen. Auch Beschäftigungsfor-

men abseits der abhängigen Beschäftigungmüssen in die

Tariflandschaft integriert werden. Konkret heißt das, die

Anwendung von Tarifverträgen auf arbeitnehmer*innen-

ähnliche Personen auszuweiten. Im Rahmen der gesetz-

lichen Regelung des § 12a TVG ist auf die Voraussetzung

„überwiegend für einen Auftraggeber tätig“ zu verzich-

ten. Diese Voraussetzung stellt unter den Gegebenheiten,

dass arbeitnehmer*innenähnliche Personen nur in den

seltensten Fällen für eine*n Auftraggeber*in tätig sind, ei-
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ne nahezu unüberwindbare Hürde da. Diese Hürde gilt es

zu beseitigen, um anzuerkennen, dass arbeitnehmer*in-

nenähnliche Personen denselben Abhängigkeiten wie die

übrigen Beschäftigten unterliegen und ebenfalls den Gel-

tungsregimenvonTarifverträgenunterliegenundvondie-

sen profitieren sollen.

 

Keine Konkurrenz für Gewerkschaften als Sozialpartner

Im Bereich der Pflege stellt sich die Herausforderung, dass

einerseits Anstrengungen unternommen werden, einen

allgemeinverbindlichen Tarifvertrag zu ermöglichen, zu-

gleich jedoch Pflegekammern gegründet werden, die sich

der Interessenvertretung von Pflegekräften verschrieben

haben. Problematisch ist in diesem Zusammenhang nicht

nur die Pflichtmitgliedschaft, sondern insbesondere die

Gefahr, dass der gewerkschaftlicheOrganisationsgrad der

Beschäftigten in diesem Bereich künftig abnimmt. Die

Gewerkschaften sind jedoch diejenigen, denen die Aus-

handlung von Tarifverträgen obliegt. Die gewerkschaftli-

cheMitgliedschaft ist als freiwilligeMitgliedschaft ausge-

staltet. Angesichts der Lohnsituation der Branche und der

verpflichtenden Mitgliedschaft in der Pflegekammer ist

anzunehmen, dass imZweifel dieGewerkschaftsmitglied-

schaft aufgegeben bzw. überhaupt nicht erst angestrebt

wird. Damit jedoch die Bemühungen um einen Tarifver-

trag in diesem Bereich und dessen Allgemeinverbindlich-

keit von Erfolg gekrönt sein werden, ist ein hoher gewerk-

schaftlicher Organisationsgrad unter den in der Pflege

beschäftigtenArbeitnehmer*innendenknotwendig erfor-

derlich. Auchüber denBereichder Pflegehinaus ist Bestre-

bungen entgegenzuwirken, ähnliche Kammern für ande-

re abhängig Beschäftigte Berufsgruppen zu bilden. Nur

so können Anreize für die Mitgliedschaft in den Gewerk-

schaften aufrechterhalten und das System der Tarifauto-

nomie gestärkt werden.

 

Verbandsklagerecht für Gewerkschaften – Tarifverträge

durchsetzen

Die Wirkungskraft von Tarifverträgen hängt auch maß-

geblich davon ab, ob die in Tarifverträgen festgeschriebe-

nen Regelungen effektiv durchgesetzt werden. Wie sich

am Beispiel von Ryanair gezeigt hat, bringt der beste Ta-

rifvertrag keine tatsächlichen Verbesserungen für die Be-

schäftigten, wenn die Regelungen nicht wirkungsvoll ein-

geklagt werden können. Einzelnen Beschäftigten kann

das Risiko einer gerichtlichen Durchsetzung ihrer Rech-

te im Einzelfall zu hoch sein und so bleibt es bei der

UmgehungdesTarifvertrags durch die Arbeitgeber*innen.

DiebestehendenKlagemöglichkeiten fürGewerkschaften

aus eigenemRecht im Zusammenhangmit Tarifverträgen

erfüllen diese Forderung noch nicht. Die sogenannte Ein-

wirkungsklage ist nur bedingtwirkungsvoll undnur inden

seltensten Fällen ein geeignetesMittel, die Einhaltungder

Tarifverträge für die Beschäftigten durchzusetzen.
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Damit tarifrechtliche Regelungen ihre volle Geltungskraft

entfalten, brauchen wir ein Verbandsklagerecht für Ge-

werkschaften, damit Beschäftigte auch tatsächlich von

den Tarifverträgen profitieren. Zugleich stärkt das Ver-

bandsklagerecht die Gewerkschaften und deren Hand-

lungsfähigkeit. Dies kann wiederum ein weiterer Anreiz

für die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft sein. Damit

wird auch mittelbar die Tarifautonomie in ihrem Kern ge-

stärkt.

 

Wächter*innen der Tarifverträge stärken

Neben einem Verbandsklagerecht für Gewerkschaften im

Bereich des Arbeits- und Sozialrechts sind Betriebsräte

als Wächter*innen der Tarifverträge zu stärken. Union-

Busting seitens der Arbeitgeber*innen muss wirksam be-

kämpft werden. Betriebs- und Personalräten ist die Auf-

gabe zugewiesen, über die Einhaltung der Tarifverträge

in den Betrieben zu wachen. Studien zeigen, dass die Ta-

rifbindung in Betrieben mit einem Betriebsrat höher ist.

Mehr mitbestimmte Betriebe können so einen weiteren

Beitrag zur StärkungderTarifbindung leisten,weshalbwir

die Gründung von Betriebsräten erleichtern.

 

Nur echte Tarifverträge sichern gute Arbeit

Um die Tarifbindung und den Tarifvertrag als deren zen-

trales Instrument umfassend zu stärken, sind andere Ver-

einbarungen, wie etwa die arbeitsvertraglichen Richtlini-

en für kirchliche Unternehmen oder Ergebnisse von Betei-

ligungen im Öffentlichen Dienst nicht mit Tarifverträgen

gleichzustellen.

Antrag 16/I/2020

AfA Berlin

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt (Konsens)

Verteidigung und Wiederherstellung der Flächen- und Branchen-Tarifverträge, für das uneingeschränkte gewerkschaftliche

Streikrecht

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Der Flächen- bzw. Branchentarifvertrag ist das zentrale In-

strument zur Aufhebung bzw. Einschränkung der Lohn-

konkurrenz zwischen den abhängigen Beschäftigten wie

zwischen den Unternehmen. Er schafft soziale Sicherheit,

Rechtssicherheit und er bildet die Gestaltungsgrundlage

für die Arbeitsbeziehungen. Der Flächentarifvertrag als

Rückgrat des Tarifsystems ist zunehmend bedroht. Die

SPDBerlin unterstützt denKampf für die Verteidigung der

Flächen- bzw. Branchentarifverträge und ihre Rückerobe-

rung, um den durch die AgendaReformen befeuerten Un-

terbietungswettlauf zu bekämpfen.

 

Die (Re)Integration der ausgegliederten Bereiche in die

Flächen- und Branchentarifverträge, die Eroberung dieser

Tarifverträge für viele tarifvertragsfreie Zonen stärkt die

LPT I-2020 –  Überweisen an AfA, FA VII – Wirtschaft und

ArbeitStellungnahme FA VII –Wirtschaft und Arbeit:

Hierzu schlägt der FA VII die Zusammenführung zu einem

gemeinsamenAntrag der Antragstellenden und FAVII vor.

Ziel: Leitantrag für II/2021 oder I/2022

Wir bitten die Antragskommission, die Überweisung auf-

recht zu erhalten.
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Tarifbindung. Sie ist eine der zentralen Herausforderun-

gen der Gewerkschaften. Nur so können gute Lohn- und

Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten gesichert und

damit die Teilhabe der Beschäftigten am gesellschaftlich

erwirtschafteten Wohlstand gesichert werden. Sie ist da-

mit konstitutiver Bestandteil der Demokratie.

 

Vor demHintergrundunterstützt die SPDBerlin die Kämp-

fe von Belegschaften.

 

Zugleich setzt sie sich ein, dass eine Verbesserung des

institutionellen Rahmens des Tarifsystems durchgesetzt

wird. Dies ist zum Beispiel durch eine substanzielle

Erleichterung von Allgemeinverbindlichkeitsregelungen

(AVE) zu erreichen. Dazu gehört auch der Kampf für die

Aufhebung von Gesetzen, die ein faktisches Lohndiktat

bedeuten, wie z.B. das DRG-System im Gesundheitswe-

sen oder die “Zumutbarkeitsregeln” unter den Hartz-

Gesetzen.

 

Die SPD Berlin setzt sich dafür ein, dass im Verantwor-

tungsbereich des öffentliche Sektors die Branchen- und

Flächentarifverträge, d.h. TV-L und TVöD, überall voll zur

Geltung kommen. Sie sind der Mindeststandard.

 

Gesetzliches Verbot von Tarifflucht durch Ausgründung

und Outsourcing: Alle Formen der Ausgründung und des

Outsourcing in privaten und öffentlichen Unternehmen

führen mit Zersetzung der großen Flächentarifverträge

letztendlich zu einer Spaltung der Belegschaft und zu

einer Konkurrenz zwischen den Mitarbeiter*innen. Aus-

gründungen und Outsourcing zerschlagen nicht nur in-

nerbetriebliche Strukturen, sondern vor allem auch ge-

werkschaftliche.

 

Die Zerstörung des Systems der Branchen- und Flächen-

vertragssystems wie sie Arbeitgeberpräsident Ingo Kra-

mermit seinenVorschlägen zumodularenTarifverträgen“

vorschlägt, lehnt die SPD Berlin ab, genauso wie Regie-

rungsvorschläge, die Unternehmer für den Abschluss von

Tarifverträgen mit Steuererleichterungen und dem Recht

auf Öffnungsklauseln zu belohnen.

 

Die SPDBerlin setzt sich dafür ein, dass gegen Regierungs-

maßnahmen und Unternehmensentscheidungen zur Ta-

rifflucht das uneingeschränkte Streikrecht gelten muss.

Begründung

Der eklatante Rückgang der Wirkung der Flächen- und

Branchen-Tarifverträge in Deutschland und das massive

Ausmaß von Tarifflucht und Durchsetzung der verschie-

densten Formenderegulierter, prekärer Arbeitsverhältnis-

se in den letzten drei Jahrzenten ist nicht nur politisch ge-

duldet, sondern politisch, imNamender „Wettbewerbsfä-

higkeit“ des deutschen Kapitals, organisiert worden.
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Der „Rückgang der Tarifbindung“ ist kein naturgegebe-

ner Prozess. Er ist Ergebnis der Privatisierungspolitik, die

in der „Ära Kohl“ insbesondere in den 90er Jahren die

großen staatlichen Unternehmen (Bahn, Post, Telekom,

aber auch Krankenhäuser und soziale Einrichtungen) dem

Markt ausgeliefert hat, der zerstörerischen Agenda 2010

der Regierung Schröder mit den Hartz-Gesetzen 2004

zurDeregulierungderArbeitsverhältnisse undZersetzung

der Schutzfunktionen der Arbeitslosenversicherung, der

Schuldenbremse (seit 2009 im Grundgesetz verankert) 

als Mittel, den Druck zur Privatisierung öffentlicher Da-

seinsvorsorge zu erhöhen. Diese Politik fand ihre Fortset-

zung in der Agenda-Politik in der Großen Koalitionsregie-

rung.

 

Diese Politik der „Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit“

hat es den Unternehmern erlaubt, erhebliche Teile der

Produktion in Billiglohnländer zu verlagern, Unterneh-

men spekulativem Finanzkapital („Heuschrecken“) auszu-

liefern, massiv Leiharbeit und Befristungen einzuführen,

tiefgreifende Umstrukturierungen auf dem Rücken der

Arbeitnehmer*innen vorzunehmen usw.

 

Die politisch gewollte Schaffung eines riesigen Niedrig-

lohnsektors, mit den Hartz-Gesetzen als zentralem Mit-

tel, hat die arbeitende Bevölkerung zutiefst gespalten. Die

Deregulierung der Arbeitsverhältnisse und die Erosion der

Tarifverträge sind lediglich zwei Seiten ein und derselben

Medaille. Der Kampf gegen prekäre Arbeit und der Kampf

für die Wiedereroberung der Flächen- und Branchentarif-

verträge sind nicht getrennt, sie sind ein Kampf.

 

Zunehmend organisieren sich Kolleginnen und Kollegen,

um tariflose Zustände und willkürliche Lohnverhältnisse

zuüberwinden. Viele KolleginnenundKollegen–bis in die

mittleren Gehaltsgruppen hinein – spüren, dass ihre Löh-

ne nicht mehr reichen, um ihnen eine Rente zu garantie-

ren, die sie vorArmut imAlter schützt. Dies, unddie Empö-

rung über die Spaltung der Belegschaften über beliebige

Löhne und die wachsende soziale Ungerechtigkeit allge-

mein, haben dazu geführt, dass sie nach den Mitteln des

Kampfes greifen.  

Antrag 17/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt (Konsens)

Servicegesellschaften abschaffen – Tarifbindung stärken!

1
2
3

Immer mehr Unternehmen nutzen die Möglichkeit der

Ausgründung von Dienstleistungen und Personalkosten.

Ziel ist die Reduktion von Kosten und eine Flexibilisierung

LPT I-2020 - Überweisen an AfA, FA VII - Wirtschaft und

Arbeit
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des Personaleinsatzes.

 

Im Krankenhausbereich setzte durch den steigenden Kos-

tendruck bereits in den 80er Jahren eine massive Aus-

gliederungswelle ein. Durch die Fremdvergabe bestimm-

ter Leistungen konnten bereits Kosten gesenkt werden.

Um auch noch die Umsatzsteuer einzusparen, gibt es die

Möglichkeit der Gründung einer Servicegesellschaft un-

ter der Voraussetzung einer umsatzsteuerlichen Organ-

schaft i. S. d. § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG. Das heißt vereinfacht,

dass der*die Träger*in in finanzieller, organisatorischer

und wirtschaftlicher Form an der Servicegesellschaft be-

teiligt ist, also in gewisser Weise einen Unternehmens-

zweig gründet.

 

Durch die Ausgliederung von bestimmten Dienstleistun-

gen in Tochterunternehmen oder Servicegesellschaften

kann die Tarifbindung des Ursprungsunternehmens um-

gangen werden. Damit verschlechtern sich meistens die

Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. Zum einen be-

steht für die Träger*innen Spielraum bei der Befristung

von Verträgen. Beschäftigte in Servicegesellschaften ha-

ben häufig befristete Verträge und werden am Ende der

Befristung gekündigt. Sie arbeiten zu deutlich niedrige-

ren Löhnen als Beschäftigte imHauptbetrieb. Auch bei Ur-

laub, Weihnachtsgeld und Schichtzulagen kann das Un-

ternehmen in ServicegesellschaftenGeld sparen. Dadurch

entsteht zwischen Beschäftigten, die innerhalb eines Be-

triebes zu unterschiedlichen Bedingungen arbeiten, Frust

und Entfremdung. Das erschwert auch eine Organisation

von Arbeitnehmer*innen in Gewerkschaften.

 

Die SPD hat in Berlin bereits die Rückführung der Service-

gesellschaften von Charité, Vivantes und BVG beschlos-

sen. Doch in Berlin arbeiten noch viele Arbeitnehmer*in-

nen unter prekären Bedingungen in Servicegesellschaften

von Stiftungen, Krankenhäusern, Altenheimen und ande-

ren Unternehmensformen.

 

Wir fordern daher:

• Verbot der Ausgründung von Dienstleistungen in

Servicegesellschaften

• Abschaffung der steuerlichen Anreize zur Ausgrün-

dung von Dienstleistungen in Servicegesellschaften

(Umsatzsteuer)

• Stärkung der Tarifbindung durch die Einführung der

unternehmerischen Einheit zwischen Mutterunter-

nehmen und Ausgründungen

• Rückführung von allen Servicegesellschaften kom-

munaler Unternehmen und Gesellschaften unter

Berücksichtigungder ErfahrungsstufenderBeschäf-

tigten bei Lohnverhandlungen und einer Arbeits-

platzgarantie für alle bisher bei den Servicegesell-

schaften beschäftigten

 

Stellungnahme FA VII - Wirtschaft und Arbeit:

Hierzu schlägt der FA VII die Zusammenführung zu einem

gemeinsamenAntrag der Antragstellenden und FAVII vor.

Ziel: Leitantrag für II/2021 oder I/2022

Wir bitten die Antragskommission, die Überweisung auf-

recht zu erhalten.
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Antrag 24/I/2020

KDV Spandau

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Ablehnung (Konsens)

Strukturabgabe für die kommunale Strukturentwicklung

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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49

Die SPD-Bundestagsfraktion und die sozialdemokrati-

schen Mitglieder der Bundesregierung werden aufgefor-

dert, eine Strukturabgabe in Höhe von 10% auf jegliche

in Deutschland online gekaufte Produkte einzuführen. Es

muss ein Strukturfonds eingerichtet werden, in den in

gleicher Höhe wie die Einnahmen eingezahlt wird, der

wiederum nach einem transparenten Verteilungsschlüs-

sel deutschlandweit den Kommunen für die Strukturent-

wicklung zur Verfügung gestellt wird.

Begründung

DerOnlinehandelmacht offiziellmittlerweile bundesweit

und branchenübergreifend rund zehn Prozent des Einzel-

handelsumsatzes aus (Stand 2018), wobei seriöse Rechen-

beispiele regelmäßig aufzeigen, dass es genug Anlass gibt

anzunehmen, dass diese Summeaus steuerrechtlichen In-

teressen bewusst kleingerechnet wird und die tatsäch-

lichen Zahlen wohl noch deutlich höher liegen dürften.

Der Anteil des Onlinehandels am gesamtwirtschaftlichen

Umsatz jedenfalls steigt jedes Jahr. Darunter leiden einer-

seits die Kommunen, denen Umsatzsteuern von kleinen

und mittelständischen Unternehmen verloren gehen, so-

wie die Unternehmen selbst, die es sich nicht wie die we-

nigen großen international tätigen Unternehmen leisten

können, einen großen Onlinehandelsplatz einzurichten,

der dann auch über die notwendige Reichweite verfügt,

damit die Unternehmung sich rentiert.

 

Daraus wiederum folgt eine zunehmende und vielerorts

breit beklagte Verwahrlosung von Innenstädten etc. und

damit letztlich ein Niedergang der urbanen Kultur. Dies

wird bereits in vielen deutschen Städten und Gemeinden

sichtbar, imWesten wie im Osten, Norden wie Süden.

 

Eine zusätzliche Umsatzsteuer auf online erworbene Ar-

tikel könnte hier Abhilfe schaffen oder diese Folgen we-

nigstens abmindern. Das dadurch eingenommene zusätz-

liche Geld soll wiederum nicht in den regulären Haushalt

fließen, sondern zweckgebunden für die Strukturentwick-

lung in den Kommunen verwendet werden, um den Ein-

zelhandel vor Ort zu stärken und den lokalen Gemeinsinn

zu verbessern. Innenstädte und Einkaufspassagenmit ge-

nügend Freiraum sindOrte der lokalen Begegnung – einer

Verwahrlosungder InnenstädtenachUS-amerikanischem

Vorbild und den damit einhergehenden sozialen Folgen

muss dringend Einhalt geboten werden.

Der Raubtierkapitalismus, verstärkt durch die digitale

Transformation in Form des massiv zunehmenden On-

linehandels, schert sich nicht darum, wie die lokale Ein-

Beschlussempfehlung FA VII - Wirtschaft und Arbeit: Der

Antrag sollte abgelehnt werden, weil er sein Ziel verfehlt.

Begründung: 

Das wachsende Online-Shopping geht zunächst tatsäch-

lich zu Lasten der Geschäftsstraßen in den Innenstädten.

Eine Strukturabgabe auf 10 Prozent - zudem auf jegliche!

- in Deutschland online gekaufte Produkte einzuführen,

belastet letztlich die Kunden über zu erwartende höhere

Preise. Viele von ihnen sindwährend der Coronakrise oder

in city- oder stadtfernen Wohnlagen auf Onlinekäufe so-

gar angewiesen. Höhere Preise im Onlinehandel würden

ebenfalls einen Druck nach oben auf die Preise im statio-

nären Handel mit sich ziehen und damit eine allgemeine

Verteuerung für die Konsumenten.

 

Auch die Geschäfte in der Innenstadt werden belastet.

Der Onlineverkauf im Einzelhandel ist gerade für viele Ge-

schäfte ein zusätzliches und noch dazu öffentlich geför-

dertes Standbein, um gegenüber großen Onlinehändlern

wie Amazon oder Google zumindest ansatzweise mitzu-

halten. Die vorhandenenWettbewerbsungleichheiten ge-

genüber den großen Digitalhändlern wird dadurch ver-

größert, dass durch eine Zusatzbesteuerung Digitalinves-

titionen für viele KMU unnötig erschwert und vielfach

verhindert werden. Hinzu kommt, dass viele hiesige Ein-

zelhändler und Hersteller unter dem Dach von Digital-

handelsplattformen wie Amazon selbst Verkäufe tätigen.

Eine pauschale zusätzliche Besteuerung des Onlinever-

kaufs unabhängig von Versandformen und Betriebsgrö-

ßenwirkt damit kontraproduktiv. Sie verschärft die o.g. Si-

tuation in den Kommunen unnötig. Es ist fraglich, ob die

Einführung einer (saftigen) Abgabe zu Lasten der Konsu-

menten dazu geeignet ist, die Schieflage in der Besteue-

rung internationaler Grosskonzerne, die sich ihr durchGe-

winnverlagerung ins Ausland entziehen, wettzumachen.

 

Unklar ist, wofür die Strukturabgabe konkret verwendet

werden soll, dass es denGeschäftsstraßenvorOrt tatsäch-

lich nutzt. Verbesserungen des Straßenbildes ließen sich

auch anders finanzieren (z.B. reguläre Haushaltsmittel,

Fördermittel, Business ImprovementDistrict). Eine Zweck-

bindung von Umsatzsteuern ist zudem rechtlich unzuläs-

sig, da sie als allgemeine Steuer der Finanzierung aller

Staatsaufgaben dient.

 

Alternativ wäre die verstärkte Förderung der Digitalisie-

rung im Einzelhandel unter KMU eine adäquate Antwort

auf die oben beklagte Entwicklung. Dabei sollte auch die

Tendenz zur Re-Stationierung des Onlinehandels (z.B. Za-
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zelhandelsinfrastruktur vor Ort aussieht. Im Gegenteil, je

geringer und schlechter das Angebot vor Ort, desto bes-

ser sind die Absatzchancen imOnlinegeschäft. Dabei sind

auch große Onlinehändler Nutznießer lokaler Infrastruk-

tur. Dies sollte sich auch steuerlich entsprechend nieder-

schlagen.

landoOutlet Stores) imBlick behaltenwerdenund imHin-

blick auf die Innenstädte gefördert werden.

Antrag 29/I/2020

KDVMarzahn-Hellersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion werden auf-

gefordert, sich für die Abschaffung der Beitragsbemes-

sungsgrenze einzusetzen.

Begründung

Aktuell werden Sozialversicherungsbeiträge nur bis zu ei-

ner Höchstgrenze prozentual vom Gehalt abgezogen. Ar-

beitgeber und Arbeitnehmer tragen hiervon jeweils ca.

die Hälfte der Beiträge. Im Jahr 2020 liegt die Beitragsbe-

messungsgrenze für die gesetzliche Renten- und Arbeits-

losenversicherung bei 6.900,00e (West) und 6.450,00e

(Ost) im Monat, für die gesetzliche Krankenversicherung

liegt sie bei 4.687,50e. Dies bedeutet, dass alle Arbeit-

nehmer*innen mit einem Gehalt über der Beitragsbe-

messungsgrenze prozentual weniger von ihrem Gehalt

in die Sozialversicherungskassen einzahlen, als Arbeit-

nehmer*innen mit einem geringeren Gehalt. Dies ist im

höchsten Maße ungerecht und unsolidarisch, begünstigt

Besserverdienende und benachteiligt Geringverdienende.

Dies gehört abgeschafft!

LPT I-2020 - Überweisen an FA VII - Wirtschaft und Arbeit

Beschlussempfehlung FA VII - Wirtschaft und Arbeit

 

Der FA VII teilt den Ansatz des Antrags und unterstützt

die Bemühungen für die Abschaffung der Beitragsbemes-

sungsgrenze.

 

Begründung

Sozialabgaben und darunter die Beiträge zur GKV tragen

in Deutschland zur Steuerdegression wesentlich bei. Be-

züglich des Ausmaßes dieses Effektes und des Zusam-

menspiels zwischen Einkommensteuer und Sozialabga-

ben wird hier u.a. auf folgende Studie der Hans Böck-

ler Stiftung verwiesen: „Wer trägt die Steuerlast? Vertei-

lungswirkungen des deutschen Steuer- und Transfersys-

tems“, Stefan Bach, Martin Beznoska und Viktor Steiner,

Januar 2017.

 

Wir betrachten die GKV als Teil des Sozialversicherungs-

systems und die Kosten des Gesundheitssystems grund-

sätzlich durch eine Beitragserhebungnach derwirtschaft-

lichen Leistungsfähigkeit zu finanzieren. Zu diesemZweck

betrachten wir eine Ausweitung des Versicherungskrei-

ses und der Einkunftsarten, z.B. durch die Erhöhung des

aus Steuern gespeisten Bundeszuschusses als zusätzliche

Maßnahmen neben der Abschaffung der Beitragsbemes-

sungsgrenze.

Antrag 33/I/2020

KDV Lichtenberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Mindeststandards für Vergütungen und soziale Absicherung von Solo-Selbständigen einführen

1
2

Zur Verbesserung der Situation von Solo-Selbständigen

sollen folgende Maßnahmen ergriffen werden:

Zur Verbesserung der Situation von Solo-Selbständigen

sollen folgende Maßnahmen ergriffen werden:
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1. Neben der Krankenversicherungspflicht soll die Ver-

sicherungspflicht in der Rentenversicherung einge-

führt werden. Dazu sollen nach Branchen Kassen

nach dem Modell der Künstlersozialkassen einge-

richtet werden, in die Auftraggeber und Selbständi-

ge paritätisch einzahlen.

2. Auftraggeber der öffentlichen Hand, der Kommu-

nen und des Bundes sollen die Honorare an die

gesetzlichen Mindestlöhne unter Berücksichtigung

der unternehmerischen Spezifika der Selbständigen

anpassen und entsprechende Vergaberegeln ein-

führen.

3. Scheinselbständigkeit ist durch die Versicherungs-

träger verschärft zu prüfen und zu bekämpfen.

4. Gründung eines Fonds zur Abfederung von Härte,

wie derzeit die Corona-Krise.

 

Begründung

Da Solo-Selbständige Unternehmerrisiko und Unterneh-

merinitiative tragen, widerspricht die Einführung allge-

meiner Mindesthonorare den Vorschriften der Vertrags-

freiheit im Geschäftsverkehr. Für Mindestvergütungen

sollte daher die öffentliche Hand vorangehen. Gleichzei-

tig sollten die demGesetzgeber zur Verfügung stehenden

Möglichkeiten wieder stärker ausgeschöpft werden, um

scheinselbständige Vertragsverhältnisse der Sozialversi-

cherungspflicht zu unterwerfen.

 

DasModell der Künstlersozialkassenhat sichbewährt und

könnte ein Beispiel für andere Branchen bilden

1. Neben der Krankenversicherungspflicht soll die Ver-

sicherungspflicht in der Rentenversicherung einge-

führt werden. Dazu sollen nach Branchen Kassen

nach dem Modell der Künstlersozialkassen einge-

richtet werden, in die Auftraggeber und Selbständi-

ge paritätisch einzahlen.

2. Auftraggeber der öffentlichen Hand sollen ihre Ver-

gaben für freiberuflichen Leistungen dahingehend

überprüfen, dass bei der Honorarzumessung dasNi-

veau des gesetzlichen Mindestlohns nicht unter-

schritten wird.

3. Scheinselbständigkeit ist durch die Versicherungs-

träger verschärft zu prüfen und zu bekämpfen.

 

—

LPT I-2020 - Überweisen an FA VII - Wirtschaft und Arbeit

Beschlussempfehlung FA VII - Wirtschaft und Arbeit zum

überwiesenen Antrag 33/1/2020:

 

Dem Antrag sollte mit Änderung bei Punkt 2 zugestimmt

werden, weil er den richtigen Ansatz verfolgt:

 

Zu 1. Das Modell der Künstlersozialkasse hat sich über die

Jahre erfolgreich bewährt. Es auf alle Solo-Selbständigen

auszudehnen, bietet sich an.

 

Zu 2. Auf demNiveau vongesetzlichenMindestlöhnenhat

eine Solo-Selbständigkeit keine Zukunft. Eine Anpassung

an die Mindestlöhne bei öffentlichen Vergabeleistungen

würden bei den geforderten fachlichen Voraussetzungen

vielfach zueiner erheblichenAbsenkungderHonorarsum-

me führen. Oft sind zudem branchenspezifische Hono-

rarregeln für sie von Bedeutung. Der Intention des An-

tragstellers, dem Schutz der Solo-Selbständigen, kommt

es entgegen, gesetzlicheMindestlöhne als Untergrenze in

die Vergaben einzuziehen.

 

Zu 3. Die Prüfung der Scheinselbständigkeit bleibt eine

dauerhafte Aufgabe.

 

Zu 4. Ein Härtefallfonds ist bei Auftragseinbrüchen und

angesichts der prekären Lage vieler Solo-Selbständige ein

geeignetes Überbrückungsmodell in Notlagen.

 

Als Änderung schlagen wir vor, die Zeilen 10 bis 15 zu er-

setzen durch:

1. Auftraggeber der öffentlichen Hand sollen ihre Ver-

gaben für freiberuflichen Leistungen dahingehend

überprüfen, dass bei der Honorarzumessung dasNi-

veau des gesetzlichen Mindestlohns nicht unter-

schritten wird.
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Antrag 176/I/2020

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt (Konsens)

Integration von Geflüchteten durch eine bessere Arbeitsvermittlung voranbringen und nachhaltig gestalten!
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Wir fordern zur besseren Integration von Geflüchteten:

 

1. Die Maßnahmen des Jobcenters mussen passend zur

Sprach- und Berufsqualifikation der jobsuchenden Perso-

nen sein. Ausländische Berufsabschlusse sollen bei der

Vermittlung stärker berucksichtigt werden sowie deren

formale Anerkennung soll beschleunigt und erleichtert

werden, damit die Menschen nicht in prekären Jobs lan-

den. Nötige Zusatzkurse zur Anerkennung von ausländi-

schen Berufsabschlüssen sollen vom Jobcenter finanziert

werden.

 

2. DieMaßnahmendes Jobcentersmussen gemäßdenBe-

rufsabschlüssen und dem Jobmarkt sinnvoll und zielge-

richtet sein und durfen keine Pseudo-Beschäftigung dar-

stellen. Alle angebotenen Maßnahmen sollen von einer

unabhängigenStelle auf ihre Zweckmäßigkeit kontrolliert

werden. Das Feedback der an den Maßnahmen teilneh-

menden Personen ist dabei zu berücksichtigen.

 

Darüber hinaus fordern wir allgemein:

 

3. Jobsuchende sollen nicht unter ihrer Qualifikation ver-

mittelt werden. Sollte dem Jobsuchenden auf absehba-

re Zeit keine adäquate Stelle zur Verfügung stehen, soll-

te das Jobcenter den Arbeitssuchenden dabei unterstüt-

zen, einen neuen Beruf zu erlernen. Gleichzeitig soll für al-

le Arbeitssuchenden die Möglichkeit geschaffen werden,

einen Berufsabschluss zu erwerben.

 

4. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jobcenter

mussen besser qualifiziert und unbefristet eingestellt

werden.

 

5. Die Vermittlung in Ausbildung insbesondere bei Be-

rufen in denen Fachkräftemangel herrscht, soll schneller

und einfacher ermöglicht werden.

 

6. Der Mindestlohn in Deutschland soll auf mindestens 12

Euro ohne Ausnahmen angehoben werden.

Begründung

Die Integration in den Jobmarkt ist ein wichtiger Schritt

für die Integration von geflüchteten Menschen in unsere

Gesellschaft. Ein Job bietet im besten Fall finanzielle Un-

abhängigkeit, langfristige Perspektiven und Kontakte zu

Alteingesessenen auf Augenhöhe. Allerdings werden im-

mer wieder Fälle bekannt, indem geflüchtete Menschen

in Deutschland weit unter ihren ausländischen Berufsab-

LPT I-2020 - Überweisen an AfA

 

Bisher liegt keine Stellungnahme vor.
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schlüssen arbeiten, obwohl sie gute Qualifikationen für

gesuchte Jobprofile mitbringen.  Dies ist frustrierend und

mindert die Integration. Viele Jobsuchende landen zudem

in Maßnahmen des Jobcenters, die aus Sicht der Teilneh-

menden keinen Sinn und keine Perspektiven für eine gute

Berufsqualifikation bieten. Es wurden in der Presse Fälle

genannt, in denen die Organisationen, die Maßnahmen

anbieten, nur die Unterschriften der Teilnehmenden ein-

sammeln und diese nicht an den Kursen teilnehmen. Sol-

che Maßnahmen werden oft von beiden Seiten als sinn-

los empfunden werden. Diese „Pseudo“-Kurse zahlt der

Steuerzahler.  Dies ist nicht zielführend und muss verhin-

dert werden. Nachhaltiger wäre es den Jobsuchenden ei-

ne qualitative Ausbildung anzubieten, um ihnen eine Per-

spektive zu bieten.

 

Viele geflüchtete Menschen landen in prekären Jobs, die

mit dem Mindestlohn vergütet werden. Zum Jahresbe-

ginn ist der Mindestlohn in Deutschland auf 9,35 Euro pro

Stunde gestiegen. Damit liegt die Lohnuntergrenze auf ei-

nem vergleichsweise niedrigen Niveau: In einer Ranglis-

te von sieben westeuropäischen Staaten mit einem ge-

setzlichenMindestlohn liegtDeutschlandaufdem letzten

Platz. Das geht aus einer Studie des Wirtschafts- und So-

zialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschafts-

nahenHans-Böckler-Stiftung hervor. Gewerkschaften for-

dern hingegen die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Eu-

ro, um vor Armut , besonders im Rentenalter, besser ge-

schützt zu sein.

Antrag 04/I/2021

KDV Friedrichshain-Kreuzberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA VII - Wirtschaft und Arbeit (Konsens)

Fahrdienstleister zur Einhaltung arbeits- und sozialrechtlicher Standards zwingen

1
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Die Mitglieder der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus

von Berlin sowie die sozialdemokratischenMitglieder des

Berliner Senats werden aufgefordert, sich dafür einzu-

setzen, dass private Fahrdienstanbieter und Inhaber von

Mietwagenunternehmen der Genehmigungs- und Auf-

sichtsbehörde regelmäßig Nachweise vorzulegen haben,

die Voraussetzung für eine Genehmigung zur Teilnahme

am öffentlichen Personenverkehr sind. Diese Nachweise

müssen zwingend folgendes zum Inhalt haben:

 

• der Firmensitz des Unternehmens muss über eine

Postanschrift verfügen. Darüber hinaus muss der

Firmensitz über ausreichenden Parkraum für die

Mietwagen am Firmensitz verfügen und, bei einer

Anzahl von mindestens zehn Mitarbeiter*innen ei-

nen adäquaten Pausenraum für diese nachweisen

können.
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• Personalakten der beschäftigten Fahrer*innen auch

als Nachweis über die Einhaltung sämtlicher Vor-

schriften des Arbeitsrechts, wie bezahlter Urlaub

und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall

• die Fahrzeuge müssen über geeichte Wegstrecken-

zähler mit Fiskalfunktion verfügen, auf dessen Da-

ten die Behörde zugreifen kann, um die Einhaltung

der Rückkehrpflicht kontrollieren zu können.

• Vorlage eines Businessplans, der belegt, wie das Ge-

schäft trotz Rückkehrpflicht und 19 Prozent Mehr-

wertsteuer eigenwirtschaftlich betrieben werden

soll

 

Begründung

Die Kontrolle der Einhaltung der Rückkehrpflicht von fah-

rergeführten Mietwagen, die für Uber, FreeNow u.a. un-

terwegs sind, scheiterte in der Vergangenheit zumeist

daran, dass es keine klaren Regelungen für diesen Bereich

der öffentlichen Personenbeförderung gab. Uber, Free-

Now u.a. haben diese Versäumnisse klar zu ihrem Vorteil

ausgenutzt.

 

Die SPD Friedrichshain-Kreuzberg hat mit diversen An-

trägen zu diesem Thema deutlich gemacht, dass ihr der

Schutz desÖffentlichen Personennahverkehr unddes Ber-

liner Taxiwesens wichtig ist. Den privaten Fahrdienstan-

bietern geht es aber weder um den ÖPNV als solchen und

schon gar nicht um den Schutz des Klimas! Ihnen geht es

ausschließlich um größtmögliche Rendite. Mit Fahrprei-

sen, die unterhalb des Berliner Taxitarifs liegen, wird die

Kundschaft angelockt. Das geht zu Lasten der Fahrer*in-

nen.

 

Dieser Antrag hat das Ziel, von den Fahrdienstleistern und

den für sie operierenden Subunternehmen, klare Regeln

aufzuzeigen, die einzuhalten sind, damit sie an der öffent-

lichen Personenbeförderung teilnehmen können.

Antrag 05/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Der Berliner Mindestlohn gilt ausnahmslos!

1
2
3
4
5
6
7
8

Mit dem Beschluss B1 der LDK 1/20 der Jusos Berlin ha-

ben wir uns mit dem Streik der Beschäftigten der Cha-

rité Facility Management GmbH (CFM) solidarisiert. Die

CFM ist eine Tochtergesellschaft der Charité und gehört

mit 51 Prozent der Anteile mehrheitlich dem Land Ber-

lin. Die Beschäftigten der CFM GmbH erbringen seit 2006

sämtliche sogenannte nichtpflegerische und nichtmedizi-

nischeTätigkeitenanderCharitéUniversitätsmedizinBer-
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lin. Dazu gehören zum Beispiel die Abfallwirtschaft, die

Mitarbeiter*innen- und Patient*innenverpflegung, Medi-

zintechnik, Reinigung, Krankentransport und Zentralsteri-

lisation.

Sowohl die Beschäftigten der CFM GmbH als auch ver.di

verlangen einen Tarifvertrag, der sich am Tarifvertrag für

den öffentlichen Dienst (TVöD) richtet. Obwohl eine ers-

te Einigung vor allem für die unteren Einkommensklassen

eine spürbare Lohnsteigerung zur Folge hatte, ist damit

keine ausreichende Angleichung oder damit verbundene

Sicherheit für die Beschäftigten erreicht. Die Löhne liegen

teilweise immer noch bis zu 30 Prozent unter denen des

TVöD und die Beschäftigten müssen weiterhin auf güns-

tige Einigungen hoffen.

Dieser Zustand ist untragbar. Das Landesmindestlohnge-

setz verpflichtet das Land Berlin überall dort, wo es fi-

nanziell beteiligt ist oder Einwirkungsmöglichkeiten hat

(etwa im Landesdienst und in Beteiligungsunternehmen),

darauf hinzuwirken, dass ein Stundenlohn von mindes-

tens 12,50 Euro eingehalten wird. Dieser Pflicht ist das

Land nicht nachgekommen.Was für die Vergabe an priva-

te Unternehmen gilt, muss erst recht für öffentliche Un-

ternehmen gelten: In allen Beteiligungsfirmen ist der Ber-

liner Mindestlohn durchzusetzen!

Deshalb solidarisierenwir unsweiterhinmit den Beschäf-

tigten vonCFMundver.di undunterstützen ihre Forderun-

gen.

Wir fordern daher:

•  die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats

und des Abgeordnetenhauses auf, den Forderun-

gen von ver.di nach einem Tarifvertrag für die Be-

schäftigten von CFM und der Einhaltung des Berli-

ner Mindestlohns wirksam nachzukommen und in

allenweiteren Beteiligungsfirmen des Landes einen

Mindestlohn von 12,50 Euro die Stunde durchzuset-

zen.

Antrag 06/I/2021

FA VII - Wirtschaft, Arbeit, Technologie

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Schrittweise differenzierte Öffnung für Gastgewerbe und Kultur
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10

DieBerliner SPD fordert die sozialdemokratischenMitglie-

der im Senat und im Abgeordnetenhaus auf, differenzier-

te schrittweise Öffnungsszenarien für Gastgewerbe und

Kultur zuerstellenbzw. vorhandeneStufenplänederBran-

chen darin einzubeziehen.

 

Geprüft werden soll insbesondere, wie Gast- und Kul-

turbetrieben mit digitalen Besuchererfassungen und -

nachverfolgungsmöglichkeiten z.B. im Rahmen von Stu-

fenplänen vorzeitige infektionsschutzgerechte Öffnun-
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gen erlaubt werden können.

 

Dazu sollen z.B. über Auflagen über die Voraussetzung

betrieblicher Hygienekonzepte hinaus von den Unterneh-

men und Einrichtungen insbesondere verlangt werden

können:

 

• die digitale Ausstattung zur Besucher*innenerfas-

sung und -nachverfolgung ebenso zu kontaktlo-

sen Zahlungsmöglichkeiten oder Aufenthaltsbe-

grenzungen

• pandemiegerechte Räumlichkeiten und ihre Be-

schaffenheit z:B. Belüftung

• pandemiegerechte Betriebsabläufe und personelle

Voraussetzungen ihrer Überwachung

• Einschränkungen bei der Personenanzahl z:B. Aus-

schluß größerer Gruppen

• Covid-19-Testmöglichkeiten vor Ort oder Nachweise

aktuellen Impfschutzes

 

Die Verarbeitung von Erfahrungen mit der schrittweisen

Öffnung sollte im Hinblick auf die Covid-19-Pandemie er-

möglicht und zugleich Anreize für ein infektionsschützen-

des Verhalten in Gast- und Kulturbetrieben gesetzt wer-

den können.

Begründung

Für die Attraktivität und die Zukunft Berlins bleiben ei-

ne lebendige Gastronomie und Kultur unerlässlich. Bei

einer anhaltenden Schließphase drohen Langzeitfolgen,

die über die unmittelbar betroffenen Betriebe hinausge-

hen. Sie bedürfen einer Öfffnungsperspektive, die auch

einem sich verändernden Pandemiegeschehen und unter

Berücksichtigung der laufenden wissenschaftlichen Er-

kenntnisse bei infektionsschutzgerechtem Verhalten Ge-

schäftsbetrieb und zugleich Sicherheit für Gäste und Be-

sucher*innen ermöglichen soll. Demgegenüber steht eine

sinkende Akzeptanz der pandemiebedingten Beschrän-

kungen in der Bevölkerung, die der Beachtung des Infekti-

onnschutz imprivaten Leben immer abträglicherwird. Die

schrittweise bzw. stufenweise Öffnung lässt eine Kontrol-

lierbarkeit einfacher zu – neben dem schwer kontrollier-

baren privaten Bereich  - als eine später ohnehin anste-

hende Pauschaflreigabe von Branchen, die  Lockerungs-

rücknahmen nicht ausschliessen. Bei momentan schwer

kalkulierbaren Pandemie- und Impfungsverlauf werden

abermit Pauschalzulassungund -ausschluß vonBranchen

keineweiteren Anreize zu infektionsschutzgerechten Ver-

halten in den Betrieben und Einrichtungen gesetzt.

 

Im Rahmen der diskutierten branchenweisen Öffnung für

Handel und Gastgewerbe bieten bereits digital arbeiten-

de Gastbetrieben und Kultureinrichtungenwie Z.B.Muse-

en oder Filmtheater die Voraussetzungen für eine vorzei-

tige Berücksichtigung. So sind im Gastgewerbe, in Muse-
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enoder Filmtheatern z.B. über digitale Buchungs-, Kassen-

und Zahlungsysteme konkrete Besucher*innenerfassung

und  -nachverfolgung möglich, die sich bei Bedarf auch

zu Beschränkungen ihrer Aufenthaltsdauer nutzen las-

sen. Die Digitalisierung hat bereits viele Gast- und Kul-

turbetriebe erfasst und ist in der Bevölkerung ohnehin

weit fortgeschritten (85 Prozent der Deutschen nutzen

wöchentlich das Internet). Wo dies in Unternehmen und

Einrichtungen noch nicht der Fall ist, setzt eine schritt-

weise und vorzeitige Öffnung Anzeize, digital aufzurüs-

ten. Dafür stehen auch in Berlin öffentliche Förderpro-

gramme bereit. Bei schrittweiser Öffnung müssen be-

stimmte Betriebsformen nicht extra ausgeschlossen wer-

den, wenn deren Beschaffenheit zunächst ohehin infek-

tionsschutzgerechtes Verhalten und damit entsprechen-

de Genehmigungsfähigkeit ausschliesst. Hybride Formen

(z.B. interdisziplinäre Kultureinrichtungen mit Cafébe-

reich) sind unter jenen Voraussetzungen früher möglich

und einfacher kontrollierbar. In der Praxis wird eine Öff-

nung unter infektionsschutzgerechten Einschränkungen

aber zunächst nur für eine beschränkte Zahl digital ar-

beitender, vermutlich professionellerer Betriebe möglich

sein. Gastronom*innen und Kulturbetreiber*innen kön-

nen zu infektionsschutzgerechten Lösungenz.B. über bau-

liche Maßnahmen, technische Ausstattung, Platzanord-

nung oder gastronomisches Angebot angeregt werden.

Art und Dauer des Besuchsaufenthalts ebenso wie Be-

sucher*innenzahl und -kontakte oder deren Testung sind

ebenso vor Ort steuerbar, wenn Mitarbeitende auch in-

fektionsschutzbezogen geschult sind. Durch die doppel-

te Gästekontrolle – digital und vor Ort – ist bei Infektio-

nen die Nachprüfbarkeit von Kontaktverstößen weit bes-

ser möglich als zuvor durch oft falsche Eigenangaben von

Gästen vor dem zweiten Lockdown oderweiterhin pande-

mieförderndes Verhalten im schwer kontrollierbaren pri-

vaten Bereich. Ohnehin werden vom Robert-Koch-Institut

dieHotelsmitniedrigem individuellen Infektionsrisikoam

Ort, Theater, Kinos, Museen mit niedrig bis moderaten

Infektionsrisiko,  die Gastronomie -wie Kitas und ÖPNV-

mit moderatem Infektionsrisiko eingeschätzt (s. faz.net

25.02.21). Der VerbandDeutscherMuseen verweist auf die

durch eine Modellberechnung der TU Berlin in der Pande-

mie nachgewiesenen Charakter als vergleichsweise siche-

renOrt gegenüber anderen Bereichen des öffentlichen Le-

bens (s. Tagesspiegel 02.03.21). Durch die weitgehend feh-

lendenTourist*innen vermindert sich derzeit nicht nur die

Beanspruchung des ÖPNV, sondernmacht eswahrschein-

licher, dass die Gastronom*innen und Kulturbetreiber*in-

nen ihre überwiegend lokalen Gäste kennen und effekti-

ver auf jene einwirken können.

 

Das Infektionschutzgesetz erlaubt den zuständigen

Behörden Spielräume bei den  Berufsausübungen und

schliesst damit auch Ausnahmen auf lokaler Ebene nicht

aus. In den Bundesländern wurde dies bisher gastro-
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nomiebezogen auch angewandt: So war während des

harten Lockdowns in Niedersachsen beispielsweise die

Bewirtung von Gästen in Beherbergungsbestrieben und

von Berufsreisenden in Raststätten möglich. Im Ge-

gensatz zur pauschalen flächendeckenden Öffnung bei

faktisch begrenzten Kontrollkapazitäten wie nach dem

ersten Lockdown 2020 lassen sich auch in Gastbetrieben

Auflagen oder Ausnahmegenehmigungen infektions-

schutzgerechte Steuerung durchsetzen. So lassen sich bei

der Prüfung durch die zuständigen Behörden über die

baulichen, personellen und technischenVoraussetzungen

der Betriebe hinaus beispielsweise auch das Vorverhalten

heranziehen – Kontrollmöglichkeiten, die es für das

private Leben nicht gibt und nicht geben kann.

 

Für die Gast- und Kulturbetriebe erhöhen differenzier-

te, schrittweise Öffnungsszenarien die Möglichkeit eige-

ne Einnahmen zu erzielen, sich und ihr Personal beschäf-

tigungsfähig zu halten, ihr Geschäft planbarer und zu-

gleich Gäste und Mitarbeiter*innen zu binden. Nicht zu-

letzt lässt sich mit der Möglichkeit von Eigeneinnahmen

auch der öffentliche Förderbedarf begrenzen. Die psycho-

logischeWirkung der schrittweisen Öffnung in die Bevöl-

kerung und das Eigeninteresse der Gast- und Kulturbe-

triebe und ihrer Gäste an einem infektionsschutzgerech-

ten Verhalten dürfte nach den langen Monaten des Lock-

downs nicht unterschätzt werden.

 

Gastgewerbe und Kultur werden über vorzeitige stufen-

weise Öffnungen zu Partnern für die infektiosschutzge-

rechte Umsetzung. Das schrittweise Vorgehen zur Öff-

nungunterstützt zudemEigenbemühungenderBranchen

zu pandemiegerechten Lösungen. Ausdruck dessen ist z.B.

die gemeinsame Initiative der AG Kino, des HDF Kino, des

Deutschen Bühnenvereins, Dehoga sowie DFB, DOSB und

Profisportvereinigungen vom 28. Januar 2021 zur bran-

chenübergreifenden Kooperation mit den Gesundheits-

ämtern beim Infektionsschutz. In der Diskussion sind

nicht nur die Anwendung der AHA+L-Regeln oder der Um-

gang mit schnelltests für Gäste. So empfehlt die Dehoga

Berlin die in Berlin mit der Bundesdruckerei entwickelte

Luca-App zur Nachverfolgung, die den Betrieben kosten-

los zur Verfügung gestellt wird.

Antrag 07/I/2021

KDV Friedrichshain-Kreuzberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Outsourcing beenden, öffentlichen Dienst stärken

1
2

Die Outsourcing-Politik der letzten Jahrzehnte hat sich

nicht ausgezahlt. Öffentliche Leistungen müssen öffent-
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lich erbrachtwerden. Der öffentlicheDienstmuss in Bund,

Ländern und Kommunenmassiv und bedarfsgerecht aus-

gebaut werden. Dazu ist auch zu prüfen, zuvor outge-

sourcte Bereiche der öffentlichen Hand wieder nach in-

house zu holen.

Begründung

Steuern, Gebühren und Abgaben sowie Krankenkassen-

und Rentenbeiträge machen in Deutschland ca. 45 Pro-

zent des Sozialprodukts aus. Das bedeutet, der Staat

könnte 45 Prozent aller Erwerbstätigen zum Durch-

schnittslohn beschäftigen. Tatsächlich beschäftigt er nur

ca. 20 Prozent. Weitere 25 Prozent finanzieren sich eben-

falls durch die öffentliche Hand, allerdings über den Um-

weg über die Privatwirtschaft. Viele Kulturschaffende fi-

nanzieren sichmittelbar aus öffentlichen Geldern. Darun-

ter fallen viele Solo-Selbständige, insbesondere imKultur-

und Bildungsbereich, aber auch Angestellte von outge-

sourcten Diensten wie Kantinen, Raumpflege in öffentli-

chen Gebäuden, Räumdienste, bis hin zu den Privatbah-

nen, die von den Ländern bestellte Strecken bedienen.

Die umfangreiche Privatisierung öffentlicher Dienstleis-

tungen erweist sich als nicht krisensicher.

 

Was zunächst nach einer Unterbrechung von Wochen,

höchstens einigenMonatenaussah, droht nunbisweit ins

nächste Jahr zu anzudauern. Solo-Selbstständigen droht

der soziale Absturz, Angestellte outgesourcter Dienste

sind heute in Kurzarbeit und werden demnächst mög-

licherweise entlassen.  Generell drohen Verarmung und

Wohnungslosigkeit.

 

Jahrelang wurde argumentiert, der Staat hätte kaum

Geld. Jetzt wurden hunderte Milliarden Euro, womöglich

sogarüber eineBillion Euro, zur Krisenbewältigung inAus-

sicht gestellt. Das Geld bereitzustellen ist richtig und nö-

tig. Allerdings droht wie nach der Finanz- und Weltwirt-

schaftskrise von 2007/2008, dass die Steuergelder zur Kri-

senrettung in viel stärkerem Umfang an den Privatsek-

tor fließen. Die 9000 Euro Soforthilfe für Soloselbständige

dürfen nur für Betriebsausgaben verwendet werden, das

sind insbesondere die Gewerbemieten. Damit geht die-

ses Geld ganz überwiegend an den Immobiliensektor. Die

Lufthansa wurde mit neun Milliarden Euro gerettet – bei

einem Börsenwert von vier Milliarden Euro hätte das Un-

ternehmen damit wieder zu 100 Prozent in Staatseigen-

tum wechseln müssen. Stattdessen wurde sogar auf Auf-

lagen zum Klimaschutz oder zur Steuertransparenz ver-

zichtet.

 

Insgesamt würden durch die Krisenrettungs-Milliarden

die größten Vermögen noch weiter vergrößert. Damit

würde die Ungleichheit erhöht und der Krisenmechanis-

mus weiter gestärkt.
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Es hat sich gezeigt, dass die Daseinsvorsorge systemrele-

vant ist und geschützt und gestärkt werden muss. Geld,

das in den öffentlichen Sektor fließt, stärkt die Konjunk-

tur wesentlich nachhaltiger.

 

Zudem können so auch die Leistungen der Daseinsvorsor-

ge abgesichert und ausgebautwerden, was für vieleMen-

schen das Armutsrisiko verringert und die Teilhabe an der

Gesellschaft verbessert.

 

Eine Million öffentliche Stellen würden den vielen krisen-

betroffenen Soloselbständigen und Angestellten in out-

gesourcten Diensten eine attraktive und langfristige Per-

spektive bieten.

Antrag 08/I/2021

KDV Friedrichshain-Kreuzberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 33/I/2020 (Konsens)

Selbstständige sozialversichern

1
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Die aktuelle Krise zeigt, dass das System der Sozialver-

sicherung von Selbstständigen in Schieflage geraten ist.

Darauf muss umgehend reagiert werden. Es soll geprüft

werden, ob nach dem Vorbild der Künstlersozialkasse ei-

ne Selbstständigen-Sozialkasse eingerichtet wird.

Begründung

Die Gruppe der Solo-Selbstständigen ist durch die neue

Situation seit März stark betroffen. Die Soforthilfe von

5.000 Euro ist bei den meisten mittlerweile aufge-

braucht, neue Einnahmen fehlen. Betroffen sind insbe-

sondere Kulturschaffende wie Musikschullehrer*innen,

Beleuchter*innen, Tonmeister*innen, Live-Musiker*innen

und Freie Schauspieler*innen, aber auch Tanz- und Yoga-

lehrer*innen. Wer die 9.000 Euro Soforthilfe vom Bund

für Lebenshaltung statt für Betriebskosten verwendet

hat, fürchtet nun Rückforderungen. Viele Kulturschaffen-

de finanzierten sich mittelbar oder unmittelbar aus öf-

fentlichen Geldern, aber im privatrechtlichen Sektor. Die

umfangreiche Privatisierung öffentlicher Dienstleistun-

gen erweist sich als nicht krisensicher.

 

Was zunächst nach einer Unterbrechung von Wochen,

höchstens einigen Monaten aussah, droht nun bis weit

ins nächste Jahr zu anzudauern. Vielen droht im Herbst,

ALG 2 beantragen zu müssen, die Altersvorsorge jenseits

des Selbstbehaltsmuss aufgelöstwerden, die Lebens- und

Wohnverhältnisse sind bis in Details offenzulegen etc.

Von den Solo-Selbstständigen erfahren nicht wenige in-

nerhalb nur eines halben Jahres einen tiefen sozialen Ab-

sturz. Um dieWohnraummiete bezahlen zu können, wird
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teilweise schon der Krankenversicherung gekündigt. Ge-

nerell droht Verarmung und Wohnungslosigkeit. Ver.di

warnt in diesem Zusammenhang vor einer zunehmen-

den Verbitterung von Millionen selbstständig Erwerbstä-

tigen und ihrem sozialen Umfeld. Es fehlen sozialstaatli-

che Regeln, die die konkreten Lebens- und Erwerbslagen

der Solo-Selbstständigen berücksichtigen.

 

Von der bisherigen Situation profitieren einseitig die Ei-

gentümer privater Krankenversicherungen, die Bezieher

hoher Kapitaleinkommen, Vermieter etc., während die öf-

fentlichen Sozialsysteme und damit Menschen mit klei-

nen und mittleren Einkommen die ganzen zusätzlichen

Lasten zu tragen haben. Diese enorme Ungerechtigkeit

darf nicht weiter aufrechterhalten werden.

 

Die Künstlersozialkasse ist ein gut funktionierendes, so-

zial gerechtes System, das selbstständige Künstler*innen

in das System der Sozialversicherungen einbezieht. Es

ist damit das ideale Vorbild für eine Selbstständigen-

Sozialkasse.

Antrag 09/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: AfA, Forum Netzpolitik (Konsens)

Überwachung hat am Arbeitsplatz nichts verloren!
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Die Corona-Krise verlangt uns allen sehr viel ab. Die Aus-

wirkungen der Krise sind in allen Lebensbereichen zu spü-

ren. Wir befinden uns in der schlimmsten Wirtschaftskri-

se seit der Finanzkrise 2007/2008, die Gräben zwischen

den europäischen Staaten werden immer größer und die

sozialen Auswirkungen der Krise spüren wir alle am eige-

nen Leib.Wirmüssen auchweiterhinKontaktemassiv ein-

schränken, Museen, Bars und Clubs haben geschlossen,

sodass wir meistens in den eigenen vier Wänden verhar-

ren. Dies wird bei vielen noch weiter dadurch verstärkt,

dass sie schon seit Monaten komplett von zu Hause aus

arbeiten. Die Inanspruchnahme des mobilen Arbeitens

hat seit dem Beginn der Krise stark zugenommen. Zurzeit

arbeiten 24 Prozent der Beschäftigten mobil. Der Höhe-

punkt war letztes Jahr im April erreicht, als 27 Prozent der

Beschäftigten mobil arbeiteten.

 

Mobiles Arbeiten bringt aber nicht nur Vorteile wie ei-

ne flexiblere Freizeitgestaltung und bessere Work-Life-

Balance mit sich, sondern birgt auch eine Vielzahl von Ri-

siken und Herausforderungen. So verschwimmt zum Bei-

spiel die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit und der feh-

lende Kontakt zu Kolleg*innen bringt soziale und psychi-

sche Probleme mit sich. Viele Beschäftigte leiden aber

auch unter ihren Vorgesetzten und Arbeitgebenden. Es ist
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bedauerlicherweise noch viel zu oft der Fall, dass sich Vor-

gesetzte nur über ihre Kontrollfunktion definieren und ih-

re Beschäftigten unter Druck setzen, anstatt eine koope-

rative und gestaltende Funktion einzunehmen. Mobiles

Arbeiten führt dann zu einem gefühlten Kontrollverlust,

da eine direkte Überwachung der Mitarbeitenden nicht

mehr möglich ist. Beschäftigte, die von zu Hause aus ar-

beiten, werden viel zu häufig aufgrund von völlig veral-

teten Denkmustern und Führungsrollen von ihren Vorge-

setzten misstrauisch beäugt. Aber anstatt, dass sich Ar-

beitgebende und Vorgesetzte auf die voranschreitende

Digitalisierung einlassen, offen für neue Erfahrungen sind

und ihre eigene Sichtweise anpassen, versuchen sie die al-

ten Muster auch im digitalen Raum aufrecht zu erhalten

–mit schwerwiegendenNebenwirkungen. Die Digitalisie-

rung macht es leichter denn je, Prozesse zu automatisie-

ren und Entscheidungen von Algorithmen treffen zu las-

sen. Das Personalwesen ist hier keine Ausnahme: mit der

Folge, dass eine massive digitale Überwachung von Ar-

beitnehmenden durch algorithmische Systeme droht.

 

So haben zum Beispiel derzeit digitale Überwachungs-

tools durch die Pandemie Hochkonjunktur und immer

mehr Arbeitgebende setzen auf solche Software, um die

Leistung ihrer Beschäftigten zu überwachen. Die Funktio-

nen solcher Programme variieren dabei sehr stark. Einige

Programme überwachen die Anzahl der Tastaturanschlä-

ge oder Mausklicks, andere machen alle zehnMinuten ei-

nen Screenshot des Desktops, wieder andere machen re-

gelmäßig Bilder über die Webcam, damit beurteilt wer-

den kann, ob die Beschäftigten am Platz waren. Auch die

Ortung der Mitarbeitenden per GPS gehört zur Ausstat-

tung solcher Überwachungssoftware. Vertrauen in die Ar-

beit der Mitarbeitenden wird durch eine harte Kontrol-

le ersetzt. Die gewonnenen Daten dienen aber nicht nur

dazu, um zu überprüfen, ob Beschäftigte auch wirklich

arbeiten, sie werden ferner von Algorithmen ausgewer-

tet, um dezidierte Produktivitätsdaten über einzelne Be-

schäftigte zu erhalten. Auf Basis der individuellen Pro-

duktivitätsdaten könnenUnternehmen dann sogenannte

„Beschäftigten-Scores“ erstellen, welche von den Arbeit-

gebenden undVorgesetzten genutztwerden, umüber Be-

förderungen und höhere Löhne der Beschäftigten zu ent-

scheiden. Aber wie genau ein solcher Algorithmus eine

Entscheidung trifft und welche Daten dafür von den Be-

schäftigten generiert werden, ist häufig unklar.

 

Solche Überwachungsprogramme nutzen häufig aber

nicht technische Daten, um über die Produktivität von Be-

schäftigten zu entscheiden, sondern setzen auch immer

öfter auf die gegenseitige Leistungsbewertung der Mit-

arbeitenden. Ein Beispiel für ein solches Überwachungs-

programm ist „Zonar”. Nach einer von der Hans Böckler

Stiftung geförderten Studie, fungiert „Zonar“ dabei als

ein großes Bewertungssystem, in dem alle Mitarbeiten-
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den die Leistung von anderen Mitarbeitenden bewerten

können.Dabeiwird für die bewertetenBeschäftigten aber

nicht ersichtlich, aus welchem Grund und von wem sie

bewertet wurden. Dadurch kann das System sehr einfach

missbraucht werden, um ungeliebte Kolleg*innen zu be-

strafen. Die Software wertet die einzelnen Bewertungen

regelmäßig aus und teilt auf Basis dieser Beurteilung die

Beschäftigten in Leistungsklassen ein. Die Einteilung er-

folgt dabei aufgrund intransparenter Kriterien und wird

als ungerecht erfunden. Führungskräfte nutzen diese Ein-

teilung dann, um über höhere Löhne oder Beförderun-

gen zu entscheiden und entgehen so ihrer eigenen Ver-

antwortung gegenüber ihren Beschäftigten. Den meis-

ten Beschäftigtenwird eine durchschnittliche Leistung at-

testiert, was bedeutet, dass die Beschäftigten nur einen

Inflationsausgleich für ihr Gehalt bekommen, was einer

Lohnstagnationgleichkommt.NureinigewenigeBeschäf-

tigte, die von dem Bewertungssystem als leistungsstark

angesehen werden, dürfen aufsteigen. Es wird aber ver-

sucht, diese Anzahl so gering wie möglich zu halten. Der

Druck auf die Beschäftigten wird dadurch extrem gestei-

gert. Es werdenweder individuelle Arbeitszeiten noch un-

terschiedlicheLebensrealitäten bedacht. Nur die Leistung

der Beschäftigten zählt. Die Software und die damit ein-

hergehenden Prozessen wurden nach öffentlicher Kritik

angepasst. Auch der Name „Zonar“ wird nicht mehr ver-

wendet. Dennoch zeigt die Studie, dass die Anwendung

eines solchen Systems in Unternehmen jederzeit denk-

bar ist. Schlussendlich kommt es durch solche Systeme zu

einer Entmenschlichung der Arbeitsbeziehung zwischen

Beschäftigten und Führungskräften. Es entstehen Anreiz-

systeme, in denen Führungskräfte lieber Druck und Angst

durch massive Überwachung auf ihre Beschäftigten aus-

üben, anstatt sie zu fördern und zu befähigen. Als Sozia-

list*innendürfenwir diesermaßlosenAusbeutungvonAr-

beiter*innen nicht länger zusehen.

 

 Deshalb fordern wir:

•  Ein Verbot jeglicher Auswertung dienstlicher digi-

taler Software die die Produktivität derMitarbeiten-

den überwacht.

•  Eine öffentlichkeitswirksame Kampagne des Bun-

desministeriums für Arbeit und Soziales, welche die

Beschäftigten über ihre Rechte im Home Office in-

formiert.”

•  Die bessere finanzielle und personelle Ausstattung

der zuständigen Beauftragten für Datenschutz, um

Rechtsverstöße gegen geltende Datenschutzgeset-

ze schneller zu prüfen”

•  ein Verbot für die Anwendung von Algorithmen zur

individuellen Leistungsbestimmung von Arbeitneh-

menden.
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KDV Friedrichshain-Kreuzberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA V - Stadt des Wissens, FA VII - Wirt-

schaft und Arbeit (Konsens)

Lehren aus der Krise – Gemeinsam die sozial gerechte Transformation unserer Gesellschaft vorantreiben!
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Die Corona-Krise zeigt in aller Deutlichkeit die Stärken

und Schwächen unseres Sozialstaates auf: Für Menschen

in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung greift in

Krisen das Kurzarbeitergeld. Liegt der Verdienst deutlich

über dem gesetzlichen Mindestlohn, kann das Kurzarbei-

tergeld sogar existenzsichernd sein. Die Rentenversiche-

rung ist stabil und die Renten konnten trotz der Krise zum

1. Juli 2020 kräftig steigen. Das ist in Zeiten, in denen Kon-

junkturpakete zum Ankurbeln der Wirtschaft geschnürt

werden mussten, nur folgerichtig.

 

Die Wichtigkeit und Bedeutung eines starken Sozialstaa-

tes zeigen sich aber auch darin, dass Menschen in Berei-

chen um ihre Existenz bangen mussten, wo der Sozial-

staat nicht so stark ist. Das sind u.a. die Selbstständigen,

Minijobber*innen oder Kulturschaffende.

 

Damit sich die bestehendenUngleichheiten durch die Kri-

se nicht verschärfen, müssen wir die Krisenbewältigung

sozial gerecht gestalten. In diesem Sinne wollen wir ei-

nen Beitrag zumZukunftsdialog des Parteivorstands „Was

folgt aus der Corona-Krise?“ leisten und fordern:

 

• Wir brauchen einen starken und handlungsfähi-

gen Staat: SchwarzeNull und Schuldenbremsemüs-

sen einer langfristigen Investitionsoffensive wei-

chen. Investitionen sind am Ziel der sozial und öko-

logisch nachhaltigen Transformation unserer Wirt-

schaft und Gesellschaft zu messen.

• Die Gesundheitsversorgung nicht dem Markt über-

lassen! Die Gesundheitsversorgung ist ein wesent-

licher Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge.

Wir fordern mehr öffentliche Investitionen in Kran-

kenhäuser und einen Stopp bei der Schließung ver-

bunden mit einer Prüfung von Wiedereröffnungen.

Ausgelagerte Tochterunternehmen sind zurückzu-

führen. Die Mittel für die Gesundheitsämter müs-

sen aufgestockt werden, um die Verwaltungsseite

der Gesundheitsversorgung zu stärken.

• Eine krisenfeste Wirtschaft mit Tarifbindung, Mit-

bestimmung und Guter Arbeit! Unternehmen, die

staatliche Unterstützung in Krisenzeiten oder allge-

meine Wirtschaftsförderung sowie öffentliche Auf-

träge erhalten, müssen tarifgebunden und mitbe-

stimmt sein und Gute Arbeit fördern. Dazu ge-

hört auch, dass nur Unternehmen von Unterstüt-

zung und Förderung profitieren, die Maßnahmen

fürmehrGeschlechtergerechtigkeit umsetzen. Über

die Krise hinausmuss zudem ein Vergabegesetzmit
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Tariftreueregeln auf Bundesebene geschaffen wer-

den.

• Sicher durch die Krise mit Kurzarbeit: Nicht nur in

der Corona-Krise hat sich die Kurzarbeit für die Be-

schäftigten bewährt. Das Kurzarbeitergeld federt

die schlimmsten finanziellen Einbußen ab. Bei den

Sozialversicherungsbeiträgen werden die Arbeitge-

benden entlastet, diese Entlastung muss sich auch

bei den Beschäftigten bemerkbar machen. Denn

60% des normalen Nettolohns reichen vor allem im

Niedriglohnsektor nicht zum Leben. Wir fordern ei-

ne rote Haltelinie nach unten für das Kurzarbeiter-

geld. Zu prüfen ist, ob eine dauerhafte Aufstockung

aus den Mitteln der Sozialversicherung finanzier-

bar ist und ob andere Möglichkeiten der Finanzie-

rung des Kurzarbeitergeldes bestehen. Prekäre Be-

schäftigungsverhältnisse außerhalb der Sozialversi-

cherungspflicht stehen außerhalb des Kurzarbeits-

system. Diese Beschäftigten werden von Krisen be-

sonders hart getroffen. Deshalb fordern wir die So-

zialversicherungspflicht ab dem 1. Euro.

• Systemrelevante Berufe aufwerten – Applaus ist

nicht genug! In der Corona-Krise hat sich gezeigt,

welche Berufe wirklich systemrelevant sind. Lei-

der sind Arbeitsbedingungen und Löhne gerade in

diesen Bereichen unterdurchschnittlich. Damit sich

die Wertschätzung für die Kassierer*innen, Alten-

und Gesundheitspfleger*innen und Gebäudereini-

ger*innen auch auszahlt, muss die Tarifbindung ge-

stärkt werden. Das heißt: Abschaffung des Veto-

rechts der Arbeitgebenden bei der Allgemeinver-

bindlicherklärung von Tarifverträgen und eine Privi-

legierung von Gewerkschaftsbeiträgen bei der Ein-

kommenssteuer. Außerdem muss der Mindestlohn

auf mindestens 12 Euro erhöht werden. Durch Ar-

beitszeitverkürzungen bei vollem Lohnausgleich im

Pflegebereich werden die Beschäftigten in diesem

Bereich wirksam entlastet.

• Care-Arbeit gerecht verteilen und entlohnen! Die

Corona-Krise darf nicht zu einem gleichstellungs-

politischen Rollback und einem Zurückfallen in die

1950er Jahre führen. Frauen stemmen einen Groß-

teil der Sorgearbeit, indem sie sich um Kinder und

pflegebedürftigeAngehörige kümmern.Umhier ge-

rechte Entlastung zu schaffen, ist die Kinderbe-

treuung flächendeckend weiter auszubauen. Dabei

müssen jedoch auch die Arbeitsbedingungen und

Löhne der Beschäftigten in diesem Bereich verbes-

sert werden. Zudem sind weitere Anreize für eine

gerecht verteilte Elternzeit zu schaffen. Der Part-

nerbonus soll nur Eltern zu Gute kommen, die ihre

Elternzeit in mindestens einem Verhältnis von 1/3

zu 2/3 aufteilen. Der gleichstellungspolitische Roll-

back kommt auch daher, dass in den meisten Ent-

scheidungsgremien zu wenige Frauen sitzen. The-
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menwie Familie, Bildung oder Vereinbarkeit von Fa-

milie und Berufwerden vonMännern offenbar noch

viel zu selten mitgedacht. Daher ist es Zeit, dass al-

le politischen Entscheidungsgremien immer paritä-

tisch besetzt sein müssen.

• „Digital Divide“ verhindern –Digitale Bildung für al-

leKinder! Zuschüsse für LaptopsundTablets sindein

erster Schritt in die richtige Richtung. Damit digitale

Bildung allen Kindern zu Gute kommt und nicht be-

stehende Ungleichheiten verschärft, muss der Digi-

talpakt Schule aufgestockt werden.

• Die Lastender Krise gerecht verteilen – Starke Schul-

tern müssen mehr tragen! Die Kosten der Krise dür-

fen nicht auf diejenigen abgewälzt werden, die oh-

nehin darum kämpfen, über die Runden zu kom-

men. Die Krise und ihre Bewältigung fordert Solida-

rität. Diese Solidarität muss durch eine gerechte Fi-

nanzierung der Krise ihren Ausdruck finden in Form

einer einmaligen Vermögensabgabe, der Wiederer-

hebung der Vermögenssteuer, einer Reform der Erb-

schaftssteuer sowie die Einführung einer umfassen-

den Finanztransaktionssteuer.

 

Begründung:

 

Begründung

Wir brauchen einen starken und handlungsfähigen Staat

Die ersten schnellen, zugleich überlegten und zielgerich-

teten Maßnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen

und sozialen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben

uns vor Schlimmerem bewahrt. Mit einer harten Spar-

politik und einem verzweifelten Festklammern an der

„Schwarzen Null“ hätten wir die vielen Menschen in un-

serem Land im Regen stehen gelassen. Marktgläubigkeit

und Sparwahn helfen in Krisensituationen nicht weiter,

im Gegenteil, sie begünstigen Krisen. Kaputt gesparte

Krankenhäuser, zuwenig Personal in denGesundheitsäm-

tern kosten in einer Pandemie im schlimmsten Fall Leben.

Deshalb ist eine Lehre dieser Krise, dass wir einen star-

ken und handlungsfähigen Staat brauchen, der nicht vor

großen Investitionen zurückschreckt, sondern zielgerich-

tet und lenkend Investitionen tätigt, die den Vielen zuGu-

te kommen und der sozial und ökologisch nachhaltigen

Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft die-

nen.

 

Die Gesundheitsversorgung nicht demMarkt überlassen!

Diese Krise zeigt uns, dass der Markt die Gesundheits-

versorgung nicht regelt, sondern zerstört. Das kostet im

Zweifel Menschenleben und das lassen wir nicht zu. Wir

brauchen nicht weniger, sondern mehr Krankenhäuser

mit mehr Personal und einer versorgungsgerechten Aus-

stattung anBetten, Räumen,Gerätenund sonstigen Sach-

mitteln. Ausgründungen, Privatisierungen undTeilprivati-
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sierungen bergen nicht nur erhebliche Nachteile für die

Beschäftigten, sondern verhindern auch, dass die Kontrol-

le und Planung in einer Hand liegen, in der öffentlichen.

 

Eine krisenfeste Wirtschaft mit Tarifbindung, Mitbestim-

mung und Guter Arbeit!

Zum Erhalt von Arbeitsplätzen müssen in Not geratenen

Unternehmen Unterstützung durch den Staat erhalten.

Allerdings darf es diese Unterstützung nicht zum Null-

tarif geben. Die Unterstützung darf auch nicht dafür ge-

nutzt werden, Umstrukturierungen auf dem Rücken der

Beschäftigten durchzuführen. Vielmehr muss der Staat

Gute Arbeit, Mitbestimmung und Tarifbindung fördern.

Die Krise darf nicht dazu führen, Arbeitnehmer*innen-

rechte zu umgehen. Im Gegenteil: Auch diese Investitio-

nen müssen dem Kriterium der sozialen Nachhaltigkeit

gerecht werden. Der Staat kann hier ganz konkret Anrei-

ze für Gute Arbeit schaffen. Darüber hinaus ist auch bei

der Gewährung von Staatshilfen und Wirtschaftsförde-

rung die Gleichberechtigung in den Blick zu nehmen. Un-

terstützung und Förderung soll nur denjenigenUnterneh-

men zu Gute kommen, die Maßnahmen zur Frauenförde-

rung, wie etwawirksameQuoten, umsetzen. Da diese Kri-

se uns auch zeigt, dass die bisherigen Errungenschaften in

der Gleichstellung der Geschlechter weiterhin verteidigt

werden müssen, ist es notwendig die Unterrepräsentati-

on von Frauen in Führungspositionen zu beenden. Es geht

jedoch auch darum, dass die Gleichstellung bei jedem

Konjunkturpaket, das wir für unsere Wirtschaft schnü-

ren, mitgedacht wird. Die Hilfen in der Corona-Pandemie

sahen spürbar weniger Mittel für Branchen vor, in de-

nen überwiegend Frauen tätig sind, wie beispielsweise in

der Pflege- oder Gebäudereinigungsbranche, obwohl ge-

rade diese Beschäftigten das Land am Laufen halten. Des-

halb muss auch bei der Aufstellung finanzieller Hilfen der

Grundsatz der Gleichstellung der Geschlechter verwirk-

licht werden. Dies reiht sich auch in unsere Beschlusslage

im Landesvorstand Berlin ein, die das Gender Budgeting

fordert. Das gilt über den Landeshaushalt hinaus auch für

die Aufstellung von Hilfspaketen.

 

Sicher durch die Krise mit Kurzarbeit

Bereits in der Finanzkrise 2008/2009 hat sich Kurzarbeit

bewährt und über die Krise hinaus Arbeitsplätze gesi-

chert. Zahlen und Ausmaß der Kurzarbeit in der Corona-

Krise sind weitaus dramatischer als in der Finanzkri-

se, da fast alle Branchen betroffen sind. Damit Massen-

kündigungen vermieden werden können, müssen auch

die Arbeitgebenden unterstützt werden. Allerdings dür-

fen dabei nicht die Beschäftigten vergessen werden. Un-

ternehmen haben die Möglichkeit, Rücklagen zu bilden

und sich in der Krise anzupassen. Kleine Privathaushalte

mit geringen Einkommen haben diese Spielräume gera-

de nicht, weshalb sie unterstütztwerdenmüssen. Im Rah-

men der Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge für
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die Arbeitgebenden muss dieser Vorteil an die Beschäf-

tigten weitergegeben werden. Auf Branchen und Unter-

nehmen ist zudempolitischerDruck auszuüben, in Krisen-

situationen Tarifverträge zur arbeitgeberseitigen Aufsto-

ckung des Kurzarbeitergeldes abzuschließen. In Krisenzei-

ten zeigt sich besonders deutlich, dass Niedriglöhne al-

les andere als krisenfest sind und gerade Beschäftigte, die

abseits des Normalarbeitsverhältnisses nicht der Sozial-

versicherungspflicht unterliegen, besonders hart getrof-

fen werden. Deshalb fordern wir die Sozialversicherungs-

pflicht ab dem 1. Euro. Im Niedriglohnbereich reicht das

staatliche Kurzarbeitergeld meist nicht aus, um gut über

die Runden zu kommen, weshalb der Mindestlohn, der

später Grundlage für die Berechnung des Kurzarbeitergel-

des ist, angehoben werden muss.

 

Systemrelevante Berufe aufwerten – Applaus ist nicht ge-

nug!

DieCorona-Krise hat uns allen deutlich vor Augengeführt,

welche Jobs wirklich systemrelevant sind. Wir haben alle

noch die Bilder vor Augen von Kassierer*innen undMitar-

beiter*innen im Einzelhandel, die Sonderschichten schie-

ben, damit die Regale schnell wieder gefüllt sind und die

Schlangen an den Kassen nicht zu lang werden. Auch

die Gebäudereiniger*innen, die in den nicht geschlosse-

nen Gebäuden Türklinken desinfizieren und dafür sor-

gen, dass hygienische Standards eingehalten werden, ha-

ben in dieser Krise bisher Großes geleistet. Insbesondere

die Pfleger*innen, die durch den engen Kontakt zu ande-

ren Menschen einem besonders hohen Risiko ausgesetzt

sind und waren, hatten noch mehr zu tun als ohnehin

bereits schon. All diese Beschäftigten werden jedoch zu-

meist schlecht entlohnt, sind oftmals nicht gewerkschaft-

lich organisiert und unterfallen keinem Tarifvertrag. Viele

Menschen haben erkannt, dass diese BeschäftigtenWert-

schätzung und Anerkennung verdienen, die sich auszahlt

und sich nicht in Applaus und Dankesworten erschöpft.

 

Care-Arbeit gerecht verteilen – gleichstellungspolitischen

Rollback verhindern!

In dieser Krise hat sich besonders deutlich gezeigt, dass

in Sachen Gleichstellung noch viel Arbeit vor uns liegt.

Wenn wir nicht in Rollenbilder der 1950er Jahre zurück-

fallen wollen, wo Männer das Geld nach Hause bringen

und die Frauen zuhause bleiben und sich um die Kin-

der kümmern, müssen wir die gerechte Verteilung von

Sorgearbeit anpacken. Damit Familie und Beruf kompa-

tibler werden, ist die Kinderbetreuung weiter auszubau-

en. Zugleich muss aber sichergestellt werden, dass sich

das Problem nicht nur verschiebt und Erzieher*innen die

Leid tragenden sind. Vielmehr müssen die Arbeitsbedin-

gungen und die Entlohnung in diesem Bereich verbes-

sert werden, damit die bezahlte Sorgearbeit nicht prekär

wird. Damit nicht wie bisher vor allem Frauen die Eltern-

zeit in Anspruch nehmen und so Brüche in der Erwerbs-
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biographie entstehen, die verringerte Aufstiegschancen

nach sich ziehen, ist die Elternzeit so auszugestalten, dass

die Sorgearbeit gerechter verteiltwerden kann. Esmüssen

entsprechende Anreize geschaffen werden, die eine sol-

che Verteilung begünstigen. Die bisherigen Erfahrungen

zeigen, dass Frauen oftmals 12 Monate Elternzeit in An-

spruch nehmen, Männer hingegen lediglich zwei Mona-

te. Diesbezüglich ist eine gerechtere Verteilung entspre-

chend zu fördern. Hinzukommt, dass Entscheidungen des

Lockdowns und der Lockerungen zunehmend auf demRü-

cken von Frauen und Familien ausgetragen wurden. Das

erweckt den Anschein, dassMänner nachwie vor Themen

wie Bildung, Familie sowie Vereinbarkeit von Familie und

Beruf nicht ausreichendmitdenken. Entscheidungsgremi-

en in Politik und Verwaltungmüssen daher immer paritä-

tisch besetzt sein.

 

„Digital Divide“ verhindern –Digitale Bildung für alle Kin-

der!

Damit der digitale Unterricht zu Hause allen Schüler*in-

nen gute Bildung ermöglicht, müssen diejenigen unter-

stützt werden, denen es bisher an der notwendigen tech-

nischen Ausstattung fehlt.Wer ein digitales Endgerät und

damit Zugang zur digitalen Bildung hat, darf nicht der

Geldbeutel der Eltern entscheiden. Der digitale Unter-

richt, der in der Corona-Pandemie an Bedeutung gewon-

nen hat und auch danach nicht vorbei sein wird, darf

nicht dazu führen, dass manche Schüler*innen auf der

Strecke bleiben. Im Gegenteil, die Möglichkeiten der Di-

gitalisierung müssen allen Schüler*innen gleichermaßen

zu Gute kommen. Neben einem Internetzugang ist ein

entsprechendes Endgerät auf der technischen Seite die

wichtigste Voraussetzung, teilhaben zu können. Darüber

hinaus müssen ausreichendMittel zur Verfügung stehen,

um Lernmaterialien für den Online-Unterricht fit zu ma-

chen und auch die Lehrkräfte entsprechend darauf vorzu-

bereiten und fortzubilden. Dazu zählt auch der flächen-

deckende Breitbandausbau an Schulen, die Einrichtung

vonWLAN und die technische Ausstattung, damit der Un-

terricht sowohl analog als auch digital stattfinden kann.

Denn Kinder aus Risikogruppen werden vielleicht lange

nicht zur Schule gehen können und könnten somit den

Unterricht von zu Hause verfolgen.

 

Die Lasten der Krise gerecht verteilen – Starke Schultern

müssen mehr tragen!

Die Ausgaben bei der Bekämpfung der Auswirkungen der

Corona-Pandemie sind enorm.Umdie notwendigenMaß-

nahmen auch weiterhin zu finanzieren, bieten sich meh-

rere Möglichkeiten an. Dabei gilt weiterhin: der Finan-

zierung unseres Gemeinwesens muss das Leistungsfä-

higkeitsprinzip zugrunde liegen. Starke Schultern können

mehr leisten als schwache, dies ist in der aktuellen Situa-

tion auch einzufordern. Darüber hinaus kann eine Reform

hin zu einer leistungsgerechteren Steuerpolitik die gesell-
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schaftlichwie volkswirtschaftlich schädlicheUngleichheit

von Einkommen und Vermögen verringern. Hier bietet die

Krise eine Chance, diese sollten wir nutzen.

Antrag 11/I/2021

Abt. 10/06 Kaulsdorf-Nord und Mahlsdorf-Nord (Marz.-Hell.)

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: Landesgruppe (Konsens)

Antrag gegen die Ermächtigung von Energieerzeugern zur Abschaltung der Elektroenergie bei Verbrauchern
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Die Mitglieder der SPD-Fraktionen im Bundestag werden

aufgefordert, dem vom Bundeswirtschaftsministerium

vorgelegten Änderungsentwurf zum Energiewirtschafts-

gesetz (§142) nicht zuzustimmen, da er der Energiewirt-

schaft einseitig das Recht einräumen würde, Verbrau-

chern stundenweise die Lieferung von Elektroenergie zu

sperren. Es soll vermieden werden, dass normaler Haus-

haltstrom und reguläre Haushaltsheizungen abgestellt

oder zeitweilig gesperrt werden können.

Begründung

Das Bundeswirtschaftsministerium hat kürzlich den

Entwurf einer Gesetzesänderung vorgelegt, der es den

Energieerzeugern ermöglichen würde, Verbrauchern

(E-Ladesäulen, Wärmepumpen, Nachtspeicherheizungen

usw.) ferngesteuert die Elektroanschlüsse zeitweise zu

sperren (sogen. „Spitzenglättung“). Diese Maßnahme,

die ausschließlich darauf abzielt, den Energiekonzernen

den erforderlichen Ausbau der Netze zu ersparen, würde

ausschließlich zu Lasten der Verbraucher gehen. Der ’zur

Überarbeitung’ zurückgezogene Entwurf konterkariert

in fataler Weise die Bemühungen der Gesellschaft, die

Erzeugung von CO2 , Stickoxiden und Feinstaub durch

Nutzung von Elektroenergie zu senken.

 

Quellen:

1. Referenten-Entwurf des BMWE  „Steuerbare-

Verbrauchseinrichtungen-Gesetz – SteuVerG), Stand:

22.12.2020

2. DieWelt vom 18.01.21 „Zwangs-Ladepausen für E- Autos

- ….“)
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Bauen /Wohnen / Stadtentwicklung

Antrag 55/II/2019

KDV Pankow

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt (Konsens)

Azubi-Wohnheime in städteeigener/landeseigener Hand errichten

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Die SPD spricht sich für die Errichtung von städteeigenen

und/oder landeseigenenWohnheimen für Auszubildende

aus, die im Land Berlin einen Ausbildungsvertrag nach-

weisen können.

 

Ziel ist es Auszubildenden preiswerte städtische Unter-

künfte zur Verfügung zu stellen, die auchmit einem nied-

rigen Lehrlingsgehalt ab dem ersten Lehrjahr erschwing-

lich sind und die ähnlich Studentenwohnheimen organi-

siert sind.

Eine gerechte Aufteilung über alle Berliner Bezirke soll ge-

setzt werden, wobei die Wohnheime nicht ausschließlich

in Randgebieten entstehen sollen.

 

Insbesondere weiblich dominierte Berufe sind oftmals

sehr schlecht vergütet, so dass hier ein verstärkter Bedarf

gesehen,wird auch imSinneder Frauenforderung zu agie-

ren.

Begründung

Der Start ins Berufsleben ist spannend und aufregend.

Nicht selten steht fur sehr Junge Menschen der Umzug

nach Berlin an, um hier den ersehnten Beruf zu erlernen.

Oft wird dieser Lebensabschnitt fur viele Azubis in Ber-

lin durchmangelnden und unerwartet teurenWohnraum

zum Albtraum.

 

Die Unterstützung bei der Wohnraumfindung ist ein

wichtiges Thema fur die Personalgewinnung. In Zeiten

des Fachkraftemangels haben z. B. Stiftungen, wie die

Burgermeister-Reuter-Stiftung, die Vorteile vonWohnhei-

men oder Wohnanlagen fur Azubis bereits erkannt. Es

wird Zeit, dass auch die Stadt Berlin diese Vorteile sieht,

nutzt und dementsprechend durch die Reaktivierung,

Neu- und Wiedererrichtung von stadte- und landesei-

genen Azubi-Wohnheimen, ähnlich Studentenwohnhei-

men, handelt.

LPT II/2019: Überwiesen an FA VII -Wirtschaft und Arbeit,

FA VIII - Soziale Stadt

LPT I/2020: vertagt und Überweisung in die AGWahlpro-

grammerarbeitung des Landesvorstandes

Antrag 56/II/2019

KDV Pankow

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt (Konsens)

Wohnheime für Berufsanfänger*innen in landeseigenen Betrieben errichten

1
2

Die SPD Berlin setzt sich für die Errichtung von landes-

eigenenWohnheimen auf betriebseigenenGrundstücken

LPT II/2019: überwiesen an FA VII -Wirtschaft und Arbeit,

FA VIII - Soziale Stadt
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ein. Diese sollen geöffnet werden für Berufsanfängerin-

nenundBerufsanfängern in landeseigenenBetriebenund

Behörden in den ersten drei Jahren nach Abschluss der

Ausbildung.

Ziel ist es, Berufsanfängerinnen und Berufsanfängern

preiswerte landeseigene Unterkünfte zur Verfügung zu

stellen, umdieAkquisition von Fachkräften trotz Fachkräf-

temangels zu vereinfachen.

Begründung

Gut ausgebildete Fachkräfte sind auf dem Arbeitsmarkt

mittlerweile stark umworben. Die Unterstützung bei der

Wohnraumfindung ist auch hier in Berlin ein wichtiges

Thema für die Personalgewinnung geworden, um für zu-

künftige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer attraktiv

zu bleiben.

 

Noch vor wenigen Jahren warenWohnheime oderWohn-

anlagen z. B. bei der Berliner Polizei, der Feuerwehr sowie

in städtischen Krankenhäusern und weiteren landeseige-

nen Unternehmen Gang und Gäbe. Es wird Zeit, dass das

Land Berlin diese Vorteile wieder sieht, nutzt und dem-

entsprechend durch die Reaktivierung, Neu- undWieder-

errichtung von landeseigenen Wohnheimen insbesonde-

re für Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger handelt,

um so ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben.

LPT I/2020: vertagt und Überweisung in die AGWahlpro-

grammerarbeitung des Landesvorstandes

 

Antrag 57/II/2019

KDV Reinickendorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt (Konsens)

Förderung von Neubau vonWerkswohnungen für Beschäftigte bei den Berliner Landesunternehmen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Die SPD fordert die sozialdemokratischen Mitglieder der

Landesregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass für

die Berliner Landesunternehmen ein Förderfonds für den

Neubau von Werkswohnungen aufgelegt wird. Diese

Haushaltsmittel sollen dann als Eigenkapitalzuschuss an

BSR, BVG, BWB, Berliner Bäderbetriebe, Vivantes und Cha-

rité mit der Zweckbindung des Neubaus von preisgünsti-

genWohnungen oder Appartements an Beschäftigte die-

ser Unternehmen ausgegeben werden. Ziel soll es sein,

3.000Wohneinheiten insgesamt zu fördern.

 

Des Weiteren sollen sich die sozialdemokratischen

Mitglieder der Landesregierung für ein steuerliches

Privileg beim Neubau von Werkswohnungen bei der

Bundesregierung einsetzen, so soll eine 50-Prozent-

Sonderabschreibung begrenzt auf maximal 500 Wohn-

einheiten pro Betrieb maximal möglich zukünftig vorge-

sehen werden. Diese Sonderabschreibungsmöglichkeit

ist auf zehn Jahre zu befristen.

LPT II/2019: Überwiesen an FA VII -Wirtschaft und Arbeit,

FA VIII - Soziale Stadt

LPT I/2020: vertagt und Überweisung in die AGWahlpro-

grammerarbeitung des Landesvorstandes
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Begründung

Aufgrund der Haushaltsnotlage des Landes Berlin hat z. B.

die BVG ihre 5.100 Wohnungen der BVG Heimstätte ver-

äußert. Auch wenn ein Großteil dieser Wohnungen sich

jetzt durch Weiterverkäufte bei der DEGEWO im Eigen-

tumbefinden, haben dieseWohnungen keineWerksmiet-

wohnungseigenschaft mehr. Werkswohnungen können

als steuerpflichtiger Arbeitslohn (geldwerter Vorteil) an

die Arbeitnehmer überlassen werden und bieten gerade

bei der vorhandenen Wohnungsknappheit in Berlin den

öffentlichen Einrichtungen die Chance ein Attraktivitäts-

merkmal gegenüber anderen Arbeitgebern aufzubauen.

Nur so können neue Fachkräfte zügig aus anderen Regio-

nen angeworben werden. Hinsichtlich des Baus können

sich die landeseigenen Betriebe ihrer eigenen Bauabtei-

lungen bedienen bzw. Kooperationenmit den landeseige-

nen Wohnungsbaugesellschaften eingehen. BWB, BVG u.

a. können damit ihre geringen vorhandenen Werkswoh-

nungsbestände wieder erhöhen.

Antrag 43/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt (Konsens)

Solidarität mit dem Syndikat! Kiezstrukturen und Freiräume vor Verdrängung schützen – nicht die marktwirtschaftlichen

Interessen der Immobilienkonzerne!

1
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Als Jusos Berlin erklären wir uns solidarisch mit der Kiez-

kneipe Syndikat und allen von Räumung bedrohten linken

und emanzipatorischen Projekten.

 

Die Geschichte des Syndikats ist ein Paradebeispiel dafür,

wie Kiezkultur und linke Freiräume der Immobilienspeku-

lation zum Opfer fallen. Dabei hatte das Betreiber:innen-

kollektiv erst nach aufwendiger Suche herausgefunden,

dass hinter der auf dem Papier angegebenen Eigentüme-

rin des Hauses, einer Briefkastenfirma in Luxemburg, der

Immobilienkonzern Pears Global steckt. Durch ein Kon-

strukt aus vielen Tochterfirmen, die zum Pears-Konzern

gehören, müssen die drei Pears-Brüder, denen der Kon-

zern gehört, keine oder fast keine Steuern zahlen. Auch

das Haus, in dem das Syndikat beheimatet war, hatte der

Pears-Konzern über eine Tochterfirma gekauft.

 

Umso absurder ist die Situation, dass der Berliner Senat

nun mit Steuergeldern einen Großeinsatz der Polizei fi-

nanziert, die per Gerichtsbeschluss die Profitinteressen

des Pears-Konzerns durchsetzt. Die Verhältnismäßigkeit

des Polizeieinsatzes sehen wir nicht. Bereits das polizei-

liche Vorgehen gegen die #RausAusDerDefensive-Demo

am Abend des 1. August 2020 wirft Fragen auf: Die De-

monstration wurde schon kurz nach Beginn brutal unter

Anwendung von Einsatzmehrzweckstöcken und CS-Gas

LPT I/2020: vertagt
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aufgelöst, während die Polizei am Mittag desselben Ta-

ges noch rund 20.000 Nazis und andere „besorgte Bür-

ger:innen“ undVerschwörungsgläubige, die in jenen zahl-

reichen mitmachenden Nazis kein Problem sahen, un-

ter bewussterMissachtung u. a. derMund-Nasen-Schutz-

Auflage durchMittemarschieren ließ. Vor Ort zeigten sich

die Einsatzkräfte überfordert, konnten keinen Schutz der

Gegendemonstrant:innen garantieren undwaren nicht in

der Lage, offenbar auch nicht entschlossen dazu angewie-

sen, eine Auflösung wegen Verstößen gegen die Hygie-

neauflagen durchzuführen. Gerade diese Gegenüberstel-

lungderDemonstrationenam1.August zeigt, dass Polizei-

ressourcen nicht den Zahlen der Teilnehmenden und de-

ren Anlässen entsprechend eingesetzt wurden.

 

Das Vorgehen am6. und 7. August überstieg dies noch ein-

mal. Für dieDurchsetzungder rechtlich geschützten Inter-

essen des Pears-Konzerns ließ der Senat für mehrere Tage

einen ganzen Kiez sperren. Dabei war dem Senat offenbar

das Eigentumsinteresse vonPearsGlobalwichtiger als das

Umsatzinteresse des lokalen Gewerbes im abgesperrten

Schillerkiez, das Versammlungsfreiheitsrecht und Freizü-

gigkeitsgrundrecht vielerMenschen, der uneingeschränk-

te Zugang zur eigenenWohnung sowie das Recht auf kör-

perlicheUnversehrtheit derjenigen, die von der Polizei un-

ter Anwendung von körperlicher Gewalt festgenommen

wurden.

 

Einzelne Szenen verdeutlichen die Brutalität des Polizei-

einsatzes: Ein Mensch wird an einem Hamburger Git-

ter unter Inkaufnahme schwerer Verletzungen gewürgt,

während zugleich Umherstehende ohne Bestehen einer

Bedrohungslage für die Polizei gepfeffertwerden.[1] Bilder

zeigen, wie Polizeibeamt:innen grundlos auf Festgenom-

menen knien.[2] Zahlreiche Menschen wurden bei den

Polizeimaßnahmen verletzt. Der Senat und Innensenator

AndreasGeisel imBesonderen tragendie volle Verantwor-

tung für die Polizeieinsätze.

 

Der Tag der Räumung, der 7. August 2020, ist ein schwe-

rer Schlag für das Projekt einer linken Regierung, das Ber-

lin mit dem rot-rot-grünen Senat versucht. Nicht nur des-

halb, weil die Exekutive für ein Firmenimperium, das nicht

einmal Steuern zahlt, unter wohl größtmöglich denkba-

rem Aufwand und brutaler Durchführung dessen Interes-

sen rücksichtslos durchsetzt, sondern auch, weil das Han-

deln der Polizei und damit des Senates ernsthaft unsere

Zusammenarbeit mit den vielen linken zivilgesellschaftli-

chen Initiativen gefährdet. Wir brauchen die antifaschis-

tischen, die mietenpolitischen und die vielen anderen lin-

ken Gruppen als Bündnispartner:innen für eine progressi-

ve Stadtpolitik und wir dürfen es nicht zulassen, dass der

linke (!) Berliner Senat dieGrundlagen für eine linke Bünd-

nispolitik weiter beschädigt!
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Wir müssen verhindern, dass so etwas wie das Polizei-

vorgehen am 7.8.2020 noch einmal passiert. Dazu ist es

notwendig, dass wir den marktwirtschaftlich auf Profit

ausgerichteten Immobilienmarkt zurückdrängen, genos-

senschaftliche Nutzung ermöglichen und für den lang-

fristigen Erhalt von Kiezstrukturen eintreten. Immobili-

en müssen dafür so weit wie möglich in gemeinwohl-

orientierte Nutzungsformen überführt werden. Um Kiez-

strukturen vor der Verdrängung zu schützen, fordern wir

zusätzlich zu dem bestehenden Mietenspiegel und Mie-

tendeckel für Wohnraumvermietung einen Gewerbemie-

tenspiegel und einen Gewerbemietendeckel. Immobili-

en dürfen nicht zum Spekulationsobjekt werden, sondern

müssen denen gehören, die sie nutzen, bewohnen und

pflegen. Wir setzen uns für die Rekommunalisierung von

Wohn- und Gewerbeflächen ein.

 

Was diejenigen Räumungen linker Projekte und von Ge-

werbe, das zur Kiezstruktur beiträgt betrifft, die aufgrund

der Rechtslage unumgänglich sind, muss das Land Berlin

oder der zuständige Bezirk sicherstellen, dass den Projek-

ten geeignete und angemessene Alternativräumlichkei-

ten zur Verfügung gestellt werden. Wir fordern von der

SPDNeukölln, dass sie sichmehrmit Neuköllner Gewerbe

solidarisieren und einsetzen! Esmussmehr Stellen geben.

an denen eine Kommunikation stattfindet und Lösungen

angeboten werden.

 

Was das Polizeihandeln angeht, ist es notwendig, dass

SPD-Innensenator Andreas Geisel zukünftig seiner Auf-

sichtspflicht gegenüber der Berliner Polizei nachkommt

sowie von seinem Weisungsrecht gegenüber der Polizei

gebraucht macht, um unverhältnismäßige Einsätze wie

den im Schillerkiez zu verhindern. Rote Zonen, also kiez-

große polizeilich abgeriegelte Gebiete, darf es in Berlin

nicht mehr geben.

 

Antrag 50/I/2020

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt (Konsens)

Zukunftsort Berliner Mitte: lebenswert – klimaresilient – gemeinwohlorientiert – geschichtsbewußt – autoarm – kulturstark

1
2
3
4
5
6
7
8
9

 

Die Berliner Mitte ist unter Berücksichtigung der sorg-

fältig im Partizipationsprozess „Alte Mitte. neue Lie-

be“ erarbeiteten und vom Abgeordnetenhaus im Jahr

2016 beschlossenen „Bürgerleitlinien für die Berliner Mit-

te“ behutsam zu reurbanisieren. Hierbei sind die Berei-

che Molkenmarkt, Nikolaiviertel, Museumsinsel, Hum-

boldtforum, Alt-Cölln, Fischerinsel, Spittelmarkt und Leip-

ziger Straße, Unter den Linden, Spandauer Vorstadt, Alex-

LPT I-2020: Überweisen an FA VIII - Soziale Stadt, FA XII

Kulturpolitik

 

Mitteilung FA XII:Wegen anderer Termine und der Arbeit

zum LWP war uns ein Votum zu dem Antrag bisher noch

nicht möglich. Wir würden zu einem gemeinsamen Ter-

min und Votierung gern nach dem LPT/April einladen.

 

FA VIII - bisher keine Stellungnahme. 
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anderplatz, Karl-Marx-Allee und Nördliche Luisenstadt

konzeptionell einzubeziehen.Das Spreeufer ist, als verbin-

dendes Element der Stadtmitte, in das Konzeptmit einzu-

beziehen.

 

Rathaus- und Marx-Engels-Forum: Für den anstehenden

Wettbewerb zur Gestaltung von Rathaus- und Marx-

Engels-Forum sind – aufbauend auf den zehn Bürgerleit-

linien – folgende Aspekte zu berücksichtigen:

 

Verkehr: Der Autoverkehr ist zugunsten von Fußgängern,

Radfahrer*innen und dem öffentlichen Nahverkehr radi-

kal auf ein Minimum zu reduzieren. Die Karl-Liebknecht-

Straße wird je Richtung auf Tram und eine überbreite

Mischspur für Bus, Taxi und notwendigenAnliegerverkehr

sowie einen Radweg reduziert. Dies macht die Pflanzung

von zwei Reihen Straßenbäumen möglich. Die Spandau-

er Straße wird eine die beiden Grünflächen verbinden-

de Platzfläche, die die Ausweichstrecke für die neue Tram

Richtung Mühlendammbrücke aufnimmt. Die reguläre

Strecke der Tram wird über die Rathausstraße Richtung

Alexanderplatz geführt. Fußgänger*innen sollen Vorfahrt

erhalten. Alle öffentlichen Flächen sollen in vorbildlicher

Weise barrierefrei gestaltet werden.

 

Kultur und Geschichte: Die vorhandenen Denkmäler

(auch Luther-Denkmal, Mendelssohn-Denkmal, die bei-

den Arbeiter vis-a-vis zum Rathaus, das Marx-Engels-

Denkmal) sollen erhalten bleiben. Der Neptunbrunnen

soll an seinem derzeitigen Platze erhalten bleiben. Auf

dem Schlossplatz kann über einen Wettbewerb ein neu-

er Brunnen geschaffen werden. Zur Erinnerung an das Ju-

denpogrom am 19. Juli 1510, wo unweit der Marienkirche

38 zuvor überwiegend aus der Mark Brandenburg depor-

tierte Juden öffentlich hingerichtet wurden, soll ein Ge-

denkort vorgesehen werden.

 

Bebauung:Westlich der Spandauer Straße kann straßen-

begleitend an der Karl-Liebknecht-Straße und der Rat-

hausstraße eine ein- bis zweigeschossige, dem Park die-

nende Bebauung entwickelt werden. Der Park des Marx-

Engels-Forums kann hierdurch ein kontemplativer Ortmit

hoher Aufenthaltsqualität werden.

 

Klimaresilienz:Dem prognostizierten Klimawandel ange-

passt soll ein Bepflanzungskonzept mit viel Verschattung

undVerdunstungsleistung entwickeltwerden. Dabeiwer-

den auch Fassadenbepflanzungen in das Konzept aufge-

nommen. Die Einleitung von Regenwasser in die Kanali-

sation soll durch ein Verdunstungs- und Versickerungs-

konzept minimiert werden, das auch bei Starkregen eine

Rückhaltung ermöglicht. Für die Rückseite des Humboldt-

Forum ist die Idee des Humboldt-Dschungel wieder auf-

zugreifen.
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Molkenmarkt:Die durch den Bebauungsplan Molken-

markt festgelegte Quartiersbildung auf der autobahn-

ähnlichen Grunerstraße ist das bedeutendste Reurbani-

sierungsprojekt Berlins, dessen Umsetzung nun ansteht.

 

Verkehr: Der Straßenzug Mühlendammbrücke – Mühlen-

damm – neue Grunerstraße ist gegenüber der aktuellen

Planung um eine Fahrspur auf zwei Spuren je Richtung

zu verringern, auf denen auch die neue Tram fahren wird.

Dies erlaubt breitere Bürgersteige und eine großzügigere

Führung von Fahrradspuren. Im landeseigenen Parkhaus

an der Rathauspassage soll ein Mobilitätshub für Fahrrä-

der und Carsharing eingerichtet werden.

 

Mühlendammbrücke: Der anstehende Wettbewerb für

den Neubau der Mühlendammbrücke ist ebenfalls mit ei-

ner Fahrspur je Richtung weniger vorzusehen. Statt einer

Autobahnbrücke soll eine „Stadtbrücke“ entstehen.

 

Kultur und Geschichte:Die vielen geschichtlich bedeutsa-

men Orte, wie der Jüdenhof, die französische Kirche, das

Graue Kloster und das erste Antikriegsmuseumverlangen

eine umfassende Erinnerungs-Konzeption. Die Rückfüh-

rung des Antikriegsmuseums ist ebenso zu prüfen wie ei-

ne schulische Nutzung auf dem Grundstück des Grauen

Klosters.

 Grundstücksbildung, Liegenschaftspolitik und architek-

tonische Qualität: Um zu einer gemischt genutzten Be-

bauungsstruktur zu kommen, soll eine kleinteilige Grund-

stücksbildung vorgegebenwerden, die selbstständige, ar-

chitektonisch gut gestaltete Häuser möglich macht. So-

fern die Häuser nicht durch städtische Gesellschaften er-

richtet werden, kommen entsprechend der politisch ver-

bindlichen Liegenschaftspolitik nur Erbbaurechtsmodelle

infrage. Durch eineweitere Verkehrsreduzierung soll auch

entlang der Grunerstraße und des Mühlendamms Woh-

nen in denoberen Etagenmöglichwerden.DieVergabe an

Dritte soll über kleinteilige Konzeptverfahren Stiftungen

und gemeinwohlorientierte Nutzungen bevorzugen. Die

städtebauliche Rekonstruktion des Molkenmarktes soll

auch einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Rathaus-

viertels leisten.Mit demSitz des RegierendenBürgermeis-

ters, dem Stadthaus als Sitz der Innenverwaltung und des

Landesdenkmalamtes, der Finanzverwaltung, dem Pode-

wil und demTheaterkontor an der Klosterstraße und dem

Berliner Landgericht an der Littenstraße finden sich hier

wichtige öffentliche und kulturelle Nutzungen, die sich

mit dem neuenMolkenmarkt zu einem lebendigen Stadt-

viertel im Sinne der Berliner Mischung verbinden können.

 

Klimaresilienz: Retentionsdächer, Fassadenbepflanzung

begrünte Innenhöfe und klimaangepasste Straßenbäume

sollen einen Abfluss von Regenwasser in die Kanalisation

minimieren und die Aufenthaltsqualität erhöhen.
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Leipziger Straße:Die anstehenden Planungenhaben auch

auf das anschließende Wohngebiet der Fischerinsel und

Leipziger Straße erheblichen Einfluss. Für die neue Tram-

strecken ist die gestaltungsorientierte Variante mit einer

KfZ-Spur je Richtung und einem 3 Meter breiten Fahrrad-

streifen vorzusehen. Damit wird auf der Nordseite eine

16 Meter breite Fläche von Charlottenstr. bis Spittelmarkt

frei, auf der der „Leipziger Park“ (Arbeitstitel) angelegt

werden soll. Grünfläche und Bäume sind für die derzeit

schlechtenklimatischenBedingungen inder vollversiegel-

ten Leipziger Straßebesonderswichtig und verbessern zu-

dem die Aufenthaltsqualität.

 

Begründung

 

Wachsende Städte sind eine global zu beobachtende Ent-

wicklung – die Anziehungskraft von urbanen Zentren ist

ungebrochen. Weltweit leben bald 80 % der Weltbevöl-

kerung in Ballungsgebieten.Metropolregionen konkurrie-

ren politisch und wirtschaftlich heute mit einer Vielzahl

von Nationalstaaten. Vergleichsweise gute Infrastruktur,

kulturelle und wirtschaftliche Innovationskraft, Interna-

tionalität, gute Bildungsangebote und zukunftsträchtige

Arbeitsplätze ziehenMenschenunterschiedlichsterKultu-

ren und Lebensentwürfe in diese Zentren. Probleme und

Herausforderungen in den Metropolen und deren Lösun-

gen sind zentrale Menschheitsfragen und prägen das Le-

ben bereits heute.

 

Stadtpolitik muss angesichts dieser Herausforderungen

effektiv, zukunftsorientiert und auf Grundlage sozialer

unddemokratischer Rechte handeln. Bevölkerungswachs-

tum und die notwendige Umstellung auf ein nachhalti-

ges, klimaneutrales Wirtschaften sind dabei große, wenn

nicht sogar die Herausforderungen für die Städte der Zu-

kunft. Voraussetzungen für diese gesellschaftlichen An-

strengungen sind Stadtgesellschaften, in denen Wohl-

stand gerecht verteilt und Wohnraum bezahlbar ist, alle

Menschen freien Zugang zu bester Bildung haben und es

gute, sichere Arbeit für alle Stadtbewohner*innen gibt.

 

Städte haben erhebliche Herausforderungen im Klima-

wandel zu bewältigen, sowohl im Hinblick auf notwendi-

gen Klimaschutz als auch hinsichtlich der Anpassung an

die Folgen des Klimawandels. Bereits heute sind Städte

für ca. 80 % des weltweiten Energieverbrauchs und über

70%der CO2-Emissionen verantwortlich. Einenbesonders

hohen Anteil daran nehmen Gebäude einschließlich der

damit verbundenenNutzung sowieTransportsystemeein.

Auf der anderen Seite besitzen Städte durch die hoheKon-

zentration vonMenschen,Wertschöpfung und Infrastruk-

turen eine hohe Vulnerabilität in Bezug auf die Folgen des

Klimawandels. Städte müssen deshalb gezielt Maßnah-

men ergreifen, um CO2-Emissionen zu vermindern und
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sich den projizierten Klimaveränderungen anzupassen.

 

Aus Gründen der hohen Verdichtung wie auch des Klima-

schutzes muss die Mobilität in den Städten nachhaltiger

gestaltet werden. Die „autogerechte Stadt“ muss in eine

menschenfreundliche und nachhaltige Stadt umgebaut

werden.

 

Berlin und insbesondere die Berliner Mitte haben für die

Erarbeitung von beispielgebenden Lösungen alle Voraus-

setzungenundmüssen sich ihrer globalenVerantwortung

stellen.DieBerlinerMitte kannmit ihrenvielfältigenMög-

lichkeiten eine Werkstatt für die Strategien für einer le-

benswerte Großstadt unter den Vorzeichen des Klima-

wandels sein.

 

DieGestaltungder BerlinerMitte ist dabei eineder zentra-

len stadtentwicklungspolitischen Herausforderungen für

die Umsetzung der beschriebenen Ziele. Durch vielfälti-

ge Projekte werden in den nächsten Jahren die Weichen

dafür gestellt,welchegesellschaftspolitischeRichtungdie

GroßstadtBerlin –ausgehendvonStadtzentrum–nimmt.

Durch den Bau des Humboldtforums und die Pläne für

den Bereich rund um den Molkenmarkt wird sich der In-

nenstadtbereich in seiner städtebaulichen und kulturel-

len Prägung stark verändern. Die Rückgewinnung des Rat-

hausforums als öffentlichem Raum birgt nach Fertigstel-

lung der U-Bahn eine weitere große Chance dafür, dass

dieMitteder Stadtwieder einattraktiverAnziehungs-und

Aufenthaltsort für die Berliner*innen und Berliner wird.

 

Ausgangspunkt für die hiesigen Forderungen ist derWett-

bewerb für die Gestaltung des Rathaus- und des Marx-

Engels-Forums, der durch die Erarbeitung der zehn Bür-

gerleitlinien konzeptionell gut vorbereitet ist. Der Antrag

beschränkt sich hier nur auf kleinere Ergänzungen. Von

grundsätzlich politischer Bedeutung ist allerdings die kli-

maresiliente Ausgestaltung und der Umgang mit dem

Autoverkehr. Im Vergleich zu Städten wie Paris, Barcelo-

na und Oslo bedarf es in Berlin noch einer strategischen

Umsteuerung, die denAutoverkehrweitgehendverbannt.

Dies gilt gleichermaßen für dasMolkenmarktquartier und

die neu zu errichtende Mühlendammbrücke. Zum Mol-

kenmarkt erneuert der Antrag den Willen zur Gemein-

wohlorientierung, Kleinteiligkeit und architektonischen

Qualität. Die den städtischen Wohnungsbaugesellschaf-

ten zufallende Aufgabe des Wohnungsbaus ist unter den

derzeitigen vom Senat vorgegeben Bedingungen an die-

sem besonderen Ort vermutlich nicht zu erbringen. Hier

bedarf es einer Anpassung des Handlungsrahmens.

 

Leitlinie 1DieBerlinerMitte ist einOrt für alle, andemviel-

fältige Nutzungen möglich sind. Berliner*innen und Be-

sucher*innen können hier abwechslungsreiche und offen

zugängliche Angebote nutzen.
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Leitlinie 2 Die Geschichte der Berliner Mitte wird zukünf-

tig besser sicht- und erlebbar gemacht. Durch abwechs-

lungsreiche Erinnerungselemente wird die vielfältige und

vielschichtige Historie des Ortes verdeutlicht.

 

Leitlinie 3 Die Berliner Mitte, insbesondere der Platz vor

dem Berliner Rathaus, öffnet sich als Ort der Demokratie

für politische Debatten.

 

Leitlinie 4 Die Berliner Mitte ist ein Ort der Kultur und

Kreativität. Vielfältige, auch experimentelle Kunstformen

ermöglichenabwechslungsreicheErlebnisseundeinen in-

spirierenden Aufenthalt.

 

Leitlinie 5Die BerlinerMitte bleibt ein öffentlicher, grund-

sätzlich nicht-kommerzieller Ort.

 

Leitlinie 6Die BerlinerMitte dient als „GrüneOase“ der Er-

holung, der Nachhaltigkeit und dem Stadtklima. Der heu-

tige Anteil an Grünflächen soll nicht verringert werden.

Die Grünflächen werden aufgewertet, ansprechend ge-

staltet und gepflegt.

 

Leitlinie 7 Die Berliner Mitte wird verkehrsberuhigt. Sie

wird leiser. Auch wird sie zukünftig besser mit den umlie-

genden Stadtvierteln vernetzt.

 

Leitlinie 8 In der Berliner Mitte wird die Nähe zumWasser

spürbar. Das Spreeufer wird für den Aufenthalt geöffnet,

dieWasserkaskaden am Fernsehturm laden auch zukünf-

tig zum Verweilen ein.

 

Leitlinie 9 Die Sichtbeziehungen zwischen Fernsehturm

und Spree sowie Berliner Rathaus und Marienkirche blei-

ben erhalten und werden weiterentwickelt.

 

Leitlinie 10Die BerlinerMittewird beständigweiterentwi-

ckelt. Durch flexible und temporäre Nutzungen bleibt der

Ort zukunftsfähig und dynamisch.

 

Antrag 52/I/2020

AG 60plus Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Betriebskostenverordnung reformieren

1
2
3
4

Die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion und die SPD-

Kabinettsmitglieder werden aufgefordert, ein Verfahren

einzuleiten, an dessen Ende die Verordnung über die Auf-

stellung von Betriebskosten (Betriebskostenverordnung -

LPT I-2020: Überwiesen an ASJ

 

Stellungnahmeder ASJ Berlin: Zustimmung in geänderter

Fassung
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BetrKV) in nachfolgenden Punkten geändert ist:

 

§ 1 Betriebskosten In Satz 1 wird der Satzteil „durch das Ei-

gentum oder Erbbaurecht am Grundstück oder“ ersatzlos

gestrichen.

§ 2 Aufstellung der BetriebskostenNr. 1 („Öffentlichen Las-

ten des Grundstücks“) wird ersatzlos gestrichen. Die bis-

herigen Nrn. 2 bis 7 werden – inhaltlich unverändert – zu

den Nrn. 1 bis 6. Nr. 8 („Kosten der Straßenreinigung und

Müllbeseitigung“) wird zu Nr. 7, wobei die Überschrift in

„Kosten der Müllbeseitigung“ geändert und der Satzteil

„zu den Kosten der Straßenreinigung gehören die für die

öffentliche Straßenreinigung zu entrichtenden Gebühren

und Kosten“ ersatzlos gestrichen wird.

Die bisherigen Nrn. 9 bis 16 werden – inhaltlich unverän-

dert – zu den Nrn. 8 bis 15 Die bisherige Nr. 17 („sonstige

Betriebskosten“) wird ersatzlos gestrichen.

Begründung

Nach § 556 BGB ist der Vermieter berechtigt, mit dem

Mieter zu vereinbaren, Betriebskosten auf ihnumzulegen.

Nach dem urspr. Text des Gesetzes (Abs. 1 Satz 1) soll dies

auch für Lasten gelten, die auf demGrundstück ruhen, ob-

wohl nach § 535 BGB solche Lasten vom Vermieter zu tra-

gen sind. Der Gesetzestext und der Text der Verordnung

sind dahingehend zu ändern, dass nur solcheKostenüber-

wälzbar sind, diemit demGebrauch derMietsache zu tun

haben. Die Grundsteuer z.B. soll nur die Eigentumspositi-

on des Vermieters (bzw. des unmittelbaren Eigentümers)

belastenundhatnichtsmit demVermietungsgebrauch zu

tun und ist deshalb zu streichen.

Die BetrKV enthält in der Nr. 8 mit der Straßenreinigung

eine weitere Position, die mit der Vermietung des Grund-

stücks nichts zu tun hat.

In der Nr. 17 wird für nicht spezifizierte Kosten, deren Cha-

rakter nicht offengelegt wird, ebenfalls eine Umlagemög-

lichkeit eröffnet, die gestrichen werden sollte, da ihr Zu-

sammenhang mit dem Mietgebrauch unklar bleibt bzw.

nicht vorhanden ist.

 

Verbrauchunabhängige, nicht durch Vermietung veran-

lasste Betriebskosten nicht auf Mieter*innen umlegen.

 

Die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion und die SPD-

Kabinettsmitglieder werden aufgefordert, sich dafür ein-

zusetzen, dass das BGB und die Verordnung über die Auf-

stellung von Betriebskosten (Betriebskostenverordnung -

BetrKV) geändert wird, um in Zukunft auszuschließen,

dass Kosten, die verbrauchsunabhängig, nicht durch Ver-

mietung veranlasst, sondern allein aufgrund des Eigen-

tums entstehen, nichtmehr als Betriebskosten umlagefä-

hig sind. Dies gilt insbesondere für die laufenden öffentli-

chen Lasten des Grundstücks, wie die Grundsteuer.

 

Begründung

 

Nach § 556 Abs. 1 BGB können die Vertragsparteien ver-

einbaren, dass der Mieter Betriebskosten trägt. Betriebs-

kosten sind die Kosten, die dem Eigentümer oder Erb-

bauberechtigten durch das Eigentum oder das Erbbau-

recht am Grundstück oder durch den bestimmungsmä-

ßigen Gebrauch des Gebäudes, der Nebengebäude, Anla-

gen, Einrichtungen und des Grundstücks laufend entste-

hen. Für die Aufstellung der Betriebskosten gilt die Be-

triebskostenverordnung vom 25. November 2003 (BGBl.

I S. 2346, 2347) fort. In dieser Betriebskostenverordnung

ist bestimmt, dass zu den Betriebskosten die laufenden

öffentlichen Lasten des Grundstücks gehören, hierzu ge-

hört namentlich die Grundsteuer. Ferner werden Kosten

erfasst, auch soweit  diese nicht im Interesse  der Mie-

ter*innen verursachtwerden. Es ist nicht einzusehen,war-

um der Eigentümer „seine“ Kosten, die er aufgrund des

Eigentums zu tragen hat, auf die Mieter*innen umlegen

kann, den Nutzen – etwa die Steigerungen desWerts des

Grundstücks – aber für sich behält.

 

Es gibt viele nicht verbrauchsabhängige, aber durch die

Mieter*innen veranlasste Betriebskosten, etwa Ablese-

kosten oderWartungskosten von Boilern, Toranlagen oder

Brandschutzanlagen oder Rauchmeldern. Diese Kosten

sind durch die Miete veranlasst, auch wenn diese nicht

verbrauchsabhängig berechnet werden. Dies gilt etwa

auch für die Kosten der Reinigung der Eingänge und

Treppenhäuser sowie der Garten- und Hofunterhaltung.

Für die Grundsteuer kann man die Forderung aufstellen.

Schon bei den Straßengebühren, die in der Regel auch

Parkplatznutzung und Anliegerrechte betreffen, ist dies

problematisch. Anlieger sind schließlich auch die Mie-

ter*innen. Selbst die Heizkosten werden bis zu 50 % ver-

brauchsunabhängig abgerechnet.
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Antrag 12/I/2021

AG 60plus Landesvorstand + AG Selbst Aktiv Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: ASJ (Konsens)

Ergänzung des § 50 Landesbauordnung Berlin

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Ergänzung des § 50 Landesbauordnung Berlin: Wieder-

einführung einer verbindlichenQuote vonmindestens 5%

Wohnungen nach DIN 18 040 - 2 R im Neubau.

Begründung

Der eklatante Mangel an rollstuhlgerechtem Wohnraum

in Berlin ist allgemein bekannt. Tausende BerlinerInnen

habenpraktischHausarrest.OhneeinentsprechendesGe-

richtsurteil. Bei Neubauvorhaben ab 20 Wohnungen soll

daher mindestens eine Wohnung rollstuhlgerecht nach

der aktuellen DIN 18 040 - 2 R gebaut werden.

Antrag 13/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA VII -Wirtschaft und Arbeit, FA VIII - So-

ziale Stadt (Konsens)

Bauen für eine lebenswerte Zukunft

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Die gewählten Vertreter*innen auf allen Ebenen – Bezirk,

Land und Bund – werden aufgefordert, sich für eineWen-

de in der Baupolitik einzusetzen. Jede Ebene soll einen

Zeitplan erarbeiten und vorstellen, bis wann die vorge-

schlagenen Maßnahmen umgesetzt werden. Die Wende

muss beinhalten:

 

• Der Marktpreis von Baumaterialien soll alle Um-

weltfolgekosten, also u.a. CO2-Wert, Energie- und

Wasserverbrauch, Rohstoffgewinnung, Produktion,

Transport, Wiederverwertbarkeit bzw. Entsorgungs-

aufwand, berücksichtigen. Wo dies nicht der Fall

ist, muss durch geeignete Mittel nachgesteuert

werden. Denkbar ist etwa eine höhere Besteue-

rung von besonders umweltschädlichen, bisher je-

doch günstigeren Baumaterialien bzw. die Subven-

tionierung von besonders umweltfreundlichen, bis-

her aber teureren, Baumaterialien. Die eingesetz-

ten Instrumente müssen so ausgewogen sein, dass

insbesonderederBauvonWohnungen undvondem

Gemeinwohl dienenden Einrichtungen im Ergebnis

nicht noch teurer wird.

• Bei der Förderung wie der Kreditvergabe durch

die KfW sollte die Graue Energie neben den be-

stehenden Gebäudezertifizierungen berücksichtigt

werden, um die Klimafolgen über die gesamte Le-

bensdauer eines Gebäudes zu berücksichtigen. Ab-

riss soll möglichst vermieden werden, und ggf. auf

Sozial- und Klimaverträglichkeit bewertet werden.
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Eine angemessene Bautätigkeit, besonders ein an-

gemessener Wohnungsbau, darf nicht gegen den

Nachhaltigkeitsgedanken Ausgespielt werden. Dar-

um denken wir bei unseren Forderungen soziale

und ökologische Nachhaltigkeit selbstverständlich

zusammen.

 

Gebäude sind für die Zukunft gedacht. Wir schaffen mit

ihnen die Fundamente für das Leben zukünftiger Genera-

tionen. Aber die Baubranche ist für einen erheblichen An-

teil des Energieverbrauchs verantwortlich und trägt zur

Klimaerwärmung bei. Es werden große Mengen an Roh-

stoffen der Natur entnommen und es entstehen Abfälle.

Weltweit ist der Bausektor für fast 40% der weltweiten

CO2-Emissionen verantwortlich. In Deutschland verursa-

chen der Bau und der Betrieb von Gebäuden ca. 40% der

CO2-Emissionenund verbrauchen90%dermineralischen,

nicht nachwachsenden Rohstoffe in der Baustoffproduk-

tion. Das muss sich ändern.

 

Die Emissionen aus der Herstellung von Baumateriali-

en (graue Emissionen) und der zugehörige Energiever-

brauch (graue Energie) sind beim Neubau entscheiden-

de Stellschrauben für den Klimaschutz. Die graue Ener-

gie umfasst die Energie zum Gewinnen von Materiali-

en, zum Herstellen und Verarbeiten von Bauteilen, zum

Transport von Menschen, Maschinen, Bauteilen und Ma-

terialien zur Baustelle, zum Einbau von Bauteilen im Ge-

bäude sowie zur Entsorgung. Bei einem energieeffizien-

ten Neubau (KfW 55-Standard) macht die graue Energie

ca. 50% des Energieverbrauchs im Lebenszyklus des Ge-

bäudes aus. Bisher beziehen sich das Gebäude-Energie-

Gesetz und die KfW- Förderung nur auf die Nutzungs-

phase eines Gebäudes, dadurch wird der wichtige Teil der

grauen Energie undder grauen Emissionen ignoriert.Wird

bspw. der Holzrahmenbau angewendet, können die grau-

en Emissionen um 45% gemindert werden und die Mehr-

kosten liegen im unteren einstelligen Prozentbereich.

Antrag 14/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA VIII - Soziale Stadt (Konsens)

Feministische Stadtplanung: Eine Stadt für Alle!

1
2
3
4
5
6
7
8

Einige Menschen nutzen den Raum in unseren Städten

mehr und andere weniger. Bei feministischer Stadtpla-

nung (“Gender Planning”) geht es darum, den Lebens-

raumandie Bedürfnisse derMenschen anzupassen, die in

ihm leben. Stadtplanungwurde langeZeit fürMänner von

Männern gemacht, wodurch die Bedürfnisse des Großtei-

les der Nutzer*innen kaum berücksichtigt wurden. Durch

eine Stadtplanung, die sich stärker an den Bedürfnissen
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von FLINT* Personen (Frauen, Lesben, inter, nicht-binär,

trans) orientiert, kann man dafür sorgen, dass sich alle

Personen im öffentlichen Raum wohl fühlen. Die Kinder-

rechtsorganisationPlan International hatAnfang2020die

“Safer CityMaps” ins Lebengerufen.Hierbei konnten zwei

Monate lang FLINT* Personen ihre Erlebnisse auf einer

Online-Karte vermerken,mit demZiel, sichtbar zumachen

wo und wie unsicher sich FLINT* Personen im städtischen

Raum fühlen. Diese Übersicht zeigt, dass wir in Berlin ei-

nenweitenWeg vor uns haben, umden Stadtraum für alle

Menschen fair und sicher zu gestalten.

 

Flächennutzung

 

Die Art und Weise der Nutzung von Boden oder auch

Flächen auf dem Gebiet des Landes Berlin wird in Über-

einstimmung mit dem Baugesetzbuch im Flächennut-

zungsplan des Landes Berlin beschrieben und vorgege-

ben. Der Flächennutzungsplan ist ein unter Beteiligung

der Öffentlichkeit erstelltes und parlamentarisch legi-

timiertes Planungsinstrument und schafft die Vorausset-

zungen für die langfristige Daseinsvorsorge im gesamten

Stadtgebiet Berlins.

 

Konkret gibt der Flächennutzungsplan die beabsichtigten

städtebaulichen Entwicklungen vor, die sich aus den vor-

aussehbaren Bedürfnissen ergeben. Gemeinden, Behör-

den und Bezirken dient er hierbei als bindende Vorgabe

bei der Erstellung ihrer Bebauungspläne, da aus ihm di-

rekt keine rechtlichen Konsequenzen folgen.  Die behörd-

lichen Bebauungspläne entstehen immer unter Einbezug

der Öffentlichkeit.

 

Grundlegend wird in den Plänen zwischen bebauten und

unbebauten Flächen, gemischten, gewerblichen und Son-

derbauflächen sowie Flächen für Einrichtungen des Ge-

meinbedarfs und der Ver- und Entsorgung sowie Ver-

kehrswegen unterschieden.

 

Bei der ErstellungdesBerliner Flächennutzungsplanswer-

den darüber hinaus strategische Planungsziele verfolgt,

die einerNutzungder Standortvorteile der MetropoleBer-

lin und einer nachhaltigen und klimagerechten Stadt-

entwicklung Rechnung tragen sollen. So ist es das Ziel,

bestehenden Wohnraum im bebauten Stadtgebiet zu si-

chern und behutsam zu ergänzen, Arbeitsplätze in Be-

reichen guter öffentlicher Verkehrserschließung zu för-

dern, Freiräume und Grünflächen zu sichern, übergeord-

nete Gemeinbedarfs-Orte zu stärken und den öffentli-

chen Verkehr auszubauen sowie den Wirtschaftsverkehr

in das Stadtgefüge zu integrieren.

 

Grundlegendes Problem einer jeden Betrachtung der

Flächennutzungspläne bzw. einer Auswertung der

Flächennutzungs- und Bebauungspläne ist, dass es zu
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diesen keine zugänglichen Daten gibt, die auf gender-

spezifische Aspekte eingehen und die die Nutzung der

einzelnen Flächen durch verschiedene gesellschaftliche

Gruppe darstellen.

 

Auffällig ist außerdem, dass die Sicherheit von FLINT* Per-

sonen, sowie Aspekte der Barrierefreiheit, keine beson-

dere Beachtung im Rahmen der Erstellung der Flächen-

nutzungspläne finden, da diese nur sehr undifferenziert

von „Flächen für Einrichtungen des Gemeinbedarfs“ spre-

chen. Darüber hinaus werden diese Aspekte auch nicht

in den strategischen Planungszielenmitgedacht, weshalb

sie auch bei der weiteren Ausgestaltung der ausgeschrie-

benen Flächen keine Rolle spielen.

 

Wir fordern: 

 

• Die Einführung eines Beteiligungsverfahrens zu

der Erstellung der Bebauungspläne, durch welches

sichergestellt werden muss, dass die bezirkli-

chen Frauen-, Gleichstellungs- und Seniorenbe-

auftragten, sowie Frauenhäuser und Jugendämter

eingebunden werden und Einfluss auf die Ausge-

staltung der Bebauungspläne nehmen können.

• Die Aufnahme der Aspekte der Barrierefreiheit, der

Sicherheit von FLINT* Personen sowie der Repräsen-

tation verschiedener Gruppen im städtischen Sozi-

algefüge in die Reihe der strategischen Planungszie-

le.

• Die Entwicklung eines Konzeptes zur Stärkung der

Anliegen und Bedürfnisse von FLINT*Personen im

Rahmen der Bauleitplanung bei gleichzeitiger Be-

achtung der bezirklichen Autonomie.

• Die paritätische Besetzung von Jurys in städte-

baulichen Wettbewerben und architektonischen

Wettbewerbsverfahren. Außerdem müssen weib-

lich geführte Architekturbüros oder Wettbewerbs-

vorschläge, an denen FLINT* Architekt*innen mit-

gewirkt haben, bei der Vorauswahl paritätisch

berücksichtigt werden.

Öffentliche Nutzflächen

 

DieGestaltungdesöffentlichenRaumsbeeinflusst dessen

Nutzbarkeit durch verschiedene Interessensgruppen und

damit derenAlltag erheblichundhat daher so zu erfolgen,

dass möglichst unterschiedliche Nutzungsansprüche er-

fülltwerden können. Im Folgendenwird besonders auf öf-

fentliche Freiflächen eingegangen. Dies schließt öffentli-

che Straßenräume, öffentliche Plätze, öffentliche Parkan-

lagen und weitere Freiflächen, die der Öffentlichkeit zu-

gänglich sind, ein.

 

Unabhängig von Mobilitätsansprüchen und der voraus-

gehenden Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung
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sollen hier besonders Detaillösungen betrachtet werden

(Aufenthalts- und Nutzungsqualität), die spezifischen

Zielgruppen den Alltag erleichtern können und somit

Inklusion fördern. Obwohl Berlin bereits seit 2002 Gen-

der Mainstreaming in der Stadtentwicklung auf der

Agenda hat und der Fachfrauenbeirat schon in einige

Projekte miteinbezogen wird, gilt es jetzt Gender Main-

streaming in der Stadtentwicklung von Einzelprojekten

flächendeckend auf den öffentlichen Raum anzuwenden.

 

Der öffentlicheRaumnimmt sowohl eineKompensations-

als auch Integrationsfunktion ein. Die Kompensations-

funktion soll soziales und sozioökonomisches Ungleich-

gewicht kompensieren. Dies erfolgt beispielsweise da-

durch, dass Personen, denen kein Garten zur Verfügung

steht, eine Freifläche für Sport, Spiel und Bewegung an-

geboten wird. Durch die Corona-Krise wird deutlich, wie

wichtig diese Funktion des öffentlichen Raums ist, da

viele private Einrichtungen nicht mehr zugänglich sind.

Die Bedeutung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Fa-

milien wächst mit der Schließung von Kitas und Schu-

len. Durch die Schließung von Konsumstätten, wie Re-

staurants und Bars oder Sportzentren, Fitnessstudios und

Schwimmbädern ist der Druck auf das Angebot des öf-

fentlichen Raums zusätzlich gewachsen. Häufig finden

FLINT* Personen in solchen privaten Aufenthaltsstätten

besonderen Schutz. So bietet die Berliner Bar und Club-

szene für viele FLINT* Personen „safe spaces“, die der öf-

fentliche Raum so nicht bietet. Ein weiteres durch die

Corona-Krise verstärktes Problem, für das die Kompensa-

tionsfunktion des öffentlichen Raums ein Teil der Lösung

darstellen könnte, ist häusliche Gewalt. Viele Menschen

erfahren in Berlin und Deutschland häusliche Gewalt, da-

von sind vor allem Kinder und FLINT* Personen betroffen.

Frauen stellen 81% der Opfer dieser Form von Gewalt dar.

Wenn Schulen, Kitas und Freizeiteinrichtungen geschlos-

sen sind und die Arbeit aus dem Homeoffice stattfindet,

können Betroffene aus schwierigen oder bedrohlichen Si-

tuationen Zuhause schlechter entkommen. Wenn der öf-

fentliche Raum jedoch so gestaltet ist, dass Menschen

hier Zuflucht finden und Kontakt zu anderen Personen

aufnehmen, können Risikosituationen teilweise reduziert

werden.

 

Die Integrationsfunktion geht weiter als das bloße An-

gebot der Fläche und soll so gedacht werden, dass die

Gestaltung möglichst viele Ziel- und Interessensgruppen

im öffentlichen Raum integriert. Dafür müssen öffentli-

che Räume angstfrei (subjektiv als auch objektiv sicher),

barrierefrei und möglichst divers nutzbar, gestaltet sein.

 

Um subjektive Sicherheit im öffentlichen Raum zu

fördern, soll eine Verminderung von Angsträumen an-

gestrebt werden. Durch die Adressierung physischer

(bspw. Einsehbarkeit, Beleuchtung), sozialer (bspw.
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Anwesenheit unterschiedlicher Nutzer*innengruppen)

und persönlicher Faktoren (bspw. Eigene Erfahrungen)

kann gewünschte soziale Kontrolle, gute Orientierung

und Einsehbarkeit gefördert werden und so das Sicher-

heitsgefühl gesteigert werden. Im Jahr 2019 wurden in

Berlin 910 Fälle der Vergewaltigung, sexueller Nötigung

und sexueller Übergriffe erfasst, wobei die Dunkelziffer

deutlich höher ist. FLINT* Personen stellen den größ-

ten Anteil der Opfer dieser Formen von Gewalt dar.

Daher muss nicht nur das subjektive Sicherheitsgefühl

gesteigert werden, sondern muss faktisch dafür Sorge

getragen werden, dass Berlins Straßenräume sicherer

werden. Wir fordern eine strukturierte Analyse dar-

über, an welchen Orten besonders häufig sexualisierte

Gewalttaten stattfinden, besonders gegenüber FLINT*

Personen. Auf der Internetseite “Safer Cities Map” kön-

nen FLINT* Personen eintragen, an welchen Orten ihnen

übergriffiges Verhalten widerfährt. Bereits hier lassen

sich Ballungsräume erkennen. Eine gezielte Erhebung von

Daten in diese Richtung würde daher problematische

Orte hervorheben, an denen dann gezielte Maßnahmen

getroffenwerden können, wie beispielsweise Sicherheits-

personal.

 

Barrierefreiheit als Kriterium für die Gestaltung von

öffentlichen Räumen betrifft nicht nur mobilitätsein-

geschränkte Personen, sondern ebenso Personen mit

Besorgungs- und Betreuungsaufgaben (bspw. Kinderwa-

gen). Die Erschließung und Zugänglichkeit von Wegen

und Aufenthaltsorten für hiervon betroffene Menschen

muss daher im öffentlichen Raum gewährleistet sein. Da-

her fordern wir eine barrierefreie Zugänglichkeit zu al-

len Aufenthaltsorten an öffentlichen Plätzen und Parks

sowie barrierefreie Straßenräume. Dies bedeutet nicht

nur die Mobilität zu steigern, sondern die Erreichbarkeit

und Aufenthaltsqualität von öffentlichem Raum zu ga-

rantieren. Ziel ist es, den Aufenthalts- undMobilitätsradi-

us aller Interessensgruppen zu erweitern.

 

Diversität in der Nutzungsmöglichkeit öffentlicher Flä-

chen soll gewährleisten, dass die Interessen von FLINT*

PersonenundanderendiskriminiertenGruppen inder Ge-

staltung des öffentlichen Raums berücksichtigt werden.

Der öffentliche Raum soll die Interessen aller Zielgruppen

gleichermaßen abbilden. So haben Kinder und Jugendli-

che häufig ein ausgeprägteres Spiel-, Bewegungs- und

Kommunikationsbedürfnis, welches häufig mit Lärm ein-

hergeht, während andere Gruppen ein Rückzugs- und Ru-

hebedürfnis haben. Patriarchale Gesellschaftsstruktur

und Erziehung führt dazu , dass sich Mädchen und FLINT*

Personen im öffentlichen Raum häufig unwohler fühlen

als andere Gruppen. Eine andere Strukturierung öffentli-

cher Räume, z.B. in Form von in kleinere Bereiche unter-

teilter Parkanlagen, hat gezeigt, dass sich dadurch nicht

nur die Anzahl von Mädchen und FLINT* Personen im öf-
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fentlichen Raum (bspw. Parkanlagen, Sportplätze, Spiel-

plätze), sondern auchdie Zahl diverser „informeller Aktivi-

täten“ anderer Nutzer*innengruppen steigert. Dies zeigt,

dass neben FLINT* Personen und Mädchen ebenso ande-

re Interessensgruppen von Gender Mainstreaming in der

Stadtplanung profitieren.

 

Öffentliche Straßenräume beinhalten Fußgängerzonen,

Einkaufsstraßen, Haupt- und Nebenstraßen, wobei der

Fokus bei der Betrachtung öffentlicher Räume nicht

auf Mobilität, sondern Aufenthalts- und Nutzungsquali-

tät liegt. Der Fokus bei der Betrachtung öffentlicher Plätze

liegt hier besonders auf öffentlichen Plätzen im Straßen-

raum.

 

TypischeMethoden, um subjektiv sichere Straßen und öf-

fentliche Plätze zu gestalten sind die klare Abgrenzung

vonöffentlichenundprivatenRäumen, Belebungder Stra-

ße  durch Erdgeschossnutzung und Fenster von Wohn-

und Geschäftsgebäuden ausgerichtet zum Straßenraum

(social eyes). Außerdem verbessert eine breitere Gestal-

tung von Fuß- und Gehwegen nicht nur die Mobilität,

sondern auch das Sicherheitsgefühl, da Abstand gehal-

ten werden kann und man nicht der direkten Konfron-

tationmit entgegenkommenden Personen ausgesetzt ist.

Öffentliche Plätze sollen eine Integrationswirkung aus-

strahlen und sind flexibel und nutzungsoffen zu gestal-

ten. Dazu tragen Sicherheitsgefühl, eine gute Orientie-

rung und Übersichtlichkeit und Barrierefreiheit bei. Wir

fordern, dass diese Kriterien standardmäßig bei Neubau-

und Umbauprojekten verbindlich erfüllt werden müssen.

 

Öffentliche Parkanlagen schließen freie Flächen, Sport-

plätze sowie Spielplätze mit ein. Außerdem können eini-

ge hier vorgebrachte Probleme und Detaillösungen auch

auf Naherholungsgebiete und Kleingartenkolonien ange-

wandt werden. Es gibt eine Vielzahl an Faktoren, die bei

der Planung dieser Flächen berücksichtigt werden soll-

ten. Darunter fallen beispielsweise die räumliche Struk-

tur, Sicherheitsgefühl, Aktivitätsspektrum unterschiedli-

cher Nutzer*innen und empfehlenswerte Rahmenbedin-

gungen.

 

Die räumlicheStrukturmuss eindifferenziertesRaumkon-

zept sein mit funktionalisierten Zonen, die nutzungsof-

fen und vielseitig nutzbar und durch ein klares Wegenetz

verbunden sind. Durch die Gliederung in Teilräume neh-

men sowohl mehr Mädchen und FLINT* Personen am Le-

ben in öffentlichen Parkanlagen teil als auch andere dis-

kriminierte Gruppen. Die Gliederung in Teilräume kann

durch die Ausgestaltung von Grenzen und optischen An-

laufpunkten wie Sitzmöbeln, Sport- oder Spielgeräten er-

folgen. Wir fordern, dass besonders Fitnessanlagen und

Sportplätzegezielt für FLINT* Personenbereitgestelltwer-

den und auch deutlich so markiert werden.
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Für das Sicherheitsgefühl ist eine gute Orientierung und

Einsehbarkeit, die mit sozialer Kontrolle einhergeht, ob-

ligatorisch. Damit dies auch in der Dämmerung oder bei

Dunkelheit gewährleistet ist, muss genügend Beleuch-

tung garantiert sein. Besonders Frauen leiden unter der

Angst vor Übergriffen und können so nicht das volle Ak-

tivitätsspektrum ausschöpfen. Beispielsweise nutzen we-

niger Frauen die Abendstunden, um im Park joggen zu

gehen, wenn dieser nur schlecht beleuchtet ist. Daher

fordern wir die Erarbeitung einer Beleuchtungsstrategie

für Parkanlangen und Naherholungsgebiete, die sowohl

Angsträume beseitigt, als auch die Umwelt schützt. Au-

ßerdemverhindert eineausreichendeAusstattungmit Sa-

nitäranlagen und gute Zugänglichkeit von Toiletten, dass

besondersMädchenund FLINT* Personen, sich für denToi-

lettengang in dunkle und schlecht einsehbare Ecken zu-

rückziehen müssen. Deshalb wird im gesamten öffentli-

chen Raum der barrierefreie Zugang zu Toiletten gefor-

dert. Diese Forderung geht damit einher, dass bei der Pla-

nung öffentlicher Toiletten mehr Fläche für Toiletten für

FLINT* Personen bereitgestellt wird, da diese mehr auf

die Nutzung öffentlicher Toiletten angewiesen sind. Wir

fordern, dass im Rahmen einer Kampagne der Stadt Ber-

lin außerdem ein Modell ähnlich dem Konzept “Die Net-

ten Toiletten” eingeführt wird. Hier können Gaststätten

einheitliche Sticker an ihren Türen anbringen, die signa-

lisieren, dass dort die Toilette genutzt werden kann. Des

Weiteren fordern wir, dass FLINT* Personen nicht wei-

terhin durch kostenpflichtige Toiletten diskriminiert wer-

den, wenn Männertoiletten kostenlos bereitgestellt wer-

den. Männertoiletten müssen ebenso wie Toiletten für

FLINT* Personen mit Wickeltischen ausgestattet werden.

Auch ist zu gewährleisten, dass geschlechtsneutrale Toi-

letten bereitgestellt werden, um nicht-binären Personen

einen sicheren Raum für den Toilettengang zur Verfügung

zu stellen. Um der Umsetzung dieser Forderungen Sorge

zu tragen, fordern wir abschließend, dass öffentliche Toi-

letten auch an hoch frequentierten Räumen staatlich ge-

managt werden.

 

Öffentliche Parkanlagen sollen ein breites Spektrum an

Aktivitäten bieten. Ein diverses Angebot von Spielmög-

lichkeiten, wie wegbegleitende und integrative Spielge-

räte und Sportmöglichkeiten, wie offen und multifunk-

tional angeordnete Ballspielflächen, soll zur Verfügung

stehen. Dies bedeutet, dass Spielgeräte zum einen den

Nutzungsanspruch von Mädchen erfüllen und zum an-

deren gegendert sind, damit sich diese ebenso angespro-

chen fühlen wie Jungen (Beispiel: Pirat*innenschiff). Teil-

bereiche sind möglichst in Sichtbeziehung anzuordnen,

besonders Hauptaufenthaltsorte vonMädchen sollen gut

einsehbar sein. Neben einem breiten Aktivitätsspektrum

sollen auch Rückzugsbereiche vorhanden sein. Wir for-

dern die Umsetzung dieser nutzer*innenspezifischen Ge-
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staltungsrichtlinien bei einer Umgestaltung oder Neuge-

staltung von Parkanlagen zusätzlich zu der Partizipation

von Bürger*innen auf Bezirksebene im Planungsprozess.

 

Berlin hat im Bereich Gender Mainstreaming schon vie-

le Pilotprojekte erfolgreich umsetzen können, die bei-

spielsweise in dem Handbuch „Gender Mainstreaming in

der Stadtentwicklung“ von 2011 vorgestellt werden. Ob-

wohl dieses Handbuch einige sehr relevante Aspekte von

Gender Planning enthält, ist die Umsetzung dieser Leit-

linie bisher nicht verbindlich. Wir fordern daher ein auf

GrundlagediesesHandbuches ausgearbeitetes Leitbild zu

Gender Mainstreaming in der Stadtentwicklung, das von

den Bezirken bei Neubauprojekten verbindlich anzuwen-

den ist und tiefer geht als die seit 2005 anzuwenden-

de „Gender-Checkliste“. Da auf Bezirksebene die Ausfüh-

rungund Detaillösungen für neueBauvorhabenbeschlos-

senwerden,muss zudemgewährleistet werden, dass hier

Bürger*innen aktiv im Planungsprozess partizipieren und

ihre Nutzungsansprüche einbringen können.

 

Wir fordern: 

• Eine strukturierte Datenerhebung und -analyse dar-

über, an welchen Orten besonders häufig sexuali-

sierte Gewalttaten stattfinden, besonders gegen-

über FLINT* Personen

• Barrierefreie Zugänglichkeit zu allen Aufenthaltsor-

ten an öffentlichen Plätzen und Parks sowie barrie-

refreie Straßenräume

• Klare Abgrenzung von öffentlichen und privaten

Räumen, Belebung der Straße durch Erdgeschoss-

nutzung und Fenster von Wohn- und Geschäfts-

gebäuden ausgerichtet zum Straßenraum (social

eyes), um die subjektive Sicherheit zu erhöhen

• Nutzungsoffene und flexibel gestaltete öffentliche

Plätze, die eine Integrationswirkung ausstrahlen

• Fitnessanlagen und Sportplätze, die gezielt für

FLINT* Personen bereitgestellt werden und auch

deutlich als solche markiert sind

• Ausreichende Beleuchtung von öffentlichen Plät-

zen, Straßenräumen, Parkanlagen und Naherho-

lungsgebieten

• Toiletten im öffentlichen Raum

– Im gesamten öffentlichen Raum barrierefreien

Zugang zu Toiletten

– Bei der PlanungöffentlicherToilettenmehr Flä-

che für Toiletten für FLINT* Personen, da die-

se mehr auf die Nutzung öffentlicher Toiletten

angewiesen sind

– Eine Kampagne der Stadt Berlin, die ein Mo-

dell ähnlich dem Konzept “Die netten Toilet-

ten” einführt, bei demGaststätten einheitliche

Sticker an ihren Türen anbringen können, die

signalisieren, dass bei diesen die Toilette ge-

nutzt werden kann
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– und im Gegenzug eine geringfügige Auf-

wandsentschädigung erhalten

– Die kostenlose Bereitstellung von öffentlichen

Toiletten für FLINT* Personen, wenn Männer-

toiletten kostenlos bereitgestellt werden

– Die Ausstattung von Männertoiletten mit Wi-

ckeltischen

– Die Bereitstellung von geschlechtsneutralen

Toiletten, um nicht-binären Personen einen si-

cheren Raum für den Toilettengang zur Verfü-

gung zu stellen

– Das staatliche Management von öffentlichen

Toiletten, um die vorausgehenden Forderun-

gen kontrolliert umsetzen zu können

• Öffentliche Parkanlagen, die ein breites Aktivitäts-

spektrum bedienen bzgl. Spiel- und Sportmöglich-

keiten abbilden und die Unterteilung von Parkan-

lagen in viele Teilbereiche, die in einer übersicht-

lichen Wegevernetzung und Sichtbeziehung ange-

ordnet sind

• Ein ausgearbeitetes Leitbild zu Gender Mainstrea-

ming in der Stadtentwicklung auf Landesebene, das

von den Bezirken bei Neubauprojekten verbindlich

anzuwenden ist und tiefer geht als die seit 2005 an-

zuwendende „Gender-Checkliste“

• Die aktive Partizipation und das Vortragen von Nut-

zungsansprüchen von Bürger*innen im Planungs-

prozess von Bauvorhaben auf Bezirksebene

 

Mobilität

 

Mobilität bedeutet die Möglichkeit zur Teilhabe am ge-

sellschaftlichen Leben. Schon aus einem demokratischen

Anspruch heraus muss sie allen zugänglich sein und ist

Teil einer sozialen Daseinsvorsorge.

 

In Berlinwerden, sowie in nahezu allen Städten, Verkehrs-

und Mobilitätsdaten nicht nach Geschlecht differenziert.

Eine Bundesweite vom Bundesverkehrsministerium

in Auftrag gegebene Studie aber zeigt, noch immer

legen Männer weniger und dafür längere Strecken

zurück, Frauen hingegen viele kurze Wege. Im Bun-

desverkehrsministerium kann man mit diesen Daten

allerdings offenbar nur wenig anfangen. Diese Daten

erfahren scheinen bisher keine Berücksichtigung vom

Bundesverkehrsministerium. Deutschland hatte bisher

noch nie eine Bundesverkehrsministerin. 2019 startete

das Bundesverkehrsministerium eine Kampagne, in

der sich Frauen in Fahrradhelm und Spitzenunterwä-

sche auf einem Bett räkeln. Das ist das Gegenteil von

feministischer Verkehrspolitik.

 

Es müssen ausreichend geschlechtsspezifische Verkehrs-

undMobilitätsdaten erfasst werden, denn diese Informa-

tionen sind entscheidend um ein Verkehrssystem zu pla-
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nen, dass allen gleichermaßen dient. DieWege von FLINT*

Personen sind deutlich komplizierter als die vonMännern.

Während sie in der Regel und häufig mit dem Auto ih-

ren Arbeitsweg zurücklegen, also morgens in die Stadt

und abends wieder hinausfahren, umfasst der Alltag von

FLINT* Personen meist viele kurze Wegstrecken. Teilzeit-

beschäftigung ist ein überwiegend weibliches Phänomen

und FLINT* Personen erledigen 75% der weltweiten Care-

Arbeit. Das beeinflusst ihre Bedürfnisse bei der Fortbewe-

gung. FLINT* Personen gehen im Allgemeinen weiter und

länger zu Fuß. Zum Teil wegen ihrer Care-Aufgaben, aber

auch,weil sie imDurchschnitt ärmer sind und seltener ein

eigenes Auto besitzen.

 

Zu Fuß Gehende sind die am wenigsten geschützten und

langsamsten Verkehrsteilnehmer. FLINT* Personen haben

durchschnittlich weniger Zeit und haben als zu Fuß ge-

hende auch noch die längsten Wege. Eine Planung, die

sich auf den Autoverkehr fokussiert und Fußgängerwege

lediglich um diesen herumbaut, führt zu räumlicher Dis-

kriminierung und Zeitenteignung. Zu Fuß gehende brau-

chen direkte und durchgehende Wege und mehr Que-

rungsmöglichkeiten an von Autos dominierten Straßen.

Die Wege von Zu Fuß Gehenden dürfen bei der Planung

nicht hinter anderen Verkehrsteilnehmern anstehen, son-

dern müssen vorrangig beachtet werden. Um zu verhin-

dern, dass die Wege der Fußgänger*innen durch Falsch-

parker*innen gefährdet oder behindert werden, müssen

diese verstärkt geschützt werden, weshalb wir eine er-

höhte Kontrolle und Ahndung von Parksündern, vor allem

rund umWohngebiete, Kitas, Einkaufsläden, Schulen und

Krankenhäusern fordern. Wo ohne Behinderung anderer

Verkehrsteilnehmer*innen möglich, sollen bauliche Maß-

nahmen zum Schutz vor Falschparker*innen getroffen

werden. Andernfalls werden bestehende Ungleichheiten

verstärkt. Ampelzeiten für Fußgänger*innen sind, wo dies

notwendig ist, zu verlängern, um denjenigen Zeit zu ge-

ben, die demTempo der Stadt nicht schritthalten können.

Die Bedürfnisse von zu FußGehenden sind bei der Ampel-

schaltung vorrangig mit denen von Autofahrer*innen zu

werten.

 

Flächengerechtigkeit bedeutet auch breitere Gehwege.

Sie sind besonderswichtig für  jene, diemit einemKinder-

wagen oder weiteren Kindern unterwegs sind, einen Roll-

stuhl  oder Rollator benutzen. Bei der Planung von neuen

Wegen muss außerdem auf sichere  Bodenbeläge geach-

tet werden. Pflastersteine mögen zwar schön aussehen,

aber sie  erschweren vielen, insbesondere älteren Men-

schen, die auf Gehhilfen angewiesen sind,  den Alltag.

 

Barrierefreiheit kommt bei der Stadtplanung stets gleich

mehreren Gruppen zugute. So sind abgeflachte Bord-

steinkanten für Rollstuhlfahrer*innen, für Ältere und

für Menschen, die mit Kinderwagen unterwegs sind,
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wichtig. Treppen dürfen keine Fortbewegungshindernis-

se darstellen und müssen um Rampen ergänzt werden.

Auch bei Baustellenführungenmuss auf barrierefreieWe-

ge geachtet werden. DamitWege von allen Menschen ge-

nutztwerden können, sindOrientierungshilfen, vorrangig

an besonders gefährlichen Stellen, zu erbauen und bei zu-

künftigen Bauplanungen stets zu integrieren.

 

Zu FußGehendebraucheneinenbesonderenSchutz, denn

sie sind im Straßenverkehr die Verletzbarsten. Ausrei-

chende Beleuchtung an allen Gehwegen verbessert nicht

nur das Sicherheitsgefühl von FLINT* Personen und allen,

die auf der Straße Opfer von Übergriffen werden, son-

dern beugen auch Unfälle vor. Bei der Planung von Geh-

wegen sollte zukünftig darauf geachtet werden, dass die-

se durch belebte Gegenden führen. Die „dunkle, abgele-

gene Gasse“ ist für viele, insbesondere FLINT* Personen,

keine Alternative und somit kein angemessener Fußgän-

gerweg. Zu Fuß Gehende brauchen auch einen besonde-

ren Wetterschutz, in Form von funktionierender Entwäs-

serung und Sonnenschutz. Mehr Bäume undweniger ver-

siegelte Flächen in der Stadt haben dabei gleich mehrere

Nutzen. Beim Schneeräumen sind Fußwege zu priorisie-

ren.

 

Die wenigen verfügbaren Daten zur Nutzung des Öffent-

lichen Personennahverkehrs zeigen, dass dieser überwie-

gend von FLINT* Personen genutzt wird. In Frankreich et-

was sind zwei Drittel der Fahrgäste im ÖPNV FLINT* Per-

sonen. Politische Entscheidungen, die das Autofahren ge-

genüber dem ÖPNV attraktiver und günstiger machen,

treffe somit vor allem FLINT* Personen. Obwohl die meis-

ten Fahrgäste in Bussen FLINT* Personen sind, entspre-

chen ihre Fahrpläne dagegenmeist den Bedürfnissen von

Männern. Wie in vielen Städten ist auch das Berliner Ver-

kehrsnetz eher strahlenförmig aufgebaut und entspricht

somit nicht den Bedürfnissen von Frauen* mit ihren vie-

len, kurzen Wegen. Orthogonal verlaufende Buslinien, al-

sowie ein „Spinnennetz“,werdendiesen eher gerecht und

sind daher anzustreben. Auch an weniger stark frequen-

tierten Orten müssen Busse fahren, Dort sind vermehrt

Kleinbusse einzusetzen.

 

Bei der Auswahl von Bushaltestellen ist besonders auf

die Nähe zu Kindergärten, Schulen, Supermärkten, Apo-

theken und Krankenhäusern zu achten. Haltestellen soll-

ten vorzugsweise an belebten Orten, Gebäuden und Ein-

gängen liegen. Wichtige Kriterien für Haltestellen sind,

dass sie hell, einsehbar, sicher und wettergeschützt sind.

 

Während der Nachtstunden fordern wir flexible Halte-

möglichkeiten. So können längere Fußwege vermieden

werden. Im öffentlichen Raum fühlen sich FLINT* Perso-

nen vor allem nachts unsicherer als Männer, was zur Ein-

schränkung der Mobilität von FLINT* Personen führt. Fast
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jede zweite Frau fühlt sich nachts sowohl in Bussen und

Bahnen unsicher, daher fordernwir zusätzlich den Einsatz

von Nachttaxen für FLINT* Personen. FLINT* Personen sol-

len inBerlin zwischen22:00Uhrund6:00Uhrbei jederTa-

xifahrt einen städtischen Zuschlag erhalten. Vorbildcha-

rakter hatMünchen,wo es dieses Angebot bereits gibt. Ei-

ne enge Zusammenarbeit der Stadt Berlinmit denTaxiun-

ternehmen ist eine wichtige Voraussetzung zur erfolgrei-

chen Umsetzung des Projekts. Die Anstellung weiblicher

Taxifahrer*innen ist zu fördern, ein Konzept für sichere Ta-

xifahrten für FLINT* Personen zu erarbeiten.

 

Berlins S- und U-Bahnstationen sind noch immer nicht al-

le barrierefrei.  Aktuell sind bei der U-Bahn rund 80 Pro-

zent der Bahnhöfe mit Aufzügen ausgestattet. Bei der S-

Bahn sind innerhalb Berlins mehr als 93 Prozent der Hal-

testellen barrierefrei. Wir fordern 100% bis 2025 und un-

terstützen das Pilotprojekt Mobilitätsgarantie, welches

bei Ausfall von Fahrstühlen oder da,wo sie noch nicht vor-

handen sind, mit einem Shuttle Service aushelfen soll.

 

Bei der zukünftigen Planung von weiteren U- und S-

Bahnstationen und -linien sind geschlechtsspezifische

Unterschiede bei der Fortbewegung zu beachten. Be-

stehende Haltestellen sind sicherer und attraktiver zu ge-

stalten. Wir fordern an allen Stationen eine ausreichen-

de Beleuchtung und digitale Anzeigetafeln. Außerdem ei-

ne stärkere Präsenz von Personal, vor allem in den Nacht-

stunden.

 

Weiter fordern wir in Berlins Bahnen und Bussen die ver-

stärkte Kontrolle und Durchsetzung des Alkoholverbots.

Alkoholkonsum mindert die Impulskontrolle von Men-

schen und trägt somit erheblich zur Entstehung von Be-

drohungssituationen bei. Der Konsum von Alkohol im

ÖPNV macht diesen für jene unattraktiver, die auf ihn im

Alltag angewiesen sind und trägt zu dessen Verschmut-

zung bei. Das Verbot muss konsequent kontrolliert wer-

den.

 

Nicht zuletzt hat die Corona-Krise gezeigt, wie wich-

tig der Fahrradverkehr in Berlin ist, wenn die Nutzung

des ÖPNV wegfällt. 40% der FLINT* Personen benutzen

das Fahrrad täglich bzw. mehrmals die Woche. Die Zahl

der Fahrradfahrer*innenweiter anundmuss dementspre-

chend auch noch mehr in den Fokus der Berliner Ver-

kehrspolitik rücken. Während die Anzahl der Pkw in Ber-

lin weiter steigt, ist Studien zufolge lediglich ein Drittel

der derzeit 1,2Mio. Autoswirklich nötig, umdie Bedürfnis-

se der Berliner*innen zu erfüllen. Mit dem Mobilitätsge-

setz habenwir 2018 in Berlin bereits einen guten Schritt in

die richtige Richtung getätigt, jedoch spielt die Gleichstel-

lung der Geschlechter nur minimal eine Rolle.  Fahrrad-

fahrer*innen sind mitunter die vulnerabelsten Verkehrs-

teilnehmer*innen und bedürfen besonderen Schutz. Am
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häufigsten wird das Rad von FLINT* Personen für kurze

Erledigungen bzw. zum Einkaufen genutzt. Um dies mit

demFahrrad sicher erledigen zu können, benötigenwir ei-

ne bessere räumliche Trennung zwischen Radfahrer*in-

nen, PKW-Fahrer*innen und Fußgänger*innen im vorhan-

denen Verkehrsraum. Vom Straßenverkehr abgegrenzte

und farblich markierte Fahrradwege müssen konsequent

und bezirksübergreifend umgesetzt werden.

 

Um die Nutzung des Fahrrads für die täglichen Erledigun-

gen attraktiver zu gestalten, benötigen wir ausreichend

sichere, gut beleuchtete und wettergeschützte Fahrrad-

abstellanlagen vor allem bei Kitas, Kindergärten, Schu-

len, Einkaufsläden, Apotheken und Krankenhäuser. In be-

sonders belebten Bereichen der Stadt fordernwir mehr fi-

nanzielle Mittel der Bezirke für die Planung von Fahrrad-

parkhäusern. Um die Sicherheit der Nutzer*innen zu ge-

währleisten, müssen Fahrradparkhäuser mit ausreichend

erreichbaren Alarmknöpfen ausgestattet werden.

 

Mit demZiel, die Parkplatzsituation an diewachsendeAn-

zahl von - vor allem bei jungen Familien beliebten - Las-

tenrädern anzupassen, fordern wir die verpflichtende In-

stallation von Lastenradparkplätzen überall dort, wo be-

reits Parkplätze vorhanden sind. Außerdem fordern wir

bei der zukünftigen Planung von Radwegen und Fahrrad-

parkplätzen die Berücksichtigung von E-Fahrrädern und

Sonderbau-Fahrrädern. Sowohl Handfahrräder, Rollstuhl-

fahrräder undDreirad-Fahrräder benötigen oftmehr Platz

auf den Straßen und Parkplätzen. Vor allem rund um Ein-

kaufsläden, Apotheken und Krankenhäuser, als auch Ein-

richtungen fürMenschenmit Behinderungengilt dies ver-

stärkt zu berücksichtigen.

Um die sichere Fortbewegung und Teilhabe aller am Stra-

ßenverkehr zu gewährleisten, fordernwir ein allgemeines

Tempolimit von 30km/h in Berlins Innenstadt.

 

Zum motorisierten Individualverkehr gehören sowohl

Pkw und Krafträder als auch Mietfahrzeuge, Carsharing

und Taxis. Der MIV ist trotz aller mit ihm einherge-

hender Probleme aktuell vor allem in Bezirken von

Bedeutung, in denen tägliche Besorgungen nicht oder

nur sehr schwer zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigt

werden können und viele Menschen leben, die auf den

MIV als Fortbewegungsmittel angewiesen sind. Um je-

doch zu ermitteln, wer wirklich auf den MIV angewiesen

ist und wie er genutzt wird, fehlen Studien über die tat-

sächliche, nach Geschlechtern differenzierte Nutzung des

MIV in Berlin. So ist der derzeit einzige Anhaltspunkt die

Zahl der zugelassenen Pkw, welche stark nach Bezirken

variiert.

 

Um die Mobilität aller zu verbessern und Menschen, die

kein eigenes Auto besitzen, Zugang zu dieser Mobilitäts-

form zu gewähren, fordern wir die Förderung flächende-
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ckender Car-Sharing Modelle in ganz Berlin. Insbesonde-

re die Außenbezirke, die bisher nicht am Angebot teilneh-

men können, werden dadurch besser angebunden. Paral-

lel dazu fordern wir die Errichtung von Mobilitätsstatio-

nen. Car-Sharing- Angebote sollen nur noch zugelassen

werden, wenn sie ebenfalls auch die Gebiete außerhalb

des S-Bahn-Rings abdecken.

 

In Parkhäusern und auf Parkplätzen haben sich Frau-

en*parkplätze im Bereich der Stadtplanung als wirkungs-

volles Instrument herausgestellt, um Sicherheit und Si-

cherheitsempfinden im öffentlichen Raum für beide Ge-

schlechter zu verwirklichen. Wir fordern den verstärkten

Ausbau, überall dort, wo es zu wenig Frauen*parkplät-

ze gibt und die stärkere Kontrolle dieser. Ebenso muss

die Präsenz von Sicherheitspersonal in Parkhäusern aus-

reichend gegeben sein.

 

Wir fordern: 

• Eine ausgeweitete Erfassung von geschlechtsspezi-

fischen Verkehrs- und Mobilitätsdaten

• Mehr Querungsmöglichkeiten an von Autos domi-

nierten Straßen. Außerdem müssen verkehrsberu-

higte Straßen ausgebaut werden

• Eine erhöhte Kontrolle und Ahndung von Parksün-

der*innen, vor allem rund um Wohngebiete, Kitas,

Einkaufsläden, Schulen und Krankenhäusern

• Eine Verlängerung der Ampelzeiten für Fußgän-

ger*innen , wo dies notwendig ist

• BreitereGehwegeunddieNutzung von sicheren Bo-

denbelägen

• Den flächendeckenden Ausbau von Rampen an al-

len Treppen

• Mehr Orientierungshilfen an Gehwegen und Rad-

wegen

• Den Einsatz von Wetterschutz, in Form von funk-

tionierender Entwässerung und Sonnenschutz auf

stark frequentierten Gehwegen

• Die Priorisierung von Gehwegen und Radwegen

beim Schneeräumen

• Den Ausbau des Busnetzes um Orthogonal verlau-

fende Buslinien

• FlexibleHaltemöglichkeitender Busse in denNacht-

zeiten

• Den Einsatz von vergünstigten Nachttaxen für

FLINT* Personen. Dabei soll durch eine Kooperati-

on zwischen der Senatsverwaltung für Gesundheit,

Pflege und Gleichstellung und der Innung des Ber-

liner Taxigewerbes e.V. sichergestellt werden, dass

Fahrerinnen geschult und sensibilisiert sind auf die

besondere Gefahr, die für FLINT*Personen besteht,

wenn sie nachts alleine reisen.

• 100% barrierefreie S- und U-Bahnstationen bis 2025

• Flächendeckend ausreichend Beleuchtung und digi-

tale Anzeigetafeln an den ÖPNV- Haltestellen
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• Verstärkte Präsenz von Sicherheitspersonal in den

Nachtstunden

• Ein Alkoholverbot im ÖPNV

• Vom Straßenverkehr abgegrenzte und farblich mar-

kierte Fahrradwege müssen konsequent und be-

zirksübergreifend umgesetzt werden

• Flächendeckend sichere, gut beleuchtete und wet-

tergeschützte Fahrradabstellanlagen

• Mehr finanzielle Mittel für den Bau von Fahrrad-

parkhäusern mit Alarmknöpfen

• Die Schaffung von Lastenradparkplätzen überall

dort, wo bereits Parkplätze vorhanden sind.

• DieBerücksichtigungvonSonderbaufahrrädern (z.B.

Handfahrräder) in der weiteren Planung.

• Ein Tempolimit von 30km/h für den gesamten In-

nenstadtverkehr

• Die Förderung von stationären Carsharing-

Angeboten in den Außenbezirken

• Dieweiter Schaffung von neuen Frauenparkplätzen,

überall dort,woes zuwenige gibt unddie verstärkte

Kontrolle

 

Sicherheit im öffentlichen Raum

 

Für FLINT* Personen stellt der öffentliche Raum aufgrund

von alltäglicher sexualisierter Gewalt einen Hürdenlauf

da. Ein subjektives Unsicherheitsgefühl auf dem Heim-

weg oder bei Dunkelheit gehört für viele Betroffene zum

Alltag. Leider kommt es immer wieder zu Vorfällen, die

dieses Gefühl bestätigen. In einer Stadt sollten sich Perso-

nen egal welchen Geschlechtes zu jeder Tageszeit sicher

fühlen. Dafür lassen sich neben entsprechenden Beleuch-

tungskonzepten weitere Maßnahmen treffen.

 

Die Schaffung von Safe Spaces ist wichtig, da hierdurch

Betroffene imFall einer akut bedrohlichenSituation imöf-

fentlichen Raum Ansprechpartner*innen und sichere Or-

te zur Verfügung haben. Dies kann beispielsweise durch

Programme wie „Luisa ist hier“ (entwickelt in Münster)

garantiert werden. Gastronomiebetrieben und Geschäf-

ten wird die Möglichkeit zu einer Personalschulung gege-

ben, welche darauf abzielt, Personal auf den Umgangmit

Personen in einer bedrohlichen Lage vorzubereiten. Be-

troffene können sich beispielsweisemit der Frage „Ist Lui-

sa hier?“ an Thekenpersonal wenden, welches die betrof-

fene Person dann aus der Situation begleitet und bei Be-

darf Hilfe organisiert. Wir fordern ein solches Programm

zur Schaffung sicherer Orte im öffentlichen Raum auch

für das Land Berlin zu entwickeln. Darüber hinaus fordern

wir die Entwicklung und Umsetzung von Schutzkonzep-

ten für FLINT* Personen in allen Einrichtungen der öffent-

lichen Hand.

 

Wir benötigen eine App für mehr Sicherheit auf dem

Heimweg. Denn insbesondere der Heimweg bei Dunkel-
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heit gehört für vieleMenschen zu den gravierendsten Un-

sicherheitsfaktoren in ihrem Alltag. Heimweg-Apps kön-

nen eine Möglichkeit darstellen das Unsicherheitsgefühl

zu verringern und schnelle Hilfe in Notsituationen zu ga-

rantieren. Dort können Personen angeben, wenn sie sich

auf dem Heimweg befinden und im Notfall einen Not-

ruf auslösen, der dann an Privatkontakte oder Sicherheits-

behörden inklusive des Aufenthaltsortes verschickt wird.

Wir fordern die Förderung der Entwicklung einer solchen

Heimweg-Appdurchdas LandBerlin. Allgemein sollte sich

die Smart-City-Strategie der Stadt Berlin mit dem Ein-

satz digitaler Technologien zur Förderung der Sicherheit

von FLINT* Personen im öffentlichen Raum befassen. Da-

bei muss absolut sichergestellt sein, dass der Zugriff auf

diese Bewegungsdaten durch Dritte nicht möglich ist.

 

Wir fordern:  

• Die Etablierung eines Programms zur Schaffung von

Safe Spaces im öffentlichen Raum, in der Gastrono-

mie sowie im Einzelhandel

• Die Entwicklung von Schutzkonzepten für FLINT*

Personen in allen Einrichtungen der öffentlichen

Hand

• Die Entwicklung einer Heimweg-App durch das

Land Berlin

• Die Einbindung der Sicherheitsbedürfnisse von

FLINT* Personen in die Smart-City- Strategie der

Stadt Berlin

 

 

Barrierefreiheit

 

Nur eine barrierefreie Stadt ist auch eine Stadt für al-

le. Barrierefreiheit ist nicht nur für Menschen mit Behin-

derungen wichtig, sondern auch für ältere und hochalt-

rige Menschen, Menschen mit Kindern oder Menschen,

die ältere oder pflegebedürftige Personen versorgen. In-

tersektionale feministische Stadtplanungmuss dafür sor-

gen, dass mehrfach diskriminierten Menschen ein gleich-

berechtigter Zugang ermöglicht wird.

 

Die Stadt Berlin hat mehrere Handbücher und Richtlini-

en für eine barrierefreie bzw. barrierearme Bauweise er-

stellt, die sehr detailliert auf die Bedürfnisse von behin-

derten oder bewegungseingeschränkten Menschen ein-

gehen. Doch die Realität vor unserer Haustür sieht oft

anders aus. Bei der Planung von neuen Quartieren, Kie-

zen und Neubauvorhaben können aktuelle Barrierefrei-

heitsrichtlinien gut eingehalten werden. Der barrierefreie

Umbau von existierenden öffentlichen Räumen, Gebäu-

den oder der Transportinfrastruktur lässt zu wünschen

übrig. Auch wenn die Betreiber*innen des Öffentlichen

Personennahverkehrs bemüht sind, ihre Transportmittel

barrierefrei zu machen, so ist der Abstand zwischen Bahn

und Bahnsteigkante immer noch ein Hindernis, das Roll-
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stuhlfahrer*innen oft nicht ohne Hilfe überwinden kön-

nen. Öffentliche Gebäude und Plätze müssen gut ausge-

schildert sein und sind oft nur an die Bedürfnisse von nor-

mal Gehenden angepasst. Auch Stadtpläne und Fahrin-

formationen sind für Menschen mit einer niedrigeren Au-

genhöhe oft nicht nutzbar. Vor allem in älteren Stadttei-

len besteht oft ein Konflikt zwischen Barrierefreiem Um-

bau und Denkmalschutz. Es muss jedoch gewährleistet

sein, dass mindestens die Hotspots barrierefrei erreich-

bar und miteinander vernetzt sind. Menschen mit kör-

perlichen, seelischen, geistigen oder Sinnesbeeintrachti-

gungenmüssenAltstädte so zugänglich gemachtwerden,

dass eine Aufenthaltsqualität auch ohneHilfemöglich ist.

In Einkaufszonen häufen sich Werbeschilder und Fahrrä-

der auf den Gehwegen und schränken den Bewegungs-

raum zusätzlich ein.

 

Sehbehinderte und Blinde Menschen sehen nicht das

Gleiche, werden aber in einen Topf geworfen. Sie stel-

len unterschiedliche Anforderungen an den öffentlichen

Raum. Vor allem sehbehinderte und blinde FLINT* Perso-

nen mit und ohne Kinder werden damit in eine Situation

gebracht, in der sie sich zwingendHilfe holenmüssen und

ggf. von sehenden Menschen diskriminiert werden. Da-

mit sich Menschen mit Sehbehinderungen gefahrlos und

ohne Hilfe im öffentlichen Raum bewegen können, muss

Sichtbares besonders gut sichtbar sein.

 

FürBlindemuss Sichtbareshör- und/oder tastbar sein.Das

lässt sich beispielsweise durch tastbare Orientierungsele-

mente umsetzen, aber auch hörbare Ampelsignale, tast-

bare Beschriftungen und gut hörbare Durchsagen.

 

Es ist kein Geheimnis, dass die Bevölkerung immer älter

wird. 2019 waren laut Angaben des Statistischen Bundes-

amts 72,9 % der über 90-Jährigen in Deutschland Frau-

en*. Hochaltrigkeit ist also vor allemweiblich*. Ältere und

Hochaltrige Menschen haben besondere Bedürfnisse be-

züglich Barrierefreiheit. Insbesondere ältere und hoch-

altrige Menschen mit Uterus und mit urologischen Ein-

schränkungen benötigen eine gut ausgebaute, gepfleg-

te, kostenlose und gut erreichbare Toiletteninfrastruk-

tur. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat mit ih-

rer Checkliste zu „age friendly cities“ einen Leitfaden be-

reitgestellt, mit denen öffentliche Räume altersfreund-

lich umgestaltet werden können. Ein altersfreundlicher

Umbau von Kommunen bedeutet eine längere Selbst-

ständigkeit und Autonomie für ältere und hochaltrige

Menschen,mit denen auch ein verringerter Bedarf an pro-

fessioneller Unterstützung verbunden sein kann.

 

Wir fordern:  

• Hinweisschilder und Notausgangkennzeichnungen

müssen auf Augenhöhe für alle Menschen in dieser

Stadt gebracht werden
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• Barrierefreier Umbau von denkmalgeschützten öf-

fentlichen Räumen

• Beim Neubau von Quartieren muss auf ausrei-

chend breite Gehwege geachtet werden, während

auf bestehenden Wegen ein Verbot für das Auf-

stellen von Werbeschildern gelten muss. Für Fahr-

räder sind gesonderte Abstellflächen bereitzustel-

len, beispielsweisedurchdieUmwidmungeinzelner

Parkplätze Im öffentlichen Raummüssen genügend

Kontraste geschaffen, Informationen gut lesbar ge-

macht und für gute Beleuchtungsverhältnisse ge-

sorgt werden

• Hindernisse, z.B. Dekoelemente auf demBodenoder

Blumentöpfe, müssen gut sichtbar, hörbar oder

fühlbar gekennzeichnet werden

• Die Sicherstellung von gut tastbaren und hörbaren

Orientierungselementen im Straßenverkehr

• Einen Umbau Berlins zur altersfreundlichen Kom-

mune nach WHO Standard durch das Land Berlin.

Die Bezirke können das Land bei der Identifizierung

von Orten mit besonderer Dringlichkeit unterstüt-

zen

• Die Berücksichtigung der Bedürfnisse älterer und

hochaltriger Menschen bei der Stadtentwicklung,

z.B. Fußgängerüberwege für langsam Gehende,

spezielle Angebote, gepflegteToiletteninfrastruktu-

ren und Sitzmöglichkeiten in Parks und Einkauf-

Hotspots

Antrag 15/I/2021

Abt. 03/15 Kollwitzplatz (Pankow)

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt (Konsens)

Berliner Straßen und Plätze: weiblich und vielfältig!

1
2
3
4
5
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Von 11407 Straßennamen sind 3414 (29.93%) auf einer Per-

sonbasiert. Davon sind88,8%nachmännlichenund 10,9%

nach weiblichen Personen benannt.

 

Um die gleichberechtigte und vielfältige Gesellschaft zu

repräsentieren, fordern wir, dass bei künftigen Neu- oder

Umbenennungen von Straßen und Plätzen nach Frauen,

nicht binären Personen oder Black and People of Color

(BPoC) benanntwird, die bei der aktuellenBenennung von

Straßen und Plätzen im Vergleich zu ihrem Anteil an der

Gesamtbevölkerung Berlins unterrepräsentiert sind.

 

Dies gilt ausnahmsweise nicht, wenn ein zu begründen-

des gesamtstädtisches Interesse bzw. Hauptstadtbelan-

ge an der Benennung von Straßen und Plätzen nach einer

männlichen Person bestehen.
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Antrag 16/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: ASJ, FA VIII - Soziale Stadt (Konsens)

Handlungsmöglichkeiten Nutzen - Verdrängung und Spekulation eindämmen und einen sozialenWohnungsmarkt erhalten
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Die Situation am Wohnungsmarkt ist auch ein Jahr

nach der Einführung des Mietendeckels angespannt, ob-

gleich dieser bereits viele Berliner*innen finanziell ent-

lastet hat. Gleichwohl sind die landesrechtlichen Mög-

lichkeiten zur Regulierung noch bei Weitem nicht ausge-

schöpft. Insbesondere imBereichder Länderkompetenzen

im Wohnungs- und Ordnungswesen verbleiben weitrei-

chende Spielräume. Die sozialdemokratischen Mitglieder

im Senat und Abgeordnetenhaus werden daher zur Um-

setzung der folgenden Punkte aufgefordert diese Hand-

lungsspielräume zu nutzen und wenn nötig im Wege ei-

ner Bundesratsinitiative abzusichern:

 

LandesrechtlicheWohnraumsicherung

 

Der Bestand an belegungsgebundenen Sozialwohnun-

gen in Berlin sinkt kontinuierlich. Belegungsgebunden

bedeutet, dass die Wohnungen nur an Mieter*innen

mit einem Wohnungsberechtigungsschein (WBS) vermie-

tet werden dürfen. Ein WBS wird auf Antrag vom zu-

ständigenWohnungsamt erteilt, wenn das Haushaltsein-

kommen eine bestimmte Grenze nicht übersteigt. Schät-

zungsweise haben inzwischen über die Hälfte der Berli-

ner Haushalte Anspruch auf einen WBS. Im Gegenzug

für die Belegungsbindung erhalten Immobilieneigentü-

mer*innen meist Förderungen wie z. B. günstige Kredi-

te. Die Belegungsbindung endet innerhalb einer gewissen

Frist nachAblauf der Förderung, sodass Sozialwohnungen

in der Regel nach 30 Jahren in den “freien” Markt überge-

hen.

 

Als Ergänzung zu Mietpreisbegrenzung wie dem Mieten-

deckel und der Mietpreisbremse, fordern wir die Einfüh-

rung eines Berliner Wohnraumsicherungsgesetz. Dieses

Gesetz stützt sich auf die ausschließliche Landeskompe-

tenz imWohnungswesen. Es soll vorschreiben, dass ein si-

gnifikanter Teil des Wohnungsbestandes, auch ohne Ge-

genleistung der Wohnraumförderung der Belegungsbin-

dung unterliegt, also nur an Mietinteressent*innen mit

WBS vergeben werden darf. Die Miethöhe für solche Be-

legungsgebundenWohnung soll sich an der Ortsüblichen

Vergleichsmiete orientieren und diese um einen festzule-

genden Prozentsatz unterschreiten.

 

Auf dem freien Mietmarkt werden zahlungskräftige In-

teressent*innen regelmäßig bevorzugt. Zusätzlich sehen

sich Interessent*innen rassistischer Diskriminierung, so-

wie Benachteilugung aufgrund ihres sozialen Status aus-

gesetzt. Diese Phänomene sind, auch bei der Vermie-

tung belegungsgebundener Wohnungen zu beobachten.
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Im Bundesrecht gibt es bereits die Möglichkeit Mieter*in-

nen für belegungsgebundene Wohnungen staatlich zuzu-

weisen (Besetzungsrecht nach § 26 Abs. 2 WoFG). Berlin

soll davon insbesondere zugunsten vonMieter*innen Ge-

brauch machen, die vergleichsweise geringe Chancen auf

einen Mietvertrag hätten.

 

Belegungsbindung nach öffentlich geförderter Sanierung

 

Fast 50% der städtischen klimaschädlichen Emissionen

kommen aus demBau- und Immobilienwesen. Um die Vi-

sion einer klimaneutralen Stadt zu verwirklichen, muss

ein Großteil des Wohnungsbestandes in Berlin innerhalb

der nächsten Jahre energetisch saniert werden.

 

Um eine schnelle Transformation zur Klimaneutralität

zu fördern, soll das Land Berlin Förderprogramme zur

energetischen Sanierung von Wohngebäuden auflegen.

Hierbei sollen die bestehenden Möglichkeiten des Bau-

gesetzbuches, wie zum Beispiel Sanierungssatzungen ge-

nutztwerden, soferndieseMöglichund zur Sicherstellung

von bezahlbaremWohnraum zweckmäßig sind.

 

Im Gegenzug für die Förderung, soll das Land nach §2

WoFG, Belegungsrechte an bestehende Wohneinheiten

erwerben, die im Rahmen der vorgeschlagenen Wohn-

raumsicherung genutztwerden. So könnenWohnung, die

nach Ablauf der Belegungsbindung dem sozialen Woh-

nungsmarkt entzogen wurden, wieder einer sozialver-

träglichen Nutzung zugeführt werden.

 

Umlageverbot bei unangetasteter Gewinnsubstanz

 

Ein Großteil des Wohnungsbestandes in Berlin befindet

sich in der Hand von Aktiengesellschaften. Diese sollen

künftig Mieter*innen vor einer Umlage von Kosten für

ModernisierungenundverkapptenEntmietungenaufden

Mietzins glaubhaft machen müssen, dass ein Sanierung

nicht unter Rückgriff auf die bisherigen Unternehmensge-

winne finanzierbar ist. Zum Unternehmensgewinn zäh-

len auch die Auszahlungen an Aktionär*innen. Die Aus-

zahlungen dürfen bis auf dieHöhe des durchschnittlichen

Zinssatzes gekürzt werden. Ist diese Tatsache den Mie-

ter*innen nicht hinreichend glaubhaft gemacht worden,

kann die Mieterhöhung einseitig bis auf den vorherigen

Mietzins gemindert werden.

 

Sanierungs-TÜV und Zweckentfremdungsverbot

 

Berlin soll als ordnungsrechtliches Mittel einen

Sanierungs-TÜV für Mietobjekte einführen. Wir fordern

die sozialdemokratischen Senator*innen und Mitglieder

des Abgeordnetenhauses auf, die zur Beauftragung

dieser Einrichtung erforderliche gesetzliche Grundlage

zu schaffen. Vermieter*innen müssen alle 10-Jahre den
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Zustand desMietobjekts vor einer unabhängigen undmit

der Aufsicht und Vergabe von Prüfsiegeln beauftragten

Einrichtung nachweisen.  Entspricht dieser nicht der

aktuellen Rechtslage, insbesondere der gebotenen In-

standhaltungen und energetischen Sanierungen, ist der

TÜV zu verweigern. Für diesen Fall soll ein Zweckentfrem-

dungsverbot nach Hamburger Vorbild (Hamburgisches

Wohnraumschutzgesetz) greifen. Die Aufsichtsbehörde

kann demnach die Sanierung der Wohnung treuhän-

derisch auf Kosten der Eigentümer*innen vornehmen.

Das Umlageverbot bei unangetasteter Gewinnsubstanz

bleibt unberührt.

 

Wohnungs- und Mietenkataster und Transparenzregister

 

Die geringe öffentliche Kontrolle beim Erwerb und Ver-

kauf von Immobilien, machen Berlin seit längerem zu ei-

nem attraktiven Ort für Geldwäsche.

 

Gleichzeitig basieren viele gesetzliche Regelungen auf der

sog. ortsüblichen Vergleichsmiete. Der Streit um ihre Hö-

he prägt eineVielzahl vonMieterhöhungs- und Mietpreis-

bremsenverfahren. Die ortsübliche Vergleichsmiete wird

in der Regel über Mietspiegel abgebildet, die Erstellung

methodisch ausbaufähig ist und häufig angegriffen wer-

den.

 

Um den Mangel an Informationen über Wohnraum, sei

es Eigentümer*in, wirtschaftliche Berechtigte, oder Miet-

höhen zu beseitigen, fordern wir die Einführung ei-

nes Wohnungs- und Mietenkataster. Dieses soll für jede

Immobilie die Eigentums- und Berechtigungsverhältnis-

se, den Bestand an Mietwohnungen und die vereinbar-

ten Miethöhen samt Nebenabreden erfassen.

 

Milieuschutzberatung und Finanzierungsagentur

 

Milieuschutzgebiete sind ein baurechtliches Instrument

der Stadtentwicklung. Vorrangiges Ziel ist es die Sozial-

struktur, also die Zusammensetzung der Wohnbevölke-

rung, in einem bestimmten Gebiet zu erhalten.

 

Wird eine Immobilien in einem Milieuschutzgebiet ver-

kauft, so hat der Bezirk ein Vorkaufsrecht. Er kann inner-

halb von zwei Monaten selbst oder zu Gunsten Dritter

in den Kaufvertrag eintreten. Der*die Kaufende kann ei-

nen Vorkauf mittels einer Abwendungsvereinbarung ver-

hindern. Im Gegenzug werden bestimmte Auflagen ver-

einbart. Beispielsweise dürfen für eine bestimmte Zeit

lang keine Sanierungen oder Umwandlungen in Eigen-

tumswohnungen durchgeführt werden.

 

In der Praxis herrscht ein enormes Kräfteungleichge-

wicht zwischen Mieter*innen und Bezirk gegenüber Käu-

fer*innen und Verkäufer*innen. Einerseits liegen auf-
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grund des überhitzten Marktes die Kaufpreise deutlich

über dem Verkehrswert der Objekte, andererseits muss

das Vorkaufsrecht innerhalb einer vergleichsweise kurzen

Frist gezogen werden, wobei die Finanzierung des Vor-

kaufs sichergestellt sein muss. Wir fordern daher weiter-

hin, dass sich die SPD auf allen Ebenen für eine Preislimi-

tierung beim Vorkauf von Immobilien in Milieuschutzge-

bieten einsetzt.

 

Zusätzlich fordern wir die Einführung einer Milieuschutz-

beratung. Betroffene Mieter*innen sollen vom Bezirk ak-

tiv über die Situation und die Möglichkeiten eines Vor-

kaufs informiert werden. Ziel ist es, dass nicht nur die

landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, welche oft

nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten entscheiden,

ob sie in den Kaufvertrag eintreten, miteinbezogen wer-

den. Stattdessen soll auch auf die Möglichkeit durch den

Erwerb durch andere, gemeinwohlorientierte Dritte hin-

gewiesen werden.

 

Der Senat soll die Überführung von Objekten in Milieu-

schutzgebieten in die Hände der Mieter*innen oder ge-

meinwohlorientierte Akteur*innen durch Fördermaßnah-

men unterstützen, beispielsweise indem günstige Darle-

hen gewährt werden.

 

Ein Vorkaufsrecht für einzelneWohneinheiten

 

Zudem sollten Mieter*innen von Einzelwohnungen ein

über § 577 Abs. 1 BGB hinausgehendes Vorkaufsrecht

erhalten. Vermieter*innen werden in dem Rahmen ver-

pflichtet Mieter*innen vor Verkauf der Wohnung das

Mietobjekt zu einem angemessenen Preis anzubieten.

Angemessen ist der Preis, wenn er den Verkehrswert

der Wohnung nicht übersteigt. Als Einzelwohnungen gel-

ten alle Mietwohnungen, die sich im Privateigentum des*

der Vermieter*in befinden und keine zusammenhängen-

den Wohneinheiten darstellen bzw. als zusammenhän-

gende Wohneinheiten an unterschiedliche Dritte zum

Verkauf angeboten werden sollen. Das Vorkaufsrecht

kann unbeschadet des Milieuschutzes auch an staatliche

Stellen abgetretenwerden, und von diesen zugunsten der

Mietenden im Rahmen der Erbpacht ausgeübt werden.

Entsprechende Mittel insbesondere für sozial bedürftige

sollen in den Haushalt eingestellt werden. Diese Maß-

nahmen sollen insbesondere Verdrängungseffekten ent-

gegenwirken.
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Antrag 17/I/2021

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA V - Stadt des Wissens, FA VIII - Soziale

Stadt (Konsens)

Keine möblierten Apartments auf der Fischerinsel!
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Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Ab-

geordnetenhauses, des Senats, des Bezirksamt und der

Bezirksverordnetenversammlung auf, sich dafür einzu-

setzen, dass keine möblierten Apartments auf der Fi-

scherinsel zum Zwecke der Kurzzeitvermietung geschaf-

fen werden.  Wir fordern mehr dauerhaften Wohnraum

auf der Fischerinsel und eine Bebauung, die das Quartier

verträgt.

 

 

 

Begründung

„An dem städtebaulich exponierten Standort Fischerinsel

Ecke Mühlendamm werden neue moderne, bezahlbare

Mietwohnungen für alle Generationen entstehen. Viele

Bürger*innen haben sich aktiv eingebracht und die von

der WBM angebotenen Ausstellungen, Diskussionsrun-

den und Umfragen genutzt.“ QUELLEWBM

 

Von 259Wohnungen sollen 49Wohnungenmöbliert wer-

den, fast 20 %. Sieben der Wohnungen sollen an Studie-

rende vergeben werden, das befürworten wir. Die ande-

ren sollen aber ähnlich dem Modell der Berlinovo hoch-

preisig für Dauerberlintouristen vorgehalten werden. Das

lehnen wir ab. Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft

sollte dringend mehr (dauerhaften)Wohnraum schaffen.

Antrag 18/I/2021

Abt. 03/15 Kollwitzplatz (Pankow)

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: ASJ, FA V - Stadt desWissens (Konsens)

Berliner Parks: Freiräume für Kultur, Sport und Erholung

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Berlins öffentliche Parkanlagen sind schon längst nicht

mehr bloße Orte der kontemplativen Erholung. Die geleb-

te Praxis beweist, dass sie beliebte Freiräume u.a. für Kul-

tur sowie Freizeitsport sind. Diese besondere Mischung

macht die Berliner Parks zu wichtigen und erhaltenswer-

ten niedrigschwellig kulturellen Begegnungsräumen für

alle Berliner:innen undmitunter zu international bekann-

ten Aushängeschildern für die BerlinerWeltoffenheit.

 

Der gelebten Praxis zuwider steht dasGesetz zumSchutz,

zur Pflege und zur Entwicklung der öffentlichen Grün-

und Erholungsanlagen, da es in seiner derzeitigen Fas-

sung auch eine unkommerzielle, kulturelle Nutzung von

Parkanlagen erschwert und mitunter gänzlich unmöglich
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macht.

 

Wir fordern daher die sozialdemokratischen Mitgliedern

des Berliner Abgeordnetenhauses und des Senats auf, das

Gesetz zumSchutz, zur Pflege und zur Entwicklung der öf-

fentlichen Grün- und Erholungsanlagen dahingehend zu

ändern, dass:

 

• in öffentlichen Parkanlagen neben Ruhebereichen

auchBereiche zurNutzung für Kultur und Sport aus-

gewiesen werden können,

• die Formulierung “unzumutbare Störung anderer

Anlagenbesucher” praxisnah und zu Gunsten von

Nutzungsvielfalt in verschiedenen Parkbereichen

konkretisiert wird sowie

• der Begriff der Erholung zeitgemäßer gefasst wird

und auch Nutzungsbedürfnissen junger und sozial

benachteiligter Bevölkerungsschichten entspricht.

 

Begründung

Die gelebte Praxis zeigt, dass Berliner Parkanlagen, wie

zum Beispiel der Mauerpark, längst als Freiräume für

Kunst und Kultur sowie Freizeitsport genutzt werden. Die

formale Einordnung öffentlicher Parkanlagen unter dem

üblichen Rechtsstatut als “gewidmete öffentliche Grün-

und Erholungsanlage” kann dieser Bedeutung und Nut-

zung nur bedingt entsprechen. Vielmehr erweist sich die-

se Widmung im Umgang mit Kunst, Kultur und Musik als

organisatorisch wie auch juristisch ungünstig, da sie die

handelndenAkteur:innenunverhältnismäßigeinschränkt

oder sogar Kunst und Kultur ganz aus den Parks verbannt.

Antrag 19/I/2021

Abt. 12/01 Tegel-Süd (Reinickendorf)

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisenan: FAX -Natur, Energie,Umweltschutz (Kon-

sens)

Gewässerufer

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Für Berlin wird auf Landesebene eine gesamtstädtische

Uferschutz- und Steganlagenkonzeption für dieGewässer

1. Ordnung erstellt. Diese Konzeption muss folgende Be-

dingungen umfassen/erfüllen:

 

• Es sind alle geeigneten Ufer für Renaturierungs-

maßnahmen vorzusehen.

• Die Zahl der Bootsstege ist auf ein nachweislich ver-

trägliches Maß zu begrenzen.

• Die Ufer sind frei zugänglich – ggf. mit ausreichen-

dem Abstand im Auenbereichen- im Flächennut-

zungsplan auszuweisen.

• B-Pläne mit Uferbezug sind vom Senat auf die Ein-

haltung der Vorgaben zu überprüfen.
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• Ankäufe von Ufergrundstücken sind aus Gründen

des Natur- und Gewässerschutzes vordringlich zu

tätigen.

• Bei Ufergrundstücken in Privatbesitz sind die Vor-

schriften des Natur-und Gewässerschutzes umzu-

setzen.

• Undurchsichtige Einfriedungen, auch Hecken zwi-

schen Ufer und Uferweg sind zu beseitigen.

 

Begründung

Die langjährigen bindenden Gesetze des Natur- und Ge-

wässerschutzeswurden in den letzten Jahrenweitgehend

gerade an den Ufern von Havel und Spree kaum umge-

setzt. Die dringend erforderliche Verbesserung des Zu-

standes der Gewässer zur Einhaltung der EU-WRRL und

der Begegnung negativer Folgen des Klimawandels und

des Artenschwundeswurden gegenüber privaten Interes-

sen hintenangestellt.

 

Der größte Teil unseres Trinkwasserswird aus demUferfil-

trat vonHavel und Spree gewonnen. Umhier auch künftig

eineausreichendeQualitätundMenge fördern zukönnen,

sind die geforderten Maßnahmen unverzichtbar.

 

Weiterhin sind für die wachsende Bevölkerung weitere

Grünräume dringend zu erschließen. Dazu gehören be-

sonders die Gewässerufer mit der höchsten Erholungs-

qualität. Sie haben auch eine wichtige Verbindungsfunk-

tion zwischen den Freiräumen.

Antrag 20/I/2021

KDV Tempelhof-Schöneberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA XI - Mobilität (Konsens)

Regionalhaltepunkt Dresdener Bahn an der Buckower Chaussee

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
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13
14
15
16

Die SPD Berlin möchte sich dafür einsetzen, dass die Ber-

liner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klima-

schutz, gemäß § 32 Abs. 3MobG, bei der DB Station& Ser-

vice 3AG ein Regionalhaltepunkt an der Buckower Chaus-

see bestellt und mit Nachdruck bei der 4DB darauf hin-

wirkt, dass die Realisierung zeitnah und im Rahmen des

Bauvorhabens 5Dresdener Bahn erfolgt.

 

Begründung

Es ist kein Geheimnis, dass die Deutsche Bahn kein In-

teresse hat an der Buckower Chaussee ein Regionalhal-

tepunkt einzurichten. Ein Argument ist u.a., dass mit je-

dem Halt die Zugtaktungen schwieriger werden. Die DB

vertröstet die Senatsverwaltung damit, dass erst nach der

Fertigstellung der Dresdener Bahn, also zwischen 2026
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und 2030, dieser Bahnhof gebaut werden könnte. Dieses

Zeitfenster ist viel zu spät undwer garantiert, dass sich die

DB dann noch an diese Aussage erinnern kann bzw. will.

Niemand kann schlüssig erklären, warum es in dieser lan-

gen Zeit nicht möglich ist die erforderlichen Baumaßnah-

men für ein Regionalhaltepunkt im Rahmen der Bauaus-

führungen Dresdener Bahn zu realisieren.

 

Ein Regionalhaltepunkt am Bahnhof Buckower Chaussee

ist im besonderen Interesse des aufstrebenden Unterneh-

mensNetzwerk Motzener Straße. Pendler aus dem Um-

land und Geschäftsreisende vom BER oder vom Haupt-

bahnhof würden diesen Haltepunkt intensiv nutzen. Ein

Regionalhaltepunkt an der Buckower Chausseewürde so-

mit auch klimaneutrale Überlegungen berücksichtigen. Er

würden nicht nur den Gewerbetreibenden, den Beschäf-

tigten und den  Bewohnern in Marienfelde zu gute kom-

men, sondern auch den Bürgern in Mariendorf, in Lich-

tenrade, ja sogar für  Neuköllner östlich des Mariendorfer

Dammeswäre dieser Bahnhof gewinnbringend. Unter Be-

trachtung der Vorteile für den genannten Einzugsbereich

ist eine Anpassung der Zugtaktung verhältnismäßig und

zu vertreten.

 

Im Nahverkehrsplan Berlin 2019 – 2023 ist unter IV.3.1

nachzulesen, dass im Bereich von Bahnhöfen und Sta-

tionen entsprechende Vorgaben zumindest dann vom

Land Berlin über entsprechende Vereinbarungen in Ver-

kehrsverträgen durchsetzbar sind, wenn das jeweilige Ei-

senbahnverkehrsunternehmen (EVU) selbst die rechtliche

Möglichkeit hat, dafür erforderliche Maßnahmen entwe-

der selbst an Bahnhöfen zu erbringen oder entsprechende

Verträge mit der DB Station & Service AG abzuschließen.

Daherwird Berlin gemäß § 32 Abs. 3MobG zusammenmit

anderen Ländern Verbesserungen einfordern.
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Bildung

Antrag 113/II/2019

KDVMarzahn-Hellersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt (Konsens)

Ergebnis der Schuleingangsuntersuchung soll mit einem verpflichtenden Aufklärungsgespräch verbunden sein
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1Förderanträge sollen automatisch gestellt werden und

erst durch einen aktivenWiderspruch beeinflusst werden

können

 

Das Ergebnis der Schuleingangsuntersuchung soll mit ei-

nem verpflichtenden Aufklärungsgespräch über Förder-

bedarfe und Förderanträge verbunden sein.

Förderanträge sollen automatisch gestellt werden und

erst durch einen aktiven Widerspruch seitens der Erzie-

hungsberechtigten ausgesetzt werden können. Die ge-

nehmigten Stunden für die Schulassistenz sollen zum

Schulbeginn zur Verfügung stehen.

 

Begründung

Jedes Kind, das eingeschult wird, muss eine Schulein-

gangsuntersuchung durchlaufen. Dabei wird der physi-

sche und kognitive Entwicklungsstand ermittelt.

 

Bei vielen Kindern zeichnen sich Entwicklungsstörungen

ab, die einen relevanten Einfluss auf die Beschulung ha-

ben. Die Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchung stel-

len fest, welchen Förderbedarf ein Kind in der Schule be-

nötigt. Die Ergebnisse sind eine Empfehlung, die die Eltern

für ihr Kind mitbekommen.

 

Wenn das Ergebnis der Schuleingangsuntersuchung ver-

bindlichwäre, dann könnenautomatischAnträge, parallel

zur Einschulungsphase, für Förderbedarfe gestellt und be-

arbeitetwerden, so dass idealerweisemit der Einschulung

des Kindes der Förderstatus feststeht unddas Personal die

Förderstunden wahrnehmen kann.

 

Die Schuleingangsuntersuchung im Gesundheitsamt ist

im Ergebnis eine Empfehlung. Die Eltern können selbst

entscheiden, ob sie einen Antrag auf Förderbedarf stel-

len. In vielen Fällen ist es nicht der Fall, so dass die Kinder

normal eingeschult werden. Es vergehen ca. 10 Wochen,

bis ein Förderbedarf in der Schule durch Schulpersonal er-

kannt wird. Zusammen mit den Eltern wird ein Förder-

plan erstellt, ein Förderbedarf beantragt und an das zu-

ständige Amt geschickt. Nach Bearbeitungszeit, Rückfra-

gen etc., kann bis zu 9Monaten vergehen, bis ein Kind die

tatsächliche Förderung erhält. 9 Monate, in der ein Kind

unter- oder überfordert ist, im viel zu großen Klassenver-

band nicht konforme Verhaltensauffälligkeiten zeigt oder

schlichtweg an der falschen Schule ist.
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Antrag 124/II/2019

Abt. 75 Rund um den Lietzensee

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben: Einrichtung eines Kinder- und Jugendparlaments auf Berliner Landesebene
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Die SPD-Fraktion imBerliner Abgeordnetenhauswird auf-

gefordert sich für die Einrichtung eines Kinder- und Ju-

gendparlaments (KJP) auf Berliner Landesebene einzuset-

zen. Hierzu kann zum Beispiel auf den Erfahrungen des

Charlottenburg-Wilmersdorfer KJP aufgebaut werden.

 

Begründung

KJP sind eine frühe Möglichkeit Demokratie zu erfahren,

zu erlernen und auszuprobieren. Darüber hinaus sind sie

ein effektiverWeg Ideen und Forderungen der jungen Ge-

neration teilhabeorientiert und authentisch in den par-

lamentarischenWillensbildungsprozess einfließen zu las-

sen.

LPT II/2019: Überwiesen an FA IV – Kinder Jugend Familie,

FA V – Stadt desWissens, Jusos

LPT I/2020: vertagt

 

Stellungnahme des FA V und AfB zum LPT I-2020:

Zum jetzigen Zeitpunkt plädieren wir für die Ablehnung

des Antrags, begrüßen aber ausdrücklich die Zielsetzung,

die Erhöhung der Partizipation Jugendlicher an politi-

schen Prozessen, die der Antrag verfolgt. Wir sehen je-

doch dasMittel, die Einführung von Kind- und Jugendpar-

lamenten auf Landesebene dafür als nicht geeignet an.

Wir würden die Antragssteller darum bitten, diesen An-

trag zum jetzigen LPT zurückzuziehen, um bis zum nächs-

ten LPT gemeinsam mit den FAs V und IV, Kinder, Jugend

und Famiele, sowie der AfB einen umfassenderen Antrag

zur Einbindung jungerMenschen in politische Prozesse zu

verfassen und einzureichen.

 

FA Jugend schlägt Annahme in der veränderten Fassung

vor:  Das Spektrum der Kinder- und Jugendbeteiligungen

ist derart breit und vielfältig in den Berliner Bezirken und

im Land, dass es uns sinnvoll erscheint, dieses Spektrum

weiter auszubauen. Es gibt sehr erfolgreiche Kinder- und

Jugendbüros in den Bezirken und im Land, es gibt erfolg-

reiche Kinder- und Jugendparlamente besonders in Char-

lottenburg/Wilmersdorf, es gibt die Jugendwahl „U18“, es

gibt den Landesjugendring. Aktuell haben in 2020 durch

das Jugendfördergesetz alle zwölf Bezirke zweieinhalb

Planstellen für Kinder- und Jugendbeteiligung erhalten.

DerenWirkungsmöglichkeiten sind zu stärken und auszu-

bauen. Wir müssen uns darüber hinaus für eine Wahlal-

terssenkung auf 16 Jahre stark machen.

Es sollte in einem offenen konzeptionellen Weiterent-

wicklungsprozess geprüft werden, welches Format für

die breite Beteiligung junger Menschen auf Landesebe-

ne und die Verknüpfung mit vielfältigen bezirklichen

Beteiligungsstrukturen geeignet ist. Die Stärkung von

Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechten von Kindern

und Jugendlichen in Bezirken und auf Landesebene ist

zu unterstützen. Die SPD Berlin befürwortet, Kinder und

Jugendliche kontinuierlich an politischen Prozessen auf

Bezirks- und Landesebene zu beteiligen. Ein Kinder- und

Jugendparlament stellt hier jedoch lediglich ein mögli-

ches Format dar.
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Antrag 59/I/2020

ASF LFK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Die digitale Souveränität von Mädchen* früh fördern - Frauen* nicht zu Verliererinnen des digitalenWandels machen
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Wir leben ineiner zunehmenddigitalisiertenGesellschaft,

die auch das Schulleben schon längst erreicht hat. Doch

die bisherigenMINT-Förderstrukturen in den Schulen sind

nicht ausreichend, um die digitale Souveränität vonMäd-

chen* inangemessenerWeise zu fördern.Ohneein schnel-

les Umdenken werden Mädchen* zu den digitalen Verlie-

rerinnen der Zukunft. Tradierte Geschlechterrollen haben

in der didaktischen Technik- und Informatikvermittlung

nichts zu suchen.

 

Wir fordern daher die Sozialdemokratischen Mitglieder

des Bundestages und die Berliner Senatsverwaltung auf,

1. Spezifische Förderprogramme (wie etwa Bega-

Kurse) so in den Schulen in den Schulen wei-

terzuentwickeln, dass sie frei von tradierten

Rollenerwartungen werden. Sie sollen insbeson-

dere Schülerinnen befähigen, die zukünftigen

technischen und informatischen Entwicklungen

aktiv zu gestalten und für sich zu nutzen.

2. bei der Umsetzung des digitalen Klassenzimmers

auf eine Lernumgebung zu achten, die eine Chan-

cengerechtigkeit im digitalenWandel schafft.

 

Begründung

Begabung, Kreativität und Lernbereitschaft sind als

menschliche Eigenschaften in unserer Gesellschaft gleich

verteilt. Wir leben in einer zunehmend digitalisierten Ge-

sellschaft und Mensch-Maschine-Interaktionen Systeme

werden Teil unseres Alltags und unseres Arbeitslebens.

DieDigitalisierung aktiv und chancengerecht zu gestalten

ist eine zentrale Zukunftsaufgabe der Sozialdemokratie. 

Dabei ist es gerade im technischen Lernbereich von

zentraler Bedeutung, die bisherige „Stereotypenfalle“

zu meiden und eine Kultur der Chancengerechtigkeit zu

leben. Das geht nicht mit der bisherigen tradierten tech-

nischen Vermittlungsdidaktik, die Mädchen* regelhaft

und systematisch benachteiligt.

LPT I-2020 - Überweisen an FA V - Stadt desWissens

 

Beschlussempfehlung des FA nach Besprechung: Annah-

me

Antrag 65/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt (Konsens)

Lehrkräftemangel? – Mehr Kreativität wagen
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Zur Zeit fehlen über 1.000 Lehrkräfte in Berlin, bis 2026

werden es 10.000 Lehrkräfte sein. Die nüchterne Betrach-

tung dieser Zahlen ist so alarmierend wie erschreckend.

Sie sind das Resultat einer Lehrkräfteausbildung, die nicht

über dem Bedarf, sondern unter dem Bedarf ausbildet.

Aufgrund dieser Situation bedarf es einer kritischen Ana-

lyse der Ursachen, die zu dieser Situation geführt haben.

Dennoch müssen wir gleichzeitig Wir müssen kreative,

gute und schnelle Wege finden, um den Lehrkräfteman-

gel entgegenzuwirken.

 

Who isWho undWhat isWhat?

In der Debatte zum Lehrer*innenmangel ist es wichtig,

zwischen verschiedenen Arten des Berufseinstiegs als

Lehrkraft zu unterscheiden. Neben der klassischen Leh-

rer*innenausbildungmit Studium und Referendariat wird

zwischen dem Quer-, Seiten- und Direkteinstieg unter-

schieden.

Quereinsteiger*innen haben ein Studium absolviert, wel-

ches äquivalent zu einem „Lehramtsstudium“ verläuft, je-

doch ohne Lehramtsoption und den damit verbundenen

didaktischenundpädagogischen Inhalten.Dasheißt fach-

lich sind Quereinsteiger*innen genauso qualifiziert wie

Absolvent*innen eines Studiumsmit Lehramtsoption. Die

didaktischen und pädagogischen Inhalte und Fähigkeiten

sollen dann im Referendariat erworben werden. Nach ei-

nem erfolgreichen 2. Staatsexamen sind sie dann den Kol-

leg*innen gleichgestellt.

Seiteneinsteiger*innen hingegen arbeiten als Lehrkraft

ohne Referendariat, bilden sich aber berufsbegleitend

weiter. Sie durchlaufen weder das übliche Studium noch

das Referendariat, d.h. sie werden ohne Vorbereitungs-

dienst eingestellt. Sie haben aber in der Regel ein Studium

abgeschlossen, welches allerdings nicht als äquivalent zu

einem „Lehramtsstudium“ angesehen wird.

Direkteinsteiger*innen arbeiten ohne zweites Staatsex-

amen, ohne formale Qualifikation und z.T. ohne abge-

schlossenem Studium. Sie durchlaufen also kein Referen-

dariat und keineWeiterbildung und steigen direkt ein. Ty-

pischeTätigkeiten sind: Vertretung einzelner Stunden, Be-

treuung von Hausaufgaben und zeitlich begrenzte Ver-

tretungen von Lehrkräften. Während Seiteneinsteiger*in-

nen und Quereinsteiger*innen meist unbefristet einge-

stellt werden, werden Direkteinsteiger*innen nur befris-

tet eingestellt.

 

Quereinstieg: Weiter entwickeln, weiterbilden, weiter-

machen!

Ein Drittel der eingestellten Lehrkräfte im vergangenen

Jahr waren Quereinsteiger*innen. Für viele Lehrkräfte vor

Ort sind gerade Quereinsteiger*innen eine willkomme-

ne Hilfe, da sie die fachliche Qualifikation mit sich brin-

gen. Auch in naher Zukunft werden Quereinsteiger*in-

nen weiterhin eine wichtige und notwendige Stütze dar-

stellen, um den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten. Auf-

LPT I-2020 - Überweisen an FA V - Stadt desWissens

 

Beschlussempfehlung des FA nach Besprechung im Ein-

vernehmenmit Antragsstellenden:

• Erledigt durch Beschlusslage und tätiges Handeln

• zumnächsten LPTwerden die Jusos und der FA erar-

beiten gemeinsam eine Fassung
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fällig ist dabei, dass besonders viele Quereinsteiger*in-

nen in Grundschulen eingesetzt werden. Jedoch sind ge-

rade an Grundschulen die didaktischen, pädagogischen

und methodischen Kompetenzen von hoher Bedeutung,

die aber normalerweise im Rahmen eines Lehramtsstudi-

ums bzw. dem anschließenden Referendariat vermittelt

werden. Deshalb müssen viele Quereinsteiger*innen die-

se Lücken nebenbei und während des Schulbetriebs fül-

len. Das sorgt dafür, dass sichmanche überfordert und al-

leine gelassen fühlen. Dies verursacht nicht nur Stress und

Frust und kann im Zweifel dazu führen, dass man nicht

mit Spaß und aus Überzeugung diesen Beruf ausübt und

schneller anfällig für Krankheiten wird. Betroffen sind da-

von auchund vor allemdiejenigen Schüler*innen, die gute

Lehrkräfte besonders benötigen. Gerade Kinder mit nied-

rigem sozioökonomischem Status werden so benachtei-

ligt. Daher ist es erschreckend, dass Quereinsteiger*innen

überproportional häufig an Schulenmit einem hohen An-

teil an finanziell benachteiligten Kindern arbeiten.

 

Zudem gibt es immer weniger Lehrkräfteausbilder*innen

unddie Programmesindmeist auf Laufbahnlehrkräfte ab-

gestimmt und nicht für die Bedürfnisse von Quereinstei-

ger*innen.

 

Aus diesen Gründen sind eine Reihe vonMaßnahmen nö-

tig, um Quereinsteiger*innen einerseits zu entlasten und

den Prozess in den Arbeitseinstieg zu professionalisieren

und qualitativ zu verbessern.

 

Deshalb fordernwir die Senatsverwaltung für Bildung, Ju-

gendundFamilie und somit dieBildungssenatorin auf, zu-

geschnitteneWeiterbildungskurse für Quereinsteiger*in-

nen zu entwickeln. Zudem müssen verpflichtende Fort-

und Weiterbildungskurse konstant angeboten werden,

um einen qualitativ hochwertigen Unterricht gewährleis-

ten zukönnen. So solltenwonotwendigpensionierte Leh-

rer*innen durch bspw. finanzielle Anreize hinzugezogen

werden können, um diese anbieten zu können. 

 

Zudem fordern wir die Mitglieder des Abgeordnetenhau-

ses auf, Lehrkräfteausbilder*innen zu stärken und ein An-

reizsystem zur Verpflichtung zu entwickeln. Denn es gibt

auch einen Ausbilder*innenmangel. Hier soll ein profes-

sionsübergreifendes Angebot für Seminarleitungen ge-

prüft werden. 

 

Des Weiteren fordern wir, dass sich die SPD Minister*in-

nen in der KMK (Kultusministerkonferenz) für einheitli-

che bundesweite Standards einsetzen. Zurzeit variiert die

Länge und der Inhalt der Weiterbildungskurse je nach

Bundesland, was zur allgemeine Verwirrung beiträgt und

zu einer Konkurrenzsituation zwischen den Bundeslän-

dern führt. 
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Seiteneinstieg ist kein „Zweite-Klasse-Einstieg“!

Ein weiteres Drittel setzt sich aus Seiteneinsteiger*innen

zusammen. Die Definition des Seiten- und Quereinstiegs

variiert dabei nach Bundesland. Es muss sich nämlich um

ein äquivalentes Studienfach handeln, um sich als Quer-

einsteiger*in bewerben zu können. Das heißt, wenn man

Geschichte studiert hat, kann man auch Geschichtsleh-

rer*inwerdenunddas Referendariat absolvieren.Hatman

jedoch Kunstgeschichte studiert, wird man als Seitenein-

steiger*in eingestuft und dieMöglichkeit des Referendari-

ats ergibt sich nicht. Damit werden der potentiellen Lehr-

kraft jedoch wichtige Möglichkeiten der pädagogischen

und didaktischenWeiterentwicklung vorenthalten.

 

Deshalb gilt es auch hier, einheitliche Standards zu schaf-

fen. Seiteneinsteiger*innen müssen gefördert werden

und Möglichkeiten der Weiterbildung wahrnehmen kön-

nen, die gezielt auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Der Seiteneinstieg ist in der jetzigen Situation für viele

Schulen eine Chance, die entstandenen Personallücken

kurzfristig zu schließen. Das geschieht leider sehr oft zu-

lasten der Lehrkräfte ohne volle Lehrbefähigung/ Seiten-

einsteiger*innen. Wir setzen uns für berufsbegleitende

Qualifizierungsangebote ein, die irgendwann zur vollen

Anerkennung als Lehrer*in führen.

 

Konkret fordern wir deshalb, dass Seiteneinsteiger*innen

unter bestimmten Voraussetzungen eine Zulassung zum

Referendariat erteilt werden soll. Dies soll fürdasgesam-

teBundesgebietgelten.

 

Des Weiteren sollen Seiteneinsteiger*innen nach einer

gewissen Anzahl an besuchten Weiterbildungskursen

und Dienstjahre der Weg zum Referendariat ermöglicht

werden. Wer sich weiterqualifizieren will, schadet damit

weder dem Berufsethos noch den Schulen. Es ist vielmehr

eine Bereicherung für die Schüler*innen und die Unter-

richtsqualität. 

 

Direkteinstieg: Gemeinsam. Partizipieren. Lernen. 

Direkteinsteiger*innen werden meist als Springer*innen,

also Vertretungslehrer*innen, eingesetzt. Jedoch über-

nehmen in Berlin auch immer mehr Direkteinsteiger*in-

nen weitergehende Aufgaben. Dabei bleibt ihnen meist

derWeg zuWeiterbildungsprogrammen verwehrt. Die Ar-

gumentation: durch die befristeten Arbeitsverträge wür-

den sie sich nur für kurze Zeit an den Schulen aufhalten

und müssten deshalb auch nicht weitergebildet werden.

Diese Annahme teilen wir nicht. Zum einen sollte quali-

tativer Unterricht nicht nur für Regelstunden gelten, son-

dern auch für Vertretungsstunden. Dafür bedarf es Wei-

terbildungen, um das didaktische Handwerkszeug zu er-

lernen und weiterzuentwickeln. Zum anderen sollte jede

Person das Recht auf Bildung und somit auch Weiterbil-

dung nach deren Niveau und Ansprüchen nicht verwehrt
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bleiben. Das gilt auch für Lehrende. Die zudemmeist län-

ger als ein Schuljahr an den Schulen eingesetzt werden.

 

DesWeiteren sollten Direkteinsteiger*innen verpflichten-

de Zeit zum Hospitieren erhalten. Denn bei ausgebilde-

ten Lehrkräften den Unterricht zu begleiten kann vielen

Direkteinsteiger*innen weiterhelfen um das Gesehene in

ihrem Unterricht anzuwenden. Das Unterrichtsmanage-

ment sowie die Unterrichtsqualität kann verbessert bzw.

gesteigert werden. Hinzu kommt, dass die Direkteinstei-

ger*innen dadurch engeren Kontakt mit ihren Kolleg*in-

nen bekommen und somit inklusiv am Schulgeschehen

teilhaben und die Gefahr der Ausgrenzung und der Her-

abwürdigung minimiert werden können.

 

Wir fordern also die Senatsverwaltung für Bildung, Ju-

gend und Familie auf, dass Direkteinsteiger*innen ver-

pflichtende Hospitation erhalten, sowie der Zugang zu

Weiterbildungen ermöglicht, erleichtert und gezielt ge-

fördertwird.Dabei solltendieWeiterbildungsprogramme

gezielt auf Direkteinsteiger*innen zugeschnitten und zu-

sätzlich durch Crashkurse ergänzt werden. 

 

Referendariat: Geht nicht, gibt’s nicht! 

In Berlin werden pro Jahr ca. 700 Referendar*innen ein-

gestellt. Ihr Gehalt beträgt zur Zeit ca 1.500 e brutto pro

Monat. Hierbei darf eineArbeitszeit von zehn Stundenpro

Woche nicht überschrittenwerden. Es finden zwei Einstel-

lungstermine im Jahr für das Referendariat in Berlin statt.

 

Diese aktuellen Reglungen ermöglichen es Referendarin-

nen nicht, ihr Referendariat nach ihren individuellen Be-

dürfnissen auszurichten. Aufgrund der festen Stunden-

anzahl und der damit verbundenen Gehaltshöchstgren-

ze arbeiten viele Referendarinnen, insbesondere in Städ-

ten wie Berlin, in einem Zweitjob, was zu einer erhöh-

ten Belastung führt. Gleichzeitig wird den Referendarin-

nen die Möglichkeit verwehrt, weitere Erfahrungen über

ihre Pflichtleistung hinaus in Schulen zu sammeln. Eben-

so sollen Referendarinnen nicht gezwungen werden kön-

nen, mehr Stunden als die vorgeschriebenen zu leisten.

Das Referendariat ist für die Studierenden möglichst fle-

xibel zu gestalten, sodass sie es nach ihren individuellen

Wünschen und Bedürfnissen anpassen können. Die gel-

tenden Restriktionen sind daher abzuschaffen.

 

Zudem wächst die Frustration, trotz eines abgeschlos-

senen lehramtsbezogenen Masters weniger zu verdie-

nen als ein*e Seiteneinsteiger*in oderMasterstudierende,

welche nebenbei an einer Schule unterrichten. Das sorgt

schnell für Unverständnis, statt Anreize zu schaffen, mit

Lehramtsoption zu studieren und anschließend ins Refe-

rendariat zu gehen. Es kann sogar soweit führen, dass das

Referendariat hinausgezögert wird um als Masterabsol-

vent*in in einer vollen Stelle zu arbeiten. Damit wird dann
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u.a. der Lehrkräfteausbilder*innenmangel weiter voran-

getrieben. Dennwo keine ausgebildete Lehrkraft, da auch

kein*e potenzielle*r Lehrkräfteausbilder*in.

 

DesWeiterenwerden nur zweimal jährlich Referendar*in-

nen eingestellt. Dabei variieren die Einstellungsfristen

von Bundesland zu Bundesland sehr stark. So wie in Hes-

sen, welche 12-mal im Jahr Referendar*innen einstellen,

muss auch Berlin hier flexiblerwerden, umauf die Bedürf-

nisse der StudierendenundReferendar*innen einzugehen

und attraktiv als Referendariatsstandort zu werden.

 

Aus den genannten Ausführungen resultieren drei Forde-

rungen an das Abgeordnetenhaus, den Senat und die Se-

natsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie:

 

Erstens setzen wir uns dafürein,dassdieBezügeimRefe-

rendariatzumLebeninBerlinausreichenundeineTeilhabe-

anderGesellschaftermöglichen.DieHöhederBezügedarf-

dabeinie geringer ausfallen als die durchschnittlichen

Lebenshaltungskosten. Im Gegenteil: wir fordern, dass

das Land Berlin mittelfristig die höchstenBezügeimbun-

desweitenVergleichauszahlt.

 

Zweitens sollte die Möglichkeitbestehen,dassReferen-

darinnen bis zu sechs Stunden mehr arbeiten kön-

nen,solltediesvondenReferendar*innengewolltsein.

Dabei erkennen wir, dass das Referendariat dafürda-

ist,umGelernteszureflektieren,Unterrichtsinhaltezuer-

undverarbeitensowieHandlungsstrategien und Arbeits-

weisen erarbeiten bzw. weiterzuentwickeln. Es muss

festgestellt werden, dass momentan diese Zeit bei vielen

in die AusübungeinesNebenjobsfließt,wassichmehrals-

kontraproduktivauswirkt.EssolltejederPersonfreiste-

hen,wievielZeitSie hierfürinAnspruchnimmtundwie-

hochdieindividuelleBelastungsgrenzeist.

 

Drittens fordern wir, dass die Einstellungsfristen flexi-

bler gestaltet werden und Referendar*innen einmal im

Monat angestellt werden können.  Bachelor: Theoretisch

denken, mit Praxis handeln!

Wir sprechen uns für mehr Praxisbezug und mehr didak-

tische Inhalte während des Bachelorstudiums aus. Denn

die Studierenden müssen bereits zu Anfang des Studi-

ums erfahren, worauf sie sich einlassen und was das spä-

tere Berufsbild konkret bedeutet. Um so frühzeitig und

differenziert entscheiden zu können, ob dieses Berufsbild

mit Ihren eigenen Vorstellungen übereinstimmt und ob

sie die Lehramtsoption ziehen. Im Master, welcher deut-

lich praxisorientierter ist, kommt eine solche Entschei-

dung für viele zu spät. Zurzeit findet gerade einmal ein90-

stündiges Beobachtungspraktikum während des Bache-

lorstudiengangs statt. Das ist zu wenig. Denn viele Stu-

dierende, welche mit einer klaren Vorstellung und Hoff-

nung in das Studium starten, auf das Lehramt vorbereitet
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zu werden, sind bis zum Bachelorabschluss frustriert und

enttäuscht. Die Sinnhaftigkeit des sehr theoretisch aufge-

bautenBachelorstudiengangs erschließt sichhier für viele

Studierende nicht.

 

Ein Blick nach Finnland ist dabei sehr hilfreich. Dort fin-

den mit dem Beginn des ersten Semesters verpflichten-

de Praxisstunden an einer Schule statt. Dort wird Theo-

rie und Praxis zusammengedacht. Dabei profitieren bei-

de Seiten.Die Studierenden,welche ihr theoretisch Erlern-

tes in der Praxis vertiefen und anwenden können und die

Schulen, welche damit nah an den wissenschaftlichen Er-

kenntnissen sind und neue Impulse durch die Studieren-

den erhalten. DerTransfer von derWissenschaft in die Pra-

xis könnte  so besser gelingen. Auch dieUniversitäten und

die Schüler*innen würden von einem engeren Austausch

zwischen den Akteur*innen profitieren. Zudem können

die Schulen weiter entlastet werden, da die Studierenden

auch Unterrichtseinheiten (mit)-übernehmen können.

 

Außerdem muss in den Studienverlaufsplänen eine stär-

kere Gewichtung zugunsten der Lehramtsbezogenen Be-

rufswissenschaften (LBW) oder auch “Pädagogik, Psycho-

logie, Soziologie und Fachdidaktik” stattfinden. Der jetzi-

ge Anteil ist zu gering, die Einblicke zu oberflächlich. Denn

von einem 180 Leistungspunkte Studiengang im Kombi-

Bachelor mit Lehramtsoption machen nur 30 Leistungs-

punkte LBWaus. Das ist erschreckendwenig, und es reicht

nicht, um sich eine fundierteMeinung zu bilden, die Lehr-

amtsoption nach dem Bachelor zu ziehen oder nicht.

 

Konkret heißt das, dass wir eine Reform der Studien-

verlaufspläne und des Lehrkräftebildungsgesetzes (LBiG)

fordern, inklusive mehr Gelder für Lehrstuhlstellen und

Räumlichkeiten in dem Bereich der Lehramtsbezogenen

Berufswissenschaft und Fachdidaktik (LBW). 

 

Zudem fordern wir, dass die Studiengänge mit Lehramts-

option, ähnlich wie in Finnland praktiziert, stärker pra-

xisorientiert strukturiert werden und ein konstanter An-

teil anbezahltenPraxisstundenandenBerliner Schulen in

den Studienverlaufsplänen integriertwird. Dabeimuss si-

chergestelltwerden, dass die Praxisstundennicht genutzt

werdendürfen, umLehrer*innen zuersetzen, insbesonde-

re sollen die Bachelorstudierende keine Berücksichtigung

bei der Lehrkräftezumessung finden.  

 

Wir fordern eine Informationskampagne für Bachelor-

studierende mit Lehramtsoption. Worin die bestehenden

Möglichkeiten, an einer Schule zu arbeiten, beworben

werden sollen und eine zentrale Seitemit den Stellenaus-

schreibungen für Bachelor- und Masterstudierende ein-

gerichtet wird. 

 

Master mit Entlastung und Feinschliff zum Erfolg
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Das Praxissemester im Masterstudiengang ist gespickt

mit zahlreichenMängeln. Der erste Punkt ist, dass das Pra-

xissemester relativ spät angesetzt ist. Es findet im dritten

Semester, also ein Semester vor der planmäßigenMaster-

arbeit statt. Zu spät rein organisatorisch und viel zu spät

als zweite reguläre Praxiserfahrung während der Studie-

rendenlaufbahn.

 

Des Weiteren ist die Verteilung der Studierenden an die

jeweiligen Schulen sehr fragwürdig. So müssen viele ei-

nen Weg von über einer Stunde Fahrzeit einplanen, um

die ihnen zugeteilte Schule zu erreichen. Hinzu kommt,

dass die Seminarstunden, welche praxisbegleitend statt-

finden, an der jeweiligen Universität stattfinden, was ei-

nen enormen Zeitaufwand für jede*n Studierende*n be-

deutet.

 

Zudem ist das Praxissemester komplett unentgeltlich,

was eine enorme Ungerechtigkeit und finanzielle Proble-

matik bei den Studierenden hervorruft. Da zur Zeit in Ber-

lin ca. 75% der Studierenden neben dem Studium arbei-

ten müssen, um in dieser Stadt (über-) leben zu können,

bedeutet das imZweifel großeVerdienstausfällewährend

des Semesters. Da dreimal die Woche die Schule besucht

wird und Seminarbegleitungen zudem erfolgen, bleibt

keine Zeit um einen Nebenjob voll auszufüllen.

 

Wir JusosbegrüßenzudemdenQuereinstiegsmaster,wel-

cher an der HU eingeführt wurde. Studierende auch oh-

ne einemBachelormit Lehramtsoption dieMöglichkeit zu

verschaffendenMaster of Education zuabsolvieren ist an-

gesichts der jetzigen Situation begrüßenswert. Doch be-

grenzt sich dieser Quereinstiegsmaster zur Zeit nur auf

Deutsch,Mathematik und Sachunterricht an einer Grund-

schule. Hier sollte auch eine Option geschaffen werden,

einen Master of Education für den SEK II zu absolvieren.

 

Wir fordern also, dass sich die SPDMitglieder imAbgeord-

netenhaus und in der Senatsverwaltung dafür einsetzen,

dass Studierende während des Praxissemesters tariflich

bezahlt werden, um so das Praxissemester und die damit

verbundenen Erfahrungen zu genießen, anstatt unter fi-

nanziellem Druck dieses ausfüllen zu müssen. 

 

Zudemfordernwir, dass das Lehrkräftebildungsgesetz da-

hingehendabgeändertwird, dassbegleitendePraxisstun-

den an den Schulen in den Studienverlaufsplan integriert

wird, damit so, ähnlich wie im Bachelor, Theorie und Pra-

xis Hand in Hand gehen können. 

 

Zum Schluss fordern wir, dass sich die SPD Mitglieder im

Abgeordnetenhaus und in der Senatsverwaltung dafür

einsetzen, dass ein Quereinstiegsmaster an allen Univer-

sitäten in Berlin angeboten werden und zudem auch die

Möglichkeit geprüft und Studienverlaufspläne entwickelt
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werden, dass Studierende einen Quereinstiegsmaster auf

SEK II machen können.

 

Antrag 72/I/2020

KDV Spandau

Der Landesvorstand möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Ablehnung (Konsens)

Ein Studierenden- und Auszubildendenwerk für Berlin!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Die Mitglieder der SPD-Fraktion im Berliner Abgeord-

netenhaus und die SPD-Senatsmitglieder werden dazu

aufgefordert, ein neues Studierenden- und Auszubilden-

denwerk für Berlin zu schaffen. Zielvorgabe ist es, dass

mindestens 50% aller Studierenden und Auszubildenden

die Möglichkeit eines Wohnheimplatzes in dem neuen

Studierenden- und Auszubildendenwerk erhalten.

Begründung

Wir fordern die gesellschaftliche Anerkennung aller Aus-

bildungsformen. Dies wollen wir durch verbesserte Aus-

bildungsbedingungen erreichen. Durch eine Öffnung der

Studierendenwerke auch für alle Auszubildende und die

Zielvorgabe bei den Wohnheimplätzen erreichen wir ei-

nerseits, dass Auszubildende und Studierende ein selbst-

bestimmtes Leben führen können (z.B. bezahlbare eige-

ne Wohnung) und andererseits fördern wir durch ein

Studierenden- und Auszubildendenwerk die soziale und

kulturelle Mischung.

LPT I-2020 Überweisen an FA V - Stadt desWissens

 

Beschlussempfehlung des FA leider ohne Besprechung

mit Antragsstellenden: Ablehnung

 

Begründung:

Das existierende Studierendenwerk Berlinwird durch Bei-

träge der Studierenden (mit-) finanziert. Es hat diverse

Aufgaben, zu denen (entsprechend der Beschlüsse der

SPDBerlin) auch der Betrieb der Studierendenwohnheime

gehört, einschließlich des Baues zukünftigerWohnheime.

Eine Einbeziehungder Auszubildenden in ein neu zu grün-

dendes Werk würde ganz erhebliche Einzahlungen für

die Auszubildenden bei der Gründung einerseits und ei-

ne dauerhafte erhebliche Umlage für Auszubildende an-

derseits verlangen. Eine Beauftragung mit dem Bau von

Wohnheimen im geforderten Umfang (Verdopplung der

Zielzahlen für die studentischen Wohnheimplätze!) setzt

darüber hinaus eine entsprechende finanzielle Ausstat-

tung der Neugründung voraus. Durch einen entsprechen-

den Umstrukturierungsprozess wäre ferner die Übertra-

gung von Bauvorhaben für die bereits geplanten studen-

tischenWohnheimplätze auf Jahre verzögert.

Antrag 73/I/2020

KDV Spandau

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Ablehnung (Konsens)

Vollfinanzierung von Erasmus+ !

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

(Der Parteikongress der S&Dmöge beschließen)

 

Die Mitglieder des S&D-Fraktion im Europäischen Parla-

ment werden dazu aufgefordert, sich für die Vollfinan-

zierung  der gesamten Lebenshaltungskosten (inklusive

Reisekosten) der Erasmusteilnehmenden im Rahmen des

Standards des jeweiligen Gastlandes – anstelle der bishe-

rigen Förderungsmöglichkeiten – einzusetzen. Dies darf

nicht mit einer Limitierung der Erasmusplätze einherge-

hen.

LPT I-2020 Überweisen an FA V - Stadt desWissens

 

Beschlussempfehlung des FA leider ohne Besprechung

mit Antragsstellenden: Ablehnung

 

Begründung:

Das existierende ErasmusprogrammderMitgliedsstaaten

der EU sowieweiterer europäischer Länderwird  durch die

Beiträge der Mitgliedsländer finanziert (aktuell rund 450

Millionen EUR im Jahr).
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Begründung

Wir fordern die gesellschaftliche Anerkennung aller Aus-

bildungsformen. Dies wollen wir durch verbesserte Aus-

bildungsbedingungen erreichen. Seit über 30 Jahren ist

das Erasmus-Programm für Studierende, Auszubilden-

de, Berufsanfänger sowie Schülerinnen und Schüler ei-

ne kaum wegzudenkende Säule der Europäischen Idee

und des länderübergreifenden Austausches. Eine gute Be-

rufsbildung – im Rahmen des Erasmus-Programms – darf

nicht abhängig vonfinanzieller SituationundsozialerHer-

kunft sein.

 

Die Programmmittel werden anteilig nach den jeweili-

gen nationalen Studierendenzahlen über die Nationalen

Agenturen - inderBundesrepublik viaDAAD  - den teilneh-

menden Hochschulen auf deren Anträge zur Verfügung

gestellt.

 

Für Deutschland beläuft sich der sog. Mobilitätszuschuss

zuletzt durchschnittlich 200.- Euro pro Person undMonat.

Studierende mit besonderen Bedarfen können dabei er-

heblich mehr bewilligt bekommen. Dieser Betrag hängt

jedoch ab von der Anzahl der Erasmus-Studierenden in

jedem Jahr. Das Budget des DAAD stammt überwiegend

ausöffentlichenMitteln, aber auch vonprivatenSpendern

und Organisationen.

 

Die geforderte „Vollfinanzierung“ - was immer diese um-

fassen soll – ist zugleich verbunden mit der Forderung

der Umstellung der Förderbedingungen (keine Reduzie-

rungen der Förderzahlen), da diese nach dem bisherigen

Vergabesystem Schwankungen unterliegt. Da bereits ak-

tuell ganz erhebliche Zusatzmittel aus den diversen Pro-

grammen ebenfalls ergänzend beantragt werden können

und bei einer „Vollfinanzierung“ diese und insbesonde-

re alle BAFöG - Förderungen zugleich wegfallen würden,

wird empfohlen den Antrag insgesamt abzulehnen.

Antrag 75/I/2020

KDVMarzahn-Hellersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt (Konsens)

Inklusion vorantreiben und Exklusion sofort beenden!

1
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Förderzentren sollen sich zu Schwerpunktschulen entwi-

ckeln und jeder Förderschwerpunkt in jedemRegionalver-

bund vertreten sein

 

Förderzentren sollen bis Ende der Legislatur 2021-2026 zu

Schwerpunktschulen mit maximal 2 Förderschwerpunk-

tenweiterentwickeltwerden.DesWeiteren sollenalle För-

derschwerpunkte in allen vier Regionalverbünden vertre-

ten sein.

Begründung

Förderzentren sind der Inbegriff von Exklusion und In-

effizienz im Schulwesen. Seit der Ratifizierung der UN-

Behindertenrechtskonvention im Jahr 2009 werden im-

mer mehr Schüler mit einem Förderschwerpunkt in För-

derzentren beschult. Sie werden aus ihrem sozialen Um-

feld exkludiert und erreichen oftmals nur die 10 Pflicht-

schuljahre ohneeinen Schulabschluss. Der beruflicheWeg

in Werkstätten für behinderte Menschen ist vielfach vor-

programmiert bzw. ein Leben mit ALG 2 die einzige Per-

LPT I-2020 - Überweisen an AfB, FA V - Stadt desWissens

 

Antrag 75/I/2020 KDV Marzahn-Hellersdorf „Inklusion

vorantreiben und Exklusion sofort beenden!“

Beschlussempfehlung des FA nach Besprechung im Ein-

vernehmenmit Antragsstellenden:

Vertagung auf den LPT II / 2021

(Antragsstellende und FA werden bis dahin eine Überar-

beitung vorlegen)
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spektive.

 

Der pädagogische Aufwand in Förderzentren ist finanziell

und personell immens. 2016 kostet ein Schulplatz an ei-

nem Förderzentrum 4x mehr als ein Schulplatz an einer

Grundschule. Freiwerdende Ressourcen durch eine Wei-

terentwicklung zu Schwerpunktschulen kommen schluss-

endlich allen Schülerinnen und Schülern zu Gute, auch in

den Regelschulen.

 

DieWeiterentwicklung zu Schwerpunktschulen bedeutet

auch, dass SuS in die Statistik der Schulabbrecher aufge-

nommen werden, die aktuell an Förderzentren nicht mit-

beachtet werden.

Antrag 79/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt auf LPT I / 2022 (Konsens)

Forschen statt Verkaufen: Stärkere Grundfinanzierung von (Grundlagen-) Forschung

1
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Als eine der weltweit stärksten Forschungsnationen in-

vestierte Deutschland 2015 circa 3.1 Prozent des Bruttoin-

landsprodukts (dies entspricht etwa 115Milliarden Euro) in

Forschung und Entwicklung. Etwa ein Drittel dieser Aus-

gaben entfällt laut Forschungsatlas der Deutschen For-

schungsgemeinschaft auf Universitäten und außeruni-

versitäre Forschungseinrichtungen.

 

Trotz dieser auf den ersten Blick hoch scheinenden In-

vestitionen klagen Universitäten und Forschungseinrich-

tungen immer wieder über massive Finanzierungspro-

bleme. Investitionen von Seiten des Bundes sind auf-

grund des Kooperationsverbots oft schwierig. Weil der

Großteil der ’garantierten’ Finanzmittel für Administrati-

onundAufrechterhaltung von Lehrbetriebund Infrastruk-

tur bei steigenden Student*innenzahlen verwendet wer-

den müssen, zwingen diese Finanzierungsmängel Profes-

sor*innen, Doktorand*innen und wissenschaftliche Mit-

arbeiter*innen einen Großteil ihrer Arbeitszeit mit dem

Einwerben von Drittmitteln zu verbringen um bestehen-

de Stellen zu erhalten und neue - meist befristete - An-

stellungsverhältnisse zu schaffen. Dies hat dazu geführt,

dass die Drittmittelquote bei Universitäten knapp unter

30 Prozent, bei außeruniversitären Forschungseinrichtun-

gen mittlerweile sogar über 30 Prozent liegt.

 

Bund, EU und staatlich finanzierte Förderorganisationen

beteiligen sich neben Wirtschaftsunternehmen munter

am Ausschreiben von befristeten Projekten mit Finanzie-

rungssummen in Milliardenhöhe. Dies soll durchWettbe-

werb unter den Forschenden die optimale Investition in

LPT I-2020 - Überweisen an FA V - Stadt desWissens

 

Beschlussempfehlung des FA nach Besprechung im Ein-

vernehmenmit Antragsstellenden:

 

Vertagung auf den LPT I / 2022 und als Material für die

gemeinsame Arbeitsgruppe von FA / JUSO-HSG und JU-

SOS für die Erarbeitung eines umfassenden Forschungs-

beschlusses der SPD Berlin
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die aussichtsreichsten Projekte garantieren, führt aber zu

einer unproportionalen Verteilung der Forschungsgelder

zu Gunsten von Professor*innen, Forschungseinrichtun-

gen und Hochschulen, die besonders gut darin sind, sich

selbst zu vermarkten. Beispielhaft dafür sind die Ergeb-

nisse der dritten Runde der sogenannten Exzellenzinitia-

tive, bei der kleinere Universitäten quasi chancenlos wa-

ren. Die dringend benötigten Fördermittel wurden an die

großen namhaftenUniversitäten vergeben, bei denen im-

mense Ressourcen in die Antragsarbeit gesteckt wurden.

 

Des Weiteren fokussieren sich bei dieser wettbewerbsar-

tigen Vergabe von Forschungsmitteln - meist in Koope-

ration mit Industriepartner*innen - die Investitionen auf

vermarktbare und gewinnversprechende Ideen. Auch die

Wissenschaft schafft es nicht sich der kapitalistischenVer-

wertungslogik zu entziehen. Oft werden nur Kombinatio-

nen bereits erfolgreicher Forschung als innovativ verkauft

und wegen hoher Erfolgsaussichten finanziert. Ideen, Vi-

sionen und Träume, die einst der Ursprung von wissen-

schaftlichem Fortschritt in allen Bereichen waren, gehen

bei solchenVergabeverfahren tendenziell eher leer aus, da

die Aussichten auf Erfolg oft nicht kalkulierbar sind. Pro-

fessor*innen und Wissenschaftler*innen, die zwar als Vi-

sionär*innen in ihren jeweiligen Fachgebieten Außerge-

wöhnliches erreichen können, allerdings keine Drittmittel

anwerben,werden für ihreUniversitäten und Forschungs-

einrichtungen wertlos, da Kennzahlen und Statistiken die

Leistungsbewertung dominieren undWissenschaftler*in-

nen ohne Finanzmittel weniger forschen und publizieren

können.

 

Da die hier kurz dargestellte gegenwärtige Praxis im

Wissenschaftsbetrieb eine bürokratische Ressourcenver-

schwendung ist, die der Grundlagenforschung, dem wis-

senschaftlich präzisen Arbeiten und Innovation im Weg

steht, fordern wir zunächst erneut, dem beschlossenen

Antrag C14 - Umdenken bei der Hochschulfinanzierung

vom BuKo 2013 folgend:

 

• Eine vollständige Aufhebung des Kooperationsver-

botes zwischenBundundLändernumzielgerichtete

Forschungsfinanzierung zu erleichtern.

• Eine Reduzierung der Drittmittelfinanzierung - bei

gleichzeitiger Erhöhung der Grundfinanzierung von

Forschungseinrichtungen und Universitäten.

• Eine Überwindung von privaten Drittmittelinves-

titionen an öffentlichen Forschungseinrichtungen,

um die Freiheit der Forschung zu erhalten.

 

DesWeiteren fordern wir:

• Die Schaffung von Forschungseinrichtungen mit al-

len wissenschaftlichen Freiheiten und großzügigen

finanziellen Mitteln, losgelöst von ständiger Kon-

trolle von Erfolgen und Profitabilität, zur Versamm-
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lung von führenden Wissenschaftler*innen welche

auf ihren Fachgebieten und interdisziplinär zivi-

le Forschung nach Grundregeln wissenschaftlicher

Ethik für eine freiere und gerechtere Gesellschaft

betreiben.

• Eine Minimierung der Verwaltungstätigkeit für For-

schende. Der Akademische Karriereweg mit einer

fortschreitenden Entfernung von Forschung und

Entwicklung hin in Administrative Positionen kann

nicht der einzig finanziell logische sein. Dafür müs-

sen Arbeitsverträge entfristet werden und eine ge-

rechte Bezahlung fürWissenschaftler*innen in allen

Stufen ihrer Karriere garantiert werden.

• Studentische Hilfskräfte leisten einen wichtigen

Beitrag für Lehre und Forschung an den Hochschu-

len. Um faire Arbeitsbedingungen zugewährleisten,

müssen auch studentische Beschäftigte in die Per-

sonalvertretungsgesetze der Länder aufgenommen

werden. Wissenschaftler*innen sowie studentische

Beschäftigte haben außerdem einen Anspruch auf

tarifvertraglichen Schutz.Wir fordern daher mit Be-

zugnahme auf das Templiner Manifest der GEW die

Ausdehnung desGeltungsbereichs der Flächentarif-

verträge des öffentlichen Dienstes auf alle Beschäf-

tigten in Lehre und Forschung.

• Eine Abschaffung der Exzellenzinitiative zur For-

schungsförderung. Die finanziellen Mittel sollen

stattdessen für die bedingungslose Ausfinanzie-

rung von Universitäten, Fachhochschulen und For-

schungseinrichtungen verwendet werden.

• Eine Abkehr der Beurteilung von wissenschaftli-

chem Erfolg anhand von rein quantitativen Grö-

ßen im Allgemeinen. Bei den immer weiter stei-

genden Zahlen an Veröffentlichungen, Konferen-

zenundKonferenzbeiträgen, ist eineQualitätssiche-

rung und -beurteilung meist schwierig, wenn nicht

sogar unmöglich.

 

Eine Erhöhung der Investitionen und Zuschüsse für frei

zugänglicheVeröffentlichungvonForschungsergebnissen

und Rohdaten, um wissenschaftlichen Austausch zu stär-

kenund Forschungdadurch zubeschleunigen.Hierbei sol-

len kleine und sozial- und geisteswissenschaftliche Fach-

gebiete genauso berücksichtigt werden, wie große- und

MINT-Fachgebiete. Wissenschaftler*innen sollten nicht

im Wettbewerb gegeneinander antreten, sondern ver-

eint die Forschung vorantreiben. Die Bereitschaft dafür

wird aber durch denWettbewerb um Fördergelder einge-

schränkt.
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Antrag 21/I/2021

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Beste Bildung für alle Kinder! Bildungsgerechtigkeit erkämpfen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
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14
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23
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40
41
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50

Dass der Bildungsweg und die Bildungschancen von Kin-

dern in Berlin und in Deutschland nach wie vor stark von

der Herkunft und dem sozialen Status der Eltern abhängt,

wollen und werden wir nicht hinnehmen. Die Berliner Bil-

dungspolitik braucht daher unter Berücksichtigung der

sorgfältig erarbeiteten Verbesserungen der letzten Jahre

eine Weiterentwicklung der Qualität in allen Berliner Bil-

dungseinrichtungen – Kindergärten, Schulen, Musikschu-

len, Volkshochschulen.

 

Dazu halten wir die folgenden Schritte für notwendig:

1. Verbesserte Rahmenbedingungen in Bildungsein-

richtungen durchsetzen

2. Investitionsstau auflösen – in Zukunft investieren

3. Qualifizierung und Kooperationen für Kinder und

Jugendliche verstärken

4. Die Chancen der Digitalisierung nutzen

5. Sprachbildung intensivieren

 

Verbesserte Rahmenbedingungen in Bildungseinrichtun-

gen durchsetzen

Wir fordern deutlich verbesserte Bedingungen in den

Kindertageseinrichtungen und Schulen in Bezirken mit

vielen bildungsbenachteiligten Familien. Es muss weiter

für eine angemessene Bezahlung von allen Pädagog*in-

nen gekämpft werden. Außerdem muss die Zusammen-

arbeit mit Eltern, etwa durch Stadtteilmütter oder über

das Quartiermanagement intensiviert werden. Die Kapa-

zitäten der Kindergärten und Schulen, etwa für den per-

sonellen Mehraufwand, für Sprachförderkräfte oder Lo-

gopäden, müssen schnellstmöglich deutlich erhöht wer-

den. Zusätzlich muss das Bundesprogramm Sprach-Kita

„Weil Spracheder Schlüssel zurWelt ist“ verstetigt, zumin-

dest aber verlängert werden. Die Möglichkeiten aus dem

„Gute-Kita-Gesetz“müssen in Berlin fachlich und sachlich

zwischen denAkteuren diskutiertwerden,was dasGesetz

ausdrücklich vorsieht und vorschreibt.

 

Mit der Einstellung von Quer-, Direkt- und Seiteneinstei-

ger*innen ist es gelungen, dass die Anzahl der Lehrer*in-

nen in Berlin trotz des bundesweiten Lehrkräftemangels

erneut angestiegen ist. Wir brauchen eine bessere Vertei-

lung dieser Lehrkräfte, damit neue und angehende von

erfahrenen Kolleg*innen profitieren können. Eine bessere

Verteilung muss dazu führen, dass die Schulen in beson-

ders sensiblen Bereichen (Klassenleitung, Lernanfangs-

Klassen) grundsätzlich auf grundständig ausgebildete

Lehrkräfte zurückgreifen können. Um die Qualität zu ver-

bessern, muss Berlin ein attraktiver Arbeitgeber für Lehr-

kräfte sein, dahermüssendieArbeitsbedingungenverbes-
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sert werden: Entlastung von Verwaltungsaufgaben, er-

weiterte Möglichkeiten für Weiterbildung der Lehrkräf-

te schaffen, Klassenfrequenzen absenken bei gleichzeiti-

ger Kapazitätserhöhung, Stellen für multi-professionelle

Teams schaffen und verlässliche Schulreinigung sicher-

stellen.

 

Investitionsstau auflösen – in Zukunft investieren 

In vielen Bezirken steuernwir auf einen erheblichenMan-

gel anSchulplätzenzu.ObwohldasAngebotanSchul- und

Kitaplätzen deutlich erhöhtworden ist, wächst der Bedarf

weiter. Umdieses Problem zu lösen, sind vielfältige kreati-

veAnsätzenotwendig.Dazugehört unter anderemdie Sa-

nierung und Vergrößerung bestehender Schulen und der

Neubau. Soweit keine Leerflächen in der Umgebung einer

bestehenden Schule verfügbar sind, sollen auch kleine-

re Grünflächen, Gewerbeeinheiten und kulturell genutz-

te Flächen in die Planung einbezogen werden. Für uns als

SPD ist daher klar, dass bei der Vergabe von bezirklichen

Flächen zunächst geprüft werden muss, ob sie für einen

Schul- oder Kita-Standort in Frage käme. Dem Schul- und

Kitabau ist dabei Priorität einzuräumen und gegebenen-

falls entstehende Verluste an Grünflächenmüssen an an-

deren Stelle ausgeglichenwerden. Modulare Ergänzungs-

bauten auf Flächen von Schulhöfen sollen die Ausnah-

me bleiben und auf besonders dringliche Fälle beschränkt

bleiben. Flächen für denSchul- undKitabau, die demLand,

dem Bund oder privaten Eigentümer*innen gehören, sind

gezielt anzukaufen, sofern dies möglich ist.

 

Auch ehemalige Friedhöfe sollen als Schulstandort er-

tüchtigt werden. Da die Schulplatznot gerade im Innen-

stadtbereich am größten ist, soll auch geprüft werden, ob

Flächen, die anPrivate verpachtet sind, ebenfalls als Schul-

standort genutzt werden können. Gebäude müssen auch

architektonisch neu gedacht (z.B. Gestapelte Turnhallen,

Dachausbau) und auch Doppelnutzungen (beispielsweise

Schule und Kita bzw. Kita und Jugendfreizeiteinrichtung)

ermöglicht werden.

 

Für das Gelingen einer zukunftsorientierten Bildungsin-

frastruktur ist die Dauer von Planungsverfahren deutlich

zu senken. Geprüft werden muss, ob die externe Verga-

be für Bedarfserhebung und Bauplanung, -steuerung und

-aufsicht zu einer nachhaltigen Entlastung des Bezirks-

amts führt. Dazu bedarf es allerdings auf öffentlicher und

privatwirtschaftlicher Seite konkreter Selbstverpflichtun-

gen zu sozialen und nachhaltigen Standards.

Das Raumangebot ist an vielen Schulen und Kindergär-

ten derzeit nicht ausreichend, um eine angemessene in-

dividuelle Förderung und Freizeitgestaltung mit sozial-

pädagogischer Betreuung zu gewährleisten. So sollten ein

Selbstlernzentrum, Differenzierungsräume, Erholungs-,

Schutz- und Ruheräume zu jeder Schule gehören.
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Qualifizierung und Kooperationen für Kinder und Jugend-

liche verstärken

Berlin verfügt über kein eigenes Landesinstitut für Schu-

le. Dabei sind die Herausforderungen in Berlin, zumindest

in den Bereichen Schulentwicklung und Personalentwick-

lung, nichtmit denen in Brandenburg zu vergleichen. Des-

halbmuss Berlin ein eigenes Landesinstitut haben, das al-

le Akteur*innen im Bildungsbereich vernetzt, Innovatio-

nen aufnimmt und Veränderungsprozesse begleitet.

 

Berlin verfügt über eine sehr differenzierte, bisweilen

auch unübersichtliche Landschaft von Einrichtungen zur

Förderung von Kindern und Jugendlichen, sowie der Bil-

dungsinstitutionen. Nach demVorbild anderer Stadtstaa-

ten sind die Akteure besser zu vernetzen. Das gilt auch

für die Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen

und den Sportvereinen, dem Quartiersmanagement, Kul-

tureinrichtungen, der Wirtschaft und anderen Akteuren.

Schulen benötigen mehr Freiheiten das Bildungsangebot

für ihre Schüler*innen zu gestalten. Die Schulen vor Ort

wissen am besten, was ihre Kinder und Jugendlichen be-

nötigen. Der Übergang von Bildungseinrichtungen muss

besserbegleitetwerdenunddarf nicht zurUnterbrechung

von Förderungsangeboten führen.

 

Kindertagesstätten sind auch Orte der Familienbildung.

Ihre vornehmliche Aufgabe ist die Stärkung der Kinder in

ihrer sozial-emotionalen Entwicklung. Hierfür stellen wir

den Pädagog*innen und Sonderpädagog*innen Sozialar-

beiter*innen in enger Zusammenarbeit an die Seite. Diese

unterstützen die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft

im Rahmen der Familienbildung. Somit wird das pädago-

gischeTeamentlastet und kann sich auf dieArbeitmit den

Kindern konzentrieren.

 

Die strikte Trennung von äußeren und inneren Bildungs-

angelegenheiten ist eine Besonderheit des deutschen Bil-

dungssystems und muss überwunden werden. Auch die

Jugendclubs und Jugendzentren müssen dabei personell,

finanzielle und technisch unterstützt werden. Aufgabe

der bezirklichen Bildungspolitik muss auch die Förderung

von Kindern und Jugendlichen in ihrem Bezirk sein. Dazu

muss zumindest die Zusammenarbeit zwischen Bezirks-

amt und der Schulaufsicht deutlich verbessert werden.

 

Die Chancen der Digitalisierung nutzen

Die Digitalisierung verändert die Art und die Inhalte des

Lernens der Kinder und Jugendlichen. Ein Beispiel dafür ist

das Lernen über die Veränderung der Welt durch Künst-

liche Intelligenz. Es ist die Aufgabe der Bildungspolitik

die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Ein Breitbandan-

schluss für jede Schule ist dabei einMindeststandard. Der

Zugang zu digitalen Endgeräten und stabiles W-LAN im

gesamten Gebäude muss allen Schüler*innen für unter-

richtliche Zwecke offenstehen. Der Zugang zu digitalen
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Endgerätenmuss allen Schüler*innen ermöglicht werden,

insbesondere denen, die keinen Zugang im häuslichen

Umfeld haben. Die Programme aus demDigitalpakt Schu-

le und dem Zusatzprogramm für die digitale Ausstattung

müssen zügig an allen Berliner Schulen umgesetzt wer-

den. Reibungsverluste, die durch die unterschiedlichen

Zuständigkeiten von Bezirk und Senat entstehen, müssen

durch klare Verantwortlichkeiten abgebaut werden.

 

In den letztenMonaten haben viele Lehrer*innen sich um-

fassend im Bereich digitaler Lernkonzepte fortgebildet.

DieseQualifizierungweiterzuführen ist eineder herausra-

genden Aufgaben der Bildungspolitik. Da die Entwicklun-

gen in diesem Bereich immer weiter voranschreiten, for-

dern wir ein angemessenesWeiterbildungsbudget für al-

le Lehrer*innen,mit dem sie sich regelmäßig im Bereich E-

Pädagogik fortbilden können. Diese Aufgabe soll zentral

dem neu zu schaffenden Landesinstitut für Schule über-

tragen werden.

 

Dabei sind Lehrkräfte immer wieder mit völlig unzu-

länglichen Rahmenbedingen konfrontiert: Es fehlen da-

tenschutzkonformedigitaleWerkzeuge,moderne digitale

Lernplattformen, eine integrierte Verwaltungssoftware,

die Kommunikationsprozesse in den einzelnen Schulen

angemessen abbildet. Hier ist dringender Handlungsbe-

darf. Darüber hinaus soll jede Schule einen „Bildungs-

technologen“ beschäftigen, der neben den Fähigkeiten ei-

nes/r IT-Administrators/in auch e-pädagogische Kennt-

nisse mitbringt. Es soll geprüft werden, ob für diesen

Zweck ein neuer Studiengang eingeführt wird, um ent-

sprechendes Personal auszubilden. Kurzfristig sollen auch

Schulhausmeister*innen hier Fort- und Weiterbildungen

finanziert werden. Schulen so auch jetzt einen schnel-

len und konstanten digitalen Support bekommen. Hier-

für müssen Hausmeister*innen allerdings eine tarifliche

Erhöhung der Gehälter sowie zeitliche Kapazitäten erhal-

ten.

 

Sprachbildung intensiveren

Es bedarf verbesserter Bedingungen für Bildungseinrich-

tungen in den Bezirken mit vielen bildungsbenachteilig-

ten Familien. Dazu gehören Programme, die die Zusam-

menarbeit mit den Familien möglich machen und Fami-

lien intensiver begleitet werden können (Stadteil*eltern,

Quartiersmanagement). Die guten bestehenden institu-

tionellen Ressourcen im Bereich Sprachförderungmüssen

zusammengeführt werden. Mehrsprachige Kinder müs-

sen zwingend beim Erwerb der deutschen Sprache um-

fassend gefördert werden. Gleichzeitig erkennenwir, dass

unser Bezirk vielfältig und divers ist und es daher mehr

vielsprachiger Unterrichts- und Lehrmittelangebote be-

darf. Wodurch der Zugang besser ermöglicht, Spracher-

werb vereinfacht wird und auf die jeweiligen Sprachbe-

drüfnisse der Schüler*innen eingegangen werden kann.
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Bis zum Ende des Kindergartens sollen sich die Kinder so

sichermit der deutschen Sprache fühlen, dass diese in der

Grundschule und in derweiterführenden Schule keine un-

überwindbare Barriere oder zusätzliche Hürde mehr für

sie darstellt. Kindermit erhöhten Förderungsbedarf sollen

an Schulen diskriminierungsfrei Zugang zu Sprachförde-

rung erhalten. Gleichzeitig ist die Familiensprache in Form

von Materialen, Vorlesenden in der Familiensprache oder

auch zentralen Buchempfehlungen in den Kindergärten

und Schulen sichtbar zu machen. Die Rahmenbedingung

und Orientierung für die Umsetzung, muss die Senatsver-

waltung, verbindlich für alle Kindergärten und Schulen,

setzen.

 

Damit für alle Kinder die gleichen Bildungschancen gel-

ten, muss auf die unterschiedlichen Situationen und Her-

ausforderungen der Kinder eingegangen und alles dar-

angesetzt werden, sie bestmöglich zu unterstützen und

allen Kindern frühzeitige Grundlagen für ihren späteren

Bildungsweg mitzugeben. Für die Durchsetzung und be-

darfsgerechten Planung der Förderungen bedarf es ei-

ner verbindlichen Datengrundlage. Daher muss zunächst

die Doppelungen in der Sprachstanderhebung vermieden

werden und die systematische Zusammenführung von

Daten für eine bedarfsgerechte Planung der Förderinstru-

mente realisiert werden. Die bestehenden institutionel-

len Ressourcen im Bereich Sprachförderung müssen zu-

sammengeführt werden (ZeS , ZAS, BeKi , IQB, ANE). Die

erhobenen Datenmüssenmit den Ergebnissen der Schul-

eingangsuntersuchung verknüpftwerden. Esmuss unver-

züglich mit der Planung für die Einführung eines diskri-

minierungsfreien, für alle Kinder gleichermaßen gelten-

den Test gearbeitet werden, dessen Ergebnis für die För-

derung nutzbar gemacht werden kann. Eltern sollten von

den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst im Gesund-

heitsamt angeschrieben werden und mit verbindlichen

Terminvorschlägen, für die Eltern, verbunden werden.

Antrag 22/I/2021

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Klare Perspektiven schaffen, kein Kind zurücklassen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats und des

Berliner Abgeordnetenhauses werden aufgefordert, sich

dafür einzusetzen, dass Schüler:innen der 1.-3. Klassen (u.

weitere Grundschulklassen sobald diese in die Präsenz-

beschulungaufgenommenwerden), einBetreuungsange-

bot nach demUnterricht unterbreitet wird, auch insoweit

Eltern nicht in systemrelevanten Berufen arbeiten oder

aufgrund anderer Kriterien die Notbetreuung im Hort be-

anspruchen dürfen.
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Zudem wird der Senat aufgefordert, das Angebot der

“Ferienschule” flächendeckend für Berliner Schüler:innen

zum Nachholen und Festigen von Lernstoff zu ermögli-

chen und um den Aspekt der Berufsorientierung zu er-

gänzen. Für dieses Angebot sind die Lehrer:innen des Ber-

liner Schulsystems als pädagogische Fachkräfte heranzu-

ziehen. Auf die Klassenstufe 1-3 soll beginnend hierbei ein

besonderer Fokus gesetztwerden. Für die Lehrkräftemuss

hierbei ein Freizeitausgleich berücksichtigt werden.

Antrag 23/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Zurück in Berliner Schulen – aber sicher!

1
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4
5
6
7
8
9
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Die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats und der

Bezirksämter werden aufgefordert, die Reduzierung der

durch das Coronavirus existierenden Gesundheitsrisiken

für alle Schüler*innen sowie Lehrer*innen und weiteres

Personal, das anBerliner Schulenpräsent seinmuss, durch

die Bereitstellung einer Corona-Ausstattung zu gewähr-

leisten.

 

Im Hinblick auf die Öffnung von Berliner Schulen für den

Präsenzunterricht, der ganz oder als Wechselunterricht

teilweise für die Schüler*innen bei entsprechender Ent-

wicklung der Pandemie-Situation und auf Basis der hierzu

noch zu treffenden Entscheidungen seitens der Bundesre-

gierung und des Landes Berlin erfolgen wird, muss daran

gearbeitetwerden, denSchulbesuch so sicherwiemöglich

für alle Beteiligten zu gestalten.

 

Laut zwar nicht einstimmiger, aber vorherrschender Ein-

schätzung der Expert*innen stellt der Regelunterricht

an Schulen eine erhöhte Gefahr für die Beschleunigung

des Infektionsgeschehens in Deutschland dar. Folgerich-

tig gelten bis dato Maßnahmen in Form des Verzichts auf

Präsenzunterricht an Berliner Schulen. Sobald das Infekti-

onsgeschehen die Lockerung dieser Maßnahme zulassen

wird, ist mit schon jetzt zu erfolgender Organisation si-

cherzustellen, dass die Wiederaufnahme des Präsenzun-

terrichts das Infektionsrisiko möglichst minimiert.

 

Der Schutz aller Beteiligten, die sich auf dem schulischen

Gelände, insbesondere aber in den Klassenräumen auf-

halten, wo es notwendigerweise zu einer Ansammlung

vonMenschen kommt, muss an oberster Stelle stehen.

 

Deshalb fordernwir unsereMitglieder des Abgeordneten-

hauses sowie Senatorin Scheeres und die Senatsverwal-

tung für Bildung, Jugend und Familie auf, folgende Aus-
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stattung an allen Berliner Schulen für die sichereWieder-

aufnahme des Präsenzunterrichts zu organisieren:

 

•  Anschaffung medizinischer zertifizierter Masken

für alle Beteiligten;

•  Einrichtung mobiler Lüftungsanlagen in allen Klas-

senräumen und

•  CO2-Messgeräte in allen Klassenräumen an allen

Berliner Schulen.

•  genügend Schnell- und Selbsttests an Schulen, dass

jede Schüler*in und jede Lehrkraftmindestens zwei-

mal dieWoche getestet werden können. Die Art der

Tests soll dabei möglichst auf die unterschiedlichen

Altersgruppen angepasst sein.

• Dies umfasst die Schulung des Personals bezüglich

des Einsatzes solcher Laientests (in Einklangmit gel-

tendem Medizinprodukterecht), die Durchführung

dieser, die Auswertung sowie Meldung und Verfah-

rensweise von positiven Testergebnissen auch un-

ter Beachtung des gültigen Datenschutzes von Ge-

sundheitsdaten

Antrag 24/I/2021

AfB Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Berlin denkt Bildung digital
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„Der digitale Wandel macht einen umfassenden Umbau

unseres Bildungswesens notwendig, der kritisches Den-

ken und kreative Herangehensweisen bei der Lösung von

Problemen, personalisiertes Lernen und die Vernetzung

der Lernort in den Mittelpunkt rückt. Zur Grundbildung

des 21. Jahrhunderts gehören Medien- und Informations-

kompetenz – in der Schule sowie in der Erwachsenen-

bildung. Zentral ist hierbei im Sinne der Demokratiebil-

dung die Sensibilisierung gegenüber Hate Speech, Fake

News und Radikalisierung. Diese zu erkennen, zu adres-

sieren und ihr entgegenzuwirken, gehört zum Bildungs-

auftrag der Schule. Wir wollen kein Stückwerk mehr, son-

dern gehen den notwendigen Umbau in der technisch-

infrastrukturellen und pädagogisch-konzeptionellen Di-

mension konsequent und strukturiert an. Wir verfolgen

die notwendigen Schritte in den unterschiedlichen Di-

mensionen der digitalen Bildung.

 

Infrastruktur:

Alle Bildungseinrichtungen sollenmit Glasfaser ans Inter-

net angeschlossenen werden und über zuverlässiges W-

LAN verfügen. Wir unterstützen den Ausbau einer daten-

schutzkonformen Cloud zur Organisation und Kommuni-

kation der schulischen Prozesse für alle Bildungseinrich-

tungen. Gleichzeitig überlassen wir den Bildungseinrich-
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tungen aber die Wahl der für sie geeigneten Lernplatt-

formen und -software. Die Verantwortung für die Schaf-

fung und Koordinierung der digitalen Infrastruktur in den

Berliner Schulen sehen wir bei einer entscheidungsstar-

ken „Taskforce Schulbau und Digitalisierung“. Diese soll

die Aufgaben der „Taskforce Schulbau“ übernehmen und

mit den zusätzlichen Herausforderungen der Digitalisie-

rung in einem eigenen Ressort zusammenführen.

 

Ausstattung:

Außerdem sollen die Bildungseinrichtungen die

Präsentations-, Konferenz- und Videotechnik erhal-

ten, die sie zur Umsetzung ihrer digitalen Konzepte

benötigen. Durch die Einrichtung von „Makerspaces“

an Schulen schaffen wir außerdem zusätzliche Anreize,

um digitale Bildung in konkreten Projekten zu überset-

zen. Alle pädagogischen Mitarbeiter*innen sollen über

ein mobiles Endgerät als Service, mit dem sie sowohl

Ihre Unterrichts- als auch ihre Verwaltungsaufgaben

erledigen können. Alle Schüler:innen müssen mit einem

 Endgerät als Service ausgerüstet werden, dass sie für

schulische Zwecke nutzten können. Dieses Endgerät wird

als Service zur Verfügung gestellt und nach Ende der Zeit

an der jeweiligen Schule wieder zurückgegeben. Darüber

hinaus streben wir im Rahmen einer Bundesratsoffensive

eine digitale Lernmittelfreiheit an. Die Wartung und

den Austausch defekter Geräte verantwortet das Land.

Alle Dienstleistungen in Zusammenhang mit zentraler

Beschaffung undWartung von Soft- und Hardware sowie

den gestuften Support für die Bildungseinrichtungen vor

Ort sehen wir im Aufgabenspektrum eines starken, neu

zu gründenden landeseigenen Dienstleisters für Digitale

Bildung in Berlin. Dieser Dienstleister eröffnet auch

Freiräume für die digitale Entwicklung der Schulen, mit

denen sie bei der Anschaffung von Hard- und Software

flexibel umgehen können.

 

Fort- undWeiterbildung und pädagogische Konzeption:

NebenadressatengerechtenFortbildungsangeboten in ei-

nemNiveaustufenmodell wollenwir alle Bildungseinrich-

tungen mit EdTech-Coaches unterstützen, dabei helfen,

vor Ort selbstständig Lösungen zu erarbeiten. Digitale Bil-

dungsinhalte sollen in jedem Fach verankert sein und zu-

sätzlich ddie Informations- und Medienkompetenz ge-

stärkt werden.  Dazu gehören interaktive digitale Forma-

te, die unterrichtsbegleitend angewendet werden kön-

nen, sowie Formate für Fernbeschulung, die je nach Ziel-

setzung zur Orientierung für Schüler:innen (Video Check-

in), zurWissensvermittlung (digitaler Unterricht) oder zur

Aufrechterhaltung sozialer Kontakte (digitaler Klassen-

rat) geeignet sind.Mit einerOpen-Educational-Resources-

Strategie und einem attraktiven Anreizsystemmotivieren

wir außerdem Pädagog*innen, sich untereinander zu ver-

netzen und ihre digitalen Lerninhalte zu teilen. Gleichzei-

tig fördernwir den Austauschmit Praktiker:innen imDigi-
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talisierungsbeirat. “Einsteinzentrum Digitale Bildung” ei-

neWissenschaftseinrichtung gründen, die die Digitalisie-

rung des schulischen und lebenslangen Lernens begleitet

und erforscht. Dabei sollen auch die Potentiale neuester

Technologienwie KI und learning analytics in denBlick ge-

nommen werden, um passgenaue Angebote für alle Leh-

renden und Lernenden zu entwickeln.“

Begründung

Die Corona-Pandemie hat die Schwachstellen des Berliner

Bildungswesen hinsichtlich des digitalen Wandels aufge-

zeigt. Im vergangenen Jahrzehnt haben wir uns zu wenig

um die Digitalisierung gekümmert. Die Chance dieser Kri-

se ist ein Neuanfang für digitale Bildung. Um die nun aus

der Not geborenen Schritte weiterzugehen und Digitali-

sierung in der Bildung zu realisieren, ist ein strukturiertes

Vorgehen erforderlich. Digitalisierung ist mehr als nur Ta-

bletts. Mit den von uns vorgeschlagenen Elementen ma-

chen wir die Berliner Bildung fit für das digitale Lernzeit-

alter.

Antrag 25/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Digitalisierung in Schulen stärken: Verantwortliche durchWeiterbildung unterstützen!
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Gerade die Umstände der aktuellen Corona Pandemie ha-

benaufgezeigt, dass in Schulen oft bereits dienötigeTech-

nik für einen mediengestützten Unterricht vorhanden

ist, diese von den Lehrenden jedoch nicht genutzt wird,

daentweder entsprechendes Erfahrungswissen fehlt oder

aber die Technikgeräte nicht funktionsfähig sind.

Digitalkompetenz und funktionsfähige Geräte stellen

wichtige Voraussetzungen dar, um die nötige Digitalisie-

rung von Bildung zu stärken. Mängel in der Hinsicht müs-

sen dringend behoben werden.

Wir fordern, dass der Senat des Landes Berlin schnellst-

möglich einen Standard für Beschaffung und Betrieb der

für den Schulunterricht vorgesehenen IT und sonstigen

digitalen Technik beschließt. Neben der Auswahl eines

Standard-Warenkorbs geeigneter Geräte muss auch ein

Konzept für die Wartung durch technisch und organisa-

torisch sachkundige Dienstleister vorgelegt werden. Vor

allem aber müssen den Lehrer*innen passende Fortbil-

dungsangebote gemacht werden, damit sie die Technik

sinnvoll einsetzen können. Zur Verbesserung der Online

Schulungsmöglichkeiten soll die Senatsverwaltung die Er-

fahrung und Struktur der Universitäten adaptieren. Be-

sonders die sozialdemokratische Bildungssenatorin for-

dern wir auf, dies umzusetzen.

In jeder Schule muss es eine Person geben, die außer-

halb der Schulungen als erste Anlaufstelle für diesen Be-
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reich gilt und die Arbeit mit den beauftragten Trägern

koordiniert. Hierfür steht dieser Person ein Arbeitsaus-

gleich/Kompensation in Form von weniger Unterrichts-

stunden oder zusätzlichen Urlaubstagen zu.

Mittelfristig soll ein neu zugründendes Berliner Landes-

bildungsinstituts fur Schulemit demSchwerpunktDigita-

le Bildung alle Maßnahmen der Aus-, Fort- undWeiterbil-

dung fur alle Beschäftigten im Berliner Schulsystem steu-

ern und durchführen.

Antrag 26/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Bildungsgerechtigkeit sicherstellen nach und mit Corona: Rahmenlehrpläne und Ferien anpassen!
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Die Pandemie hat gezeigt, dass ein großer Riss durch

unsere Bildungslandschaft geht. Sie hat ein ums andere

Mal bewiesen, dass die Bildungschancen an das Einkom-

men der Erziehungsberechtigte geknüpft sind. So warten

immer noch manche Schüler*innen auf ihre internetfähi-

gen Endgeräte und konnten dadurch in der Lockdownzeit

nicht an den digitalen Bildungsangeboten partizipieren.

Durch den Lockdown waren Kinder und Jugendliche, die

sonst in angespannten Familien- undWohnverhältnissen

leben müssen, noch stärkeren psychosozialen Belastun-

gen oder auch Missbrauch ausgesetzt und verloren so die

Anschlussfähigkeit an den Unterricht.

 

Zusätzlich vom Haus der Erziehungsberechtigten haben

auch die Schulen sehr unterschiedlich auf die neue her-

ausfordernde Situation reagiert. So fand bei weitem nicht

an allen Schulen durchgängiger Online- Unterricht statt

und gerade an Grundschulen war dies auch teilweise

schwer umsetzbar. Grundschüler*innen können die Lern-

inhalte durch digitalen Unterricht schwerer vermittelt

werden, da die Konzentrationsspanne in diesem Alter

noch nicht so lang ist. Auch die Anleitungen zur Bearbei-

tung der Wochenpläne schwankt dabei qualitativ stark

zwischen den einzelnen Fächern und Lehrkräften.

 

Somit ist klar, dass viele Kinderund Jugendlichenwährend

der Pandemie ihrem Bildungspotenzial beraubt wurden.

Auchwenn es viele Berliner Schulen gab, die in dieser Zeit

flexibel, schnell und auch mit Erfolg alternative Bildungs-

angebote geschaffen haben, ist doch auch klar geworden,

dass digitale Angebote niemals den Präsenzunterricht er-

setzen können.

 

Hinzukommt, dass wichtige Kompetenzen die während

eines Präsenzunterrichts erlernt werden, wie dem re-

spektvollen Miteinander, Teamfähigkeit und weiteren so-

zial Kompetenzen in dieser Zeit deutlich vernachlässigt
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wurden und eine Weiterentwicklung durch Unterstüt-

zung und Förderung wieder an den Erziehungsberechtig-

ten hängen blieb.

 

Alles in allem lässt sich also festhalten, dass während der

Schließung der Schulen Unterrichtsinhalte nicht ausführ-

lich und umfangreich behandelt werden konnten, man-

che Schüler*innen nicht partizipieren konnten und der

Wissen- und Kompetenzerwerb vernachlässigt wurde.

 

Deshalb fordernwir die SPD-Mitglieder imAbgeordneten-

haus und Senat dazu auf, freiwillige Ferienschulen für al-

le anzubieten.Wer nicht wiederholen will, kann dort den

verpassten Schulstoff nachholen, alternativ soll die Mög-

lichkeit von Wiederholungen des Schuljahres allen Schü-

ler*innen grundsätzlich ermöglicht werden.

 

Die zusätzliche Schulzeit darf nicht auf dem Rücken der

Lehrerinnen ermöglicht werden. Wir fordern deshalb die

SPD-Mitglieder im Abgeordnetenhaus und Senat auf, sich

für konkreteMaßnahmen zur Entlastung der Lehrerinnen

einzusetzen.

 

Gerade unter den Einschränkungen der Pandemie und

trotz des eingeschränkten Schulbetriebs bleibt Erholung

für Schülerinnen wichtig. Darum fordern wir weiter, dass

die Senatsverwaltung für Jugend, Bildung und Familie

rechtzeitig vor den Sommerferien in Zusammenarbeitmit

Einrichtungen und Trägern die bestehenden Konzepte für

die FeriengestaltungvonKindernund Jugendlichenandie

Bedingungen der COVID-Pandemie anpasst. 

Gleichzeitig soll die Senatsbildungsverwaltung unverzüg-

lich zur Durchführung von Kompetenz- und Vergleichs-

test zurückkehren um das tatsächliche Ausmaß der Pan-

demiefolgen sichtbar zu machen. Dies ist die Voraus-

setzung nachhaltige Unterstützungsangebote zu entwi-

ckeln. Gleichzeitig soll in der Kommunikation darauf ge-

achtet werden, dass den Schüler*innen nicht die Schuld

für ein schlechteres Abschneiden gegeben wird.

Antrag 27/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA V - Stadt desWissens (Konsens)

Schüler*innenvertretungen im Land und Bezirk den Rücken stärken
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AufBezirks- und Landesebene sind Schüler*innen in ihrem

demokratischen Engagement oft auf sich allein gestellt.

Nur in wenigen Bezirken gibt es beispielsweise Kinder-

 und Jugendbüros, die es sich zurAufgabegemacht haben,

auch schulisches Engagement im Bezirk zu unterstützen.

Oft folgt das Engagement dem Motto, hier habt ihre eu-

re Gremien, hier habt ihr eure Partizipation. An nur zu
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wenigen Schulen wird die Rolle der Gremien erklärt und

werden Schüler*innen zum Engagement empowert. Zu-

dem fehlt es an Stellen im Bezirk, an die an die sich Schü-

ler*innengremien in Konfliktfällen wenden können. Eine

Vertrauensperson zum Beispiel in einem Kinder- und Ju-

gendbüro kann hier helfen. Sie unterstützt die Bezirks-

schüler*innenausschüssen bei ihrer organisatorischen Ar-

beit und vermittelt bei Konflikten.

 

Viele Ideen, Veranstaltungen und Aufklärungskampa-

gnen benötigen Geld. Dieses fehlt den bezirklichen und

schulischen Gremien häufig. Daher unterstützen wir das

vom Landesschüler*innenausschuss vorgeschlagene Be-

rechnungsmodells für ein Gremienbudget. Die Vertrau-

ensperson unterstützt die Gremien bei einer effizienten

und sparsamen Mittelverwendung.

 

Besonders auch im Bezug aufWahlen existieren viele Un-

terschiede, die sich nachteilig auf die Selbst- und Mit-

bestimmung der Schüler*innen auswirken. Lediglich für

die Wahlen der Klassensprecher*innen gibt es eine ge-

setzliche Wahlpflicht. Zwischen den schulischen, bezirk-

lichen und landesweiten Gremien kommt es damit häu-

fig zu versetzen Legislaturperioden. Damit verlieren viele

Vertreter*innen einfach über die Zeit einen Anschluss an

die höhere Ebene. Zudem variiert das Wahlverfahren an

vielen Schulen. Die Ernsthaftigkeit wird dadurch teilwei-

se gefährdet. Eine Schulwahlverordnung kann hier Abhil-

fe schaffen.

 

Die sozialdemokratischen Mitglieder im Abgeordneten-

haus und Senat werden daher aufgefordert:

1. Sich für die Einstellung einer Vertrauensperson

im bezirklichen Kinder- und Jugendbüro einzu-

setzen, welche die Arbeit des Bezirks- bzw. Lan-

desschüler*innenausschusses und hilfesuchender

Gesamtschüler*innenvertretungen unterstützt. Die

Unterstützung bezieht sich neben der organisa-

torischen Arbeit auch auf eine Konfliktvermitt-

lung. Die Vertrauensperson soll mit bestehenden

Unterstützungsformaten (Geschäftsstelle der be-

zirklichen Gremien, Kinder- und Jugendbeauftrage

oder Beteiligungsbüros) personell und organisato-

risch zusammengelegt werden, um Synergieeffekte

bei der Demokratieförderung zu erreichen.

2. Die Schüler*innenvertretungen, Bezirksschüler*in-

nenausschüsse und der Landesschüler*innenaus-

schuss sollen jeweils ein Budget von0,10epro Schü-

ler*in im Bezirk bzw. Land erhalten. Das entspricht

dem vorgeschlagenen Berechnungsmodell des LSA.

3. Die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats

sind aufgefordert von der in § 117 Abs. 7 BSchulG

enthaltenen Verordnungsermächtigung Gebrauch

zu machen und eine Schulwahlverordnung zu er-

lassen. Diese soll insbesondere abgestimmte Letzt-
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wahltermine für die schulischen, bezirklichen und

landesweiten Gremien erlassen; das Verfahren zur

Wahl der Klassen- Stufen und Schulsprecher*innen

und eine Aufklärungspflicht über die Rechte und

Pflichten vor denWahlen regeln. Wahlen sollen frü-

hestens eine Woche nach Schuljahresbeginn statt-

finden.

Antrag 28/I/2021

AfB Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Kein Konsens)

Lernen an Berliner Gymnasien: gerechter, inklusiver, besser!
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Damit Gymnasien dem Anspruch des Förderns und For-

derns junger Berliner:innen noch stärker gerecht werden

können, braucht es Reformen für den Übergang und die

Ressourcen inklusiver Arbeit an der Schulform. Wir wol-

len das Erleben von Scheitern für junge Menschen an der

Schulform reduzieren und die Schulen in die Lage verset-

zen, intensiver und inklusiver mit allen ihren Schüler:in-

nen zu arbeiten.

 

Konkret fordern wir:

 

• die Einführung eines Chancencenters, das dem

Schüler:innen- und Elternwillen nachgeschaltet die

Eignung für das Gymnasium bestätigt und das Pro-

bejahr ersetzt,

• die Abschaffung der schriftlichen Prüfungen der

Gymnasien am Ende der 10. Klasse, um den Fokus

auf die Vorbereitung der Qualifikationsphase zu er-

lauben, sowie

• die Einführung einer verpflichtenden Inklusions-

quote an Gymnasien, verbunden mit der Erweite-

rung von personellen, finanziellen und räumlichen

Ressourcen. Diese Quote soll zu Beginn niedrig sein

und stetig steigen, bis ein bestimmter Anteil an

Schüler:innen mit Förderprognose an der Schule er-

reicht ist.

 

Begründung

Chancencenter statt Probejahr amÜbergang indie Sekun-

darstufe I

BeimÜbergang in die Sekundarstufe I haben die zehn Jah-

re seit der Schulstrukturreform gezeigt, dass das Probe-

jahr am Gymnasiummit Problemen behaftet ist. Zwar er-

möglicht das Probejahr die Aufrechterhaltung des Eltern-

willens bei der Wahl der Schulform am Ende der Grund-

schule, indem die Familien trotz ungünstiger Förderpro-

gnose der Grundschule sich für das Gymnasium entschei-

den können. Den Schulen bleibt aber vorbehalten inner-
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halb eines Jahres zu entscheiden, dass die betroffenen

Schüler:innen für denWegamGymnasiumnicht geeignet

sind. Die Folge ist derWechsel auf eine Integrierte Sekun-

darschulen (ISS) bzw. Gemeinschafsschule (GemS).Wenn-

gleich dieses Verfahren den Weg zum Kompromiss rund

um die Schulstrukturreform geebnet hat, bestehen zahl-

reiche Probleme für die betroffenen Schüler:innen. Das

Gefühl der Stigmatisierung und des Versagens ist immer

wieder eine Folge, die sich längerfristig in der Bildungs-

laufbahn der Betroffenen niederschlägt. Zudem ist der lo-

gistische Aufwand für die betroffenen Bezirke und auf-

nehmende Schulen häufig enorm. Nicht selten werden,

der sogenannte „Rückläuferklassen“ an ISS bzw. GemS ge-

bildet, die ausschließlich aus Schüler:innen bestehen, die

vorher am Gymnasiumwaren.

 

Angesichts der Erfahrungen in den letzten zehn Jahren

fordern wir die sozialdemokratischen Mitglieder im Se-

nat und Berliner Abgeordnetenhaus auf, sich für die Wei-

terentwicklung des Aufnahmeverfahren an Gymnasien

einzusetzen.  Dabei soll der Elternwille weiterhin erhal-

ten bleiben, jedoch kombiniert werden mit einem nach-

geschalteten Chancencenter. Dieses soll als unabhängige

Stelle prüfen, obdie Schüler:innen für den verkürztenWeg

zum Abitur sind. Wer die grundsätzliche Eignung für den

beschleunigten Weg aufweist, wird am Gymnasium auf-

genommen und bleibt dort mindestens bis zur Erfüllung

der Schulpflicht. Wer die Eignung nicht aufweist, wird in-

klusiv an einer ISS oder GemS beschult.

 

DurchdasBeibehaltendes Losverfahrensbleibt der Eltern-

wille grundsätzlich erhalten. Das Chancencenter ersetzt

jedochdie Rolle des Probejahres amGymnasium.Die oben

geschilderten negativen Folgen des Probejahres für die

Betroffenen werden so abgemildert.

 

Abschaffung der MSA Prüfungen am Gymnasium 

Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder im Se-

nat und Berliner Abgeordnetenhaus auf, das Schulgesetz

dahingehend zu ändern, dass derMittlere Schulabschluss

am Gymnasium zukünftig nicht mehr im zweiten Halb-

jahr der 10. Klasse geschrieben wird, sondern durch die

einfache Versetzungsentscheidung am Ende der 10. Klas-

se ersetzt wird. Dadurchwirdman demUmstand gerecht,

dass wir an Gymnasien eine nahezu hundertprozentige

Bestehensquote des MSA haben und die Prüfungen da-

her eher als störend empfunden werden, indem sie dem

Niveau der 9. Klasse am Gymnasium entsprechen und

sich nur schlecht in den Ablauf der gymnasialen Vorberei-

tungsphase der 10. Klasse einfügen, die eigentlich zur Ein-

führung in die Qualifikationsphase der 11. Klasse führen.

Für Schüler:innen, welche die Qualifikationsphase even-

tuell nicht erreichen, soll auf Antrag die Möglichkeit ver-

bleiben, die Prüfungen zu schreiben.
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Mehr Ressourcen für gelungene Inklusion 

Wir möchten die Berliner Gymnasien dabei unterstützen,

ihre soziale Verantwortung in einer vielfältigen Gesell-

schaft noch besser als bisher wahrzunehmen und ihren

Entwicklungsprozess im Hinblick auf Inklusion weiter zu

vertiefen. Bisher wird die Inklusion hauptsächlich von un-

seren ISSen und Gesamtschulen geschultert. Das wollen

wir ändern. AuchGymnasien sollen zukünftigmaßgeblich

zu einer inklusivenBildungslandschaft in Berlin beitragen.

Dazu führen wir eine verpflichtende Inklusionsquote an

denBerlinerGymnasien ein, verbundenmit einer höheren

Mittelzuweisung um die Gymnasien Berlins baulich, or-

ganisatorisch und personell sowie durch zusätzliche Res-

sourcen in die Lage zu versetzen, inklusiver zu arbeiten.

 

Dazu können z.B. folgende, an die Inklusion gebunde-

neMaßnahmenbeitragen: reduzierteKlassenfrequenzen,

bessere Schüler:innen-Lehrer:innen-Relation, zusätzliche

Förderstunden.

 

Die an dieser Schulform tätigen Lehrkräfte benötigen au-

ßerdem mehr Fortbildungen und Unterstützung bei der

Entwicklung der inklusiven Schule. Umden damit verbun-

denen Schulentwicklungsprozess zu unterstützen und zu

berücksichtigen, soll diese Quote zu beginn erst niedrig

sein, jedoch Jahr für Jahr zunehmen bis ein bestimmter

Anteil an Schüler:innen mit Förderprognose an dem je-

weiligen Gymnasium erreicht ist.

Antrag 29/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 30/I/2021 (Konsens)

Privatschulen dürfen keine elitären Clubs sein!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Privatschulen nehmen in Deutschland an Popularität zu.

In Berlin besucht jedes zehnte Schulkind eine Privatschu-

le. So hat Berlin mittlerweile den zweitgrößten Anteil an

Privatschulen im Vergleich zu den anderen Bundeslän-

dern. Dabei sind die Beweggründe divers. Jedoch ist zu

beobachten, dass vermehrt Eltern aus dem bürgerlich-

progressivenMilieu überdurchschnittlich viel Zeit und En-

ergie in die Auswahl der jeweiligen Bildungseinrichtun-

gen investieren. Hierbei werden Kindertagesstätten und

Schulen mit bestmöglicher Ausstattung, innovativen Bil-

dungsmethoden und progressivem Ethos bevorzugt, wo-

bei bewusst oderunbewusst derUmgangmitweniger pri-

vilegierten Schüler*innen und BIPoC (Black, Indigenous,

People of Color) verringert wird.

 

Die Diversität unserer Gesellschaft, die sich an öffentli-

chen Schuleinrichtungen widerspiegelt, wird auch trotz

gesetzlicher Vorschriften (insb. die des Sonderungsver-
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bots) an Privatschulen nicht annähernd abgebildet. Hin-

zu kommt, dass an öffentlichen Schulen durchschnittlich

deutlichweniger Geld pro Schüler*in ausgegebenwird als

an privaten Schulen. Der Eindruck, dass Privatschüler*in-

nen dadurch nicht nur bevorzugt, sondern auch noch be-

lohnt werden, lässt sich dadurch erhärten.

 

Wir halten nach wie vor an Gemeinschaftsschulen als Re-

gelschulen fest und haben das Ziel, Privatschulen langfris-

tig abzuschaffen.

 

Dennoch wird der Prozess der Abschaffung von Privat-

schulen nicht von heute auf morgen vollzogen werden

können. Viele Schüler*innen würden durch eine schnelle

Abschaffung aus ihrem sozialen Gefüge gerissen werden.

Privatschulen schaffen in einigen Fällen Sicherheit oder

können auf Bedürfnisse eingehen, die im öffentlichen

System bislang nicht berücksichtigt werden. So machen

bspw. jene Privatschulen zur Zeit Sinn, wo religiös Verfolg-

te oder bedrohte Gruppen auch private Bildungseinrich-

tungen mit Security-Service errichten können. Gleichzei-

tig ist es traurig, dass es diesen Schutzraum überhaupt

bedarf aber er ist in der jetzigen politischen Situation

unabdingbar. Es muss aber unser langfristiges Ziel blei-

ben, diese Schutzräume überflüssig zu machen und Pri-

vatschulen abzuschaffen. Sie dürfen nicht als Rückfallop-

tion für staatliches und gesellschaftliches Versagen an ei-

nigen Stellen bestehen, auch wenn dies zur Zeit nötig er-

scheint. Nichtsdestotrotz sind Privatschulen in der jetzi-

gen Form für uns nicht tragbar.

 

Es kann nicht geleugnet werden, dass Privatschulen we-

sentlichweniger BIPoC undKinder aus Sozialhilfeempfän-

ger*innenhaushalten aufnehmen als öffentliche Regel-

schulen. Nämlich nur 8% statt wie an öffentlichen Schu-

len 36%. Privatschulen (meist konfessionell gebundene

oder freie Einrichtungen, etwa Montessorischulen) sind

hierbei nicht nur passiver Träger dieser Segregation, son-

dern treiben diese durch Zugangshürden für sozioökono-

misch schwache Bewerber*innen (typischerweise monat-

liche Schulgelder im niedrigen dreistelligen Bereich) aktiv

voran.

 

Diese Trennung zwischen den finanziell stärkeren und

schwächeren Schüler*innen steht konträr zum sozialde-

mokratischen Grundanliegen der chancengleichen und

inklusiven Bildung.

 

Wie also damit umgehen? Hierbei muss nochmal expli-

zit zwischen Grundschulen undweiterführenden Schulen

unterschieden werden - wie es auch im Gesetz geschieht.

 

1: Grundschulen

Bei der Genehmigung von privaten Grundschulen muss

neben anderer Voraussetzungen, die bei weiterführen-
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den Schulen gelten, zudem ein „besonderes pädagogi-

sches Interesse“ vorliegen oder Eltern die Errichtung einer

Gemeinschafts-Bekenntnis oder Weltanschauungsschule

beantragen und dabei keine öffentliche Grundschule die-

ser Art in zumutbarer Nähe sein. Diese Formulierungen

zeigen, dass private Grundschulen als die strikte Ausnah-

me vorgesehen sind. Dennoch gibt es in Berlin zurzeit ca.

75 private Grundschulen. Eine Zahl, die fast ein Fünftel al-

ler Grundschulen in Berlin ausmacht. Dabei erfüllt kaum

eine dieser Schulen das Sonderungsverbot. Bei 75 von 400

Grundschulen drängt sich zudem die Frage auf, ob Privat-

schulen nicht mehr und mehr zur Regel als zur strikten

Ausnahme werden.

 

Grundschulen spiegeln die Gesellschaft von übermor-

gen wider, weshalb es umso schädlicher ist für den ge-

sellschaftlichen Zusammenhalt, wenn eine Grundschule

nicht die Vielfalt der jetzigen Gesellschaft in allen Facet-

ten abbildet.

 

2:Weiterführende Schulen

Es bleibt nach wie vor oberstes Ziel, dass wir uns für

den Ausbau und Umwandlung von inklusiven Gemein-

schaftsschulen einsetzen. Langfristig soll in Berlin das Ge-

meinschaftsschulmodell das bestimmende in der Schul-

landschaft sein. Wir erkennen jedoch auch, dass sie in

der jetzigen Situation für religiös verfolgte und bedrohte

Gruppen sowie für Schüler*innenmit einer starken geisti-

gen oder motorischen Beeinträchtigung Privatschulen ei-

ne notwendige Ergänzung darstellen. Mit Ausnahme die-

ser beiden Schwerpunkte einer Schule ist jedoch jedewei-

tere Errichtung einer Privatschule restriktiv zu genehmi-

gen und dabei muss zudem das Sonderungsverbot nicht

nur eingehalten, sondern auch kontrolliert werden. Zu-

dem ist eine Genehmigung bei Nichteinhaltung und einer

damit verbundenen Verschärfung der Bildungsungleich-

halten sofort zu widerrufen. Zudem bedarf es an jeder

Schule in freier Trägerschaft eine einheitliche, transparen-

te und nachvollziehbare Schulgeldtabelle.

 

Deshalb fordernwir unsereMitglieder des Abgeordneten-

hauses sowie des Berliner Senats und die Senatsverwal-

tung für Bildung, Jugend und Familie auf:

 

•  Das grundgesetzliche Sonderungsverbot für Schu-

lenmit freier Trägerschaft entschlossen durchzuset-

zen und entsprechende Kontrollinstanzen zu stär-

ken.

•  Dass alle privaten Schulen in Abhängigkeit zu den

tatsächlichen Entwicklungen  den gleichen Anteil

an BPoC und sozial benachteiligten Kindern auf-

weisen wie an öffentlichen Schulen. Sollte diese

Quote nicht erfüllt werden, müssen die staatli-

chen Fördergelder stark reduziert und die Geneh-

migung überprüft werden. Ausgenommen von ei-
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ner solchen Quote sind private Schulen mit einem

sonderpädagogischen Schwerpunkt und für religiös

stigmatisierte und bedrohte Gruppen.

•  Dass eine verfassungsnotwendige Schulgeldgren-

ze endlich erarbeitet und eingeführt wird, welche

transparent und nachvollziehbar ist.

•  Dass ab sofort alle privaten Grundschulen, die sich

nicht an das Sonderungsverbot halten und kein be-

sonderes pädagogisches Interesse nachweisen kön-

nen, die Genehmigung verlieren.

•  Dass die öffentliche Datenlage zur sozialen Zusam-

mensetzung der Schüler*innenschaft an Privatschu-

len verbessert wird und Schulen in freier Träger-

schaft zur Datenerhebung verpflichtet werden.

•  Dass grundsätzlich nichtmehr umfassendere staat-

liche Fördergelder pro Schüler*in an privaten Schu-

len zur Verfügung gestellt werden als an öffentli-

chen Schulen.

•  Die sozialdemokratischen Mitglieder im Senat und

Abgeordnetenhaus sind daher aufgefordert, die ver-

fassungsrechtliche Voraussetzung des Artikel 7 Ab-

satz 5 Grundgesetz zu konkretisieren und verstärkt

zu kontrollieren. Insbesondere muss bei der Geneh-

migung vermehrt das Schulprogramm in den Blick

genommen und mit nahegelegenen Grundschulen

abgeglichenwerden. Dabei sollen die Einschulbezir-

ke zur Maßgeblichen Bezugsgröße werden. Auch ist

bei derÜberprüfungderGenehmigungverstärkt die

soziale Zusammensetzung der Schüler*innenschaft

anzuschauen. Dabei sind insbesondere auf gemein-

nütziger Grundlage arbeitende Träger sowie Kon-

zepte zu bevorzugen, die sich der Integration und In-

klusion verschreiben.

•  Dass die scheinbare Notwendigkeit der bestehen-

den Privatschulen mit sonderpädagogischen

Schwerpunkt und für religiös stigmatisierte und

bedrohte Gruppen obsolet wird, indem öffentliche

Schulen diesen existierenden Schwierigkeiten

besser begegnen und hierfür die nötigen Mittel zur

Verfügung gestellt bekommen, um Privatschulen

langfristig endgültig abzuschaffen.

 

Antrag 30/I/2021

AfB Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Privatschulen dürfen keine elitären Clubs sein!

1
2
3
4

Privatschulen nehmen in Deutschland an Popularität zu.

In Berlin besucht jedes zehnte Schulkind eine Privatschu-

le, so hat Berlin mittlerweile den zweitgrößten Anteil an

Privatschulen im Vergleich zu den anderen Bundeslän-
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dern. Dabei sind die Beweggründe divers. Jedoch ist zu

beobachten, dass vermehrt Eltern aus dem bürgerlich-

progressivenMilieu überdurchschnittlich viel Zeit und En-

ergie in die Auswahl der jeweiligen Bildungseinrichtun-

gen investieren. Hierbei werden Kindertagesstätten und

Schulenmit vermeintlich besserer Ausstattung oder bess-

seren innovativenBildungsmethodenbevorzugt. Viele Pri-

vatschulen gehören damit mit zu den Treibern einer Se-

gregation, also einer Entmischung verschiedener sozia-

ler Gruppen, innerhalb des Schulsystems. Privatschulen

untergraben damit die Integrationsfunktion von Schulen.

Mitunter deshalb unterstellt das Grundgesetz die Privat-

schulen strengen Genehmigungsvoraussetzungen. Nicht

nur müssen sich Privatschulen qualitativ mit öffentlichen

Schulen vergleichen lassen, ihnen ist es zudem verbo-

ten, eine Sonderung der Schüler*innen nach den elterli-

chen Einkommen zu fördern (Sonderungsverbot). Dies gilt

umso mehr dort, wo die Integrationsfunktion der Schule

im Vordergrund steht: In Grundschulen. Explizit stellt das

Grundgesetz private Grundschulen unter erhöhte Geneh-

migungsvoraussetzungen.

 

In der Praxis werden diese Voraussetzungen an verschie-

densten Stellen missachtet. Einerseits durch die Privat-

schulen selbst, indem teilweise enorme Schulgelder ver-

langt werden. Andererseits kommt auch die staatliche

Schulaufsicht ihrer Kontrollfunktion nur unzureichend

nach. Insbesondere die pauschale Sockelfinanzierung in

Verbindungmit der Freiheit Schulgelder zu erheben führt

dazu, dass es für Privatschulen wirtschaftlich unrentabel

ist sozial benachteiligte Schüler*innen oder solchemit in-

klusiven Förderbedarf aufzunehmen und durch die Schul-

laufbahn zu bringen. Gleichzeitig führt die Möglichkeit

Schüler*innen abzuschulen dazu, dass sich Privatschulen

nicht an der Förderung „schwieriger“ Schüler*innen be-

teiligen. Im Kern verweigern sich viele Privatschulen ihrer

Pflicht zur Integration und Inklusion.

 

Unter diesen Bedingungen erfüllen Privatschulen regel-

mäßig nicht ihre Aufgabe zu einem inhaltlich vielseitigen

Schulsystem beizutragen, sondern stehen für ein einseiti-

gesmeist gehobenes Schüler*innenklientel. Nachweislich

sind an Privatschulen wesentlich weniger Kinder aus So-

zialhilfeempfänger*innenhaushalten als an öffentlichen

Schulen, nämlich nur 8% statt wie an öffentlichen Schu-

len 36%.

 

Die Abgeordnetenfraktion ist aufgefordert, entsprechend

der vorliegenden Parteitagsbeschlüsse eine klare und

rechtsverbindliche Regulierung der erhobenen Elternbei-

trägeanprivatenErsatzschulen vorzunehmen, sodass sich

Familien aller Einkommensgruppen die Schulgelder leis-

ten können.

 

Darüber hinaus bedarf es jedoch weiterer Regelungen.
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Hierbei muss zwischen Grundschulen und weiterführen-

den Schulen unterschieden werden - wie es auch im

Grundgesetz geschieht.

 

1. Grundschulen

 

Bei der Genehmigung von privaten Grundschulen muss

neben denn anderen Voraussetzungenzudem ein „beson-

ders pädagogisches Interesse“ vorliegen und es darf dabei

keine öffentliche Grundschule derselben Art in zumutba-

rer Nähe sein. Diese Formulierungen zeigen, dass priva-

te Grundschulen als strikte Ausnahme vorgesehen sind.

Dennoch gibt es in Berlin zurzeit ca. 75 private Grundschu-

len, eine Zahl, die knapp ein Fünftel aller Grundschulen

in Berlin ausmacht. Dabei erfüllt kaum eine dieser Schu-

len das Sonderungsverbot. Bei 75 von 400 Grundschulen

drängt sich zudem die Frage auf, ob Privatschulen nicht

mehr und mehr zur Regel als zur strikten Ausnahme wer-

den.

 

Die sozialdemokratischen Mitglieder im Senat und Abge-

ordnetenhaus sind daher aufgefordert, die verfassungs-

rechtliche Voraussetzung des Artikel 7 Absatz 5 Grundge-

setz zu konkretisieren und verstärkt zu kontrollieren. Ins-

besondere muss bei der Genehmigung ausschließlich das

Schulprogramm in den Blick genommen undmit nahege-

legenen Grundschulen abgeglichen werden. Dabei sollen

die Einschulbezirke zur Maßgeblichen Bezugsgröße wer-

den. Auch ist bei der Überprüfung der Genehmigung ver-

stärkt die soziale Zusammensetzung der Schüler*innen-

schaft anzuschauen.Dabei sind insbesondereauf gemein-

nütziger Grundlage arbeitende Träger sowie Konzepte zu

bevorzugen, die sich der Integration und Inklusion ver-

schreiben.

 

2.Weiterführende Schulen

 

Im Allgemeinen und bei weiterführenden Schulen im Be-

sonderen ist die Privatschulaufsicht personell zu stärken.

Die Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzungen muss

regelmäßig geprüft werden (können). Hierzu bedarf es

weitergehender Transparenzpflichten für Privatschulträ-

ger insbesondere im Hinblick auf die Zusammensetzung

der Schüler*innenschaft und die erhobenen Schulgelder.

Die öffentlicheDatenlage zur sozialen Zusammensetzung

der Schüler*innenschaft an Privatschulen muss mit einer

Pflicht zur Datenerhebung abgesichert werden.

 

Bei Verstößen ist ein Sanktionsmechanismus zu etablie-

ren, der vonOrdnungsgeldern bis hin zum Entzug des Sta-

tus als anerkannte Ersatzschule und der Genehmigung

reicht.

 

Gleichzeitig sind finanzielle Anreize zu schaffen, um das

auf Profit ausgerichtete Paradigma der Privatschulfinan-
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zierung durchbrechen. Die Aufnahme sozial schwächerer

Schüler*innen sowie solchermit inklusiven Förderschwer-

punktenmuss sich für Privatschulträger vermehrt lohnen.

Das gleiche gilt für private Grundschulen.

 

Die wenigen inklusiven Privatschulträger geraten da-

bei häufig in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Staatliche

Unterstützungsprogramme sollen deswegen zunehmend

auf solche Schulträger zugeschnitten sein und den Aus-

bau Inklusiver Privatschulen und privater Gemeinschafts-

schulen somit gefördert werden. Die sozialdemokrati-

schen Mitglieder im Abgeordnetenhaus und Senat sind

deswegen zur Umsetzung der beschriebenen Maßnah-

men aufgefordert.

Antrag 31/I/2021

KDV Tempelhof-Schöneberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Auszubildende und Studierende in Berlin nicht in der Krise sitzen zu lassen!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus und die sozialde-

mokratischenMitglieder im Berliner Senat werden aufge-

fordert:

 

Die Corona-Hilfen des Landes Berlin müssen um weitere

funfMio. fur Studierende inNot aufgestocktwerden. Dar-

über hinaus muss der Technikfonds für die Berliner Hoch-

schulen aufgestockt werden.

 

Damit die Corona-Krise nicht zur Ausbildungskrise wird,

sollen in den landeseigenen Unternehmen weitere Aus-

bildungsplätze geschaffen werden. Darüber hinaus spre-

chen wir uns für eine Ausbildungsgarantie aus.

Begründung

Das Studium wird gerne als die schönste Zeit des Lebens

romantisiert. Freiräume nutzen, sich ausprobieren, über

sich hinauswachsen, Erfahrungen sammeln und viel ler-

nen - gerade für’s Leben. Was für einige so verlockend

klingen mag, ist spätestens seit der Bologna-Reform kei-

ne Realitätmehr. Leistungsdruck und dieÖkonomisierung

des Studiums nehmen viel Freude.

 

Die Corona-Krise hat der Gesamtsituation noch eine Kro-

ne aufgesetzt. Unzählige Studierende haben durch die

Kontaktbeschränkungen und Eindämmungsmaßnahmen

ihre oftmals ohnehin schlecht bezahlten Studierenden-

und Aushilfsjobs verloren. Vor der Pandemie haben cir-

ca zwei Drittel ihr Studium mit Nebenjobs finanziert. Da

Branchen wie die Gastronomie, in denen häufig Studie-

rende tätig sind, besonders hart getroffen sind, haben vie-

le nun kaum eine Finanzierungsmöglichkeit.

Neufassung Tempelhof-Schöneberg:

 

Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus und die sozialde-

mokratischenMitglieder im Berliner Senat werden aufge-

fordert:

 

Die Corona-Hilfen des Landes Berlin müssen im Haus-

haltsjahr 2021 umweitere fünfMio. für Studierende inNot

aufgestockt werden. Dabei muss der Technikfond als ge-

meinsame Initiative des Landes Berlin und des Studieren-

denwerks Berlin zur Unterstützung für Studierende auf-

gestockt werden.

 

Damit die Corona-Krise nicht zur Ausbildungskrise wird,

sollen in den landeseigenen Unternehmen weitere Aus-

bildungsplätze geschaffen werden. Darüber hinaus spre-

chen wir uns für eine Ausbildungsgarantie aus.
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Die anfänglichen Geldtöpfe für Studierende wie z.B.

durch das Studierendenwerk oder die Studienkredit-

Überbrückungshilfe des Bundesministeriums für Bildung

und Forschung,waren viel zu geringund sind schon längst

erschöpft. Mit dem Semesterwechsel im Frühjahr 2021

steht die Zahlung des Semesterbeitrages wieder an und

noch immer sind viele Studierende in finanzieller Not.

 

Zwar sind im Vergleich zu Studierenden Auszubildende in

deutlichmehr Branchen zufinden,welcheunterschiedlich

stark von der Pandemie betroffen sind, doch die finanziel-

le Not droht an vielen Stellen. Durch die Corona-Krise ge-

hen zahlreiche Arbeitnehmer*innen in Kurzarbeit und da-

von bleiben Auszubildende nicht ausgenommen. In den

ersten 30 Tagen der Kurzarbeit wird Auszubildenden die

volle Ausbildungsvergütung gezahlt, doch im Anschluss

kann der Betrieb auch hier Kurzarbeiter*innengeld bean-

tragenund folglich reduziert sichdas EinkommenderAus-

zubildenden. Eine Alternative ist in einigen Fällen, dass

die Ausbildungsverträge geändert werden und eine Ab-

machung über eine verringerte Stundenanzahl getroffen

wird. Die Folge auch hier: weniger Vergütung. Doch die

Ausbildungsvergütung ist auch schon vor der Krise in vie-

len Fällen unzureichend gewesen. Die bestehenden finan-

ziellen Probleme verschärfen sich durch die Corona-Krise

zunehmend.

 

Die finanzielle Not sorgt unter Auszubildenden und Stu-

dierenden für zunehmende Unsicherheit und damit ver-

bundene Sorgen sowie psychischen Stress. Gepaart wird

dieser Stress mit Zukunftssorgen. Es wurden nicht nur

weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen, auch wis-

sen fast 40 Prozent der Azubis selbst im letzten Jahr noch

nicht, ob sie übernommen werden können. Selbst wenn

es eine Übernahmezusage gibt, werden knapp 30 Prozent

der Azubis nur befristet übernommen.Wie viele Auszubil-

dende ihrenAusbildungsplatzwährend der Krise verlieren

werden, ist genausounklar. Einige Studierendehabenund

werden ihr Studium abbrechen bzw. pausieren müssen,

um ihr Leben weiterhin finanzieren zu können.

 

Studierende und Auszubildende werden in der Corona-

Krise als stille Teilhaber*innen aus demWG- oder Kinder-

zimmer nicht gesehen - es ist wichtig, dass wir auch diese

in der Krise unterstützen und Sicherheiten geben. Finan-

zielle Unterstützungen und Sichern eines fairen und plan-

baren Studierens und der Ausbildung sind erforderlich -

Maßnahmenmüssen endlich festgezurrt werden.
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Antrag 32/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Auszubildende und Studierende nicht in der Krise sitzen lassen!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Das Studium wird gerne als die schönste Zeit des Lebens

romantisiert. Freiräume nutzen, sich ausprobieren, über

sich hinauswachsen, Erfahrungen sammeln und viel ler-

nen – gerade für das Leben. Was für einige so verlockend

klingen mag, ist spätestens seit der Bologna-Reform,

durch welche die Hochschulen Student*innen im Zulas-

sungsverfahren selbst auswählen, obwohl dies im Grund-

gesetz verbotenwird, keine Realitätmehr. Leistungsdruck

und die Ökonomisierung des Studiums nehmen viel Freu-

de. Die Corona-Krise hat der Gesamtsituation noch eine

Krone aufgesetzt. Unzählige Studierende haben durch die

Kontaktbeschränkungen und Eindämmungsmaßnahmen

ihre oftmals ohnehin schlecht bezahlten Studierenden-

und Aushilfsjobs verloren. Vor der Pandemie haben cir-

ca zwei Drittel ihr Studium mit Nebenjobs finanziert. Da

Branchen wie die Gastronomie, in denen häufig Studie-

rende tätig sind, besonders hart getroffen sind, haben vie-

le nun kaumeine Finanzierungsmöglichkeit. Die anfängli-

chenGeldtöpfe für Studierendewie z. B. durch das Studie-

rendenwerk oder die Studienkredit- Überbrückungshilfe

des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, wa-

ren viel zu gering und sind schon längst erschöpft. Mit

dem Semesterwechsel im Frühjahr 2021 steht die Zahlung

des Semesterbeitrages wieder an und noch immer sind

viele Studierende in finanzieller Not.

 

Zwar sind im Vergleich zu Studierenden Auszubildende in

deutlich mehr Branchen zu finden, welche unterschied-

lich stark von der Pandemie betroffen sind, doch die fi-

nanzielle Not droht an vielen Stellen. Durch die Corona-

Krise gehen zahlreiche Arbeitnehmer*innen in Kurzar-

beit und davon bleiben Auszubildende nicht ausgenom-

men. In den ersten 30 Tagen der Kurzarbeit wird Auszu-

bildenden die volle Ausbildungsvergütung gezahlt, doch

im Anschluss kann der Betrieb auch hier Kurzarbeiter*in-

nengeld beantragen und folglich reduziert sich das Ein-

kommen der Auszubildenden. Eine Alternative ist in eini-

gen Fällen, dass die Ausbildungsverträge geändert wer-

den und eine Abmachung über eine verringerte Stunden-

anzahl getroffen wird. Die Folge auchhier:weniger Vergü-

tung. Doch die Ausbildungsvergütung ist auch schon vor

der Krise in vielen Fällen unzureichend gewesen. Die be-

stehenden finanziellen Probleme verschärfen sich durch

die Corona-Krise zunehmend.

 

Wir fordern:

• Für die Zeit der Pandemie sollen Bafög und Auzu-

bildendenbeihilfe für alle Studierenden bzw. Aus-

zubildenden geöffnet werden. Diese Zahlung soll

als Vollzuschuss, also darlehensfrei, auch rückwir-
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kend für die vergangenen Corona- Semester und -

Halbjahre ausgezahlt werden.

• ein Aufstocken der Corona-Hilfen des Landes Berlin

umweitere funf Mio. fur Studierende in Not

• Auszubildende vor Kurzarbeit und Kurzarbeiter*in-

nengeld schützen.

• Wir halten weiterhin an unserer Forderung fest, das

Bafög unddie Mindestausbildungsvergütung so an-

zuheben, dass Studierende und Auszubildende in

Würde davon leben können.

 

Die finanzielle Not sorgt unter Auszubildenden und

Studierenden für zunehmende Unsicherheit und damit

verbundene Sorgen sowie psychischen Stress. Gepaart

wird dieser Stress mit Zukunftssorgen. Es wurden nicht

nur weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen, auch

wissen fast 40 Prozent der Azubis selbst im letzten Jahr

noch nicht, ob sie übernommen werden können. Selbst

wenn es eine Übernahmezusage gibt, werden knapp 30

Prozent der Azubis nur befristet übernommen. Die Situa-

tion der Studierenden ist nicht besser. Einige Studierende

habenundwerden ihr Studium abbrechenbzw. pausieren

müssen, um ihr Leben weiterhin finanzieren zu können.

Andere versuchen, ihr Studium so gut es geht aufrecht zu

erhalten und weiter zu verfolgen. Doch Vorlesungen, Un-

terricht und Seminaremussten über Nachtmehr schlecht

als recht in digitale Formate umgewandelt werden.

 

Digitale Lehre ist an vielen Unis und berufsbildenden

Schulen bisher ein Novum. Studierende bleiben hierbei

auf der Strecke. Der Wegfall einiger Module bzw. die Un-

möglichkeit, sie anzubieten, verzögert in vielen Fällen den

Studienverlaufsplan und somit den Abschluss der Stu-

dierenden. Eine Studie in 25 Ländern zeigt, dass über

die Hälfte der Studierenden besorgt ist, ihre Studienzie-

le dadurch nicht zu erreichen. Auszubildende haben ähn-

liche Probleme, da berufsbildende Schulen und ebenso

Betriebe häufig nur sehr unzureichend technisch ausge-

stattet sind, um den Distanzunterricht in gleicher Quali-

tät fortführen zu können. In einigen Fällen entfällt er so-

gar ganz. Gleiches gilt für die betrieblichen Teile der Aus-

bildung: Durch Kurzarbeit und den Wegfall von Aufträ-

gen etc. gibt es weniger zu tun und damit auch weni-

ger zu lernen. Hierdurch entsteht die Gefahr, dass Aus-

bildungsinhalte nur unzureichend vermittelt werden kön-

nen und damit der Abschluss gefährdet wird. Neben der

fehlenden Vermittlung von Ausbildungsinhalten erhöhen

die Kurzarbeit, ähnliche Regelungen oder der Unterrichts-

ausfall auch die Fehlzeiten. Diese Fehlzeiten wiederum

werden für die Abschlussprüfung angerechnet. Überstei-

gen sie zehn Prozent der Arbeits- und Schulzeit, kann eine

Zulassung zur Abschlussprüfung gefährdet sein.

 

Wir fordern:

• Damit die Ausbildungskrise nicht zur Corona-Krise

120



I/2021 Landesparteitag 24.04.2021 Antrag 32/I/2021

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

wird, sollen in den landeseigenen Unternehmen

weitere Ausbildungsplätze geschaffenwerden. Dar-

über hinaus sprechen wir uns für eine Ausbildungs-

garantie aus

• Die Universitäten bzw. jeweiligen Institute und be-

rufsbildenden Schulen müssen gewährleisten, dass

alle Studierenden und Auszubildenden die notwen-

dige technische Ausstattung zur Teilhabe am Un-

terricht und Studium sowie an den Prüfungen zur

Verfügung haben. Dies kann über das Bereitstel-

len von Endgeräten (Ausleihe von z. B. Laptops) oder

die bevorzugte Vergabe von Computerarbeitsplät-

zen in (Hoch-)Schulgebäuden an bedürftige Azubis

bzw. Studierende sichergestellt werden. Hierfür sol-

len den Hoch- und berufsbildenden Schulen die fi-

nanziellen Mittel gestellt werden.

• schnellerer Abfluss der Mittel aus dem DigitalPakt

für Berufsschulen und Aufstocken des Technikfonds

für die Berliner Hochschulen

• Die berufsbildenden Schulen und Universitäten

müssen den Distanzunterricht sicherstellen. Hierzu

müssen in der Bildungsstätte die notwendigen Vor-

aussetzungen geschaffen werden, sodass Lehren-

de entweder aus der Bildungsstätte die Lehrinhal-

te vermitteln können oder ihnen muss die entspre-

chende Ausstattung gestellt werden, um dies aus

dem Homeoffice tun zu können.

• Betriebe, in denen Beschäftigte und Auszubildende

mitbestimmen dürfen, investieren mehr in die

betriebliche Ausbildung, die Ausstattung und

die Übernahme von Auszubildenden. Gerade in

Zeiten der Corona-Pandemie, wo viele Betriebe

sich umstrukturieren, bedarf es an betrieblicher

Mitbestimmung. Deshalb fordern wir die Stärkung

der betrieblichen Mitbestimmung!

• Fehlzeiten undAusbildungsversäumnisse, die durch

die Folgen der Pandemie wie Kurzarbeit entste-

hen, dürfen nicht die Zulassung zur Abschlussprü-

fung gefährden.

 

Die Unsicherheit und psychische Belastung, die auch

durch Einsamkeit ausgelöst wird, werden gerade durch

die Prüfungsphasen noch drastischer. Hier herrscht

an Universitäten und Hochschulen, aber auch in Aus-

bildungsbetrieben keine Klarheit. Die Umsetzung der

Durchführung der Prüfungsleistungen in den Corona-

Semestern erscheint willkürlich: teils online, teils vor Ort,

teils gar nicht. Dies birgt nicht nur Unsicherheiten und

unnötige Kontaktrisiken bei Präsenzprüfungen, sondern

auch diskriminierende Nachteile. Für Auszubildende,

die aufgrund einer Vorerkrankung oder aus anderen

Gründen in eine Risikogruppe eingestuft werden, gibt

es keine klaren Regelungen. Ihre zeitweise Freistellung

oder die Ermöglichung von Homeoffice obliegt der indivi-

duellen Regelung im Betrieb und erhöht so zunehmend
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die Unsicherheit und Angst, wie es weiter gehen kann.

An manchen Fachbereichen gibt es Alternativen für Stu-

dierende aus Risikogruppen, an anderen können sie

nur umständlich beantragt werden. Diese Studierenden

werden so häufig in die Überlegung getrieben, ob sie

eine Prüfung in Präsenz unter einem enormen gesund-

heitlichen Risiko schreiben oder eine oft benachteiligende

alternative Prüfungsform beantragen. Doch nicht nur

Studierende aus Risikogruppen müssen sich hier bislang

entscheiden. Universitätsleitungen kalkulieren das Risiko

einer Infektion und deren Folgen und wägen es gegen

die gegebenenfalls fachlichen Vorteile einer Präsenzprü-

fung ab. Diese Abwägung über die Unversehrtheit des

Lebens darf nicht sein.

 

Nur eine Planung der kommenden Semester und der Prü-

fungsformate in digitaler Form bietet die nötige Sicher-

heit, sich auch frühzeitig um eine gelungene Umsetzung

zu bemühen und weitere psychische Belastungen einzu-

dämmen.

 

Wir fordern:

• Landesweit einheitliche Regelungen über Prüfungs-

anforderungen in Pandemiezeiten, die niemanden

benachteiligen (weder durch ein Gesundheitsrisiko

nochdurchdie technischeAusstattung)undberück-

sichtigen, ob Präsenz-Prüfungen im Verhältnis ste-

hen zu dem Corona-Infektionsrisiko. Diese sollen

langfristig planbar und daher, wann immer mög-

lich, in digitaler Form durchgeführt werden. Auch

soll es für Lehrkräfte möglich bleiben, auf indivi-

duelle Situationen der Studierenden einzugehen,

wennnötig, damit alle die digitalen Semester so gut

wie möglich bestreiten können.

• Einheitliche, übergreifende Regelungen, die gleich-

wertige Prüfungen für alle festlegen, für Studieren-

de und Auszubildende aus Risikogruppen und sol-

che, die mit Menschen aus Risikogruppen zusam-

menleben. Durch digitale Prüfungsformate kann ei-

ne Benachteiligung über das Gesundheitsrisiko aus-

geschlossen werden. Sind diese Formate nicht für

alle und in großemUmfangumsetzbar,muss eine in

Bezug auf Zeit, Vorbereitung und Aufgabenstellung

gleichwertige Prüfung gestellt werden.

• Werden (Abschluss-)Prüfungen aufgrund der Coro-

napandemie verschoben, muss gewährleistet sein,

dass das Ausbildungsverhältnis für diesen Zeit-

raum verlängertwird und so keineNachteile entste-

hen. Ebenso darf sich durch den verschobenen Prü-

fungszeitraum nicht die Zahl der benötigten Fach-

semester erhöhen. Ein Ausfall von Prüfungen oder

eine langfristige Verschiebung um mehrere Mona-

te oder gar ein Jahr ist unbedingt zu vermeiden und

darf nur in Ausnahmefällen erfolgen.

• Eine Verlängerung des Schutzschirms bezüglich der
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Freiversuchsregelungen für die nächsten Corona-

Semester und für alleWiederholungsprüfungen aus

den vorherigen Semestern.

• Die erneute Aussetzung der Regelstudienzeit für

weitere Corona-Semester.

 

Studierende und Auszubildende werden in der Corona-

Krise als stille Teilhaber*innen aus demWG- oder Kinder-

zimmer nicht gesehen – es ist wichtig, dasswir auch diese

in der Krise unterstützenund Sicherheiten geben. Finanzi-

elle Unterstützungen und Sichern eines fairen und plan-

baren Studierens und der Ausbildung sind erforderlich –

 Maßnahmenmüssen endlich festgezurrt werden.

Antrag 33/I/2021

KDV Tempelhof-Schöneberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Auszubildende und Studierende nicht in der Krise sitzen zu lassen – Prüfungsbedingungen sicherzustellen!
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Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus und die sozialde-

mokratischenMitglieder im Berliner Senat werden aufge-

fordert:

 

Zu Prüfungen in Pandemiezeiten muss es landesweit

einheitliche Regelungen geben, die niemanden benach-

teiligen (weder durch ein Gesundheitsrisiko noch durch

die technische Ausstattung) und berücksichtigen, ob

Präsenz-Prüfungen im Verhältnis stehen zu dem Corona-

Infektionsrisiko. Diese sollen langfristig planbar und da-

her, wann immer möglich, in digitaler Form durchgeführt

werden.

 

Wir fordern einheitliche, übergreifende Regelungen, die

gleichwertige Prüfungen für alle festlegen, für Studieren-

de und Auszubildende aus Risikogruppen und solche, die

mitMenschen aus Risikogruppen zusammenleben. Durch

digitale Prüfungsformate kann eine Benachteiligung über

das Gesundheitsrisiko ausgeschlossen werden. Sind diese

Formate nicht für alle und in großem Umfang umsetzbar,

muss eine in Bezug auf Zeit, Vorbereitung und Aufgaben-

stellung gleichwertige Prüfung gestellt werden.

 

Der bestehende Schutzschirm bezüglich der Freiversuchs-

regelungen muss für die nächsten Corona-Semester und

für alle Wiederholungsprüfungen aus den vorherigen Se-

mestern verlängert werden.

 

Die Regelstudienzeit muss für alle weiteren Corona-

Semester erneut ausgesetzt werden.

Ebenso darf sich durch den verschobenen Prüfungszeit-

raum nicht die Zahl der benötigten Fachsemester erhö-

hen. Ein Ausfall von Prüfungen oder eine langfristige Ver-
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schiebung ummehrereMonate oder gar ein Jahr ist unbe-

dingt zu vermeiden und darf nur in Ausnahmefällen erfol-

gen.

Begründung

Die Unsicherheit und psychische Belastung in der Corona-

Pandemie, die auchdurch Einsamkeit ausgelöstwird,wer-

den für Auszubildende und Studierende gerade durch die

Prüfungsphasen noch drastischer. Hier herrscht an Uni-

versitäten und Hochschulen, aber auch in Ausbildungs-

betrieben keine Klarheit. Die Umsetzung der Durchfüh-

rungder Prüfungsleistungen in denCorona-Semestern er-

scheintwillkürlich: teils online, teils vorOrt, teils gar nicht.

Dies birgt nicht nur Unsicherheiten und unnötige Kon-

taktrisiken bei Präsenzprüfungen, sondern auch diskrimi-

nierende Nachteile. Für Auszubildende, die aufgrund ei-

ner Vorerkrankung oder aus anderen Gründen in eine Ri-

sikogruppe eingestuft werden, gibt es keine klaren Re-

gelungen. Ihre zeitweise Freistellung oder die Ermögli-

chung von Homeoffice obliegt der individuellen Regelung

im Betrieb und erhöht so zunehmend die Unsicherheit

und Angst, wie es weiter gehen kann. Gleiches gilt für

die betrieblichen Teile der Ausbildung: Durch Kurzarbeit

und denWegfall von Aufträgen etc. gibt esweniger zu tun

und damit auchweniger zu lernen. Hierdurch entsteht die

Gefahr, dass Ausbildungsinhalte nur unzureichend ver-

mittelt werden können und damit der Abschluss gefähr-

det wird. Neben der fehlenden Vermittlung von Ausbil-

dungsinhalten erhöhen die Kurzarbeit, ähnliche Regelun-

gen oder der Unterrichtsausfall auch die Fehlzeiten. Die-

se Fehlzeitenwiederumwerden für die Abschlussprüfung

angerechnet. Übersteigen sie 10 Prozent der Arbeits- und

Schulzeit, kann eine Zulassung zur Abschlussprüfung ge-

fährdet sein.

 

An manchen Fachbereichen gibt es Alternativen für Stu-

dierende aus Risikogruppen, an anderen können sie nur

umständlich beantragt werden. Diese Studierenden wer-

den so häufig in dieÜberlegung getrieben, ob sie eine Prü-

fung in Präsenz unter einem enormen gesundheitlichen

Risiko schreiben oder eine oft benachteiligende alternati-

ve Prüfungsform beantragen. Doch nicht nur Studierende

aus Risikogruppen müssen sich hier bislang entscheiden.

Universitätsleitungen kalkulieren das Risiko einer Infekti-

on und deren Folgen undwägen es gegen die gegebenen-

falls fachlichen Vorteile einer Präsenzprüfung ab. Diese

Abwägung über die Unversehrtheit des Lebens darf nicht

sein.

 

Nur eine Planung der kommenden Semester und der Prü-

fungsformate in digitaler Form bietet die nötige Sicher-

heit, sich auch frühzeitig um eine gelungene Umsetzung

zu bemühen und weitere psychische Belastungen einzu-

dämmen.
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Antrag 34/I/2021

KDV Tempelhof-Schöneberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Auszubildende und Studierende nicht in der Krise sitzen zu lassen – Ausstattung sicherstellen!

1
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Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus und die sozialde-

mokratischenMitglieder im Berliner Senat werden aufge-

fordert:

 

Die Universitäten bzw. jeweiligen Institute und berufs-

bildenden Schulen müssen insbesondere in der Corona-

Pandemie gewährleisten, dass alle StudierendenundAus-

zubildenden die notwendige technische Ausstattung zur

Teilhabe am (Distanz-)Unterricht und Studium sowie an

den Prüfungen zur Verfügung haben. Dies kann über das

Bereitstellen von Endgeräten (Ausleihe von z. B. Laptops)

oder die bevorzugte Vergabe vonComputerarbeitsplätzen

in (Hoch-) Schulgebäuden an bedürftige Azubis bzw. Stu-

dierende sichergestellt werden. Hierfür sollen den Hoch-

und berufsbildenden Schulen die finanziellen Mittel ge-

stellt werden.

 

Die berufsbildenden Schulen und Universitäten müssen

den Distanzunterricht sicherstellen. Hierzu müssen in

der Bildungsstätte die notwendigen Voraussetzungen ge-

schaffen werden, sodass Lehrende entweder aus der Bil-

dungsstätte die Lehrinhalte vermitteln könnenoder ihnen

muss die entsprechende Ausstattung gestellt werden, um

dies aus dem Homeoffice tun zu können.

 

Darüber hinaus fordern wir einen schnelleren Abfluss der

Mittel aus dem DigitalPakt für Berufsschulen.

 

Begründung

Während der Corona-Pandemie mussten Vorlesungen,

Unterricht und Seminare über Nacht mehr schlecht als

recht in digitale Formate umgewandelt werden.

 

Digitale Lehre ist an vielen Unis und berufsbildenden

Schulen bisher ein Novum. Studierende bleiben hierbei

auf der Strecke. Der Wegfall einiger Module bzw. die Un-

möglichkeit, sie anzubieten, verzögert in vielen Fällen den

Studienverlaufsplan und somit den Abschluss der Studie-

renden. Eine Studie in 25 Ländern zeigt, dass über dieHälf-

te der Studierenden besorgt ist, ihre Studienziele dadurch

nicht zu erreichen. Auszubildende haben ähnliche Proble-

me, da berufsbildende Schulen und ebenso Betriebe häu-

fignur sehr unzureichend technisch ausgestattet sind, um

den Distanzunterricht in gleicher Qualität fortführen zu

können. In einigen Fällen entfällt er sogar ganz.

125



I/2021 Landesparteitag 24.04.2021 Antrag 35/I/2021

Antrag 35/I/2021

KDV Tempelhof-Schöneberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Auszubildende und Studierende nicht in der Krise sitzen zu lassen!
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Die SPD-Bundestagsfraktion und die sozialdemokrati-

schen Mitglieder der Bundesregierung werden aufgefor-

dert:

 

Für die Zeit der Pandemie sollen BAföG und Auszubilden-

denbeihilfe für alle Studierenden bzw. Auszubildenden

geöffnet werden. Diese Zahlung soll als Vollzuschuss, al-

so darlehensfrei, auch rückwirkend für die vergangenen

Corona-Semester und -Halbjahre ausgezahlt werden.

 

Auszubildende müssen vor Kurzarbeit und Kurzarbei-

ter*innengeld geschützt werden. Darüber hinaus spre-

chen wir uns für eine Ausbildungsgarantie aus.

 

Betriebe, in denen Beschäftigte und Auszubildende mit-

bestimmen dürfen, investieren mehr in die betriebliche

Ausbildung, dieAusstattungunddieÜbernahmevonAus-

zubildenden. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie, wo

viele Betriebe sich umstrukturieren, bedarf es an betrieb-

licher Mitbestimmung. Diese bezieht sich vor allem auch

auf die weitere Ausführung der Ausbildung und das Si-

cherstellen der Wissensvermittlung trotz möglicher Di-

stanzarbeit. Deshalb fordernwir die Stärkung der betrieb-

lichen Mitbestimmung!

Begründung

Das Studium wird gerne als die schönste Zeit des Lebens

romantisiert. Freiräume nutzen, sich ausprobieren, über

sich hinauswachsen, Erfahrungen sammeln und viel ler-

nen - gerade für’s Leben. Was für einige so verlockend

klingen mag, ist spätestens seit der Bologna-Reform kei-

ne Realitätmehr. Leistungsdruck und dieÖkonomisierung

des Studiums nehmen viel Freude.

 

Die Corona-Krise hat der Gesamtsituation noch eine Kro-

ne aufgesetzt. Unzählige Studierende haben durch die

Kontaktbeschränkungen und Eindämmungsmaßnahmen

ihre oftmals ohnehin schlecht bezahlten Studierenden-

und Aushilfsjobs verloren. Vor der Pandemie haben cir-

ca zwei Drittel ihr Studium mit Nebenjobs finanziert. Da

Branchen wie die Gastronomie, in denen häufig Studie-

rende tätig sind, besonders hart getroffen sind, haben vie-

le nun kaum eine Finanzierungsmöglichkeit.

 

Die anfänglichen Geldtöpfe für Studierende wie z.B.

durch das Studierendenwerk oder die Studienkredit-

Überbrückungshilfe des Bundesministeriums für Bildung

und Forschung,waren viel zu geringund sind schon längst

erschöpft. Mit dem Semesterwechsel im Frühjahr 2021
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steht die Zahlung des Semesterbeitrages wieder an und

noch immer sind viele Studierende in finanzieller Not.

 

Zwar sind im Vergleich zu Studierenden Auszubildende in

deutlichmehr Branchen zufinden,welcheunterschiedlich

stark von der Pandemie betroffen sind, doch die finanziel-

le Not droht an vielen Stellen. Durch die Corona-Krise ge-

hen zahlreiche Arbeitnehmer*innen in Kurzarbeit und da-

von bleiben Auszubildende nicht ausgenommen. In den

ersten 30 Tagen der Kurzarbeit wird Auszubildenden die

volle Ausbildungsvergütung gezahlt, doch im Anschluss

kann der Betrieb auch hier Kurzarbeiter*innengeld bean-

tragenund folglich reduziert sichdas EinkommenderAus-

zubildenden. Eine Alternative ist in einigen Fällen, dass

die Ausbildungsverträge geändert werden und eine Ab-

machung über eine verringerte Stundenanzahl getroffen

wird. Die Folge auch hier: weniger Vergütung. Doch die

Ausbildungsvergütung ist auch schon vor der Krise in vie-

len Fällen unzureichend gewesen. Die bestehenden finan-

ziellen Probleme verschärfen sich durch die Corona-Krise

zunehmend.

 

Die finanzielle Not sorgt unter Auszubildenden und Stu-

dierenden für zunehmende Unsicherheit und damit ver-

bundene Sorgen sowie psychischen Stress. Gepaart wird

dieser Stress mit Zukunftssorgen. Es wurden nicht nur

weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen, auch wis-

sen fast 40 Prozent der Azubis selbst im letzten Jahr noch

nicht, ob sie übernommen werden können. Selbst wenn

es eine Übernahmezusage gibt, werden knapp 30 Prozent

der Azubis nur befristet übernommen.Wie viele Auszubil-

dende ihrenAusbildungsplatzwährend der Krise verlieren

werden, ist genausounklar. Einige Studierendehabenund

werden ihr Studium abbrechen bzw. pausieren müssen,

um ihr Leben weiterhin finanzieren zu können.

 

Studierende und Auszubildende werden in der Corona-

Krise als stille Teilhaber*innen aus demWG- oder Kinder-

zimmer nicht gesehen - es ist wichtig, dass wir auch diese

in der Krise unterstützen und Sicherheiten geben. Finan-

zielle Unterstützungen und Sichern eines fairen und plan-

baren Studierens und der Ausbildung sind erforderlich -

Maßnahmenmüssen endlich festgezurrt werden.

Antrag 36/I/2021

Abt. 06/03 Lichterfelde-West (Steglitz-Zehlendorf)

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA V - Stadt desWissens (Konsens)

Stipendium

1
2
3

Die Fraktion der SPD des Abgeordnetenhauses Berlin wird

gebeten, darüber zu beraten, ob Studierenden des Lehr-

amtes ein Stipendium gewährt werden kann, z.B. wäh-
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rend der Schulpraktika. Die Gewährung eines solchen Sti-

pendiums soll die Verpflichtung der Studierenden nach

sich ziehen, für einen bestimmten Zeitraum nach dem

Studium den Schuldienst in Berlin zu versehen.

Begründung

Der fortdauernde Mangel an Lehrkräften macht es er-

forderlich, auch finanzielle Anreize zu schaffen, um Stu-

dierende des Lehramts nach Abschluss ihres Studiums in

Berlin zu halten. Viele gehen während des Studiums ei-

ner weiteren Tätigkeit nach, um die Kosten für ihren Le-

bensunterhalt zu decken. Dies ist während der Schulprak-

tika kaummöglich. In diesem Zusammenhang sei auf das

Land Brandenburg verwiesen, das anstrebt, ab 2021 ein

Stipendium für angehende „Landlehrer“ einzuführen.

Antrag 37/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA V - Stadt desWissens (Konsens)

Mut zur demokratischen Neugestaltung - Keine faulen Kompromisse im novellierten Berliner Hochschulgesetz!
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Das Berliner Hochschulgesetz (BerlHG) ist für die Lebens-

realität der rund 200.000 Studierenden, der Mitarbei-

ter*innen und Professor*innen an staatlichen Hochschu-

len in Berlin von zentraler Bedeutung. So reguliert es nicht

nur alle Bereiche der Forschung und Lehre (bspw. Anzahl

der Prüfungsversuche), sondern auchOrganisationsstruk-

tur, demokratische Mitbestimmungsmöglichkeiten und

Beschäftigungsbedingungen.

 

Soziale, demokratische und nachhaltige Hochschulen

kann es in Berlin gegen ein restriktives Hochschulge-

setz nicht geben. Gleichzeitig unterstreicht die anhalten-

de Pandemiesituation die Relevanz von sozial gerechter

Bildung, studierendenfreundlichen Studienbedingungen

und funktionierenden Forschungsstandorten - aus die-

sem Grund ist die laufende Novelle des BerlHG außeror-

dentlich wichtig.

 

Bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode besteht

die Chance, mit einem progressiven BerlHG mannigfal-

tige Missstände an Berliner Hochschulen zu beseitigen,

Demokratisierung zu fördern und Selbstbestimmung von

Studierenden anzuerkennen. In dieser Absicht waren in

den vergangenen Monaten zahlreiche Initiativen zu er-

kennen: Nicht nur die Landes-Asten-Konferenz, in der sich

die Berliner Asten und RefRat auf Landesebene koordi-

nieren, hat ein tragfähiges “Forderungspapier der Berliner

Studierendenschaften” vorgelegt. Auch die Fachgremien

der R2G-Koalitionsparteien selbst haben mit den “Hoch-

schulpolitische(n) Leitlinien für die Novellierung des Berli-

ner Hochschulgesetzes” als Ergebnis eines partizipativen
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Diskussionsprozess ein Papier vorgelegt, das umfassende

Ideen für eine modifizierte soziale, nachhaltige und in-

novative Hochschullandschaft in Berlin aufzeigt. Als Juso-

Hochschulgruppen Berlin und Jusos Berlin unterstützen

wir den Vorstoß des Berliner Senats, das BerlHG zu no-

vellieren und erwarten, dass die Forderungen der Studie-

rendenschaften sowie der Fachgremien der Regierungs-

parteien dabei anerkannt werden. Die gesetzliche Veran-

kerung einiger, bestimmter Maßnahmen ist dabei beson-

ders notwendig und uns besonders wichtig:

 

Abschaffung der Erprobungsklausel - Echte Veränderung

wagen!

Die Erprobungsklausel, die zeitweise abweichende Rege-

lungen von der gesetzlichen Vorgabe ermöglicht, ist nach

mehr als 20 Jahren andauernder Erprobungsphase im

novellierten BerlHG abzuschaffen! Die Verlagerung von

Zuständigkeiten der gewählten Hochschulgremien bei-

spielsweise hin zu den Hochschulpräsidien, die die Erpro-

bungsklausel gewährt, gehört endlich beendet. Die “Un-

ternehmerische Hochschule” hat den nicht-professoralen

Mitwirkungsrechten an Hochschulen in den letzten Jah-

ren erheblichen Schaden zugefügt. Um den Eigenheiten

der vielen Berliner Hochschulen Rechnung zu tragen, kön-

nen flexible Gestaltungsmöglichkeiten in den entspre-

chenden Paragraphen selbst geregelt werden.

 

 Studentische Selbständigkeit anerkennen, Generalver-

dacht beseitigen!

Ein besonderes Augenmerk legen wir auf das selbstbe-

stimmte Studium! Jede*r soll so studieren können, wie es

in die jeweilige Lebenssituation passt. Das veraltete, ver-

schulte System soll endlich der Vergangenheit angehö-

ren und unterschiedliche Studienformen, endlich umfas-

sendmöglichwerden!Universität undHochschule soll ein

Ort der persönlichen, kreativen und intellektuellen Entfal-

tung und des Austausches sein und kein reines Siebver-

fahren. Deshalb fordern wir ein Teilzeitstudium für Alle,

das Verbot von Anwesenheitspflicht, die Abschaffung der

Begrenzung von Prüfungsversuchen und ein Ende jeder

Zwangsexmatrikulation! Auch die geringe Anzahl ange-

botener Prüfungstermine verhindern ein selbstbestimm-

tes Studium. Wenn Studierende ein Semester oder ein

Jahr warten müssen, um eine Prüfung zu wiederholen,

verzögert sich ihr Abschluss immer weiter nach hinten.

Im neuen BerlHG müssen daher mindestens zwei Termi-

ne pro Prüfung festgeschrieben werden, aus denen Stu-

dierende frei wählen können. Viele Studierende bringt ei-

ne Verlängerung der Studienzeit in eine finanzielle Notla-

ge, sodass durch Nebenjobs ein universitäres Leben nicht

existieren kann. Durch die Bologna-Reform ist es für vie-

le Studierende quasi unmöglich, fachexterne Module an-

erkennen zu lassen sowie der zeitliche Aufwand freiwillig

neben dem Studium häufig oft zu hoch. Ein wirklich freies

Studium setzt auf Eigeninitiative, Selbstbestimmung und
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Motivation, nicht auf repressive Pflichten und Leistungs-

druck!

 

Wichtig ist uns überdies die Einrichtung einer fachbe-

reichsübergreifenden Beschwerdestelle, der Studierende

die Verletzung ihrer bspw. Im BerlHG und in Prüfungsord-

nungen zugesicherten Rechtemelden können. Die derzei-

tige Situation, statt einer Beschwerdestelle vielfach die

eigenen Prüfer*innen ansprechen zu müssen, höhlt die

Rechte der Studierenden massiv aus.

 

Hochschulen der Gleichheit, Hochschulen der Vielfalt!

Die Hochschulen müssen alle Geschlechter anerkennen

und entsprechend ihrer Unterrepräsentation auf jeder

Ebene fördern. Ergänzungsausweise die es Transmen-

schen ermöglichen, ihre Identität auch außerhalb der be-

hördlichen Ausweise mitzuteilen, von Studierenden sind

zu respektieren. Als wichtige und überfällige Maßnah-

me sehen wir insbesondere die Implementierung einer

50%igen Quote für nicht männliche Personen bei der Ver-

gabe von studentischenHilfskräfte-Stellen an. Zudem for-

dernwir, dass dieseQuote auch bei allenweiteren Einstel-

lungen, insbesondere bei der Vergabe von (tenure-track-

)Professuren (die die Chance auf Lebenszeitprofessuren

einräumt und Befristungen aushebelt) anzuwenden ist. 

Diversitäts- und Frauenbeauftragte sind in ihren Rechten

zu stärken.

 

Kein Maulkorb für Studierende!

Hochschulen sind für uns Orte lebendiger Meinungsviel-

falt. Der Charakter Berliner Hochschulen entstammt ins-

besondere der Prägung durch studentische Protestbewe-

gungen. Daher blicken wir kritisch bspw. nach NRW, wo

die schwarz-gelbe Koalition jüngst die Sanktionsmöglich-

keiten der Hochschulen gegenüber Studierenden per Ord-

nungsmaßnahme ausgedehnt hat.

 

Für uns ist klar, dass Ordnungsmaßnahmen niemals

dahingehend missbraucht werden dürfen, studentische

Meinungsäußerungen zu unterbinden. Die Wahrung ei-

ner freien, dem kritischen Diskurs zugewandten Univer-

sität, steht für uns nicht zur Disposition.

 

Deswegen wollen wir als erstes Bundesland für die Ein-

führung des allgemeinpolitischen statt eines hochschul-

politischen Mandats bei der Novellierung des Berliner

Hochschulgesetzes kämpfen. Asten sollen keinen impli-

ziten Druck fühlen ihre politischen Meinungsäußerun-

gen im Vorfelde zu zensieren. Hochschulpolitik ist Gesell-

schaftspolitik und lässt sich nicht auf Hochschulen be-

schränken!

 

Hochschulen endlich demokratisieren - Für Mitwirkungs-

rechte von Studierenden!

Die Viertelparität bleibt unsere zentrale Forderung. Die
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bedeutet, dass alle Statusgruppen (Student*innen, Pro-

fessor*innen, wissenschaftliche Mitarbeiter*innen sowie

nicht-wissenschaftliche Mitarbeiter*innen) in allen hoch-

schulpolitischen Gremien jeweils über die gleiche Stim-

menanzahl verfügen. Ohne angemessene Mitwirkungs-

rechte für alle Statusgruppen ist keine Hochschuldemo-

kratie vorstellbar!

Darüber hinaus halten wir an der bereits im Leitlinienpa-

pier festgeschriebenen Forderung fest, dass die Kommis-

sionen für Lehre und Studium (im Folgenden: LSK) gesetz-

lich zu Regelkommissionen werden. Sie sind in das Ver-

fahren der Studien(-gangs-)entwicklung frühzeitig zu in-

tegrieren, ihr Votum darf nicht übergangen und ohne ihre

Zustimmungkein Studienprogramm indieAkademischen

Senate eingebracht werden. Die Umsetzung dieser Forde-

rung stärkt die LSK erheblich und schafft einen Ausgleich

zu der weiterhin in aller Regel professoral besetzten Vize-

präsidentschaft für Lehre und Studium. Der im Gesetzes-

entwurf festgelegte studentische Vorsitz der LSK ist da-

bei nur eine symbolischeVerbesserungder Situation, da er

bereits jetzt in aller Regel besteht. Um etwa auch studen-

tische Vizepräsident*innen zu ermöglichen, fordern wir

die Abschaffung der hohen formellen Anforderungen an

Bewerber*innen für das Vizepräsident*innenamt.

 

Forschung ist kein 2-Klassen-Geschäft!

DerGleichstellung vonHochschulen für angewandteWis-

senschaften (HAW; früher: Fachhochschulen) und Uni-

versitäten auf dem Papier muss endlich eine tatsächli-

che Gleichstellung folgen.Wie deutschlandweit bereits in

einigen Hochschulgesetzen etabliert, fordern wir daher

das überfällige eigenständige Promotionsrecht für HAW.

Über die traditionelle anwendungsbezogene Lehre gehört

die Forschung in zahlreichen Fachrichtungen schon lange

zum Profil der HAW. Die Promotionsmöglichkeit ist daher

nicht nur folgerichtig, sondern auch als akademische Per-

spektive des wissenschaftlichen Mittelbaus der HAW un-

abdingbar.

 

Prekären Beschäftigungen ein Ende setzen!

Die Hochschulen müssen gute und faire Arbeitsbedin-

gungen für Alle gewährleisten. Dabei gilt der Grundsatz:

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Alle bisherigen Studenti-

schen Beschäftigten, die nach TV-Stud-III bezahlt werden

und Aufgaben der TV-L übernehmen, müssen unverzüg-

lich in denTV-L überführtwerden. Die Einstellung Studen-

tisch Beschäftigter als billige Arbeitskräfte für Sekretari-

atstätigkeiten o.ä. gehört ein Riegel vorgeschoben. Sofern

längerfristige Tätigkeiten von Beschäftigten der Hoch-

schulen übernommen werden, müssen zwingend unbe-

fristete Arbeitsverträge geschlossen werden. Für alle Be-

schäftigten gilt, dass die Hochschule für die Ausstattung

des Arbeitsplatzes zu sorgen hat. Dies ist besonders auch

bei der Arbeit im Home Office oder für die mobile Arbeit

zu gewährleisten.
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Die Novellierung des BerlHG darf nicht zu einer Manifes-

tation des hochschulpolitischen Stillstandes führen, son-

dern muss echte, progressive Fortschritte ermöglichen.

Die Jusos Berlin und Juso-Hochschulgruppen Berlin for-

dern, dass in der laufenden Legislaturperiode ein Berl-

HG verabschiedet wird, welches Gleichberechtigung, Bil-

dungsgerechtigkeit, Selbstbestimmung und Demokratie

auf allen Ebenen der Berliner Hochschulen festschreibt.

 

Antrag 38/I/2021

ASJ Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Wege in die Justiz erleichtern – BAföG auch nach dem Freischuss!
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Die Mitglieder der SPD- Bundestagsfraktion und die

Landesregierungen mit sozialdemokratischer Beteiligung

werden aufgefordert, sich für eine Änderung der Bun-

desausbildungsförderungsgesetz einzusetzen, dass BA-

föG auch dann ununterbrochen bis zu einem Jahr bis zum

Ende der Regelstudienzeit weitergezahlt werden kann,

wenn der oder die Leistungsberechtigte nach einem Frei-

versuch („Freischuss“) zu einem Verbesserungsversuch

antritt. Dies ist besonders für die erste juristische Prü-

fung relevant, kann aber auch auf andere Fächer Anwen-

dung finden, wenn die entsprechenden Prüfungsordnun-

genebenfalls dieMöglichkeit eines Freiversuchsundeines

Verbesserungsversuchs vorsehen.

Begründung

Für den Zugang zu juristischen Berufen – etwa als Rich-

ter*in oder Staatsanwält*in, aber auch für den höheren

Verwaltungsdienst und große Anwaltskanzleien – ist die

Examensnote von großer Bedeutung. Um sich in Berlin

zumBeispiel als Richter*inbewerbenzudürfen,mussman

im Ersten Staatsexamen mindestens 7 Punkte, im Zwei-

ten Staatsexamen mindestens 8 Punkte erzielt haben. In

Stellenausschreibungen für Verwaltungsjurist*innen auf

Bundesebene werden regelmäßig Prädikatsexamina, also

mindestens 9 Punkte, erwartet.Wer diese Anforderungen

nicht erfüllt, kann dies in denmeisten Berufen nur schwer

durch andere Qualifikationen ausgleichen.

 

Die juristischen Ausbildungsordnungen berücksichtigen

diese hohe Bedeutung der Noten. Zwar hängt diese – an-

ders als in Bachelor- und Master-Studiengängen – über-

wiegend von binnen eines Zeitraums von zwei oder drei

Wochen geschriebenen Klausuren ab. Aber Kandidat*in-

nen, die ihr Studium zügig abgeschlossen haben oder be-

stimmte andere Voraussetzungen erfüllen, können sich
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für einen „Freiversuch“ anmelden, den sie ohne Nachtei-

le wiederholen können, um ihre Note zu verbessern. Da-

durch wird das Risiko, bei einer oder zwei Klausuren ei-

nen schlechten Tag gehabt zu haben, ein wenig ausgegli-

chen. Notenverbesserungen sind dabei durchaus häufig:

Statistiken zum zweiten Staatsexamen in NRW zeigen,

dass dort regelmäßig über drei Viertel der Kandidat*in-

nen, die den Verbesserungsversuch bestehen, eineNoten-

verbesserung erreichen.[1]2

 

ImGegensatz dazu berücksichtigt das BAföG diese beson-

deren Umstände nicht. Das führt dazu, dass der BAföG-

Anspruch erlischt, sobald ein Freiversuch bestanden ist –

selbst dann, wenn der oder die Leistungsberechtigte die

Regelstudienzeit noch gar nicht ausgeschöpft hat. Es wird

allein darauf abgestellt, dass mit dem bestandenen Frei-

versuch ein Hochschulabschluss erreicht wurde.

 

Dies führt in der Konsequenz dazu, dass BAföG-

Empfänger*innen im Vergleich zu wirtschaftlich bes-

sergestellten Studierenden einen klaren Nachteil haben.

Wenn sie im Freiversuch unter ihren Möglichkeiten ge-

blieben sind, werden sie durch diewegfallende finanzielle

Unterstützung aktiv davon abgehalten, sich für einen Ver-

besserungsversuch anzumelden – obwohl dieser für ihre

Berufschancen positiv sein könnte. Umgekehrt schafft

die Aussicht, sich ohnehin keinen Verbesserungsversuch

leisten zu können, einen Anreiz, den Freiversuch nicht zu

nutzen, sondern mehr Zeit in die Examensvorbereitung

zu investieren und mit der Anmeldung zur Prüfung bis

zum regulären Ende der BAföG-Bezugsdauer zu warten.

 

Die Intention des unter Bundeskanzler Willy Brandt ein-

geführten BAföG ist im damaligen Regierungsentwurf

wie folgt beschrieben: „Der soziale Rechtsstaat, der sozia-

le Unterschiede durch eine differenzierte Sozialordnung

auszugleichen hat, ist (…) verpflichtet, durch Gewährung

individueller Ausbildungsförderung auf eine berufliche

Chancengleichheit der jungen Menschen hinzuwirken. Er

hat demeinzelnendieAusbildung zu ermöglichen, die sei-

ner Neigung, Eignung und Leistung entspricht.“ (BT-Drs.

VI/1975, S. 19). Dieser Grundsatz gilt ganz besonders für so

gesellschaftlich wirkmächtige Berufe wie das Richter*in-

nenamt.

 

Aus diesemGrund ist es geboten, BAföG-Empfängerinnen

die gleiche Möglichkeit zu geben, einen Verbesserungs-

versuch zu unternehmenund ihre beruflichenChancen zu

erhöhen,wie anderenKandidat*innen, die etwaauf finan-

zielle Unterstützung aus der Familie zurückgreifen kön-

nen oder eine gut bezahlte Stelle in einer der großenWirt-

schaftskanzleien haben.

 

Um die Gleichbehandlung gegenüber anderen Studieren-

den zu wahren, soll die vorgeschlagene Änderung keinen
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Einfluss auf die Förderungshöchstdauer (§ 15a BAföG) ha-

ben, die sich nach der Regelstudienzeit bemisst. Diese An-

schlussförderung soll auf maximal ein Jahr begrenzt bis

zum Ende der Regelstudienzeit begrenzt werden und dar-

an geknüpft werden, dass ein Verbesserungsversuch an-

getreten wird. Damit wird für diejenigen, die auf BaföG

angewiesen sind, die gleiche Möglichkeit eines gefahrlo-

sen Freiversuchs und der Notenverbesserung geschaffen

wie für diejenigen, die sich dies durch finanzielle Unter-

stützung der Eltern leisten können.

 

Die vorgeschlagene Regelung bedeutet vor allem einen

Vorteil für Jura-Studierende, da hier der Freischuss, wie

beschrieben, von besonderer Bedeutung ist. Der Antrag

bezieht aber auch alle anderen Studiengänge ein, bei de-

nen eine ähnliche Möglichkeit zum Freiversuch und Ver-

besserungsversuch besteht.

 

[1]3 https://www.justiz.nrw.de/Gerichte_Behoerden/lan-

desjustizpruefungsamt/statistiken/2_jur/index.php4

2#_ftn1

Antrag 39/I/2021

ASJ Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Keine Entwertung des Schwerpunkts im Jura-Studium!
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Das universitäre Schwerpunktstudium ist ein unverzicht-

barer Bestandteil der juristischen Ausbildung. Eine Ent-

wertung des Schwerpunktstudiums und der Schwer-

punktprüfung gegenüber der staatlichen Pflichtfachprü-

fung lehnen wir ab.

 

Die SPD-Mitglieder in Landesregierungen sowie die SPD-

Bundestagsfraktion werden aufgefordert, Gesetzesände-

rungen abzulehnen, die eine Entwertung des Schwer-

punktstudiums oder der Schwerpunktprüfung bewirken

würden, und die vom Bundesrat vorgeschlagene Abschaf-

fung der Gesamtnote in der ersten juristischen Prüfung

abzulehnen.

 

Begründung

Das universitäre Schwerpunktstudium hebt sich vom

Pflichtfachstudium dadurch ab, dass es den Universitä-

ten wie auch den Studierenden die Möglichkeit gibt, ei-

gene Schwerpunkte zu setzen und ein eigenes akademi-

sches Profil zu entwickeln. Insbesondere haben Studieren-

de durch den Schwerpunkt die Möglichkeit, sich intensiv

mit Themen zu beschäftigen, die im verpflichtenden Fä-

cherkanon nicht oder nur oberflächlich behandelt werden
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- beispielsweise dem Arbeits- und Sozialrecht, dem inter-

nationalen Recht oder den Grundlagenfächern wie Krimi-

nologie oder Rechtstheorie. Aber auch dogmatisch aus-

gerichtete Schwerpunktbereiche geben den Studieren-

dendie imPflichtfachbereichnurunzureichendvorhande-

ne Möglichkeit, sich vertieft wissenschaftlich mit juristi-

schen Fragestellungen auseinanderzusetzen und kritisch

zu reflektieren, statt primär anwendungsorientiert für die

Klausuren zu lernen.

 

Um einen angemessenen Stellenwert in der juristischen

Ausbildung zu behalten, muss der Schwerpunkt auch in

der Examensnote hinreichende Berücksichtigung finden.

Dem steht der im Februar beschlossene Vorschlag des

Bundesrats (BR-Drs. 20/21 (Beschluss)) entgegen, zukünf-

tig keine Gesamtnote aus Schwerpunkt- und Pflichtfach-

note zu bilden. Die in der Begründung angeführten Fra-

gen der Vergleichbarkeit müssen, soweit sie tatsächlich

ins Gewicht fallen, in einer Weise beantwortet werden,

die keine Entwertung des Schwerpunkts nach sich zieht.

Nicht zuletzt ist es inakzeptabel, diesen Vorschlag ohne

Beteiligung von Studierenden und Universitäten in ein

völlig anderes Gesetzgebungsvorhaben zum notariellen

Berufsrecht einzubringen.

Antrag 40/I/2021

KDV Tempelhof-Schöneberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: Rücküberweisung an Antragsteller (Kon-

sens)

Teilnehmer:innen von Integrations- und Berufssprachkursen eine angemessene Einsichtnahme in Abschlussprüfungen

ermöglichen
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Integrations- und

Berufssprachkursen sollen die Möglichkeit erhalten, ihre

Abschlussprüfungen amOrt der Prüfung einzusehen. Per-

sonen, die über eine Vollmacht des/der Betroffenen ver-

fügen, sollen ebenfalls zur Einsichtnahme berechtigt und

hinzugezogen werden.

 

Begründung

Integrations- und Berufssprachkurse helfen Menschen

mit geringen Deutschkenntnissen, ihren Alltag und ihr

Berufsleben selbständig zu bewältigen. Die Abschluss-

prüfungen spielen für den Status der Schüler/innen ei-

ne wichtige Rolle: Das Sprachzertifikat B1 ist Vorausset-

zung für die Einbürgerung. Ausbildungsberufe erfordern

das Niveau B1 oder B2, die Zulassung an einer Universität

das Niveau C1.

 

Die Prüfungen finden in der Regel an der Schule statt,

an der die Schüler/innen den Kurs besucht haben. Die
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Auswertung obliegt aber einem Unternehmen mit Sitz in

Frankfurt am Main. Wollen Schüler/innen Einsicht in die

abgelegtenPrüfungenhaben,müssen sie indieUnterneh-

menszentrale nach Frankfurt fahren. Sie dürfen keine an-

dere Person hinzuziehen und keine Kopien anfertigen.

 

Die bestehenden Regelungen ermöglichen keine ange-

messene Prüfungseinsicht. Der Großteil der Schüler/in-

nen bezieht Leistungen nach SGB II (ALG II). Lange Fahr-

ten stellen für sie eine hohe finanzielle Belastung dar.We-

gen unzureichender Sprachkenntnisse werden Korrektu-

ren und Bewertungen zudem oft nicht verstanden. Eine

Beratung durch eine Lehrkraft oder eine andere mit dem

Fach vertraute Person ist für eine angemessene Einsicht-

nahme notwendig.

 

An öffentlichen Schulen und Universitäten sind Einsicht-

nahmen am Ort der Prüfung üblich. Auch kann häufig ei-

neVollmacht anDritte ausgestelltwerden. Für Schüler/in-

nen von Integrations- und Berufssprachkursen sollen ver-

gleichbare Bedingungen geschaffen werden.

Antrag 108/I/2021

AfB Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Lebenslanges Lernen fördern – Demokratie stärken
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Ein Konzept für das Lebenslange Lernen der SPD Berlin

 

Lebenslanges Lernen ist ein Schlüssel zu gesellschaftli-

cher Teilhabe und zur Stärkung des demokratischen Ge-

meinwesens. Wir stärken die Einrichtungen der Weiter-

bildung und fördern gezielt Orte und Strukturen, die frei-

williges Engagement und demokratische Beteiligung er-

möglichen. Wir stellen uns damit in die sozialdemokra-

tische Tradition der Arbeiterbildungsstätten, der Volks-

hochschulbewegung und progressiverWeiterbildungspo-

litik.

 

Wir führen Demokratielernen und politische Bildung in

Schulen, Kindertagesstätten und außerschulischen Lern-

orten fort. Der um sich greifenden gesellschaftlichen Po-

larisierung, der Verbreitung von Verschwörungstheorien

und den systematischen Angriffen auf die Demokratie

setzen wir unsere sozialdemokratische Initiative für Zu-

sammenhalt, Aufklärung, gemeinsames Lernen, Gute Ar-

beit und eine Stärkung demokratischer Teilhabe entge-

gen.

 

Wir vertreten ein inklusives Verständnis der Erwachse-

nenbildung, das die Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen

indenMittelpunkt stellt. Die aufsuchendeBildungsarbeit,
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der Einsatz digitalerMedien und innovativer Formate sind

für uns selbstverständlich. Ebenso die Einbeziehung von

Personen, die aufgrund von Alter, Bildung, Sprache oder

körperlichenEinschränkungen, die klassischen, kursförmi-

gen Angebote der Erwachsenenbildung wenig oder gar

nicht wahrnehmen.

Dass Lebenslanges Lernen und Demokratieförderung zu-

sammengehören, sollte sich auch im künftigen Ressortzu-

schnitt des Senatswiderspiegeln.Wirmöchtendiesem für

Berlin wichtigen gesellschaftlichen Handlungsfeld mehr

Bedeutung zukommen lassenund setzenuns für einebes-

sere Koordination auf Senatsebene sowie zwischen Senat

und Bezirken ein.

 

Ein Modellprogramm „Demokratische und lernende

Stadt“ starten

 

Wir wollen Begegnung, lebenslanges Lernen und demo-

kratische Beteiligung miteinander verbinden. Mit einem

Modellprogramm „Demokratische und lernende Stadt“

schaffen wir koordiniert durch die Volkshochschulen „Or-

te des Lernens und der Demokratie“ in den Kiezen und

entwickeln somit ein Netz von Orten der Begegnung und

der Kommunikation, in denen neue Formen des Lernens,

der Beteiligung und lokaler Demokratie erprobt und ge-

lebt werden können. Die Einrichtung eines Demokratie-

fonds ermöglicht es, die Initiativen bei der Gestaltung

ihrer Nachbarschaft zu unterstützen. Die Orte des Ler-

nens und der Demokratie sind von Vielfalt geprägt. In ih-

nen arbeiten engagierte Menschen verschiedener Berufs-

gruppen zusammen. Sie sprechen unterschiedliche Bevöl-

kerungsgruppen unabhängig von ihrer Herkunft an und

schaffen Begegnungs- und Lernanlässe für alle.

 

Einewesentliche Aufgabe dieser Orte des Lernens und der

Demokratie ist es, sich mit den zahlreichen Angeboten in

den Bezirken und Kiezen zu vernetzen. Diese reichen von

der Bibliothek über die Nachbarschaftshäuser, Stadtteil-

zentren und Freiwilligenagenturen bis zu den Quartiers-

managements, BENN-Standorten (Berlin Entwickelt Neue

Nachbarschaften), Familienzentren und Partnerschaften

für Demokratie sowie den bezirklichen Anlaufstellen für

Bürgerbeteiligung. Zur Finanzierung der Orte des Lernens

und der Demokratie werden 50% der Mittel den Bezirken

zur, eigenen Schwerpunktsetzung zur Verfügung gestellt.

Die anderen 50% werden durch ein vom Senat direkt ge-

tragenes Förderprogramm umgesetzt. Bei der Verortung

sollen Quartiere zwischen Stadtgrenze und S-Bahn-Ring

besondere Beachtung finden.Wir wollen zu Diskussionen

über die Zukunft der Stadt und zum guten Zusammenle-

ben indenQuartierenanregen, bspw. zuder Frage,wiewir

das Wohnen, Lernen, Arbeiten, Beteiligen und Einkaufen

in der Stadt nach der Corona-Epidemie gestalten wollen.

 

Ein Haus der Demokratie und der digitalen Bildung errich-
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Neben dezentralen Orten errichten wir an der Urania Ber-

lin ein zentrales „Berliner Haus der Bürgerbeteiligung, De-

mokratie und der digitalen Bildung“. Es enthält einen Ver-

anstaltungsort für die bezirklichen Einrichtungen des le-

benslangen Lernens sowie für die gesamtstädtisch agie-

renden freien Träger. Das Haus bietet neben einem Ca-

fé als Treffpunkt Arbeits- und Begegnungsräume. Es ver-

netzt überdies die bereits existierenden und neu errich-

teten kieznahen Lern-, Beteiligungs- und Begegnungsor-

te und entwickelt überbezirkliche und gesamtstädtische

Angebote. Im Berliner „Haus der Demokratie und digi-

talen Bildung“ wird ein Kompetenzzentrum Digitale Bil-

dung eingerichtet. Das Kompetenzzentrum richtet Ideen-

wettbewerbe für digitale Innovation im Feld der Erwach-

senenbildung aus und richtet sogenannte skills labs ein.

Es kooperiert eng mit dem Servicezentrum der Berliner

Volkshochschulen, der Landeszentrale für politische Bil-

dung, der Landesbibliothek, den Berliner Einrichtungen

der Engagement- und Demokratieförderung sowie mit

dem CityLab. Das Land Berlin beteiligt sich an der durch

den Bund beabsichtigten Ertüchtigung und dem Ausbau

der Urania und übernimmt die Finanzierung des Betriebs

der Einrichtung.

 

Die Erwachsenenbildung in der Verfassung Berlins veran-

kern

 

Wir wollen die Erwachsenenbildung in der Berliner Ver-

fassung verankern und damit das Lebenslange Lernen als

vierte Säule des Bildungssystems stärken. Damit folgen

wir dem Vorbild der Weimarer Reichsverfassung vor 100

Jahren sowie diverser Landesverfassungen z.B. von Bran-

denburg und Bremen. Allen Erwachsenen soll durch öf-

fentliche Einrichtungen wie Volkshochschulen und ande-

remit öffentlichenMitteln unterstützte Einrichtungendie

Teilhabe an Weiterbildung ermöglicht werden. Aufgaben

der Weiterbildung umfassen allgemeine, politische, be-

rufliche und kulturelle Weiterbildung und schließen das

Nachholen von Schulabschlüssen sowie Eltern-und Fami-

lienbildung ein.

 

Soziale Sicherheit für die Beschäftigten in der Erwachse-

nenbildung stärken

 

An den 12 Berliner Volkshochschulen werden jährlich

mehr als 20.000 Kurse mit ca. 980.000 Unterrichtseinhei-

ten für fast 240.000 Teilnehmende angeboten und das

mit einem Personalbestand, der unter 50% der Personal-

ausstattung aller großstädtischen VHS in Deutschland

liegt. Wir werden den Personalausbau an den Berliner

Volkshochschulen kontinuierlich vorantreiben, sowohl im

Hinblick auf Verwaltungsmitarbeitende, festangestelltes

pädagogisches Personal als auch auf Kursleitende. Dabei
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berücksichtigen wir den gestiegenen Personalbedarf an

Medienwarten sowie Programmverantwortlichen im Feld

der digitalen Bildung. Wir werden die Arbeitsbedingun-

gen und die soziale Absicherung der freiberuflich Tätigen

stärken und setzen uns für die Festanstellung von arbeit-

nehmerähnlich beschäftigten Dozierenden an Volkshoch-

schulen ein.

 

Die Chancen der digitalen Transformation in der Erwach-

senenbildung nutzen

 

Die Digitalisierung verändert wie wir leben, lernen und

arbeiten. Beschleunigt wurde dieser Prozess durch die

Corona-Krise. Um den enormen Herausforderungen zu

begegnen, setzen wir an drei Punkten an: Wir stärken die

Demokratie- und Medienbildung. Wir unterstützen die

Einrichtung einer Taskforce Digitalisierung, die Vorschlä-

ge für neue digitale Lernformate und -inhalte erarbeiten

wird. Wir legen einen Investitionsfonds Digitalisierung in

der Erwachsenenbildung auf. Über diesen Fonds soll die

Stärkung der digitalen Infrastruktur an Volkshochschulen

und bei anerkannten Einrichtungen der Erwachsenenbil-

dung des Landes Berlin finanziert werden.

 

Beteiligung und Engagement ausbauen – das demokrati-

sche Gemeinwesen mit einem Gesetz stärken

 

Unsere Vision für Berlin ist die einer demokratischen Me-

tropole im 21. Jahrhundert. Sie versteht sich als Teil ei-

ner internationalen Allianz demokratischer und lernender

Städte, die von lernfreudigen, kritischen und engagierten

Bürgerinnen und Bürgern und von einer gelebten demo-

kratischen Kultur getragen wird.

 

Engagement und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger

sind für eine Demokratie systemrelevant. Um für die För-

derung von Engagement, Beteiligung und Demokratie ein

stabiles Fundament zu schaffen, werden wir ein Gesetz

zur Stärkung des demokratischen Gemeinwesens auf den

Weg bringen.

 

Wir werden das Landesprogramm für Demokratie.

Vielfalt. Respekt weiterentwickeln. Damit stärken wir

die Strukturen des Landes und der Bezirke sowie zi-

vilgesellschaftliche Akteure, die Engagement fördern,

Extremismus-Prävention betreiben, demokratischeWerte

gegen Hass im Netz verteidigen, Diskriminierung ent-

gegentreten, Gruppen ohne Lobby eine Stimme geben,

antidemokratische, rassistische und antisemitische

Vorfälle registrieren und Opfern helfen.

 

Wir werden in die demokratische Infrastruktur unserer

Stadt investieren. Dazu zählt der Ausbau der historisch-

politischen Bildung an den Volkshochschulen sowie die

Stärkung der Landeszentrale für politische Bildung als
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zentraler Impulsgeber und Netzwerkknoten der politi-

schen Bildungsarbeit. Die Landeszentrale soll darin unter-

stützt werden, neue Wege der aufsuchenden politischen

Bildung in den Bezirken zu gehen – sei es im Rahmen von

Stadtteildialogen oder Demokratiewerkstätten, mit Hilfe

vonmobilen Formatenauf StraßenundPlätzenoder imdi-

gitalenRaum.Damitwollenwir dieTeilhabe vonallenBür-

gerinnen und Bürgern an der politischen Willensbildung

und an Beteiligungsverfahren ermöglichen.

 

Um Demokratie zu stärken, ergänzen wir etablierte re-

präsentative Formen der Demokratie durch neue Formen

der Bürgerbeteiligung. Wir werden im Rahmen von Mo-

dellprojekten die Bezirke bei der Erprobung neuer Beteili-

gungsformate wie z.B. Stadtteilkonferenzen und Bürger-

räten unterstützen und eine Übertragung auf weitere Be-

zirke prüfen. Bei der Entwicklung neuer Beteiligungsin-

strumente, wie z.B. des gesamtstädtischen Bürgerhaus-

halts („Beteiligungshaushalt“), werden wir Zugänge er-

leichtern, aufsuchende Formen der Beteiligung in Nach-

barschaften und Kiezen entwickeln und Maßnahmen der

aufsuchenden politischen Bildung einbeziehen, um bis-

lang unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen anzuspre-

chen. Die Engagementstrategie und Leitlinien für Bürger-

beteiligung werden wir systematisch umsetzen und in ei-

nem gesamtstädtischen Ansatz guter Beteiligung verbin-

den.

 

Ein besonderer Tag im Jahr, an dem die vielfältigen Akti-

vitäten für eine lebendige demokratische Kultur in allen

Bereichen der Stadt sichtbar sind, soll der 15. September

(Internationaler Tag der Demokratie) sein. Wir wollen ihn

als BerlinerDemokratietag etablierenund in Zukunft jähr-

lich allen Einrichtungen, die Lernen, Engagement und De-

mokratie fördern, eine Plattform bieten, um sich auszu-

tauschen, ihre Arbeit zu zeigen und Lust auf Beteiligung

zu wecken.

 

Die Möglichkeiten des Bildungsurlaubs werden in Berlin

noch zu wenig genutzt und sind zu wenig bekannt. Mit

einer Initiativewollenwir gemeinsammit Trägern, Arbeit-

nehmer*innenundArbeitgeber*innen für denBildungsur-

laub als einen wichtigen Zugang zur politischen Bildung

und der beruflichenWeiterbildung werben.

 

 

 

Mit kommunalpolitischer Bildung die lokale Demokratie

stärken

 

Ehrenamtlich aktive Kommunalpolitikerinnen und Kom-

munalpolitiker sind Stützen unserer Demokratie. Damit

sich Bürgerinnen und Bürger wirksam politisch beteiligen

können, bauen wir als Berliner SPD weiterhin kommu-

nalpolitischeBildungsangebote durchBildungswerkeund
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Bildungsinitiativen aus, dieWissen darüber, wie man sich

politisch engagieren kann, vermitteln.

 

Wir werden die Entwicklung digitaler Angebote der kom-

munalpolitischen Bildung unterstützen. Ein Teil soll sich

dem Erlernen digitaler Techniken selbst widmen, um brei-

ten Zugang zur Digitalisierung zu schaffen, lebenslanges

Lernen und demokratisches Engagement im Netz zu för-

dern.

 

Teilhabe an Erwachsenenbildung erleichtern und Beteili-

gungsprozessen für alle öffnen

 

Wir werden das Berliner Erwachsenenbildungsgesetz mit

Leben füllen und die Förderung so ausstatten, dass in-

novative Vorhaben und neue Felder der Erwachsenenbil-

dung gestärkt, erprobt und verstetigtwerden können.Wir

werden die Förderung in den kommenden Jahren schritt-

weise ausbauen. Wir wollen die Teilhabe aller Bürgerin-

nen und Bürger ermöglichen unabhängig vom Einkom-

men. Wir werden das Erwachsenenbildungsgesetz in sei-

ner Wirksamkeit evaluieren und eine institutionelle För-

derung freier Träger über das Gesetz prüfen.

 

In Berlin können ca. 300.000 erwachseneMenschen nicht

ausreichend lesen und schreiben, um am gesellschaftli-

chen Leben teilzuhaben. Das ist nicht akzeptabel.Wirwol-

len die Senatsstrategie Alphabetisierung und Grundbil-

dung zu einer Landeskonzeption Alphabetisierung und

Grundbildung weiterentwickeln, Lernangebote und inno-

vative Lernzugänge ausbauen und die bezirklichen Alpha-

Bündnisse stärken.

 

Bildung geht hin, interessiert und bezieht ein. Wir wollen

aufsuchende Bildungsangebote an Volkshochschulen, bei

freien Trägern der Erwachsenenbildung und der Landes-

zentrale für politische Bildung stärken. Diese müssen au-

ßerhalb von den Einrichtungen dort stattfinden, wo die

Menschen sind. Ein Schwerpunkt liegt hier neben ihrer

fachlichen Expertise auf der Netzwerkarbeit im Stadtteil.

 

Wir setzen uns im Sinne des Rechts auf Bildung dafür ein,

Angebote für Seniorinnen und Senioren als feste Bestand-

teile der Erwachsenenbildung auszubauen. Sie gehen auf

die Lebensbedürfnisse und die Lebenserfahrung älterer

Menschen in Inhalt, Tempo und Methodik ein. Sie bieten

einenmöglichst kostengünstigenZugang zuBildung in al-

len Themenbereichen und wirken Vereinsamung entge-

gen. Intergenerationale Bildungsangebote sollen den Zu-

sammenhalt der Generationen durch gemeinsames Ler-

nen stärken.

 

Die Einrichtungen der Erwachsenenbildung in Berlin sind

im Hinblick auf ihr Personal und ihre Angebote noch

nicht so divers, wie es die postmigrantische Berliner
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Stadtgesellschaft ist. Wir werden die diversitätssensi-

ble Öffnung der Einrichtungen vorantreiben, sie in der

Auseinandersetzung mit Diskriminierung bestärken und

die Kooperation von Einrichtungen der Erwachsenenbil-

dungmit Migrantenselbstorganisationen fördern. Bei der

Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung setzen wir auf nied-

rigschwellige und aufsuchende Dialogformate, um bisher

unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen anzusprechen.

 

Kulturelle Bildung und Demokratie

 

Kulturelle Bildung ist demokratische und Persönlichkeits-

bildung mit kulturellen und künstlerischen Ausdrucksfor-

men. Sie hat allgemein das Ziel, durchTeilhabe und Rezep-

tion Wahrnehmungsfähigkeiten zu stärken sowie Kreati-

vität, Sensibilität und Urteilskraft zu entwickeln. Sie trägt

als Kultur für alle zur gesellschaftlichen Selbstverständi-

gung wesentlich bei.

 

In digitalen Zeiten ist die Fähigkeit, Bilder kritisch einord-

nen, lesen und entschlüsseln zu können, zur politischen

Notwendigkeit geworden. Kunst ist ein Mittel der politi-

schen Bewusstseinsbildung. Sie kann eingefahrene Seh-

und Denkweisen aufweichen, neue Erkenntnisse ermög-

lichen und politischen Forderungen Ausdruck verleihen.

Kunst ist politisch und politisierend, weil sie die symbo-

lische Gegenwart möglicher Welten aufruft und „Einbil-

dungskraft“ fördert.

 

Bildungsangebote durch Kunst und Kultur und ihre Ver-

mittlung haben gerade bei der Aufnahme Schutzsuchen-

der (2015) und in der Pandemie (2020) gezeigt, dass sie

flexibel auf Veränderungen reagieren können und vielen

Gruppen die kulturelle Teilhabe ermöglichen. Vor allem

Theater, aber auch andere Einrichtungen der Stadt und

der Freien Szene haben sich zu Orten einer demokrati-

schen Kultur entwickelt.

 

Mit einem breiten und integrativen Kulturbegriff greifen

wir die unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten der Men-

schen auf. Dazu sollen Künstlerinnen und Künstlern zu-

sammen mit Expertinnen und Experten der Jugend- und

Erwachsenenbildung Vorschläge entwickeln, um Erfah-

rungen der letzten Jahre zu sichern und in praktische

Handlungsschritte umzusetzen.

 

Wir sichern den Projektfonds Kulturelle Bildung des Se-

nats, bauen ihn aus und verknüpfen ihn mit der Erwach-

senenbildung. Wir wollen Multiplikatorinnen und Multi-

plikatoren als Kulturbeauftragte, Kunst- und Kulturagen-

turen in die Erwachsenenbildung einbeziehen. Im Rah-

men lokaler Bildungsbündnisse kulturelle Bildung wer-

den wir die Kooperation von Kultur- und Bildungsinstitu-

tionen fördern und dabei an guten Erfahrungen vor al-

lem zwischen Schulen, Jugendkunstschulen und Kultur-
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Europa

Antrag 224/I/2020

KDV Lichtenberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme der Änderungsanträge des FA Euro-

pa zum Leitantrag (Konsens)

Europa nicht nur während der Europawahlen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Die SPD ist die Europapartei. Den Herausforderungen un-

serer Zeit - die Corona-Pandemie, dem dringend notwen-

digem sozial-ökologischeWandel und einer beherzten Di-

gitalisierung - könnenwir nicht alleine auf Ebene der Län-

der oder des Bundes begegnen. Sie machen nicht an na-

tionalen Grenzen halt und benötigen daher gemeinsa-

me, europäische Lösungen. Daher ist es wichtig, dass die

Wahlprogramme von Unterbezirken, Bundespartei und

Landesverbänden genau dies beherzigen und widerspie-

geln.Wir respektieren, dass auf Landes- undBundesebene

jeweils unterschiedlicheWahlkampfakzente gesetzt wer-

den. Wir glauben jedoch, dass kommunal-, landes- und

bundespolitische Themen sich nicht mehr von europäi-

schen Fragen trennen lassen. Wir fordern daher für die

Wahlprogramme der SPD in Land und Bund, ein klares Be-

kenntnis zu Europa und, dass nationale, kommunale oder

lokale Fragen auch europäische Lösungen mitdenken.

Begründung

Ein SPD-Wahlprogramm sollte auch in Wahlkämpfen auf

Bundes- und Landesebene nicht nur ein klares Bekennt-

nis zu einem geeinten und starken Europa, sondern auch

inhaltliche Vorschläge enthalten. Wir können keinen so-

zialdemokratischenWahlkampf mehr führen, ohne dabei

stets auch eine europäische Perspektive einzunehmen.

LPT I-2020 - Überwiesen an: FA II - EU-Angelegenheiten

 

Stellungnahme des Fachausschusses Europa (II) zum An-

trag 224/I/2020 „Europa nicht nur während der Europa-

wahlen“

 

Votum: Erledigt bei Annahme der Änderungsanträge des

Fachausschusses Europa

 

Wir begrüßen den Antrag und haben uns als Fach-

ausschuss Europa im Wahlprogrammprozess ebenfalls

für eine konsequent europäische Dimension in unserem

Landes- wie Bundeswahlprogramm eingesetzt. Auf dem

kommenden Landesparteitag und anschließenden Bun-

desparteitag werden die Wahlprogramme bereits verab-

schiedet. Mit unseren Änderungsanträgen sowohl zum

Landes- als auch Bundeswahlprogramm entsprechen wir

dem Auftrag dieses Antrags und sehen ihn bei Annahme

unserer Änderungsanträge für erledigt an.

Antrag 225/I/2020

Abteilung 12/06 (Reinickendorf)

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Parteikonvent möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt (Konsens)

Europapolitik vorantreiben!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Die Rückkehr zu einem Europa der Nationalstaaten ist

für uns keine Option. Daher fordern wir die sozialdemo-

kratischen Mitglieder der Bundesregierung und die SPD-

Bundestagsfraktionauf, sich für dieUmsetzungder imKo-

alitionsvertrag vereinbarten europapolitischen Ziele mit

Vehemenz in der zweiten Hälfte der Wahlperiode einzu-

setzen. Insbesondere gehören dazu im Sinne einer Fort-

entwicklung der europäischen Integration:

 

• eine verstärkte Demokratisierung der europäischen

Entscheidungsprozesse mit einem gestärkten Euro-

päischen Parlament,

LPT I-2020 - Überweisen an FA II - EU-Angelegenheiten

 

Stellungnahme des Fachausschusses Europa (II) zu den

Anträgen:

225/I/2020 „Europapolitik vorantreiben!“ + - 226/I/2020

„Europapolitik vorantreiben!“

 

Votum: Zurückstellung des Antrags bis zum zweiten Lan-

desparteitag

 

Wir begrüßen den Antrag und unterstützen die Forderun-

gen. Der vermutlich noch vor der Corona-Pandemie ver-
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• der Ausbau der europäischen Investitionsprogram-

me – auch zur Stärkung der wirtschaftlichen Ent-

wicklung in den verschiedenen Regionen Europas,

• eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Euro-

pa durch die Revision der Entsenderichtlinie und ei-

neneuropäischenRahmen fürMindestlohnregelun-

gen,

• ein Investitionshaushalt für die Eurozone,

• eine überzeugte proeuropäische Antwort der Bun-

desregierung auf die Initiativen für Europa des fran-

zösischen Staatspräsidenten,

• die Bekämpfung der populistischen Strömungen,

die eine Renationalisierung der EU anstreben und

gegen Grundwerte der EU von Demokratie und

Rechtsstaatlichkeit verstoßen und

• eine Vorreiterrolle beim Klimaschutz international

einzunehmen und für eine ambitionierte Umset-

zung des Pariser Klimaschutzabkommens einzutre-

ten.

 

fasste Antrag bezieht sich auf die zweite Hälfte der Le-

gislaturperiode, die bereits im September dieses Jahres

zu Ende geht. Viele der genannten Forderungen bleiben

jedoch weiterhin aktuell. Diese wollen wir daher in un-

seren für den zweiten Landesparteitag geplanten Antrag

zum Thema „Souveränes Europa“ aufnehmen und laden

die Antragssteller*innen dazu ein, in einer gemeinsamen

Projektgruppe daran mitzuarbeiten.

Antrag 226/I/2020

KDV Reinickendorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Parteikonvent möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt (Konsens)

Europapolitik vorantreiben!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Die Rückkehr zur „Nationalstaaterei“ in Europa ist für

uns keine Option. Daher fordern wir die sozialdemokra-

tischen Mitglieder der Bundesregierung und die SPD-

Bundestagsfraktionauf, sich für dieUmsetzungder imKo-

alitionsvertrag vereinbarten europapolitischen Ziele mit

Vehemenz in der zweiten Hälfte der Wahlperiode einzu-

setzen. Insbesondere gehören dazu im Sinne einer Fort-

entwicklung der europäischen Integration:

 

• eine verstärkte Demokratisierung der europäischen

Entscheidungsprozesse mit einem gestärkten Euro-

päischen Parlament,

• der Ausbau der europäischen Investitionsprogram-

me – auch zur Stärkung der wirtschaftlichen Ent-

wicklung in den verschiedenen Regionen Europas,

• eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Euro-

pa durch die Revision der Entsenderichtlinie und ei-

neneuropäischenRahmen fürMindestlohnregelun-

gen,

• ein Investitionshaushalt für die Eurozone,

• eine überzeugte proeuropäische Antwort der Bun-

desregierung auf die Initiativen für Europa des fran-

zösischen Staatspräsidenten,

• die Bekämpfung der populistischen Strömungen,

die eine Renationalisierung der EU anstreben und

LPT I-2020 - Überweisen an FA II - EU-Angelegenheiten

Stellungnahme des Fachausschusses Europa (II) zu den

Anträgen:

225/I/2020 „Europapolitik vorantreiben!“ + - 226/I/2020

„Europapolitik vorantreiben!“

 

Votum: Zurückstellung des Antrags bis zum zweiten Lan-

desparteitag

Wir begrüßen den Antrag und unterstützen die Forderun-

gen. Der vermutlich noch vor der Corona-Pandemie ver-

fasste Antrag bezieht sich auf die zweite Hälfte der Le-

gislaturperiode, die bereits im September dieses Jahres

zu Ende geht. Viele der genannten Forderungen bleiben

jedoch weiterhin aktuell. Diese wollen wir daher in un-

seren für den zweiten Landesparteitag geplanten Antrag

zum Thema „Souveränes Europa“ aufnehmen und laden

die Antragssteller*innen dazu ein, in einer gemeinsamen

Projektgruppe daran mitzuarbeiten.
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gegen Grundwerte der EU von Demokratie und

Rechtsstaatlichkeit verstoßen und

• eine Vorreiterrolle beim Klimaschutz international

einzunehmen und für eine ambitionierte Umset-

zung des Pariser Klimaschutzabkommens einzutre-

ten.

 

Antrag 228/I/2020

FA II - EU-Angelegenheiten

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 46/I/2021 (Konsens)

EU-Landwirtschaftspolitik

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Die SPD-Bundestagsfraktion und die SPD-Mitglieder in

der Bundesregierung sowie die S&D-Fraktion im Europäi-

schen Parlament werden aufgefordert, mittelfristig den

Systemwechsel in der Gemeinsamen Agrarpolitik unter

folgenden Gesichtspunkten durchzusetzen:

 

• weitgehend herbizit- und pestizidfreie Landwirt-

schaft z. B. durch Umpflügen des Bodens

• minimaler Einsatz von Düngemitteln

• artgerechte Tierhaltung und artgerechter Lebend-

transport

• Erhalt der Artenvielfalt im ländlichen Raum

• Weiterverarbeitung landwirtschaftlicher Produkte

in Hand von bäuerlichen oder handwerklichen Be-

trieben

• Förderung kleiner, bäuerlicher, unternehmergeführ-

ter Betriebe

• nachhaltige Landwirtschaft mit jährlichen Frucht-

wechseln statt Monokulturen

 

Die Förderung muss umgestellt werden von den bisheri-

gen ungelenkten Direktsubventionen pro Fläche auf ei-

ne Förderung der Bauern für die Erbringung öffentlicher

Leistungen wie Gewässer-, Bestäuber- oder Klimaschutz

entsprechend den Forderungen einer nachhaltigen Land-

wirtschaft. Dies ist unerlässlich, um dem Ziel der GAP, die

Landflucht zu stoppen, näher zu kommen. Notwendig zur

erfolgreichen Umsetzung einer nachhaltigen Landwirt-

schaft ist ein wirksames Kontroll- und Sanktionssystem

für das ebenso Geld bereitgestellt werden muss, wie für

die Förderung der Landwirtschaft insgesamt.

 

Ferner darf sich Europa nicht länger für ungezügelten

Freihandel im Agrarsektor einsetzen. Ungleichgewichte

der Akteure auf dem Weltmarkt wegen Subventionen

führen zur Vernichtung von kleinbäuerlichen Existenzen

im Afrika südlich der Sahara. Sie erzeugen Armut, eine

schlechte Versorgungslage und verstärken so als weitere

LPT I-2020: vertagt

 

Mitteilung FA II: Der neu eingereichte Antrag “Antrag

46/I/2021 Für einen grundlegenden Systemwechsel in

der EU-Landwirtschaftspolitik!“ ersetzt diesen Antrag

”228/I/2020 EU-Landwirtschaftspolitik”:

 

https://parteitag.spd.berlin/cvtx_antrag/fuer-

einen-grundlegenden-systemwechsel-in-der-eu-

landwirtschaftspolitik/
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Fluchtursache die Land-Stadtflucht und Migrationsbewe-

gungen. Fairer Handel hingegen erlaubt diesen Ländern

nicht nur Zölle, sondern darüber hinaus Einfuhrverbote

für bestimmte Produkte. Anders sind beispielsweise tief-

gefrorene Fleischreste nicht von funktionierenden land-

wirtschaftlichgeprägtenÖkonomiendesglobalenSüdens

fernzuhalten.

Begründung

Begründung:

Die EU setzt viel Geld für die Subventionierung des Agrar-

sektors ein. Dieses Geld fließt bisher zum großen Teil un-

gelenkt per Direktzahlung an Höfe ab einer bestimmten

Größe. Kleine Höfe, die in vielen Gebieten Europas den

ländlichen Raum prägen, oder die Erzeugung von Pro-

dukten mit höherem Arbeitsaufwand wie Milch betrei-

ben, sind hierbei systematisch schlechter gestellt. Versu-

che beim 7-Jahreshaushalt 2014 neue Akzente in Richtung

Umweltschutz zu setzen – durch den Erhalt vonGrünland,

jährliche Fruchtwechsel, um zu nachhaltig bewirtschafte-

ten Böden zu kommen, und Vorrangflächen für Landwirt-

schaft ohne Chemie – sind komplett gescheitert. Zuneh-

mend beherrscht der internationale Finanzmarkt die Ver-

pachtung von Ackerflächen und vereinnahmt die unbüro-

kratisch ausgezahlten Direktsubventionen der Bauern.

Deren Lage hat sich rapide verschlechtert, da siemeist nur

Rohstofflieferanten sind und ihre Produkte nicht selbst

veredeln. Oligopolartige Konzentrationen im Einzelhan-

del haben einen enormen Kostendruck erzeugt, der zu

den heutigen Dumpingpreisen geführt hat – mit entspre-

chenden Folgen von Selbstausbeutung auf kleinen Hö-

fen und Dumpinglöhnen für Arbeiter*innen, etwa in der

Fleischverarbeitung. Daher ist die Besserstellung von bäu-

erlichen Genossenschaften zur Weiterverarbeitung von

Milch und Fleisch sowie das Verbot der Herstellung durch

den Handel als Lösungsmöglichkeit zu prüfen. Betrachtet

man die durchschnittliche Größe von Höfen in Deutsch-

land und Europa wäre eine Begrenzung der Förderung

auf die ersten 100ha vollkommen ausreichend und wür-

de kleine bis mittlere Höfe unterstützen.

Ein stabiler ländlicher Raum, der das Ziel der GAP, die

Landflucht zu stoppen, erreicht,wird bisher nicht geschaf-

fen. ImGegenteil destabilisiert eine auf endliche Nutzung

und kurzfristige Profitmaximierung ausgerichtete Bewirt-

schaftung, wie sie von industriell ausgerichteten Großun-

ternehmen heute betrieben wird, den ländlichen Raum.

Artenvielfalt, Gewässer und Böden sind stark bedroht. Die

Viehwirtschaft hält 2020 viel mehr Tiere als die eigenen

Felder ernähren können. Daher stehen auch die bewirt-

schafteten Flächen in keinem Verhältnis zur anfallenden

Gülle.

So braucht es einen vollständigen Systemwechsel, durch

den Bauern für die Erbringung öffentlicher Leistungen im

Umweltschutz, der Artenvielfalt, des Tierschutzes, für den

Erhalt von Kulturlandschaften und die Sicherung der Ver-
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sorgung mit Lebensmitteln gefördert werden. Die Mehr-

heit der Verbraucher*innen sind bereit, für diese Ziele

mehr zu bezahlen. Subventionenwerdenweiterhin zu be-

zahlbaren, wenn auch in Zukunft höheren Preisen ins-

besondere bei Fleisch beitragen. Für Fleisch wurde in

den letzten Jahren ein historisch einmalig hoher Ver-

brauch verzeichnet. DieMinderung des Fleischverbrauchs

ist unvermeidlichundaußerdemfür denKlimaschutz sehr

wichtig, da Nutztiere in erheblichem Umfang die Treib-

hausgase Kohlenstoffdioxid und das noch wirksamere

Methan ausstoßen. Neben dem wieder selteneren Ver-

zehr der Filetstücke sind Insekten ein möglicher Ersatz.

Infolge der Verschiebung der Klimazonen ist Wiederauf-

forstung unerlässlich, um Wüstenbildung zu verhindern.

Kulturlandschaften werden dann nicht überall erhalten

werden können. Vor allem aber braucht esWiederauffors-

tung, um der Atmosphäre Klimagase zu entnehmen und

insgesamt eine klimaneutraleWirtschaft zu ermöglichen.

Im Tierschutz muss und kann eine angemessene Stall-

größe, Auslauf im Freiland und die wirksame Unterbin-

dung vonMisshandlung durch entsprechendeGestaltung

der Arbeitsabläufe das erreichbare Minimum sein. Fer-

ner sind artgerechte Verhaltensweisen zu berücksichti-

gen, wie z. B. ein zumWühlen geeigneter Untergrund für

Schweine. Bei Transporten von lebenden Tieren muss auf

genügendWasser, Futter, Platz, Ruhezeiten und angemes-

sene Temperaturen geachtet werden. Der Transport von

Jungtieren ist zu verbieten. Auchhier bedarf es eineswirk-

samen Kontroll- und Sanktionssystems.

Rückkopplungen werden positive Auswirkungen in an-

deren Bereichen haben. So können mit dem geringeren

Einsatz von Düngemitteln die Wasserpreise langfristig

niedrig gehalten werden. Ohne Todeszonen in den eu-

ropäischen Meeren sind auch höhere Erträge in der Fi-

scherei zu erwarten und Fischgründe in den Territorien

ärmerer Länder können heimischen Fischern überlassen

bleiben. Artenvielfalt bei Insekten und Vögeln hält die

volkswirtschaftlichen Kosten der Landwirtschaft stabil,

da Schädlinge natürlich bekämpft werden und gleichzei-

tig die Bestäubungsleistung natürlich erbracht wird. Au-

ßerdem hat Europa die Chance, auf dem Zukunftsmarkt

des Lebensmittels Insekt-Vorreiter zu sein, wenn Fleisch

nicht unnatürlich billig verkauft wird. Genehmigungsver-

fahren unter Berücksichtigung der hohen Standards im

EU-Verbraucherschutz laufen seit 2018 und haben bei

Abschluss Vorbildcharakter. Auch verbessert sich die Ge-

sundheit derMenschen beim geringeren Einsatz von Che-

mikalien, denen u. a. gehäuftes Auftreten von ADHS zu-

geschriebenwird. SchoneinfachesUmpflügenmacht viel-

fach den Gebrauch von Herbiziden unnötig. Im Jahr 2020

ist es wegen des höheren Arbeitsaufwands längst unüb-

lich geworden, weil es nicht entlohnt wird.
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Antrag 41/I/2021

FA II - EU-Angelegenheiten

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt (Konsens)

Demokratisierung der europäischen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregie-

rung, die SPD-Bundestagsfraktion sowiedie S&D-Fraktion

imEuropäischenParlamentwerdendazuaufgefordert, ih-

re Zustimmung zu einer verstärkten Europäisierung der

Sicherheitspolitik an Bedingungen zu knüpfen, die ei-

ner intergouvernementalen Entkoppelung von demokra-

tischer Kontrolle und den zunehmenden Kapazitäten im

Bereich der Verteidigungs-und Sicherheitspolitik vorbeu-

gen.

 

Wir unterstützen explizit die Entwicklung des strate-

gischen Kompasses als neuem Grundlagendokument

der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik

(GSVP) der Europäischen Union (EU) sowie das Ziel, ge-

meinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungsin-

teressen zu verfolgen. Allerdings muss die Ausweitung

der militärischen Kapazitäten und der Verteidigungspo-

tentiale der EU im Ganzen mit einer Verstärkung der

parlamentarisch-demokratischen Kontrolle durch das EU-

Parlament und die nationalen Parlamente verbunden

werden.

 

Mit der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (PES-

CO) wurde ein erster wichtiger Schritt zu mehr suprana-

tionaler Gemeinsamkeit in der europäischen Sicherheits-

, Verteidigungs- sowie Rüstungspolitik getan. Dieser Pro-

zess hin zu einer echten Europäischen Sicherheits- und

Verteidigungsunion muss nun entschlossen vorangetrie-

ben und gleichzeitig einer effektiven demokratischen

Kontrolle unterworfen werden:

 

• Eine sozialdemokratische Sicherheits- und Verteidi-

gungspolitik hat zum Ziel, demokratische Kontrol-

le, sog. „Checks und Balances“, aufzubauen und auf-

rechtzuerhalten. Anstatt weitere Kapazitäten und

Fähigkeiten auf zwischenstaatlicher Ebene zu schaf-

fen – etwa um Größenvorteile in der Handlungsfä-

higkeit zu gewinnen – , sollte eine Neugestaltung

supranationaler europäischer Kompetenzbefugnis-

se in der GSVP im Fokus stehen. Wir fordern daher

eine stärkere Beteiligung des EU-Parlaments an der

Überprüfung, Billigung und strategischen Lenkung

gemeinsamer GSVP-Ressourcen.

• Für EU-Missionen im Ausland muss für das EU-

Parlament ein Parlamentsvorbehalt Anwendung

finden, der dem des Bundestages für Auslandsein-

sätze der Bundeswehr entspricht. Für die EU imGan-

zen betreffenden sicherheits- und verteidigungs-

politischen Maßnahmen müssen die Kontroll- und
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Mitentscheidungsrechte des Europäischen Parla-

ments – analog zum ordentlichen Gesetzgebungs-

verfahren -dasgleicheGewichthabenwieBeschlüs-

se des Europäischen Rats und des Ministerrats.

• Außerdem halten wir es für zwingend notwendig,

dass das Europäische Parlament an der Aufstellung,

Entwicklung und Evaluation des Erfolgs von Strate-

gien für die Gemeinsame Außen- und Sicherheits-

politik der Union (GASP) und der GSVP, wie zum Bei-

spiel bei der Aufstellung von gesamteuropäischen

Prioritäten (strategischer Kompass), aktivmit einbe-

zogen wird, damit es seine demokratische Rolle als

Kontrollorgan der Exekutive ausüben kann und de-

mokratische Verantwortlichkeiten aufgebaut wer-

den.

• Um demokratisch entkoppelten Kapazitäten

entgegenzutreten und um parlamentarisch-

demokratische Verantwortlichkeit zu schaffen,

fordern wir auch, dass sich Agenturen wie FRONTEX

vor dem Europäischen Parlament zu verantworten

haben, wenn es zu Verletzungen von Menschen-

rechten oder der Missachtung des Seerechtsüber-

einkommens der Vereinten Nationen (UNCLOS)

durch seine Beamte kommt.

 

Begründung

In einer globalenWelt, in der Konflikte von heute aufmor-

gen entstehen können, bedarf es europäischer Institutio-

nen, die kollektiv auf der Basis vonMenschenrechten und

internationalen Normen handeln. Wir sind davon über-

zeugt, dass eine demokratische verankerteVerteidigungs-

und Sicherheitspolitik ein stärkeres Level von Verantwort-

lichkeit schafft, welcher in Anbetracht der zunehmenden

Kapazitäten auf der europäischen Ebene unabdingbar ist.

 

Der Gasstreit im östlichen Mittelmeer, die Zersplitterung

Libyens, Konflikte im Post-Sowjetischen Raumund die an-

haltenden Unruhen im Nahen Osten sind nur einige Bei-

spiele für Konfliktherde in der unmittelbaren Nachbar-

schaft der Europäischen Union, die in den verschiedenen

Mitgliedstaaten der EU für verschiedenen Bedrohungs-

wahrnehmungen sorgen. Während in den östlichen Mit-

gliedstaaten meistens Russland als Bedrohung wahrge-

nommen wird - insbesondere mit der völkerrechtswid-

rigen Annexion der Krim sind Erinnerungen des histori-

schen kollektiven Gedächtnisses Osteuropas an die Ver-

gangenheit in der ehemaligen Sowjetunion wachgerufen

worden - fühlen sich die EU-Mitgliedstaaten im Süden bei

der Bewältigung von transnationaler Kriminalität sowie

Migration und Flucht alleingelassen.

 

Diese verschiedenen Bedrohungswahrnehmungen bilden

auch den Kontext, in dem europäische Verteidigungsmi-

nister*innen über die Weiterentwicklung und das Gelin-
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geneiner gemeinsameneuropäischenVerteidigungs- und

Sicherheitspolitik beratschlagen. Umdiese verschiedenen

Perspektivenund strategischenKulturen zuvereinen,wird

momentan an einem strategischen Kompass gearbeitet.

Zunächst soll eine Bedrohungsanalyse erstelltwerden, die

der Hohe Vertreter der Europäischen Union für Außen-

und Sicherheitspolitik bis zum Ende des Jahres 2020 vor-

legen soll. Die EU-Mitgliedstaaten liefern Inputs, sie stim-

men zwar nicht über das finale Dokument ab, treten aber

danach auf der Grundlage der Analyse in einen struk-

turierten Dialog. Es gibt vier Hauptthemen. 1. Krisenma-

nagement: Wie lässt sich die Instabilität in der Nachbar-

schaft der EU adressieren? 2. Resilienz: Hierzu zählt unter

anderem Informationskriegsführung und hybride Kriegs-

führung. 3. Fähigkeiten:Welchemilitärischen Fähigkeiten

sind nötig, um den gemeinsamen Bedrohungswahrneh-

mungen zu begegnen? 4. Partnerschaften: Mit welchen

Staaten können strategische Sicherheitspartnerschaften

aufgenommen und ausgebaut werden? Hier ist zum Bei-

spiel das Vereinigte Königreich ein wichtiger zukünftiger

Partner nach der Übergangsphase des Austrittsabkom-

mens.

 

Obwohlwir den strategischen Kompass grundsätzlich un-

terstützen, kritisieren wir die fehlenden Kontrollmecha-

nismen der parlamentarisch-demokratischen Verantwor-

tung bei der Aufstellung und Entwicklung von Strategien

für die GSVP und die GASP. Zudem dominieren in fast al-

len Bereichen der GASP weiterhin intergouvernementale

Entscheidungsprozesse, ohne eine Rolle für das Europäi-

sche Parlament, insbesondere in Verteidigungs- und mili-

tärischen Fragen. Momentan hält das Europäische Parla-

ment zweimal im Jahr eine Debatte bezüglich der GASP

und der GSVP. Obwohl es dadurch de facto die Möglich-

keit hat, aktuelle Entwicklungen zu kommentieren, ist sei-

ne Rolle de jure unwesentlich. Insbesondere der nationa-

le Vergleich mit dem Charakter der Bundeswehr als Par-

lamentsarmee durch den „konstitutiven Parlamentsvor-

behalt“, welches im Parlamentsbeteiligungsgesetz auf ei-

ne gesetzliche Grundlage gestellt wurde, führt einem die

unzulängliche demokratische Verantwortlichkeit auf EU-

Ebene vor Augen.

 

So scheint es als ob intergouvernementale europäische

Kapazitäten im Bereich der Sicherheits- und Vereidi-

gungspolitik wachsen, nicht aber die parlamentarisch-

demokratischen Kontrollorgane. Beispielsweise zählte die

Grenzschutzagentur FRONTEX anfangs 370 Mitarbeiter

und ein Jahresbudget von 142 Millionen Euro, heute sind

es bereits mehr als 1.500 Mitarbeiter und 330 Millionen

Euro. Nach demWillen der Kommission würde die Agen-

tur bis 2024 sogar auf 10.000 Mitarbeiter anwachsen.

Aber die Kontrollorgane sind nicht mitgewachsen. Nicht-

regierungsorganisationen kritisieren zum Beispiel, dass

die massiven Steigerungen an finanziellen Mitteln und
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Personal in keinem Verhältnis stehen zu derselben Sta-

gnation in diesem Bereich für das Büro der Menschen-

rechtsbeauftragten innerhalb der Agentur.

 

Eine starke parlamentarisch-demokratische Kontrolle der

Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, in

Form gleichgewichtiger Mitentscheidungskompetenzen

des Europäischen Parlaments und einer stärkeren Kon-

trollfunktion von europäischen Sicherheitsinstitutionen,

ist in gleicher Weise zur Sicherung der Akzeptanz sicher-

heitspolitischer Entscheidungen auf EU-Ebene bei der eu-

ropäischen Öffentlichkeit wie zur Gewährleistung uni-

verseller Normen erforderlich. Sie sollte ergänzt werden

durch eine stärkere Nutzung zivilgesellschaftlicher und

bürgerschaftlicher Mitbestimmungsmechanismen unter

besonderer Berücksichtigung von Frauenrechten gemäß

den Vorgaben der UNSC-Resolution 1325.

Antrag 42/I/2021

FA I - Internationale Politik, Frieden und Entwicklung

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt (Konsens)

Demokratisierung der europäischen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregie-

rung, die SPD-Bundestagsfraktion sowiedie S&D-Fraktion

imEuropäischenParlamentwerdendazuaufgefordert, ih-

re Zustimmung zu einer verstärkten Europäisierung der

Sicherheitspolitik an Bedingungen zu knüpfen, die ei-

ner intergouvernementalen Entkoppelung von demokra-

tischer Kontrolle und den zunehmenden Kapazitäten im

Bereich der Verteidigungs-und Sicherheitspolitik vorbeu-

gen.

 

Wir unterstützen explizit die Entwicklung des strate-

gischen Kompasses als neuem Grundlagendokument

der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik

(GSVP) der Europäischen Union (EU) sowie das Ziel, ge-

meinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungsin-

teressen zu verfolgen. Allerdings muss die Ausweitung

der militärischen Kapazitäten und der Verteidigungspo-

tentiale der EU im Ganzen mit einer Verstärkung der

parlamentarisch-demokratischen Kontrolle durch das EU-

Parlament und die nationalen Parlamente verbunden

werden.

 

Mit der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (PES-

CO) wurde ein erster wichtiger Schritt zu mehr suprana-

tionaler Gemeinsamkeit in der europäischen Sicherheits-

, Verteidigungs- sowie Rüstungspolitik getan. Dieser Pro-

zess hin zu einer echten Europäischen Sicherheits- und

Verteidigungsunion muss nun entschlossen vorangetrie-
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ben und gleichzeitig einer effektiven demokratischen

Kontrolle unterworfen werden:

 

1. Eine sozialdemokratische Sicherheits- und Verteidi-

gungspolitik hat zum Ziel, demokratische Kontrol-

le, sog. „Checks und Balances“, aufzubauen und auf-

rechtzuerhalten. Anstatt weitere Kapazitäten und

Fähigkeiten auf zwischenstaatlicher Ebene zu schaf-

fen – etwa um Größenvorteile in der Handlungsfä-

higkeit zu gewinnen – , sollte eine Neugestaltung

supranationaler europäischer Kompetenzbefugnis-

se in der GSVP im Fokus stehen. Wir fordern daher

eine stärkere Beteiligung des EU-Parlaments an der

Überprüfung, Billigung und strategischen Lenkung

gemeinsamer GSVP-Ressourcen.

2. Für EU-Missionen im Ausland muss für das EU-

Parlament ein Parlamentsvorbehalt Anwendung

finden, der dem des Bundestages für Auslandsein-

sätze der Bundeswehr entspricht. Für die EU imGan-

zen betreffenden sicherheits- und verteidigungs-

politischen Maßnahmen müssen die Kontroll- und

Mitentscheidungsrechte des Europäischen Parla-

ments – analog zum ordentlichen Gesetzgebungs-

verfahren -dasgleicheGewichthabenwieBeschlüs-

se des Europäischen Rats und des Ministerrats.

3. Außerdem halten wir es für zwingend notwendig,

dass das Europäische Parlament an der Aufstellung,

Entwicklung und Evaluation des Erfolgs von Strate-

gien für die Gemeinsame Außen- und Sicherheits-

politik der Union (GASP) und der GSVP, wie zum Bei-

spiel bei der Aufstellung von gesamteuropäischen

Prioritäten (strategischer Kompass), aktivmit einbe-

zogen wird, damit es seine demokratische Rolle als

Kontrollorgan der Exekutive ausüben kann und de-

mokratische Verantwortlichkeiten aufgebaut wer-

den.

4. Um demokratisch entkoppelten Kapazitäten

entgegenzutreten und um parlamentarisch-

demokratische Verantwortlichkeit zu schaffen,

fordern wir auch, dass sich Agenturen wie FRONTEX

vor dem Europäischen Parlament zu verantworten

haben, wenn es zu Verletzungen von Menschen-

rechten oder der Missachtung des Seerechtsüber-

einkommens der Vereinten Nationen (UNCLOS)

durch seine Beamte kommt.

 

Begründung

In einer globalenWelt, in der Konflikte von heute aufmor-

gen entstehen können, bedarf es europäischer Institutio-

nen, die kollektiv auf der Basis vonMenschenrechten und

internationalen Normen handeln. Wir sind davon über-

zeugt, dass eine demokratische verankerteVerteidigungs-

und Sicherheitspolitik ein stärkeres Level von Verantwort-

lichkeit schafft, welcher in Anbetracht der zunehmenden

153



I/2021 Landesparteitag 24.04.2021 Antrag 42/I/2021

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Kapazitäten auf der europäischen Ebene unabdingbar ist.

 

Der Gasstreit im östlichen Mittelmeer, die Zersplitterung

Libyens, Konflikte im Post-Sowjetischen Raumund die an-

haltenden Unruhen im Nahen Osten sind nur einige Bei-

spiele für Konfliktherde in der unmittelbaren Nachbar-

schaft der Europäischen Union, die in den verschiedenen

Mitgliedstaaten der EU für verschiedenen Bedrohungs-

wahrnehmungen sorgen. Während in den östlichen Mit-

gliedstaaten meistens Russland als Bedrohung wahrge-

nommen wird - insbesondere mit der völkerrechtswid-

rigen Annexion der Krim sind Erinnerungen des histori-

schen kollektiven Gedächtnisses Osteuropas an die Ver-

gangenheit in der ehemaligen Sowjetunion wachgerufen

worden - fühlen sich die EU-Mitgliedstaaten im Süden bei

der Bewältigung von transnationaler Kriminalität sowie

Migration und Flucht alleingelassen.

 

Diese verschiedenen Bedrohungswahrnehmungen bilden

auch den Kontext, in dem europäische Verteidigungsmi-

nister*innen über die Weiterentwicklung und das Gelin-

geneiner gemeinsameneuropäischenVerteidigungs- und

Sicherheitspolitik beratschlagen. Umdiese verschiedenen

Perspektivenund strategischenKulturen zuvereinen,wird

momentan an einem strategischen Kompass gearbeitet.

Zunächst soll eine Bedrohungsanalyse erstelltwerden, die

der Hohe Vertreter der Europäischen Union für Außen-

und Sicherheitspolitik bis zum Ende des Jahres 2020 vor-

legen soll. Die EU-Mitgliedstaaten liefern Inputs, sie stim-

men zwar nicht über das finale Dokument ab, treten aber

danach auf der Grundlage der Analyse in einen struk-

turierten Dialog. Es gibt vier Hauptthemen. 1. Krisenma-

nagement: Wie lässt sich die Instabilität in der Nachbar-

schaft der EU adressieren? 2. Resilienz: Hierzu zählt unter

anderem Informationskriegsführung und hybride Kriegs-

führung. 3. Fähigkeiten:Welchemilitärischen Fähigkeiten

sind nötig, um den gemeinsamen Bedrohungswahrneh-

mungen zu begegnen? 4. Partnerschaften: Mit welchen

Staaten können strategische Sicherheitspartnerschaften

aufgenommen und ausgebaut werden? Hier ist zum Bei-

spiel das Vereinigte Königreich ein wichtiger zukünftiger

Partner nach der Übergangsphase des Austrittsabkom-

mens.

 

Obwohlwir den strategischen Kompass grundsätzlich un-

terstützen, kritisieren wir die fehlenden Kontrollmecha-

nismen der parlamentarisch-demokratischen Verantwor-

tung bei der Aufstellung und Entwicklung von Strategien

für die GSVP und die GASP. Zudem dominieren in fast al-

len Bereichen der GASP weiterhin intergouvernementale

Entscheidungsprozesse, ohne eine Rolle für das Europäi-

sche Parlament, insbesondere in Verteidigungs- und mili-

tärischen Fragen. Momentan hält das Europäische Parla-

ment zweimal im Jahr eine Debatte bezüglich der GASP

und der GSVP. Obwohl es dadurch de facto die Möglich-
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keit hat, aktuelle Entwicklungen zu kommentieren, ist sei-

ne Rolle de jure unwesentlich. Insbesondere der nationa-

le Vergleich mit dem Charakter der Bundeswehr als Par-

lamentsarmee durch den „konstitutiven Parlamentsvor-

behalt“, welches im Parlamentsbeteiligungsgesetz auf ei-

ne gesetzliche Grundlage gestellt wurde, führt einem die

unzulängliche demokratische Verantwortlichkeit auf EU-

Ebene vor Augen.

 

So scheint es als ob intergouvernementale europäische

Kapazitäten im Bereich der Sicherheits- und Verteidi-

gungspolitik wachsen, nicht aber die parlamentarisch-

demokratischen Kontrollorgane. Beispielsweise zählte die

Grenzschutzagentur FRONTEX anfangs 370 Mitarbeiter

und ein Jahresbudget von 142 Millionen Euro, heute sind

es bereits mehr als 1.500 Mitarbeiter und 330 Millionen

Euro. Nach demWillen der Kommission würde die Agen-

tur bis 2024 sogar auf 10.000 Mitarbeiter anwachsen.

Aber die Kontrollorgane sind nicht mitgewachsen. Nicht-

regierungsorganisationen kritisieren zum Beispiel, dass

die massiven Steigerungen an finanziellen Mitteln und

Personal in keinem Verhältnis stehen zu derselben Sta-

gnation in diesem Bereich für das Büro der Menschen-

rechtsbeauftragten innerhalb der Agentur.

 

Eine starke parlamentarisch-demokratische Kontrolle der

Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, in

Form gleichgewichtiger Mitentscheidungskompetenzen

des Europäischen Parlaments und einer stärkeren Kon-

trollfunktion von europäischen Sicherheitsinstitutionen,

ist in gleicher Weise zur Sicherung der Akzeptanz sicher-

heitspolitischer Entscheidungen auf EU-Ebene bei der eu-

ropäischen Öffentlichkeit wie zur Gewährleistung uni-

verseller Normen erforderlich. Sie sollte ergänzt werden

durch eine stärkere Nutzung zivilgesellschaftlicher und

bürgerschaftlicher Mitbestimmungsmechanismen unter

besonderer Berücksichtigung von Frauenrechten gemäß

den Vorgaben der UNSC-Resolution 1325.

Antrag 44/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Erasmus-Brexit stoppen: Rückaufnahme des Vereinigten Königreichs in die EU-Bildungsförderung

1
2
3
4
5
6
7

Europaparteitag der S&Dmöge beschließen:

 

Bis heute ist das Förderprogramm der Europäischen Uni-

on – besser bekannt als das „ERASMUS-Programm“ – ei-

nes der größtenBildungsförderungsprogramme in der eu-

ropäischen Geschichte – vermutlich sogar weltweit. Das

Bildungsprogramm für lebenslanges Lernen besteht be-

Wir fordern daher die sozialdemokratischen Mitglieder

der Bundesregierung sowie des Europäischen Parlamen-

tes dazu auf, darauf hinzuwirken, dass das Erasmuspro-

gramm inGroßbritannien aufrecht erhaltenwird. Das Ziel

muss dabei sein, ein ähnliches Abkommen, wie mit an-

deren nicht EU-Ländern (wie Norwegen, Schweiz usw.) zu

erreichen. Übergangsweise soll geprüftwerden, inwiefern
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reits seit über 30 Jahren und fördert dieMobilität von Stu-

dierenden, Auszubildenden, Dozent*innen und ausländi-

schen Unternehmenspersonal innerhalb 27 Ländern der

EU und seinen Partnerländern.

 

Bis zu seinem 30-jährigen Bestehen wurden allein rund

4,4 Mio. Studierende unterstützt, allein davon rund

650.000 aus Deutschland. In seinen nun fast 34 Jah-

ren wurde das Programm nach und nach finanziell und

perspektivisch erweitert. Heute können unter dem Pro-

grammnamen „Erasmus+“ auch Schüler*innen teilneh-

men und auch Angebote in der Erwachsenbildung, am in-

formellen Lernen und im Sport wahrgenommen werden.

 

Auch auf Bundesebene wirft das Bildungsprogramm sei-

ne Schatten voraus: Bildungspolitikerinnenund–Politiker

aller Bundestagsfraktionen (außer AfD) forderten im Sep-

tember 2020 in einem offenen Brief die Bundesregierung

mehr Geld in das Programm zu investieren.

 

„In Vielfalt geeint“ scheinen nicht nur die Positionen

der Bundesparteien zu sein. „In Vielfalt geeint“ ist eben-

so das Motto der Europäischen Union und kein ande-

res Programm spiegelt diesen Grundgedanken so gut

wieder wie dieses Programm. Der Vorschlag von EU-

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrer

Antrittsrede, das Programm-Budgetmassiv aufstocken zu

wollen, scheint dabei nur die logische Konsequenz zu sein.

 

„Erasmus“ ist eine Erfolgsgeschichte – eine europäische

Erfolgsgeschichte, die mit dem EU-Austritt des Vereinig-

tenKönigreichs ersteRissebekommt,welcheweitreichen-

den Folgen haben werden – gerade für Deutschland.

 

Zur Erinnerung: Der EU-Austritt des Vereinigten König-

reichs – auch bekannt als „Brexit“ – führt dazu, dass die

langfristigen Beziehungen zwischen der EU und dem Ver-

einigten Königreich neu ausgehandelt werden müssen.

Kurzfristig herrscht zwischen den beiden Akteur*innen ei-

ne Übergangsphase; seit dem 1. Januar 2021 ist das Ver-

einigte Königreich nicht mehr Teil des EU-Binnenmarktes

und der Zollunion.

 

Obwohl Premierminister Boris Johnson das Gegenteil ver-

sprach, ist das Königreich zu großer Überraschung auch

aus dem Erasmus-Programm ausgetreten. Am Erasmus-

Programm weiter teilzunehmen wäre „extrem teuer“ ge-

worden, so Johnson.

 

Dieser Behauptung stellte sich der Hochschulverbund

„Universities UK International“ bereits imMärz vergange-

nen Jahres entgegen. Er rechnete vor, dass eine Erasmus-

Mitgliedschaft dem Land 2018 ein Plus von 243 Millionen

Pfund beschert habe – nach Abzug der Mitgliedschafts-

kosten von den Einkünften durch EU-Studierende von 420

demWunschder schottischenundwalisischenRegierung,

weiter an Erasmus+ teilzunehmen, nachgekommen wer-

den kann.
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Millionen Pfund, so der „Guardian“. Der britische Mit-

gliedsbeitrag im EU-Erasmus-Topf liegt dementsprechend

zuletzt bei 177 Millionen Pfund (rund 196 Millionen Euro)

jährlich. Das Vereinigte Königreich gehörte 1987 zu den

Gründernationen von „Erasmus“. Dieswar auch nach dem

„BrexitReferendum 2016 deutlich spürbar. Mit mehr als

30.000EU-Gästen jährlichwar das LandnachSpanienund

Deutschland das drittbeliebteste Zielland des Austausch-

programms. Aus Deutschland gingen 2017 rund 3.500 Stu-

dierende nach Großbritannien, umgedreht waren es 2317.

 

Zwar soll es mit „Erasmus+“ an britischen Unis

noch bis 2023 möglich sein beispielsweise als EU-

Austauschstudent*in zu studieren, aber der Brexit zeigt

schon jetzt erste Konsequenzen: Extra Visa-Gebühren,

Kosten für den nationalen Gesundheitsdienst, das

Aus für die ermäßigten Studiengebühren für zuletzt

12.000 Studierende aus Deutschland, welche ihr kom-

plettes Studium dort absolvierten, sind nun Realität.

Mehr noch: Johnson verkündete bereits, dass mit dem

„Turning-Programm“ 35.000 britische Studierende mit

100 Millionen Pfund ins Ausland geschickt werden sol-

len. Das Programm gelte ausschließlich für britische

Studierende. Es ist schon jetzt sicher, dass es nie an

die finanzielle Leistung des EU-Vorgängerprogramms

herankommen wird.

 

Das Ziel muss es sein, dass das Vereinigte Königreich wie-

der Zugang zum EU-Bildungsprogramm ermöglicht

Die (Wieder-) Eingliederung des Vereinigten Königreichs

indie EU-BildungspolitikmussdasZiel sein–vor allemaus

Sicht der EU-Ländern, allen voran Deutschlands.

 

Mit einem breiteren Fokus aus Ausbildungsbetriebe ist

das Austauschprogramm nicht nur für Studierende in-

teressant. Auszubildende aus verschiedensten Betrieben

können in einem ausländischen Betrieb neue Perspekti-

ven einnehmen, neue Arbeitstechniken aneignen und ei-

ne neue Sprache erlernen. Letzteres ist gerade für deut-

sche „Azubis“ elementar. Englisch ist in vielen Fällen die

erste Fremdsprache, welche in Deutschland gelehrt und

oft einzige, welche in den Berufsschulen weiterfortge-

führt wird. Oftmals haben Azubis aus dem industriellen,

naturwissenschaftlichen oder transporttechnischen Sek-

tor in Deutschland daher ein Interesse in einem englisch-

sprachigen Land einen Bildungsaufenthalt zu absolvieren.

 

Diese Tür wird ihnen mit dem „Erasmus-Brexit“ zuge-

schlagen. Dieser Nachteil würde vor allem deutschen Ju-

gendlichen betreffen. Das Programm bietet gerade Ju-

gendlichen aus Arbeiterfamilie oftmals die einzige Mög-

lichkeit, einen Auslandsaufenthalt zu absolvieren.

 

Zusammenfassung

Die Nachteile des Ausscheidens des Vereinigten Kö-
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nigreichs aus dem größten Bildungsprogramm Euro-

pas sind zahlreich. Sie werden für unsere Generationen

nicht sofort spürbar sein, aber kommenden (Programm-

)Generationen. Denn Erasmus ist mehr als nur ein rei-

nes Austauschprogramm. Mit Erasmus überwindenMen-

schen Grenzen – vor allem im Kopf.

 

Erasmus gibt der Jugend Europas die Gelegenheit zum in-

terkulturellen Austausch, um eine europäische Identität

zu entwickeln. Eine Idee, die wir brauchen, um das Aus-

einanderdriftens Europas und der anwachsenden Europa-

Skepsismutig entgegenzutreten. Das Erasmus-Programm

wirkt dem entgegen, mit breiterer Teilnahme von Euro-

päerinnen und Europäern aus allen sozialen Schichten.

 

Dieser Antrag stellt sich nicht nur der Blaupause eines EU-

Austritts entgegen, sondern versucht dieTür – nämlich die

ins Vereinigte Königreichs – offen zu halten. Bildung soll

dasTor zurWelt sein. Lasst uns dafür Sorge trage, dass dies

in unserem Europa der Fall bleibt.

 

Daher fordern wir, dass die Taskforce für die Beziehun-

gen zum Vereinigten Königreich (UKTF), welche die Bezie-

hungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich

koordiniert, die Wiederaufnahme des Vereinigten König-

reichs in das Erasmus+-Programm anstrebt.

 

Wir fordern daher die sozialdemokratischen Mitglieder

der Bundesregierung sowie des Europäischen Parlamen-

tes dazu auf, darauf hinzuwirken, dass das Erasmuspro-

gramm inGroßbritannien aufrecht erhaltenwird. Das Ziel

muss dabei sein, ein ähnliches Abkommen, wie mit an-

deren nicht EU-Ländern (wie Norwegen, Schweiz usw.) zu

erreichen. Übergangsweise soll geprüftwerden, inwiefern

demWunschder schottischenundwalisischenRegierung,

weiter an Erasmus+ teilzunehmen, nachgekommen wer-

den kann.

Antrag 45/I/2021

FA I - Internationale Politik, Frieden und Entwicklung

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt (Konsens)

Restriktive Rüstungsexportpolitik auf nationaler und europäischer Ebene praktisch wirksam umsetzen

1
2
3
4
5
6
7
8

Der Landesparteitag/Bundesparteitag begrüßt und teilt

die von der Bundestagsfraktion in ihrem Positionspa-

pier vom 25.11. 2019 Schärfung der  Kontrolle und Ge-

nehmigung von Rüstungsexporten – europäische Abstim-

mung intensivieren  vorgenommene Bewertung, dass die

vom Bundeskabinett am 26.6.2019 neu gefassten „Po-

litischen Grundsätze der Bundesregierung für den Ex-

port von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern“
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nicht ausreichen, die Lücke zwischen den seit Jahrzehn-

ten von der deutschen Politik vertretenenGrundsätzen ei-

ner restriktiven Rüstungsexportpolitik und der tatsächli-

chen Genehmigungspraxis für Rüstungsexporte und de-

ren Kontrolle zu schließen.

 

Wir unterstützen die an diese Diagnose geknüpften For-

derungen der Bundestagsfraktion, die praktische Umset-

zung dieser Grundsätze  durch eine Rüstungsexportkon-

trollgesetz und weitere Maßnahmen zur Sicherung der

rechtlichen Verbindlichkeit der Vorgaben für Rüstungsex-

porte und der Wirksamkeit der Kontrollen der tatsächlich

getätigten Rüstungslieferungen zu gewährleisten.

 

Wir erkennen an, dass die von der Bundestagsfraktion in

ihrem Papier aufgestellten Forderungen  geeignet sind,

die Kluft zwischen Anspruch undWirklichkeit in der deut-

schen und europäischen Rüstungsexportpolitik zu verrin-

gernundbei konsequenterAnwendungeinenRahmen für

die Realisierung des in den „Politischen Grundsätzen…“

formulierten Leitziels „durch eine Begrenzung und Kon-

trolle der deutschen Rüstungsexporte einen Beitrag zur

Sicherung  des Friedens und der Menschenrechte, zur Ge-

waltprävention sowie einer nachhaltigen Entwicklungder

Welt zu leisten“ zu schaffen.

 

Die notwendige Weiterentwicklung der Rüstungsexport-

politik Deutschlands und der EU muss den grundsätz-

lichen Widerspruch zwischen normativen Grundsätzen

und gängiger Praxis einer „restriktiven Rüstungsexport-

politik“ auflösen:

 

Bei Rüstungsexporten in sog. Drittländer ist das „grund-

sätzliche“  Verbot solcher Exporte in

Länder, die gegen die Kriterien sowohl der

 

• Politische Grundsätze als auch des

• Gemeinsamen Standpunkts der EU betreffend die

Regeln für dieKontrolle derAusfuhr vonMilitärtech-

nologie und Militärgütern von 2008

 

verstoßen, längst zur Ausnahme, die mit besonderen si-

cherheitspolitischen Belangen Deutschlands zu begrün-

dende Ausnahme dagegen  in der Genehmigungspraxis

zu Regel geworden.

 

Verschärfung bisheriger Maßnahmen und zusätzliche

Maßnahmen zur Umsetzung und Durchsetzung einer re-

striktiven Rüstungsexportpolitik

 

Ein Rüstungsexportkontrollgesetz sollte folgende in dem

SPD-Positionspapier unddarüber hinaus aus unserer Sicht

erforderliche Verschärfungen und Präzisierungen enthal-

ten:
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1. Eine verbindliche, mit zielgerichteten Sanktionie-

rungen verbundene gesetzliche Normierung der in

dem Abschnitt Allgemeine Prinzipien der aktuellen

Fassung der Politischen Grundsätze aufgeführten

Kriterien sowie der acht Kriterien desGemeinsamen

Standpunkts der EU.

2. Gesetzliche Fixierung der Berichtspflichten der Bun-

desregierung mit folgenden Elementen:

 

• quartalsweise Berichterstattung

•  Angaben zu konkreten Rüstungsgütern und nicht

lediglich zuWaffenkategorien

• Aufnahme von Herstellungsgenehmigungen,

Lizenzerteilungen und Reexporten in die Bericht-

erstattung

• Angaben über die im Berichtszeitraum tatsächlich

erfolgten Rüstungslieferungen und tatsächlich er-

folgtenAbschlüsse vonRüstungskooperationenund

nicht nur zu den Genehmigungen

• Statistik der im Bundessicherheitsrat  und im übri-

gen Geschäftsgang der sonstigen Genehmigungs-

behörden erfolgten Genehmigungen und Ableh-

nungen

• Angaben zu den auf Grund von Ausnahmetatbe-

ständen entgegen den unter 1. genannten Kriteri-

en erfolgten Genehmigungen im Verhältnis zu den

auf Grund dieser Kriterien erfolgten Ablehnungen

undggf. Erklärungen für ein ausdiesenZahlen resul-

tierendes, das Prinzip einer restriktiven Rüstungsex-

portpolitik in Frage stellendes Missverhältnis

 

1. Gesetzliche Fixierung einer Regelung, welche ei-

ne Auslagerung von Rüstungsproduktionen ins Aus-

land zurUmgehung der strengen deutschen Export-

richtlinien verhindert

2. Veröffentlichung alle abschließenden Entscheidun-

gen des Bundessicherheitsrats in transparenter

Form im Internet

3. Regelmäßige Post-Shipment-Berichte der Bundes-

regierung zur Sicherung der Endverbleibskontrolle

von gelieferten Rüstungsgütern

4. Einführung einer Sonderberichtspflicht der Bundes-

regierung zu bereits erfolgten und noch nicht ge-

nehmigten, aber geplanten (z.B.  durch Voranfra-

gen auf den Weg gebrachten) Rüstungslieferun-

gen und Rüstungskooperationen bei Bekanntwer-

denbesonders schwerer VerstößegegenMenschen-

rechte und das Kriegsvölkerrecht unter Einsatz von

Waffen deutscher Herkunft auf Verlangen eines

Drittels der Mitglieder des Bundestags

5. Regelhafte Begrenzung der Laufzeit von Genehmi-

gungen von Rüstungslieferungen auf zwei Jahre,

Möglichkeit einer früheren Rücknahme oder Aus-

setzung von Genehmigungen bei nachträglichem

Bekanntwerden von  Verstößen gegen Genehmi-
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gungskriterien

6. Verlagerung der Verantwortung für die Genehmi-

gung von Rüstungsexporten vomWirtschaftsminis-

terium auf das Auswärtige Amt

7. Verpflichtung der Bundesregierung zu einer kon-

kreten sicherheitspolitischen Begründung jeder

Genehmigung von Rüstungslieferungen und

Rüstungskooperation, die unter Berufung auf

Ausnahmetatbestände von den vorgegebenen

Kriterien abweicht.

 

Zusätzliche mittelfristige Maßnahmen zur Sicherung der

Einhaltung der Grundsätze und Kriterien für deutsche

Rüstungsexporten und Ziels der Reduzierung der der Rüs-

tungsexporte:

1. Unterzeichnung des ATT-Vertrags (UN-Vertrag über

den Waffenhandel) als verbindliches Kriterium für

Verträge mit Drittstaaten

2. Erhöhung von Zahl und Umfang der  Post-

Shipment-Kontrollen, verbindlicher Ausschluss

von Ländern, welche diese Kontrollen ver- oder

behindern oder sonst gegen die Regeln der Trans-

parenz des Endverbleibs gelieferter Rüstungsgüter

verstoßen und kein Offenlassen von Schlupflöchern

mit Hilfe des Terminus „grundsätzlich“ wie in der

aktuellen Fassung der „Politischen Grundsätze“

3. Senkung der „de Minimis“-Grenzen für Einsprüche

Deutschlands gegen Regelverletzungen des Ko-

operationspartners bei übernationalen Rüstungs-

exportprojekten. Wahrnehmung des deutschen

Mitsprache- und ggf. Vetorechts gegen eine regel-

widrige Durchführung derartiger Projekte im Sinne

der Grundsätze der postulierten wertegebundenen

deutschen Rüstungsexportpolitik und nicht in der

Form einer reinen „salvatorischen Klausel“.

4. Start einer diplomatischen Initiative zuVerhandlun-

genmit den wichtigsten Rüstungsproduzenten und

Rüstungsexportländern dieser Erde zu einer  nume-

rischen Reduzierung derWaffenproduktion und der

Rüstungsexporte auf  allen Seiten um 10%.

 

Stärkere Einbeziehung der europäischen Ebene:

 

Die in diesem Antrag geforderten nationalen Maßnah-

men reichen nicht aus und können ihre Ziele nicht errei-

chen, wenn nicht zugleich politisch-institutionelle Grund-

lagen für eine in der Praxis wirksame gemeinsame Rüs-

tungsexportpolitik der EU geschaffen werden. Der Ge-

meinsame Standpunkt vom 8.12.2008 ist zwar als Be-

schluss des Europäischen Rates für die EU- Mitglieder

rechtsverbindlich, enthält aber keinerlei Überprüfungs-

und Sanktionsmöglichkeiten für Verletzungen der in ihm

festgelegten Regeln und Kriterien für Rüstungsexporte

und auch keine ausreichenden Informationspflichten ge-

genüber den anderenMitgliedstaaten und gegenüber EU-
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Organen. Zudem bilden die im Vertrag über die Arbeits-

weise der EU (Art. 346(b)A-EUV) festgeschriebenen Sou-

veränitätsrechte der Mitgliedsstaaten ein Hindernis, die-

se im Hinblick auf eine einheitliche Anwendung des „Ge-

meinsamenStandpunkt“ stärker in der Pflicht zu nehmen.

Daher treten wir für folgendeMaßnahmen auf EU-Ebene

ein:

 

1. Verabschiedung einer gemeinsamen Rüstungsex-

portstrategie durch den Europäischen Rat und das

Europäische Parlament

2. Schaffung eines europäischen Rüstungsexportkon-

trollregimes mit einem Überprüfungsorgan auf der

Ebene der Kommission oder des EADs

3. Präzisierung zentraler Kriterien des „Gemeinsa-

men Standpunkts“ und Stärkung seiner Rechtsver-

bindlichkeit durch eine Neuformulierung als EU-

Verordnung

4. Stärkung der europäischen Rüstungskooperation

mit dem Ziel, diese von Exporten in Drittländer un-

abhängig zu machen

5. Abschluss bindender Verträge zwischen den

Mitgliedsstaaten zu gemeinsamen Rüstungsex-

portstandards. Nutzung der deutsch-französischen

Zusammenarbeit zu einem bilateralen Modellver-

trag als ersten Schritt auf demWeg zu gesamteuro-

päischen Standards. Sollten die Verhandlungen für

einen solchenModellvertrag scheitern oder stocken

sind europäische Vorhaben sowie gemeinsame

Vorhaben mit anderen EU-Partnerstaaten prioritär

zu behandeln, umdie europäische Standardsetzung

voranzutreiben.

 

Begründung

Die vorstehenden Forderungen und Maßnahmen können

der deutschen und europäischen Rüstungsexportpolitik

eine deutlich höhere Schlüssigkeit und Glaubwürdigkeit

verschaffen.

 

Ein auf der Grundlage der friedens- und sicherheitspoliti-

schen Grundpositionen der Sozialdemokratie zu fordern-

der Paradigmenwechsel in der deutschen und europäi-

schen Rüstungsexportpolitik erscheint aber nur möglich,

wenn diemit dieser Politik verbundenen zentralen Dilem-

mata

• Aufrechterhaltung systemischer Grundfähigkeiten

der deutschen und europäischen Rüstungsindustri-

en als Grundlage einer ausreichenden Souveränität

bei der Beschaffung und Unterhaltung der für den

Verteidigungsauftrag erforderlichen Rüstungsgüter

und Einrichtugen

• Schaffung einer ausreichenden Planungssicherheit

für die betroffenen Unternehmen und ihre Beschäf-

tigten
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• Sicherung der Finanzierung von Rüstungsprojekten

durch Garantie einer der Abnahme einer ausrei-

chenden Stückzahl bzw. der Beteiligung mehrerer

NATO- oder EU-Partner bei der Entwicklung und Ab-

nahme des Endprodukts

• Europäisierung der Sicherheitspolitik, Stärkung des

europäischen Pfeilers der NATOauch durch stärke-

re Rüstungskoopeation sowie eine bessere ökononi-

sche  In-Wert- Setzung der Aufwendungen der EU-

Staaten für Rüstung für die gemeinsame  Sicherheit

 

nicht durch Aufrechterhaltung und Neueinführung von

Ausnahmetatbeständen bei Rüstungslieferungen an und

Rüstungskooperationen mit im Sinne der oben angespro-

chenen Kriterien problematischen Ländern und ggf. auch

nichtstaatlichen Geschäftspartnern sondern mit anderen

Mitteln aufgelöst werden.

 

Wir begrüßen die zu zu diesem Punkt in dem SPD-Papier

gemachten Vorschläge, vor allem den Vorschlag einer

verpflichtenden Beteiligung aller Unternehmen, die Rüs-

tungsgüter aus Deutschland exportieren wollen, an ei-

nem gemeinschaftlichen Risikoausfallfonds.

 

Dieser aus unserer Sicht sehr zielführende Vorschlag soll-

te aber nicht nur „zur Diskussion gestellt“, sondern konse-

quent umgesetzt werden.

 

Weiter sollte – allerdings in einem breiteren Ansatz – die

Vorgabe in Teil III,1 der Politischen Grundsätze zum The-

menbereich Rüstungsexporte in Drittländer, nach der der

Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern

in diese Länder“ nicht zum Aufbau zusätzlicher, export-

spezifischer Kapazitäten führen“ darf, genutzt werden.

 

Diese Vorgabe muss aus unserer Sicht aber nicht nur Rüs-

tungsexporte in Drittstaaten, sondern auch für alle ande-

ren Länder gelten. Wenn etwa die Erhaltung der „Kern-

kompetenzen“ des deutschen „Sonderschiffbaus“ und die

Erhaltung der Arbeitsplätze in diesem Bereich von lang-

fristigen Liefer- und Kooperationsbeziehungen z.B. mit ei-

nem vom Kriterium der Einhaltung der Menschenrechte

her problematischen Partnerland wie der Türkei abhän-

gig wird, ist das ebenso großes Problem, wie wenn dieses

Partnerland Saudi-Arabien heißt.

 

Mittel- und langfristig kann dieses Dilemma nur durch

Entwicklung und Ausbau von Programmen der Rüstungs-

konversion aufgelöst werden, mit denen Möglichkeiten

geschaffen werden, die Forschungs-, Entwicklungs- und

Produktionskapazitäten von reinen Rüstungsfirmen, noch

eher aber von Firmen mit militärischen und zivilen Pro-

duktsparten,  insbesondere aber die Qualifikationen von

derzeit noch in der Rüstungsindustrie Beschäftigten in zi-

vilen Bereichen anzuwenden. Eine Erfolgsgeschichte bil-
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det in diesem Kontext die IT-Technologie mit den inzwi-

schen kaum noch überschaubaren zivilen Anwendungs-

möglichkeiten des ursprünglich für militärische Zwecke

entwickelten Internet.

 

Letztlich können aber die hier beschriebenen Dilemma-

ta nicht im Rahmen der Denk- und Handlungslogiken der

Rüstungs- und Rüstungsexportpolitik aufgelöst werden.

 

Kriegswaffen - dies gilt in besonderer Weise für die Waf-

fenarten und Rüstungsgüter, um die es in diesem Antrag

und in der aktuellen Debatte umdie  Rüstungsexportpoli-

tik geht -  sind von ihremWesen und intentional dafür be-

stimmt, in Kriegen, d. h. in Kriegsgebieten eingesetzt und

inGebieten, in denenbewaffnete Konflikte drohen, also in

Spannungsgebieten beschafft und angehäuft zu werden.

 

Dies gilt um somehr,wenn es sich umWaffen handelt, die

für in bestimmten Regionen typischen Formen der Krieg-

führung angewandt und damit gebraucht, aber nicht in

diesen Regionen selbst, sondern in bestimmten Industrie-

ländern hergestellt werden. Insofern können diese Arten

vonWaffen ihre immanente Bestimmung und ihr Ziel nur

dannerreichen,wenndie Lieferländer die von ihnen selbst

aufgestellten Grundsätze, Kriterien und Verfahrensregeln

zur Verhinderung oder Beschränkung der Rüstungsliefe-

rungen in diese Zielregionen systematisch verletzen oder

so weich formulieren, dass sie Lieferungen gerade auch

in die sensibelsten und problematischsten Regionen – z.B.

an die am Jemen-Krieg beteiligten  Länder – zulassen.

 

Eine Teillösung für diese Problematik bestünde darin, die

Lieferung von für den Einsatz in diesen Regionen typi-

schenWaffen oder noch besser schon die Produktion sol-

cher Waffen vollkommen zu verbieten. Dieser Logik folgt

das Exportverbot für „kleine und leichteWaffen“ an Dritt-

staaten, daswir hier ausdrücklichunterstützen, aber nicht

„grundsätzlich“, sondern als „verbindliche Regel ohne jede

Ausnahme“.

 

Aber nur  ein umfassender Politikansatz einer globalen

Friedenspolitik und des konsequenten Eintretens für eine

normenbasierte internationale Ordnung kann den Spiel-

raum für gewaltsame Lösungen von politischen und an-

deren Streitfragen und damit die Anwendung von Ge-

waltmitteln und damit indirekt auch die Anreize für Rüs-

tungsexporte verringern. Es muss aber das immer wieder

neu in den Blick genommene Ziel deutscher und europäi-

scher Rüstungsexportpolitik sein, durch belastbare Vor-

gaben für eine restriktive Rüstungsexportpolitik und de-

ren konsequente Umsetzung bessere  Rahmenbedingun-

gen für eine solche globale Friedens- und Ordnungspoli-

tik sowie für eine erfolgreiche Abrüstungs- und Rüstungs-

kontrollpolitik zu schaffen.
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Nur ein solcher Politikansatz kann dem Eigengewicht der

Waffen die Perspektive einer Welt ohne Waffen oder we-

nigstens deutlich weniger Waffen und damit auch weni-

ger Rüstungsexporten entgegensetzen.

Antrag 46/I/2021

FA II - EU-Angelegenheiten

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Für einen grundlegenden Systemwechsel in der EU-Landwirtschaftspolitik!
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(Weiterleiten an die SPD-Bundestagsfraktion und die

S&D-Fraktion im Europäischen Parlament)

 

Der aktuelle Stand der Trilogverhandlungen zur Reform

der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU ist enttäu-

schend. Der so oft angekündigte Systemwechsel in der

Landwirtschaftspolitik scheint auch diesmal auszublei-

ben. Weiterhin soll vor allem die Agrarindustrie von den

EU-Zuschüssen profitieren. Überdüngung, Grundwasser-

schutz, Insekten- und Vogelsterben sowie das Ausster-

ben kleiner und mittlerer Höfe aufgrund der Marktmacht

weniger Handelskonzerne spielen nur eine untergeordne-

te Rolle. Besonders ernüchternd ist die unter deutscher

Präsidentschaft von Ministerin Klöckner ausgehandelte

Verhandlungsposition des Rates. Doch auch mit dem

vomEuropäischen Parlament (EP) verabschiedeten Stand-

punkt lassen sich die Klima- und Nachhaltigkeitsziele des

Europäischen Grünen Deal nicht erreichen. Wir begrüßen

es daher, dass die SPD-Gruppe im EP mehrheitlich gegen

die Parlamentsposition gestimmt hat. Dennochmuss nun

imTrilog alles versucht werden, um einMaximum an grü-

ner sowie roter Architektur in der GAP herauszuholen.

 

Wir forderndaher die SPD-Mitglieder imBundestag, in der

Bundesregierung und im Europäischen Parlament sowie

alle europäischen Sozialist*innen dazu auf, sich in den ak-

tuellen Verhandlungen um die GAP-Reform für folgende

Ziele einzusetzen:

 

- Enge Bindung der GAP an das Pariser Klimaabkommen

und den European Green Deal!

Dazu müssen z. B. die Farm-to-Fork-Strategie und EU-

Biodiversitätsstrategie stärker in die Agrarreform einflie-

ßen und die Mitgliedstaaten bei der Erarbeitung der Stra-

tegischen Pläne verpflichtet werden, den Europäischen

Grünen Deal bei der Festlegung ihrer Ziele zu berücksich-

tigen.

 

 - Erhalt der biologischen Vielfalt im ländlichen Raum: Da-

zu muss der Pestizid-, Dünger- und Antibiotika-Einsatz

massiv heruntergefahren werden. Stattdessen braucht
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es alternative Formen, wie das Umpflügen des Bodens,

jährliche Fruchtwechsel undVorrangflächen für Landwirt-

schaft ohne Chemie.

 

- Angemessene Preise für landwirtschaftliche Produkte:

Biodiversität und Tierwohl brauchen einen Preis! Daher

fordern wir hohe EU-Mindeststandards beim Tierwohl (d.

h. eine artgerechte Tierhaltung sowie einen artgerechten

Lebendtransport).

 

- Auskömmliche Löhne und hohe Sozialstandards in der

Lebensmittel- und Agrarindustrie: Betrieben, die sich

nicht an Vorgaben bei der Entlohnung, Wohn- und Le-

bensbedingungen oder an das Arbeitsrecht sowie die ILO-

Arbeits- und Sozialstandards halten, müssen Zuschüsse

entzogen werden!

Übergeordnetes Ziel unserer Politikmuss dabei ein grund-

legender Systemwechsel in derGAP sein, der unter folgen-

den Gesichtspunkten durchzusetzen ist:

 

- Öffentliches Geld für öffentliche Leistungen

Es bedarf einer radikalen Neuausrichtung der Agrarför-

derung nach dem Prinzip ‚öffentliches Geld für öffentli-

che Leistungen‘. Wir wollen von der Landwirtschaft nicht

nur Nahrungsmittel, sondern auch Klima, Natur, saube-

res Grund- und Oberflächenwasser, CO2-Bindung im Bo-

den sowie kulturelle und soziale Leistungen. Und dafür

bezahlen wir in Zukunft die Bäuer*innen! Steuergelder

sollen daher schrittweise effizienter und in viel größerem

Umfang als bisher für Umwelt- und Tierschutz sowie zur

Stärkung der ländlichen Räume, dem Erhalt von Kultur-

landschaften undGrünland eingesetztwerden. Daher for-

dern wir das Abschmelzen der ersten Säule der GAP. Die

freiwerdenden Mittel sollen zugunsten der zweiten Säu-

le eingesetzt werden. Direktzahlungen, die ausschließlich

pro Hektar gezahlt werden, gehören abgeschafft. Zudem

müssen der ökologische Landbau, Blüh- und Schutzstrei-

fen an Gewässern, Agroforstsysteme oder die Renaturie-

rung von trockengelegten Mooren in die klassische Flä-

chenförderung aufgenommenwerden. Notwendig zur er-

folgreichen Umsetzung dieser Regelungen ist ein wirksa-

mes Kontroll- und Sanktionssystem, für das auch Geld be-

reitgestellt werden muss. Kompetenzen und Verantwort-

lichkeiten müssen in diesem System klar gegeben sein.

Die Oberaufsicht sollte bei der Behörde für Lebensmit-

telsicherheit der EU oder einer neuzugründenden EU-

Agentur liegen. Diesemussmit ausreichend Fachpersonal

ausgestattet sein. Abhängigkeiten oder bestehende Ver-

bindungen zu privaten Unternehmen darf es dabei nicht

geben.

 

-Vielfalt in der Landwirtschaft und im Lebensmittelsektor

Wir möchten eine vielfältige Bewirtschaftung der land-

wirtschaftlichen Flächen. Das heißt keine riesigen Mono-

kulturen und eine Mosaikstruktur in der Landnutzung.
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Zunehmend beherrscht jedoch der internationale Finanz-

markt die Verpachtung von Ackerflächen und verein-

nahmtdieDirektsubventionenderBauern.Deren Lagehat

sich rapide verschlechtert, da sie meist nur Rohstoffliefe-

ranten sind und ihre Produkte nicht selbst veredeln. Oligo-

polartige Konzentrationen im Einzelhandel und in der ver-

arbeitenden Lebensmittelindustrie haben einen enormen

Kostendruck erzeugt, der zu den heutigen Dumpingprei-

sen geführt hat – mit entsprechenden Folgen von Selbst-

ausbeutung von kleinen Höfen und Niedriglöhnen für Ar-

beiter*innen etwa in der Fleischverarbeitung. Wir wen-

denuns entschieden gegen eine solche Konzentration von

Marktmacht sowohl in der Landbewirtschaftung durch

ausschließlich große Betriebe als auch in der Verarbeitung

und Veredelungsindustrie oder im Einzelhandel. Neben

zielgerichteter finanzieller Förderung braucht es hier auch

ein starkes Kartellrecht und ggf. die Zerschlagung vonMo-

nopolen. Aktuell dominieren zu oft die großen, hochpro-

fessionalisierten Betriebe. Wir wollen insbesondere die

kleinen, unternehmergeführten Betriebe – sowohl in der

Erzeugung als auch in der Weiterverarbeitung – fördern.

Genoss*innenschaften als Unternehmensform bewerten

wir als besonders förderungswürdig. Zu der Vielfalt, wie

wir sie uns wünschen, gehört auch die Weiterverarbei-

tung direkt in den kleinen bäuerlichen oder handwerk-

lichen Betrieben sowie Kooperationen zwischen den Be-

trieben, dem Lebensmitteleinzelhandel und den Metro-

polregionen. Außerdem sehen wir in regionalen (Direkt-

)Vermarktungsstrukturen eine wichtige Alternative zum

Einzelhandel und eine Möglichkeit, den produzierenden

und verarbeitenden Betrieben mehr Unabhängigkeit und

Sicherheit zu bieten. An diesen Zielenmüssen sich die För-

derinstrumente ausrichten.

 

- Viehwirtschaft und Klimaschutz

Die Viehwirtschaft hält 2020 viel mehr Tiere als die ei-

genen Felder ernähren können. Daher stehen auch die

bewirtschafteten Flächen in vielen EU-Mitgliedstaaten in

keinem Verhältnis zur anfallenden Gülle. Getreidebasier-

tes Kraftfutter ersetzt zudem die für das Verdauungs-

system von Rindern viel besser geeignete Ernährung mit

Gräsern, die für Menschen nicht als Nahrung geeignet

sind. Für Fleisch wurde in den letzten Jahren ein histo-

risch einmalig hoher Verbrauch verzeichnet. Die Minde-

rung des Fleischkonsums ist unvermeidlich und außer-

dem für den Klimaschutz sehr wichtig, da Nutztiere in er-

heblichem Umfang die Treibhausgase Kohlenstoffdioxid

und das noch wirksamere Methan ausstoßen. Infolge der

Verschiebung der Klimazonen ist zudem Wiederauffors-

tung unerlässlich, um der Atmosphäre Klimagase zu ent-

nehmen und in der Summe eine klimaneutraleWirtschaft

zu ermöglichen. Wüstenbildung kann so verhindert wer-

den.Dazugehört, dass naturbelassene Flächennur inAus-

nahmefällen aus der Förderung fallen. Moore und Feucht-

wiesen sind besonders wichtige Kohlenstoffsenken. Be-
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stehende Moore müssen geschützt, trockengelegte Moo-

re wieder vernässt werden.

 

- Landwirtschaft und fairer Handel

Zu viel der landwirtschaftlichen Produktion ist heute für

den Export gedacht. Teuer subventionierte europäische

Produktewerden nach China exportiert oder sie zerstören

die ländlich geprägte Basis der Wirtschaft in Afrika. Un-

ser Konsumverhalten bei Fleisch trägt dazu bei: So wird

bei Hähnchen hauptsächlich Hühnerbrust gekauft. Der

Rest des Hähnchens bleibt übrig und die Produzent*in-

nen können diese entweder entsorgen oder exportieren.

Europa darf sich daher nicht länger für einen ungezügel-

ten Export im Agrarsektor einsetzen. Ungleichgewichte

der Akteure auf demWeltmarkt aufgrund von Subventio-

nen führen zur Vernichtung von kleinbäuerlichen Existen-

zen imAfrika südlich der Sahara. Sie erzeugenArmut, eine

schlechte Versorgungslage und somit weitere Fluchtursa-

chen, die zudemhohenMigrationsdruckder vergangenen

Jahre beigetragen haben. Fairer Handel hingegen erlaubt

diesen Ländern nicht nur Zölle, sondern darüber hinaus

Einfuhrverbote für bestimmte Produkte. Anders sind ins-

besondere tiefgefrorene Fleischreste aber z.B. auchMilch-

pulver nicht von funktionierenden landwirtschaftlich ge-

prägten Ökonomien des globalen Südens fernzuhalten.
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Familie / Kinder / Jugend

Antrag 83/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt (Konsens)

Demokratiebildung? Jugendbeirat!
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DieWahlbeteiligung gerade bei Erst- bzw. Jungwähler*in-

nen geht zurück bzw. stagniert. Ein Grund hierfür ist die

mangelnde Partizipation von Kindern und Jugendlichen

sowie einemangelhafte Erziehung und Förderung von Ju-

gendvereinen, die das Demokratieverständnis für Kinder

und Jugendliche fördern und damit einen Beitrag leisten,

die jungen Menschen zu mündigen Demokrat*innen zu

erziehen. Damit ein Teil dazu beigetragen wird, diesem

Trend entgegengewirktwird undumKindern und Jugend-

lichen die Vertretung ihrer eigenen politischen Interes-

sen zu ermöglichen, fordernwir, dass ein Jugendbeirat auf

Bezirks- und Landesebene etabliert wird.

 

Jugendbeirat – aber warum? 

Erst einmal was ist überhaupt ein Jugendbeirat und was

sind seine Aufgaben?

 

Ein Jugendbeirat ist ähnlichwieein Seniorenbeirat einBei-

rat, der von Jugendlichen im Alter von 12-18 Jahre gewählt

wird und sich aus Jugendlichen in diesem Alter zusam-

mensetzt. Bei der Zusammensetzung muss dabei auf die

Quotierung geachtetwerden.Wahlberechtigt sind alle Ju-

gendlichen im Bezirk bzw. der Stadt.

 

DieMitglieder des Beirats erhalten hier dieMöglichkeit an

den politischen Prozessen aktiv zu partizipieren und ih-

re Ideen einzubringen. Sie dürfen Anträge bzw. Anfragen

stellen und erhalten Rederecht in Ausschüssen und BVV-

Versammlungen.

 

Ein Jugendbeirat ist gelebte Demokratie und es ist über-

fällig eben jenen in Berlin einzuführen. Zudem sollte dort

wo ein Seniorenbeirat existiert auch ein Jugendbeirat par-

tizipieren dürfen.

 

Deshalb fordern wir, dass sich die SPD-Mitglieder der Be-

zirksfraktionen und des Abgeordnetenhauses dafür ein-

setzen, dass das Bezirksverwaltungsgesetz um eine Norm

ergänzt wird:

• Kinder- und Jugendbeteiligung: Der Bezirkmuss bei

PlanungenundVorhabendie die Interessen vonKin-

dern und Jugendlichen berühren, diese in angemes-

sener Weise beteiligen. Zur Wahrnehmung dieser

Interessen soll ein Kinder-und Jugendbeirat gebildet

werden. Der Beirat ist parteipolitisch und konfessio-

nell neutral. Die Mitglieder sind ehrenamtlich tätig.

 

• Im Rahmen des Aufgabenbereiches des Kinder-und

LPT I-2020 - Überweisen an FA IV - Kinder Jugend Familie

Bisher liegt keine Stellungnahme vor.
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Jugendbeirates unterstützen die Organe des Bezirks

den Beirat in seinem Wirken. Sie beziehen ihn zur

Beteiligung der Kinder 25und Jugendlichen beiallen

Planungen und Vorhaben in die Entscheidungsfin-

dung ein.

 

Der Kinder-und Jugendbeirat erhält eine genaue Sat-

zung, welche folgende Bereiche umfasst: Aufgaben, Zu-

sammensetzung,Wahlzeit,Wahlverfahren,Geschäftsord-

nung, Vorstandstätigkeiten, Finanzierung und Datenver-

arbeitung. Änderungen der Satzung kann vom gewählten

Kinder-und Jugendbeirat vorgenommen werden. Bedarf

jedoch die einfache Zustimmung der Bezirksversamm-

lung.

Antrag 158/I/2020

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt (Konsens)

Demokratiebildung? Jugendbeirat!
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DieWahlbeteiligung gerade bei Erst- bzw. Jungwähler*in-

nen geht zurück bzw. stagniert. Ein Grund hierfür ist die

mangelnde Partizipation von Kindern und Jugendlichen.

Sowie einer mangelhaften Erziehung und Förderung von

Jugendvereinen, die das Demokratieverständnis für Kin-

der und Jugendliche fördern und damit einen Beitrag leis-

ten die jungen Menschen zu mündigen Demokrat*innen

zu erziehen. Damit ein Teil dazu beigetragen wird, diesen

Trend entgegengewirkt wird, fordern wir, dass Jugendbei-

räte auf Bezirksebene etabliert werden.

 

Jugendbeirat – aber warum? 

Erst einmal was ist überhaupt ein Jugendbeirat und was

sind seine Aufgaben?

Ein Jugendbeirat ist ähnlichwieein Seniorenbeirat einBei-

rat, der von Jugendlichen im Alter von 12-18 Jahre gewählt

wird und sich aus Jugendlichen in diesem Alter zusam-

mensetzt. Wahlberechtigt sind alle Jugendlichen im Be-

zirk bzw. Stadt.

DieMitglieder des Beirats erhalten hier dieMöglichkeit an

den politischen Prozessen aktiv zu partizipieren und ih-

re Ideen einzubringen. Sie dürfen Anträge bzw. Anfragen

stellen und erhalten Rederecht in Ausschüssen und BVV-

Versammlungen.

Ein Jugendbeirat, das ist gelebte Demokratie und es ist

überfällig eben jenen in Berlin einzuführen. Zudem sollte

dortwoein Seniorenbeirat existiert auch ein Jugendbeirat

partizipieren dürfen.

Deshalb fordern wir, dass sich die SPD- Mitglieder der Be-

zirksfraktionen und des Abgeordnetenhauses dafür ein-

setzen, dass das Bezirksverwaltungsrecht um folgende In-

halte ergänzt wird:

LPT I-2020 - Überweisen an FA IV - Kinder Jugend Familie

Bisher liegt keine Stellungnahme vor.
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• Der Bezirk muss bei Planungen und Vorhaben, die

die Interessen von Kindern und Jugendlichen berüh-

ren, diese in angemessenerWeise beteiligen.

• ZurWahrnehmung dieser Interessen soll ein Kinder-

und Jugendbeirat gebildet werden. Der Beirat ist

parteipolitisch und konfessionell neutral. Die Mit-

glieder sind ehrenamtlich tätig. Er ist bei Angele-

genheiten, dieKinderund Jugendlichebetreffen, an-

zuhören und in die Entscheidungsfindung einzube-

ziehen. Der Kinder- und Jugendbeirat kann Anre-

gungen machen und Behörden und Einrichtungen,

Informationen und Beratungen anbieten.

• Über das Wahlverfahren der ehrenamtlichen Mit-

glieder des Kinder- und Jugendbeirat entscheidet

die Bezirksverordnetenversammlung.

• Der Kinder- und Jugendbeirat gibt sich eine Sat-

zung, die der Zustimmung der Bezirksverordneten-

versammlung bedarf.

• Nebender Beteiligungdes Kinder- und Jugendbeira-

tes sollen in besonderen Fällen oder periodisch auch

andere geeignete Verfahren einer Beteiligung von

Kindern und Jugendlichen durch den Bezirk ange-

wendet werden.“

Antrag 47/I/2021

KDV Friedrichshain-Kreuzberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: AH Fraktion, Landesgruppe, Senat (Kon-

sens)

Erstwahlpaket einführen

1
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Das erste Mal Wählen kann ganz schön einschüchternd

sein: große und komplizierteWahlzettel, dasWissen jetzt

etwas Wichtiges zu tun und gleich beim ersten persönli-

chenKontaktmit der komplexenWelt der Politik entschei-

den zu müssen.

 

Das kann jungeMenschen schnell verunsichern–dochbe-

trifft dies nicht alle gleich. Kinder aus bildungsnahen Fa-

milien der Mittelschicht werden oft schon als kleine Kin-

der andasWählenherangeführt: siewerdenmit insWahl-

lokal genommen, dürfen mit in die Wahlkabine und sich

das Wählen der Eltern schon einmal mit anschauen und

können sich bei Fragen an diese wenden. Kinder deren El-

tern nicht oder selten wählen fehlen diese Erfahrungen

und stehen somit oft vor einer großenHürde,wenn sie das

erste Mal selbst politisch aktiv werden sollen.

 

UmdieseUngerechtigkeit zu verhindernundmehrGleich-

heit bei der politischen Beteiligung jungerMenschen her-

zustellen soll ein Erstwahlpaket eingeführt werden.

 

In diesem sollen alle Erstwähler*innen jeweils kurz vor
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ihrer ersten Wahl auf Europa-, Bundes-, Landes- und

Kommunalebene niedrigschwellig und komprimiert in-

formiert werden. Es soll dabei erklärt werden:

 

• was gewählt wird (Aufgaben des jeweiligen Parla-

ments)

• wie gewählt wird (fiktiverMusterwahlzettel, Ablauf

desWahlganges, Informationen zumWahllokal)

• wer gewählt wird (weiterführende Links zumWahl-

O-Maten oder ähnlichen Informationsangeboten)

 

Im Idealfall sind dies Aspekte, die die politische Bildung in

der Schule abdeckt. Doch zum einen kann somit vorhan-

denesWissen in zeitlicherNähe zurWahl aktiviertwerden

und zumanderenwirklich sichergestellt werden, dass alle

Jugendlichen erreicht werden.

Die Informationen sollen dabei von der Bundes-, bzw. Lan-

deszentrale für politische Bildung zusammengestelltwer-

den. Das Paket soll mehrsprachig sein und insbesondere

auch in leichter Sprache angeboten werden.

 

Durch das Paket werden nicht nur jungen Menschen

bei ihrer ersten Wahl geholfen, Studien zeigen auch das

Erstwähler*innen ihre nicht-wählenden Eltern wieder zur

Wahl motivieren können.

 

Daher fordern wir:

• die Einführung eines Erstwahl-Pakets, das Jugendli-

che bei ihrer erstenWahl unterstützt

 

Antrag 48/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Überweisung Antrag 47/I/2021 (Konsens)

Das Erstwahlpaket

1
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Die erste Wahl kann für Erstwähler*innen ziemlich ver-

unsichernd sein. Je nach Politikinteresse im Elternhaus,

dem Niveau des Politikunterrichts in der Schule und den

Einflüssen aus dem Freundeskreis, besteht bei vielen jun-

genMenschenoftUnklarheit über die Funktionsweise des

Wahlsystems, die inhaltlichenPositionierungender vielen

verschiedenen Parteien und die politische Gemengelage

vor- und nach der Wahl. Gerade für Kinder deren Eltern

nicht oder selten wählen ist dies ein Problem und sie ste-

hen somit oft vor einer großen Hürde, wenn sie das erste

Mal selbst politisch aktiv werden sollen

 

UmdieseUngerechtigkeit zu verhindernundmehrGleich-

heit bei der politischen Beteiligung jungerMenschen her-

zustellen soll ein Erstwahlpaket eingeführt werden.
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In diesem sollen alle Erstwähler*innen jeweils kurz vor

ihrer ersten Wahl auf Europa-, Bundes-, Landes- und

Kommunalebene niedrigschwellig und komprimiert in-

formiert werden. Die Informationen sollen dabei von un-

abhängiger Stelle verifiziert werden. Es soll dabei erklärt

werden:

•  was gewählt wird (Aufgaben des jeweiligen Parla-

ments)

•  wie gewählt wird (fiktiver Musterwahlzettel, Ab-

lauf des Wahlganges, Informationen zum Wahllo-

kal)

 

Im Idealfall sind dies Aspekte, die die politische Bildung in

der Schule abdeckt. Doch zum einen kann somit vorhan-

denesWissen in zeitlicherNähe zurWahl aktiviertwerden

und zumanderenwirklich sichergestellt werden, dass alle

Jugendlichen erreicht werden.

 

Die Informationen sollen dabei von der Bundes-, bzw. Lan-

deszentrale für politische Bildung zusammengestelltwer-

den. Das Paket soll mehrsprachig sein und insbesondere

auch in leichter Sprache angeboten werden. Es soll mit

der Wahlbenachrichtigung an die Erstwähler*innen ver-

schickt werden.

 

Durch das Paket werden nicht nur jungen Menschen

bei ihrer ersten Wahl geholfen, Studien zeigen auch das

Erstwähler*innen ihre nicht-wählenden Eltern wieder zur

Wahl  motivieren können.

 

 Daher fordern wir:

•  die Einführung eines Erstwahl-Pakets, das Jugendli-

che bei ihrer erstenWahl unterstützt

Antrag 49/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Corona verlangt mehr von uns: Kindeswohlgefährdungen effektiv begegnen!

1
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3
4
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9

10
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Die Zahl der Missbrauchsfälle Kinder und Jugendlicher in

Deutschland ist besorgniserregend hoch, das Kindeswohl

Vieler ist gefährdet. Aktuell aufgedeckte Missbrauchsfäl-

le wie aus Münster verdeutlichen, dass die Strukturen

der Jugendämter so löchrig sind, dass fehlendeKommuni-

kation und fehlende bundesländerübergreifende Koope-

rationen dazu geführt haben, dass auf Missbrauchsfälle

bzw. Kindeswohlgefährdungen viel zu spät reagiert wur-

de, obschon diese bekannt waren. Hier zeigt sich ein-

mal wieder, dass der Sparkurs der Landesregierungen

und Kommunen bundesweit dafür gesorgt hat, dass auch

in 2021 eine Vielzahl von Kindern und Jugendlichen in
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Deutschland, deren Dunkelziffer dramatisch höher ver-

mutetwird als in denKriminalstatistiken erfasst, nicht be-

hutsam aufwachsen.

 

Ob eine Gefährdung des Kindeswohls vorliegt, ist nicht

immer offensichtlich erkennbar. Gewalt gegen Kinder

umfasst vor allem auch die psychische Gewalt und Ver-

wahrlosung, die nur bei genauem Hinschauen und Aus-

einandersetzen mit dem Kind erkannt werden kann. Vie-

le Pädagog*innen, Erzieher*innen und Lehrer*innen, die

stets um das Kindeswohl besorgt sind, berichten an die

Jugendämter und stellen Anträge auf individuelle Unter-

stützung. Diesewerden jedoch in einer Vielzahl abgelehnt

oder ungenügend bearbeitet. Die Berichte und Anträge

erfolgen auf Engagement des jeweiligen Mitarbeitenden

und der Einrichtung. Dies sollte jedoch Teil des Aufgaben-

spektrums und eine verpflichtende, grundlegende Aufga-

be sein, um eine engmaschige Betreuung und Sicherstel-

lung des Kindeswohls wahren zu können.

 

Es ist untragbar, wenn diese Betreuung und Umsorge

nur aufgrund persönlichen Engagements erfolgt. Auch

wenn dieMitarbeiter*innen ohnehin genug Aufgaben ha-

ben, sollte dies keine Ursache dafür sein, Kindeswohlge-

fährdungen nicht nachzugehen. Daher ist auch die Auf-

stockung des Personals und der beauftragten Personen

unerlässlich, um zu gewährleisten, dass ein*e Mitarbei-

ter*in sich angemessen um den einzelnen Sachverhalt

kümmern und sich so Kindeswohlgefährdungen widmen

kann, um einzelnen Kindern und Familien aus der Krise zu

helfen.

 

In der Realität kommt dies leider zu kurz. Hierfür sind

häufigKapazitätsmangel und Finanzierungsschwierigkei-

ten die Begründung. Mitarbeiter*innen der Jugendämter

sind mit der Masse der ihnen zugewiesenen Fälle über-

fordert und können so dem Einzelfall nicht gerecht wer-

den. Die Corona-Situation hat diese Lage nochmals ver-

schärft, sodass ein akuter Handlungsbedarf besteht. Die

Strukturen der Jugendämter und beauftragten Organisa-

tionen bedürfen sowohl finanzielle als auch strukturel-

le Veränderungen, um ein sicheres Aufwachsen für jedes

Kind und jeden Jugendlichen zu sichern, nicht nur in Coro-

nazeiten.

 

Wir fordern daher:

• die Jugendämter sowie städtischen und nicht städ-

tischen Einrichtungen, die mit der Aufgabe der

Überprüfung des Kindeswohl beauftragt sind, mit

Personal soweit aufzustocken, dass die Anzahl der

Kinder pro Sachbearbeiter*in nicht höher als 50 ist;

• die ErhöhungdesBudgets für die Finanzierungeines

großen Teils der eingehenden Anträge für Hilfsmit-

tel und Fördermaßnahmen;

• Bildungseinrichtungen wie Kitas und Schulen für
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Kinder von bis zu 14 Jahren zu einer vierteljährlichen

Beobachtungsprotokoll/ Feststellungsprotokoll an-

zuhalten, wenn ein Anfangsverdacht auf eine Kin-

deswohlgefährdung vorliegt: Die Erzieherinnen und

Lehrerinnen sollen ihren Vorgesetzten gegenüber

die Gründe für die Annahmeder Kindeswohlgefähr-

dung schriftlich darlegen. Für die schriftliche Beob-

achtung sollen inhaltliche Vorgaben vom Jugend-

amt zur Verfügung gestellt werden.

• eine gezielte Sensibilisierung für alle öffentlichen

Stellen, wie psychische und physische Gewalt ge-

genüber einem Kind erkannt und überprüft wird.

• Bereitstellung von Dolmetschdiensten zur unein-

geschränkten Kommunikation mir Kindern, die der

deutschen Sprache nicht bzw. nicht ausreichend

mächtig sind

• den finanziellen und räumlichen Ausbau von be-

stehenden Kinderschutzambulanzen.

Antrag 50/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA IV - Kinder Jugend Familie (Konsens)

Situation von Berliner Careleaver*innen verbessern!
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Careleaver*innen sind junge Volljährige, die während ih-

rer Kindheit und/oder Jugend in betreuten Wohngrup-

pen und anderen stationären Hilfen zur Erziehung oder

in Pflegefamilien aufgewachsen sind und im Übergang

zum Erwachsenenleben die stationäre Jugendhilfe ver-

lassen. Dieser Übergang stellt viele vor besondere Her-

ausforderungen. Careleaver*innen müssen schneller und

früher selbstständig werden als ihre Altersgenoss*innen.

Laut Daten des Statistischen Bundesamts von 2019 ziehen

junge Menschen in Deutschland erst mit knapp 24 Jahren

bei ihren Eltern aus. Careleaver*innen hingegen verlassen

die Jugendhilfe in der Regel bereits im Alter von 18 Jahren.

Dieser Übergang in die Selbstständigkeit ist mit vielen Ri-

siken verbunden und kann in der Regel nicht durch fami-

liäre Unterstützung abgefedert werden.Wir sehen im Fol-

genden die Altersspanne nach demVerlassen der Jugend-

hilfe bis zum Alter von 27 Jahren als zentralen Zeitraum

für die Unterstützung von Careleaver*innenn an. Im Zwei-

fel müssen die Ansprüche jedoch nach dem individuellen

Bedarf geregelt werden.

 

Wohnungsmarkt

Während der stationären Jugendhilfe sind die Jugendli-

chen in Wohngruppen oder in Wohnungen des Trägers

untergebracht. Mit dem Verlassen der Jugendhilfe müs-

sen Careleaver*innen auch die Trägerwohnung verlassen

und neuen Wohnraum finden. Der Wohnungsmarkt in

Berlin ist bereits angespannt, aber gerade Careleaver*in-
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nen sind bei derWohnungssuche benachteiligt. Aufgrund

ihres Alters haben sie häufig noch kein festes und si-

cheres Gehalt. Eine Bürgschaft von Familienangehörigen

einzuholen ist jedoch meist auch keine Option. Wir for-

dern daher, dass das Jugendamt als Bürgschaft für Care-

leaver*innen einspringt, solange sie selbst noch kein fes-

tes und ausreichendes Einkommen erzielen. Während an-

dere junge Menschen im Notfall bei ihrer Familie woh-

nenkönnen, bestehtwegendes fehlenden familiärenNet-

zes für Careleaver*innendasunmittelbareRisikoderWoh-

nungslosigkeit. Wir fordern daher, dass Careleaver*innen

Zugang zum Geschützten Marktsegment des Landes Ber-

lins erhalten.

 

Der Übergang ins Erwachsenenalter ist oftmals von Brü-

chen und Veränderungen geprägt, die nicht selten mit

einem Ortswechsel einhergehen. Viele junge Menschen

ziehen ganz selbstverständlich zwischen dem Abschluss

oder dem freiwilligen Dienst im Ausland und dem Be-

ginn der Ausbildung oder des Studiums zeitweise zu ihren

Eltern. Careleaver*innen haben diese Möglichkeit nicht.

Um sie in solchen Übergangsphasen zu unterstützen for-

dern wir die unkomplizierte und unbürokratische Bereit-

stellung von befristetemmöbliertemWohnraum in Form

von Ein-Zimmer-Appartements oder die Übernahme von

Kosten bei Übernachtungen in Hostels speziell für Care-

leaver*innen. So können Careleaver*innen inWohnungen

oderHostels unterkommen,wenn sie aufgrund einesUm-

zugs, eines Job- oder Studienfachwechsels und anderen

Veränderungen befristet eine Übergangswohnung benö-

tigen.

 

 Arbeit, Ausbildung & Hochschule

Bildung ist ein Grundrecht und darf nicht vom familiä-

ren Hintergrund abhängen. Unsere Bildungsinstitutionen

müssen insbesondere für Careleaver*innen Angebote der

Beratung, des Mentorings und des Austausches bereit-

stellen. Die Möglichkeit, eine Hochschule zu besuchen

oder eine Ausbildung zu beginnen, wird außerdem von

der Verfügbarkeit finanzieller Ressourcen beschränkt. So

setzen viele Berufsausbildungen den Besitz einer Fahr-

erlaubnis oder gar eines eigenen Autos voraus. Zudem

gehört zur Grundausstattung von Auszubildenden und

Studierenden der Zugang zu Internet und einem Laptop

oder PC.Weiterhin sollen auch Careleaver*innen dieMög-

lichkeit erhalten, an Summer Schools, Auslandssemestern

und anderen (aus-)bildungsrelevanten Angeboten teilzu-

haben. Wir fordern die Einrichtung eines Fonds für die

Finanzierung von Aus- und Bildungsvorhaben für Care-

leaver*innen. Careleaver*innen mit seelischen oder kör-

perlichen Beeinträchtigungen werden oftmals nach dem

Verlassen der Jugendhilfe an die Eingliederungshilfe wei-

tergeleitet. Dadurch können jedoch nicht immer alle Po-

tentiale ausreichend gefördert werden. Daher fordern

wir eine genaue Prüfung bevor an die Eingliederungshil-
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fe übersendet wird. Idealerweise sollen die Betroffenen

die sogenannte Hilfe für junge Volljährige erhalten.

 

 Finanzielle Unterstützung

Careleaver*innen sind aufgrund des Bruchs zur oder das

Fehlen von der Herkunftsfamilie finanziell auf sich allein

gestellt. Bei Brüchen im Lebenslauf ist es wichtig, dass die

finanzielle Unterstützung aufgrund von bürokratischen

Hürden nicht abbricht, sodass keine Finanzierungslücken

entstehen. Die nahtlose Finanzierung muss unbedingt si-

chergestellt werden. Daher müssen Jugendämter Care-

leaver*innen solange finanziell unterstützen bis die zu-

ständige Stelle die konkreten Zahlungen vornimmt.

 

Bürokratische Hürden treten auch dann auf, wenn Mitar-

beiter*innen inÄmternund Behördenungenügend fürdie

Situation von Careleaver*innenn geschult werden. BAföG-

 Ämter dürfen Careleaver*innenn die finanzielle Unter-

stützung nicht verweigern, weil sie den Kontakt zur Fa-

milie verloren haben. Mitarbeiter*innen in Ämtern und

Behörden sollen daher bezüglich der besonderen Bedarfe

von Careleaver*innenn besser geschult werden.

 

Weiterhin muss ein Fonds geschaffen werden, der Care-

leaver*innen in Notsituationen unterstützt. Ein Wasser-

schaden oder der Verlust desMonatstickets für den ÖPNV

dürfen nicht zum Abbruch der Ausbildung oder des Stu-

diums und zur Existenzbedrohung führen. In Notfällen

braucht es schnelle und unbürokratische Hilfe für Care-

leaver*innen.

 

 Persönliche Entwicklung und Netzwerke

Nachdem Careleaver*innen die Jugendhilfe verlassen, ist

es von den Trägern und einzelnen Sozialarbeiter*innen

undErzieher*innenabhängig, inwiefernKontakt gehalten

wird bzw. gehalten werden kann. Damit dieser Kontakt

nicht davon abhängt, ob Träger über finanzielle oder per-

sonelle Kapazitäten verfügen, fordern wir eine Pauschale

für Träger, um die nachsorgende Betreuung zu ermögli-

chen, sofern die Careleaver*innen dies wünschen. Dafür

sindweitgehende finanzielleMittel notwendig. Da die Ju-

gendämter bereits jetzt überlastet sind, fordern wir ei-

ne bessere finanzielle und personelle Ausstattung der Ju-

gendämter. Nur wenn Jugendämter ausreichend perso-

nelle Ressourcen haben, sind die Mitarbeiter*innen in der

Lage, in regelmäßigen Abständen Hilfeplangespräche zu

führen und den Übergang aus der Jugendhilfe gemein-

sammit den Careleaver*innenn vorzubereiten. Weiterhin

müssen Maßnahmen umgesetzt werden, um die Arbeit

in den Jugendämtern attraktiver zu gestalten. Neben ei-

ner angemessenen Bezahlung müssen Mitarbeiter*innen

in den Jugendämtern Zugang zu regelmäßigenWeiterbil-

dungen erhalten.

 

Kinder und Jugendliche, die in Pflegefamilien aufgewach-
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sen sind, stellen bezüglich der Nachbetreuung eine eige-

ne Gruppe dar. Während manche Pflegefamilien in Kon-

takt bleiben, bricht bei vielen der Kontakt mit dem En-

de der Jugendhilfe ab. Sobald die Jugendhilfe endet, ver-

lieren Pflegeeltern ihre Privilegien, wie z.B. ein monat-

liches Pflegegeld, verschiedene finanzielle Beihilfen, et-

wa zur Einschulungoder Erstausstattung, Beratungsmög-

lichkeiten durch das Jugendamt und Entscheidungsbe-

fugnisse. Umdenweiteren Kontakt zwischen Pflegeeltern

und Pflegekindern zu fördern, fordern wir, dass Pflegeel-

tern auch nach Ende der Vollzeitpflege unterstützt wer-

den und Zugang zu Beratungen des Jugendamts und fi-

nanziellen Mitteln erhalten. Pflegeeltern stellen für Care-

leaver*innen wichtige Bezugspersonen dar und sollten,

wenn derWunsch des Careleavers besteht, auch nach der

Vollzeitpflege Teil ihres Lebens bleiben.

 

Careleaver*innen benötigen auch Anlaufstellen, welche

unabhängig von Trägern und Jugendämtern arbeiten.Wir

fordern daher die langfristige Schaffung einer zentra-

len und unabhängigen Anlaufstelle für Careleaver*innen

nach dem Vorbild des Kompetenznetzes Careleaver*in-

nen, das bereits in Berlin existierte. Hier sollen Care-

leaver*innen Zugang zu unabhängigen Informationen,

Beratung und den Zugang zu einem Netzwerk von an-

deren Careleaver*innen erhalten. Die Anlaufstelle soll

als physische Anlaufstelle mit einem großen Aufenthalts-

raum sowie getrennten Büro- und Beratungsräumen aus-

gestattet sein. Über diese Anlaufstelle sollen nicht nur Be-

ratungsgespräche stattfinden, sondern auch Workshops,

Vernetzungstreffen und Wochenendfahrten angeboten

werden. In den Beratungsgesprächen kann unabhängig

von finanziellen Interessen der Übergang in die Selbst-

ständigkeit, aber auch die Nachbetreuung nach dem

Verlassen der Jugendhilfe thematisiert werden. Außer-

dem soll die Möglichkeit der Interessensorganisation be-

stehen, sodass Careleaver*innen ein Mitspracherecht er-

halten.

 

 Forschung

Die Datenlage zu Careleaver*innen ist in Deutschland

dünn. Wir fordern, dass das Verlassen der Jugendhilfe

unddieNachsorge wissenschaftlichbegleitetwerdenund

im besten Fall in einer Längsschnittstudie münden.

 

 Corona

Die Coronapandemie trifft insbesondere Careleaver*in-

nen hart. Daher fordern wir den Zugang zu Hilfen der Ju-

gendhilfe für junge Volljährige zu erleichtern und die Al-

tersgrenze bis zur Vollendung des 21. in Einzelfällen bis

zum 25. Lebensjahres anzuheben. Der Hilfeplan soll indi-

viduell verhandelt werden.
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Antrag 51/I/2021

Abt. 06/03 Lichterfelde-West (Steglitz-Zehlendorf) + KDV

Steglitz-Zehlendorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme des Leitantrages (Konsens)

Einsetzung einer/s landesweiten Beauftragten für Kinderrechte und Kinderschutz

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Die SPD fordert die Einsetzung einer/s landesweiten Be-

auftragten für Kinderrechte und Kinderschutz mit folgen-

den Rechten und Aufgaben:

• Abstimmung der Maßnahmen zum Kinderschutz

und den Kinderrechten im Land Berlinmit denMaß-

nahmen auf Bundes-und Bezirksebene;

• Prüfung von Gesetzen und Verordnungen im Land

Berlin auf Beachtung der Kinderrechte, des Kinder-

schutzes und der Partizipation von Kindern

• Koordination eines Expert/innenkreises ausWissen-

schaft, Bildung und Zivilgesellschaft,  der  regelmä-

ßig  gegenüber  Parlament  und  Öffentlichkeit  über

den Stand der Kinderrechte und des Kinderschutzes

berichtet

 

Begründung

Gerade die letzten Monate und Wochen haben gezeigt,

dass Kinderschutz und die Sicherung der Kinderrechte ei-

ne verwaltungsübergreifende Aufgabe darstellt, die alle

Bereiche umfasst.

 

Kinderschutz reicht vomWohnungsbau, Verkehr über das

Gesundheitswesen bis hin zur Justiz, demSport, der Schu-

le und dem Kindergarten.

 

Durch die Pandemie haben sich die sozialen Auswirkun-

gen für Kinder und Ihre Familien verschärft. Hinzu kommt

der Anstieg von häuslicher Gewalt und den Kindesmiss-

handlungen, sowie Kindesmissbrauch.

 

In Berlin gibt es bestehende Präventionsnetzwerke zu

denThemenKinderrechteundKinderschutz. IhreTätigkeit

sollte imRahmenderAufgabeneines Landesbeauftragten

koordiniert und zusammengeführt werden.

Antrag 52/I/2021

KDVMitte + AfA

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Beschlusslage (Antrag 304/I/2020) (Kon-

sens)

Gerechtigkeitslücken im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) schließen (I): Teilzeitarbeit in Elternzeit für alle

Arbeitnehmer*innen

1
2
3
4

Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder im Bun-

destag und in der Bundesregierung auf, eine Geset-

zesänderung auf den Weg zu bringen, die im § 15

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) Absatz 7
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Satz 1 ersatzlos streicht.

 

§ 15 im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz regelt den

Anspruch von Arbeitnehmer*innen auf Verringerung der

Arbeitszeit im Rahmen der Elternzeit und die Vorausset-

zungen für die Inanspruchnahme. Absatz 7 Satz 1 regelt,

dass ein Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit erst besteht,

wenn der Arbeitgeber regelmäßig mindestens 15 Perso-

nen beschäftigt. Diese Ausnahme bedeutet leider eine

konkrete Ungleichbehandlung von Millionen Arbeitneh-

mer*innen, die es für uns Sozialdemokrat*innen umge-

hend zu korrigieren gilt.

 

 

 

 

 

Begründung

Die aktuelle Gesetzeslage verhindert die Teilzeitarbeit in

Elternzeit für zahlreiche Beschäftige, da sie keinen Rechts-

anspruch darauf gemäß Bundeselterngeld- und Eltern-

zeitgesetz (BEEG) haben. Viele Eltern wünschen sich aber

eine partnerschaftliche Organisation der Kinderbetreu-

ung und möchten dafür zeitweise in Teilzeit arbeiten,

um den Beruf besser mit den täglichen Aufgaben und

der Familie vereinbaren zu können. Alleine in der Hand-

werksbranche arbeiten rund 5,2 Millionen Beschäftigte in

553.600 Betrieben, die im Jahre 2019 640 Mrd. Euro Um-

satz für die deutscheWirtschaft erbrachten, Tendenz stei-

gend. Im Durchschnitt arbeiteten 9 Personen in einem

Unternehmen im zulassungspflichtigen Handwerk. Auch

diesen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen muss ei-

ne Möglichkeit auf Teilzeitarbeit in Elternzeit geschaf-

fen werden. Alles andere wäre weiterhin eine Ungleich-

behandlung. Zudem ist es aus gleichstellungspolitischer

Sicht unabdinglich die Hürden für partnerschaftlich orga-

nisierte Care-Arbeit von Eltern nicht schon an dieser Stel-

le im Berufsleben festzuschreiben. Die Praxis zeigt, dass

vieleArbeitgebernicht freiwilligTeilzeitarbeit in Elternzeit

akzeptieren, wenn der bzw. die Beschäftige rechtlich kei-

nen Anspruch darauf hat. Aktuell liegt vom Bundesminis-

terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ein Refe-

rentenentwurf zum BEEG vom 14.02.2020 vor, der die ge-

schilderte Problemlage bisher nicht berücksichtigt.

Antrag 53/I/2021

AfA Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt durch Beschlusslage (Antrag 305/I/2020) (Kon-

sens)

Gerechtigkeitslücken im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) schließen (II): Bemessungszeitraum vom Elterngeld

für Eltern nach einerWeiterbildung flexibilisieren
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Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder

im Bundestag und in der Bundesregierung auf, im

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) eine

Ausnahmeregelung zu schaffen, die den Bemessungs-

zeitraum vom Elterngeld für Eltern nach einer beruflichen

Weiterbildung vor der Geburt des Kindes flexibilisiert.

Begründung

Für die Berechnung des Elterngeldes werden für Nicht-

Selbstständige Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen als

Bemessungszeitraum die 12 letzten Kalendermonate vor

dem Kalendermonat der Geburt des Kindes zugrunde ge-

legt. Sogeregelt im§2bdesBundeselterngeld- undEltern-

zeitgesetztes (BEEG).

 

Für denFall, dass ein Elternteil vor derGeburt desKindes in

Weiterbildung oder Qualifizierung (ggfs. mit ALG 1-Bezug,

ALG 2-Bezug oder mit einem Stipendium) war und nach

erfolgreichem Abschluss in den Arbeitsmarkt eintritt und

ausreichend eigenes Erwerbseinkommen erzielt, bedeu-

tet dies auch für die Folgejahre, dass der Elternteil im Falle

einer Elternzeit lediglich 300e Elterngeld erhalten kann.

300e Elterngeld sind laut § 2 Abs. 4 BEEG für Eltern vorge-

sehen, die kein ErwerbseinkommenvorderGeburthatten.

Elternzeit kann für die Dauer von 3 Jahren bis spätestens

zum 8. Geburtstag des Kindes genommen werden.

 

Arbeitet nun der Elternteil, der vor der Geburt die Wei-

terbildung absolviert hat, beispielsweise 2 Jahre voll und

möchtedanngernElternzeit nehmen, fällt er oder sie stets

auf die 300e Basiselterngeld bzw. 150e ElterngeldPlus zu-

rück. In Zeiten stetig steigender Mieten und Lebenshal-

tungskosten kann sich dies keine Familie leisten. In der

Realität bedeutet das oft, dass vor allem Väter auf ei-

ne (längere) Elternzeit verzichten, da der Einkommensver-

lust imGegensatz zumvorherigen Erwerbseinkommen zu

hoch ist.

Im Sinne einer partnerschaftlichen Teilhabe der Eltern

bei der Kinderbetreuung gilt es hier nachzusteuern. Men-

schen, die über den zweiten Bildungsweg noch oder noch-

mals studieren oder sich beruflich weiterbilden, sind oft

in der sogenannten Lebensmitte in der auch die Eltern-

schaft passiert. Und genau hier taucht das beschriebene

Problem des Bemessungszeitraumes vom Elterngeld auf.

§ 2b Abs. 1 Satz 1 bis 4 BEEG regelt die Ausnahmen, welche

Kalendermonate vor der Geburt für den Bemessungszeit-

raum des Elterngeld unberücksichtigt bleiben. Zeiten der

beruflichenWeiterbildung oder Qualifizierung sollen hier

als weitere Ausnahme berücksichtigt werden.Lebenslan-

ges Lernen und die berufliche Qualifizierung zur Fachkraft

sind uns Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen im-

mens wichtig und für das Bestehen am Arbeitsmarkt un-

abkömmlich. Seit 1. Januar 2019 gilt nun auch das Gesetz

zur Stärkung der Chancen zurQualifizierungund fürmehr

Hinweis für die Antragskommission: 

Folgender Antrag wurde auf dem letzten LPT als Initiativ-

Antrag beschlossen:

 

Antrag 305/I/2020 Gerechtigkeitslücken im

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) schließen

(II): Bemessungszeitraum vom Elterngeld für Eltern nach

einerWeiterbildung flexibilisieren

Text des Beschlusses: Wir fordern die sozialdemokra-

tischen Mitglieder im Bundestag und in der Bundesre-

gierung auf, im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

(BEEG) eine Ausnahmeregelung zu schaffen, die den Be-

messungszeitraum vom Elterngeld für Eltern nach einer

beruflichen Weiterbildung vor der Geburt des Kindes fle-

xibilisiert.
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Schutz in der Arbeitslosenversicherung.

 

Regelungslücken im Bereich des Bemessungszeitraumes

für das Elterngeld sollen hier möglichst nicht imWeg ste-

hen, so dass auch Eltern in die berufliche Weiterbildung,

Meisterschule oder das Aufbaustudium gehen können

ohneerheblichefinanzielle Einbußenzuhaben, falls noch-

mal eine Elternzeit mit Elterngeldbezug beantragt wird.
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Finanzen

Antrag 54/I/2021

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Nicht handeln ist teurer als handeln! Für eine vorausschauende Haushaltspolitik im Land Berlin

1
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Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordneten-

hauses und des Senats werden aufgefordert sich dafür

einzusetzen, dass frühzeitig die fiskalische und politische

Handlungsfähigkeit des Landes Berlin sichergestellt wird.

Berlin darf daher nicht die Fehler der Vergangenheit wie-

derholen und dringend notwendige Investitionen zurück-

fahren. Die Investitionslücke der letzten Jahre muss wei-

ter geschlossenwerden!Ausgaben für Investitionen inBil-

dung, Klimaschutzanpassung, Infrastruktur und Innovati-

on müssen erhöht werden. Es braucht eine Investitions-

strategie diemit demBund und den Bezirken abgestimmt

ist, für zukunftsfähige Schulen und Kindergärten, moder-

nen, attraktiven und leistungsfähigen ÖPNV, bezahlbare

WohnungenundCo2neutrale, klimaresiliente Städte. Das

Land Berlinmussweiter gute Arbeit und Personal fördern.

Qualifiziertes Personal muss jetzt gewonnen und ausge-

bildet werden, andernfalls drohen gravierende Einschnit-

te der Leistungsfähigkeit des Staates bei Erfüllung der ge-

setzlichen Pflichten. Statt ausschließlich von finanziellen

Restriktionen zu sprechen, ist es Aufgabe der Berliner SPD,

auch in schwierigen Zeiten, zu gestalten und gegenüber

dem Senat durchzusetzen.

Begründung

Die unzureichenden öffentlichen (und privaten) Investi-

tionen sind nicht nur ein großes Problem für Nachhaltig-

keit, Wohlstand und Lebensqualität der Bürgerinnen und

Bürger, sondern sie schwächen darüber hinaus die Leis-

tungsfähigkeit der BerlinerWirtschaft und gefährden den

Wirtschaftsstandort. Daran hat sich auch unter sich ver-

schlechternde Haushaltlage infolge der Corona-Epidemie

nichts verändert.

Antrag 55/I/2021

FA I - Internationale Politik, Frieden und Entwicklung

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Internationale Solidarität geht nur mit  weltweiter Entschuldung und gestärkter Entwicklungsfinanzierung!

1
2
3
4
5
6

Bisher haben internationale Initiativen zur Bewältigung

des Schuldendienstes im Globalen Süden keine obligato-

rische Beteiligung des Privatsektors verlangt, sodass Län-

der Anleihegläubiger aus dem Privatsektor weiter bezah-

len müssen. Dabei halten mehr als ein Viertel der Aus-

landsschulden in 73 der einkommensschwächsten Ent-
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wicklungsländer – diejenigen, die vom G20 Schuldenmo-

ratorium2020profitieren–privateGläubiger; inmanchen

Ländern (Sambia) sind es fast 70%.

 

Hinzu kommt, dass die Verschuldung bei privaten Gläubi-

gern wie BlackRock intransparent und kompliziert gestal-

tet ist. Afrikanische Staatsanleihen bieten Anlegern eini-

ge der höchsten Renditen weltweit (high risk, high yield-

Portfolio). Es zeichnet sich weiterhin ab, dass die Krise pri-

vateGewinneermöglicht,währendVerluste vonderAllge-

meinheit getragen werden. Der Privatsektor ist finanziell

und institutionell verpflichtend in Entschuldung einzube-

ziehen.

 

Die SPD Bundestagsfraktion wird aufgefordert, sich für

folgende Forderungen einzusetzen:

 

1. Wir fordern einen langfristigen Ansatz zur Bewälti-

gung der weltweiten Schuldenkrise.

2. Darüber hinaus fordernwir die Schaffung eines per-

manenten Mechanismus unter dem Dach der Ver-

einten Nationen für die umfassende Umstrukturie-

rung von Staatsschulden.

3. Wir fordern eine politische Initiative, um nicht-

traditionelle Kreditgeber wie China und den Privat-

sektor in die DSSI einzubeziehen.

4. Wir fordern gruppenbezogene spezielle Schuldener-

lasse für a) besonders vonCovid-19undb)besonders

vom Klimawandel betroffene Länder des Globalen

Südens.

5. Wirmöchten den zur Agenda 2030 gehörenden Ent-

wicklungsfinanzierungsprozess stärken. 2020 ha-

ben Jamaica und Kanada ein Krisentreffen organi-

siert. Der dazugehörige Bericht „Financing for De-

velopment in the Era of COVID-19and Beyond: Me-

nu of Options for the Considerations of Ministers of

Finance“ (September 2020) kann Startpunkt einer

Initiative für ein sog. „Monterrey+20“-Treffen zur

Entwicklungsfinanzierung 2022 sein. Insbesondere

in dem zum Entwicklungsfinanzierungsprozess ge-

hörendenBereich „systemische Fragen“überschnei-

den sich die Politikfelder Finanz- und Entwicklungs-

politik. Wir fordern daher mehr Kohärenz und eine

verstärkte Zusammenarbeit von Politik und Verwal-

tung für nachhaltige Entwicklung und die Finanzie-

rung von Entwicklung im Globalen Süden.

6. Als Gruppe sollten nach dem Vorbild der HIPC-

Initiative die ärmsten, am stärksten überschuldeten

und besonders von der Corona-Pandemie und von

den Folgen des Klimawandels betroffenen Länder in

den Blick genommen werden.

 

Begründung

Die Weltbank warnt in einem vor der Pandemie Anfang
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2020erschienenenBericht über die globaleVerschuldung:

„DieWeltwirtschaft hat in den letzten fünfzig Jahren vier

Wellen der Schuldenakkumulation erlebt. Die ersten drei

endeten mit Finanzkrisen in vielen Schwellen- und Ent-

wicklungsländern. Seit 2010 zeichnet sich eine vierteWel-

le durch den größten, schnellsten und am breitesten an-

gelegten Anstieg der Verschuldung aus“. Die Hälfte der

einkommensschwachen Länder war bereits vor der Pan-

demie einem hohen Risiko von Überschuldung ausge-

setzt. Angesichts dessen, dass die Pandemie finanzielle

und wirtschaftliche Notlagen auslöst, muss der Globale

Norden Hilfe bei der Entschuldung leisten. Zwar erlauben

die G20-Staaten den ärmsten Ländern derWelt, die Rück-

zahlung offizieller bilateraler Kredite auszusetzen. Andere

Länder, die dringend darauf angewiesen wären, weil sie

bspw. sehr hohe Infektionszahlen haben, bleiben außen

vor. Außerdem ist das sog. DSSI-Schema der G20 (Debt

Service Suspension Initiative) nur temporär und hat be-

grenzte Auswirkungen, da sich multilaterale Kreditgeber

nicht beteiligen. Trotz eine immer komplizierterenGläubi-

gerlandschaft ist eine Entschuldungs- und/oder Restruk-

turierungsinitiative notwendig, die über den nur vorüber-

gehenden G20-Zahlungsstillstand hinausgeht. Abgeord-

nete und Fraktionen von SPD und Grünen haben bereits

einmal eine große multilaterale Schuldenerlassinitiative

(HIPC) auf den Weg gebracht, als Deutschland 1999 G8-

Gastgeberland war.

 

Nicht zuletzt ist fünf Jahre nach der 2015 verabschiedeten

Addis Agenda als globales Rahmenwerk für die Finanzie-

rung nachhaltiger Entwicklung festzustellen:

 

• ein wichtiges Hindernis für die Finanzierung der

SDGs sind erhöhte geopolitische Spannungen rund

um den fairen Handel

• wir sehen uns einer wachsenden Verschuldung ge-

genüber

• systemische Risiken, die sich aus den Schwachstel-

len der globalen Finanzarchitektur und Interaktion

der Teilbereiche des Finanzsystems ergeben, sind

ungelöst

• Erwartungen an den Privatsektor und öffentlich-

private Partnerschaften (PPP) sind unerfüllt

 

Antrag 107/I/2021

FA VII - Wirtschaft, Arbeit, Technologie

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt (Konsens)

Maßnahmen zur wirksamen Stärkung des Vermögenaufbaus zugunsten unterer und mittlerer Einkommen in Deutschland

1 Neben einer Veränderung der Ziele einer Wirtschaftspo-

185



I/2021 Landesparteitag 24.04.2021 Antrag 107/I/2021

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

litik, die in den letzten zwei Jahrzehnten insbesondere

aufsteigende Leistungsbilanzüberschüsse und eine über

dem Investitionsniveau liegende Sparquote gesetzt und

dadurch die Vermögensakkumulation reicherer Bevölke-

rungsschichten begünstigt hat, sind Maßnahmen zu de-

finieren, die auf eine deutlich stärkere Vermögensbildung

bei den finanziell schwächeren Bürgern zielt.

Wir sind der Meinung, dass dort anzusetzen ist, wo Hin-

dernissedieBildungvonVermögenerschweren, insbeson-

dere wenn:

• ein schwachesbis keinSparpotential aufgrundeines

niedrigen Einkommens vorhanden ist bzw.

• der Zugang zur Anschaffung von Wohneigentum

oder rentableren Geldvermögensanlagen auf-

grund finanzieller Verhältnisse und persönlicher

Kenntnisse erschwert wird.

 

Folgende Maßnahmen sollen in Betracht gezogen wer-

den:

 

1. Stärkere Teilhabe der Mitarbeitenden an der Wertent-

wicklung der Unternehmen durch Ausgabe von Unter-

nehmensanteilen an die Belegschaften

Fondsstrukturen können einen wesentlichen Beitrag zur

Beteiligung der Belegschaften an der Wertentwicklung

und dem Unternehmenserfolg bieten. Dedizierte Spezial-

fonds, z.B. in Form treuhänderischer Zwischengesellschaf-

ten, an denen die Mitarbeitenden beteiligt werden, wür-

den in ihrer Rechnung die Anteile an den arbeitgeben-

den Unternehmen halten. Solche Lösungen, die im Aus-

land seit langer Zeit Anwendung finden, sollen auch in

Deutschland Einsatz finden:

• zur Herstellung einer effizienten Strukturierung des

Beteiligungsangebots, das leichter an die Gesamt-

heit der Belegschaft gerichtet werden kann, sowie

• zum besseren Schutz der Interessen der am

Unternehmen beteiligten Belegschaften gegen-

über ihren Arbeitgebern mit einer konsequenten

Ausgestaltung der Anlegervertretung in den

Gesellschaftsorganen wie z.B. in der Hauptver-

sammlung

 

Die Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeitenden

durch die Instrumente der betrieblichen Mitbestimmung

sowie der tariflichen Bindung werden durch derartige Be-

teiligungsmodelle nicht berührt. Das durch eine Beteili-

gung des Arbeitnehmenden am Unternehmen zugleich

übernommene Risiko (für den Ausfall der Beteiligung bei

Insolvenz) soll durchMitspracherechte u.a. in der Anleger-

vertretung gemindert werden.

 

Solche unternehmensbezogene Lösungen sollen in der

Weise ausgelegt werden, dass anderes, mit einer Mitar-

beiterbeteiligung nicht verbundenes Wertpapiervermö-

gen der Mitarbeitenden eingeschlossen und gefördert
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wird[1]1, Damit werden möglich:

• eine Risikominimierung durch eine gute Streuung

der Anlegerportfolien, die somit nicht nur aus Betei-

ligungen an einzelnenUnternehmen bestehen. Die-

se tragen mit sich m Extremfall das Risiko des To-

talausfalls, insbesonderewennes umBeteiligungen

an Startups geht.

• die Übertragung der Portfolioverwaltung auf pro-

fessionelle und unabhängige Unternehmen, die u.a.

die Funktion der Anlageentscheidung zur Entlas-

tung oft überforderter AnlegerInnen übernehmen

• Kostenvorteile für die investierten Mitarbeitenden

dank der Nutzung von Skaleneffekten, welche zu-

sätzlich breiter angelegte Anlagestrategien erlau-

ben, die den einzelnen Investoren verwehrt wären

 

Ein ganz wesentlicher Aspekt ist, dass Fondsstrukturen

dazugeeignet sind, Steuervergünstigungenzugunsten ih-

ren Beteiligten einzuführen, die auf eine Besserstellung

der unteren und mittleren Einkommen zielen und somit

den Vermögensbau stark zu fördern. Dabei wäre z.B. die

steuerbefreite Wiederanlage im Fonds denkbar, wie in

anderen Ländern bereits möglich ist. Dort werden Erträge

von der Einkommensteuer – meistens aber nicht von den

Sozialabgaben – befreit, solange sie im Fonds bleiben.

Durch die Einschränkung auf solche Spezialfonds wird ei-

ne nicht sinnvolle Übertragung solcher Ausnahmen auf

nicht zu vergünstigende Vermögen konsequent vermie-

den und die einheitliche Gestaltung des Steuergesetzes

grundsätzlich bewahrt

Unternehmen sollten außerdem in die Lage versetzt wer-

den, ihre Fondsangebote für die Mitarbeitenden zu-

sammenzulegen, um Skalenvorteile besser zu nutzen. Die

Fonds werden durch Zuführungen der Arbeitgeber und

dessen Mitarbeiter gespeist.

 

2. Umverteilung von Unternehmensanteilen

Die Bundesrepublik Deutschland selbst soll einen Dach-

fonds initiieren (ein „Deutschlandsfonds“), an dem sich

unternehmenseigene Beteiligungsprogramme anschlie-

ßen können.

Neben den somit im Fonds zusammenfließenden Beteili-

gungen sind zwei weitere wichtige Investitionsquellen zu

aktivieren:

• Wiederanlage von Erträgen aus dem Wertzuwachs

von mit öffentlichen Mitteln finanzierten Innovati-

onsunternehmen Innovation wird oft dank der Un-

terstützung durch den Staat möglich. Diese Unter-

stützung erfolgt in verschiedensterWeise, u.a. über

die Verfügungs-stellung erheblicher Finanzmittel,

insbesondere wenn das Unternehmensrisiko am

höchsten ist und der privaten Finanzierung sehr en-

ge Grenzen gesetzt sind – z.B. während der Startup-

Phase eines Unternehmens. Wir fordern, dass der

Bund bzw. die Länder am Wertzuwachs der durch
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öffentliche Mittel finanzierten Unternehmen in ge-

eigneterWeise durch Übernahme von Kapitalbetei-

ligungenpartizipierenunddassdaraus entstehende

Erträge in Form vonDividenden undVeräusserungs-

gewinnen in der Fondsstruktur reinvestiert werden,

sodass sie der Allgemeinheit und insbesondere ver-

mögensärmeren Gruppen zugute kommen können.

• Ausgabe von Gratisaktien und -anteilen Darüber

hinaus fordern wir die Ausgabe von Gratisaktien

und -anteilen von Unternehmen in einem zu be-

stimmenden maximalen Rahmen zugunsten des

skizzierten „Deutschlandsfonds“. Hierdurchwird un-

mittelbar eine Umverteilung von Vermögenswer-

ten der UnternehmenseigentümerInnen zu Guns-

ten der arbeitnehmenden Teile der Gesellschaft er-

reicht.

 

3. Abbau der steuerlichen und kostentechnischen Nach-

teile für Gering- und Normalverdienende

Zur Verstärkung bestehender und künftiger Maßnahmen

ist eine deutliche Anhebung der derzeitigen steuerli-

chen Anreize erforderlich, welches auch mit dem Ausland

gleichzieht. Der derzeit geringe Freibetrag für den ver-

günstigten Bezug von Belegschaftsaktien (§ 3 Nr. 39 EStG)

sollte von derzeit e 360/Jahr auf ein „europäisches“ Ni-

veau“ gebrachtwerden (d.h. aufmindestense 3.000/Jahr

– eine Erhöhung des Freibetrags auf nur e 720 wird seit

langer Zeit in der Koalition diskutiert und ist erwartet).

Eine entsprechende Erhöhung der Arbeitnehmer-

Sparzulage gem. Fünftem Vermögensbildungsgesetz

(20% von max. e 400, d.h. e 80 / Jahr) sollte ebenfalls

vorgenommen werden.

 

4. ErleichterungenbeimKaufvon selbstgenutztemWohn-

raum für Gering- und Normalverdienende

Zur wirtschaftlichen Unterstützung des Kaufs von selbst-

genutztem Wohnraum – insbesondere von Bürgerin-

nen und Bürgern mit niedrigem und mittlerem Einkom-

men und Vermögen – sollen Erleichterungen eingeführt

werden, z.B. durch die Befreiung von der Grunderwerb-

steuer in bestimmten Fällen. Darüber hinaus soll diesen

vermögensarmen Gruppen weitere Vergünstigungen in

der Anschaffung, u.a. bei der Vermittlung der Wohnung

zukommen. In Berlin können z.B. die Gesamttransaktions-

kosten ca. 15% des Kaufpreises eines Objektes erreichen

und stellen somit eine Hürde für finanzschwache, priva-

te Käuferinnen und Käufer dar. Private Käuferinnen und

Käufer sind hier gegenüber Unternehmen besonders im

Nachteil, wenn man bedenkt, dass die auf der Basis von

Prozentsätzen kalkulierten Kosten auf bereits hohe zu er-

bringende Summen zu berechnen sind während Unter-

nehmen derartige Kosten über die Nutzung rechtlicher

und steuerrechtlicher Konstruktionen begrenzen können.

Wir wollen das Bürgerinnen und Bürger gezielt gegen-

über in Wohnraum investierenden Unternehmen bevor-
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zugt bzw. durch steuerrechtliche und fördertechnische

Maßnahmen begünstigt werden.

Begründung

Noch deutlich stärker als die Einkommensverteilung (sie-

he Quelle 1) ist die Verteilung des Vermögens in Deutsch-

land unausgewogen. Neue DIW Berechnungen (Quelle 2),

die auf einepräzisere ErhebungderDatenüber die reichs-

ten Deutschen zurückgreifen, zeigen, dass das oberste

Perzentil über 35% (frühere Schätzung: 22%) und das

oberste Dezil 67% (vorher: 56%) des Nettovermögens ver-

fügen. Die Kehrseite der Medaille ist, dass die unteren

50% der Erwachsenen lediglich 1,4% des Nettogesamtver-

mögensbesitzen. ImungünstigenVergleichmit anderen

Ländern zeigt Deutschland, trotz einer Verbesserung um

0,02 in den Jahren 2014-2017 (Quelle 4),mit 0,74 den lt. EZB

dritthöchsten Gini-Koeffizienten (Quelle 3) unter den

Euro-Ländern nach den Niederlanden und Zypern (Quelle

5). DIW sieht den derzeitigen Gini-Koeffizienten sogar bei

0,83 (Wert vor der neuen Berechnung: 0,78).

Wohneigentum zählt neben Betriebsvermögen in

Deutschland zu den wichtigsten Treibern des Vermö-

genswachstums. Bekanntlich ist die niedrige Eigen-

tumsquote (weniger als 40%), neben der Vorliebe für

Bargeld und Bankeinlagen, ein wesentlicher Grund für

das im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern

niedrige pro-Kopf Vermögen der Deutschen. Hieraus be-

gründet sich die Forderung nach vereinfachtem Zugang

zum Aufbau von Wohneigentum für geringvermögende

Gruppen.

Diese Zahlen belegen, dass es Zeit ist, in Deutschland dem

Thema der Vermögensbildung deutlich mehr Aufmerk-

samkeit zu schenken und eine ausgleichende und aktive-

re Politik zu verfolgen. Als Kaufkraftreserve hat das Ver-

mögen eine unerläßliche Sicherungsfunktion für die Bür-

gerinnen und Bürger, welche ansonsten in Situationen

des Bedarfs nur auf die Unterstützung des Staates und

der Familie angewiesen ist. Fehlendes Vermögen bedeu-

tet für den einzelnen weniger Flexibilität in der Gestal-

tung des eigenen Lebens, weniger Selbstwertgefühl und

daher, wie auch in der erwähnten DIW Studie bewiesen,

weniger Zufriedenheit und Freude am Leben.

Es darf hier schliesslich auch nicht unerwähnt bleiben,

dass wachsendes Vermögen selbst zunehmend Ertrag

bringt und dadurch die Einkommensverteilung innerhalb

der Gesellschaft zugunsten der reicheren Schichten be-

einflusst. In der Tat ist die Relation zwischen dem Reinver-

mögenderDeutschenunddemBruttoinlandsprodukt von

3,1x in 2000 auf 3,9x in 2018 gestiegen (Quelle: Destatis).

Das derzeit vieldiskutierte Thema der Wiedereinführung

einer Vermögensbesteuerung, u.a. begrenzt auf sehr ho-

heVermögen,wie letztlich vonder SPDerneut vorgeschla-

gen, ist an anderer Stelle zu behandeln, da ihre Ziele ande-

re sind. Hier geht es darum, dass Bevölkerungsschichten

mit wenig oder ohne Sparpotential Zugang zur Beschaf-
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fung von Vermögen direkt oder indirekt ermöglicht wird.

Wenn es aber um Priorität geht, sind einige der Meinung,

dass die Einführung einer Vermögenssteuer „mit diversen

Problemen und bürokratischem Aufwand verbunden“ ist

(Quelle 6). Daher sollte man Vorrang einer aktiveren und

innovativer Reformpolitik auf demGebiet der Vermögens-

bildung geben.

Kombinationen mit Beteiligungsmodellen an Unterneh-

menkönnendanngerade für geringvermögendeGruppen

von großer Relevanz sein,wenndiese durch Fondsstruktu-

renweitestgehendhend vomRisiko einesTotalausfalls be-

freit sind. Ferner kann der Staat, wie beschrieben, neben

dem Rechtsrahmen auch aktiv Teil dieser Struktur werden

und eigene Fondsmodelle für eine aktive Umverteilung

von Betriebsvermögen leisten (Quelle 7).

  QuellenQuelle 1: Für eine aktuelle Darstellung der Fol-

gen der deutschenWirtschaftspolitik auf die Vermögens-

verteilung: Mai Chi Dao, „Wealth Inequality and Private

Savings: The Case of Germany“, IMF Working Paper, Juni

2020

Quelle 2: vgl. hierzu DIW Wochenbericht 29/2020,

C. Schröder, C. Bartels, K. Göbler, M. Grabka, J. König

„MillionärInnen unter dem Mikroskop: Datenlücke bei

sehr hohen Vermögen geschlossen – Konzentration

höher als bisher ausgewiesen“, online abrufbar unter:

https://www.diw.de/de/diw_01.c.793802.de/publikatio-

nen/wochenberichte/2020_29_1/millionaerinnen_un-

ter_dem_mikroskop__datenluecke_bei_sehr_ho___ge-

schlossen______konzentration_hoeher_als_bisher_aus-

gewiesen.html

Die Ergebnisse einer Befragung von 1.956 vermögenden

Haushalten wurden mit den Daten aus dem SOEP Sozio-

oekonomischen Panel (ca.16.000Haushalten) und der Rei-

chenliste des manager magazins kombiniert. Frühere Er-

gebnisse sind im DIW Wochenbericht 40/2019 zu fin-

den: M. Grabka, C. Halbmeier „Vermögensungleichheit in

Deutschaland bleibt trotz deutlich steigender Nettover-

mögenanhaltendhoch“.  Die neueDIWSchätzungdesGe-

samtnettovermögens der Deutschen erhöht sich um über

25% vone 8,2 Bill. auf e 10,3 Bill.

Quelle 3: Der Gini-Koeffizient der Einkommensverteilung

ist von 25,0 in 2000 auf 31,1 in 2018 gestiegen und liegt

somit über dem EU-Durchschnittswert (28 Länder: 30,8).

Quelle: Eurostat

Quelle 4: Deutsche Bundesbank, Monatsbericht April

2019, „Vermögen und Finanzen privater Haushalte in

Deutschland: Ergebnisse der Vermögensbefragung 2017“

Quelle 5: EZB / HFCS, “The Household Finance and Con-

sumption Survey 3rd Wave 2017. Der Gini-Koeffizient in

2017 liegt in Deutschland bei 0,739 gegenüber einem

Durchschnittswert der Euro-Länder von 0,695.

Quelle 6:  Interviewmit Markus M. Grabka, DIWWochen-

bericht Nr. 40/2019.

Quelle 7: Für eine faktenbezogene Darstellung und Dis-

kussion der aktiven Rolle des Staates bei der Unterstüt-
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zung von Neugründungen und Innovation allgemein mit

Schwerpunkt USA: M. Mazzucato, „The Entrepreneurial

State“, 2013

[1]2 Wie z.B. in Frankreich durch die Verzahnung des PEE –

Plan d’épargne entreprise mit dem FCPE - Fond commun

de placement d’entreprise
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Gesundheit

Antrag 56/I/2021

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Der Corona-Krise solidarisch begegnen - Impfstoffe weltweit gerecht verteilen
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Wir fordern von den Mitgliedern der SPD-

Bundestagsfraktion, den sozialdemokratischen Mit-

gliedern der Bundesregierung und den Mitgliedern der

SPD-Fraktion des Europäischen Parlaments, sich für

eine solidarische Verteilung des Covid-19-Impfstoffes

einzusetzen.

 

Die Corona-Pandemie ist eine weltweite Herausforde-

rung, bei der nationale Alleingänge keine Lösung sind.

Dies wurde auch von der Bundesregierung immer wieder

hervorgehoben. Die schnelle Entwicklung eines Impfstof-

fes ist auch nur dieser internationalen Zusammenarbeit

zu verdanken. Dieser Zusammenhalt darf nicht aufhören,

wenn es um den Zugang zu Impfstoffen geht!

 

Menschenrechtsorganisationen gehen davon aus, dass

die Menge der durch Industriestaaten erworbenen Impf-

stoffe ausreicht, um ihre Bevölkerung bis Ende 2021 drei-

mal zu impfen. Demgegenüber stehen ärmere Länder, die

nach aktuellen Einschätzungen lediglich in der Lage sein

werden, 10 Prozent ihrer Bevölkerung impfen zu können.

Dies ist ein Zustand, den die SPD als internationalistische

Partei nicht hinnehmen sollte. Das Horten von Impfstof-

fen auf Kosten von anderen hat nichts mit Gerechtigkeit

zu tun. Länder wie Kenia, Myanmar, Nigeria, Pakistan und

die Ukraine haben insgesamt 1,5 Millionen Covid-19-Fälle

gemeldet, laufen aber Gefahr, nur sehr wenige Impfstoffe

zur Verfügung zu haben.

 

 

Wir fordern daher, dass die bisherige internationale Zu-

sammenarbeit erhöht wird, und zu evaluieren, inwie-

fern bereits erworbene, überschüssige Impfkontingente

über die Entwicklungszusammenarbeit umverteilt wer-

den können. Der Beitrag Deutschlands und der EU zur

COVAX-Facility der Weltgesundheitsorganisation, die für

eine globale Versorgung und Verteilung des Impfstoffes

sorgt, soll auch entsprechend deutlich erhöht werden. Ein

Angebot des Einsatzes des Technischen Hilfswerks un-

ter Führung des Auswärtigen Amts, um bei der Lieferung

und Bereitstellung von Infrastruktur zur Impfung zu hel-

fen, ist sehr zu empfehlen. Darüber hinaus ist es essen-

ziell, dass sich die SPD dafür einsetzt, dass wissenschaft-

liche Erkenntnisse, technisches Know-how und geistiges

Eigentum in Bezug auf die Herstellung von Covid-19-

Impfstoffen zu teilen sind. Es muss sichergestellt werden,

dass die PharmaindustrieMenschenleben vor Profit stellt!
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Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Der Corona-Krise solidarisch begegnen - Impfstoffe weltweit gerecht verteilen
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Wir fordern von den Mitgliedern der SPD-

Bundestagsfraktion, den sozialdemokratischen Mitglie-

dern der Bundesregierung und den Mitgliedern der S&D-

Fraktion des Europäischen Parlaments, sich für eine soli-

darischeVerteilungdesCovid-19-Impfstoffes einzusetzen.

 

Die Corona-Pandemie ist eine weltweite Herausforde-

rung, bei der nationale Alleingänge keine Lösung sind.

Dies wurde auch von der Bundesregierung immer wie-

der hervorgehoben. Die schnelle Entwicklung eines Impf-

stoffes ist auch nur dieser internationalen Zusammenar-

beit zu verdanken. Dieser Zusammenhalt darf nicht auf-

hören, wenn es um den Zugang zu Impfstoffen geht!

 

Menschenrechtsorganisationen gehen davon aus, dass

die Menge der durch Industriestaaten erworbenen Impf-

stoffe ausreicht, um ihre Bevölkerung bis Ende 2021 drei-

mal zu impfen. Demgegenüber stehen ärmere Länder, die

nach aktuellen Einschätzungen lediglich in der Lage sein

werden, 10 Prozent ihrer Bevölkerung impfen zu können.

Dies ist ein Zustand, den die SPD als internationalistische

Partei nicht hinnehmen sollte. Das Horten von Impfstof-

fen auf Kosten von anderen hat nichts mit Gerechtigkeit

zu tun. Länder wie Kenia, Myanmar, Nigeria, Pakistan und

die Ukraine haben insgesamt 1,5 Millionen Covid-19-Fälle

gemeldet, laufen aber Gefahr, nur sehr wenige Impfstof-

fe zur Verfügung zu haben. Es hat jedoch nicht nur fi-

nanzielleGründe, dass Impfstoffe in Ländern des globalen

Südens nicht verteilt werden können. Die meisten Impf-

stoffe bedürfen einer stabilen Kühlung und zuverlässi-

gerTransportwege. Diese Infrastrukturmuss dringendge-

schaffen werden!

 

Wir fordern daher, dass die bisherige internationale Zu-

sammenarbeit erhöht wird, und zu evaluieren, inwie-

fern bereits erworbene, überschüssige Impfkontingente

über die Entwicklungszusammenarbeit umverteilt wer-

den können. Weiterhin fordern wir, dass die EU mit al-

len Impfstoffhersteller*innen erneut in Vertragsverhand-

lungen geht, um eine Weitergabe von schon erworbe-

nen aber überschüssigen Impfstoffen an u.a. die Län-

der des globalen Südens und Ländern, denen nicht die fi-

nanziellenMittel für den ausreichenden Erwerb von Impf-

stoffen zur Verfügung steht, zu ermöglichen. Der Bei-

trag Deutschlands und der EU zur COVAX-Facility der

Weltgesundheitsorganisation, die für eine globale Versor-

gung und Verteilung des Impfstoffes sorgt, soll auch ent-

sprechend deutlich erhöht werden.Wir fordern die Schaf-

fung der verlässlichen Infrastruktur zur Lieferung und Be-
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reitstellung von Impfstoffen im Globalen Süden im Rah-

men der internationalen Zusammenarbeit. Dabei kann

das Technische Hilfswerk beratend und ausführend als

Partner*in hinzugezogen werden. Dabei sollte auch ge-

prüft werden, welche Impfstoffe in Bezug auf die klima-

tischen und infrastrukturellen Bedingungen eingesetzt

werdenkönnen, umdereneinwandfreiepharmazeutische

Qualität nicht zu schädigen und so die optimale Schutz-

wirkung der Impfung zu gewährleisten. Darüber hinaus

ist es essenziell, dass sich die SPD dafür einsetzt, dass

wissenschaftliche Erkenntnisse, technisches Know-how

und geistiges Eigentum in Bezug auf die Herstellung von

Covid-19-Impfstoffen zu teilen sind. Zusätzlich fordernwir

die konsequente Umsetzung der Patentschutzaufhebung

nach §5 Abs.2 Nr.5 des Infektionsschutzgesetzes. Dadurch

wird eine schnellere Produktion und Zurverfügungstel-

lung der Impfstoffe gewährleistet. Für die aufgewende-

ten Forschungsgelder des Pharmaunternehmens, welche

den Impfstoff erforscht und entwickelt hat, soll der Bund

aufkommen, umweiteremedizinische Forschungsprojek-

te des Unternehmens zu ermöglichen. Die herstellenden

Firmen, die sich der schnelleren Herstellung von Impfstof-

fen zur Verfügung stellen, sollen subventioniert werden,

um den technischen Anforderungen der Produktion ge-

recht werden zu können. Es muss sichergestellt werden,

dass die PharmaindustrieMenschenleben vor Profit stellt!

Das oberste Ziel ist es weltweit eine Herdenimmunität

herzustellen, um diese Pandemie beenden zu können.

Antrag 58/I/2021

FA I - Internationale Politik, Frieden und Entwicklung

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Pandemiebekämpfung global solidarisch gestalten!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Dem Globalen Süden den Zugang zu Corona-Impfstoffen

und -Therapien ermöglichen

 

Deutschland muss sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft

bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und bei der

Welthandelsorganisation (WTO) zusammen mit seinen

europäischen Partnern dafür einsetzen, dass die notwen-

digenMaßnahmen ergriffenwerden, umden Ländern des

Globalen Südens den Zugang zu Impfstoffen undTherapi-

en gegen COVID-19 zu ermöglichen.

 

Dazu sollDeutschlanddie folgenden Initiativenunterstüt-

zen und bei seinen internationalen Partnern für die Um-

setzung werben:

 

• Substantielle Aufstockung derMittel für die COVAX-

Initiative derWHO.
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• Förderung des konsequenten Transfers von Techno-

logien und Forschungsdaten in den von der WHO

etablierten COVID-19 Technology Access Pool.

• Schaffung von Anreizen zur Auslizenzierung von Pa-

tenten.

• Unterstützung der WTO-Initiative Indiens, den Pa-

tentschutz für Medikamente, Impfstoffe und medi-

zinische Geräte zur Behandlung von Covid-19 bis zur

weltweiten Erreichung der Herdenimmunität aus-

zusetzen.

• Anerkennung und Beachtung der Bedarfsformulie-

rungen der Staaten des Globalen Südens. Abstim-

mung der Impfstoffverteilung auf lokale Gegeben-

heiten, z.B. prioritäreVerteilungvon Impfstoffen, die

ohne Kühlausstattung auskommen an Länder mit

schlechter Infrastruktur.

 

Begründung

Die Corona-Pandemie kann weltweit nur gemeinsam be-

siegtwerden. Vor demHintergrundderGefahr durchneue

wesentlich ansteckendere Virusmutationen ist zudem Ei-

le geboten.Die derzeit nur schleppendverlaufendeDurch-

impfung derWeltbevölkerung erhöht dieWahrscheinlich-

keit vonweiteren globalen Infektionswellenmit desaströ-

sen wirtschaftlichen und humanitären Folgen. Da im ak-

tuellen Regelungsregime, welches Patentrechte und Par-

tikularinteressen von pharmazeutischen Unternehmen

über dasWohl der Bevölkerung stellt, eine schnelle Durch-

impfung der Bevölkerung nicht zu erwarten ist, sind die

genannten und teilweise einschneidenden Maßnahmen

zur Verbesserung der Verfügbarkeit von Impfstoffen not-

wendig. Gleiches gilt für die Verfügbarkeit von entspre-

chenden Therapien.

Antrag 59/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Es ist nicht nur in deinem Kopf! Psychischen und physischen Folgen von Corona entgegenwirken

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Die Corona-Pandemie bestimmt seit fast einem Jahr un-

seren Alltag.Wir bleiben zuhause, arbeitenwennmöglich

von zuhause und schränken unsere direkten sozialen Kon-

takte soweit wie nur möglich ein. Die Pandemie betrifft

vor allem diejenigen, die an Corona erkrankt sind oder

Freund*innen oder Angehörige an die Krankheit verloren

haben. Allerdings betreffen die notwendigen Maßnah-

men auch Menschen, die psychisch krank sind oder es im

Laufe der Pandemie geworden sind. In Folge der Corona-

Pandemie haben psychische Krankheiten deutlich zuge-

nommen. Der Mangel an Hilfsangeboten für psychische
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Gesundheit war bereits vor der Pandemie eklatant, wird

nun aber noch deutlicher. Wir brauchen dringend Maß-

nahmen, um die psychische Gesundheit nach und wäh-

rend der Corona-Pandemie zu fördern. Dies betrifft auch

insbesondere die Arbeitswelt.

 

Auchwenn die heutigen Arbeitsverhältnissemehrheitlich

nicht vergleichbar sind mit den Verhältnissen vor 50, 60

Jahren, so haben sie doch noch einen enormen Einfluss

auf die Gesundheit. Vor allem psychische Erkrankungen

nehmen in der Arbeitswelt eine größere Rolle ein. In den

Jahren zwischen 2006 und 2016 stieg die Zahl der Krank-

schreibungen laut Angaben der AOK aufgrund von psy-

chischen Erkrankungen um mehr als 50% an. Während

des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 gab es auch eine

Zunahme von der Dauer der Krankschreibungstage auf-

grund von psychischen Erkrankungen.

 

DerWandel der Arbeitswelt hin zu Arbeit 4.0 hat ebenfalls

einenEinfluss. Sowirken sichdie zunehmende Flexibilisie-

rung von Arbeitsverhältnissen und die steigende Arbeits-

platzunsicherheit negativ auf die psychische Gesundheit

vonArbeitnehmer*innen aus. In der Corona-Krise verloren

480.000Menschen ihren Arbeitsplatz, fast 2Millionen Ar-

beitnehmer*innen befanden und befinden sich teilweise

immer noch in Kurzarbeit. Menschen, die in die Arbeits-

losigkeit abrutschen, haben nicht nur finanzielle, sondern

auch psychische Sorgen. So ist bei einer steigenden Ar-

beitslosigkeit auch mit einem erhöhten Bedarf an profes-

sionellen psychischen Unterstützungsangeboten zu rech-

nen.

 

Hinzu kommt, dass durch die Corona-Pandemie viele

Menschen von heute auf morgen überwiegend von zu-

hause aus arbeiten mussten. Diese mangelnde räumliche

Trennung von Arbeitsplatz und Privatleben und die damit

einhergehende Entgrenzung der Arbeit führen ebenfalls

zu einer steigenden psychischen Belastung. Der damit

einhergehende Stress wird durch die mangelnde Digitali-

sierung verstärkt. Fehlendedigitale internetfähige Endge-

räte sowie digitale Strukturen am Arbeitsplatz, die durch

eigeneGeräte der Arbeitnehmer*innenausgeglichenwer-

den.Desweiteren führtendie Pandemie-bedingtenSchul-

und Kitaschließungen zu einer extremen Doppelbelas-

tung vieler Arbeitnehmer*innen. Insbesondere Frauen

sind hiervon betroffen, da diese nachwie vor die überwie-

gende Mehrheit an Hausarbeits- und auch emotionaler

Sorgearbeit verrichten. Umfragen zeigen, dass Arbeitneh-

mer*innen im Home Office durchschnittlich mehr arbei-

ten, als im Büro. Dies kombiniert mit den zuvor genann-

ten Faktoren führt zu einer andauerndenÜberlastung, die

zurpsychischenKrankheiten,wieBurnoutoderDepressio-

nen, führen können.

 

Für Menschen, die an Corona erkrankt sind, sind die Aus-
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wirkungen auch auf ihre Arbeitsverhältnisse besonders

drastisch. Jede*r dritte Erkrankte leidet unter den Lang-

zeitfolgen einer Corona-Erkrankung. Dazu gehören nicht

nur Kopfschmerzen oder Kurzatmigkeit, sondern mitun-

ter auch chronische Erschöpfung oder der Verlust des

Geruchs- und Geschmackssinns sowie neurologische Be-

schwerden. Ehemals erkrankte Arbeitnehmer*innen kön-

nen dadurch oft ihrem Arbeitsverhältnis nicht mehr wie

gewohnt nachkommen. Es ist zwingend notwendig, dass

diese Arbeitnehmer*innen speziell auf sie zugeschnitte-

neUnterstützungs- und Beratungsangebote erhalten, um

weitere Funktions- oder finanzielle Verluste bestmöglich

abzuwenden.

 

Wir fordern daher:

• Die flächendeckende Einrichtung von Beratungs-

zentren, um die psychologischen Folgen der Pan-

demie insbesondere am Arbeitsplatz entgegenzu-

wirken.Die Beratungen sollen insbesondere arbeits-

rechtliche Maßnahmen gegen die Arbeitgeber*in-

nen aufzeigen und niedrigschwellige psychologi-

sche Beratung spezifisch für Arbeitnehmer*innen

anbieten.

• Die Einrichtung von auf die psychischen Folgen von

Corona spezialisierten Beratungszentren. Es müs-

sen niedrigschwellige Anlaufpunkte zur psycholo-

gischen Behandlung für alle Menschen geschaffen

werden, auch abseits des Arbeitskontexts. Eine te-

lefonische oder Online-Beratung soll möglich sein.

Hierbei sind insbesondere auch spezifisch Angebo-

te für Kinder und jungeMenschen zu schaffen. Auch

chronisch Kranke und Risikogruppen, die sich wäh-

rend der Pandemie oft noch über die gesetzlichen

Vorgaben hinaus einschränken und in besonderer

Sorge um ihre Gesundheit sind, sollen besonders in

den Blick genommen werden. Schulen wollen wir

hierbei besonders als ersteAnlaufpunkte einbinden.

• Die Einrichtung eines flächendeckenden Versor-

gungsnetzes in Berlin für die Behandlung von Co-

ronaspätfolgen in Zusammenarbeit mit bestehen-

denRehakliniken, umPatient*innenmit Langzeitfol-

gen bestmöglich zu versorgen undwieder in den Ar-

beitsmarkt zu integrieren. Dabei sind neben körper-

lichen Aspekten besonders psychische Auswirkun-

gen zu berücksichtigen.

• Betriebe müssen dazu verpflichtet werden, psychi-

sche Aspekte des Arbeitsschutzes stärker in ihre

Konzepte der betrieblichen Gesundheitsförderung

einzugliedern. Außerdem müssen psychische Ent-

lastungen bei Arbeitsschutzbegehungen strenger

kontrolliert werden.

• Die stärkere Einbindung der Krankenkassen in der

Entwicklung, SchaffungundBereitstellung von ana-

logen und digitalen Mental Health Angeboten für

ihre Versicherten, die einen niederschwelligen Zu-
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122 gang gewährleisten.

Antrag 60/I/2021

KDV Friedrichshain-Kreuzberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Planloses Hin und Her von deutschlandweiten Lockdowns und Lockerungen beenden: NO-COVID-Strategie umsetzen

1
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Die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats werden

aufgefordert, sich innerhalbdes Senats undbei allenBera-

tungen über die Landesgrenzen hinaus für eine Strategie

zur Bekämpfung von SARS-CoV-2 einzusetzen, die

 

• mittels eines strikten nationalen Lockdown die Inzi-

denzwerte so stark senkt, dass auch lokale Ausbrü-

che von mutierten Varianten des Virus von den Ge-

sundheitsämtern sicher nachverfolgt werden kön-

nen und bis zur Erreichung dieses Ziels auf Locke-

rungsdiskussionen jedweder Art verzichtet wird,

• für die Erfassung der Inzidenzwerte Zonen definiert

und vorsieht, innerhalb vonZonen, die den Inzidenz-

Zielwert unterschreiten, Beschränkungen weitge-

hend aufzuheben,

• beim Auftreten sporadischer lokaler Ausbrüche in

einer Zone dort sofort und bis zurWiedererreichung

des Zielwerts einen strikten Lockdown einleitet, um

ein Übergreifen auf weitere Zonen zu vermeiden.

 

Als Grundlage für die konkrete Ausgestaltung dieser Stra-

tegie ist das Strategiepapier “Eine neue proaktive Zielset-

zung für Deutschland zur Bekämpfung von SARS-CoV-2”

eine wertvolle Grundlage.

 

Begründung

Trotz anfänglichem Erfolg bei der Bekämpfung der

SARS-CoV-2-Pandemie im vergangenen Jahr befindet

sich Deutschland weiterhin in einer schwierigen La-

ge. Täglich infizieren sich Tausende und es sterben so

viele Menschen, wie sonst zum Beispiel nur bei einem

Flugzeugabsturz; eine noch unbekannte Zahl der Überle-

benden trägt Langzeitschäden davon. Die Beschäftigten

im Gesundheitssystem arbeiten seit Monaten an und

über ihrer körperlichen und psychischen Belastungsgren-

ze, mit Folgen für ihre eigene Gesundheit und für die

mittelfristige Stabilität der medizinischen Versorgung.

 

Gleichzeitig müssen Millionen von Bürger:innen früher

undenkbare Einschränkungen an ihrenGrundrechten hin-

nehmen, an die es keine Gewöhnung geben darf. Die un-

gleiche Verteilung der Sorgearbeit stellt vor allem viele

Mütter vor unzumutbare Herausforderungen und führt

allzu oft zu einer ungewollten Rückkehr zu traditionel-
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len Geschlechterrollen. Die Bildungschancen gerade von

Kindern aus weniger privilegierten Familien stehen auf

dem Spiel. Die psychische Belastung nimmt zu, auch weil

in den pandemiebedingt geschlossenenWirtschaftszwei-

gen Menschen mindestens perspektivisch um ihre Exis-

tenz und ihre Arbeitsplätze fürchten müssen.

 

Zwischen diesen Polen wird von vielen ein Spannungsver-

hältnis wahrgenommen, in dem auch die Politik bisher an

vielen Stellen verständlicherweise versucht, durch Kom-

promisse einen Ausgleich zu schaffen. Diese Kompromis-

se - in der Regel Abstriche bei den Einschränkungen in der

Lockdown-Phase und eine schnelle Aufhebung der ver-

bleibenden Einschränkungen bei fallenden Inzidenzzah-

len - haben allerdings leider in der Vergangenheit dazu ge-

führt, dass Lockdown-Phasen sich über längere Zeiträume

steckten und steigende Fallzahlen eine baldige Rückkehr

zu empfindlichen Einschränkungen erzwangen.

 

Mit dem zunehmenden Auftreten mutierter Virus-

Varianten wie der besonders ansteckenden Mutation

B1.1.7 und der zusätzlich teilweise den Impfschutz un-

terlaufenen Mutation B.1.351 ist dieser bisherige Ansatz

sichtbar nicht mehr in der Lage, selbst die bisherigen,

mit monatelangen deutschlandweiten Einschränkungen

teuer erkauften, Erfolge zu wiederholen.

 

Das ist umso problematischer, weil Verzögerungen bei

der Impfstoffproduktion und Akzeptanzschwierigkeiten

bei einzelnen Impfstoffen nahelegen, dassmit einer Errei-

chung derHerdenimmunität durch flächendeckende Imp-

fungen wahrscheinlich nicht vor dem Herbstbeginn zu

rechnen ist.

 

In ihrem Strategiepapier “Eine neue proaktive Zielsetzung

für Deutschland zur Bekämpfung von SARS-CoV-2” ha-

ben führende deutsche Wissenschaftler*innen, darunter

die führende Virologin Dr. Melanie Brinkmann und Dr.

Clemens Fuest, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirt-

schaftsforschung, im Januar 2021 ein Modell vorgestellt,

das den vermeintlichen Widerspruch auflöst und für ei-

nen Einsatz auch gegen mutierte Virusvarianten über ei-

nen längeren Zeitraum geeignet ist.

 

Dieses Modell sieht die Unterteilung Deutschlands in zu

definierende Gebiete vor. In einem ersten Schritt wird

durch einen kompromisslosen Lockdown in allen Gebie-

ten die Inzidenzzahl auf einen Wert gesenkt, der einen

problemlose Nachverfolgung und Kontrolle durch die ört-

lichen Gesundheitsämter ermöglicht. Danach werden die

meisten Beschränkungen, mit Ausnahme von Abstands-

und Maskenpflicht, aufgehoben. Kommt es, wie leider zu

erwarten ist, in einem Gebiet zu einem neuen Ausbruch,

tritt dieses Gebiet bis zur erneuten Erreichung der Ziel-

Inzidenz in einen kompromisslosen Lockdown ein. In al-
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len anderenGebieten istweiterhin ein Lebenmit geringen

Einschränkungen möglich.

 

Diese sogenannte “No-Covid-Strategie” ist keine vollstän-

dige Eliminations-Strategie (“Zero Covid”) nach dem Vor-

bild z.B. Neuseelands, sondern erwartet angesichts von

Deutschlands geografischer Lage und dem auch wirt-

schaftlich notwendigen Bekenntnis zu offenen Grenzen

ein weiterhin aktives Infektionsgeschehen. Stattdessen

bietet sie ständiger politischer Ermessensentscheidungen

mit ungewisser Taktung und ungewissem Inhalt stabile

und planbare Rahmenbedingungen, innerhalb derer die

Pandemie bis zur Erreichung eines ausreichenden Impf-

schutzes so unter Kontrolle gehalten werden kann, dass

einerseits in den meisten Gebieten Deutschlands jeder-

zeit ein akzeptables Maß an Normalität erreicht werden

kann und andererseits personelle und finanzielle Ressour-

cen auf dieGebiete konzentriertwerden können, in denen

jeweils Ausbrüche stattfinden.

Antrag 61/I/2021

Initiativantrag I-2020

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Ein Corona-Maßnahmen-Gesetz für Berlin

1
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Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordneten-

hauses und des Senats werden ersucht, sich für die Ver-

abschiedung eines Corona-Maßnahmen-Gesetzes einzu-

setzenunddemParlament eine entsprechendeVorlage zu

verabschieden.

 

• 80 Abs. 4 GG sieht die Möglichkeit vor, dass eine

bundesrechtliche Verordnungsermächtigung, wie

sie im Bundesinfektionsschutzgesetz enthalten ist,

auch von den Landesparlamenten im Sinne eines

förmlichen Gesetzes genutzt werden kann. Diese

Möglichkeit soll genutzt werden, um die in den letz-

tenMonaten erprobtenMaßnahmen standardisiert

gesetzlich zu regeln.

• Gleichzeitig werden die sozialdemokratischen Mit-

glieder des Senats beauftrag, eine Bundesratsin-

itiative für die Verabschiedung eines bundesweiten

Pandemiegesetzes nach dem Vorbild des Berliner

Corona-Maßnahmen-Gesetzes einzubringen.

• Im Rahmen der Debatte, soll der Rechtsweg ge-

gen Eindämmungsmaßnahmen direkt vor dem

Ober-Verwaltungsgericht (OVG) eröffnet werden.

Das Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichts-

ordnung (VwGO) soll dem Vorbild Brandenburgs

entsprechend angepasst werden.

Begründung

Änderungsantrag zu 61/I/2021 : Ein Corona-Maßnahmen-

Gesetz für Berlin (Christian Oestmann)

 

Fassung der Antragskommission:

 

Effektiver Rechtsschutz gegen Corona-

Eindämmungsverordnungen

 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordneten-

hauses und des Senats werden aufgefordert, durch ei-

ne Änderung des Ausführungsgesetzes zur Verwaltungs-

gerichtsordnung (VwGO) den Rechtsweg gegen Corona-

Eindämmungsverordnungen des Senats nach dem Infek-

tionsschutzgesetz direkt vor dem Oberverwaltungsge-

richt Berlin-Brandenburg (OVG) nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 Vw-

GO zu eröffnen.

 

Begründung

Der Initiativantrag hat sich mit dem Corona- Parlaments-

beteiligungsgesetz überwiegenderledigt. Die stärkere Be-

teiligung des Parlaments bei den grundrechtseinschrän-

kenden Eindämmungsverordnungen wird begrüßt.

Nicht erledigt ist der Antrag, den Rechtsschutz ge-

gen Corona-Eindämmungsverordnungen entsprechend

zu stärken, indemwie in fast allen Ländern der Bundesre-

publik der Rechtsweg gegen Eindämmungsverordnungen

für eine konkreteNormenkontrolle nach § 47 VwGOdirekt
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Seit Beginn der Pandemie gab es politisch und juris-

tisch eine Debatte um die Reichweite der Kompetenzen

der Exekutive zur Regelung der Corona Pandemie. Eine

Corona-Eindämmungspolitik ausschließlich mit Rechts-

verordnungen und Allgemeinverfügungen zu betreiben,

wurde überwiegendmit zwei Argumenten gerechtfertigt:

Einerseits wurde auf ein Flexibilitätsinteresse abgestellt,

umauf das neuartige und dynamisches Pandemiegesche-

hen einzugehen. Andererseits galten dieMaßnahmen an-

fänglich als vorübergehend und daher als weniger inten-

siv.

 

Damit wurde die Überlegung umgangen und auch vom

Bundesverfassungsgericht mehrmals offengelassen, das

in einer parlamentarischen Demokratie die wesentlichen,

dieGrundrechte betreffenden Entscheidungen vomparla-

mentarischen Gesetzgeber zu regeln sind.

 

Mittlerweile bestehen viele Einschränkungen dauerhaft

und andere übersteigen in ihrer Intensität eine Schwel-

le, die nicht mehr allein vom Senat geregelt werden kann.

Dies istmitunter auch der Grund, weshalb die Gerichte ei-

nen verstärkten Prüfungsmaßstab anlegenund vereinzelt

Bestimmungen verwerfen.

 

Weiterhin haben sich über die vergangenen Monate zen-

trale Maßnahmen herauskristallisiert, mit denen dem

Pandemiegeschehenwirksambegegnetwerden kann. Ein

neuer Schwung an kreativen Grundrechtsbeschränkun-

gen blieb in den letzten Monaten aus.

 

Daher spricht einiges dafür, diese erprobtenMaßnahmen

künftig standardisiert und in allgemeiner Formulierung

gesetzlich zu regeln. In enger Absprache mit dem Senat

– dessen Initiativrecht unbenommen besteht – sollen ge-

eignete Eskalationsstufen vorbereitet werden. Dem Se-

nat soll ein hinreichender Freiraum verbleiben, flexibel

auf die das Pandemiegeschehen einwirken zu können. Es

bleibt jedoch zuvörderst Aufgabe des parlamentarischen

Gesetzgebers hier Regelungen zu treffen, die auch den

Grundrechten der Betroffenen Rechnung tragen. Nur mit

einer verlässlichen und vorhersehbaren Corona-Politik ist

esmöglich in derGesellschaft einenotwendigeAkzeptanz

der Maßnahmen sicherzustellen.

 

Mit der Vorgeschlagenen Regelung kann ein Ausgleich

zwischen dem Flexibilitätsinteresse der Exekutive und

dem Anspruch des parlamentarischen Gesetzgebers ge-

funden werden, alle wesentlichen Belange selbst zu re-

geln.

 

Berlin würde damit als erstes Bundesland zu einer par-

lamentarischen Corona-Politik übergehen. Dennoch wird

mit einer weiteren Forderung der Bundesgesetzgeber

in die Pflicht genommen, mittelfristig ein bundesweites

zum Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg durch

Landesrecht eröffnet wird. Von dieser Möglichkeit haben

die meisten Länder Gebrauch gemacht (Baden Württem-

berg (§ 4 AGVwGO), Brandenburg (§ 4 I AGVwGO), Bremen

(Art. 7 AGVwGO), Hessen (§ 15 AGVwGO), Mecklenburg-

Vorpommern (§ 13 AGGerStrG), Niedersachsen (§ 7 AGVw-

GO), Saarland (§ 16 AGVwGO), Sachsen (§ 24 JG), Sachsen-

Anhalt (§ 10 AGVwGO), Schleswig- Holstein (§ 5 AGVw-

GO), Thüringen (§ 4 AGVwGO); Bayern ( Art. 5 AGVw-

GO), Rheinland- Pfalz (§ 4 AGVwGO); keinen Gebrauch ge-

macht haben: Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen.

Nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO entscheidet das Oberver-

waltungsgericht auf Antrag über die Gültigkeit von ande-

ren im Rang unter dem Landesgesetz stehenden Rechts-

vorschriften, sofern das Landesrecht dies bestimmt. Den

Antrag kann jede natürliche oder juristische Person, die

geltend macht, durch die Rechtsvorschrift oder deren An-

wendung in ihren Rechten verletzt zu sein oder in ab-

sehbarer Zeit verletzt zu werden, sowie jede Behörde in-

nerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Rechts-

vorschrift stellen. Das Oberverwaltungsgericht kann dem

Land und anderen juristischen Personen des öffentlichen

Rechts, deren Zuständigkeit durch die Rechtsvorschrift be-

rührt wird, Gelegenheit zur Äußerung binnen einer zu be-

stimmendenFrist geben. KommtdasOberverwaltungsge-

richt zu der Überzeugung, dass die Rechtsvorschrift un-

gültig ist, so erklärt es sie für unwirksam; in diesem Fall

ist die Entscheidung allgemein verbindlich und die Ent-

scheidungsformel vom Antragsgegner ebenso zu veröf-

fentlichenwiedieRechtsvorschrift bekanntzumachenwä-

re. Das Gericht kann auf Antrag eine einstweilige Anord-

nung erlassen, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile

oder aus anderen wichtigen Gründen dringend geboten

ist.

Dieser Rechtsweg bietet gegenüber der bestehen-

den Rechtslage in Berlin im Hinblick auf Corona-

Eindämmungsverordnungen erhebliche Vorteile:

Die Möglichkeiten für die Einzelnen, Corona-

Eindämmungsverordnungen gerichtlich zu überprü-

fen, setzt wie beim Verwaltungsgericht lediglich die

Möglichkeit einer Rechtsverletzung voraus. Entschei-

dender Vorteil ist aber das Verfahren beim OVG, dass

weniger individualisiert auf die Antragsteller, sondern

allgemein auf die Rechtmäßigkeit im Sinne einer un-

terverfassungsrechtlichen Normenkontrolle abstellt.

Das OVG kann das Abgeordnetenhaus, dass nach dem

Corona-Parlamentsbeteiligungsgesetz bestimmten

Verordnungen zustimmen muss, im Verfahren beteili-

gen. Eine Einzelrichterentscheidung ist ausgeschlossen.

Kommt das OVG zu der Entscheidung, dass eine Norm

ungültig ist, weil sie mit der Verfassung nicht vereinbar

ist, erklärt es sie für unwirksam, die Entscheidung ist

allgemein verbindlich und wird wie die Rechtsordnung

im Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt gegeben. Ein

Rechtsmittel gegen die Entscheidung ist nicht zulässig.
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Pandemie-Gesetz zu erlassen.

Für diesen Fall soll ähnlich wie in Brandenburg unmittel-

bar das OVG über Beschränkungen entscheiden dürfen.

Damit wird auch einer Rechtszersplitterung entgegenge-

wirkt, wie sie im Umgang mit Sperrstunden zu beobach-

ten war.

Im Anbetracht eines möglichen zweiten Lockdowns wird

es Zeit für ein parlamentarisches Gesetz!

Das bedeutet schnellen und effektiven Rechtsschutz, da

die Betroffenen direkt zumOVG kommen, das dann für al-

le allgemein verbindlich entscheidet, ob und welche Re-

gelungen gelten. Bislang muss jede Person zunächst in-

dividuell Rechtsschutz beim Verwaltungsgericht suchen,

gegen die Entscheidung ist dann zunächst die Beschwer-

de an das OVG möglich. Selbst wenn das Verwaltungs-

gericht oder das OVG eine Norm für ungültig hält, gilt

das nur für den jeweiligen Antragsteller, d.h. nur die-

ser könnte zum Beispiel seinen Laden öffnen, sein Nach-

bar dagegen nicht, obwohl er dieselben Rechte hätte.

Dies führt zu einer beispielslosen Klagewelle beim Ver-

waltungsgericht. Allein aus dem Gebiet des Infektions-

schutzrechts sind im Jahre 2020 beim Verwaltungsge-

richt Berlin fast 500 Verfahren (Eilverfahren und Klagen)

eingegangen, dabei viele Parallelverfahren. Auch ande-

re Kammern haben eine Vielzahl weiterer Eilverfahren

aus dem Versammlungsrecht, Schulrecht, Bezirksverwal-

tungsrecht, Parlamentsrecht und dem Beamtenrecht mit

Bezug zur COVID-19-Pandemie und zahlreichen Parallel-

verfahren entschieden (vgl. file:///C:/Users/chris/Down-

loads/jahresbericht-2021%20(1).pdf)

Es ist auch angesichts der parlamentarischen Beteili-

gung an allgemein verbindlichen Corona-Verordnungen

ein eklatantes Rechtsschutzdefizit, dass hierüber ein ein-

zelner Richter (gg. nach einem Jahr auf Probe) beim Ver-

waltungsgericht entscheidet (vgl. § 6 Abs. 1 VwGO), an-

statt es einem entsprechenden fünfköpfigen Senat des

Oberverwaltungsgerichts unter Beteiligung von ehren-

amtlichen Richterinnen und Richtern zu übertragen. Fast

alle anderen Länder haben die Möglichkeit eröffnet. Das

Verwaltungsgericht Berlin ist bisher nur wegen des Re-

gelungsdefizit in Berlin für die Überprüfung von Corona-

Eindämmungsverordnungen des Senats, selbst solchen,

die mit Zustimmung des Abgeordnetenhauses erlassen

werden, zuständig. Mit der Änderung des AG VwGO wä-

re diese Lücke geschlossen und der Rechtsweg direkt zum

OVG eröffnet.

Antrag 62/I/2021

AG 60plus Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Den Kostenübernahmeerklärungen der Krankenkassen den Schrecken nehmen

1
2
3
4
5
6
7
8

Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus und die sozialde-

mokratischenMitglieder des Senatswerden aufgefordert,

bei den Berliner Krankenkassen darauf hinzuwirken, dass

ausdenVorab-Kostenübernahmeerklärungenkünftig klar

hervorgeht, dass der darin enthaltene Passus zur Rückfor-

derung der Rechnungskosten bei einer als nicht medizi-

nisch begründeten stationären Behandlung sich nicht auf

Versicherte bezieht, die diese Erklärungen zur Vorlage im
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Krankenhaus erhalten, sondern sich ausschließlich an das

aufnehmende Krankenhaus richten.

Begründung

Gerade jetzt in Pandemiezeiten erzeugen Schreiben, wie

sie zum Beispiel von der DAK versandt werden, bei den

Empfängern oftmals gehörigen Schrecken, da sich darin

Formulierungen dieser Art befinden: „Diese Kostenzusa-

ge gilt somit vorbehaltlich. Sollte bei Rechnungslegung der

stationäreAufenthalt nicht begründet sein,werdenwir den

Medizinischen Dienst zur Prüfung heranziehen. Sieht dieser

ebenfalls stationäre Behandlung als nicht medizinisch be-

gründet  an, werden wir die Kostenzusage revidieren und

die Rechnungskosten zurückfordern.“

 

Da die Schreiben an die Versicherten adressiert sind, ent-

steht leicht der Eindruck - zumal bei älteren und/oder

in Rechtsdingen weitgehend unerfahrenen Patientinnen

und Patienten – diese Rückforderungsandrohung würde

sich an sie persönlich richten. Einzig aus dem Umstand,

dass sich in solchen Fällen im Kopf des Schreibens der

Hinweis „Zur Vorlage im Krankenhaus“ befindet, kann

nicht geschlossen werden, dass im Einzelfall zweifelsfrei

erkannt wird, dass sich das Schreiben ausschließlich an

das Krankenhaus richtet. Der AG 60plus Berlin sind Fäl-

le bekannt, bei denen Patientinnen und Patienten aus

Furcht vor Rückforderungen eine medizinisch erforderli-

che stationäre Behandlungunterlassenhaben, zumindest

aber mehrere Tage bis zur Aufklärung der tatsächlichen

Umstände in heller Aufregung verbrachten. Dabei könn-

te durch einen einzigen Satz in den Schreiben jeglicher

Schrecken vermieden werden: „Die nachfolgenden Aus-

führungen betreffen nicht Sie als Versicherte/Versicherten,

sondern ausschließlich das Krankenhaus“.

Antrag 63/I/2021

AG 60plus Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Gewährleistung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Krankenhausversorgung

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Die zuständigen sozialdemokratischen Funktionsträ-

ger*innen im Bund und in den Ländern werden aufge-

fordert, sicherzustellen, dass die Krankenhäuser die für

die Sicherstellung ihres Versorgungsauftrags notwendige

Finanzierung erhalten,

 

• zugleich ihre Leistungen wirtschaftlich erbringen,

• eine gute Versorgungsqualität gewährleisten sowie

• gute Arbeitsbedingungen und Löhne für die Be-

schäftigten garantieren.
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Um dies zu erreichen, muss vor allem das Fallpauscha-

lensystem (DRG-System) überwunden und durch ein be-

darfsorientiertes Finanzierungssystem ersetzt werden.

Zudem muss vorrangig der Investitionsstau in den Bun-

desländern abgebaut werden. Darüber hinaus sind Si-

cherstellungszuschläge eineMöglichkeit, um die Existenz

ländlicher Krankenhäuser zu gewährleisten. Um eine gu-

te stationäre Versorgung auch längerfristig zu sichern,

sind eine länderübergreifende Krankenhausplanung so-

wie die Einbeziehung der demografischen Entwicklung

in die Krankenhausplanung notwendig. Zudem ist eine

Verbesserung der Transparenz in Bezug auf die Versor-

gungsqualität anzustreben sowie eine stärkere Berück-

sichtigung der Patient*innenperspektive in der Qualitäts-

sicherung der Krankenhäuser.

 

Begründung

 

Begründung

Die Corona-Krise verdeutlicht: Nach mehr als zwei Jahr-

zehnten neoliberaler Gesundheitspolitik ist die Ökonomi-

sierung bzw. Kommerzialisierung im deutschen Gesund-

heitswesen weit vorangeschritten. Dies geschah auch auf

Kosten der Beschäftigten, vor allem des Pflegepersonals,

und gefährdet letztlich die Versorgungsqualität.Wir brau-

cheneine „Reanimation“‘ des Sozialen - geradeauch inder

Gesundheitsversorgung. Gute Gesundheit und Pflege ha-

ben aber ihren Preis und sind lebenswichtig für uns alle.

Gesundheit ist keineWare! Gesundheit gehört zur staatli-

chen Daseinsvorsorge. Aufgabe der Krankenhäuser ist es,

einen Beitrag zur Sicherstellung dieses staatlichenVersor-

gungsauftrags zu erbringen.

 

Krankenhäuser müssen im Sinne von §12 SGB V ihre Leis-

tungen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich er-

bringen. Dabei ist kein Krankenhaus wie das andere. Je-

des Krankenhaus muss die Mittel erhalten, die zu dem

spezifischen Versorgungsauftrag des Krankenhauses pas-

sen. Das Budgetmuss sicherstellen, dass der Versorgungs-

auftrag umgesetzt werden kann. Hierbei sind die Versor-

gungslage inder RegionundbesonderePatientengruppen

zu berücksichtigen.

 

Finanziellen Druck auf die Krankenhäuser auszuüben, um

die Zahl der Krankenhäuser zu verringern, wie dies durch

das DRG-System geschieht, wendet marktwirtschaftliche

Prinzipien an, wo Versorgungssicherheit gewährleistet

werden muss, und ist daher nicht im Sinne einer bedarfs-

gerechten Versorgung.

 

Fehlende Krankenhausinvestitionen inMilliardenhöhe al-

ler Bundesländer haben jahrzehntelang die Krankenhäu-

ser genötigt, eigentlich von den Krankenkassen über-

wiesene Mittel für die Patient*innenversorgung (inklusi-
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ve Personal) für nötige Investitionen abzuzweigen. Zu-

dem werden Gewinne privater Krankenhausträger zum

Teil nicht wieder in die Patient*innen-Versorgung inves-

tiert, sondern an die Anleger ausgeschüttet.

 

Das Ergebnis: Oftmals prekäre Beschäftigung gerade von

Pflegekräften, aber auch in anderen therapeutischen oder

Dienstleistungsbereichen eines Krankenhauses sowie ein

sich intensivierender Wettbewerb, der oftmals über den

Preis statt über die Qualität geführt worden ist bzw. wird.

 

Die jüngst erfolgte Einführung von Personaluntergren-

zenundderenHerausnahmeaus dendiagnosebezogenen

Fallgruppen (DRGs)warnur ein erster, überfälliger undnö-

tiger Schritt.

 

Die Überlegungen der eingerichteten Bund-Länder-

Arbeitsgruppe der GMK zur zukünftigen Krankenhaus-

finanzierungssystematik beschreiben diese dringende

Aufgabe, die grade nach der Bewältigung der Coronakrise

absolute Priorität haben muss.

Ein geeigneter Weg, diese zentrale staatliche Aufgabe zu

erfüllen, wäre der Einsatz von Steuermitteln des Bundes.

 

Eine besondere Lehre aus der Pandemie lautet:

Für Krankenhäuser müssen Vorhaltekosten finanziert

werden, damit im Ernstfall ausreichend Ressourcen zur

Verfügung stehen!

Die dafür erforderliche Mittelzuweisung an die Kranken-

häuser könnte zum Beispiel über ein Ausschreibungsver-

fahren an den Nachweis entsprechender valider Planun-

gen gekoppelt werden.

Antrag 64/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: ASG, FA IX - Gesundheit, Soziales undVer-

braucherschutz, FA VII - Wirtschaft und Arbeit (Konsens)

Nichtraucher*innenschutz in Berliner Clubs endlich konsequent umsetzen - Für eine rücksichtsvolle und diverse Clubkultur

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Passivrauch besteht aus über 7000 chemischen Stoffen,

von denen nachweislich hunderte giftig und mind. 70

krebserregend sind. Besonders gefährlich ist Passivrauch

in Innenräumen, da er hier nicht oder nur teilweise abzie-

hen kann und sich stattdessen in der Luft und den Einrich-

tungsgegenständen anreichert.

 

Die Studienlage zu Passivrauchen zeigt im Allgemeinen

auf, dass hierbei ein erhöhtes Krebsrisiko vorhanden ist.

Meta-Analysen ergaben, dass im Verhältnis zu Nichtrau-

chern ohneAussetzungmit Zigarettenrauch ein 9,25%hö-

heres Risiko, an Diabetes Mellitus Typ 2 zu erkranken,

vorhanden ist. Ebenfalls gilt dies für das Schlaganfall-

Risiko, bei dem sich das Gesamtrisiko bei Passivrauch um
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45 % erhöht. Dies verdeutlicht, dass auch die passive Auf-

nahme von Zigarettenrauch schädliche und schwerwie-

gende Folgen haben kann. Laut dem Deutschen Krebsfor-

schungszentrum führt Passivrauchen zu über 3300 Toten

pro Jahr.

 

Diese und vieleweiterewissenschaftliche Erkenntnisse zu

den Gefahren und Schäden des Passivrauchens sind seit

Jahrzehnten bekannt und dennoch werden sie nach wie

vor in erschreckendem Maße von der Politik vernachläs-

sigt und ignoriert. Eine besondere Lage existiert in den

Berliner Clubs, bei denen beispielsweise 2012 in Form ei-

ner Berliner Clubstudiemassive Verstöße gegen das Berli-

ner Nichtraucher*innenschutzgesetz festgestellt wurden.

Im Jahr 2019 lag Deutschland in Bezug auf wirksame Ta-

bakkontrollen auf der „Tobacco Control Scale“ noch immer

auf dem letzten Rang der europäischen Länder.

 

Seit 2012 hat sich an diesem Problem wenig geändert.

Die meisten Clubs dulden/fördern weiterhin illegalerwei-

se das Rauchen in ihren Innenräumen, während die Be-

zirksämter weitestgehend tatenlos zuschauen. Der man-

gelnde Nichtraucher*innenschutz in den Clubs hat wort-

wörtlich toxische Zustände zur Folge. Verrauchte Clubs

und Bars sind die am stärksten luftverschmutzten öffent-

lichen Orte in ganz Berlin, da die Feinstaub- und weitere

Schadstoffbelastung von Zigarettenrauch um ein Vielfa-

ches höher als die von Autoabgasen liegt. Geltende Fein-

staubgrenzwerte für den Außenbereich werden hier um

ein Vielfaches überschritten. Jeder Atemzug in dieser gif-

tigen Umgebung schadet dem Körper. Die erheblichen

Gesundheitsgefahren des Passivrauchens betreffen dabei

nicht nur nichtrauchende Menschen, sondern auch die

Raucher*innen selbst, da sie dem toxischen Rauch dop-

pelt (aktiv und passiv) ausgesetzt sind.

 

Das Berliner Nichtraucher*innenschutzgesetz ist in sei-

ner aktuellen Form seit 2009 in Kraft und sieht vor,

dass die Tanzflächen generell rauchfrei sein müssen. Das

Rauchen ist nur in ausgewiesenen und vollständig ab-

getrennten Nebenräumen (in denen nicht getanzt wer-

den darf) gestattet. Ein Nichtraucherschutzgesetz, dass

den erforderlichen Schutz abbildet gibt es in NRW schon

seit 2013, es ist politisches Thema. Ziel des Gesetzes war

es, den Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens im

kulturell relevanten Bereich der Clubs zu gewährleisten.

Dieses Ziel wurde auch nach über 10 Jahren nicht er-

reicht. Das Gesetz ist in seiner jetzigen Form im Bereich

des Nachtlebens gescheitert. Eine Gesetzesvorlage der

SPD-geführten Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege

undGleichstellung zur Verschärfung des Nichtraucher*in-

nenschutzgesetzes, die dem Berliner Abgeordnetenhaus

bereits 2018 vorlag, wurde bis heute nicht beschlossen.

Der Entwurf erkennt zwar teilweise das Gesetzesversagen

an, geht jedoch nicht annähernd weit genug, um das Pro-
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blem für die Zukunft zufriedenstellend zu lösen.

 

Der Grund, warum Nichtraucher*innenschutz von eini-

gen noch immer nicht ernst genommen wird, hat viel

mit Falschinformationen zur Gefährlichkeit von Passiv-

rauchen zu tun (die Tabakindustrie verbreitete jahrzehn-

telang gezielt Zweifel an wissenschaftlichen Erkenntnis-

sen). Außerdem besteht oft ein Missverständnis dar-

über, um was es beim Nichtraucher*innenschutz im Kern

geht. Räumliche Rauchverbote haben nicht zum Ziel, Rau-

cher*innen das Leben schwer zumachen, sondern die Ge-

sundheit ALLER, insbesondere aber von Nichtkonsumie-

renden, zu schützen. Die Gewährleistung des Menschen-

rechts auf körperliche Unversehrtheit und gesellschaft-

liche Teilhabe hat weder etwas mit Spießigkeit, noch

mit staatlichem Kontrollwahn oder gar Gesundheitsfa-

natismus zu tun. Es ist schlichtweg wissenschaftlich und

ethisch geboten. Es geht nicht um Verbote, sondern um

Schutz! DieWichtigkeit dieses Anliegens zeigt sich in den

folgenden Teilaspekten:

 

Nichtraucher*innenschutz bedeutet Gesundheitsschutz 

Mit dem Wissen, dass Rauchen in geschlossenen Räu-

men in erheblichem Maße für alle Anwesenden gesund-

heitsschädlich ist und jeden Tag in Deutschland statis-

tisch gesehen über 9Menschen durch Passivrauchen ster-

ben, darf die Politik nicht untätig bleiben. Die evidenzba-

sierte und menschenrechtsorientierte Lösung zur Minde-

rung dieser Fremd- und Eigenschädigung wäre die kon-

sequente Umsetzung von Rauchverboten in den Innen-

räumen der Clubs, so wie es sich mittlerweile überall

auf der Welt und in weiten Teilen Deutschlands durch-

gesetzt hat. Berlin darf nicht länger ein weißer Fleck

auf der Landkarte des Nichtraucher*innenschutzes blei-

ben und muss seine Pflicht zur Umsetzung des WHO-

Tabakrahmenübereinkommens von 2004 (Art. 8) und den

Empfehlungen des Rates der EU über rauchfreie Umge-

bungen (2009/C 296/02) endlich ernst nehmen.

 

Ein Rauchverbot in den Club-Innenräumen bedeutet im

Gegenzug auch, dass alternative (sicherere) Orte zum

Rauchen geschaffen werden müssen, wie z.B. überdachte

und ggf. beheizte Außenflächen. Es kann selbstverständ-

lich weiterhin geraucht werden – nur eben nicht über-

all. Wenn die örtliche Verlegung des Rauchens (um weni-

ge Meter nach draußen) die Gesundheit und Teilhabe an-

derer Menschen gewährleistet und schützt, dann ist das

eine angemessene und verhältnismäßige Einschränkung

der freien Entfaltung von Raucher*innen.

 

Nichtraucher*innenschutz bedeutet Arbeitsschutz 

Ein besonderes Anliegen der Sozialdemokratie und der

Gewerkschaftsbewegung war und ist es, die Arbeitsbe-

dingungen von Arbeiter*innen und Angestellten zu ver-

bessern und körperliche sowie psychische Schäden in die-
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sem Zusammenhang zu verhindern. Vor diesem Hinter-

grund ist es inakzeptabel, dass Menschen bei der Ar-

beit permanent hochgradig schadstoffbelastete Luft ein-

atmen müssen. Deshalb sollten Angestellte im Berli-

ner Nachtleben in besonderer Weise vor unfreiwilligem

Rauchen geschützt werden.

 

Nichtraucher*innenschutz bedeutet Selbstbestimmung 

Aufgeklärter und mündiger Drogengebrauch bedeutet in

erster Linie körperliche Selbstbestimmung. Der Konsum

einer Substanz ist unter freiheitlichen Bedingungen ge-

nauso legitim wie der Nicht-Konsum. Im Moment ist

die clubkulturelle Erfahrung in Berlin jedoch an einen

gezwungenen (passiven) Tabakkonsum gekoppelt. Wer

an Clubkultur teilhaben will, muss zwangsläufig Tabak

mit-rauchen. Um die derzeitige Situation mit einem Ge-

dankenexperiment greifbar zu machen: Das wäre, als ob

manbeimEinlass sagenwürde, dass dudenClubnur dann

betreten darfst, wenn du bereit bist, 4 Shots hochprozen-

tigen Alkohol zu trinken. Die Entscheidung für oder gegen

den Konsum einer Substanz, einschließlich möglicher Ne-

benwirkungenund Schäden,muss jedoch eine höchstper-

sönlicheundemanzipierte Entscheidungsein.Dies ist um-

so wichtiger, je größer das Fremd- und Eigenschädigungs-

potential einer Substanz ist, was im Fall von Tabak in be-

sonderemMaße zutreffend ist. So gehört Tabak nicht nur

zu den suchterzeugendsten Substanzen überhaupt, son-

dern ist auch eine der tödlichsten. Allein in Deutschland

sterben pro Jahr 127.000 Menschen an den Folgen des

Rauchens, was ca. 13 Prozent aller Tode entspricht. Gerade

auch vor diesem ernsten Hintergrund muss die Entschei-

dung gegendas (passive) Rauchen akzeptiert und struktu-

rell ermöglicht werden, indem Clubkultur rauchfrei erleb-

bar wird.

 

Nichtraucher*innenschutz bedeutet Awareness 

Awareness-Konzepte sollen dazu führen, dass sich alle

Menschen im Club wohl, frei und sicher fühlen können.

Der derzeitige Mangel an Nichtraucher*innenschutz hat

zur Folge, dass eben genau das nicht der Fall ist. Men-

schen fühlen sich berechtigterweise durch das unfreiwilli-

ge Passivrauchen unwohl und in ihrer Lebensqualität ein-

geschränkt. Legitime Gesundheits- und Selbstbestim-

mungsinteressen werden unter der bisherigen ‚Laissez-

faire-Praxis‘ grob missachtet. Außerdem führt das Rau-

chen auf den Tanzflächen regelmäßig zu Verbrennun-

gen an Haut und Kleidung. Auch diese Form der Be-

lästigung/Schädigung wäre durch die Umsetzung eines

Rauchverbots vermeidbar. Am Ende geht es um ein rück-

sichtsvolles, respektvolles und aufmerksames Miteinan-

der im Club, was auch für den Tabakkonsum gelten muss.

 

Nichtraucher*innenschutz bedeutet Gleichstellung, Inklu-

sion und Diversität 

Die Berliner Clubs sind mehr als bloße Vergnügungsstät-
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ten. Sie sind Orte der sozialen Begegnung, des kulturel-

len Schaffens/Erlebens und nicht zuletzt auch ein Zu-

fluchtsort/Safer Space für Personengruppen, die in der

Mehrheitsgesellschaft mit Problemen zu kämpfen haben.

Mangelnder Nichtraucher*innenschutz ist gesundheits-

schädigend und ausgrenzend. Fürmanche Personengrup-

pen (chronisch kranke Menschen wie Asthmatiker*in-

nen, Allergiker*innen, Schwangere, Stillende, Menschen

mit Krankheitsvorgeschichte, Ex-Raucher*innen oder ein-

fach gesundheitsbewussteMenschen) stellt ein verrauch-

ter Raum unter Umständen eine harte Barriere dar. Vor

dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemie, müs-

sen wir davon ausgehen, dass viele Menschen Langzeit-

schäden (Long Covid), insbesondere auch die Lunge be-

treffend, davontragenwerden. Für all dieseMenschen be-

steht bisher kein oder nur eingeschränkter Zugang zur

Clubkultur. Auch Menschen, die auf Safer Spaces ange-

wiesen sind, werden auf diese Weise potenziell ausge-

grenzt. Ziel sollte es sein, Barrieren wie diese zu erkennen

und abzubauen. Davon auszugehen, dass jeder Mensch

fähig ist, verraucht-toxische Luft zu atmen, ist ableistisch.

Die Berliner Clubs dürfen keine exklusiven Orte für Rau-

cher*innen sein, sondern sollten allenMenschen prinzipi-

ell offen stehen, unabhängig von körperlichen Einschrän-

kungen oder der bewussten Entscheidung gegen Tabak-

konsum.

 

Immer wieder werden Argumente vorgebracht, wonach

ein konsequenter Nichtraucher*innenschutz angeblich zu

einer hohen finanziellen Belastung der Clubs und so zu

einer Schwächung der Clubkultur führen würde. Diese

- vor allem von der Tabakindustrie produzierten Zweifel

- wurden bereits in zahlreichen unabhängigen Studien

widerlegt. Auch das Deutsche Krebsforschungszentrum

hat diese Behauptung mit einer eigenen Studie wider-

legt. Unabhängig davon dürfen Gesundheitsinteressen

nicht durchökonomischeoderfinanzielleArgumenteaus-

gespielt werden.

 

Fast überall auf der Welt sind Clubs mittlerweile rauch-

frei. Nur in Berlin soll das nicht möglich sein? Nicht-

raucher*innenschutz war und ist ein zutiefst progressi-

ves Anliegen, bei dem Menschenrechte, insbesondere

Selbstbestimmungs- und Gleichstellungsüberlegungen,

im Vordergrund stehen.

 

Berlin ist völlig zurecht für seine wertvolle und diverse

Clubkultur bekannt und beliebt. Sie steht in einer wohl

einmaligen Art und Weise für Freiheit und Hedonismus.

Aber auch hier muss das Prinzip der Rücksichtnahme ge-

lebt und die Grenzen anderer Menschen respektiert wer-

den. Freiheit darf niemals zur Einbahnstraßewerden. Des-

halb sollte es uns ein dringliches und wichtiges Anliegen

sein, die Berliner Clubkultur mithilfe eines konsequen-

ten Nichtraucher*innenschutzes sicherer, rücksichtsvoller
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und gerechter zu gestalten!

 

 Unsere Forderungen lauten daher wie folgt:

• Die wissenschaftlichen Evidenzen zum Passivrau-

chen müssen von der Berliner Politik endlich ernst

genommen werden und effektive Schritte zum

Schutz vor den erheblichen Gesundheitsgefahren

unternommen werden. Leitlinien für den politi-

schenUmgangmit der Passivrauchproblematik soll-

ten die Forschungsergebnisse und Empfehlungen

des Deutschen Krebsforschungszentrum sein. Ta-

bakpolitik muss sich an der Wissenschaft und den

Menschenrechten ausrichten ohne politische Ein-

flussnahme der Tabakindustrie.

• Die Berliner Senatsverwaltung muss sich explizit

zu ihren Verpflichtungen im Rahmen der WHO-

Tabakrahmenkonvention und den Empfehlungen

des Rats der Europäischen Union über rauchfreie

Umgebungen (2009/C 296/02) bekennen.

• Die Berliner Clubs müssen vollständig als kulturelle

Einrichtungen anerkannt werden und dementspre-

chend dann auch im Nichtraucher*innenschutzge-

setz behandelt werden.

• Das Berliner Nichtraucher*innenschutzgesetz muss

dringend in folgenden Punkten novelliert werden:

• Abschaffung der Ausnahmen für den Gastronomie-

sektor (Nebenraum- und Einraumregelung) in Be-

zug auf Clubs, denn diese sind ein Hauptgrund für

das Vollzugschaos und die Wettbewerbsverzerrun-

gen

• DeutlicheAnhebungdes Strafmaßes, umdasmassi-

ve Vollzugsproblem in den Griff zu bekommen. Die

in der derzeitigen Vorlage vorgesehenen Bußgel-

der von bis zu 10.000 Euro sind nach wie vor deut-

lich zu gering angesetzt, um die gewünschte Wir-

kung zu erzielen. Darüber hinaus müsste auch die

gesetzliche Möglichkeit vorgesehen sein, einen Be-

trieb bei andauernder bzw. systematischerMissach-

tung des Nichtraucher*innenschutzgesetzes kurz-

weilig oder permanent zu schließen. Sinnvoll wäre

hier eine Stufenregelung, die noch moderate Buß-

gelder beim ersten Verstoß vorsieht, jedoch bei al-

len weiteren Verstößen wesentlich empfindliche-

re Bußgelder/Strafen (bis zum Entzug der Betriebs-

erlaubnis) festsetzt. Der Verstoß gegen das Nicht-

raucher*innenschutzgesetz ist kein Bagatelldelikt

und muss dementsprechend auch behandelt wer-

den.

• Gut sichtbare und unmissverständliche gesetzliche

Kennzeichnungspflicht zum Rauchverbot inallen In-

nenräumenunddenAußeneingängen, sodass Besu-

cher*innen aufgeklärt werden und die Clubbetrei-

ber*innen sich ihrer Verantwortung nicht mehr ent-

ziehen können.

• Verpflichtung jedes Clubs zur Vorlage eines effek-
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tiven Nichtraucher*innenschutz- Konzepts, das mit

der Berliner Clubkommission gemeinsamerarbeitet

wird.

• Niedrigschwellige Präventionsprojekte wie die

Nachtbürgermeister*innen, insbesondere für jene

Bezirke mit besonders viel Nachtleben. Generell

muss es für Betroffene viel einfacher sein, sich

gegen Verstöße gegen das Nichtraucher*innen-

schutzgesetz zur Wehr zu setzen. Deshalb sollte für

jeden Bezirk eine zuständige Person für Nichtrau-

cher*innenschutz ausgewiesen und kontaktiertbar

sein.

• Es müssen nachdrückliche Gespräche zu diesem

Thema mit den Clubbetreibenden (insbesondere

mit der Clubcommission Berlin als zentraler Interes-

senvertretung) geführt werden, die auf eine eigen-

verantwortliche Umsetzung des Nichtraucher*in-

nenschutzgesetzes abzielen (sodass im besten Fall

gar nicht erst groß kontrolliert werden muss). Es

geht darum Akzeptanz zu schaffen und einen Men-

talitätswandel beim Nichtraucher*innenschutz an-

zustoßen.

• Eine breitangelegte Aufklärungskampagne zu den

Gefahren des Passivrauchens, die sich auch gezielt

an die Berliner Party-Szeneunddie Clubkommission

richtet. Von Berlin geförderte drogenbezogene Pro-

jekte wie ‚Sonar Berlin‘ könnten hier sinnvoll einge-

bunden werden.
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Gleichstellung

Antrag 129/I/2020

KDV Spandau

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Rücküberweisung anAntragsteller zwecksÜberarbeitung

(Konsens)

Unterstützung von NGO’s beim Kampf gegen Diskriminierung von LGBTI- Personen in Polen

1
2
3
4
5
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12
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28
29
30
31
32
33
34
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37
38

Die Mitglieder der SPD- Bundestagsfraktion, sowie die

SPD-Minister*innenderBundesregierungwerden sichda-

für einsetzen, dassNGO’sund liberale StädteundGemein-

den bei dem Kampf gegen die „LGBT- freien Zonen“ in Po-

len finanziell, personell und politisch unterstützt werden.

Zusätzlich soll die Deutsche Katholische Kirche aufgefor-

dertwerdenEinfluss auf die polnischenKatholiken, die die

Homophobie unterstützen, auszuüben.

Begründung

Anfang 2019 startete die rechtskonservative Wochenzei-

tung Gazeta Polska in Polen die Aktion der „LGBT- freien

Zonen“. Ziel der Kampagne ist es die Toleranz gegenüber

queeren Menschen abzuschaffen. Aktuell haben sich 96

Gemeinden, 36 Landkreise und 4 Verwaltungszonen zur

LGBT- freien Zone erklärt. Unterstütz wird die Bewegung

durch die polnische Regierungspartei PiS und die katho-

lische Kirche in Polen. Unteranderem vom Erzbischof von

Krakau Marek Jedraszewski, der von einer neuen Seuche

in den Farben des Regenbogens sprach. Der Vorsitzende

der PiS Partei Jaroslaw Kaczynski sieht in der LQBTI- Be-

wegung eine Bedrohung für die traditionellen polnischen

Familien.

 

Die Kritik des EU- Parlamentes oder die Aufkündigung von

Städtepartnerschaften z.B. zwischen der französischen

Stadt Saint Jean-de-Braye und Tuchow haben bisher nicht

die erwünschtenWirkungengezeigt.Daher sollendie libe-

ralen Kräfte im Land unterstützt werden, anstatt weitere

wirkungslose Sanktionen auszusprechen. Es ist wichtig zu

zeigen, dass die EU weiterhin für die Akzeptanz und die

Rechte der queeren Menschen einsteht.

LPT I-2020: Überweisung an FA I - Internationale Politik,

Frieden und Entwicklung, FA II - EU-Angelegenheiten

–

Gemeinsame Stellungnahme der Fachausschüsse I & II

zum Antrag 129/I/2020:

 

Votum: Zurücküberweisung an die Antragsteller*innen.

Grundsätzliche Begrüßung des Antrags, jedoch Anregung

zur Überarbeitung.

 

Begründung:

Auch wenn die grundsätzliche Zielrichtung des Antrags

begrüßungswert ist, sehen wir Schwierigkeiten hinsicht-

lich der Forderung nach einer finanziellen Unterstützung

(Z.5) von NGOs und insbesondere von Kommunen in Po-

len. Hervorgehoben werden sollte hingegen die politische

Unterstützung. So erhoffen sich betroffene zivilgesell-

schaftliche Akteure besonders einen größeren Einsatz

im Dialog (z.B. LGBT*-Themen aktiv ansprechen, Akti-

vist*innen im Land treffen; vgl. etwa die Stellungnahme

des LSVD: https://www.lsvd.de/de/ct/2147-haltung-

zeigen-und-lsbti-hass-in-polen-deutlich-widersprechen).

Dies sollten sich sowohl Bundespolitiker*innen als

auch insbesondere Kommunen, die Partnerschaften

mit entsprechenden Städten und Gemeinden pflegen,

zu eigen machen. Anstatt die Städtepartnerschaft mit

sogenannten „LBGT-freien Zonen“ aufzukündigen bzw.

einzufrieren, sollte die Partnerschaft dazu genutzt

werden, die entsprechenden Kontaktpersonen auf das

Thema anzusprechen und den Austausch mit ihnen

sowie polnischen LGBT*-Aktivist*innen zu suchen (vgl.

https://action.allout.org/de/a/to-poland-with-love/).

 

In Z.6-8 schlagenwir eineÄnderungder Formulierung vor:

Daneben soll andie deutsche katholischeKircheappelliert

werden, Einfluss auf die katholische Kirche in Polen auszu-

üben und auf eine klare Distanzierung und Verurteilung

der homophoben Politik zu drängen.
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Antrag 131/I/2020

KDV Friedrichshain-Kreuzberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Warnhinweise für Reisen in queer- und frauenfeindliche Staaten und Regionen
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Die SPD-Fraktionen in den Landtagen, Bürgerschaften,

oder Abgeordnetenhäusern und die SPD-Fraktion im Bun-

destag, sowie die Mitglieder in den Landesregierungen

und in der Bundesregierung werden aufgefordert Wer-

bung für Reisen in Staaten oder Regionen bei denen Reise

und Sicherheitshinweise des Außenministeriums für LG-

BTIQ oder Frauen bestehen in den Bundesländern und in

Deutschland mit einemWarnhinweis zu versehen.

 

DerWarnhinweis erstreckt sich über mindestens ein Drit-

tel derWerbefläche oderWerbedauer und nennt die kon-

kreten Gefahren.

 

Derartige Werbung wird auf Werbeflächen oder in Medi-

en, die einem Bundesland bzw. dem deutschen Staat ge-

hören oder auf die sie Einfluss z. B. über Konzessionen aus-

üben gänzlich verboten.

Begründung

Bei Urlaub steht Spaß, Erholung, und Erleben auf der Ta-

gesordnung. Doch viele vermeintliche Urlaubsparadiese

können gefährliche oder tödliche Reiseziele darstellen.

 

So stehen in 78 Staaten der Vereinten Nationen homo-

sexuelle Handlungen unter Strafe. Die Strafen erstrecken

sich von Einschränkungen der Meinungsfreiheit über Ge-

fängnisstrafen und Körperstrafen bis zur Todesstrafe. Dar-

unter befinden beliebte Reiseziele, wie die Malediven, Ja-

maika, Russland oder die Vereinigten Arabischen Emira-

te.Neben staatlicherVerfolgung sindnichtheterosexuelle

MenschenauchanderenFormenvonDiskriminierungund

Verfolgungausgesetzt.NebenqueerenMenschenwerden

auch Frauen in vielen Ländern unterdrückt oder gefähr-

det. Beispielsweise ist inMexiko die Gewalt gegen Frauen

sprunghaft angestiegen. Morde, Entführungen und Über-

griffe gegen Frauen sind auch in den Touristenregionen

des Landes traurige Realität.

 

Vielen Reisenden sind sich der konkreten Gefahren oft gar

nicht bewusst. Selten werden die Reise und Sicherheits-

hinweise des Außenministeriums besucht. Deswegen soll

ein Teil derWerbefläche dazu genutzt werden, um auf die

Risiken hinzuweisen. Die Bundesländer bzw. der deutsche

Staat werden den Tourismus von queer- und frauenfeind-

lichen Ländern nicht unterstützen. Auf Werbeflächen in

ihrem Einflussbereich ist für sie kein Platz. Hiermit folgen

wir dem Beispiel von London im letzten Jahr und setzen

ein klares Zeichen gegen Diskriminierung!

LPT I-2020 - Überweisen an FA I - Internationale Politik,

Frieden und Entwicklung, FA II - EU-Angelegenheiten

 

Stellungnahme des Fachausschusses Europa (II) zu den

Anträgen:

• 140/I/2020 Warnhinweise für Reisen in queer- und

frauenfeindliche Staaten und Regionen

• 131/I/2020 Warnhinweise für Reisen in queer- und

frauenfeindliche Staaten und Regionen

 

Vorschlag für die geänderte Fassung:

___

Warnhinweise für Reisen in Staaten, in denen Homose-

xualität unter Strafe steht

Die SPD-Bundestagsfraktion, die SPD-Landtagsfraktionen

und die Landesregierungen mit sozialdemokratischer Be-

teiligungwerdenaufgefordert, sich für rechtlicheGrenzen

für die Bewerbung von Reisen in Staaten oder Regionen

einzusetzen, in denenhomosexuelleHandlungenoder so-

genannte „Homo-Propaganda“ unter Strafe stehen.

 

Auf Werbeflächen im Eigentum der öffentlichen Hand

oder auf Werbeflächen, auf die die öffentliche Hand Ein-

fluss hat, soll nach dem Vorbild der Londoner Verkehrsge-

sellschaft TfL solche Werbung vollständig verboten wer-

den. AufWerbeflächen in privater Hand sollWerbungmit

einem Warnhinweis versehen sein müssen, der mindes-

tens ein Drittel der Werbefläche oder Werbedauer ein-

nimmt und die konkreten Gefahren für queere Menschen

benennt.

 

Ziel unserer Politik muss es sein, einen Beitrag dazu zu

leisten, dass Homosexualität auf der ganzen Welt entkri-

minalisiert wird und queere Menschen ihre Identität frei

leben können. Wir unterstützen hierzu einen zivilgesell-

schaftlichen Dialog und LGBTI-Aktivist*innen vor Ort.
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Antrag 140/I/2020

QueerSozis (Schwusos) LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 131/I/2020 (Konsens)

Warnhinweise für Reisen in queer- und frauenfeindliche Staaten und Regionen
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Die Berliner SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus und der

Senat von Berlin werden aufgefordertWerbungen für Rei-

sen in Staaten oder Regionen bei denen Reise- und Sicher-

heitshinweise des Außenministeriums für LGBTIQ oder

Frauen bestehen in Berlin mit einemWarnhinweis zu ver-

sehen.

 

DerWarnhinweis erstreckt sich über mindestens ein Drit-

tel derWerbefläche oderWerbedauer und nennt die kon-

kreten Gefahren.

 

Derartige Werbung wird auf Werbeflächen oder Medien,

die dem Land Berlin gehören oder auf die es Einfluss z.B.

über Konzessionen ausübt gänzlich verboten.

 

 

Begründung

Bei Urlaub steht Spaß, Erholung und Erleben auf der Ta-

gesordnung. Doch viele vermeintliche Urlaubsparadiese

können gefährlich oder tödliche Reiseziele darstellen. So

stehen in 78 Staaten der Vereinten Nationen homosexu-

elle Handlungen unter Strafe. Die Strafen erstrecken sich

von Einschränkungen der Meinungsfreiheit über Gefäng-

nisstrafen und Körperstrafen bis zur Todesstrafe.

 

Darunter befinden sich beliebte Reiseziele, wie die Male-

diven, Jamaika, Russland oder die Vereinigten Arabischen

Emirate. Neben staatlicher Verfolgung nicht heterosexu-

elle Menschen auch anderen Formen von Diskriminie-

rungen und Verfolgung ausgesetzt. Neben queeren Men-

schen werden auch Frauen in vielen Ländern unterdrückt.

 

Vielen Reisenden sind sich der konkreten Gefahren oft gar

nicht bewusst. Selten erden die Reisen und die Sicher-

heitshinweise des Außenministeriums besucht. Deswe-

gen soll einTeil derWerbefläche dazu genutztwerden, um

auf die Risikenhinzuweisen. Das LandBerlinwird denTou-

rismus von queer- und frauenfeindlichen Ländern nicht

unterstützen.AufWerbeflächen in seinemEinflussbereich

ist für sie kein Platz. Hiermit folgen wir dem Beispiel von

London im letzten Jahr und setzen ein klares Zeichen ge-

gen Diskriminierung
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Antrag 65/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: ASJ (Konsens)

“Ich glaub’ meine Katze pfeift” - Stoppt Catcalling!
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Im August 2020 startete die Studentin Antonia Quell eine

Petition mit dem Titel “Es ist 2020. Catcalling sollte straf-

bar sein.” Die Petition wird mittlerweile von UN Women,

Pinkstinks Germany e.V. und The Female Company GmbH

unterstützt. Doch was ist Catcalling überhaupt?

 

Das Urban Dictionary definiert Catcalling als übergriffige,

sexuell aufgeladene Kommentare von Männern gegen-

über Frauen. Darin enthalten sind Hinterherrufen, Hin-

terherpfeifen, abfällige Kommentare und andere obszö-

ne Geräusche. In einer Online Befragung an der Geor-

ge Washington University gaben 809 von 811 befragten

Frauen an, schon einmal Opfer von sexueller Belästigung

auf der Straße gewesen zu sein. In anderen Studien auf

der ganzenWelt berichten 60-90% der Frauen, Catcalling

mindestens einmal in ihrem Leben erlebt zu haben. Doch

von Catcalling sind nicht nur Frauen im Sinne der Zwei-

geschlechtlichkeit betroffen. Oft beziehen sich die Äuße-

rungen auch erniedrigend auf äußere Merkmale, sodass

von Catcalling neben vor allem weiblich gelesene Perso-

nen auch allgemein FLINT* (Frauen*, Lesben, Inter, nicht

binäre und Transpersonen) betroffen sind.

 

Genderforscher*innen bezeichnen Catcalling bereits im

Jahr 1993 als eine Formmännlicher Herrschaft, weiblicher

Unterdrückung und einen Ausdruck patriarchaler Macht.

IndemCatcalling nicht als Straftatbestand geahndetwird,

wird suggeriert, dass die Körper von FLINT* jederzeit ver-

fügbar und kommentierbar sind, ihr Recht auf Privatsphä-

re wird verletzt und physische und geografische Mobili-

tät eingeschränkt, da sie ihr Verhalten ändern, umBelästi-

gungen auf der Straße zu vermeiden. Catcalling führt so-

mit nicht nur zu Einschränkung im Alltag vieler FLINT*, es

hat auch weitere negative Auswirkungen auf die Gesund-

heit der Betroffenen. Catcalling ist sexuelle Belästigung

und damit Gewalt an FLINT*. Die psychischen Folgen rei-

chen von Angststörungen und Depressionen zu schlech-

ter Schlafqualität.Während es für dieTätermeist keinerlei

Konsequenzen gibt, haben Betroffenemit den Folgen von

Catcalling also weit länger zu kämpfen, als nur während

der Vorfälle selbst.

 

Aktuell ist Catcalling nicht strafbar. Diese fehlende Straf-

barkeit zeigt auch, dass sexualisierte Gewalt viel zu oft

unbeachtet bleibt  - gesellschaftlich wie rechtlich. Dies

verstärkt die Normalisierung von sexulalisierter Gewalt.

Die einzigeMöglichkeit Catcalling zur Anzeige zu bringen,

ist aktuell über den Straftatbestand der  Beleidigung. Die

wissenschaftlichen Dienste des Bundestags haben dazu
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am 2. November 2020 einen Bericht abgeschlossen. Sie

kommen darin zu dem Schluss, dass nach aktueller Recht-

sprechung Catcalling nur dann unter den Straftatbestand

der Beleidigung fällt, wenn neben der sexuell motivierten

Äußerung auch eine “Ehrverletzung” zu erkennen ist. So-

mit fallen sexualisierte Äußerungen nicht unter Beleidi-

gungen, sofern der Person nicht beispielsweise auch Geld

oder anders für ihre Sexualität geboten werden würden.

Damit ist die Verfolgung von Catcalling als Straftat aktu-

ell sehr schwer umsetzbar.

 

Catcalling ist aber generell nicht gleichzusetzenmit Belei-

digungen, da schon allein die verbalen Äußerungen sexu-

ell konnotiert sindund somit sexualisierteGewalt darstel-

len. Für den Strafbestand der sexuelle Belästigung setzt

die aktuelle Gesetzeslage allerdings eine körperliche Be-

rührung voraus. Somit ist es für Betroffene fast unmöglich

sichgegenCatcalling rechtlich zuwehrenundTäter fühlen

sich somit sicher in ihremHandeln. Catcallingmuss daher

endlich aus der rechtlichen Grauzone gehoben werden

und juristisch handfest gemachtwerden. Betroffenemüs-

sen die rechtliche Sicherheit haben, gegen dieses Verhal-

ten vorgehen zu können. Verschiedene europäische Län-

der haben Catcalling bereits explizit als Straftat definiert.

In Frankreich ist Catcalling nur dann zu ahnden, wenn die

Tat im Beisein von Polizist*innen geschieht. Dies ist unzu-

reichend, da Catcalling nur in seltenen Fällen bemerkt und

entsprechend geahndet werden kann. In Belgien, Portu-

gal und den Niederlanden ist das Beisein von Polizist*in-

nen keine Voraussetzung für die Strafbarkeit. Catcalling

wird in diesen Gesetzen als ungewollte Äußerungen oder

Gesten definiert, die sexuell konnotiert sind. Die vorgese-

henen Strafen reichen von Geldstrafen bis einem Jahr Ge-

fängnis.

 

Die Strafbarkeit von Catcalling wird diese weitverbreite-

te Form sexualisierter Gewalt allerdings nicht allein ver-

mindern. Breite Aufklärungskampagnen sind notwendig,

um das Thema und deren negative Konsequenzen in das

Bewusstsein der Öffentlichkeit und insbesondere ins Be-

wusstsein von Männer zu bringen.

 

Deshalb fordern wir:

•  Eine entsprechende Anpassung des Strafgesetz-

buchs, sodass Catcalling explizit einen Straftatbe-

stand nach belgischen, niederländischen oder por-

tugiesischem Vorbild darstellt.

•  Catcalling muss eine breitere Öffentlichkeit finden.

Wir fordern eineAufklärungskampagne zumThema

Catcalling

•  Zusätzlich zu der öffentlichen Kampagne muss das

Thema Catcalling bereits in der Schule thematisiert

werden, damit Kinder schon früh lernen die körper-

liche Autonomie von FLINT* zu respektieren. Insbe-

sondere Jungs sollen dabei bezüglich ihrer Männ-
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105 lichkeitsbilder sensibilisiert werden

Antrag 66/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: ASJ, Forum Netzpolitik (Konsens)

Politische Konsequenzen aus “The children of Pornhub” ziehen!
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Pornoseiten gehören zu den täglich am häufigsten be-

suchten Websites der Welt. Während der ersten Coro-

na Welle in Italien macht Pornhub Werbung damit, dass

man jetzt ein kostenloses Premium Abo abschließen kön-

ne und auch in den Vereinigen Staaten von Amerika, die

sexualisierte Inhalte im öffentlichen Raum sonst strengs-

tens regulieren, macht Pornhub Werbung auf Werbeta-

feln am Time Square in New York. Ein ganzheitlicher An-

spruch und Sex-Positivität, das ist der Anstrich, denMind-

geek (eine der größten Betreiberfirmen für Pornoseiten)

seinem “Frontrunner”, seiner “Cash Cow“, also seiner bes-

ten Einnahmequelle, verpassen will. Kostenlose Pornos

für alle und von allen, für die kalten einsamen Stunden in

der Corona-Isolation.

 

Mitte Dezember 2020 verschwindet dann auf einmal

mehr als 80 Prozent des Inhalts von Pornhub. Die Be-

treiberfirma Mindgeek hat entschieden, alle Videos von

nicht verifizierten Uploader*innen zu löschen. Dem vor-

ausgegangen war eine Recherche der New York Times -

“The children of Pornhub”. Darin sind die Aspekte von

Pornhub beschrieben, die so weit weg von Ganzheitlich-

keit und Sex-Positivität entfernt sind wie man sich nur

vorstellen kann. Videos von Minderjährigen und Verge-

waltigungen können von allen hoch- und heruntergela-

den, tausendfach vervielfältigt und weiterverbreitet wer-

den - und dabei die Leben der Opfer komplett ruinieren.

Ein einfacher Schulwechsel hilft nichts, wenn man einem

Video entkommen will, das täglich von mehreren tausen-

den Personen weltweit und völlig legal abgerufen wird.

 

Die Details dieser Recherche sind im Analyseteil dieses

Antrags fehl am Platz, aber mit den Schlussfolgerungen

und Konsequenzen sollten wir uns beschäftigen. Nach-

dem Pornhub undMindgeek die darin beschriebenen Vor-

gängeerstmal als unbegründet von sichwiesen, beschlos-

sen sie auf Druck von Mastercard und Visa, die (genau-

so wie PayPal schon vor mehr als einem Jahr) die Zah-

lungsabwicklung für Mindgeek einstellten, ein radikales

Umdenken. Uploads von nicht verifizierten Accountswur-

den verboten, die Downloadfunktion für Videos wurde

gesperrt, die Suchfunktion angepasst: So liefert jetzt z.B.

nicht mehr nur ‘rape’ sondern auch ‘r*pe’ keine Such-

ergebnisse mehr. Mindgeek versprach, das Moderations-
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team der Website erheblich auszubauen um Beschwer-

den schnell bearbeiten zu können und illegales Material

schnellstmöglich zu löschen.

 

Dass diese Schritte erst eingeleitet wurden, als es ums

Geld ging, zeigt, dass diese Maßnahmen nicht aus Grün-

den des Opferschutzes ergriffen wurden. Und Pornhub ist

nicht die einzige Pornowebsite, Mindgeek nicht die ein-

zige steuervermeidende, internationale Firma, die in die-

semMilliardengeschäft mitspielt.

 

Weil wir uns nicht auf das Wohlwollen des Marktes ver-

lassen können, müssen politische Konsequenzen folgen.

Es reicht eben nicht, wenn Pornhub die Sache selbst (ver-

meintlich) regelt. Der Staat muss seine Bürger*innen

schützen. Videos werden immer ihren Weg ins Internet

finden, aber die Verbreitung undMonetarisierung von Vi-

deos mit illegalen Inhalten auf massenhaft aufgerufenen

Plattformen sollte vom Staat reguliert werden.

 

Wir fordern:

 

• Website-Betreiber*innen, die pornographische In-

halten in Deutschland verbreiten, gesetzlich zu ver-

pflichten, dass:

– Uploads nur von verifizierten Accounts erfol-

gen dürfen

– Beim Upload ein ‘Proof of consent’, eine Be-

stätigung der Darsteller*innen, dass alle im Vi-

deogezeigtenHandlungeneinvernehmlichge-

schehen sind und der Verbreitung des Videos

zugestimmt wird, mitgeliefert wird

– sie keine Funktionalität bereitstellen, die dar-

auf abzielt, eine lokale, persistente, also auf

Dauer angelegte Kopie dieser Videos zu erstel-

len

– Moderationsteams in Deutschland aufgebaut

und deren Erreichbarkeit für alle Nutzer*innen

klar erkennbar auf den Websites dargestellt

wird. Dabei müssen die Moderator*innen der

psychisch belastenden Tätigkeit angemessen

bezahlt werden und eine Infrastruktur zur psy-

chologischen Betreuung der Moderator*innen

muss gewährleistet sein

– Eine empfangsberechtigte Ansprechperson in

Deutschland benennen

– Gemeldete Inhalte innerhalb von 24h zu lö-

schen sind und deren Wiederupload wirksam

durch geeignete technische Mittel zu verhin-

dern ist.

• Der Zugriff auf Angebote, die nicht diesen Regula-

rien entsprechen, aus Deutschland soll erschwert

werden. Suchmaschinen sollen verpflichtet werden,

entsprechende Websiten nicht mehr in ihren Such-

ergebnissen zu listen
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• Die Haftung für die auf den Websites verbreiteten

Inhalte muss zumindest in Teilen bei den Betreiber-

firmen liegen, vor allem, wenn sie nicht alles Mög-

liche unternehmen, um die Verbreitung illegaler In-

halte zu verhindern

• Gemeinsam mit Künstler*innen sollen Regelungen

entsprechend der Bedürfnisse und Möglichkeiten

alleine oder in kleinen Kollektiven arbeitenden, frei-

er erotischer Künstler*innen erarbeitet werden. So

wird sichergestellt, dass die Einrichtung dieser not-

wendigen Schutzmaßnahmen nicht zu einer Kon-

solidierung erotischer Kunst bei großenWebseiten-

Betreiber*innen führt und freie Künstler*innen von

diesen Plattformen unabhängig bleiben können, so-

fern sie dies wünschen. Dies beugt auch der Kom-

merzialisierung von Kunst vor

• Auf europäischer Ebene müssen ebenfalls entspre-

chende Regularien beschlossen werden.

 

Dieser Antrag ist in keinem Fall ein Antrag gegen Porno-

websites und Pornographie im Allgemeinen. Um es mit

denWorten des NY Times Journalisten zu sagen: “Es soll-

te möglich sein, Sex-positivundPornHub-negativ zu sein.”
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Gegen Rechts

Antrag 132/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Alle Möglichkeiten nutzen: Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus zum anhaltenden rechten Terror und Verbindun-

gen zum NSU in Berlin-Neukölln einrichten
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In Berlin gibt es seit über zehn Jahren eine rechte An-

schlagserie, die nachwie vor nicht ansatzweise aufgeklärt

ist.

 

Eine kleine Anfrage im Berliner Abgeordnetenhaus ergab,

dass alleine im Zeitraum von Januar bis September 2019

80 Delikte alleine in Neukölln stattgefunden haben, die

dem rechten Spektrum zuzuordnen sind.

Immerwiederwurden undwerdenMenschen, die sich ge-

gen rechts engagieren, durch Graffitis in und an Wohn-

häusern eingeschüchtert und bedroht, Brandsätze gelegt

und geworfen, Stolpersteine wurden gestohlen oder zer-

stört.

Eine lange Liste von Straftaten, Übergriffen, Drohanrufen

und Brandanschlägen gegen vom rechten Terror betroffe-

nen Personen zeigen, dass bisher unklar ist, ab wann Si-

cherheitsbehörden von Gefährdungen für konkrete Per-

sonen wussten, wie und wieso mit diesen Informationen

auf die jeweiligeArt umgegangenwurde,welche Schlüsse

daraus gezogen wurden und welche Fehlschlüsse zu ge-

fährlichen, lebensbedrohlichen Situation für Betroffenen

der rechten Terrorserie geführt haben.

 

Nachdem die Bundesanwaltschaft sich trotz zweimaliger

Aufforderung vom Innensenator weigerte, die Ermittlun-

gen an sich zu ziehen, übernahm sie im August 2020

dennoch die Ermittlungen. Die Begründung der zuständi-

genGeneralbundesanwältin liegt darin, dass einer der zu-

ständigen Staatsanwälte befangen sei. Diese Befangen-

heit ist darin begründet, dass der Staatsanwalt - laut ei-

ner Äußerung eines Verdächtigen in einem abgehörten

Telefonat - diesem Verdächtigen zugestanden haben soll,

dass sich der Verdächtige keine Sorgen machen müsse,

da der Staatsanwalt selbst AfD wähle. Das Protokoll die-

ses abgehörten Anrufs wurde einer Anwältin der Betrof-

fenen erst nach einer Beschwerde zugänglich gemacht.

Kurz nach der Aufdeckung dieses Skandals stand einer der

Polizeibeamten, der Teil der Ermittlungsgruppe Rechtsex-

tremismus (REX) ist und in diesem Rahmen auch Kon-

takte mit Betroffenen der Anschläge hatte, wegen einem

rassistischen Angriff vor Gericht. Ebenso macht die Berli-

nerDatenschutzbeauftragte öffentlich, dass es imZusam-

menhang mit rechtsextremen Morddrohungen an und in

Wohnhäusern in Neukölln unerlaubte Datenabfragen der

Polizei zu den dort lebenden Personen gab. Die Polizei ver-

weigert allerdings weitestgehend die Aufklärung dieser

Abfragen und verweigert die Kooperation mit der Daten-

LPT I/2020: vertagt auf LPT II/2020
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schutzbeauftragten. Innensenator Geisel reagierte dar-

auf mit der Einsetzung einer externen Kommission. Diese

Kommission, die im September 2020 ihre Arbeit aufneh-

men soll, soll aus zwei bis drei Expert*innen bestehen, die

nicht ausBerlin kommenunddeutschlandweite Erfahrun-

gen imKampf gegen rechts haben.Mit Ergebnissen dieser

Kommission soll frühestens Ende 2020 zu rechnen sein.

Dieser Schritt ist aufgrund der massiven Ermittlungsfeh-

ler und der Verbindung von Beamt*innen zum rechtsex-

tremen Milieu und den Tatverdächtigen bei weitem nicht

ausreichend. Das Vertrauen der Betroffenen und der Zivil-

gesellschaft in die Berliner Ermittlungsbehörden ist nach-

haltig gestört. Betroffene fragen sich, wie sie teilweise

mehrfachOpfer vonAnschlägenwerden konnten, obwohl

sie umzogen und ihre Meldeadresse mit Sperrvermerk

versehen wurden. Die Staatsanwaltschaft stellt trotz ge-

genteiliger Versicherungen Ermittlungsverfahren ein. Bis

heutewurde noch niemand verurteilt, obwohl die Liste an

Straftaten lang und erheblich ist.

 

Das Bundesland Berlin hat keinen NSU-

Untersuchungsausschuss eingerichtet, obwohl bekannt

ist, dass Verbindungen von Personen des NSU nach Berlin

nachgewiesen werden können. Andere Bundesländer

mit dieser Verbindung zum NSU handelten auch mit der

Einsetzung von Untersuchungsausschüssen. Eine Auf-

klärung, welche Kontakte Mitglieder des NSU, auch das

Trio Uwe Mundlos, Beate Zschäpe und Uwe Böhnhardt,

in Berlin hatten und wo sie sich aufgehalten haben, ist

somit nicht vorgenommen worden.

In Bezug auf die rechte Terrorserie in Neukölln kommt

hinzu, dass etwa Carsten Szczepanski, bekannter Neona-

zi und V-Mann des Verfassungsschutzes, bereits im Jahr

1993 verantwortlich war für einen Brandanschlag auf den

Kleinbus der Falken Neukölln. Eine Verurteilung erfolgte

wegenSachbeschädigung. ZuV-Mann „Piatto“wurde Szc-

zepanski in der Haft, in der er nach einemMordversuch an

einen Lehrer ausNigeria im Jahr 1994 kam.Die Aktivitäten

Szczepanskis in der Brandenburger und Berliner Neonazi-

szene, seine Verbindung zum NSU und der Fakt, dass das

Haus der Falken-Neukölln auf der Terrorliste des NSU auf-

tauchet und dass aktive Mitglieder der Falken-Neukölln

und er SPD Neukölln Betroffene der rechten Terrorserie

sind, der lassen die Vermutung nahe legen, dass auch hier

eine direkt Verbindung aufzumachen ist.

 

Diesen Indizien muss im Sinne der Möglichkeiten ei-

nes Untersuchungsausschusses detailliert nachgegangen

werden, um abgesehen von der Aufklärung aktueller Ta-

ten, die Strukturen, Netzwerke und Wege der rechten

Gruppen nachvollzogenwerden könne. Nur so ist esmög-

lich, Schlüsse für künftige Ermittlungen und konkrete

Maßnahmen zur Verhinderungweiterer Straftaten zu zie-

hen. Es gilt, die Sicherheit für alle Menschen zu erhöhen

und den Betroffenen zu zeigen, dass alle Mittel ergriffen
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werden, um zu schützen undweitere Taten zu verhindern.

DieTerrorlistendesNSU sinddieVerbindung zur aktuellen

Terrorserie. Diese Verbindungen müssen untersucht wer-

den.

 

Aktuell zeigen die veröffentlichten Ergebnisse der Beson-

deren Aufbauorganisation (BAO), der sogenannten Son-

derermittlungsgruppe „Fokus“, dass systematische Un-

tersuchungen höchst brisante und relevante Ergebnis-

se liefern können. So sind durch Ermittlungen der BAO

500 Menschen in Dateien zu Feindeslisten von tatver-

dächtigen Rechtsextremisten aufgetaucht, die vorher un-

bekannt waren. Außerdem konnten so Verbindung zwi-

schenTatenundTäternhergestellt undbisherunbekannte

Strukturen erkannt werden. Dieses Ziel kann ein Untersu-

chungsausschuss unterstützen.

 

Mittlerweile wurde eine Petition im Umfang von 25.000

Unterschriften an das Abgeordnetenhaus übergeben.

Die Betroffenen fordern einen parlamentarischen Unter-

suchungsausschuss zum Umgang der Sicherheits- und

Strafverfolgungsbehördenmit der rechten Anschlagserie.

DasVertrauen in die Sicherheitsbehörden sei zerrüttet, sie

fordern Aufklärung.

 

Wir solidarisieren unsmit den BetroffenenMenschen und

fordern daher:

 

• Die schnellstmögliche Einrichtung eines parlamen-

tarischen Untersuchungsausschusses im Berliner

Abgeordnetenhaus noch in dieser Legislaturperi-

ode, um Strukturen und Netzwerke vergangener

Straftaten nachvollziehen zu können und Vorge-

henswiesen der Sicherheitsbehörden daraufhin zu

beleuchten

• Eine Überprüfung, inwiefern der NSU und seine his-

torischenNetzwerkemit der aktuellenTerrorserie in

Verbindung stehen

• Eine Untersuchung möglicher strategischer Ermitt-

lungsfehler, um eine endgültige Aufklärung der

Straftaten zu ermöglichen

 

Antrag 133/I/2020

FA XIII - Strategien gegen rechts

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Ein Untersuchungsausschuss zum rechten Terror in Neukölln

1
2
3
4

Der Landesvorstand wird aufgefordert, im Wahlpro-

gramm und bei den Koalitionsverhandlungen für die

kommende Legislaturperiode (19. Wahlperiode) einen

parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum jah-

LPT I/2020: vertagt auf LPT II/2020

222



I/2021 Landesparteitag 24.04.2021 Antrag 133/I/2020

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

relangen rechten Terror in Neukölln einzurichten, der

auf den Ergebnissen der vom Senat zu diesem Thema

neu eingesetzten Ermittlungskommission bei Justiz und

Polizei basiert.

 

Begründung

In Neukölln verübten Neonazis seit einem Jahrzehnt An-

schläge, ohne dass einer davon aufgeklärt wäre: Im Jahr

2011 trafen Brandsätze das Anton-Schmaus-Haus der Fal-

ken. 2012wurde Burak Bekta von einemUnbekannten aus

mutmaßlich rassistischen Motiven ermordet. Seit 2016

zieht sich eine Angriffsserie vonmindestens 55 Fällen (Be-

drohungen durch Graffitis an und inWohnhäusern, Stein-

und Farbflaschenwürfe durch Fenster und andere Sach-

beschädigungen, Brandanschläge, zusätzlich mindestens

16 gestohlene Stolpersteine) durch – allein 14 Brandan-

schläge auf Autos, die engagierten Demokrat*innen und

Antifaschist*innen gehörten. Dieser rechte Terror soll ein-

schüchtern und ist damit ein direkter Angriff auf die De-

mokratie in Berlin.

 

Inzwischen ist eine ganze Reihe ungeklärter Fragen an

die Ermittlungsbehörden dazu gekommen: Bei Polizei-

Beamten steht derVerdacht imRaum,dass siemit rassisti-

schenMotiven zumindest sympathisieren und Kontakt zu

Neonazis haben könnten. Ein ermittelnder Staatsanwalt

soll seine Nähe zu neurechten, rassistischen Einstellun-

gen bekundet haben. Diese Vorwürfe gewinnen durch die

fehlenden Ermittlungsergebnisse, die bundesweiten Da-

tenabfrage durch Polizist*innen für neonazistische Droh-

briefe und neonazistische Netzwerken in Sicherheitsbe-

hörden an Gewicht.

 

Die Betroffenen müssen auf unsere Solidarität zählen

können und sie haben einenAnspruch auf eine umfassen-

deAufklärung.GeradenachdenErfahrungenmit demNa-

tionalsozialistischenUntergrund (NSU) ist eine besondere

Sensibilität geboten. Sowohl die Strukturen undNetzwer-

ke hinter den Straftaten als auch die Vorgehensweisen der

Sicherheitsbehörden gehören weiterhin mit größtmögli-

chem Einsatz untersucht.

 

Wegen dieser grundsätzlichen Bedeutung reicht eine

an sich begrüßenswerte Ermittlungskommission allein

nicht, umnocheinmal umfassenddie Ermittlungen zuun-

tersuchen, Vertrauen in die Arbeit der Ermittlungsbehör-

den wiederherzustellen und Empfehlungen für den zu-

künftigen Kampf gegen rechtenTerror zumachen. Ein Un-

tersuchungsausschuss, der auf die Vorarbeiten der vom

Innensenator Andreas Geisel eingerichteten Sonderkom-

mission „Fokus“undder Ermittlungskommissionaufbaut,

als starkes parlamentarisches Instrument ist dafür ange-

messen. Für eine gründliche Arbeit benötigt ein solcher

Ausschuss genügend Zeit und uneingeschränkten Akten-
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zugang, weshalb er am besten unverzüglich nach der

nächstenWahl damit beginnen muss.

Antrag 134/I/2020

KDV Neukölln

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Untersuchungssausschuss jetzt – Gegen rechten Terror in Neukölln

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Ab-

geordnetenhauses von Berlin auf, gemeinsam mit den

Koalitionspartnern einen Untersuchungsausschuss ein-

zusetzen, der die rechte Terrorserie in Neukölln in ihrer

Gesamtheit, also unter Einbeziehung der Brandanschlä-

ge auf das Anton-Schmaus-Haus ab 2010, sowie dem

Mord an Burak Bekta und möglichen Verbindungen mit

dem NSU-Komplex, untersuchen soll. Untersuchungsge-

genstand sollen die rechtsextremistischen Strukturen in

Berlin und ihre Verbindungen über das Land Berlin hin-

aus, sowiemöglicheMissstände bei den Ermittlungs- und

Strafverfolgungsbehörden des Landes Berlin, als auch bei

den Verfassungsschutzämtern des Landes und des Bun-

des sein.

 

Ist abzusehen, dass der Untersuchungsausschuss seinen

Untersuchungsauftrag nicht vor Ende derWahlperiode er-

ledigen kann, soll gemäß §33 UntAG ein Sachstandsbe-

richt über den bisherigenGang des Verfahrens sowie über

die bisherigen Feststellungen abgegeben werden  um die

Untersuchung in der nächstenWahlperiode fortzusetzen.

LPT I-2020: vertagt auf LPT II/2020

Antrag 137/I/2020

AGMigration und Vielfalt LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt (Konsens)

Bekämpfung rechter Gewalt muss Aufgabe des Regierenden Bürgermeisters/der Regierenden Bürgermeisterin werden

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Zur Bekämpfung rechter digitaler und analoger Bedro-

hungen und menschenfeindlicher Herabsetzung sowie

für einen besseren staatlichen Schutz der Opfer richtet

das Land Berlin einen mit Fachleuten aus Verwaltun-

gen, Wissenschaft und Gesellschaft besetzten, ressort-

übergreifenden Experten*innenrat ein, der bei der Regie-

renden Bürgermeisterin / beim Regierenden Bürgermeis-

ter angesiedelt ist.

 

Dort müssen alle Fragen rechter Gewalt und Bedrohung,

die Wirkung in die Gesellschaft hinein und das staatli-

che Handeln hinterfragt werden sowie der Senat und die

Fachressorts mit regelmäßigen Handlungsempfehlungen

adressiert werden.

LPT I-2020 - Überweisen an - FA XIII Strategien gegen

rechts

 

Stellungnahme: 

Der FA XIII begrüßt die Intention der Antragssteller*in-

nen, die Bekämpfung rechter Gewalt in den Fokus politi-

schen Handelns zu rücken. Dazu wurden in der Vergan-

genheit bereits Strukturen auf Senatsebene geschaffen

die es zu evaluieren gilt, um den Bedarf einer Umstruk-

turierung bzw. Optimierung zu ermitteln. Eine Ansiede-

lung des Expert*innenrats bei der*dem Regierenden Bür-

germeister*in kann sich dabei als Instrument eignen.
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Der Rat sollte dreimal jährlich tagen und jeweilsMaßnah-

men empfehlen. Ein Bericht sollte die Öffentlichkeit alle

zwei Jahre über Erkenntnisse und Fortschritte informie-

ren.

Begründung

DerMord amKasseler RegierungspräsidentenWalter Lüb-

cke, der antisemitische Terroranschlag in Halle, die ras-

sistischen Morde in Hanau und die hohe Zahl weiterer

rechtsextremistischer Gewalttaten sowie rechter Mord-

drohungen insbesondere gegenüber engagierten Frauen

mit und ohneMigrationsgeschichte haben unser Land er-

schüttert. In Berlin Neukölln beklagen wir eine rechtsex-

tremistische Anschlagsserie mit über 70 unaufgedeckten

Fällen in den letzten drei Jahren. Die Berliner Polizei und

Staatsanwaltschaft stehen unter dem Verdacht, in Teilen

mit rechten Netzwerken in Verbindung zu stehen.

 

In den letzten Monaten sind dramatisch hohe Zahlen an

rechten und rechtsextremen Hasskommentaren in den

sozialen Medien sowie Volksverhetzung, Mord- oder Ver-

gewaltigungsdrohungen gegen Ehrenamtler*innen, Poli-

tiker*innen undMenschen des öffentlichen Lebens hinzu-

gekommen.

 

In unserer langjährigen Parteigeschichte ist es selbstver-

ständlich, dass die Sozialdemokratische Partei Deutsch-

lands auch heute noch gegen jede Form von Faschismus

und Rechtsextremismus steht und alles tut, damit Tä-

ter*innen juristisch belangt und verurteilt werden.

 

Die SPDBerlin zeigt sich erschüttert vondemAusmaßund

der Intensität an Beleidigungen, Drohungen und Gewalt,

auch gegen jüdische und muslimische Menschen, sowie

gegen Menschen mit Migrationshintergrund, People of

Colour und Menschen aus der queeren Community.

 

Die SPD Berlin steht in Solidarität mit allen Ehrenamt-

ler*innen, Politiker*innen und Menschen des öffentlichen

Lebens, die durch antisemitische, rassistische, homopho-

be sowie rechtsextreme Hassmails, Drohbriefe- und An-

schläge eingeschüchtert und angegriffen werden.

 

Da die Bedrohungslagemittlerweile breit gestreut ist und

viele gesellschaftliche Ebenen und Kreise erfasst, ist ein

übergreifender Blick notwendig, um dem komplexen Zu-

sammenhang gerecht zu werden und die Wirkung diese

Drohpotentials in die Gesellschaft hinein zu erfassen,

 

Die SPD Berlin wird deshalb darauf hinwirken, dass das

Land Berlin als politischer Vorreiter in Deutschland ein

ressortübergreifendes Beratungsgremium an seiner Spit-

ze errichtet, durch die alle Vorfälle rechter Gewalt und Be-

drohung erfasst und gebündelt sowie Maßnahmen, ins-
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besondere vonExpert*innenausWissenschaft undGesell-

schaft, aufgenommenwerden, um die Stadt erfolgreicher

vor rechter Bedrohung zu schützen.

Antrag 67/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

10 Jahre Anschlag von Utøya – Europäischen Rechtsextremismus aufklären!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Die S&D-Fraktion möge beschließen:

 

Am 22. Juli 2011 fielen 77 Menschen einem rechtsterro-

ristischen Anschlag in der norwegischen Hauptstadt Os-

lo zum Opfer. Der Täter zündete zuerst eine Autobom-

be in Oslos Regierungsviertel und ermordete später 69

Menschen auf der Insel Utøya nordöstlich von Oslo auf

brutale Art und Weise. Seit 1950 befindet sich Utøya

in Besitz der Arbeidernes Ungomsfylking, kurz AUF, wel-

ches zu diesem Zeitpunkt eines ihrer jährlichen Jugend-

camps veranstaltete. Sowohl die AUF als auch ihre Mut-

terpartei, die Arbeiderpartiet, sindMitglieder der Sozialis-

tischen Internationalen und der Progressiven Allianz und

somit Schwestern der Jusos und SPD. Das Massaker war

ein gezieltes Attentat auf den linken Nachwuchs Nor-

wegens, welcher nicht den nationalistischen und rassis-

tischen Vorstellungen des Täters entspricht. Seine Hand-

lungen zeigen das unglaubliche Gewaltpotential rechter

Terroristen. Er reiht sich damit in eine lange Liste natio-

nalistisch und verschwörungsideologisch motivierter An-

schläge ein. Der Angriff auf eine Synagoge in Halle in 2019

oder das Hanau-Attentat im Februar 2020 sind dabei die

letzten großen Anschläge in Deutschland. Oft findet man

einschlägige Verbindungen der Täter in große rechtsex-

treme Vernetzungen in ganz Europa. So hatte auch der

Oslo-Attentäter Briefkontakt mit der einzigen Angeklag-

ten des Nationalsozialistischen Untergrunds in Deutsch-

land. Zwar ist Norwegen kein Mitglied der Europäischen

Union, solche Arten von Verbindungen und Solidaritäts-

bekundungen sind jedoch auch innerhalb der EU zu fin-

den. Die Aufdeckung dieser Vernetzungen wird durch

komplexe Strukturen und der starken Digitalen Vernet-

zung jedoch immer schwerer. Langwierige Investigativre-

cherchen von Journalisten*innen sind dabei zwar wichtig,

aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.

 

Mit der Ratspräsidentschaft 2020 hatten Deutschland

und Außenminister Heiko Maas (SPD) als Positionsinha-

ber angekündigt einen Fokus auf Rechtsextremismus zu

legen. Einer Anfrage im Bundestag zufolge, sei dies je-

doch schon an einer einheitlichen Definition des Begriffs

„Rechtsextremismus“ zwischen den europäischen Län-
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dern gescheitert. Im Zuge der Ratspräsidentschaft wurde

versäumt für Aufklärung zu sorgen. Das ist peinlich und

traurig!

 

Deshalb fordern wir die sozialdemokratischen Mitglieder

des Europäischen Parlaments auf, sich für die Einrichtung

eines Sonderausschusses „Rechtsextremismus“ im Euro-

päischen Parlament einzusetzen. Ziel dabei ist es, eine

gemeinsame Strategie gegen die neue und alte Rechte

und ihre antisemitischen, rassistischen, queer- und frau-

enfeindlichen Ideologien zu finden.

Antrag 68/I/2021

KDV Friedrichshain-Kreuzberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 67/I/2021 (Konsens)

10 Jahre Anschlag von Utøya – Europäischen Rechtsextremismus aufklären!

1
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Am 22. Juli 2011 fielen 77 Menschen einem rechtsterro-

ristischen Anschlag in der norwegischen Hauptstadt Oslo

zum Opfer. Der Täter zündete zuerst eine Autobombe in

Oslos Regierungsviertel und schoss später 69 Menschen

auf der Insel Utøya nordöstlich von Oslo auf brutale Wei-

se nieder. Seit 1950 befindet sich Utøya in Besitz der Ar-

beidernes Ungomsfylking, kurz AUF, welches zu diesem

Zeitpunkt eines ihrer jährlichen Jugendcamps veranstal-

tete. Sowohl die AUF als auch ihre Mutterpartei, die Ar-

beiderpartiet, sind Mitglieder der Sozialistischen Interna-

tionalen und der Progressiven Allianz und somit Schwes-

tern der Jusos und SPD. Das Massaker war ein gezieltes

Attentat auf den linken Nachwuchs Norwegens, welcher

nicht den nationalistischen und rassistischen Vorstellun-

gen des Täters entspricht. Seine Handlungen zeigen das

unglaubliche Gewaltpotential rechter Terroristen. Er reiht

sich damit in eine lange Liste nationalistisch motivierter

Anschläge ein. Der Angriff auf eine Synagoge in Halle in

2019 oder das Hanau-Attentat im Februar 2020 sind dabei

die letzten großen Anschläge in Deutschland. Oft findet

man einschlägige Verbindungen der Täter in große rechts-

extreme Vernetzungen in ganz Europa. So hatte auch der

Oslo-Attentäter Briefkontakt mit der einzigen Angeklag-

ten des Nationalsozialistischen Untergrunds in Deutsch-

land. Zwar ist Norwegen kein volles Mitglied der Europäi-

schen Union, solche Arten von Verbindungen und Solida-

ritätsbekundungen sind jedoch auch innerhalb der EU zu

finden. Die Aufdeckung dieser Vernetzungen wird durch

komplexe Strukturen und der starken Digitalen Vernet-

zung jedoch immer schwerer. Langwierige Investigativre-

cherchen von Journalisten*innen sind dabei zwar wichtig,

aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.

 

Mit derRatspräsidentschaft 2020hattenDeutschlandund
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Außenminister HeikoMaas (SPD) als Positionsinhaber an-

gekündigt einen Fokus auf Rechtsextremismus zu legen.

Einer Anfrage im Bundestag zufolge sei dies jedoch schon

an einer einheitlichen Definition des Begriffs „Rechtsex-

tremismus“ zwischen den europäischen Ländern geschei-

tert. Im Zuge der Ratspräsidentschaft wurde versäumt für

Aufklärung zu sorgen. Das ist peinlich und traurig!

 

Deshalb fordern wir:

• die Einrichtung eines Sonderausschusses „Rechts-

extremismus“ im Europäischen Parlament. Hier soll

die europäische Vernetzung der rechtsextremen

Szeneuntersuchtwerden.Dabei darf der Fokus auch

auf staatliche Organisationen und Geheimdiens-

te innerhalb der Mitgliedsstaaten nicht vergessen

werden.

 

Antrag 69/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Resolution: Kontinuitäten des Rechtsextremismus durchbrechen! Für ein Gedenken an die Opfer der rechtsterroristischen

Angriffe in Oslo und auf Utøya vom 22. Juli 2011!

1
2
3
4
5
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7
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11
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23
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25
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27
28

Wir werden am 22. Juli 2021 in Berlin in Gedenken an

die Opfer des Terroranschlages auf Utøya und in Oslo

ein Denkmal einweihen, eine Gedenkfeier organisieren

und Bildungsmaterial für zukünftige Besucher*innen des

Denkmals erarbeiten. Die Jusos Berlin, der Bundesver-

band der Jusos und der SJD die Falken kooperieren da-

bei mit unseren europäischen Partner*innen – insbeson-

deremit der norwegischen Schwesterorganisation der Ju-

sos: Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF). Es werden ein

Denkmal, Gedenkfeier und Rahmenprogramm, sowie Bil-

dungsmaterial erstellt, organisiert und zur Verfügung ge-

stellt. Die SPD Berlin soll dabei ebenfalls unterstützen

 

Rechter Terror in Oslo und auf Utøya

Es sind zehn Jahre vergangen seitdem am 22. Juli 2011

ein rechtsterroristischerAnschlagaufunserenorwegische

Schwesterorganisation – AUF – und Menschen in Oslo 77

Menschen das Leben kostete.

 

Zuerst detonierte im Osloer Regierungsviertel eine Bom-

be, wodurch 8 Menschen starben. Der Täter nutze dabei

mehrere hundert KilogrammSprengstoff. Zielwarennicht

nur Regierungsmitglieder, wie der damalige sozialdemo-

kratischeMinisterpräsident Jens Stoltenberg, sondern die

Demokratie an sich. Der Täter verabscheut die plurale und

offeneGesellschaft und griff jene an, die sich für diese ein-

setzen.Diesmachte er nicht zuletzt in einemBekenner*in-

nenschreiben offentlich.
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Der Täter setzte sein Morden auf der Insel Utøya im Tyri-

fjord fort.

 

Auf der Insel Utøya fand zeitgleich das jahrliche Zeltla-

ger der norwegischen Jungsozialist*innen statt. Hunderte

Genoss*innen trafen sich dort, um gemeinsam zu lernen,

uber eine bessere Welt zu diskutieren und zu feiern. Der

Attentater tarnte sich als Polizist, um mit einer Fahre auf

die Insel zu kommen.Getarnt als Vertrauensperson sprach

er Jugendliche auf der Insel an - er wolle sie uber den An-

schlag in Oslo informieren. Dann eroffnete er das Feuer.

 

Kurz nachdem ein Sondereinsatzkommando der Polizei

in Oslo aufbrach, erreichten erste Uberlebende des An-

schlags schwimmend das Festland. Sie berichteten, dass

einige Jugendliche noch imWasser angeschossenwurden

und zu ertrinken drohten. Daraufhin starteten mehrere

Menschen in ihren Privatbooten in Richtung der Insel, um

Uberlebende zu retten.

 

Der Attentäter wurde noch auf der Insel festgenommen.

Er wolle die norwegische Gesellschaft genau dort treffen,

wo sie am verwundbarsten sei. Er leistete keinen Wider-

standundkundigteweitereAnschlagean,wenn seine For-

derungen nicht erfullt wurden. Diese waren unter ande-

rem ein vollständiger Stopp von Migration nach Norwe-

gen und eine „Entislamisierung“ des Landes. An diesem

Tag griff er unsere Genoss*innen an, griff er uns an. Er griff

die freie, plurale Gesellschaft an, die wir erkämpft haben

und für die wir nach wie vor kämpfen.

 

Rechter Terror hat Kontinuität.

Der Attentater war kein verwirrter Einzeltäter. Er verstand

sich als zugehörig zu einemweltweitenNetzwerk. Er plan-

te seine Tat uber einen langen Zeitraummit dem  Ziel, die

norwegische Gesellschaft in Angst und Schrecken zu ver-

setzen. Er ist Teil des Netzwerks, zu dem auch die Attentä-

ter vonMünchen,Halle, HanauundChristchurch gehören.

Sie alle glaubten an die gleichen rechte Verschwörungs-

ideologien, nachdenender „weißeMann“bedroht sei und

die weiße Bevölkerung ausgetauscht werden solle. Die-

se faschistischen Überzeugungen und Netzwerke sind da

und sind nie weg gewesen. Sie bedrohen uns und die Ge-

sellschaft, für die wir streiten.

 

Nicht nur an den Schlussstrichdebatten in der BRD oder

am Selbstbild der DDR, eine radikale Entnazifizierung

durchgeführt zu haben, zeigt sich der Unwille in Deutsch-

land zur vollständigen und transparenten Aufklärung der

NS-Verbrechen und das Leugnen, dass sich rechte und

menschenfeindliche Tendenzen durch die Geschichte zie-

hen.

 

Doch ist es nicht nur der Wunsch, die Vergangenheit ru-
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hen zu lassen und somit das Fortleben nationalsozialisti-

scher und faschistischer Ideologie kleinzureden, sondern

dies ist auch in der faschistischen Ideologie selbst ange-

legt. Der Faschismus zielt auf die Abschaffung demokra-

tischer Strukturen ab. Um erfolgreich zu sein, muss es

aus faschistischer Perspektive Tote geben. Es kann keinen

demokratischen oder gemäßigten Faschismus geben, das

widerspricht seiner eigenen Logik. Rechte Attentäter*in-

nen berufen sich darauf, den angeblichen Volkswillen ei-

ner schweigendenMasse zu vollstrecken. Und sie handeln

nie allein. Auch wenn an der Oberfläche häufig ein*e ein-

zelne*r Täter*in agiert, stehen dahinter rechte Netzwer-

ke, die ihnennicht nur ideologischenRückhalt bieten, son-

dern sie auch mitWaffen versorgen.

 

Insbesondere der Täter des Attentats auf Utøya und in Os-

lo wurde in der medialen Berichterstattung als psychisch

kranker Eigenbrötler dargestellt, eine Darstellung, die bei

vielen Attentäter*innen angewandt wird. Das Massaker,

das Parteien, wie in Norwegen die Fremskrittspartiet, be-

dienen perfider Weise dieses Narrativ, um solche syste-

matischenTaten zumarginalisieren und zu verharmlosen.

Das Massaker, das er beging, stellte eine Zäsur dar: Be-

wusst entschied er sich bei der Wahl des Ziels seiner Ta-

ten für Jugendliche, die er für die Zukunft einer politi-

schen Partei hielt, deren Politik gerade im Bereich Migra-

tion und Feminismus ihm nicht passte. Gerade, dass das

Attentat ein Zeltlager betraf, hat es für uns schwerer ge-

macht, angstfreie Bildungsarbeit zu machen.

 

Diejenigen, die den Anschlag überlebt haben und insbe-

sondere diejenigen, politisch aktiv geblieben sind sehen

sichüberdie Jahre zunehmendenAnfeindungenundmas-

siven Schmähungen in der norwegischen Gesellschaft

ausgesetzt. Es kursieren Verschwörungserzählungen, wo-

nach wahlweise die Anschläge nie stattgefunden haben

oder vonder AUFundder Arbeiderpartiet selbst inszeniert

worden seien. Immer wieder werden einzelne Überleben-

de in die Medien gezerrt und bloßgestellt. Dies geht so-

weit, dass einempotenziellenKandidatender AUF vonder

Polizei geratenwurde, keinenWahlkampf auf sich zu neh-

men. Bis heutewird dasmittlerweilewieder jährlich statt-

findende Sommercamp der AUF auf Utøya von der Polizei

geschützt.

 

Das jährlich stattfindende Gedenken des norwegischen

Staates findet zunehmend ohne die AUF als Betroffene

statt – teilweise werden sie nicht einmal mehr genannt.

Die Anschläge werden in der norwegischen Öffentlich-

keit und Politik zunehmend entpolitisiert und als „Natur-

kathastrophe“ dargestellt, die jede*n hätte treffen kön-

nen undmitwelcher nun auch abgeschlossenwerden sol-

le. Dem ist mitnichten so. Die Anschläge galten den Ge-

noss*innen, galten denjenigen, die sich für eine Welt der

Freien und Gleichen einsetzen. Wir werden das nicht ver-
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gessen und uns politisch unermüdlich dafür einsetzen,

dass rechter Terror der Vergangenheit angehört – in Nor-

wegen, in Berlin oder sonst wo!

 

Die JusosundSJD- die Falken rufen zumGedenkenauf: Ein

Denkmal, in Berlin.

Seit den schrecklichen Ereignissen inNorwegenorganisie-

ren die Jusos Berlin eine jährliche, öffentliche Gedenkver-

anstaltung auf dem Vorhof der nordischen Botschaften

 in Berlin. Wir gedenken der Genoss*innen, die wir verlo-

ren haben und fordern Konsequenzen. Eine konsequen-

te Aufarbeitung rechten Terrors bedarf einer gesamtge-

sellschaftlichenAuseinandersetzungmit seinenUrsachen

und Kontinuitäten, die bis heute Menschenleben fordern.

Die Jusos möchten gemeinsam mit den Falken und unter

Einbeziehung weiterer Schwesterorganisationen – insbe-

sondere der AUF – einen Ort des Gedenkens, der Ausein-

andersetzung und des Lernens in Berlin schaffen. Rech-

ter Terror ist präsent: in Berlin, in Norwegen und welt-

weit. Durch Gedenkveranstaltungen und Bildungssemi-

nare wollen wir die internationale Solidarität stärken. Mit

der AUF sind die Falken und die Jusos über die IUSY sowie

die Arbeiderpartiet mit der SPD über die Sozialdemokrati-

sche Partei Europas (SPE) und der Progressive Alliance ver-

bunden.

 

Wir wollen dazu beitragen, dass in Berlin ein Gedenkort

errichtet wird, der offen und niedrigschwellig zugänglich

ist und an dem sich insbesondere Jugendliche und jun-

ge Erwachsenemit denHintergründen von rechtemTerror

auseinandersetzen können. Darüber hinaus soll über ei-

nen QR-Code auf weitere Infos und Materialien zugegrif-

fen werden können.

 

Durch das Material soll über den Anschlag in Norwegen

und dessenHintergründe aufgeklärt werden, aber rechter

Terror soll auch als zunehmendes Problem in Deutschland

durchleuchtet werden. Die Kontinuitäten rechten Terrors

seit 1945 sollen dabei als Problem erläutert und auf Mög-

lichkeiten von Solidaritätmit den Betroffenen, demokrati-

schem Engagement dagegen und Gedenkarbeit aufmerk-

sam gemacht werden.

1
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Änderungsantrag Ä- zum Antrag 69/I/2021

Seite / Zeile

KDV Neukölln

Resolution: Kontinuitäten des Rechtsextremismus

durchbrechen! Für ein Gedenken an die Opfer der rechts-

terroristischen Angriffe in Oslo und auf Utøya vom 22. Juli

2011!

 

Wir werden am 22. Juli 2021 in Berlin in Gedenken an

die Opfer des Terroranschlages auf Utøya und in Oslo

ein Denkmal einweihen, eine Gedenkfeier organisieren
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und Bildungsmaterial für zukünftige Besucher*innen des

Denkmals erarbeiten. Die Jusos Berlin, der Bundesver-

band der Jusos und der SJD die Falken kooperieren da-

bei mit unseren europäischen Partner*innen – insbeson-

deremit der norwegischen Schwesterorganisation der Ju-

sos: Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF). Es werden ein

Denkmal, Gedenkfeier und Rahmenprogramm, sowie Bil-

dungsmaterial erstellt, organisiert und zur Verfügung ge-

stellt. Die SPD Berlin wird dabei ebenfalls unterstützen.

 

Rechter Terror in Oslo und auf Utøya.

Es sind zehn Jahre vergangen, seitdem am 22. Juli 2011

ein rechtsterroristischerAnschlagaufunserenorwegische

Schwesterorganisation – AUF – und Menschen in Oslo 77

Menschen das Leben kostete.

 

Zuerst detonierte im Osloer Regierungsviertel eine Bom-

be, wodurch 8 Menschen starben. Der Täter nutzte dabei

mehrere hundert KilogrammSprengstoff. Zielwarennicht

nur Regierungsmitglieder, wie der damalige sozialdemo-

kratischeMinisterpräsident Jens Stoltenberg, sondern die

Demokratie an sich. Der Täter verabscheut die plurale und

offeneGesellschaft und griff jene an, die sich für diese ein-

setzen.Diesmachte er nicht zuletzt in einemBekenner*in-

nenschreiben öffentlich.

 

Der Täter setzte sein Morden auf der Insel Utøya im Tyri-

fjord fort.

 

Auf der Insel Utøya fand zeitgleich das jährliche Zeltla-

ger der Norwegischen Jungsozialist*innen statt. Hunder-

te Genoss*innen trafen sich dort, um gemeinsam zu ler-

nen, über eine bessere Welt zu diskutieren und zu feiern.

Der Attentäter tarnte sich als Polizist, um mit einer Fäh-

re auf die Insel zu kommen. Getarnt als Vertrauensperson

spricht er Jugendliche auf der Insel an – er wolle sie über

den Anschlag in Oslo informieren. Dann eröffnete er das

Feuer.

 

Kurz nachdem ein Sondereinsatzkommando der Polizei

in Oslo aufbricht, erreichten erste Überlebende des An-

schlags schwimmend das Festland. Sie berichteten, dass

einige Jugendliche noch imWasser angeschossenwurden

und zu ertrinken drohten. Daraufhin starteten mehrere

Menschen in ihren Privatbooten in Richtung der Insel, um

Überlebende zu retten.

 

Der Attentäter wurde noch auf der Insel festgenommen.

Er wolle die norwegische Gesellschaft genau dort treffen,

wo sie am verwundbarsten sei. Er leistete keinen Wider-

standundkündigteweitereAnschlägean,wenn seine For-

derungen nicht erfüllt würden. Diese waren unter ande-

rem ein vollständiger Stopp von Migration nach Norwe-

gen und eine „Entislamisierung“ des Landes. An diesem

Tag griff er unsere Genoss*innen an, griff er uns an. Er griff
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die freie, plurale Gesellschaft an, die wir erkämpft haben

und für die wir nach wie vor kämpfen.

 

Rechter Terror hat Kontinuität.

Der Attentäter war kein verwirrter Einzeltäter. Er verstand

sich als zugehörig zu einemweltweitenNetzwerk. Er plan-

te seine Tat über einen langen Zeitraummit dem Ziel, die

norwegische Gesellschaft in Angst und Schrecken zu ver-

setzen. Er ist Teil des Netzwerks, zu dem auch die Attentä-

ter vonMünchen,Halle, HanauundChristchurch gehören.

Sie alle glaubten an die gleichen Verschwörungsideologi-

en, nachdenender „weißeMann“bedroht sei unddiewei-

ße Bevölkerung ausgetauscht werden solle. Diese faschis-

tischen Überzeugungen und Netzwerke sind da und sind

nie weg gewesen. Sie bedrohen uns und die Gesellschaft,

für die wir streiten.

 

Auch in Deutschland zeigt sich das Leugnen, dass sich

rechte und menschenfeindliche Tendenzen durch die Ge-

schichte ziehen.

Doch ist esnichtnurderWunsch, dieVergangenheit ruhen

zu lassen und somit das Fortleben nationalsozialistischer

und faschistischer Ideologie kleinzureden, sonderndies ist

diesen Ideologien immanent. Sie zielen auf die Abschaf-

fung demokratischer Strukturen ab. Um erfolgreich zu

sein, muss es aus völkischer Perspektive Tote geben. Völki-

sche Ideologie ist per se antidemokratisch. Rechte Atten-

täter*innen berufen sich darauf, den angeblichen Volks-

willen einer schweigendenMasse zu vollstrecken. Und sie

handeln nie allein. Auch wenn an der Oberfläche häufig

ein*e einzelne*r Täter*in agiert, stehen dahinter rechtsex-

tremeNetzwerke, die ihnen nicht nur ideologischen Rück-

halt bieten, sondern sie auch mitWaffen versorgen.

 

Insbesondere der Täter des Attentats auf Utøya und in Os-

lo wurde in der medialen Berichterstattung als psychisch

kranker Eigenbrötler dargestellt – eineDarstellung, die bei

vielen Attentäter*innen angewandt wird. Das Massaker,

das er beging, stellte eine Zäsur dar: Bewusst entschied

er sich bei derWahl des Ziels seiner Taten für Jugendliche,

die er für die Zukunft einer politischen Partei hielt, deren

Politik gerade im Bereich Migration und Feminismus ihm

nicht passte. Gerade, dass das Attentat ein Zeltlager be-

traf, hat es füruns schwerer gemacht, angstfreieBildungs-

arbeit zu machen.

 

Diejenigen, die den Anschlag überlebt haben und insbe-

sondere diejenigen, politisch aktiv geblieben sind sehen

sichüberdie Jahre zunehmendenAnfeindungenundmas-

siven Schmähungen in der norwegischen Gesellschaft

ausgesetzt. Es kursieren Verschwörungserzählungen, wo-

nach wahlweise die Anschläge nie stattgefunden haben

oder vonder AUFundder Arbeiderpartiet selbst inszeniert

worden seien. Immer wieder werden einzelne Überleben-

de in die Medien gezerrt und bloßgestellt. Dies geht so
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weit, dass einempotenziellenKandidatender AUF vonder

Polizei geraten wurde, keinen

Wahlkampf auf sich zu nehmen. Bis heute wird das mitt-

lerweile wieder jährlich stattfindende Sommercamp der

AUF auf Utøya von der Polizei geschützt.

 

Das jährlich stattfindende Gedenken des norwegischen

Staates findet zunehmend ohne die AUF als Betroffene

statt – teilweise werden sie nicht einmal mehr genannt.

Die Anschläge werden in der norwegischen Öffentlichkeit

und Politik zunehmend entpolitisiert und als „Naturkata-

strophe“dargestellt, die jede*nhätte treffen können.Dem

istmitnichten so.DieAnschlägegaltendenGenoss*innen,

galten denjenigen, die sich für eine Welt der Freien und

Gleichen einsetzen. Wir werden das nicht vergessen und

uns politisch unermüdlich dafür einsetzen, dass rechter

Terror der Vergangenheit angehört – in Norwegen, in Ber-

lin oder sonst wo!

 

Wir rufen zum Gedenken auf: Ein Denkmal, in Berlin. 

Seit den schrecklichen Ereignissen inNorwegenorganisie-

ren die Jusos Berlin eine jährliche, öffentliche Gedenkver-

anstaltung auf dem Vorhof der nordischen Botschaften

in Berlin. Wir gedenken der Genoss*innen, die wir verlo-

ren haben und fordern Konsequenzen. Eine konsequen-

te Aufarbeitung rechten Terrors bedarf einer gesamtge-

sellschaftlichenAuseinandersetzungmit seinenUrsachen

und Kontinuitäten, die bis heute Menschenleben fordern.

Die Jusos möchten gemeinsam mit den Falken und unter

Einbeziehung weiterer Schwesterorganisationen – insbe-

sondere der AUF – einen Ort des Gedenkens, der Ausein-

andersetzung und des Lernens in Berlin schaffen. Rech-

ter Terror ist präsent: in Berlin, in Norwegen und welt-

weit. Durch Gedenkveranstaltungen und Bildungssemi-

nare wollen wir die internationale Solidarität stärken. Mit

der AUF sind die Falken und die Jusos über die IUSY sowie

die Arbeiderpartiet mit der SPD über die Sozialdemokrati-

sche Partei Europas (SPE) und der Progressive Alliance ver-

bunden.

 

Wir wollen dazu beitragen, dass in Berlin ein Gedenkort

errichtet wird, der offen und niedrigschwellig zugänglich

ist und an dem sich insbesondere Jugendliche und jun-

ge Erwachsenemit denHintergründen von rechtemTerror

auseinandersetzen können. Darüber hinaus soll über ei-

nen QR-Code auf weitere Infos und Materialien zugegrif-

fen werden können.

 

Durch das Material soll über den Anschlag in Norwegen

und dessenHintergründe aufgeklärt werden, aber rechter

Terror soll auch als zunehmendes Problem in Deutschland

durchleuchtet werden. Die Kontinuitäten rechten Terrors

seit 1945 sollen dabei als Problem erläutert und auf Mög-

lichkeiten von Solidaritätmit den Betroffenen, demokrati-

schem Engagement dagegen und Gedenkarbeit aufmerk-
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179 sam gemacht werden.

Antrag 70/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA III - Innen- und Rechtspolitik, FA XIII

Strategien gegen rechts (Konsens)

Antiziganismus und antiziganistisch motivierte Diskriminierung strukturell bekämpfen!
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Rassismus gegen Sinti*zze und Rom*nja ist in unserer

Gesellschaft tief verankert! Ein Beispiel: Am 6. Febru-

ar 2021 legten zwei Polizeibeamten einem Elfjährigen

Handschellen an, verweigerten ihm den telefonischen

Kontakt zu seiner Familie, drohten ihm und beleidigten

ihn antiziganistisch. Der Rassismus gegenüber Sinti*zze

und Rom*nja und Menschen, die dafür gehalten werden,

wird in Deutschland nach wie vor offen ausgelebt.

 

Betroffene erleben täglich Anfeindungen und Diskrimi-

nierung in der Öffentlichkeit, in den Verwaltungs- und

Sicherheitsbehörden, in Schulen, bei Inanspruchnahme

von Dienstleistungen und Gütern. Betroffene haben mit

Stigmatisierungenund strukturellenNachteilen zu kämp-

fen und erleben ständige Benachteiligungen und Aus-

grenzung. Circa die Hälfte der Deutschen teilt antiziganis-

tische Einstellungen.

 

Es bedarf nach wie vor der Aufklärung und Sensibilisie-

rung zum antiziganistischen Rassismus. Daher fordern

wir:

• Aufklärung über (die Geschichte) von Sinti*zze

und Rom*nja und Antiziganismus in Schulcurricula

stärker anbinden, insbesondere der Porajmos, al-

so der Völkermord und die Verfolgung von Sinti*zze

und Rom*nja in Zeiten des Nationalsozialismus

• Zusätzlich sollen Bildungs- und Begegnungsprojek-

te für Jugendliche sowie Projekte in der Erwachse-

nenbildung zur Geschichte und Kultur von Sinti*zze

und Rom*nja verstärkt gefördert werden

• Regelmäßige Sensibilisierungsmaßnahmen und

Workshops in Bundes- und Landesbehörden, u.a.

zur Entstehung, Erscheinungsformen, Auswirkun-

gen sowie zur Bekämpfung von Antiziganismus

• ZusätzlicheMaßnahmenzurUnterbindungvonRas-

sismus gegen Sinti*zze und Rom*nja in Form von ra-

cial profiling (Anlasslose Polizeikontrollen anhand

rassistischer Zuschreibungen) bei den Sicherheits-

und Polizeibehörden

• Zivilgesellschaftliche Interessensvertretungen von

Betroffenen und gegen Antiziganismus benötigen

strukturelle undfinanzielleUnterstützung inder so-

zialen Arbeit, Empowerment, Präventions- und Bil-

dungsarbeit
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• Politik „mit“ statt „über“ Betroffene: Einrichtung

von Sinti*zze und Rom*nja-Beiräte auf Bundes-

und Landesebene zur Beratung und Unterstützung

von politischen Entscheidungen zur Teilhabe und

Partizipation von Sinti*zze und Rom*nja. Berlin hat

in der Novellierung des Partizipations- und Inte-

grationsgesetzes (PartIntG) einen guten Vorschlag

gemacht.

Antrag 71/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA III - Innen- und Rechtspolitik, FA XIII

Strategien gegen rechts (Konsens)

Definitiv gegen Antiziganismus – IHRA-Arbeitsdefinition annehmen!

1
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Wer Antiziganismus bekämpfen möchte, muss ihn er-

kennen können. Die „Arbeitsdefinition Antiziganismus“

der InternationalHolocaust RemembranceAlliance (IHRA)

leistet hierfür eine unerlässliche Hilfestellung.

 

Umden immerwährendenAnspruch, sich gegenAntiziga-

nismus in all seinen Erscheinungsformen einzusetzen, in-

haltlich zupräzisieren, nimmtdie SPDBerlin dieseArbeits-

definition samt Erläuterung und Anwendungsbeispielen

für sich an und legen diese in Zukunft ihrem inhaltlichen

und praktischen Engagement gegen Antiziganismus zu-

grunde.

 

Die SPD Berlin setzt sich für eine Annahme der „Arbeits-

definitionAntiziganismus“ samt ErläuterungundAnwen-

dungsbeispielen auf Landes- und Bundesebene der SPD

ein.

Antrag 72/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA III - Innen- und Rechtspolitik, FA XIII

Strategien gegen rechts (Konsens)

Definitiv gegen Antisemitismus – IHRA-Arbeitsdefinition annehmen!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Wer Antisemitismus bekämpfen möchte, muss ihn er-

kennen können. Die „Arbeitsdefinition Antisemitismus“

der InternationalHolocaust RemembranceAlliance (IHRA)

leistet hierfür eine unerlässliche Hilfestellung.

 

Um den immerwährenden Anspruch, sich gegen Antise-

mitismus in all seinen Erscheinungsformen einzusetzen,

inhaltlich zu präzisieren, nimmt die SPD Berlin diese Ar-

beitsdefinition samt Erläuterung und Anwendungsbei-

spielen für sich an und legen diese in Zukunft ihrem in-
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haltlichen und praktischen Engagement gegen Antisemi-

tismus zugrunde.

 

Die SPDBerlin setzt sich für eineAnnahmeder „Arbeitsde-

finition Antisemitismus“ samt Erläuterung und Anwen-

dungsbeispielen auf Landes- und Bundesebene der SPD

ein.

Antrag 73/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Exit Deutschland muss erhalten werden

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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Die SPD Bundestagsfraktion wird aufgefordert sich für ei-

ne ausreichende und langfristige Finanzierung von EXIT

Deutschland einzusetzen und dabei für die Berücksichti-

gung von EXIT Deutschland bei der Umsetzung des Maß-

nahmenkatalogs der Bundesregierung zur Bekämpfung

von Rechtsextremismus und Rassismus einzutreten.

EXIT Deutschland als erfolgreichste Aussteiger*innen In-

itiative im Bereich Rechtsextremismus ist erneut bedroht

seine Arbeit nicht fortsetzen zu können. Grund hierfür

ist, dass in der Neuauflage des “Demokratie Leben” Pro-

gramms des BMFSFJ keine Gelder für Aussteiger*innen-

Programme vorgesehen sind. Gleichzeitig erkennt die

Bundesregierung im jüngsten Maßnahmenkatalog des

Kabinettausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextre-

mismus und Rassismus vom 25. November 2020 die Be-

deutung von Ausstiegsmöglichkeiten an.
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Inneres / Recht

Antrag 147/I/2020

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt (Konsens)

Diskriminierungskategorie Klassismus ins LADG und AGG
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Die sozialdemokratischen Mitglieder der SPD-Fraktion

und des Senats werden aufgefordert sich dafür einzu-

setzen, dass der Begriff Klassismus als Diskriminierungs-

kategorie im Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG),

dem Schulgesetz sowie anderen landesrechtlichen Ge-

setzen, die diskriminierende Merkmale benennen, einge-

führt wird.

 

Unter Klassismus wird dabei die Benachteiligung auf-

grund der sozialen Herkunft oder der sozialen Stellung

verstanden.

 

Im Folgeschritt gehören auch Sensibilisierungs- und Auf-

klärungsmaßnahmen bezüglich dieser Diskriminierungs-

form im jeweiligen Sektor dazu.

 

Berlin soll sich zudem auf Bundesebene dafür einsetzen,

dass das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) das

Merkmal ebenfalls mitberücksichtigt.

Begründung

Im gesellschaftlichen Bewusstsein und in der Gesetzge-

bung hat der Umstand, dass es Benachteiligungen auf-

grunddesGeschlechts oder der Ethnie geben kann, seinen

Platz gefunden. Die Benachteiligung und Ausgrenzung

aus Gründen der sozialen Herkunft oder der sozialen Stel-

lung ist bisher allerdings nochnicht ausreichend zumThe-

ma geworden. Mit einer Definition als eigene Diskrimi-

nierungskategorie soll dieseBenachteiligungsform insBe-

wusstsein der beteiligten gesellschaftlichen Akteure ge-

rückt werden. Die Aufklärung und ein Katalog für Gegen-

maßnahmen werden damit möglich. Ziel ist es, vor allem

in den Bereichen Bildung, Kinderbetreuung, Wohnungs-

und Arbeitsmarkt, Gesundheit und Pflege Segregations-

prozessen entgegenzuwirken und Chancengleichheit her-

zustellen.

 

DieWirkungsweisen der genannten sozialen Diskriminie-

rungsform sind vielfältig. Im Bildungsbereich, dem eine

Schlüsselfunktion imHinblick aufAufstiegsmöglichkeiten

zukommt, sind die Folgen besonders deutlich. Nachge-

wiesenermaßen werden z. B. Empfehlungen zum Über-

tritt in die gymnasialeOberstufe oft auf Basis des sozialen

bzw. ökonomischen Hintergrunds der Eltern des Grund-

schülers ausgesprochen. Mit Fragen wie diesen sind spä-

tere Chancen auf Studienmöglichkeit, Berufswahl und auf

dem Arbeitsmarkt verbunden, die wiederum die sozialen

Möglichkeiten insgesamt bestimmen. Gibt es Benachtei-

LPT I-2020 - Überweisen an ASJ

 

Votum ASJ Berlin: Rücküberweisung an die Antragsteller

und Überweisung an FA Stadt desWissens

 

Begründung

Unter „Klassismus“ wird die Diskriminierung und Unter-

drückung vonMenschen aufgrund ihres vermuteten oder

wirklichen sozialen Status verstanden. Mit dem Antrag

soll u.a. das LADG, das AGG und das Schulgesetz geändert

werden, indem Klassismus als Merkmal für Benachteili-

gung gesetzlich verankert wird.

 

Es ist richtig anzuerkennen, mit welchen Formen von Ab-

wertungen und Ausschluss Personen mit einer geringen

sozialen Stellung alltäglich konfrontiert sind. Eine mate-

rialistische Perspektive, die historische Grundlage der so-

zialdemokratischen Bewegung, muss doch schon die auf-

grund der ökonomischen Lage objektiv unterschiedlichen

Lebenschancen selbst als das Problem verstehen. Unbe-

stritten sind sozialen Ungleichheiten in den letzten Jah-

ren noch gewachsen, die häufig mit anderen Diskriminie-

rungsmerkmaleneinhergehen. Esgibt daher guteGründe,

die sog. Klassenfrage neu zu stellen, mit der Einführung

eines neuen Begriffs allein ist es aber nicht getan.

 

Aus rechtlicher Perspektive stellt sich nämlich das Pro-

blem, dass der Begriff zu unscharf ist, um ihn als Rechts-

begriff handhabbar zu machen: Wo die soziale Benach-

teiligung beginnt, lässt sich kaum fassen und hängt vom

jeweiligen sozialen Kontext ab. Im Kreis der Multimilliar-

däre ist der Millionär benachteiligt. Will man deshalb ei-

neDiskriminierung anerkennenundgar einen Schadener-

satz zubilligen, weil er mit seinem Vermögen nicht in den

Club aufgenommen wird? Welcher Maßstab soll für den

Vergleich gelten?

 

Der Antrag lässt die Frage, wer oder was konkret soziale

Benachteiligung sein soll, völlig offen, so dass eine Ver-

ankerung im Gesetz mangels konkreter Zielsetzung, wer

und was davon erfasst werden soll, nicht sachgerecht ist.

Unklar bleibt auch das Verhältnis zu anderen Diskriminie-

rungsmerkmalen und ihr Rangverhältnis.

 

Die Antragsteller sollten den Antrag daher überarbeiten

und konkretisieren. Zudem ist mit Blick auf das Schulge-

setz der zuständige FA um Stellungnahme zu bitten.
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ligungen aufgrund sozialer Herkunft, so können diese von

Generation zu Generation weiter wirksam sein. Es ergibt

sich ein endloser Kreislauf, der bestimmte Gruppen vom

Zugang zu basalen Möglichkeiten des gesellschaftlichen

Fortkommens ausschließen kann und später den Status

auf vielen Gebieten bestimmt, z. B. auf dem Wohnungs-

markt. Selbst in Fällen von Erstakademikern in einer Fami-

lie sind die Hürden oft langfristig spürbar.

 

Ein psychologischer Effekt des Klassismus ist, dass sich

die Diskriminiertenmit den Augen der Diskriminierenden

sehen (müssen), um zu verhindern, dass sie in ihrer so-

zialen Herkunft „erkannt“ werden, da diesem „Erkannt-

werden“ die Benachteiligung oder Ausgrenzung folgt. Die

Kriterien und äußerlich erkennbaren Merkmale sind hier-

bei subtiler als bei jeder anderen Diskriminierungsform.

Auch eine Diskriminierung Betroffener untereinander ist

möglich. Unter den bislang thematisierten ist der Klassis-

mus die mehrdimensionalste Diskriminierungsvariante.

Antrag 149/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Presse- und Meinungsfreiheit schützen - Verbot von linksunten.indymedia zurücknehmen!
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Am 14. August 2017 in Folge des G20-Gipfels in Hamburg

wurde die Website  linksunten.indymedia vom Bundes-

ministerium des Innern verboten. Das Verbot nach dem

Vereinsrecht durch den damaligen Bundesinnenminister

Thomas de Maizière stellte das erste Verbot einer “links-

extremistischen Vereinigung” dar. Das Verbot basierte

maßgeblich auf der Einschätzung des damals von Hans

Georg Maaßen geführten Verfassungsschutzes, laut dem

die gesamte Plattformals ‘verfassungsfeindlich’ einzustu-

fen sei.

 

Das Verbot der Website halten wir für nicht gerechtfer-

tigt. Das Bundesinnenministerium argumentierte in der

Verbotsverfügung, dass die mutmaßlichen Betreiber*in-

nen sich zu einem, den Strafgesetzen zuwiderlaufenden

Zweck, zusammengeschlossen hätten. Ziel der Plattform

sei die „Schaffung einer linken Gegenöffentlichkeit“, un-

ter anderem durch die Veröffentlichung von Gewaltauf-

rufen und anderen verbotenen Inhalten. Deshalb habe

das Betreiber*innenkollektiv eine Vereinigung gebildet,

auf die das Vereinsrecht anwendbar sei. Die Betroffenen

reichten gegen das Verbot der Plattform Klage ein und

scheiterten damit im Januar 2020 vor dem Bundesver-

waltungsgericht. Die Begründung des Gerichts lag darin,

dass die mutmaßlichen Betreiber*innen als Einzelperso-

nen nicht klageberechtigt seien. Um im Prozess klagebe-

LPT I-2020 -ÜberweisenanASJ - VotumASJBerlin: Annah-

me in geänderter Fassung

___

Presse- undMeinungsfreiheit und -vielfalt schützen – So-

ziale Medienplattformen nicht für Gewaltaufrufe miss-

brauchen!

 

Wir unterstützen die Presse- und Meinungsfreiheit auch

in sozialen Netzwerken und auf social-media Plattformen

als wichtigen Beitrag einer lebendigen Demokratie. Open

Publishing wie das Netzwerk Indymedia bieten vielen die

Möglichkeit einer Gegenöffentlichkeit zu den großenMe-

dien. Wir lehnen jede Form von Gewaltaufrufen auch in

sozialen Netzwerken und auf social-media Plattformen

ab.

 

Verbote und Beschränkungen der Pressefreiheit in sozia-

len Medien müssen den erhöhten Anforderungen des Te-

lemediengesetzes genügen und können nicht allein auf

das Vereinsrecht gestützt werden. Die Presse- und Mei-

nungsfreiheit findet jedoch dort ihre Grenzen, wo im Rah-

men von im Open Publishing Aufrufe zu Gewalt und

Terroranschlägen uneingeschränkt verbreitet werden. Ei-

ne Gruppe von Personen, die sich zu dem gemeinsamen

Zweck verbindet, eine Medienplattform bereitzustellen,

auf der jede/r ungefiltert Beträge auch zuGewaltaufrufen
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rechtigt zu sein,  müssten sie sich laut Gericht als Mitglie-

der des mutmaßlichen Vereins bekennen, was vor dem

Hintergrund der damit zusammenhängenden drohenden

Strafverfolgung unmöglich erscheint. Die bisher laufen-

den Verwahren gegen die fünf Betroffenen wurden auf-

grund des Mangels an Beweisen eingestellt. Auf eine ma-

terielle Prüfung der Vorwürfe verzichtete das Gericht aus-

drücklich.

 

Linksunten.indymedia war eine Open-Posting-Plattform,

das heißt, jede*r konnte dort eigene Inhalte anonym

veröffentlichen. Die Inhalte umfassten größtenteils lin-

ke Theoriedebatten, Demonstrationsaufrufe und antifa-

schistische Recherchen, die auch von traditionellen Me-

dien als Grundlage ihrer Berichterstattung genutzt wur-

den. Deshalb stellt linksunten.indymedia keine Vereini-

gungmit verbotenem Zweck, wie der Veröffentlichen von

z.B. Gewaltaufrufen, sondern eine publizistische Platt-

form dar, die im Rahmen des Rundfunkstaatsvertrags zu

behandeln und durch die Pressefreiheit geschützt ist. Wir

sehen in dem Verbot von linksunten.indymedia somit ei-

nen schweren Eingriff in die Meinungs- und Pressefrei-

heit, da damit durch eine fragwürdige Berufung auf das

Vereinsrecht eine journalistische Plattform durch die Hin-

tertür  verboten wird.

 

Einzelne Beiträge auf der Plattform mögen als verfas-

sungsfeindlich einzustufen sein. Allerdings wurde gegen

diese nicht einzelnen juristisch vorgegangen und die un-

terstellte Strafbarkeit somit nicht durch ein Gericht fest-

gestellt - stattdessen wurde einfach die gesamte Platt-

form verboten.

 

DasVerbotwarunmittelbar ausdenVorfällenbeiG20mo-

tiviert. Dies ist beunruhigend, da somit die Presse- und

Meinungsfreiheit aus politischem Kalkül eingeschränkt

wird. Die Argumentation des Bundesinnenministerium

fußt dabei darauf, dass die Betreiber*innen diese ver-

fassungsfeindlichen Inhalte nicht entfernten. Da aller-

dings keine Aussagen darüber vorliegen, wie groß der

Anteil dieser mutmaßlich verfassungsfeindlichen Beiträ-

ge auf der Plattform war, schafft der Fall linksunten.in-

dymedia einen besorgniserregenden Präzedenzfall. Basie-

rend auf der Argumentation, dass einzelne mutmaßlich

verfassungsfeindliche Beiträge auf einer Plattform aus-

reichen, um diese zu verbieten, müssten konsequenter-

weise auch andere Plattformen wie beispielsweise Face-

book verboten werden, da dort regelmäßig Todesdro-

hungen und klare Bekenntnisse gegen die freiheitlich-

demokratische Grundordnung publiziert werden. Die Ar-

gumentation zum Verbot von linksunten.indymedia ist

insbesondere vor dem aktuellen gesellschaftlichen Hin-

tergrund bemerkenswert. Während das Bundesinnen-

ministerium fast 30 Jahre braucht um eine militante

Neonazi-Organisation zu verbieten, reicht hier im Falle ei-

und Terroranschlägen veröffentlichen kann, kann den An-

forderungen des Vereinsrechts und nicht nur des Teleme-

dienrechts unterliegen. Es bedarf stets einer sorgfältigen

Abwägung.

 

Begründung

Durch das 1999 gegründete weltweite Netzwek Indyme-

diaOpen Publishingwurde dieMöglichkeit geschaffen, ei-

gene Beobachtungen, Berichte, Meinungen online zu ver-

öffentlichen und damit ein Gegengewicht zu den großen

Medien zu begründen, indem Aktivist*innen und Journa-

list*innen eine selbst über ihre Proteste gegen das WTO-

Treffen berichteten. Demos und Aktionen können in Bild

und Text festgehalten werden – und zwar von jedem, der

etwas veröffentlichen wollte, ohne redaktionelle Vorga-

ben.

 

Linksunten.indymedia wurde subdomain gegründet und

verstand sich nach dem Gründungsaufruf selbst als Zu-

sammenschluss radikaler Linker, die in autonomen Grup-

penorganisiert ist und sichalsTeil antikapitalistischerund

libertärer Bewegungen bestand. Die Plattform verbreite-

te ungeprüft zahlreiche Aufrufe zur Gewalt, so etwa die

Veröffentlichung von Bekennerschreiben nach den Brand-

anschlägen auf Berliner Bahnanlagen 2011, Sachbeschä-

digungen an der Bundeszentrale der SPD 2013 sowie der

HamburgerMesse imVorfeld desG20-Gipfels inHamburg

2017. Auch Anleitungen zum Bau von Molotowcocktails,

BeleidigungenundAufrufe zu Straftatenwurdendort ver-

öffentlicht, letztere nach Einschätzung des Bundesinnen-

ministeriums „nahezu täglich“. Artikel enthielten außer-

demDrohungen gegen Personen des öffentlichen Lebens,

z. B. gab es 2016 Morddrohungen gegen den damaligen

Berliner Innenminister Frank Henkel. Nach Einschätzung

desVerfassungsschutzeshabedieModeration „in aller Re-

gel, trotz Kenntnisnahme auch offensichtlich strafrecht-

lich relevanter Beiträge keinenGebrauch von derMöglich-

keit gemacht, diese Beiträge von der Website zu entfer-

nen“. Auf Indymedia Linksunten wurden auch Realnamen

von enttarnten Verdeckten Ermittlern offen genannt, et-

wa auf Fotos der Roten Flora, die in Tageszeitungen un-

kenntlich gemacht wurden.

 

Die Plattformwurde 2017 durchdenBundesinnenminister

verboten. Die hiergegen erhobene Klage hat das Bundes-

verwaltungsgericht 2020 abgewiesen. Über die hierge-

gen erhobene Verfassungsbeschwerde ist noch nicht ent-

schieden wurden. Das Verbot war umstritten. Während

der damalige Bundesjustizminister Heiko Maas das Ver-

bot als wichtigen Schlag gegen den gewaltbereiten Links-

extremismus begrüßte, wurde das Verbot von verschiede-

nen Organisationen als rechtsstaatlich bedenklicher Ein-

griff in die Pressefreiheit kritisiert.

 

Die SPD ist selbst als Opfer von Anschlägen geworden, die
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ner linken Plattform eine mehr als schwammige Argu-

mentation. Wir stellen uns entscheiden gegen solch eine

Instrumentalisierung des Vereinsrechts.

 

Wir sehen das Verbot von linksunten.indymedia daher als

massiven Eingriff in die Presse- undMeinungsfreiheit. Ins-

besondere sehen wir auch die dort angewendete Argu-

mentation und Vorgehensweise, die Plattform über den

Umweg des Vereinsrecht es zu verbieten, als höchst pro-

blematisch an.Denndies öffnet dieTür dahingehend, dass

auch inZukunft kritischePortale selektivmit Berufungauf

das Vereinsrecht verboten werden könnten. Wir fordern

daher die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundes-

tags und insbesondere der Bundesregierung auf, auf eine

RücknahmedesVerbots der Plattform linksunten.indyme-

dia hinzuwirken und so die Presse- und Meinungsfreiheit

zu stärken.

von linksunten.indymedia durch Bekennerschreiben ge-

rechtfertigt wurden. Eine Rücknahme des Verbots dieser

Plattform ist nicht gerechtfertigt.

Antrag 150/I/2020

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt (Konsens)

#politics: Social-Media-Plattformen als Ort der politischen Debatte sichern
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Social-Media-Plattformen sind längst Teil unseres Alltags.

Viele Menschen sind dort täglich, viele junge Menschen

sogar stündlich unterwegs und posten Bilder, Texte oder

schreiben mit Freund*innen. Social-Media-Plattformen

sind ein Ort für alles, für süße Tierbilder und Updates

aus dem Freund*innenkreis, aber sie sind auch ein zen-

traler Ort für politische Debatten und Meinungsbildung.

DieWichtigkeit von Social-Media-Plattformen für die poli-

tische Kommunikation und Meinungsbildung dürfte spä-

testens deutlich sein, seit der US-Präsident Drohnenan-

griffe twittert und die CDU auf YouTube zerstört wird.

 

Social-Media-Plattformen bieten dabei - zumindest theo-

retisch - auch marginalisierten Stimmen die Möglich-

keit sich Gehör zu verschaffen und politische Argumen-

te einzubringen und Debatten außerhalb der etablierten

Medien- und Politikakteur*innen anzustoßen. So ermögli-

chen sie es, dass sich Leute in autoritären Regimen leich-

ter organisieren können, wie Beispiele aus dem Arabi-

schen Frühling zeigen. Aber auch in Demokratien vernet-

zen sich Bewegungen online und können so ihren Pro-

test beispielsweise bei Fridays For Future oder den Black-

Lives-Matter-Protesten schneller gemeinsam auch in die

Offline-Welt übertragen. Allerdings zeigen sich auchdeut-

liche Nachteile dieser offenen Debattenorte.

 

Hate Speech

So hetzten AfD-Anhänger*innen und andere Rechtsradi-

LPT I-2020 - Überweisen an Forum Netzpolitik

 

Stellungnahme Forum Netzpolitik:

Das Forum Netzpolitik empfiehlt die Annahme des An-

trags mit der Maßgabe,

 

1. in Zeile 202 nach “durchzuführen.” folgenden Satz

zu ergänzen: “Berlin wird auf die anderen Bundes-

länder zugehen und Gespräche darüber initiieren,

inwiefern die Bundesländer ihre Zusammenarbeit

beispielsweise durch die Errichtung einer gemein-

samen Zentralstelle zur Verfolgung von Kriminalität

im ”Tatort Internet“ verbessern und schlagkräftiger

gestalten können.”

2. In Zeile 259 dasWort “Daten” durch “Passwörter” zu

ersetzen.

3. Die Zeilen 472-488 zu streichen und die Zeilen

490-493 bis “zu verpflichten” wie folgt zu fassen:

“Wir brauchen Wege, die Meinungsmacht priva-

ter Social-Media-Plattformen schnellstmöglich ein-

zugrenzen und sie zum Erhalt der Meinungsvielfalt

zu verpflichten. Es sind Konzepte zu entwickeln, wie

Social-Media-Plattformen hierzu strukturell und or-

ganisatorisch neu aufgestellt werden müssten.”

4. Den Satz in Zeile 588 “Wir schließen uns deshalb der

Forderung vieler progressiver Stimmenweltweit an,

und fordern die Zerschlagung der großen Plattform-

betreiber*innen.” ersetzen durch “DerMonopolstel-
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kale* in den digitalen Kommentarspalten,Menschenwer-

den bedroht und eingeschüchtert, sodass sie sich oft aus

den digitalen Debatten zurückziehen. Auch wenn die Bar-

rieren, Hate Speech im Internet zu verbreiten deutlich

niedriger sind, so stellt Hate Speech kein rein digitales Pro-

blem dar, sondern ist es Symptom für menschenverach-

tendes Verhalten, welches nach wie vor auf allen Ebenen

angegangen werden muss. Im Allgemeinen führt Hate-

Speech immer wieder zu einer Debatte darüber, was in

sozialen Medien stehen darf. Soziale Netzwerke werden

dabei politisch viel zu oft als eine Art ‚WilderWesten‘ dar-

gestellt, in dem Gesetze nicht gelten. Dieses Bild entsteht

vermutlich dadurch, dass Hasskommentare oft nicht ge-

ahndet werden, auch wenn sie zur Anzeige gebracht wer-

den. Der Umfang von Hate Speech lässt sich weit definie-

ren. Betroffene erfahren Abwertung, Angriffe oder gegen

sie wird zu Hass und Gewalt aufgerufen. Hassrede adres-

siert regelmäßig bestimmte Personen und Personengrup-

pen und ist Ausdruck struktureller Diskriminierung und

gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Die Begriffs-

bestimmung von Hate Speech ist bedeutend für die straf-

rechtliche Bewertung. Dass bspw. antisemitische, rassis-

tische oder frauen*feindliche Aussagen mit fadenschei-

nigen Begründungen als zulässige Meinungsäußerungen

geurteilt werden, ist kein neues Phänomen. Im Fall von

Renate Künast hat das Landgericht Berlin wüste sexis-

tische Beschimpfungen gegen die Grünen-Politikerin als

„Kommentare mit Sachbezug“ und nicht als Beleidigung

gewertet. Hier ist wichtig hervorzuheben, dass Hassrede

vonmenschenfeindlicher Abwertung lebt und Gerichte in

der Lage sein müssen, eine eindeutige Zuordnung vorzu-

nehmen. Ansonsten mangelt es nicht nur an Sensibilität

auf der Seite der Rechtsanwender*innen, sondern auch

an zuverlässigem rechtlichen Schutz für Betroffene. Ne-

ben klassischen rechtsradikal motivierten Hasskommen-

taren müssen wir dabei auch geschlechtsspezifische di-

gitale, über Social-Media-Plattformen ausgeübte Gewalt

gegen Frauen* und nichtbinäre Personen in den Fokus set-

zen. Diese kann beispielsweise in Form von Beleidigun-

genundBeschimpfungen,Gewalt- bzw.Vergewaltigungs-

androhungen und -phantasien, Erpressung, Doxxing (die

Veröffentlichung privater Informationen ohne das Einver-

ständnis der betroffenen Person), Mobbing, Identitäts-

diebstahl, Stalking, heimlichen Aufnahmen, Bildmonta-

gen in Bezug auf eine Person, Erstellung von täuschend

ähnlichen Accounts oder Verleumdungenmit der Absicht,

einer Person zu schaden, stattfinden. Dabei hat digita-

le Gewalt ähnliche Auswirkungen wie schwerwiegendes

Mobbing - etwa psychische Beschwerden, psychosoma-

tische Erkrankungen, Depressionen oder Suizidgedanken.

Insbesondere von härteren Formen digitaler Gewalt, z.B.

sexuelle Belästigung oder Stalking, sind weitaus mehr

Frauen* als Männer* und insbesondere junge Frauen* be-

troffen. Darüber hinaus hat digitale Gewalt gegen Frau-

en* und nichtbinäre Personen häufig eine Dimension po-

lung sollte unter anderem durch kartellrechtliche

Maßnahmen begegnet werden. Diese sehen als ul-

tima ratio auch die Entflechtung bzw. Zerschlagung

des Monopols vor.”

  Begründung: In erster Liniemöchtenwir ein großes Dan-

keschön an die Jusos für das Einreichen des Antrags zum

Thema „Social-Media-Plattformen als Ort der politischen

Debatte sichern“ aussprechen. Die umfassende Analyse

und damit verbundenen Forderungen stoßen wichtige

Debatten an und bringen Missstände zur Sprache.

Der Antrag setzt sich ausführlich mit der Frage ausein-

ander, ob die im NetzDG vorgesehenen Bußgelder gegen

Plattformbetreiber*innen bei Nicht-Löschunhg strafbare-

rer Inhalte und bei Unterlassenen Meldungen an das BKA

zu sogenanntem Overblocking führen. Diese Effekte des

NetzDGsollten weiterhinbeobachtet, evaluiert undgege-

benenfalls nachgebessert werden.

Die Forderung nach Schwerpunktstaatsanwaltschaften

an allen Landgerichten Deutschlands ergänzt sichmit der

vom Forum Netzpolitik geforderten gemeinsamen Zen-

tralstelle der Länder bei Straftaten im Netz. Das Forum

findet die Forderung daher unterstützenswert. Weiter-

hin unterstützt das ForumNetzpolitik die Forderung nach

niedrigschwelligen Meldestellen für Online-Delikte bei

den LKA.

 

DieAblehnungeiner Klarnamenpflichtunterstützt das Fo-

rum ebenfalls ausdrücklich. Ebenso die Forderung nach

verstärkter Anwendung bestehender Gesetze, um Hate-

Speech konsequenter zu verfolgen. Eine besondere Schu-

lung und Verbesserung der personellen Situation bei Po-

lizei und Justiz ist ebenfalls wichtig – auch um der Forde-

rung nach einer Ausweitung der Angebote für Betroffene

gerecht zu werden.

 

Das Forum Netzpolitik unterstützt darüber hinaus die

Forderung nach Warnhinweisen neben mutmaßlich ge-

zielten Desinformationen, sofern diese von unabhängi-

gen Faktenchecker*innen übergeprüft werden, wobei bei

deren Auswahl auf Diversität geachtet werden sollte.

Grundsätzlich unterstützungswert ist zudem die Forde-

rung nach gezielten Aufklärungskampagnen von Landes-

medienanstalten, die von den Social-Media-Plattformen

unentgeltlich abgespielt werden müssten.

 

Die Forderung nach einer allgemeinen Kennzeichnungs-

pflicht von Social Bots ist unterstützenswert, doch wird

im selben Antrag darauf hingewiesen, dass dies mit dem

Medienstaatsvertrag schon der Fall sei. DesWeiterenwird

ein Verbot der Social Bots im Bereich der politischen Kom-

munikation gefordert.  Ein generelles Verbot wäre nicht

wünschenswert, denn Social Bots können auch eine gu-

te Möglichkeit der gezielten politischen Information von

politisch Interessierten sein – z.B. ein Telegram Bot. Au-

ßerdemwerden Social Bots von Experten*innen als weni-
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litischer Motivation: Digitale Gewalt trifft Frauen* und

queereMenschen insbesondere dann oft, wenn diese sich

für feministische oder queere Themen einsetzen. Teilwei-

se organisieren sich Täter*innen dabei sogar in Chatfo-

ren, um gezielt Frauen* auf beispielsweise Twitter anzu-

greifen. Dies geschieht in der Regel aus einer misogy-

nen und/oder queerfeindlichen Motivation der Täter*in-

nen, die sich durch solche digitale Gewalt selbst norma-

lisieren kann. Schwarze Frauen* und queere Personen so-

wie Women* und queere Persons of Color sind zusätzlich

zu diesen Attacken ebenfalls massiven rassistischen An-

griffen ausgesetzt. Wir erachten es daher als verheerend,

dass durch digitale Gewalt zum einen Frauen* und nicht-

binäreMenschen sowie Schwarze Personen und People of

Color systematisch aus dem demokratischen Raum Social

Media gedrängtwerden, und zumanderen die öffentliche

Debatte in, aber auch durch Soziale Medien systematisch

in Richtung tendenziell antifeministischer, männlich ge-

prägter Inhalte verschoben bzw. verzerrt wird.

 

Die Bundesregierung und der damalige Justizminister

Heiko Maas reagierten auf diesen Hate-Speech mit

der Einführung des sogenannten Netzwerkdurchset-

zungsgesetz (NetzDG). Dies verpflichtet die Social-

Media-Plattformbetreiber*innen mit mehr 2 Millionen

Nutzer*innen Beleidigungen und andere „rechtswidrige“

Inhalte innerhalb einer 7-Tage-Frist nach Eingang einer

Beschwerde zu löschen, bei „offensichtlich rechtswidri-

gen“ Inhalten beträgt die Frist 24 Stunden nach Eingang

der Beschwerde. Die Entscheidung, was „offensichtlich

rechtswidrig“ ist, wird dabei allerdings nicht von Ge-

richten getroffen, sondern von den Plattformen selbst.

Dies lehnen wir ab, da die Entscheidung, welche Posts

und Kommentare den Strafbestand der Volksverhetzung,

Beleidigungen etc. erfüllen, in einem Rechtsstaat von

Gerichten zu entscheiden ist und nicht nach undurchsich-

tigen Regelungen privatwirtschaftlicher Unternehmen.

Zwar schließt dasNetzDGnicht aus, dass gemeldete Kom-

mentare ebenfalls strafrechtlich zur Anzeige gebracht

werden können, die Frage, was aufgrund des NetzDG zu

löschen ist und was nicht, trifft allerdings ausschließlich

zunächst das Unternehmen. Da die Plattformbetrei-

ber*innen in Falle von Nicht-Löschungen mit Geldstrafen

belegt werden können, führt dies in der Praxis dazu,

dass immer mehr Inhalte gelöscht und Nutzer*innen

gesperrt werden - auch Journalist*innen, Satiriker*innen

und Politiker*innen sind davon betroffen. Welche Posts

dabei gelöscht werden, und welche nicht, ist dabei oft

nicht nachzuvollziehen. So gibt es Fälle, in denen wort-

gleiche Posts von einigen Nutzer*innen gelöscht werden,

während andere identische Posts vorhanden bleiben.

 

Das NetzDG wurde im Rahmen eines ‘Gesetzespaket ge-

gen Hass und Hetze’ im Juni 2020 überarbeitet. Die zen-

tralste Änderung ist hierbei die Einführung einer Melde-

ger relevant eingeschätzt als manchmal dargestellt wird.

Insgesamt bietet die Kennzeichnungspflicht von Social

Bots, Faktenchecker:innen und die Verstärkung der Me-

dienkompetenz einen guten Ansatz für eine Reduzierung

des Problems der gezielten Desinformationskampagnen.

Politische Werbung generell als solche zu kennzeichnen

ist schwierig, dennwann beginnt politischeWerbung und

wann hört sie auf? Dennoch sollte der Staat und die EU

hier regulierend wirken – insbesondere, wenn gespon-

serte Posts von Politiker*innen und Parteien aus anderen

Staaten finanziert werden.

 

Die Forderung nach Neustrukturierung der Social-Media-

Netzwerke in Anlehnung an öffentlich-rechtliche Rund-

funkanstalten schwierig ist komplex und wurde kontro-

vers diskutiert. Aus Sicht des ForumNetzpolitik muss hier

zunächst weiter nach geeigneten Modellen gesucht wer-

den. Aber auch die Idee der Schaffung einer grenzüber-

schreitenden öffentlich-rechtlichen Plattform droht trotz

hochrangiger Initiativen schon in Europa zu scheitern.

Weltweit bestünde zudem die Gefahr das insbesondere –

aber nicht ausschließlich – autokratische Staaten eine sol-

che Plattform nutzen, um die Bürger*innen auszuspähen

und zu manipulieren.

 

Die Diskussion nach der Zerschlagung großer Plattform-

bereiter*innen, die u.a. in den USA laut wird, ist zu be-

grüßen. Dieser Monopolstellung sollte durch marktregu-

lierende Mittel entgegengetreten werden. Es ist durch-

aus möglich die Netzwerke zur Trennung der Nutzer:in-

nendaten von verschiedenen Plattformen zu zwingen,

selbst wenn sie im Ausland sitzen. Hier wäre eine en-

ge Abstimmung mit der neuen US-Regierung und den

EU-Partner*innen wichtig, da das Problem nur unbefrie-

digend auf deutscher Staatsebene allein gelöst werden

kann. Die Forderung nach der verbesserten Rechtslage für

die Verbreitung von dezentral und gemeinnützig organi-

sierten Plattformenmüsste konkretisiert werden. Hierbei

könnte eine verbesserte Regulierung im Bereich von aus-

ländischen Direktinvestitionen und des Kartellrechts un-

terstützen. Eine Bereitstellung für öffentlich-rechtlich or-

ganisiert Plattformbetreiber*innen ist schwer durchführ-

bar. Falls es zu mehr Diversifizierung im Plattformumfeld

kommen sollte, wäre eine weitestgehende Interoperabili-

tät, wie von den Jusos gefordert, erstrebenswert.
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pflicht für Social-Media-Plattformen an das Bundeskrimi-

nalamt (BKA). Diese verpflichtet die Betreiber*innen der

Social-Media-Plattformen, Posts, die sie für strafrechtlich

relevant halten, nicht mehr nur zu löschen, sondern auch

an das BKA zumelden. Informationen, die für die Identifi-

kation der Nutzer*innen notwendig sind sind dabei eben-

falls zu übermitteln. Als solche Informationen werden

im NetzDG explizit die IP-Adresse und die Port-Nummer

der Nutzer*innen genannt, sofern diese vorhanden sind.

Eine IP-Adresse ist eine Art virtuelle Adresse, während

eine Port-Nummer eine Art digitaler Fingerabdruck ist,

die ein Gerät identifizieren kann. Allerdings werden Port-

Nummern von denmeisten Netzbetreiber*innen nicht er-

fasst, ebenso können IP-Adressen durch beispielsweise

die Nutzung von Virtual-Privat-Networks (VPN), bei der

die Internetaktivitäten über verschiedene IP-Adressen ge-

lenkt werden, verschleiert werden, sodass die ursprüng-

liche nicht mehr erkennbar ist. Diese Meldepflicht gilt

für die Verbreitung von Propagandamitteln oder die Ver-

wendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organi-

sationen, die Vorbereitung einer schweren staatsgefähr-

denden Gewalttat, der Bildung und Unterstützung krimi-

neller oder terroristischer Vereinigungen, die Verbreitung

kinderpornographischer Inhalte, aber auch für volksver-

hetzende Posts und Gewaltdarstellungen, die Belohnung

und Billigung von Straftaten oder Bedrohungen. Ausge-

schlossen von dieser Meldepflicht sind hingegen Beleidi-

gungen, üble Nachrede sowie Verleumdung. In solchen

Fällen sollen die Plattformen stattdessenNutzer*innen In-

formationen bereitstellen, wie sie eine Strafanzeige stel-

len können. Wenn ein Post an das BKA gemeldet wird,

überprüft dieses, ob der Post eine Straftat darstellt. Falls

dies zutrifft, kann das BKAweitereNutzer*innendaten an-

fordern, damit der Fall an die jeweils zuständige Landes-

behörde überwiesen werden kann.

 

DieseMeldepflicht erleichtert zwar eine juristischeVerfol-

gung, allerdings bleibt die erste Entscheidung, welche In-

halte strafrechtlich relevant sindunddamitweitergeleitet

werden müssen, den Plattformbetreiber*innen überlas-

sen und nicht - wie in einem Rechtsstaat notwendig - den

Gerichten. Da den Betreiber*innen Geldstrafen drohen,

wenn sie strafrechtlich relevante Inhalte nicht melden,

ist es wahrscheinlich, dass auch Posts an das BKA gemel-

det werden, die nicht strafrechtlich relevant sind. Dies ist

insbesondere vor dem Hintergrund der bisherigen Lösch-

Praxis der Unternehmen zu befürchten. Daher kann die

Meldepflicht auch führen, dass vielfach Nutzer*innenda-

ten an das BKA weitergeleitet und dort gespeichert wer-

den, ohne das eine Straftat vorliegt. Nutzer*innenwerden

erst nach vier Wochen informiert, falls ihr Posts und ih-

re Daten an das BKA übermittelt worden sind, sofern das

BKA diesem nicht vorher widerspricht. Wir lehnen diese

Datenweitergabe an das BKA ohne einen vorherigen ju-

ristischen Beschluss ab. Die bloße Einschätzung eines pri-
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vaten Unternehmens darf nicht dazu führen, dass mas-

senweise Nutzer*innendaten an Strafverfolgungsbehör-

denweitergereichtwerden. Viele Beleidigungen, Drohun-

gen, gezielte Desinformationen und Diffamierungen ver-

stoßen bereits jetzt klar gegen das Gesetz, es besteht le-

diglich ein Vollzugsdefizit. Deshalb fordern wir auf so-

ziale Medien zugeschnittene Schwerpunktstaatsanwalt-

schaften an allen Landgerichten Deutschlands, um Er-

mittlungsverfahren tatsächlich durchzuführen. Darüber

hinaus fordern wir niedrigschwellige Meldestellen für

Online-Delikte bei den LKAs.

 

Eine Alternative zu dieser Datenweitergabe ist das soge-

nannte Quick-Freeze-Verfahren. Dabei werden Daten bei

einem Verdacht auf ein strafbares Verhalten bis zu zwei

Monaten gespeichert und erst nach einem richterlichen

Beschluss an die Strafverfolgungsbehörden ausgehändigt

werden. Angewandt auf das NetzDG hieße das, dass Nut-

zer*innendaten von einemgemeldeten Post zunächst von

den Plattformbetreiber*innen gespeichert werden müss-

ten und nach einem richterlichen Beschluss über den be-

treffenden Posts an die Behörden weitergegeben werden

müssten. Somit würde verhindert werden, dass Betrei-

ber*innen von Social-Media-Plattformen massenhaft di-

rekt Daten ohne richterlichen Beschluss an Strafverfol-

gungsbehörden weiterreichen. Allerdings ist auch dieses

Verfahren durchaus kritisch zu betrachten, da Nutzer*in-

nendaten auch hier zunächst ohne juristische Kontrolle

gespeichert werden würden. Auch besonders aufgrund

der oben genannten Problematiken bei der Erfassung der

Identifikationsnummern, wie der Verschleierung von IP-

Adressen, ist auch dieses Vorgehen unverhältnismäßig.

 

Ein weiterer Punkt gegen die Meldepflicht ist das Wider-

spruchsrecht, dass Nutzer*innen nach einem Beschluss

der Regierung aus dem April 2020 gegen die Löschung

ihrer Posts erhalten sollen. Dies soll die Plattformbetrei-

ber*innendazu zwingen, aufAntragderNutzer*innen ihre

Entscheidunggegenüberdiesen zubegründenunderneut

zu prüfen. Ebenso muss der*die Nutzer*in die Möglich-

keit zur Stellungnahme erhalten. Durch die Meldepflicht

könnte es daher im Rahmen von stattgegebenWidersprü-

chendazu kommen, dass Postswieder online gestelltwer-

den, dass BKA dennoch bereits die Nutzer*innendaten er-

halten hat.

 

Sofern es sich um besonders schwere Straftaten (wie Ge-

fahr für Leben) handelt, hat das BKA auch die Möglichkeit

Passwörter anzufordern, was einen Eingriff in das Fern-

meldegeheimnis darstellt. Diese Pflicht zur Passwortwei-

tergabe gilt dabei nicht nur für Plattformen, die unter das

NetzDG fallen, sondern für alle Anbieter*innen von digi-

talen Medien (sog. Telemedien). Diese Passwortweiterga-

be ist allerdings wenig erfolgversprechend, da Passwör-

ter nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) von
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den Plattformen nur verschlüsselt gespeichert und somit

auch nur verschlüsselt weitergegeben werden können.

Daher müssen die Passwörter von den jeweiligen Stellen

zunächst entschlüsselt werden, was viel Zeit in Anspruch

nimmt, sofern das Entschlüsseln überhaupt gelingt. Über

die Weitergabe ihres Passworts werden die Nutzer*innen

nicht informiert. Diese Weitergabe von Passwörtern se-

hen wir als Einschränkung von Freiheitsrechten im In-

ternet allgemein. Das Vorgehen gegen Hate Speech darf

nicht daran geknüpft sein, dass Nutzer*innen damit rech-

nen müssen, dass ihre Daten an Strafverfolgungsbehör-

den oder den Verfassungsschutz weitergereicht werden.

 

Im Zuge rechtsterroristischer Anschläge entflamm-

te ebenso erneut eine Debatte über die sogenannte

Klarnamenpflicht im Internet und auf Social-Media-

Plattformen. Diese von konservativen Politiker*innen

geforderte Klarnamenpflicht sieht vor, dass keine Anony-

mität auf Social-Media-Plattformen bestehen darf und

Nutzer*innen nur noch unter ihrem richtigen Namen

Inhalte posten dürfen. Diese Forderungen stellt einen

massiven Eingriff in die Privatsphäre von Nutzer*innen

dar, den wir entschieden ablehnen. Einerseits wird selbst

Hate-Speech, der unter Klarnamen veröffentlicht wird,

derzeit nicht immer adäquat verfolgt. Andererseits haben

auch in einem Rechtsstaat viele Menschen nachvollzieh-

bare Gründe, weshalb sie nicht unter einem Klarnamen

kommunizieren. Wer sich beispielsweise antifaschistisch

engagiert, kann sich in einigen Gegenden Deutschlands

nicht offen dazu bekennen, ohne erhebliche Risiken

für das alltägliche Leben auf sich zu nehmen. Um die

Privatsphäre der Nutzer*innen zu schützen, muss auch

untersagt werden, dass Gesichtserkennungsprogramme

Social-Media-Plattformen als Datenbanken nutzen, die

dann ebenfalls Strafverfolgungsbehörden zugänglich

gemacht werden. Dies kann dazu führen, dass Menschen

sich nicht trauen, beispielsweise an Demonstrationen

teilzunehmen, da sie dort meist keine Kontrolle haben,

wer dort von ihnen Fotos macht und anschließend auf

Social-Media-Plattformen veröffentlicht.

 

Wir sehen die dringende Notwendigkeit, deutliche recht-

liche Schritte gegen Hate-Speech zu setzen, allerdings

darf und kann die Einschränkung grundlegender digitaler

Freiheitsrechte nicht die Lösung sein. Die Freiheit des In-

ternets darf nicht der Preis für jahrelange Versäumnisse

im Bereich der Bekämpfung von Rechtsterrorismus sein.

Wir fordern anstatt der Verschärfung der Gesetze, die

bestehenden Gesetze anzuwenden und Straftaten wie

Hate-Speech konsequent zu verfolgen. Wir sind uns des

Spannungsfeldes zwischen der Freiheit des Internet und

seiner Nutzer*innen sowie dem Aufkommen von Hate-

Speech durchaus bewusst. In diesem hochsensiblen Be-

reich ist daher auch eine besondere Schulung und Ausbau

der betreffenden Stellen bei Polizei und Justiz sowie die
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Verbesserung und Ausweitung der Angebote für Betrof-

fene notwendig.

 

Gezielte Desinformationen & Politische Werbung

Hate-Speech ist allerdings nicht die einzige Gefährdung

der öffentlichen Debatte auf Social-Plattformen. Geziel-

te Desinformationen (sogenannte “Fake News) verbreiten

sich insbesondere auf Social-Media-Plattformen schnell.

GezielteDesinformationen könnendabei auch gezielt von

sogenannten ‚Bots‘ (Accounts, die von Programmen ge-

streut werden, die automatisiert Inhalte posten) gestreut

werden. Diese Desinformationen werden meistens ver-

breitet, um Parteien und Kandidat*innen einen Vorteil zu

bereiten, indem beispielsweise politische Gegner*innen

in ein schlechtes Licht gerückt werden. Gezielte Desinfor-

mationen werden auch dazu genutzt, um die Diskussi-

on von Themen zu beeinflussen. Beispiele hierfür sind die

Streuung von Falschmeldungen über Übergriffe von Ge-

flüchteten*, die gezielt verbreitet werden, um die Stim-

mung gegen geflüchtete Menschen aufzuheizen. Insbe-

sondere vor Wahlen stellt diese Beeinflussung des Mei-

nungsklimas ein deutliches Problem dar, wie der Präsi-

dentschaftswahlkampf der USA 2016 oder auch der Vor-

lauf zum Brexit-Votum zeigte. Die Betreiber*innen der

bekanntesten Social-Media-Plattformen sowie u.a. Ver-

treter*innen der Werbeindustrie unterzeichneten unter

Leitung der Europäischen Kommission daraufhin einen

Verhaltenskodex, also eine Selbstverpflichtung, um sol-

chenDesinformationen entgegen zuwirken. Dieser Kodex

beinhaltet u.a. die Zusagen, Werbeanzeigen auf geziel-

te Desinformationen zu überprüfen, politische Werbung

und Anzeigen deutlich zu kennzeichnen, Regelungen zu

Bots in ihren Nutzungsbedingungen festzulegen, die Po-

sition von Nutzer*innen zur Nutzung der Plattformen all-

gemein zu stärken sowie Forschungen zu gezielte Desin-

formationen zu fördern und nicht zu hindern.

 

Allerdings wurden auch im Vorlauf zur Europawahl unter

der Begründung, dass Posts gegendieRichtlinien zupoliti-

schen InhaltenundWahlen verstoßenwürden, Posts ohne

erkenntliche Gründe gelöscht und Nutzer*innen gesperrt.

Auch Politiker*innen, wie Sawsan Chebli, und Zeitungen,

wie die Jüdische Allgemeine, waren davon betroffen.Wei-

tergehend kritisieren mittlerweile auch mehrere Landes-

medienanstalten, die für die Überwachung der Regulie-

rungen von Rundfunkmedien und Telemedien zuständig

sind, dass die bisherigen Maßnahmen zur Bekämpfung

von gezielte Desinformationen intransparent und unzu-

reichend sind. Die Selbstregulierung der Plattformen in

diesem Bereich ist daher als gescheitert zu betrachten,

wie die Landesmedienanstalten ebenfalls schlussfolgern.

Es braucht daher klare Vorgaben, wie mit gezielte Des-

informationen umzugehen ist und welche Schritte Platt-

formen ergreifen müssen, um diesen entgegenzuwirken.

Dies darf nicht länger auf freiwilliger Basis entschieden
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werden, da gezielte Desinformationen die politische Mei-

nungsbildung und das Meinungsklima auf undemokra-

tische Weise beeinflussen können. Hier sehen wir die

Gesetzgeber*innen in der Pflicht, Wege zu finden, wie

mit gezielte Desinformationen - insbesondere im Rah-

men vonWahlkämpfen - umgegangen werden muss. Da-

bei darf es keine staatlichen Instanzen geben, die fest-

legen, was Wahrheit ist und was nicht. Stattdessen hal-

ten wir beispielsweise Warnhinweise neben mutmaß-

lich gezielten Desinformationen für sinnvoll, sofern diese

durch unabhängige Faktenchecker*innen überprüft wur-

den und für falsch befunden worden. Inwiefern eine sol-

che Einstufung als mutmaßliche gezielte Desinformati-

on vorgenommen wird, ist nach festgelegten, transpa-

renten Kriterien zu entscheiden. Diese Faktenchecker*in-

nen sollteneinen journalistischenHintergrundhabenund

nicht von Plattformen als Arbeitgeber*innen abhängig

sein.UmesdenNutzer*innen leichter zumachen, gezielte

Desinformationen zu erkennen, fordern wir Aufklärungs-

kampagnen über gezielte Desinformationen, die von den

Landesmedienanstalten zu entwickeln sind und über die

Social-Media-Plattformen unentgeltlich ausgespielt wer-

den müssen. 

 

Neben gezielten Desinformationen ist das Kaufen von Li-

kes, Kommentaren usw. und somit von Reichweite eben-

falls eine Möglichkeit, Einfluss auf das Meinungsklima

und die politische Meinungsbildung über Social-Media-

Plattformen zu nehmen.Während im traditionellen Rund-

funk (Fernsehen, Radio) politische Werbung generell ver-

boten ist und es nur klare Ausnahmeregelungen für die

Zeit vor Wahlkämpfen gibt, gibt es für Social-Media-

Plattformen keine solche Regelungen. Dies ist insbeson-

dere kritisch, da politische Werbung auf diesen Plattfor-

men oft nicht eindeutig als solche gekennzeichnet ist -

beispielsweise wenn Bots eingesetzt werden, oder Likes

gekauft werden, um die Reichweite von Postings zu erhö-

hen. Zwar gab es vor der Bundestagswahl 2017 die Zusi-

cherungen von allen demokratischen Parteien, keine Soci-

al Bots (Bots, die Profile bespielen und oft nicht als auto-

matisiert zu erkennen sind) zu verwenden, allerdings gibt

es hierzu nachwie vor keine gesetzlichen Regelungen. Die

AfD kündigte damals an, explizit Social Bots einsetzen zu

wollen, was die Notwendigkeit einer Regelung verdeut-

licht.Wir fordern eine allgemeine Kennzeichnungspflicht

von Social Bots und ein Verbot von diesen und anderen

Maßnahmen wie das Kaufen von Likes, Kommentaren

usw. zur künstlichen Generierung von Reichweite für po-

litische Posts. Politische Werbung muss stets deutlich als

solche erkennbar seien. Dies ist allerdings klar abzugren-

zen, von der privaten und unbezahlten politischen Mei-

nungsäußerung von Influencer*innen. Selbstverständlich

haben diese das Recht, ihre Meinung frei zu äußern.

 

Social-Media-Plattformen undMeinungsmacht
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Private Social-Media-Plattformen sind nicht der Sicher-

stellung der Meinungsvielfalt verpflichtet, sondern kön-

nen alle Posts löschen, die gegen ihre Nutzungsbedin-

gungen verstoßen. Daher ist der Vorwurf der Zensur,

wenn Posts gelöscht werden, nicht passend, da lediglich

staatliche Institutionen die Meinungsfreiheit - und Viel-

falt sichern müssen. Dies stellt allerdings ebenfalls ein

Problem dar, da Social-Media-Plattformen eine deutliche

Meinungsmacht innehaben. Damit ist gemeint, dass was

dort gepostet wird, den politischen Diskurs beeinflussen

kann. Allein Facebook hatte 2019 inDeutschland 32Millio-

nen Nutzer*innen, während die Tagesschau beispielswei-

se 2019 durchschnittlich von ca. 9.8 Millionen Zuschau-

er*innen gesehenwurde.Wenn solch große Social-Media-

Plattformen allerdings beschließen würden, keinen poli-

tischen Content von Parteien links der CDU zuzulassen,

ist es fraglich, ob es Möglichkeiten gebe, dagegen recht-

lich vorzugehen. Die traditionellen Rundfunkmedien sind

durch den Rundfunkstaatsvertrag aus eben diesen Grün-

den der Meinungsmacht dazu verpflichtet, eine Vielfalt

an Meinungen abzubilden. Dies gilt - wenn auch in gerin-

geremUmfang im Vergleich zu den öffentlich-rechtlichen

Anbieter*innen - auch für private Rundfunkanstalten.

Wie politische Meinungen auf Social-Media-Plattformen

auch von staatlicher Seite zensiert werden können, zeigt

die Plattform TikTok. Diese Plattform kommt, anders als

die anderen meistgenutzten Plattformen in Deutschland,

nicht aus den USA, sondern aus China. Die App, die ins-

besondere bei jungenMenschenundMinderjährigen sehr

beliebt ist, löscht Inhalte, die sich gegen die chinesische

Regierung richten oder aus sonstigen Gründen der Platt-

form missfallen, oder filtert diese heraus, sodass sie ent-

weder überhaupt nicht mehr für andere Nutzer*innen

sichtbar sind oder ihre Reichweite stark eingeschränkt

wird. Recherchen von Netzaktivist*innen haben ebenso

offen gelegt, dass die Reichweite von Menschen mit Be-

einträchtigungen gezielt eingeschränkt wird - angeblich

umdie betroffenen Personen vorMobbing zu schützen. In

Wirklichkeit werden damitmarginalisierte Stimmen auch

auf Social-Media-Plattformen verdrängt - und das völlig

legal.

 

Social-Media-Plattformen als Ort der demokratischen

Debatte sichern

Wir wollen Social-Media-Plattformen, die online die Ge-

sellschaft der Freien und Gleichen verwirklichen. In der

alle gleichberechtigt teilhaben und sich äußern können

ohne Angst haben zu müssen, bedroht oder beleidigt zu

werden. In der nicht privatwirtschaftliche Interessen be-

stimmen, was wie diskutiert wird, sondern die Menschen

selbst, wobei die einzigen Einschränkungen demokratisch

legitimierte Gesetze sind, die die Rechte von Minderhei-

ten und Einzelpersonenwirksamschützen. Dies ist für uns

grundlegend für einen demokratischen Diskurs. Nach den

jetzigen Strukturen ist das nicht möglich. Daher müssen
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wir Gegenvorschläge machen, wie wir dieses Ideal errei-

chen wollen.

 

Eine Möglichkeit ist die bestehenden Social-Media-

Plattformen in öffentlich-rechtliche Netzwerke in Anleh-

nung an die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten

zu überführen oder entsprechend neue Plattformen zu

schaffen. Zentrale Herausforderungen sind hier allerdings

die Sicherstellung, dass keine staatlichen Akteur*innen

und Institutionen Zugriff auf die Daten dieser Netzwerke

bekommen und keine Zensur vorgenommen wird. Da

soziale Medien international verfügbar sind und dies

auch weiterhin sein müssen, muss dieser Schritt auf

der Ebene der internationalen Staatengemeinschaft

durchgesetzt werden. Wir erkennen allerdings an, dass

die Schaffung von öffentlich-rechtlichen Netzwerken auf

internationaler Ebene ein langfristiger und hochkomple-

xer Prozess ist. Daher ist dies unser langfristiges Ziel. Die

Zusammenarbeit der Bundesregierung mit autoritären

Regimen in diesem Bereich lehnen wir ab.

 

Allerdings brauchen wir dennoch Wege, die Meinungs-

macht privater Social-Media-Plattformen dennoch

schnellstmöglich einzugrenzen und sie zum Erhalt der

Meinungsvielfalt zu verpflichten. Dies ist notwendig,

da die Frage, welche Inhalte gelöscht werden, und wer

in welchem Ausmaß zu Wort kommt, besonders bei

politischen Inhalten von höchster Relevanz ist. Die Re-

gulierung von Medien ist immer ein hochsensibler Akt,

da die freie Meinungsäußerung und freie Medien feste

Grundpfeiler jeder Demokratie sind.Wir stellen allerdings

fest, dass es im Bereich der Social-Media-Plattformen

dennoch eindeutig Regelungen braucht, da sie höchst

relevante Akteur*innen in der Medienlandschaft und

der politischen Meinungsbildung darstellen. Wir sehen

den Medienstaatsvertrag, der bereits von allen Minis-

terpräsident*innen unterzeichnet wurde und nach der

Ratifzierung durch die Landesparlamente voraussichtlich

im September 2020 in Kraft treten soll und für alle

Plattformen mit mind. einer Million Nutzer*innen gelten

wird, als einen ersten wichtigen Schritt. Dieser umfasst

einige wichtige Punkte, wie eine Kennzeichnungspflicht

von Bots, die Sicherstellung der Gleichbehandlung von

journalistisch-redaktionellen Angeboten, sodass Algo-

rithmen keine bestimmten Inhalte bevorzugen dürfen,

sowie die Verpflichtung zur journalistischen Sorgfalts-

pflicht und Strafe für Desinformationen. Diese Schritte

gehen zwar in die richtige Richtung, die scheinbare wahl-

lose Löschung von politischen Inhalten bleibt dadurch

allerdings unberührt, genauso wie der Missbrauch von

Social-Media-Plattformen imWahlkampf.

 

Die etablierten kapitalistischen Plattformbetreiber*innen

haben es geschafft, die dezentrale Struktur des frühen In-

ternets zumonopolisieren. Dieser Plattform-Kapitalismus
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ist nichts anders als die Ökonomisierung des öffentlichen

Diskurses. Die algorithmischen Verfahren, die beispiels-

weise den eigenen Twitter- oder Facebook-Feed zusam-

menstellen, sollen uns möglichst lange auf den jeweili-

gen Seiten verweilen lassen, sodass möglichst viele Wer-

beanzeigen verkauft werden können. Schon allein des-

halb kann ein neutraler öffentlicher Diskursraum nicht

endgültig durch den Plattform-Kapitalismus geschaffen

werden. Diese Gewinnorientierung erschwert die Regu-

lierung dieser privaten, gewinnorientierten Social-Media-

Plattformen weiter. Der Zugang zu den Plattformen wird

den Nutzer*innen entgeltfrei zur Verfügung gestellt. Im

Gegenzug erhalten die Plattformbetreiber*innen die ent-

sprechenden Nutzer*innendaten, welche sie sammeln,

auswerten und privaten Werbeträger*innen zur Verfü-

gung stellen, um diesen auf bestimmte Zielgruppen zu-

geschneiderte Werbeangebote zu ermöglichen. Die Pro-

fitquelle der Unternehmen ist also nicht der Plattformbe-

trieb an sich, sondern der Verkauf von Werbefläche. Da

emotionalisierende Inhaltemehr Aufrufe generieren, und

somit auch rentablere Werbeflächen darstellen, sind ge-

zielte Desinformationskampagnen, die die Nutzerinnen

empören und aufbringen, deshalb für die Plattformbe-

treiber*innen sogar von Vorteil. Mehr noch: die Entfer-

nung von gezielten Desinformationen, die viel geklickt

und geteilt werden, steht im direkten Konflikt zur Pro-

fitorientierung der Unternehmen. Nur mit massiver öf-

fentlicher Aufmerksamkeit und damit verbundenen Ein-

brüchen seiner Aktien, konnte beispielsweise Facebook

im Nachgang der U.S. Wahl 2016 überhaupt dazu moti-

viert werden, nur ein wenig zu handeln. Aufgrund der

Monopole und Oligopole im Bereich der sozialen Medien,

in denen sich Öffentlichkeiten zentral in wenigen Platt-

formen sammeln, sind alternative Plattformen für Nut-

zer*innen dazu oft einfach keine Option. Wir schließen

uns deshalb der Forderung vieler progressiver Stimmen

weltweit an, und fordern die Zerschlagung der großen

Plattformbetreiber*innen. Im Kartellrecht müssen Regeln

festgeschrieben werden, die die Kombination bestimm-

ter Geschäftsmodelle untersagen. Fusionen von digita-

ler Anbieter mit Monopolstellung sind grundsätzlich zu

untersagen. Denn wenn ein Unternehmen sich lediglich

auf den Plattformbetrieb konzentriert, und die Klickzah-

len und die daraus generierten Profite in den Hintergrund

rücken, besteht kein natürliches Interesse mehr, sich ge-

gen die Entfernung der gezielten Desinformationen zu

wehren. Neben dieser Zerschlagung müssen auch bereits

bestehende Alternativen zu den etablierten, zentralisier-

ten Social-Media-Plattformen gefördert werden, wie de-

zentrale Netzwerke. Im Gegensatz zu ihren zentralisier-

ten Pendants laufen diese mit freier Software auf vielen

verschiedenen Servern, die auf Basis offener Standards

ein gemeinsames Netzwerk bilden. Damit hat kein*e Be-

treiber*in die alleinige Macht über die Plattform. Den-

noch können aber die einzelnen Instanzenmoderiertwer-
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den und die dortigen Benutzer*innen für Vergehen sank-

tioniert werden (beispielsweise durch Account-Sperren).

Die momentan gültigen Regularien verhindern derzeit,

dass sich solche - meist von kleinen Akteur*innen - ge-

tragenen Netzwerke etablieren können. Die aktuellen An-

forderungen, beispielsweise im Bereich des Urheber*in-

nenrechts lassen sich nur von großen, gewinnorientier-

ten Plattformen erfüllen. Langfristig fordern wir daher,

dass die Rechtslage die Verbreitung von dezentralen, ge-

meinnützig organisieren Plattformen begünstigt und för-

dert. Teile von solchen Netzwerken können z.B. auch von

öffentlich-rechtlichen organisierten Betreiber*innen be-

reitgestellt werden. Außerdem fordern wir, dass die gro-

ßen Plattformen zur Interoperabilität verpflichtet wer-

den. Plattformenmüssen sich für andere Anbieter öffnen.

So wird die Souveränität der Nutzer*innen gestärkt.

 

Darüber hinaus fordern wir die Weiterentwicklung des

Medienstaatsvertrags in einen Netzwerk-Staatsvertrag

für Social-Media-Plattformen auf europäischer Ebene in

AnlehnungandenStaatsvertrag für privateRundfunkme-

dien. Dieser muss klare Regelungen für die oben benann-

ten Probleme bereitstellen. Insbesondere müssen sich die

Social-Media-Plattformen verpflichteten, politische Mei-

nungsäußerungen zuzulassen und nur politische Posts

zu löschen, deren Rechtswidrigkeit festgestellt wurde. Lö-

schungen aufgrund eigener politischer Überzeugungen

der Netzwerkbetreiber*innen sind durch den Netzwerk-

Staatsvertrag als unzulässig festzustellen, ebenso wie die

Einschränkung der Reichweite von Nutzer*innen. Betrei-

ber*innen von Social-Media-Plattformen haben die Algo-

rithmen, welche die Inhaltsauswahl beispielsweise auf

der Startseite (den sogenannte ‘Feed’) bestimmen, offen-

zulegen und diese transparent und nachvollziehbar dar-

zustellen. Die Landesmedienanstalten sowie ihre europäi-

schen Äquivalente sind entsprechend aufzustocken, um

die Umsetzung dieser Regelungen zu kontrollieren.

 

Ein solcher Netzwerk-Staatsvertrag wird nicht alle ge-

nannten Probleme und Herausforderungen sofort lösen

können, die mit Social-Media-Plattformen eingehen. Wir

sehen allerdings dies als einen entscheidenden ersten

Schritt, dass rechtliche Regelungen dafür sorgen, Social-

Media-Plattformen als einen öffentlichen Ort der politi-

schen Debatte zu sichern. Insbesondere zur Bekämpfung

von Hate-Speech werden noch weitere Schritte notwen-

dig sein.
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Antrag 152/I/2020

KDV Lichtenberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: Rücküberweisung an Antragsteller (Kon-

sens)

Nazis gehören hinter Schloss und Riegel – unser Parlament nicht.
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Die sozialdemokratischenMitglieder des Bundestages so-

wie die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesre-

gierung werden aufgefordert, sich dafür einzusetzen, das

„Gesetz über befriedete Bezirke für Verfassungsorgane

des Bundes“ nicht zu ändern.

Begründung

Jedes Jahr finden tausende Demonstrationen in Berlin

statt, darunter hunderte vor demReichstagsgebäude. Der

größte Teil von ihnen findet friedlich und auf Grundlage

des Grundgesetzes statt.

Es ist wichtig, dass solche Demonstrationen auch vor dem

demokratisch gewählten Parlament stattfinden können.

Symbolisch wäre es ein falsches Zeichen, die Wiese vor

dem Parlament nur noch als Fotokulisse zu verwenden.

LPT I-2020: Überweisen an ASJ

 

Votum ASJ Berlin: Zurückverweisung an die Antragstelle-

rin.

 

Begründung:

Anlass des Antrages dürften im Sommer 2020 erhobe-

ne Forderungen – insbesondere aus dem Lager der Uni-

on – sein, die Regelungen zur Bannmeile und zum De-

monstrationsverbot umdas Reichstagsgebäudeherumzu

verschärfen, nachdem Demonstrant*innen erfolglos ver-

sucht hatten, in das Gebäude einzudringen. Gefordert

wurde zeitweise, Demonstrationen im befriedeten Bezirk

um das Parlamentsgebäude ausnahmslos zu verbieten.

 

Derzeit sind Versammlungen im befriedeten Bezirk um

das Reichstagsgebäude grundsätzlich verboten, aber zu-

zulassen, wenn Beeinträchtigung des Parlamentsbetrie-

bes nicht zu besorgen sind (§ 3 Abs. 1 BefBezG). Insbe-

sondere sind damit Demonstrationen in der unmittelba-

ren Nähe des Reichstagsgebäudes an Wochenenden und

in sitzungsfreienWochen derzeit grundsätzlich möglich.

 

Der Antrag wird so verstanden, dass diese Forderungen

nach einem ausnahmslosen Demonstrationsverbot im

befriedeten Gebiet um das Reichstagsgebäude abgelehnt

werden sollen.

 

Formell und inhaltlich regen wir an, dass die Antragstel-

ler*innen den Antrag überarbeiten.

 

Die ASJ Berlin unterstützt grundsätzlich die Intention

des Antrages, dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit

als unentbehrlichem Funktionselement eines demokra-

tischen Gemeinwesens und als Recht der Bürger*innen,

aktiv am politischen Meinungs- und Willensbildungspro-

zess teilnehmen zu können, gerade auchdadurchGewicht

zu verleihen, dass Demonstrationen auch symbolisch be-

deutsam in Sichtweite des Parlamentes möglich bleiben

müssen.

 

Auch die Versammlungsfreiheit steht jedoch unter dem

Vorbehalt, dass sie zumSchutz anderer, besonders bedeu-

tender Rechtsgüter - hier der Arbeitsfähigkeit des Parla-

ments - verhältnismäßigen Einschränkungen unterliegt.

Das BefBezG trägt diesem Interessenausgleich Rechnung,

und zwar zum einen dadurch, dass Versammlungen zuzu-

lassen sind, wenn eine Beeinträchtigung des Parlaments-

betriebes nicht zu besorgen ist, zum anderen durch den
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engen Zuschnitt des befriedeten Bezirks an sich. Bei-

spielsweise kann eine Versammlung, die aufgrund des

BefBezG im befriedeten Gebiet verboten ist, nach gelten-

der Rechtslage immer noch in Sichtweite des Reichstags-

gebäudes stattfinden, nämlich auf dem Gelände südlich

des Bundeskanzleramtes (vgl. VG Berlin, Beschluss vom

18.11.2020, Aktenzeichen 1 L 396/20).

 

Gleichzeitig steht außer Frage, dass der Bundestag seiner

verfassungsmäßigen Pflicht als Gesetzgeber nachkom-

men können muss. Dazu ist es erforderlich, die Arbeitsfä-

higkeit des Parlaments unddas freieMandat der Abgeord-

neten zu schützen. Das erfordert wirksame Maßnahmen

zur Abwehr von Störungen sowohl im Reichstagsgebäude

als auch in den anderen Parlamentsgebäuden - und zwar

nicht nur während Sitzungswochen, sondern zum Schutz

der Mitarbeiter*innen der Abgeordneten, der Fraktionen

und der Bundestagsverwaltung auch in der sitzungsfrei-

en Zeit.

 

Unerlässlich ist dafür in erster Linie eine gute Zu-

sammenarbeit zwischen der Bundestagspolizei, die

für die Sicherheit innerhalb der Gebäude zuständig

ist, und der Polizei des Landes Berlin. Wir begrüßen

daher den Einsatz von Innensenator Andreas Gei-

sel, diese Zusammenarbeit weiter zu verbessern, und

den erfolgreichen Abschluss einer entsprechenden

Verwaltungsvereinbarung mit der Bundestagsverwal-

tung (https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-

01/reichstagsgebaeude-bundestag-reichsbuerger-

extremismus-schutz-sicherheit3).

 

Der Antrag in seiner vorliegenden Fassung gibt nicht hin-

reichend klar zu erkennen, dass er den Zweck verfolgt, De-

monstrationen inderunmittelbarenNähedesReichstags-

gebäudes weiterhin grundsätzlich zu ermöglichen und

sich damit gegen anderslautende Forderungen insbeson-

dere aus der Union richtet. SeinemWortlaut nach richtet

er sich vielmehr gegen jegliche Änderung des BefBezGun-

abhängig von ihrer Zielrichtung.

 

In formeller Hinsicht sollte der Titel des Antrages überar-

beitet werden.

 

Ferner sollte bedacht werden, ob es erforderlich ist,

dass der Antrag auch die Mitglieder der Bundesregie-

rung adressiert. Üblicherweise werden gesetzliche Rege-

lungen, die das Parlament betreffen, aus der Mitte des

Bundestages eingebracht undnicht als Regierungsinitiati-

ve, um die sich aus dem freien Mandat ergebende Selbst-

verwaltung zu beachten.
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Antrag 157/I/2020

KDV Treptow-Köpenick

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Zeilen 1-6 Ablehnung • Zeilen 8-10 Erledigt (Konsens)

Auskunftssperren sind kein Luxus: Melderecht reformieren

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Wir fordern eine Reform des Melderechts dahingehend,

dass die Erteilung einer einfachen Melderegisterauskunft

das individuelle Einverständnis derbetroffenenPersonvor

der Datenweitergabe erfordert, sofern nicht ein objekti-

ves berechtigtes Interesse (Durchsetzung rechtlicher An-

sprüche) nachgewiesen wird.

 

Die Voraussetzungen für die Eintragung einer Auskunfts-

sperre soll soweit gesenkt werden, dass eine Gefähr-

dungslage ausreichend ist.

Begründung

Das Instrument der Einfachen Melderegisterauskunft er-

laubt es allen Namen, Anschrift und Geburtsdatum über

eine beliebige Person bei der Meldebehörde zu erfragen.

Es muss lediglich versichert werden, dass die Daten nicht

für den Adresshandel oder andereWerbezwecke verwen-

det werden. Einer Angabe von Gründen bedarf es nicht.

 

Nur bei einer „Gefahr für Leben, Gesundheit und persön-

liche Freiheit“ [i]4, kann eine Auskunftssperre beantragt

werden. Diese muss durch z.B. Polizeiberichte oder Ge-

richtsakten nachgewiesen werden. Oft muss also bereits

ein unangenehmes Erlebnis vorausgegangen sein, bevor

eine betroffene Person überhaupt Schutzmaßnahmen er-

greifen kann.

 

Häufig genügt es eine, in rechten Kreisen unbeliebte, po-

litische Forderung öffentlich zu artikulieren, um ins Visier

zu geraten. Insbesondere Frauen sind von dieser Proble-

matik betroffen. Auch von Genoss*innen sind bereits Pri-

vatanschriften auf rechtsextremenWebseiten (wie z.B. PI-

News) veröffentlichtworden. Auch die Adresse des ermor-

deten Kasseler RegierungspräsidentenWalter Lübcke, der

mehrereMorddrohungen erhielt, war bekannt und auf PI-

News einsehbar.

 

Doch nicht nur Politiker*innen und Antifaschst*innen

gehören zur Zielgruppe. Auch Ärzt*innen die Schwan-

gerschaftsabbrüche anbieten, Journalist*innen oder Ge-

richtsvollzieher*innen gehören zur Zielgruppe. Wir for-

dern, dass das Melderecht an Zeiten, in denen organisier-

te rechtsextreme Gruppierungen Todeslisten führen, an-

gepasst wird und eine Auskunftssperre in Zukunft auch

bereits dann erteilt wird, wenn die betroffene Person zu

einer abstrakt gefährdeten Bevölkerungsgruppe gehört.

 

Weiterhin ist die Einfache Melderegisterauskunft ein Ein-

griff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestim-

LPT I-2020: Überweisen an ASJ

 __

Votum ASJ Berlin:

• Ablehnung von Zeilen 1 bis 6

• Erledigung zu Ziffer 8 bis 10

 

Begründung:

 

Wir verurteilen die zunehmende Bereitschaft zu Gewalt

in der politischenAuseinandersetzung. Besonders dieVer-

öffentlichung von Privatanschriften auf rechtsextremen

Webseiten ist Anlass zu Besorgnis. Wir werden nicht zu-

lassen, dass solche Einschüchterungsmethoden Erfolg ha-

ben, und stehen solidarisch an der Seite der Betroffenen.

 

Eine Auskunftssperre im Melderegister ist durch die Be-

hörde nach § 51 I BMG im Melderegister einzutragen,

wennTatsachenvorliegen, diedieAnnahme rechtfertigen,

dass demBetroffenen oder einer anderen Person durch ei-

ne Auskunft eine Gefahr für Leben, Gesundheit, persönli-

che Freiheit oder aber auch ähnliche schutzwürdige Inter-

essen erwachsen kann. Eine Melderegisterauskunft wird

bereits beim Vorliegen einer Auskunftssperre nach dem

geltenden Recht nicht erteilt, wenn durch die Auskunft ei-

neGefahr für Leib, Leben,Gesundheit, persönliche Freiheit

oder ähnliche schutzwürdige Interessen für die nachge-

fragte Person erwachsen könnte.

 

Wir begrüßen das von Bundesjustizministerin Lambrecht

vorgelegte und am 18. Juni 2020 vomBundestag beschlos-

seneGesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und

der Hasskriminalität (BT-Drs. 19/17741, 19/20163), welches

Auskunftssperren für Personen erleichtert, die durch ihr

berufliches oder ehrenamtliches Engagement in den Fo-

kus gewaltbereiter Personen oder Gruppen geraten sind.

Danach soll imHinblick auf die bisherige restriktive Recht-

sprechung des Bundesverwaltungsgerichts in § 51 Abs. 1

Satz 2 BMG folgende Ergänzung aufgenommen werden:

„Ein ähnliches schutzwürdiges Interesse ist insbesonde-

re der Schutz der betroffenen oder einer anderen Person

vorBedrohungen, Beleidigungen sowieunbefugtenNach-

stellungen. Bei der Feststellung, ob Tatsachen im Sinne

des Satzes 1 vorliegen, ist auch zu berücksichtigen, ob die

betroffene oder eine andere Person einem Personenkreis

angehört, der sich auf Grund seiner beruflichen oder eh-

renamtlich ausgeübten Tätigkeit allgemein in verstärk-

temMaßeAnfeindungen oder sonstigen Angriffen ausge-

setzt sieht.“
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mung. Im Zuge der Umsetzung der DSGVO arbeitet der

Gesetzgeber zwar an einer Gesetzesänderung, die Mel-

debehörden verpflichtet betroffene Personen über eine

erfolgte Melderegisterauskunft zu informieren[ii]5, eine

Widerspruchsmöglichkeit bleibt jedoch weiterhin nicht

vorgesehen. Wir fordern deshalb, das Betroffene in Zu-

kunft einer Datenweitergabe im individuellen Fall zustim-

men müssen. Eine Auskunft bei berechtigtem Interesse

(z.B. der Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen)

bleibt durchdie ErweiterteMelderegisterauskunftweiter-

hin möglich.

 

[i]6 § 51 Abs. 1 S. 1 Bundesmeldegesetz

[ii]7 Deutscher Bundestag – Drucksache 19/5414

Bei der Feststellung, ob entsprechende Tatsachen vorlie-

gen, wird künftig berücksichtigt, ob die betroffene oder

andere Person einem Personenkreis angehört, der sich

auf Grund seiner beruflichen oder ehrenamtlich ausgeüb-

ten Tätigkeit allgemein im verstärkten Maße Anfeindun-

genoder sonstigenAngriffenausgesetzt sieht.Damitwird

der Schutzbereich ausdrücklich für diejenigen ausgewei-

tet, die durch ihr berufliches oder ehrenamtliches Engage-

ment in den Fokus gewaltbereiter Personen oder Gruppen

geraten können.

 

Wir bedauern, dass die Gesetzesänderung imHinblick auf

verfassungsrechtliche Bedenken gegen andere Teile des

Gesetzespakets bislang nicht in Kraft treten konnte und

von den Grünen und der FDP im Bundesrat blockiert wird.

 

Der Antrag hat sich damit im Hinblick auf Zeilen 8 bis 10

erledigt, da die vorgeschlagene Regelung die Eintragung

einerAuskunftssperre erleichtert. EineweitergehendeAb-

senkung der Voraussetzungen auf eine „Gefährdungsla-

ge“ wird nicht für sachgerecht gehalten, da eine Aus-

kunftssperre nicht dazu missbraucht werden darf, sich ei-

ner einfachen Melderegisterauskunft ohne persönlichen

Sachgrund entziehen zu können.

 

Der Antrag zu Zeilen 1- 6 ist abzulehnen, da er praktisch ei-

ne generelle anlasslose Auskunftssperre und eine erhöhte

Anforderung für die Abfragenden abstellt, die ein berech-

tigtes Interesse nachweisen müssten.

 

Nach dem geltenden Recht können Privatpersonen und

nichtöffentliche Stellen mittels einer einfachen Melde-

registerauskunft (§ 44 BMG) den Vor- und Familienna-

men, Doktorgrad und die derzeitige Anschrift einer Per-

son erfragen. Voraussetzung für eine Auskunft ist, dass

die betroffenePerson vonderMeldebehördeaufgrundder

Angaben des Antragstellers eindeutig identifiziert wird,

so dass Verwechslungen ausgeschlossen sind. Der An-

tragsteller muss also bereits einige Daten der betroffe-

nen Person kennen, um einen Auskunftsantrag stellen

zu können. Auch ist eine Auskunft für bloße Werbezwe-

cke ausgeschlossen. Die gesetzlichenRegelungen zurMel-

deregisterauskunft verfolgen ein legitimes Regelungsziel.

Die Kenntnis der aktuellen Anschrift einer Person ist un-

ter anderem für die Durchsetzung zivilrechtlicher An-

sprüche und die Zustellung von Korrespondenz, zum Bei-

spiel bei Erbenermittlungen/Nachlasssachen und Forde-

rungen, erforderlich. Mit der Melderegisterauskunft wird

eine Informationsaufgabe für die Öffentlichkeit erfüllt,

für die sonst private Auskunfteien in Anspruch genom-

men werden müssten. Die gesetzliche Regelung geht von

demGedanken aus, dass sich der Einzelne nicht ohne trif-

tigen Grund seiner Umwelt gänzlich entziehen kann, son-

dern erreichbar bleiben und es hinnehmenmuss, dass an-

dere – auch mit staatlicher Hilfe – mit ihm Kontakt auf-
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nehmen (BVerwG, NJW 2006, S. 3367, 3368). Nach Anga-

be des Deutschen Städtetages ist die Melderegisteraus-

kunftmit über 60Mio. Auskünftenbundesweit im Jahr die

am häufigsten nachgefragte Verwaltungsleistung. Eine

vorherige Zustimmung des Betroffenen ist weder daten-

schutzrechtlich nach der Datenschutzgrundverordnung

notwendig, noch sachgerecht.

 

Die Pflicht zur Information der betroffenen Person gemäß

Artikel 14 Absatz 1, 2 und 4 der Verordnung (EU) 2016/679

durch den Empfänger besteht ergänzend zu den in Arti-

kel 14 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten

Ausnahmen nicht, wenn durch ihre Erfüllung ein recht-

liches Interesse, insbesondere die Geltendmachung von

Rechtsansprüchen, beeinträchtigen würde, sofern nicht

das berechtigte Interesse der betroffenen Person an der

Erfüllung der Informationspflicht überwiegt. Eine vorhe-

rige Zustimmung des Betroffenen würde die Möglichkei-

ten, in einer offenen Gesellschaft Kontakt aufzunehmen,

deutlich reduzieren und erschweren. Hierfür kann es ne-

ben der Geltendmachung zivilrechtlicher Ansprüche viel-

fältige Gründe geben, etwa die Aufnahme alter Freund-

schaften oder Weitergabe wichtiger Informationen. Eine

vorherige Abfrage bei dem Betroffenen und ein Nachweis

eines berechtigten Interesses bei der Abfrage würde dazu

führen, dass Adressdaten in privaten Dateien gesammelt

und dort missbraucht werden können. Im Hinblick auf

die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche würden Ver-

tragsverhältnisse nur noch eingegangen werden, wenn

die Verbraucher*innen zuvor eine Melderegisterauskunft

nachgewiesen hätten. Dies würde nicht nur die Arbeit der

Meldestelle zum Kollabieren bringen, sondern erhebliche

wirtschaftspolitische Auswirkungen haben. Daher ist der

Antrag insoweit abzulehnen.

4#_edn1
5#_edn2
6#_ednref1
7#_ednref2

Antrag 214/I/2020

KDV Pankow

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt (Konsens)

Öffentliches Feuerwerk statt private Böllerei zu Silvester

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Wir setzen uns dafür ein, das Abbrennen von privatem

Feuerwerk im Stadtgebiet auchwährend des Jahreswech-

sels grundsätzlich zu untersagen. Entsprechend muss

parallel der Verkauf von Feuerwerkskörpern im Stadtge-

biet auchwährend des Jahreswechsels untersagt werden.

Stattdessen können die Bezirke eigene professionelle Feu-

erwerke anbieten.

Begründung

LPT I/2020: vertagt
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Allein an Silvester werden über 2 Prozent aller Feinstaub-

Emissionen des Jahres ausgestoßen. Der in der Regel ein-

fach zurückgelasseneMüll und die aufwendige, teure Ent-

fernung kommen hinzu. Hier ließe sich mit einfachen

Mitteln ein deutlicher Effekt bei der Reduzierung von

schädlichen Emissionen sowie in der Müllvermeidung er-

reichen. Damit folgt Berlin dem Beispiel anderer Städte

wie Düsseldorf, Hannover, Stuttgart oder Paris, die Feu-

erwerk aus der Innenstadt oder ganz aus der Stadt ver-

bannt haben. Der positive Effekt wird umso größer, wenn

die Neuregelung von einer Senats-Kampagne mit öffent-

lichen, punktuell angebotenen, professionellen Feuerwer-

ken oder speziellen Flächen für den individuellen Ge-

brauch am Stadtrand begleitet wird.

Antrag 74/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Gemeinnützige Vereine stärker fördern!

1
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Gemeinnützige Vereine sind für die Demokratieförderung

unabdingbar und nehmen wichtige Funktionen in unse-

rer Gesellschaft ein! Sie tragen erheblich zur Bildung, Em-

powerment, Teilhabe sowie zur Bekämpfung von Rechts-

extremismus und Diskriminierung bei!

 

Gemeinnützige Vereine haben jedoch in ihrer Arbeit auch

einen großen Aufwand an Verwaltungs- und Papierar-

beit zu erledigen! Mitarbeiter*innen müssen in regelmä-

ßigen Zeitabständen Sachberichte verfassen und Anträge

stellen, die viel Zeit in Anspruch nehmen sodass in die-

ser Zeit Projektarbeit aus Zeitgründen nicht vollumfäng-

lich umgesetzt werden kann.

 

Hinzu kommt, dass Projektarbeit in der Regelmit befriste-

ten Arbeitsverträgen einhergeht. Mitarbeiter*innen sind

in sog. Kettenverträgen angestellt und müssen von Jahr

zu Jahr auf eine Weiterbewilligung des Projekts und ih-

rer Beschäftigung hoffen. Die Einschränkungen, die Ket-

tenbefristungen für die private und berufliche Lebenspla-

nung derMitarbeiter*innen bedeuten, können auch lang-

fristig zu einem Abwandern der qualifizierten Fachkräfte

in andere Branchen führen.

 

Zur besseren Unterstützung und Umsetzung der gemein-

nützigen Vereinsarbeit fordern wir:

 

• Langfristige Förderung von gemeinnützigen Verei-

nen, die sich für Bildung, Empowerment, Teilhabe

und gegen Rechtsextremismus und Islamismus ein-

setzen

• Keine Kürzungen der Fördermittel für die oben ge-
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nannten Vereine

• Förderperioden von Projekten statt jährlich an den

Doppelhaushalt des Landes Berlin orientieren

• Unbefristete Arbeitsverträge bei dauerhaft geför-

derten Projekten

• Reduzierung der Antrags- und Berichtspflichten ge-

meinnütziger Vereine sowie die Vereinfachung im

Antragsverfahren von Fördermitteln

• weiterhin die Einführung eines starkenDemokratie-

fördergesetzes

• Wir erklären uns solidarisch mit den Arbeiter*innen

in gemeinnützigen Vereinen, die ihre Rechte als Ar-

beitnehmer*innen teilweise auch vorGericht durch-

setzen wollen

Antrag 75/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA III - Innen- und Rechtspolitik (Konsens)

Sachliche Information statt PR – für eine konsequente Social-Media-Kommunikation der Polizei Berlin

1
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Nicht nur für uns als jungeMenschen ist das Internet kein

Neuland – auch die Polizeibehörden haben mittlerweile

entdeckt, dass sich über das Internet respektive die So-

zialenMedienwesentlich schnellerMeldungenverbreiten

lassen und sich über sie öffentliche Debatten prägen las-

sen. Das gilt nicht zuletzt für die Berliner Polizei, die sich

in den Sozialen Netzwerken Twitter, Facebook, Instagram

und TikTok wohlfühlt.

 

Die Polizei Berlin hat bereits mehrere Falschmeldungen

auf ihren sozialen Profilen veröffentlicht. Diese teils wi-

derlegten Behauptungen führten nicht nur zu Desinfor-

mationen, sondern sollte die links autonome Szene diffa-

mieren. Das muss sich ändern!

 

Polizeiaccounts genießen inzwischen hohe Reichweiten

in Sozialen Medien. Auf Twitter, einem Microblogging-

Portal, das gerade Journalist*innen überdurchschnittlich

häufig nutzen, gehört der Berliner Polizei-Account @po-

lizeiberlin mit knapp 500.000 Follower*innen (Stand Ja-

nuar 2021) zu den reichweitenstärksten Accounts im

deutschsprachigen Raum – er hat wesentlich mehr Follo-

wer*innen als andere Behördenaccounts wie dem Regie-

renden Bürgermeister (ca. 31.000), allerdings weniger als

„Der Spiegel“ (2,7 Mio.) oder „Bild“ (1,7 Mio.), spielt aber

also in derselben Größenordnung im Mediengeschehen

mit.

 

Schon das bringt aber ein Problemmit sich: Zu Recht wird

im Bezug auf die Medien von einer „vierten Gewalt“ ge-

sprochen. Im Gegensatz zu den ersten drei Gewalten sind

die Medien keine Staatsgewalt, sondern haben die Funk-
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tion, öffentlich das Handeln des Staates zu kontrollieren.

 

Daher fordern wir:

• IndeneinschlägigenPolizei- undOrdnungsgesetzen

werden klare gesetzliche Regelungen aufgenom-

men, unter welchen Umständen und in welchen

Grenzen Öffentlichkeitsarbeit der Polizeibehörden

stattfinden darf. Daran muss sich die Polizei halten.

• Die Polizei darf Social-Media-Accounts benutzen 1.

zur Verbreitung von Informationen, bei denen ein

großes öffentliches Interesse vorliegt und die un-

mittelbare zeitliche Nähe der Berichterstattung für

die Bevölkerung notwendig ist sowie 2. zur Öffent-

lichkeitsarbeit, soweit sie nicht das Ergebnis einer

Ermittlung vorwegnimmt oder geeignet ist, die öf-

fentlicheMeinungbezüglich einer Ermittlung zube-

einflussen oder komplexe Abläufe so vereinfacht,

dass der Gang des öffentlichen Diskurses negativ

beeinträchtigt wird. Die Informationen mit großem

öffentlichen Interesse und die Öffentlichkeitsarbeit

sind durch getrennte, eigens dafür ausgezeichnete

und bezeichnete Accounts zu verbreiten.

• die Polizei kannauchweiterhin in den sozialenNetz-

werken aktiv sein. Dies muss aber im Einklang mit

den Regeln für eine angemessene Presse- und Öf-

fentlichkeitsarbeit einhergehen.

Antrag 76/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisung an FA Inneres + AH Fraktion mit Stellung-

nahme zum nächsten LPT (Konsens)

Für ein echtes Transparenzgesetz

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Eine funktionierende demokratische Gesellschaft ist ab-

hängig von der aktiven Mitgestaltung der Gesellschaft

durch die Bürger:innen. Grundvoraussetzung für die Teil-

habe ist die Öffentlichkeit des staatlichen Handelns. Nur

wer weiß, was Verwaltung und Politik tun, kann mitre-

denundaktivwerden. Einebürger*innennaheVerwaltung

handelt offen und nachvollziehbar - sie handelt transpa-

rent.

 

Das Berliner Informationsfreiheitsgesetz (IFG) erlaubt

den Berliner*innen seit 1999 auf Zugriff auf behördliche

Informationen und Dokumente - allerdings nur auf An-

frage, verbunden mit Gebühren, langenWartezeiten und

weitgefassten Ausnahmen.

Die Initiative Volksentscheid Transparenz Berlin hat daher

2019 einen eigenen Gesetzesentwurf vorgelegt, um das

IFG zu einem Transparenzgesetz fortzuentwickeln. Das

Transparenzgesetz soll öffentliche Stellen verpflichten, al-

le wichtigen Informationen aktiv, zeitnah und gebühren-

frei auf einem zentralen Transparenzportal des Landes zu
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veröffentlichen. Berlin würde damit dem Beispiel Ham-

burgs folgen, das 2012 ein solchen Transparenzportal ein-

geführt hat.

 

Nach einer erfolgreichen Unterschriftensammlung in der

1. Phase des Volksbegehrens nimmt der Senat nun seit 14

Monaten die “rechtliche Prüfung des Entwurfs” vor. Am

02. März 2021 hat der Senat einen eigenen Gesetzesent-

wurf für ein Berliner Transparenzgesetz beschlossen. Die-

ser bleibt deutlich hinter den Forderungen der Initiative

zurück. Insbesondere folgende Punkte betrachten wir als

kritikwürdig:

 

•  Weitgehende Ausnahmen:

Die Grundidee eines Transparenzgesetzes ist, dass alle

Information und Dokumente, die nicht eines besonde-

ren Schutzes bedürfen, öffentlich zugänglich sein sollen.

Der Entwurf des Senats sieht dagegen weitgehende Aus-

nahmen von der Transparenzpflicht vor. So sind Hoch-

schulen und Bildungseinrichtungen komplett ausgenom-

men, ebenso der Verfassungsschutz und fast der kom-

plette Arbeitsbereich der Berliner Polizei. Schutzbedürf-

tige Dokumente dürften auch mit dem Gesetzesentwurf

der Initiative unter Verschluss bleiben. Sicherheitsbehör-

den von vornherein von den Transparenzpflichten auszu-

nehmen ist nicht notwendig und schwächt das Vertrauen

der Zivilgesellschaft in diese.

 

•  Hohe Gebühren und lange Fristen:

Ein Kritikpunkt am aktuellen IFG ist, dass häufig Gebüh-

ren fällig werden. Dies ist auch dem Alter des Gesetzes

geschuldet, 1999 war die Zustellung von digitalen Doku-

mentenper E-Mail nochnicht verbreitet. Auf politische In-

formation muss jedoch die Allgemeinheit Zugriff haben

könne - unabhängig von der Größe des eigenen Geldbeu-

tels. Im Sinne der sozialen Gerechtigkeit muss auf die Er-

hebung von Gebühren verzichtet werden.

 

Zudem haben Behördenmit dem Senatsentwurf ein Vier-

teljahr Zeit, um Anfragen zu beantworten. Gerade für ta-

gespolitische Themen ist diese Frist viel zu lang, um eine

schnelle Meinungsbildung und zivilgesellschaftliche Kon-

trolle durch die Öffentlichkeit sicherzustellen.

 

•  Zwang zur Identifikation:

Antragsteller*innen die Zugang zu Informationen begeh-

ren, können künftig gezwungen werden, eine Kopie ei-

nes Ausweisdokuments beizufügen. Wir sehen dies kri-

tisch. Anfragen werden häufig Journalist:innen oder Bür-

gerrechtler:innen, gestellt, die oftmals eines besonderen

Schutzes bedürfen. Es darf keine Möglichkeiten geben,

zu überwachen, wer wie oft Informationen anfragt. Zu-

dem stellt der Zwang zur Identifizierung eine unnötige

Hürde dar. Wenn ein Antrag auf Einsicht in Dokumente

positiv beschieden wird, so sollten sie ohnehin für die All-
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gemeinheit zu Verfügung gestellt werden, unabhängig

davon, wer den Antrag ursprünglich gestellt hat.

 

•  Missbrauchsklausel:

Der Entwurf des Senats enthält eine sog. Missbrauchs-

klausel, nach der Informationen nicht herausgegeben

werdenmüssen, wenn ein Antrag missbräuchlich gestellt

werden würde. Das Argument der “missbräuchlichen An-

frage” wurde in der Vergangenheit von einigen Behörden

gebraucht, um berechtigte Informationsbegehren anzu-

lehnen. LangwierigeGerichtsverfahrenwarendie Folge, in

der in aller Regel die Antragssteller:innen am Ende recht

bekamen.

Behörden dürfen die Beantwortung berechtigter Anfra-

gen nicht durch Beruf auf “missbräuchliche Verwendung”

verzögern oder ablehnen. Sind Bürger:innen besonders

häufig an Auskünften zu bestimmten Themen interes-

siert, so sollte dies für die Behörde ein Indikator sein, dass

man der eigenen Pflicht zur aktiven Schaffung von Trans-

parenz nicht zu Genüge nachgekommen ist.

 

•  Keine Stärkung der Informationsfreiheit

Der Entwurf der Initiative sieht weitgehende Maßnah-

men zur Stärkung der Informationsfreiheit vor. So soll z.

B. die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informati-

onsfreiheit des Landes umfangreiche Kontrollfunktionen

erhalten. Solche Maßnahmen fehlen im Entwurf des Se-

nats komplett.

 

 Wir fordern daher:

• Der Gesetzentwurf muss, gemeinsam im Dialog

mit der Initiative Volksentscheid Transparenz, im

parlamentarischen Verfahren so abgeändert wird,

dass tatsächliche Transparenz geschaffen wird, ins-

besondere indem folgende Änderungen vorgenom-

men werden:

–  Im Gesetz dürfen keine pauschalen Auschlüs-

se vom Auskunftsanspruch enthalten sein.

–  Für Anfragen sollen generell keine Gebühren

erhoben werden dürfen.

–  Die Pflicht von Antragssteller*innen zur Iden-

tifikation darf nur im Zusammenhang mit der

Herausgabe von personenbezogenen Daten

bestehen.

–  Die Frist in der Behörden einen Antrag ent-

scheidenmüssen soll aufmaximal wenigeWo-

chen begrenztwerden. Entsprechendes Stellen

müssen geschaffen werden.

–  Streichung von Klauseln die auf die Sanktion

“missbräuchlicher Verwendung” abzielen.

–  Das Amt der Landesbeauftragten für Daten-

schutz und Informationsfreiheit muss gestärkt

werdenund als Aufsichtsbehörde für dieTrans-

parenzpflicht etabliert werden.

• Der Senat die rechtliche Prüfung des Volksbegeh-
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rens umgehend abschließt.

 

Antrag 77/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: AfA, FA III - Innen- undRechtspolitik (Kon-

sens)

Gegen Institutionellen Rassismus – Arbeitshilfe zurücknehmen
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Im April 2018 hat die Bundesagentur für Arbeit eine

Arbeitshilfe zur „Bekämpfung von organisiertem Leis-

tungsmissbrauch durch EU-Bürger“ herausgegeben. Seit-

dem sind drei weitere, rhetorisch entschärfte, Aufla-

gen erschienen. Zuletzt kam im Februar 2021 die Ar-

beitshilfe „Bekämpfung von bandenmäßigem Leistungs-

missbrauch im spezifischen Zusammenhang mit der EU-

Freizügigkeit“ heraus. Das Papier soll Mitarbeiter*innen

der JobCenter dabei unterstützen, Leistungsmissbrauch

zu erkennen und zu bekämpfen. Keines der Papiere ist öf-

fentlich einsehbar. Auch für Betroffene oder Beratungs-

stellen ist die Arbeitshilfe unzugänglich.

 

Gleichzeitig stellen Sozialverbände und Beratende eine

verstärkt abweisende Praxis und Ungleichbehandlungen

aufgrund der Staatsangehörigkeit von Antragssteller*in-

nen fest. Im November 2020 adressieren elf Verbände,

darunter die GGUA Flüchtlingshilfe, Tacheles e.V., das Ko-

mitee für Grundrechte und Demokratie und die Landesar-

mutskonferenz Berlin einen Brief an das Bundesarbeits-

ministerium. Sie fordern unter anderem die Rücknahme

der Arbeitshilfe und beschreiben die Praxis in den JobCen-

tern.

 

So werden Leistungen unberechtigt abgelehnt, Antrags-

unterlagen zurückgehalten und Nachweise in unverhält-

nismäßigem Umfang gefordert. Ob Antragssteller*innen

ihre Arbeitnehmer*inneneigenschaft glaubhaft machen

können, liegt dabei oft auch bei ihren Arbeitgeber*innen.

Vorzulegende Nachweise können außerdemMietverhält-

nisse, Krankenversicherung und die Sicherung des Le-

bensunterhalts sein. Entsprechende Belege können über

Jahre hinweg eingefordert werden. Bei Zweifeln kann die

Entscheidung über Grundsicherung ausgesetzt werden.

 

Die Arbeitshilfe verkennt die Lebensrealität prekär Be-

schäftigter im Niedriglohnsektor in zweifacher Hinsicht:

Für Betroffene bedeutet die Verweigerung von Leistun-

gen eine verstärkte Abhängigkeit von ausbeuterischen

Verhältnissen. Ihre Existenzängste bei fehlender Grundsi-

cherung finden keine Berücksichtigung. Außerdem gelten

Kündigungen nach kurzer Zeit, das Fehlen eines schriftli-

chen Arbeitsvertrages, eine fehlende Anmeldung bei der
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Unfallversicherung seitens des Betriebs, überhöhte Mie-

ten und Wohnabhängigkeit als Kriterien um „banden-

mäßigen Sozialleistungsmissbrauch“ zu erkennen. Diese

Merkmale deuten aber gleichzeitig bzw. vielmehr auf aus-

beuterische Arbeitsverhältnisse hin.

 

Die Situation wird dadurch verschärft, dass fehlende

Kenntnisse der deutschen Sprache und des deutschen Ar-

beitsrechts die Verhandlungsmacht der Betroffenen ge-

genüber Arbeitgeber*innen und JobCentern weiter ein-

schränken. Wer dringend auf Grundsicherung angewie-

sen ist, diese aber nur spät oder gar nicht erhält, erlebt

Existenzängste, das Risiko von Wohnungsverlust und so-

ziale Verdrängung. Außerdem werden mit der Leistungs-

verweigerung auch andere integrative Angebote ver-

sperrt. Dazu gehören Krankenversicherung, Intergrations-

und Sprachkurse und weitere Bildungsangebote.

 

Insbesondere Menschen mit rumänischer oder bulgari-

scher Staatsangehörigkeit sind betroffen. So gibt die Ar-

beitshilfe in diesen Fällen spezifische Handlungsempfeh-

lungen zur Überprüfung der Identität der Antragsstel-

ler*innen. Hier werden Menschen aufgrund ihrer Staats-

bürgerschaft stigmatisiert und Betroffene werden nicht

mehr vorurteilsfrei behandelt. Prekär lebende rumänische

und bulgarische Arbeiter*innenmüssen bei einemAntrag

auf Grundsicherung mit dem Vorwurf der „missbräuch-

lichen Inanspruchnahme von Sozialleistungen“ rechnen.

BelastbareDaten zu „kriminellenBanden“, einweiter stig-

matisierender Begriff, kann die Bundesagentur für Arbeit

aber nicht vorlegen.

 

Dass Menschen aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft oder

zugeschriebenen sozialen Gruppenzugehörigkeit der

Zugang zu dringend notwendigen Leistungen erschwert

wird, widerspricht den grundlegenden Prinzipien eines

sozialen Staates. Wer von Arbeitsausbeutung betrof-

fen ist und nicht von seinem*ihrem Lohn leben kann,

braucht Unterstützung, keine Kriminalisierung – auch

um Abhängigkeitsverhältnisse zu durchbrechen.

 

Deshalb fordern wir:

• Die Rücknahme der Arbeitshilfe „Bekämpfung von

bandenmäßigem Leistungsmissbrauch im spezifi-

schen Zusammenhang mit der EU-Freizügigkeit“

• Dass sich künftige Arbeitshilfen der Bundesagentur

für Arbeit an der Realität des prekären Arbeitsmark-

tes orientieren und öffentlich einsehbar sind

• Sonderempfehlungen aufgrund von Staatsangehö-

rigkeit oder zugeschriebener Herkunft ohne rechtli-

che Grundlage zu unterlassen

• Statt aus Betroffenen Täter*innen zu machen: Ver-

lässliche Hilfen und Informationen zur Unterstüt-

zung gegen ausbeuterische Arbeits- und Wohnver-

hältnisse in den JobCentern
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• Die Überprüfung und Bekämpfung von Mechanis-

men, die systematisch dazu führen, dass Menschen

ihre Ansprüche auf Sozialleistungen vorenthalten

werden

• RegelmäßigeWorkshops und Schulungen fürMitar-

beitende zum diskriminierungs- und rassismusfrei-

en Umgang mit Klient*innen

Antrag 78/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Aufarbeitung der NS Vergangenheit der Berliner Beamt*innen inWest und Ost nach 1945 durch Historiker*innen
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Nach der Befreiung 1945 und der danach folgenden Wie-

deraufnahme der Tätigkeit der Verwaltung, brauchte es

auch in Berlin Personal, welches in der Verwaltung erfah-

renwar. Dieses Personal wurde vornehmlich aus der bis 8.

Mai 1945 existierenden Verwaltung rekrutiert. Damit ist

aber auch davon auszugehen, dass Personen die sich an

nationalsozialistischen Verbrechen beteiligt haben in den

Verwaltungen vonWest- und Ost Berlin arbeiteten.

 

Ähnlichwie auchbeispielsweise das Bundesjustizministe-

rium oder das Auswärtige Amt soll nun auch für die Ver-

waltungen von Ost und West Berlin geklärt werden wel-

che belasteten Personen nach 1945 hier arbeiteten und

falls es Anhaltspunkte dafür gibt, inwiefern ihre Tätigkeit

durch ihre Verstrickung in die NS Verbrechen beeinflusst

waren.

 

Wir fordern dieMitglieder der sozialdemokratischen Frak-

tion im Abgeordnetenhaus auf sich für eine unabhängi-

ge Historiker*innen Kommission einzusetzen, welche die

personalen und strukturellen Kontinuitäten mit dem Na-

tionalsozialismus in Justiz, Polizei und Senatsverwaltun-

gen in Berlin-West und -Ost erforscht. Ziel der Kommis-

sion soll es sein, ausgehend vom Stand der Forschung

historischesWissen und Deutungsangebote bereitzustel-

len, um der Öffentlichkeit die Auseinandersetzung mit

dem Fortdauern von Ideen und Handlungsmustern und

dem andauernden Einfluss mehr oder weniger überzeug-

ter Nationalsozialist*innen auf das Berliner Leben nach

1945 zu ermöglichen. Die Ergebnisse der Studie werden

veröffentlicht und in öffentlichen Veranstaltungen vorge-

stellt. Auf die Untersuchungmuss ein öffentlicher Diskurs

folgen, um diesen Teil der deutschen Geschichte auszuar-

beiten. Grundlage und Beispiel kann das Forschungspro-

jekt „Die Berliner Justiz nach 1945 - sachliche und perso-

nelle Kontinuitäten zur NS-Justiz“ sein.“
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Antrag 79/I/2021

FA I - Internationale Politik, Frieden und Entwicklung

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: AfA, FA III - Innen- undRechtspolitik (Kon-

sens)

Willkürliche und neokoloniale Identitätsfeststellung und Abschiebepraxis nach Westafrika beenden - Rechtsstaatlichkeit

muss auch für die schwächsten der Gesellschaft gelten
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Die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats und des

Abgeordnetenhauses werden aufgefordert, sich dafür

einzusetzen, die Praxis der Identitätsfeststellung  durch

Delegationen afrikanischer Staaten und die damit einher

gehenden Abschiebepraxis auszusetzen, solange:

 

• es keine feststehenden und tauglichen Kriterien für

die Identitätsfeststellung gibt. Esmüssten klare und

unter deutschem Recht belastbare Belege für die

vermutete Staatsbürgerschaft durchDokumenteer-

bracht werden können. Äußerliche Merkmale dür-

fen hier keine Kriterien sein.

• unverhältnismäßige Zwangsvorführungen unter

Gewaltanwendung, die das Verwaltungsgericht

Berlin durch Urteile vom Februar 2021 mehrfach als

rechtswidrig erklärt hat, nicht auszuschließen sind

• Finanzielle Bereicherung der Mitglieder der Delega-

tionen und der entsendenden Staaten nicht ausge-

schlossenwerdenkann.Weder das LandBerlin, noch

Bundesstellen wie die Bundespolizei dürfen Hand-

geld oder andereGratifikationen für die Ausstellung

von Papieren bezahlen. Korruption muss bekämpft

und ausgeschlossen werden.

• die Mitglieder dieser Delegationen ihre Legitimati-

on und Qualifikation nicht nachweislich und glaub-

haft darlegen können

 

Antrag 80/I/2021

FA I - Internationale Politik, Frieden und Entwicklung

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Keine Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien
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Der Landesparteitag der SPD Berlin fordert die sozialde-

mokratischen Mitglieder des Berliner Senats im Einklang

mit unseren Landesparteitagsbeschlüssen und dem Ber-

liner Koalitionsvertrag auf, Abschiebungen nach Afghani-

stan und Syrien zu unterlassen.

 

Das Recht auf Leben gilt uneingeschränkt für alle Men-

schen, unabhängig von ihrer Nationalität oder ihrer Vor-

geschichte. In unserem Landesparteitagsbeschluss “Keine

Abschiebungen nach Afghanistan – Berlin leistet Wider-

stand gegen lebensbedrohliche Abschiebepläne” (Antrag

65/I/2017) haben wir uns klar positioniert – ebenso auch

im Berliner Koalitionsvertrag.
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Dort heißt es: “Rückführungen in Regionen, in denen die

Rückführungen aus humanitären Gründen nicht tragbar

sind, wird es nicht mehr geben.”

Begründung

Dass in Syrien eine ständige Praxis der Folter sowie offen-

kundige und massenhafte Verletzungen der Menschen-

rechte (Art. 3  Abs. 2 EMRK) vorliegen, bestätigt nicht nur

die „Unabhängige InternationaleUntersuchungskommis-

sion für Syrien“ des UN-Menschenrechtsrats in ihrem Be-

richt von September 2020, sondern auch die EU und das

Auswärtige Amt. Dieses spricht in seinem letzten Bericht

von Mai 2020 von weit verbreiteten Praktiken des Ver-

schwindenlassens, Entführungen und willkürlichen Ver-

haftungen. Vertreter der syrischen Zivilgesellschaft be-

richten voneinerweiterenVerschlechterungder allgemei-

nen Lebenssituation in allenTeilen des Landes, was drasti-

sche Folgen für Leib und Leben der Menschen vor Ort hat.

So eskalierten im Jahr 2020 nicht nur die Kämpfe in der

Region Idlib, die trotz eines Waffenstillstands vom März

2020 noch immer nicht komplett eingestellt sind, son-

dern ein Aufflammen der Gewalt ist in allen Landesteilen

festzustellen. Millionen von Menschen in Syrien wurden

im Zuge des Konflikts vertrieben. Sie dürfen z.T. bis heu-

te nicht in ihre Heimatorte zurückkehren und bedürfen

auch Ende 2020 noch immer der Humanitären Hilfe. Ein

Rückgang der Bedarfe ist nicht zu erkennen, was nicht zu-

letzt auch durch die verstärkte Verbreitung des Corona-

Virus undderweithin unzureichendenmedizinischenVer-

sorgung im Land begründet ist.

 

Afghanistan ist ein unsicheres Land und die Lage hat sich

dort in den letzten Jahren nicht verbessert. Im Jahre 2014

hat die  Bundesregierung die Veröffentlichung des „Fort-

schrittsbericht Afghanistan“ eingestellt. Das siebte Jahr in

Folge verzeichnet dieUN-MissionUNAMAhoheZahlen an

zivilen Opfern, stets über 10.000 Menschen jährlich. Das

UN-Flüchtlingswerk UNHCR spricht von einer dramati-

schenVerschlechterungder Lage seit 2018auchwegender

menschenfeindlichen Politik der Nachbarstaaten Iran und

Pakistan gegenüber afghanischen Geflüchteten mit teil-

weise jahrzehntelangen Fluchtbiographien.Terror undbe-

waffneter Konflikt sind Alltag. Der fragile Verhandlungs-

prozess zwischen den Taliban und der Regierung steht im

Schatten des bereits angekündigten US-Truppenabzugs,

dem auch die Bundeswehr wird folgen müssen. Der Aus-

gang der Verhandlungen ist völlig ungewiss, was klar ist,

ist die hohe Abhängigkeit der Regierung in Kabul von eu-

ropäischen Hilfsgeldern in dieser Situation und die dabei

verbundene Bereitschaft selbst inmitten einer Pandemie

Abschiebungen anzunehmen.
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Änderungsantrag Ä- zum Antrag 80/I/2021

Seite / Zeile

KDV Steglitz-Zehlendorf

Der Landesparteitag der SPDmöge beschließen:

Keine Abschiebungen nach Afghanistan!

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Berliner Senats

werden aufgefordert, alles dafür zu tun, dass auch bun-

desweit Abschiebungen nach Afghanistan nicht durchge-

führt werden.

 

Begründung

Im Koalitionsvertrag heißt es, dass es Rückführungen in

Regionen, in denen die Rückführungen aus humanitären

Gründen nicht möglich sind, zu unterlassen sind. Die Si-

tuation in Afghanistan ist äußerst prekär.

Wir zitieren beispielhaft aus einer Pres-

semitteilung des Verwaltungsgerichts-

hof Baden-Württemberg vom 03.02.2021

(https://verwaltungsgerichtshof-baden-wuerttemberg.justiz-bw.de/pb/,Lde/8969988/?LISTPAGE=1213200)

zu einer Entscheidung betreffend einer Abschiebung

nach Afghanistan: ”Derzeit darf auch ein alleinstehender,

gesunder und arbeitsfähiger, erwachsener Mann regel-

mäßig nicht nach Afghanistan abgeschobenwerden, weil

es ihm dort angesichts der gravierenden Verschlechte-

rung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen infolge

der COVID-19-Pandemie voraussichtlich nicht gelingen

wird, auf legalemWege seine elementarsten Bedürfnisse

nach Nahrung, Unterkunft und Hygiene zu befriedigen.“

Antrag 81/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: ASJ (Konsens)

Kein besonderer Schutz für Staaten und Staatsorgane

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Der§90StGB, derdieVerunglimpfungder*desBundesprä-

sident*in bestraft, schützt nicht die Person sondern das

Amt der*des Bundespräsident*in. Das Amt selber nimmt

jedoch durch Verunglimpfungen keinen Schaden und die

Person des*der Bundespräsident*in kann gegen die Ver-

unglimpfung, wenn sie die Voraussetzungen einer Belei-

digung erfüllt, immer noch strafrechtlich vorgehen.

 

Der Schutz des Beleidigungsparagraphen muss hier aus-

reichen, da eine Verunglimpfung sich wohl zum größten-

teils auf das Amt in Verbindungmit der Person richtet und

daher auch keine große Strafbarkeitslücke entsteht. Das

Amt selbst ist nicht schutzwürdiger als jedes andere öf-

fentliche Amt. Die Repräsentationsfunktion alleine kann
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keine besondere Schutzwürdigkeit hervorrufen, die über

den Schutz der persönlichen Ehre welcher aus der Men-

schenwürde erwächst hinausgeht.

 

Auch ausländischeWürdenträger*innen und Organe sind

nicht über den durch den Beleidigungsparagraphen ge-

währten Schutz hinausgehend schutzwürdig.

 

Der Staat selber kann sich ebenfalls nicht auf eine beson-

dere Schutzwürdigkeit bei Verunglimpfungen, die unter

der Schwelle der Verfassungsfeindlichkeit bleiben, beru-

fen. Der Staat und der damit verbundene öffentliche Frie-

den sind durch die bloße Verunglimpfung nicht in ihrem

Bestand gefährdet, weshalb die Strafwürdigkeit der Ver-

unglimpfung nicht ersichtlich ist.

 

Ähnlich verhält es sich beim Schutz von Flaggen und

Hoheitszeichen ausländischer Staaten. Flaggen und Ho-

heitszeichen sind über andere Paragraphen (Diebstahl

und Sachbeschädigung) bereits ausreichend geschützt

sowie in besonderen Fällen auch über den Volksverhet-

zungsparagraphen, ein darüber hinausgehendes Schutz-

würdigkeit ist auch hier nicht erkennbar.

 

Die Paragraphen 90 StGB und 90a StGB sowie 104 StGB

sollen ersatzlos gestrichen werden.
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Inneres/Verwaltung

Antrag 82/I/2021

ASJ Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Berlin wird Einbürgerungshauptstadt –Wir brauchen ein Einbürgerungszentrum in Berlin (EBZ)
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Die Mitglieder der SPD Fraktion des Abgeordnetenhau-

ses von Berlin und die SPD Mitglieder des Senats von

Berlin werden aufgefordert, umgehend die rechtlichen

undorganisatorischenVoraussetzungen zurGründung ei-

nes Einbürgerungszentrums in Berlin (EBZ) schaffen, in

dem Einbürgerungsanträge und Feststellungen der deut-

schen Staatsangehörigkeit zentral, schnell und im größe-

rem Umfang bearbeitet werden.

 

Zugleich soll durch eine Bundesratsinitiative das Staats-

angehörigkeitsgesetz geändert werden, um Einbürgerun-

gen zu erleichtern.

 

Begründung

Berlin ist die Einwanderungshauptstadt Deutsch-

lands, inzwischen haben etwa 35 % der Bürgerinnen

und Bürger Berlins einen Migrationshintergrund. Am

31.12.2020 lebten von ca. 3,7 Mio Einwohner*innen

etwa 21% Ausländer*innen ( https://www.statistik-berlin-

brandenburg.de/publikationen/stat_berichte/2021/SB_A01-

05-00_2020h02_BE.pdf).

 

Viele verschiedene Menschen unterschiedlicher Nationa-

litäten leben und arbeiten in Berlin und prägen die Viel-

falt der Stadt. Trotzdem sind viele, die seit Jahren in Ber-

lin leben oder hier geboren sind, aufgrund der fehlenden

deutschen Staatsangehörigkeit nicht gleichberechtigt. Sie

müssen regelmäßig zum Landesamt für Einwanderung,

um eine Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis zu erhalten.

Sie werden bei Wahlen von der demokratischen Mitwir-

kung ausgeschlossen und haben aufgrund der fehlenden

deutschen Staatsangehörigkeit im Alltag häufig Nachtei-

le.

 

Obwohl viele einen Anspruch auf Einbürgerung geltend

machen können, steht Berlin im Vergleich der Einbürge-

rungen im bundesweiten Vergleich schlecht dar. Die Ein-

bürgerungsquote, d.h. der Anteil der im Inland leben-

denMenschenmit ausländischer Staatsangehörigkeit, die

eingebürgert werden, betrug in Deutschland im Jahr 2019

nur 2,5%. In Berlin beträgt dieQuote trotz eines hohenAn-

teils an der Gesamtbevölkerung nur 1,94% (Zahlen 2019).

 

Damit schneidet Berlin im bundesweiten Vergleich

schlecht ab. In Bayern (2,57%) werden deutlich mehr

Menschen eingebürgert, in Hamburg (3,76%) in die

Quote trotz vergleichbarer Struktur der Bevölke-
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rung fast doppelt so hoch (vgl. https://www.der-

paritaetische.de/schwerpunkt/migration/themen/einbuergerung/;

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-

Umwelt/Bevoelkerung/Migration-

Integration/Tabellen/einbuergerungen-bundeslaender-

auslaendischebevoelkerung.html)

 

In Hamburg ist die Einbürgerung zentral beimAmt fürMi-

gration, Abteilung für Staatsangehörigkeits- und Einbür-

gerungsangelegenheiten, organisiert. Mit der höchsten

Einbürgerungsquote steht Hamburg im Ländervergleich

seit Jahren bundesweit an der Spitze.

 

In Berlin ist die Einbürgerungsverwaltung aufgeteilt. Für

sog. Anspruchseinbürgerungen sind die Bezirke (Bürger-

ämter), für Ermessenseinbürgerungen ist die Senatsver-

waltung für Inneres zuständig. Die Bearbeitungszeiten in

den Bürgerämtern sind seit Jahren unbefriedigend (vgl. 

https://www.clara-west.de/content/schriftliche-anfrage-

aktuellen-entwicklung-wartezeit-termin-antragstellung-

erwerb-deutsche-0) Schon die Wartezeit für die erste

Antragsberatung beträgt im Bezirksamt Charlottenburg-

Wilmersdorf 10 Monate. Zudem kommt es aufgrund der

geteilten Zuständigkeiten für dieselben Antragsteller*in-

nen häufig zu einer Doppelprüfung, wenn abgelehnte

Anspruchsfälle von den Bezirken als Ermessensfall an

die Innenverwaltung abgegeben werden, wo sie erneut

geprüft und ggf. zurück an die Bezirke gegeben wer-

den. Die Bürgerämter sind seit Jahren weder personell

noch sachlich ausreichend aufgestellt, um die mitunter

schwierigen Einbürgerungsfälle in angemessener Zeit zu

entscheiden. Eine Einbürgerungskampagne – wie etwa in

Hamburg – ist in Berlin mangels fehlender Kapazitäten

nicht durchführbar. Mangel entsprechender Fachaufsicht

über die Bezirke ist die Arbeit der Bürgerämter auch nicht

zentral steuerbar. Wann und wie Anträge bearbeitet wer-

den, ist dabei trotz gleicher gesetzlicher Voraussetzungen

reine Glückssache, je nachdem in welchem Bezirk die

Antragsteller*innen zufällig wohnen.

 

Ein Konzept sozialdemokratischer Migrationspolitik setzt

bei der humanitären Hilfe für Geflüchtete und bei der Er-

werbsmigration an, fördert die Integration und Partizipa-

tion durch entsprechende Aufenthaltstitel und Teilhabe-

rechte und schließt mit der Möglichkeit der Einbürgerung

für diejenigen ab, die dies anstreben. Die Berliner SPD

sollte nicht auf halbem Wege abbrechen, sondern Men-

schen, die seit Jahren hier leben und arbeiten, eine schnel-

le undunbürokratische Einbürgerung ermöglichen, umei-

ne gleichberechtigte Teilhabe und ein vollesWahlrecht zu

eröffnen.

 

Deshalb brauchen wir ein zentrales Einbürgerungszen-

trum in Berlin, in dem die personellen Ressourcen ge-

bündelt werden und die Verfahrensdauer verkürzt wird.
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Die Synergien einer zentralen Behörde lassen sich beim

Landesamt für Einbürgerung deutlich nachweisen, da die

Verfahren zur Erteilung von Aufenthaltstiteln deutlich

schneller und besser funktionieren und über die Fachauf-

sicht der Innenverwaltung zentral gesteuert werden. Die

Digitalisierung dieser Verfahren ist in einer zentralen Be-

hörde ebenso leichter zu bündeln als in 12 verschiedenen

Bezirken und einer Hauptverwaltung. Dabei ist eine Ver-

netzung mit dem Landesamt für Einwanderung (LEA) mit

einem Zentrum für Einbürgerung (EBZ) sachgerecht. Im

LEA können diejenigen, die die Voraussetzungen für eine

Einbürgerung erfüllen, entsprechend beraten und unmit-

telbar an das EBZ vermittelt werden.

 

Zudem sollen die Voraussetzungen für eine Einbürge-

rung durch eine Bundesratsinitiative geändert werden,

um mehr Menschen eine Einbürgerungsoption zu eröff-

nen. Die Dauer des Voraufenthalts, familiäre Gründe, feh-

lendeEntlassungsmöglichkeitenausanderenStaatsange-

hörigkeiten, Sprachkenntnisse und wirtschaftliche Siche-

rungen des Lebensunterhalts und Ausnahmen für Einzel-

fälle gehören dabei auf den Prüfstand mit dem Ziel, Ein-

bürgerungen zu vereinfachen und zu beschleunigen.
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Digital / Medien / Datenschutz

Antrag 259/II/2019

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Digitale Infrastruktur als öffentliche Daseinsvorsorge begreifen!
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Die digitale Infrastruktur ist eine der Schlüsselinfrastruk-

turen unserer Zeit. Für die Digitalisierung und Transfor-

mation von Produktionsprozessen, das Internet der Din-

ge, Smart Cities, Dienstleistungsangebote im ländlichen

Raum oder digitalen Medienkonsum sind funktions- und

leistungsfähige Breitbandnetze die zwingendeVorausset-

zung. Dass öffentliche Daseinsvorsorge auch in öffentli-

cheHandgehört ist eineGrundüberzeugungder Sozialde-

mokratie.Wo sich jedoch in den Bereichen Krankenversor-

gung, Wasserversorgung, Stromnetze, ÖPNV oder Woh-

nen große öffentliche Debatten und Vorschläge wieder-

finden, ist es im Bereich der digitalen Infrastruktur über-

raschend still. Nehmen wir die Wichtigkeit der digitalen

Infrastruktur jedoch ernst, müssen wir auch diese als öf-

fentliche Daseinsvorsorge begreifen. Der aktuelle, privat

kontrollierte Zustand, ist nämlich desaströs.

 

Art. 87f (1) GG verpflichtet den Bund zur „flächende-

ckend angemessenen und ausreichenden“ Erbringung

von Telekommunikationsdienstleistungen. Nach Art. 87f

(2) GG sind diese Telekommunikationsdienstleistungen

jedoch ausschließlich durch „privatwirtschaftliche Tätig-

keiten durch die aus demSondervermögenDeutsche Bun-

despost hervorgegangenen Unternehmen (Deutsche Te-

lekom) und durch andere private Träger“ zu erbringen.

Was ursprünglich die vermeintlichen Kräfte des freien

Marktes aktivieren sollte, hat in der Realität jedoch ver-

ehrende Auswirkungen. Die Verlagerung der Telekommu-

nikation in die private Domäne ist der Hauptgrund da-

für, dass Deutschland trotz üppiger Bundesfördermittel

von 4,5 Mrd. e im Breitbandausbau immer noch Entwick-

lungsland ist.

 

Es gibt zwei Fördermodi: sogenannteWirtschaftlichkeits-

lückenförderung, und das sogenannte Betreiber*innen-

modell. Beim Wirtschaftlichkeitslückenmodell bauen die

Kommunen das Breitbandnetz nicht selbst aus. Stattdes-

sen fließen die Fördermittel als Subventionen an priva-

te Telekommunikationsunternehmen. Rentiert es sich z.B.

für ein Unternehmen nicht in den Breitbandausbau eines

Dorfes mit 50 Einwohnern zu investieren, schließen die

Fördermittel die Lücke, sodass es sich rentiert. Beim Be-

treiber*innenmodell baut die Kommune das Netz selbst,

und verpachtet es anschließend für 20-30 Jahre an priva-

te Telekommunikationsunternehmen. Laut Bundesminis-

terium für Verkehr und digitale Infrastruktur fließen 75%

der bewilligten Fördermittel in die Wirtschaftlichkeitslü-

Die digitale Infrastruktur ist eine der Schlüsselinfrastruk-

turen unserer Zeit. Für die Digitalisierung und Transfor-

mation von Produktionsprozessen, das Internet der Din-

ge, Smart Cities, Dienstleistungsangebote im ländlichen

Raum oder digitalen Medienkonsum sind funktions- und

leistungsfähige Breitbandnetze die zwingendeVorausset-

zung. Dass öffentliche Daseinsvorsorge auch in öffentli-

che Hand gehört ist eine Grundüberzeugung der Sozial-

demokratie.

 

Der von uns gefasste Breitbandbegriff definiert sich an-

hand symmetrischer Gigabitnetze. Die derzeit von der

Bundesregierung und den Ländern verwendete Definiti-

on von Breitband imMBit-Bereich, welche zudem vorwie-

gendauf dieDownloadrate abstellt, entspricht nichtmehr

demheutigen Bedarf und Entwicklungsstand der Technik.

Der Breitbandbegriff sollte daher regelmäßig (z.B. alle 2-5

Jahre) an den Stand der Technik angepasst werden.

 

Als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge sehen wir das

Recht für jede/n Bürger*in auf Bereitstellung einer breit-

bandigenTeilnehmeranschlussleitung für ihren Haushalt.

 

Um dies zu gewährleisten, werden wir Möglichkeiten

schaffen, um in Gebieten, in denen dies durch die priva-

ten Telekommunikationsunternehmen nicht erbracht, die

Kommunalisierung der „letzten Meile“ zu ermöglichen.

 

Wir fordern, dass die Bundesmittel zur Breitbandförde-

rung nur noch im sogenannten Betreibermodell aus-

geschüttet werden. Öffentliche Steuermittel sollen zur

Schaffung öffentlicher Infrastruktur ausgegeben werden,

nicht als indirekte Unternehmenssubventionen. Gleich-

zeitig fordern wir den Ausbau kommunaler Breitbandbe-

treiber als Träger der öffentlichen Daseinsvorsorgeaufga-

be „Breitbandversorgung“.
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ckenförderung. Anstatt öffentliche Infrastruktur zu schaf-

fen, betreibt der Staat indirekteUnternehmenssubventio-

nen.

 

Auch beim Betreiber*innenmodell eröffnet die grundge-

setzlich geschützte Hoheitsposition privater Telekommu-

nikationsunternehmen ihnen jedoch eine Vielzahl von

Wegen den staatlichen Breitbandausbau zu verhindern

oder zu sabotieren. Wenn eine Kommune ihr Breitband-

netz ausbauen möchte, stellt sie zunächst einen Antrag

auf Förderung. Wird dieser bewilligt, können die priva-

ten Telekommunikationsunternehmen innerhalb von 6

Wochen während der sogenannten „Markterkundungs-

phase“ ein Veto einlegen, falls sie, nach Eigenaussage,

in den nächsten drei Jahren im ausgeschriebenen Gebiet

selbst bauen möchten. Geschieht dies, darf die Kommu-

ne nicht bauen. Oft legen Private Veto ein, nur um nach-

träglich Gründe anzugeben, warum sie in den nächsten

drei Jahren doch nicht bauen können. Außerdem wissen

die Kommunen gar nicht verlässlich, in welchen Gebie-

ten denn überhaupt bereits Breitband liegt. Das Breit-

bandnetz der privatenTelekommunikationsunternehmen

zählt nämlichalsGeschäftsgeheimnis.Oftmelden sichdie

privatenTelekommunikationsunternehmen erstwährend

des Ausschreibungsprozesses für den Bau und geben an,

dass sie in Teilen der ausgeschriebenen Gebiete bereits

Breitband verlegt haben. Geschieht dies, ist die Ausschrei-

bung fehlerhaft und der Verwaltungsprozess muss von

Null gestartet werden.

 

Selbst wenn die privaten Telekommunikationsunterneh-

men kein Veto einlegen, und im ausgeschriebenen Gebiet

kein Breitband von ihnen liegt, binden sie vielerorts Bau-

firmen per Exklusivverträgen an sich. Selbst wenn Bauka-

pazitäten existieren, was in der aktuellen Hochkonjunk-

turphaseder Baubrancheohnehin eine Seltenheit ist, kön-

nen diese deshalb oft von den Kommunen nicht abgeru-

fen werden.

 

Besonders problematisch ist das Geschäftsgebaren der

Deutschen Telekom, die den Kommunen Steine in den

Weg legt. Durch die Privatisierung der Deutschen Bundes-

post wurde die Telekom alleinige Inhaberin der Teilneh-

meranschlussleitungen (TAL). Dieses, umgangssprachlich

auch als “Letzte Meile” bezeichnetes, Netzsegment ver-

bindet die Vermittlungsstellen, welche grundsätzlich al-

len Internet Service Providern (ISPs) offenstehen, mit

den Hausanschlüssen der Kund*innen. In Deutschland

existieren viele sehr leistungsfähige, überregionale IP-

Netze (Backbones). Betreiber*innen sind sowohl pri-

vatwirtschaftliche Unternehmen, aber auch öffentlich-

rechtlich oder genossenschaftliche Träger*innen (wie z. B.

das Deutsche Forschungsnetz). Praktisch profitieren Pri-

vathaushalte von dieser Infrastruktur nicht, da die TAL

stets von der Telekom gemietet werden muss. Zudem ist
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die Zugangstechnik oft veraltet, es kommen i. d. R. die

eigentlich nur für Telefonie konzipierten doppeladrigen

Kupferleitungen zum Einsatz. Da die Deutsche Telekom

auf neu gebaute TAL, die auf moderne Glasfasertechnik

setzen (FTTC, FTTH) kein Monopol hätte, wird der Ausbau

durch sie aktiv ausgebremst.

 

Wir fordern die Streichung von Art. 87f (2) GG. Damitwäre

Telekommunikation imSinne vonArt. 87f (1) GGwieder als

Hoheitsaufgabe des Bundes definiert.

 

Wir fordern die Re-Vergesellschaftung der „letzten Mei-

le“. Der Ausbau und die Bereitstellung der TALs soll wieder

Aufgabe des Staates werden. Dazu sind die entsprechen-

den Verwaltungseinheiten und Netzsegmente der Deut-

schen Telekom, sowie der TAL-Infrastruktur aller ande-

ren ISPs zu vergesellschaften. Die Endpunkte sind nied-

rigschwellig an ISPs bereit zu stellen. Zur finanziellen Ein-

bindung auch in den Ausbau schlagen wir langfristig ei-

ne genossenschaftlicheOrganisationsformvor. AlsTeil der

öffentlichen Daseinsvorsorge genießen alle Bürger*innen

einGrundrecht auf Bereitstellung einer breitbandigenTAL

für ihren Haushalt. Der Ausbau hat grundsätzlich auf Ba-

sis von Glasfasertechnik zu erfolgen.

 

Wir fordern die Vergesellschaftung der Breitbandinfra-

struktur weiterer privater Telekommunikationsunterneh-

men in jenen Gebieten, in denen sie die einzigen An-

bieter*innen und Besitzer*innen von Breitbandleitungen

sind. Die erworbenen Netze sind in das Netz der re-

vergesellschaftlichten Telekom zu integrieren. So wer-

den existierende regionale Monopolpositionen von pri-

vaten Telekommunikationsunternehmen aufgebrochen,

und die ineffiziente parallele Verlegung mehrerer Netze

vermieden.

 

Wir fordern, dass die Bundesmittel zur Breitbandförde-

rung nur noch im sogenannten Betreiber*innenmodell

ausgeschüttet werden. Öffentliche Steuermittel sollen

zur Schaffung öffentlicher Infrastruktur ausgegeben wer-

den, nicht als indirekte Unternehmenssubventionen.

Antrag 169/I/2020

KDV Friedrichshain-Kreuzberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Gegen Hass und Hetze im Netz – wirksam gegen Hate Speech vorgehen

1
2
3
4
5

Wir fordern den Senat dazu auf:

• eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft Hate Speech

einzurichten

• eine zentrale Melde- und Beratungsstelle für Opfer

von Hate Speech einzurichten

Wir fordern den Senat dazu auf:

• eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft Hate Speech

einzurichten

• eine zentrale Melde- und Beratungsstelle für Opfer

von Hate Speech einzurichten
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• eine Studie in Auftrag zu geben, in der die Lage zu

Hate Speech untersucht wird (Betroffenheit, Anzahl

der Dunkelziffer, Gründe hierfür)

• Weiterbildung im Bereich Hate Speech bei Justiz,

Staatsanwaltschaft und Polizei (in der Ausbildung

sowie alsWeiterbildung)

• hauptamtliche und für diese Position ausgebildete

Ansprechpersonenbei der Polizei fürOpfer vonHate

Speech

• in den Schulen Hate Speech im Bildungsplan zu ver-

ankern und Lehrkräfte dafür zu schulen

• eine Awareness-Kampagne aufzuerlegen

• eine Bundesratsinitiative zu starten mit dem Ziel,

den Tatbestand der Beleidigung im Internet vom

Antrags- zum Offizialdelikt zu klassifizieren

Begründung

Hate Speech, also Übergriffe und gewaltförmige Sprache

im Netz sind ein gesamtgesellschaftliches Problem, dem

wir uns entgegenstellen müssen. Es kann jede*n treffen,

besonders betroffen sind Frauen*, politisch Aktive, Min-

derheiten, Kinder und Jugendliche, Journalist*innen.

In einer vomBMJV beauftragten Studie gaben 18% der Be-

fragten an, schonmal Opfer von Hate Speech gewesen zu

sein. Unter den bis 30-Jährigen waren es über 32%. Es ist

höchste Zeit, dass im Land Berlin Maßnahmen ergriffen

werden, um Opfer von Hate Speech zu unterstützen und

eine bessere Verfolgung von Anzeigen sicherzustellen.

Dazu bedarf es einer umfassenden Studie zur Lage von

HateSpeech, derAnzahl vonVorfällen, die Zahl der (erfolg-

reichen) Anzeigen und auch der Betroffenheit nach Grup-

pen, u.a. Alter undGeschlecht. Denn nur,wenn sich die La-

gegenauer auf empirischer Basis besser einschätzen lässt,

kann zielgerichteter gehandelt werden.

Zudem braucht es zwingend, wie in einigen anderen Bun-

desländern bereits eingeführt, einer Schwerpunktstaats-

anwaltschaft und einer zentralen Melde- und Beratungs-

stelle für Hate Speech. Nachweislich führt das zu einer

besseren Verfolgung der Straftaten sowie Unterstützung

der Opfer.

Darüber hinaus muss das über Jahre vernachlässigte The-

ma digitale Gewalt Eingang in die Aus- und Weiterbil-

dung in Justiz, Staatsanwaltschaft und auch Polizei fin-

den. Denn bei Gewaltdelikte im digitalen Bereich bedarf

es einer besonderenHerangehensweise aufgrundanderer

Charakteristiken der Straftaten.

 

Nicht zuletzt muss auch in Schulen undmit einer Kampa-

gne die Sensibilität für dieses Thema erhöht werden, um

mehr Personen dazu zu befähigen, Hate Speech zu erken-

nen, sich dagegen zu wehren und zur Anzeige zu bringen.

• eine Studie in Auftrag zu geben, in der die Lage zu

Hate Speech untersucht wird (Betroffenheit, Anzahl

der Dunkelziffer, Gründe hierfür)

• Weiterbildung im Bereich Hate Speech bei Justiz,

Staatsanwaltschaft und Polizei (in der Ausbildung

sowie alsWeiterbildung)

• hauptamtliche und für diese Position ausgebildete

Ansprechpersonenbei der Polizei fürOpfer vonHate

Speech

• in den Schulen Hate Speech im Bildungsplan zu ver-

ankern und Lehrkräfte dafür zu schulen

• eine Awareness-Kampagne aufzuerlegen

 

__

LPT I-2020 - Überweisen an Forum Netzpolitik - Stellung-

nahme 

Das Forum Netzpolitik empfiehlt Zustimmung unter der

Maßgabe, dass der letzte Spiegelstrich (Antrags- zu Offi-

zialdelikt) gestrichen wird.

Begründung: Es ist zwar richtig, dass es ein großes öf-

fentliches Interesse an der Eindämmung und Verfolgung

von Hatespeech und Beleidigung im Netz besteht. Bei

Beleidigungen handelt es sich jedoch um die Verletzung

höchstpersönlicher Rechte. Deren Verfolgung aus der Ver-

fügungsmacht der betroffenen Person herauszunehmen

ist nicht selbstverständlich im Interesse desOpfers. Dieses

kann gute und respektableGründe haben, keinen Strafan-

trag zu stellen.

276



I/2021 Landesparteitag 24.04.2021 Antrag 83/I/2021

Antrag 83/I/2021

KDVMitte + Forum Netzpolitik

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Online-Belästigungen „Cyberstalking“

1
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Wir fordern die sozialdemokratischen Abgeordneten des

Bundestags und die sozialdemokratischen Mitglieder der

Bundesregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass § 1 Ab-

satz 2 GewSchG (Gewaltschutzgesetz) um ein benanntes

Regelbeispiel der „Verfolgung im Internet“ ergänzt und

das GewSchG umeine Sperr- und Löschanordnung bei Cy-

berstalking Handlungen erweitert wird.

 

 

Begründung

“Cyberstalking”, die permanente Überwachung, Belästi-

gung und Bedrohung anderer Menschen über das Inter-

net, stellt die freie Kommunikation imNetz vor erhebliche

Probleme.

Eine neue Strafbestimmung, die unter Umständen auch

auf “Cyberstalker” angewendet werden kann, findet sich

im Gewaltschutzgesetz (GewSchG) vom 11.12.2001. Da-

nachmacht sich strafbar,wer bestimmtenvollstreckbaren

Anordnungen eines Gerichts, die den Schutz einer konkre-

ten Person vor Gewalt oder unzumutbaren Nachstellun-

gen betreffen, zuwiderhandelt (§ 4 GewSchG). Das Gesetz

schützt Frauen und Männer gleichermaßen. Eine Nach-

stellung liegt nach § 1 Abs. 2 GewSchG vor, wenn der*die

Täter*in widerrechtlich mit einer Verletzung des Lebens,

des Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit des Opfers

gedroht hat (Nr. 1). Dasselbe gilt aber auch dann, wenn ei-

ne Person einen Hausfriedensbruch begeht (Nr. 2 a) oder

eine andere Person ”dadurch unzumutbar belästigt, dass

sie ihr gegen den ausdrücklichen erklärtenWillen wieder-

holt nachstellt oder sie unter Verwendung von Fernkom-

munikationsmitteln verfolgt“ (Nr. 2 b).

 

Unter den Begriff ”Fernkommunikationsmittel“ fallen

auch die elektronischen Kommunikationsmittel. Das blo-

ße Beobachten und Sammeln von Daten dürfte allerdings

noch nicht als ein ”Verfolgen“ i. S. v. § 1 Abs. 2 Nr. 2b

GewSchG zu verstehen sein; vielmehr deutet schon die

Parallelstellung zur ”wiederholten Nachstellung“ und zu

den Tathandlungen von § 1 Abs. 2 Nr. 1 darauf hin, dass

das Opfer die Verfolgung bemerken und sich von ihr er-

heblich gestört fühlen muss. Andererseits meint ”verfol-

gen“ gerade im Kontext des Internets nicht nur das (echte

oder virtuelle) Nachstellen, sondern darüber hinaus auch

das Publizieren belästigender oder beleidigender Inhalte

zum Zweck der Kenntnisnahme durch Dritte. Insofern ist

der Begriff der ”Verfolgung“ alsoweit auszulegen,was so-

wohl vom Wortlaut der Norm gedeckt als auch von ih-

rem Telos geboten ist. Die durch die Verfolgung bewirkte
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Belästigungmuss ”unzumutbar“ sein. Diese Bestimmung

räumt dem Richter*in eine nicht unbeträchtliche Ermes-

sensfreiheit ein, die dazu genutzt werden kann, den Er-

fordernissen des Einzelfalls, insbesondere einer besonde-

ren Beziehung zwischen Täter*in und Opfer, gerecht zu

werden. Das Gericht hat nach § 1 Abs. 1 S. 1 GewSchG die

Möglichkeit, ”die zur Abwendung weiterer Verletzungen

erforderlichen Maßnahmen zu treffen“. Das Gericht kann

insbesondere anordnen, dass der*die Täter*in es unter-

lässt, weiterhin mit der anderen Person Verbindung auf-

zunehmen (§ 1 Abs. 1 S. 2 GewSchG). Dazu gehört, wie das

Gesetz ausdrücklich festlegt, auch die Verbindung über

Fernkommunikationsmittel. Dies bedeutet, dass sich auch

ein*e online-Verfolger*in nach § 4 GewSchG strafbar ma-

chen kann, wenn er gegen ein entsprechendes Kontakt-

verbot verstößt. Zuvor muss allerdings erst eine entspre-

chende richterliche Anordnung vor einem Zivilgericht be-

antragt und begründet werden. Das kann durchaus Zeit

in Anspruch nehmen. Zum anderen setzt eine richterli-

che Anordnung nach § 1 GewSchG voraus, dass der*die Tä-

ter*in namentlich bekannt ist. Daran wird es in vielen Fäl-

len der online-Belästigung fehlen. Schon aus diesenGrün-

den reicht das Gewaltschutzgesetz zur Bekämpfung des

”Cyberstalking”nicht aus.

Antrag 84/I/2021

Forum Netzpolitik

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Daten von Mietfahrrädern und E-Scootern für die Allgemeinheit nutzbar machen
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Der Berliner Senat und die SPD-Fraktion im Abgeordne-

tenhauswerdenaufgefordert sich dafür einzusetzen, dass

Anbieter von Rideshare-Systemen in Berlin Informationen

über die Zahl undNutzung ihrer Fahrzeuge sowohl der Se-

natsverwaltung als auch der Öffentlichkeit automatisiert

undmaschinenlesbar zurVerfügung stellen.Dafür soll der

Standard „Mobility Data Specification“ (MDS) zum Ein-

satz kommenundaußerdemeineöffentliche Schnittstelle

entsprechend der „General Bikeshare Feed Specification“

(GBFS) bereitgestellt werden. Die Senatsverwaltung wird

kurzfristig die für die Speicherung der Daten nötige Infra-

struktur und mittelfristig Möglichkeiten zur Auswertung

undNutzung dieser Verkehrsdaten schaffen. Vorbild kann

hier das 2019 etablierte Modell der Stadt Hamburg sein.

Begründung

Im Sommer letzten Jahres erreichte die weltweite E-

Scooter-Welle schließlich auch Deutschland und mittler-

weile sind die elektronischen Roller fester Bestandteil der

Innenstadtbezirke. Der den neuenGefährten oftmals ent-

gegengebrachte Unmut begründet sich auch aus einem

gefühlten Kontrollverlust der Stadt über ihren öffentli-
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chen Raum, da dieser nun großflächig als Parkraum di-

verser Rideshare-Angebotegenutztwird.Weil diese Praxis

zumindest teilweise gerichtlich legitimiert wurde, sollte

die Senatsverwaltung Berlin nun alternative Möglichkei-

ten in Betracht ziehen, wie der Rideshare-Markt effektiv

kontrolliert und in sinnvolle Bahnen gelenktwerden kann.

 

Die Mobility Data Specification (MDS) [1, 4] ist eine

von der Stadt Los Angeles bereits vor längerer Zeit eta-

blierte technische Vorschrift zum elektronischen Daten-

austausch zwischen Kommunen und den dort tätigen

Rideshare-Unternehmen.DieUnternehmen teilenmit der

Stadtverwaltung unter anderem die Zahl und den aktuel-

len Standort ihrer Mietobjekte sowie diverse Daten über

deren Zustand und Nutzung. So hat die öffentliche Ver-

waltung stets den Überblick über die derzeitige Situation

auf dem Rideshare-Markt und kann ihrerseits auch direkt

elektronisch Parkverbotszonen definieren und an die An-

bieter übermitteln. Der Standard wurde bisher von diver-

sen Städten indenUSAund im letzten Jahr auch vonHam-

burg adaptiert.

 

Die Bündelung der Daten der einzelnen Rideshare-

Anbieter würde die Position der Berliner Senatsver-

waltung im Markt deutlich stärken. Sie hätte stets ein

aktuelles Lagebild und könnte wieder agieren, statt nur

zu reagieren. Darüber hinaus könnten die Daten auch

mit in die Verkehrsplanung mit einfließen. Gleichzeitig

erleichtert dieMDS auch die Kommunikation von Parkver-

botszonenmit den Anbietern, da diese unkompliziert und

im Zweifel auch sehr kurzfristig direkt als elektronische

Geodaten übermittelt werden können.

 

Um Bedenken bezüglich der Privatsphäre der Rideshare-

Nutzer und des Datenschutzes gerecht zu werden, soll-

tendieAnbieter gemäßdenBestimmungenderMDSdazu

angehalten werden, keinerlei Kundendaten zu übermit-

teln, auch nicht in pseudonymisierter Form. Die techni-

sche Umsetzung auf Seiten der Unternehmenwärewahr-

scheinlich mit minimalem Aufwand möglich, da diese

ähnliche Modelle bereits in anderen Märkten (nicht zu-

letzt in Hamburg) umsetzen.

 

Der vorliegende Antrag ist auch ganz im Sinne des An-

fang letzten Jahres vorgestellten Konzeptes „Daten für

alle“ und bietet zahlreiche Chancen für die Stadt Berlin

sowie für innovative Mobilitätsangebote, wie etwa die

Jelbi-App der BVG. Deshalb sollten Rideshare-Abieter ne-

ben dem Teilen der Daten mit der Senatsverwaltung via

MDS auch zum Bereitstellen einer öffentlichen Schnitt-

stelle nach dem GBFS-Standard [2] angehalten werden.

Berlin könnte die zweite deutsche Großstadt mit einem

wirklich zukunftsweisenden Mobilitätskonzept werden.
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Internationales

Antrag 85/I/2021

FA I - Internationale Politik, Frieden und Entwicklung

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 86/I/2021 (Konsens)

Menschenrechtsverletzungen des Al Sisi Regimes in Ägypten entgegentreten

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Die SPD Bundestagsfraktion und die sozialdemokrati-

schen Mitglieder der Bundesregierung werden aufgefor-

dert, unverzüglich zu prüfen, welche Sanktionsmöglich-

keiten gegen einzelne natürliche und juristische Perso-

nen, Organisationen und Einrichtungen, die für schwe-

re Menschenrechtsverletzungen oder – verstöße ver-

antwortlich sind gemäß der Verordnung EU 2020/1998

des Europäischen Rates möglich, geeignet und sinn-

voll sind, um den fortdauernden menschenrechtswid-

rigen Repressionsmaßnahmen gegen Regimegegner*in-

nen und Menschenrechtsverteidiger*innen insbesondere

massivenVerletzungenderMeinungs-, Bildungs- undVer-

sammlungsfreiheit entgegenzutreten.

 

Die Vorgänge zur Ermordung des Wissenschaftlers Giulio

Regeni und des Aktivisten Eric Lang sowie die Repressali-

en gegen Patrick Zaki sind lediglich international bekann-

te Vorgänge. Diese und viele anderen Vorgänge insbeson-

deregegenüberBürger*innenÄgyptens sindAnlassgenug

schon jetzt Maßnahmen zu ergreifen, die dem Al Sisi Re-

gime deutlich machen, dass es sich schon jetzt außerhalb

des Wertekanons der Weltgemeinschaft bewegt und un-

verzüglich eine Änderung der politischen Rahmenbedin-

gungen erwartet werden.

 

Mit folgenden Maßnahmen soll unverzüglich begonnen

werden:

• sofortiger Exportstopp vonWaffen und anderenMi-

litärgütern nach Ägypten

• Freilassungaller politischenGefangenen inÄgypten

• Freilassung aller Inhaftierten ohne Prozess

• Sanktionen gegen führende, verantwortliche Per-

sönlichkeiten aus Staat und Gesellschaft

• Garantie internationaler Standards bei der Strafver-

folgung, der Unschuldsvermutung und fairen Pro-

zessen; Beschränkung der Untersuchungshaft auf

höchstens sechs Monate

• keine Beteiligung deutscher Sportler an bilateralen

oder internationalen Sportwettkämpfen in Ägypten

• Garantie für alle ägyptischen Bürger*innen nach

Einreise in die EU wieder nach Ägypten zurückkeh-

ren zu können

• deutliche, hörbare Kritik an Frankreich, Al Sisi mit

dem höchsten Zivilordens Frankreichs auszuzeich-

nen (wofür??) und ihn in die Ehrenlegion aufzu-

nehmen; dies ist keine innere Angelegenheit Frank-

reichs, dies ist eine Verletzung europäischer Grund-
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werte

Gesprächemüssen geführtwerden, jedochwird sich ohne

spürbare Reaktionen in Ägypten nichts ändern.

 

Erläuterungen:

• die Waffen der ägyptischen Armee werden sowohl

in Libyen wie im Jemen eingesetzt. Darüber hinaus

werden Waffen der Armee auch im Inneren einge-

setzt. Alle Polizeikräfte sind per Gesetz Soldaten der

Armee.

• seit 2013 sitzen mehr als 60.000 Ägypter*innen

aus politischen Gründen im Gefängnis, manche seit

über acht Jahren, die meisten ohne Gerichtsurteil

• in Ägypten gilt nicht die Unschuldsvermutung; Un-

tersuchungshaft ist gleichgestellt mit Strafhaft;

dies verstößt gegen internationale Vereinbarungen,

die Ägypten ratifiziert hat

• Verantwortliche für die Grundrechtsverletzungen

sindbekanntundmüssen international sanktioniert

werden; was mit Belarus möglich ist muss auchmit

Ägypten möglich sein

• die Botschaft Ägyptens ist die diplomatische Vertre-

tung, die Botschaft in Berlin,  mit den meisten Ne-

benstellen in Berlin und inDeutschland;welche die-

ser Nebenstellen Botschaftsfunktion oder Geheim-

dienstfunktion hat, ist nicht klar; der ägyptischeGe-

heimdienst schüchtert Ägypter*innen in Deutsch-

land und Europa  massiv ein

• in Belarus sollen keine internationalen Eishockey-

wettbewerbe ausgetragen werden, was richtig ist,

und die handballweltmeisterschaft vor wenigen

Wochen in Ägypten findet in Kairo und Alexandria

direkt neben Gefängnissen statt in denen bis heute

gefoltert wird; es darf nicht mit zweierlei Maß ge-

messen werden

• ein drastisches Einschüchterungsmittel ist die Dro-

hung, dass Kritiker des Regimes die Wiedereinrei-

se nach Ägypten versagt wird; dies ist ein aktueller

Grund für viele ägyptische Aktivisten, nicht ins Aus-

land zu reisen; hier feiert die Staatssicherheit (Stasi)

der DDR fröhliche Urständ; Deutschland muss hier

laut und deutlich handeln

• es kann nicht hingenommen werden, dass Al Sisi,

einMenschenrechtsverletzer ersten Grades, mit ho-

hen Orden eines EU Mitgliedslandes geehrt wird;

dies darf nicht still hingenommen werden
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Antrag 86/I/2021

FA II - EU-Angelegenheiten

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Menschenrechtsverletzungen des Al-Sissi Regimes an ägyptischen und europäischen Burger*innen entgegentreten!
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Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregie-

rung und die Bundestagsfraktion werden aufgefordert,

die Bundesregierung zu veranlassen, zu prüfen, wel-

che Sanktionsmöglichkeiten gegen einzelne natürliche

und juristische Personen, Organisationen und Einrich-

tungen, die für schwere Menschenrechtsverletzungen

oder -verstöße verantwortlich sind, gemäß der Verord-

nung (EU)2020/1998 des Europäischen Rates möglich, ge-

eignet und sinnvoll sind, um den fortdauernden men-

schenrechtswidrigen Repressionsmaßnahmen gegen Re-

gimegegner*innen und Menschenrechtsverteidiger*in-

nen, insbesonderemassivenVerletzungen derMeinungs-,

Bildungs- und Versammlungsfreiheit entgegenzutreten.

 

Bei gut dokumentierten Fällen solcher Menschenrechts-

verletzungen und ggf. in ZusammenarbeitmitMenschen-

rechtsorganisationen wie Amnesty International müsste

die Bundesregierung zunächst versuchen, mit diplomati-

schen Schritten Abhilfe zu schaffen. Sollte es nicht gelin-

gen – eingeschlossen die von der Entschließung des EU-

Parlaments (EU)2020/1998 erörterten Fälle der EU-Bürger

Eric Lang und Giulio Regeni sowie des in der EU studie-

renden Patrick Zaki – , müsste die Bundesregierung der

ägyptischen Seite signalisieren, dass Deutschland bereit

und in der Lage ist, die beschriebenen Sanktionsmittel ge-

gen einzelne verantwortliche Personen und Organisatio-

nen auch anzuwenden und sich dafür in EU-Gremien ein-

zusetzen. Die Bundesregierung sollte ihr Mögliches tun,

um die Einsetzung von gezielten EU-Sanktionen in den

genannten Fällen zu ermöglichen. Es müsste schließlich

überprüft werden, ob restriktive Maßnahmen auch bei

weiteren Menschenrechtsverletzungen des ägyptischen

Regimes geeignet wären.

Antrag 87/I/2021

FA I - Internationale Politik, Frieden und Entwicklung

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt (Konsens)

Für eine kohärente werte-, normen- und interessenbasierte China-Strategie für Deutschland und Europa

1
2
3
4
5
6

Wir fordern die sozialdemokratischenMitglieder der Bun-

desregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass die deut-

sche Außenpolitik eine langfristige China-Strategie für

Deutschland und Europa im Sinne der Resilienzstärkung

demokratischer Werte entwickelt. Diese sollte auf den

Grundwerten der regelbasierten, multilateralen Ordnung
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und der universalen Menschenrechte basiert sein. Tech-

nologische Fortschritte und die Anforderung einer proak-

tiven Gestaltung dieser sollen ebenso im Blick behalten

werden wie die Stärkung der europäischen wirtschaftli-

chen Souveränität.

 

Auf Landesebene fordern wir:

1. Einen gezielten Ausbau der China-Expertise in

Deutschland, einschließlich der stärkeren Nutzung

ehrenamtlicher, innerparteilicher Expertise, der

Fraktion im Bundestag und Europaparlament.

2. IT-Ausrüstungen, auf die die öffentliche Hand Ein-

flusshat, solltennicht ausChina (sondernbevorzugt

aus der Europäischen Union ) kommen.

 

Auf Bundesebene fordern wir: 

1. Einen gezielten Ausbau der China-Expertise

in Deutschland, einschließlich des SPD-

Parteivorstands, der Fraktion im Bundestag und

Europaparlament und innerhalb der Landesverbän-

de.

2. Sicherzustellen, dass die Bundesregierung eine ein-

gehende Evaluierung der deutschen und europäi-

schen Lieferketten in allen mit China verflochtenen

kritischen  Industrienbeginnt, umeinseitigeAbhän-

gigkeiten zu vermeiden oder zu beseitigen und die

für die Versorgungssicherheit notwendige Diversifi-

zierung sicherzustellen.

3. Eine umfassende öffentliche Aufklärungsinitiative

zu ausländischen Desinformationskampagnen im

Sinne des umzusetzenden Digital Services Act, ein-

schließlich denen aus China, zu initiieren.

 

Auf EU-Ebene fordern wir:

1. Eine stärkere EU-Exportkontrolle beim Handel mit

militärisch oder zivil nutzbaren Dual-Use-Gütern

wie beispielsweise Überwachungstechnologi-

en. EU-Unternehmen müssen sich hier stets an

menschenrechtlichen Sorgfaltsstandards halten.

2. Den koordinierten Ausbau der bislang nur ansatz-

weise existierender Tracker von Daten zu  Investitio-

nen von Drittstaaten einschließlich China innerhalb

der EU zu einem umfassenden Überblick

3. Eine Erweiterung des regionalen Umfangs und ei-

ne bessere Koordinierung der Ressourcen zur Um-

setzung der EU-Konnektivitätsstrategie

4. Die Ergänzung der East StratcomTask Force des EAD

durch ein Team aus China-Expert*innen.

5. Die Schaffung eines EAD-Trackers für bilaterale

Gespräche der EU-Mitgliedstaaten zur Erleichte-

rung von Entwicklung und Umsetzung einer pan-

europäischen Strategie im Umgang mit China.

6. Die Schaffung einer EU-weiten öffentlichen Aufklä-

rungsinitiative zu United Front Aktivitäten sowie

Einführung eines China-spezifischen Registers zur
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Erfassung von chinesischen Versuchen der Einfluss-

nahme auf Politik- und Wirtschaftsakteure in der

EU.

 

Auf multilateraler Ebene fordern wir:

1. Die gezielte Förderung von Repräsentant*innen aus

Deutschland und der EU – inklusive verbündeter

Staaten – im Hinblick auf Kandidaturen in führen-

den Positionen in internationalen Organisationen

(allen voran in den UN und ihren Gremien). Das

Ziel muss es dabei sein, der Staatengemeinschaft

personelle Alternativen zu chinesischen Kandidatu-

ren (und verbündeten Staaten) anzubieten und da-

mit chinesischen Versuchen der Unterlaufung von

bereits vereinbarten politischen, menschenrechtli-

chen, wirtschaftlichen und technologischen Stan-

dards entgegenzuwirken, diemit chinesischemFüh-

rungspersonal wahrscheinlicher ist. Auch die SPD

sollte sich vermehrt die personelle Förderung sozial-

demokratischer Werte innerhalb der Vereinten Na-

tionen zum Ziel machen.

2. Eine dauerhafte und breit angelegte Finanzierung

internationale Organisationen mit breit gestreuten

und höheren Pflichtbeiträgen sowie weniger frei-

willigen Beiträgen, um zum einen die langfristige

Arbeitsfähigkeit internationaler Organisationen zu

gewährleisten.

3. Die konsequente strategische Zusammenarbeit mit

demokratischen Staaten aus der EU und anderen

(auch imGlobalen Süden) innerhalb der UN und an-

deren internationalen Organisationen, um bei The-

men, Wahlen und Abstimmungen gezielt und ko-

härent Mehrheiten zu bilden, welche die demokra-

tieorientierte, wertebasierte multilateraleWeltord-

nung unterstützen. Ein Projekt  im Rahmen einer

Gruppe von gleichgesinnten Staaten, einschließlich

aller EU-Mitgliedstaaten, eine Finanzierungsinitiati-

ve für den 5- und 6G-Ausbau zu schaffen, wäre ein

Beispiel. Diese sollte auch als erster Schritt dazu die-

nen, Staaten des Globalen Südens eine auf demo-

kratischen Werten basierte Alternative zur “Digita-

len Seidenstraße” anzubieten.

 

Begründung

Wie durch das kürzlich veröffentlichte Positionspapier

der Bundestagsfraktion gezeigt, hat sich die SPD in den

letzten Monaten eingehender dem Thema „China“ zu-

gewandt. Die bisher veröffentlichten Forderungen blei-

ben jedoch vage und bieten keine Antworten auf die

nach dem chinesischen Vorgehen in Hongkong und im

Zuge der während der Corona-Krise zutage getretenen

Lieferketten-Abhängigkeiten von China immer drängen-

der werdenden Frage, wie mit der aufstrebenden Groß-

macht umzugehen ist.
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Antrag 88/I/2021

FA I - Internationale Politik, Frieden und Entwicklung

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Entschiedene Hilfe für die demokratische Protestbewegung in Myanmar

1
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33
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Für dieUnterstützungder demokratischgewähltenVolks-

vertreter*innen und die Zivilbevölkerung von Myanmar

nach dem Februarputsch

 

Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundes-

regierung, der Landesregierung sowie die SPD-

Bundestagsfraktion werden aufgrund der nach dem

Staatsstreich vom 01.02. anhaltenden und schwerwie-

genden Gewaltanwendung seitens der Militärregierung

Myanmars dazu aufgefordert, für die demokratisch

gewählten Volksvertreter*innen und die Zivilbevölkerung

des Landes konkrete, umfassende und schnelle Unter-

stützungsmaßnahmen zu entwerfen, zu budgetieren und

umzusetzen.

 

KonkreteMaßnahmen zur Solidarisierung und Unterstüt-

zung fordern wir vom Auswärtigen Amt, dem Bundesmi-

nisterium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung und Bundesministerium des Innern:

 

• DemvonmyanmarischenMilitär eingesetzten State

Administration Council jegliche diplomatische und

politischeAnerkennungversagen.Der SACbleibt ein

illegitimes Organ der Putschisten und repräsentiert

in keinerWeise die Zivilbevölkerung Myanmars.

• Das so genannte “Committee Representing the

Pyidaungsu Hluttaw” (CRPH) als legitime Volksver-

tretung anzuerkennen und zu unterstützen.

• Gezielte Sanktionen gegen dasMilitär und hochran-

gige Offiziere verhängen. Breite Sanktionen haben

sich als ineffektiv undnachteilig für die Bevölkerung

erwiesen.

• Aktiv mit NGOs zusammenarbeiten, die sich vor Ort

für den Schutz demokratischer Rechte einsetzen.

• DenRückzugder deutschen Entwicklungshilfe über-

denken und die für die Zusammenarbeit mit der Re-

gierung reserviertenMittel in dieUnterstützungder

Zivilgesellschaft umleiten.

• Einen schnellen Weg für politisches Asyl für Dissi-

dent*innen aus Myanmar anbieten.

• Lobbyarbeit für eine Emergency Special Session der

UN-Generalversammlung einleiten, um die Vetos

von China und Russland im Sicherheitsrat zu umge-

hen und so eine stärkere Verurteilung des Putsches

in Myanmar erreichen.

 

Begründung

Seit die Armee, geführt vom Oberbefehlshaber Min Aung
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Hlaing, am 1. Februar in einem Staatsstreich die Macht an

sich riss, hören die Proteste in ganz Myanmar nicht auf.

Die Demonstrant*innen fordern die Anerkennung der Par-

lamentswahlen von November 2020, bei denen die Natio-

nal League for Democracy (NLD) mehr als 80 Prozent der

Stimmen erhalten hat. Sie fordern die Freilassung der fast

700 politischen Gefangenen, die seit dem Putsch in Haft

geraten sind. Viele organisieren sich in der „Bewegung

des zivilen Ungehorsams“ (Civil DisobedienceMovement,

kurz CDM), der neben normalen Bürger*innen Myanmars

auch viele Staatsangestellte und sogar einige Polizist*in-

nen auch angehören. Mittlerweile ist klar geworden, dass

das Militär denWeg der brutalen Repression und Nieder-

schlagungder Proteste eingeschlagenhat, dies hat bereits

Dutzende von Leben gekostet. Deutschland und die Euro-

päische Union haben stets eine besondere Rolle in der de-

mokratischenÖffnungMyanmars eingenommenund seit

2011 die Demokratie in Myanmar gestützt. Die Hoffnun-

gen und Appelle der Protestierenden richten sich nun ex-

plizit und direkt auch an die Bundesrepublik.

Antrag 89/I/2021

FA I - Internationale Politik, Frieden und Entwicklung

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Solidarität mit Belarus jetzt!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
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20
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22
23
24
25

DemokratischenWandel unterstützen–Druck aufMacht-

haber erhöhen – Zivilgesellschaftlichen Austausch stär-

ken

Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundes-

regierung, der Landesregierung sowie die SPD-

Bundestagsfraktion werden dazu aufgefordert, ihre

Solidarität und ihren Beistand mit der Demokratiebe-

wegung in Belarus zu erklären und nach Monaten nicht

enden wollender Unterdrückung und Repression mit den

folgenden kurz-, mittel und langfristigen Maßnahmen

den demokratischen Wandel in Belarus zu unterstützen,

den Druck auf den Machthaber in Minsk zu erhöhen

und die Zivilgesellschaft durch Austausch zwischen

Deutschland und Belarus zu stärken.

 

Seit denPräsidentschaftswahlen am9.August 2020 ist die

Gewalt gegenüber friedlichen Demonstrierenden eska-

liert. Eine Verbesserung der Lage ist nicht in Sicht. Die be-

larussische Demokratiebewegung braucht deshalb mehr

denn je unsere Solidarität.

 

Wir fordern deshalb die sozialdemokratischen Mitglieder

der Bundesregierung, der Landesregierung sowie die SPD-

Bundestagsfraktion konkret dazu auf:

1. Die Freilassung aller politischen Gefangen, ein so-
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fortiges Ende der Gewalt sowie faire und freie Neu-

wahlen zu fordern

2. Die Dokumentation und Strafverfolgung von Men-

schenrechtsverletzungen sicherzustellen

3. Eine ernstzunehmende Verfassungsreform unter

Beteiligung aller politischen Akteure, insbesondere

der Demokratiebewegung, zu fordern und an Russ-

land zu appellieren, einen inklusiven politischen

Prozess zuzulassen

4. Sich einzusetzen für personenbezogene Sanktionen

gegen Verantwortliche auch aus den mittleren und

unteren Führungsebenen des Justiz- und Sicher-

heitsapparat sowie gegenweitere Unternehmen im

Besitz von regimetreuen Oligarchen

5. Humanitäre Visa, Visaerleichterungen und mittel-

fristig eine Visaliberalisierung, insbesondere für Ak-

tivist*innen, die vor Repressalien fliehen, durchzu-

setzen

6. Eng zu kooperieren mit Oppositionsstrukturen (z.B.

Koordinierungsrat)

7. Austauschprogramme, Beratung und Unterstüt-

zung für Gewerkschafter*innen, Streikkomitees und

streikende Arbeiter*innen aufzusetzen, zum Bei-

spiel in Form von Partnerschaften und Zuschüssen

für belarussische Streikfonds

8. Die Einrichtung eines “Belarusischen Hauses” in

Berlin zu initiieren zur Förderung zivilgesellschaft-

licher Strukturen im Exil sowie zur Stärkung des

deutsch-belarussischen kulturellen Austausches

9. Stipendien- und Förderprogramme für verfolgte

Menschenrechtsaktivist*innen und Vertreter*innen

vonNROs zu unterstützen, insbesondere für Frauen.

 

Begründung

Die Forderung nach Freiheit, körperlicher Unversehrt-

heit und Selbstbestimmung ist ein Grundrecht der

belarusischen Bürger*innen, garantiert durch die

Schlussakte von Helsinki, die Charta von Paris, die UN-

Menschenrechtskonvention und die darauf aufbauenden

völkerrechtlichen Verträge. Seit den Präsidentschafts-

wahlen am 9. August 2020 – die weder fair noch frei

durchgeführt worden sind – ist die friedliche Demokra-

tiebewegung brutaler Repression und systematischen

Menschenrechtsverletzungen durch Sicherheitskräf-

te ausgesetzt.[1] Über 25.000 Protestierende wurden

inhaftiert und müssen Folter, Erniedrigungen sowie

Ansteckungsgefahr durch COVID-19 in den überfüllten

Gefängnissen ertragen. Währenddessen wurden Füh-

rungsfiguren der Protestbewegung zur Flucht ins Ausland

gezwungen oder inhaftiert. Freie Gewerkschaften und

streikende Arbeiter*innen werden  mit Kündigungen

und Verhaftungen unter Druck gesetzt. Trotzdem setzen

weiterhin belarusische Bürger*innen die Demonstra-

tionen zu Tausenden friedlich fort. Dabei haben vor
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allem belarusische Frauen großen Mut bewiesen und die

Proteste getragen. Diese Zustände in der unmittelbaren

Nachbarschaft der EU – in einem Mitgliedsland der OSZE

sowie der Östlichen Partnerschaft – sind inakzeptabel.

 

Auch wenn Lukaschenka weder in der eigenen Bevölke-

rung noch international Legitimität genießt, hält er sich

durch Repressionen und einen noch immer überwiegend

loyalen Sicherheitsapparat weiterhin an der Macht nach

26 Jahren. Seit Monaten ist keine Verbesserung, sondern

eine Verschlimmerung der Lage in Belarus festzustellen.

Dahermüssen jetztWegegefundenwerdenausder politi-

schen Blockade heraus und in Richtung politischer Verän-

derung: DemokratischenWandel unterstützen, Druck auf

Machthaber erhöhen, Zivilgesellschaft durch Austausch

und gezielte Unterstützung stärken.

 

Die Freilassung aller politischen Gefangen, aller anderen

zu Unrecht Inhaftierten, ein sofortiges Ende der Gewalt

sowie faire und freie Neuwahlen sind die wichtigsten

Schritte in Richtung eines politischen Prozesses in Bela-

rus. Zur Aufarbeitung schwerwiegender Straftaten ist dar-

über hinaus die Einrichtung eines Untersuchungsmecha-

nismus nötig, der Menschenrechtsverletzungen gerichts-

fest dokumentiert (durch eine unabhängige Menschen-

rechtsorganisation) und eine spätere Strafverfolgung er-

möglicht, um die Verantwortlichen für ihre Handlungen

zur Rechenschaft zu ziehen.

 

Die Bundesregierung und ihre sozialdemokratischen Mit-

glieder sollten sich gemeinsam mit ihren europäischen

Partnern, insbesondere den baltischen Staaten, Polen und

Frankreich, für eine ernstzunehmendeVerfassungsreform

undGewaltenteilung imLandeinsetzenunter Beteiligung

aller politischen Akteure, insbesondere der Demokratie-

bewegung, und eine EU/OSZE-Vermittlungsmission wei-

terhin anbieten. Ein inszenierter Dialog, etwa durch die

für Februar anberaumte “allbelarusische Volksversamm-

lung” darf kein Ersatz für einen ernsthaften und tat-

sächlich inklusivenDialog auf Augenhöhe sein. Besonders

wichtig sind deshalb auch transparente Registrierungs-

möglichkeiten für ParteienundGewerkschaften. Russland

kommt dabei eine Schlüsselrolle zu als wichtigster Ver-

bündeter Belarus’.Moskau sollte das Selbstbestimmungs-

recht der Belarusen akzeptieren und einen inklusiven poli-

tischen Prozess zulassen, auch aus eigenem Interesse: An-

sonsten läuft Russland Gefahr, die bisher positiv einge-

stellte belarusische Bevölkerung zu entfremden, wie die

bereits jetzt sinkende Zustimmung deutlich macht. Dies

wäre erst Recht der Fall bei einer verdeckten oder offe-

nen Einflussnahme Russlands oder der Integration Bela-

rus’ in russische staatliche Strukturen. Beides könnte von

Deutschland und der EU nicht akzeptiert werden. Statt-

dessen bietet sich Potential zur Zusammenarbeit inner-

halb der OSZEmit Blick auf Belarus, um eine erneute geo-
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politische Konfrontation zu vermeiden: Denn bei den Pro-

testen in Belarus geht es nicht um die Zugehörigkeit zum

Westen oder zu Russland, sondern alleinig umdie Freiheit

und das Selbstbestimmungsrecht der Belarusinnen und

Belarusen.

 

Angesichts der anhaltenden und eskalierenden Gewalt

sollten die bisherigen von der EU verhängten Sanktions-

pakete gegen die Führungselite erweitert werden um

Sanktionen gegen Verantwortliche aus denmittleren und

unteren  Führungsebenen des Justiz- und Sicherheitsap-

parats, ebenso aufweitereUnternehmen imBesitz von re-

gimetreuen Oligarchen, die Machthaber Lukaschenka un-

terstützen. Auch sektorale Sanktionen sowie Sanktionen

gegen Staatsunternehmen können in Betracht gezogen

werden,müssen jedoch sorgfältig abgewogenwerden, da

sie zu größerer Abhängigkeit von Russland führen und die

Bevölkerung treffen können.[2] Deutsche und internatio-

nale Unternehmenmüssen dazu aufgefordert werden die

Zusammenarbeitmit belarusischenUnternehmen, die für

Repressalien verantwortlich sind, zu überprüfen.

 

Die Bundesregierung muss sich schließlich für humani-

täre Visa, weitere Visaerleichterungen, insbesondere für

AktivistInnen, die vor Repressalien fliehen, undmittelfris-

tig eine Schengen-Visaliberalisierung einsetzen. Darüber

hinaus benötigen die im Exil Lebenden Unterstützung bei

Sprachkursen, Arbeitsmöglichkeiten und Unterkunft. Die

Glaubwürdigkeit der deutschen und europäischen politi-

schen Unterstützung stützt sich außerdem auf eine enge

Kooperation mit Oppositionsstrukturen (z.B. dem Koordi-

nierungsrat und der Anti-Krisen-Administration).

Auf Anstoß der Bundestagsresolution “Belarus – Politische

Gefangene freilassen, freie und faire Neuwahlen ermögli-

chen, Zivilgesellschaft stärken und Verfassungsreform in-

itiieren” ist es außerdem sinnvoll, neue Initiativen zur di-

rekten und sofortigen Unterstützung der streikende Ar-

beiter*innen in Belarus aufzusetzen, in Form von Part-

nerschaften und Austauschprogrammen zwischen deut-

schen und freien belarusischen Gewerkschaften, enge Be-

ratung mit Streikkomitees und Zuschüsse für Streikfonds

oder die Gründung eines eigenen Fonds.

 

In Berlin besteht die Notwendigkeit, angemessene Räum-

lichkeiten für bestehende belarusische zivilgesellschaft-

liche Organisationen und Strukturen im Exil zur Verfü-

gung zu stellen.Das soll in der Einrichtungeines “Belarusi-

schen Hauses” münden, eine kulturelle und gesellschaft-

liche Institution mit doppelter Zielsetzung: Räumlichkei-

ten für zivilgesellschaftliche Nichtregierungsorganisatio-

nen (NROs) zu schaffen und die Stärkung des deutsch-

belarusischen kulturellen Austausches sowie die Wahr-

nehmung belarusischer Kultur in Deutschland.

 

Zur Bildung eines langfristigen zivilgesellschaftlichen
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Austausches gehören auch Stipendien- und Förderpro-

gramme für verfolgte MenschenrechtsaktivistInnen und

VertreterInnen von NROs, insbesondere für Frauen, die ei-

nen großen Beitrag für die Demokratiebewegung in Be-

larus leisten. Das gleiche gilt für Studierende und aka-

demisches Personal, wie zum Teil schon im Nachgang

zur Bundestagsresolution umgesetzt, sowie für medizini-

sches Personal, unabhängige Medienschaffende und Un-

ternehmer (insbesondereausder IT-Branche).Hierfür soll-

te die finanzielle Unterstützung ausgeweitet werden.

 

Antrag 90/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt (Konsens)

Konsequente Haltung gegen das russische Regime jetzt!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Nicht erst seit der Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej

Nawalny hat der Kreml seine Brutalität gezeigt. Die Lis-

te der vergifteten, getöteten, bedrohten, verhafteten und

ins Exil getriebenen Kreml-Kritiker*innen und Menschen-

rechtsbrüche ist lang. Dennoch handelt das russische Re-

gime brutaler denn je. Dies wird nicht zuletzt auch durch

die zahlreichen Inhaftierungen und die massive und re-

pressive Polizeigewalt als Reaktion auf regierungskriti-

sche Proteste nach der Verurteilung Nawalnys sichtbar.

Nach der Veröffentlichung von regierungskritischem Ma-

terial durch Nawalny, welches erstmalig auch Putin direkt

angreift und seine luxuriösen Lebensumstände offenlegt,

regte sich vor allem bei vielen jungen Menschen in Russ-

land die Empörung und der Wunsch nach mehr Mitbe-

stimmung in der Politik. Als Antwort kennt der Kreml nur

eine noch härtere Repression durch den Staat. Proteste

werden verboten und die Teilnahme an nicht genehmig-

ten Protesten wird hoch bestraft.

 

Die personenbezogenen Sanktionen durch die Bundes-

regierung und weitere Staaten der Europäischen Uni-

on sowie der Weltgemeinschaft sind nicht ausreichend,

um Russlands Regime zu einer Abkehr von der staatli-

chen Repression und Verletzung von Menschenrechten,

geschweige denn zu einem Kurswechsel zu bewegen. Der

Kreml hat durch die neusten Ereignisse wiederholt ge-

zeigt, zuwelchenMaßnahmen er bereit ist, wenn sichWi-

derstand gegen Putin und seine Gefolgschaft in der russi-

schen Bevölkerung rührt.

 

Wir unterstützen das StrebennachDemokratie undBetei-

ligung durch die russische Bevölkerung, unabhängig da-

von, dass einzelne Kritiker*innen wie Nawalny auch kri-

tisch zu betrachten sind. Nur durch freie, gleiche und de-

mokratischeWahlenkannechtePartizipationerreichtund
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Menschenrechtedurchgesetztwerden.Dass das russische

Regime ohne weitere große Konsequenzen Attentate auf

Bürger*innen im In- und Ausland verüben kann, ist nicht

hinnehmbar. Ein Kurs des „Weiter so“ gegenüber dem rus-

sischen Regime reicht gegen einenMachthaber Putin, der

nur die Sprache des Geldes und der Macht versteht, nicht

aus. Worten müssen Taten folgen! Die Bundesregierung

unddie Regierungskoalitionunter der Beteiligungder SPD

müssen entschieden für Menschenrechte einstehen und

diese aktiv verteidigen.

 

Wir fordern die SPD-Bundestagsfraktion sowie die Mit-

glieder der Bundesregierung auf, sich klar gegen dieMen-

schenrechtsverletzungen durch den Kreml zu positionie-

ren und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln wei-

tere entsprechende Maßnahmen zur Sanktionierung wie

durch eine Nicht-Inbetriebnahme der Gaspipeline Nord

Stream 2 einzuleiten, die aber nicht die Zivilbevölkerung

wirtschaftlich treffen soll, sondern sich an die Machtha-

ber*innen richtet. Dabei dürfenwirtschaftliche Interessen

nicht zumMittelpunkt der Debatte werden, sonst drohen

Deutschland und die Europäische Union zu Mittätern zu

werden.

Antrag 91/I/2021

Abt. 06/10 Dahlem (Steglitz-Zehlendorf)

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA I - Internationale Politik, Frieden und

Entwicklung (Konsens)

Freilassung

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Die SPD fordert ein rechtstaatliches Verfahren und die so-

fortige Freilassung von Julian Assange!

 

Wir werden unseren Mitgliedern als eine Quelle die „An-

stalt“ vom 29. September zukommen lassen.

Begründung

Mit der Veröffentlichung der Wikileaks-Dokument von

Chelsea Manning hat Julian Assange unglaubliche 

Geheim-Fakten veröffentlicht. Whistleblowing ist  unse-

rer Meinung nach kein Geheimnisverrat, sondern aktive

Friedenspolitik.

 

Dem Auslieferungsantrag aus Schweden entzog sich

Assange durch seine jahrelange Flucht in die Botschaft

von Guatemala.  Begründung für den Auslieferungsver-

trag waren Vergewaltigungsvorwürfe. Diese bestehen

nicht mehr. Jetzt wird seit Monaten in London der Auslie-

ferungsantrag an die USA verhandelt. Das Verfahren ver-

läuft  menschenunwürdig, Assangewird in Einzelhaft iso-

liert.

 

Seit Jahren wollten wir uns nicht  mit ihm solidarisieren,
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der sexuelle Mißbrauchsvorwurf stand im Raum.  Jetzt

geht es umMeinungsfreiheit und Menschenrechte.
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Justiz

Antrag 43/I/2021

ASJ Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Gerichtsvollzieherschutzgesetz

1
2
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8
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Die SPD Fraktion des Deutschen Bundestages und die

Landesregierungen mit sozialdemokratischer Beteiligung

werden aufgefordert, darauf hinzuwirken, dass aus dem

Gesetzentwurf für ein Gerichtsvollzieherschutzgesetz

(GvSchuG) die Regelung, nach der die für die Ausübung

der Erwerbstätigkeit eines selbständigen Schuldners

nötigen Sachen in die Insolvenzmasse fallen, nicht Gesetz

wird.

 

Artikel 2 Ziffer 1 (Änderungder Insolvenzordnung) des Ent-

wurfes des Gesetzes zur Verbesserung des Schutzes von

Gerichtsvollziehern vor Gewalt sowie zur Änderung wei-

terer zwangsvollstreckungsrechtlicher Vorschriften (Gv-

SchuG – Bundesratsdrucksache 62/21) sollte entfallen.

Begründung

Die Bundesregierung hat dem Bundestag und dem Bun-

desrat den Entwurf des o.a. Gesetzes zugeleitet. Damit

soll nicht nur der Schutz von Gerichtsvollziehern geregelt

werden, sondern es werden auch Fragen der Zwangsvoll-

streckung und des Insolvenzrechts aufgegriffen.

 

Mit Art. 1 Nr. 6 des Entwurfes (S. 6, 7) soll § 811 der Zivilpro-

zessordnung (ZPO) neu gefasst werden. In § 811 Nummer

1 ZPO der Entwurfsfassung heißt es:

 

„Nicht der Pfändung unterliegen

1. Sachen, die der Schuldner oder eine Person, mit der

er in einemgemeinsamenHaushalt zusammenlebt,

benötigt

2. a) …

3. b) für dieAusübungeiner Erwerbstätigkeit oder eine

damit in Zusammenhang stehende Aus- oder Fort-

bildung;“

 

Durch diese begrüßenswerte Neuregelung, die das gel-

tende Recht fortschreibt,wird u.a. Selbstständigen das für

ihre Erwerbstätigkeit Notwendige belassen, um eine Fort-

führung des Betriebes und dadurch eine Gläubigerbefrie-

digung zu ermöglichen. So kann bei einem selbständigen

Handwerksunternehmer alles, was er zur Berufsfortfüh-

rung an Handwerkszeug und etwa an Transportmitteln

benötigt, nicht gepfändet werden. Damit sollen nach Be-

gründung des Gesetzes auch die Gläubigerinteressen be-

rücksichtigt und die öffentlichen Kassen vor Inanspruch-

nahme von staatlichen Leistungen geschützt werden.
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Dies gilt für die Einzelzwangsvollstreckung. Für den Insol-

venzfall sieht der die Insolvenzordnung (InsO) ändernde

Art. 2 unter Nr. 1 des Entwurfs (S. 9) dagegen eine Ände-

rung in § 36 Absatz 2 Nummer 2 vor, der zufolge neu ab-

weichend von § 811 Abs. 1 Nr. 1 b ZPO auch alle Sachen, die

der selbstständige Insolvenzschuldner zur Erwerbsaus-

übung benötigt, in die Insolvenzmasse fallen und damit

ihm nicht mehr zu Erwerbszwecken zur Verfügung ste-

hen. Einem selbständigen Handwerksunternehmer wür-

den damit seineHandwerks- und betrieblichenTransport-

mittel entzogen und ihm damit eine weitere Erwerbsaus-

übung praktisch unmöglich gemacht. Nach der Begrün-

dung soll so eine Weiterführung des schuldnerischen Be-

triebes und ggf. eine Veräußerung durch den Insolvenz-

verwalter erleichtert und es sollen die Befriedigungsaus-

sichten der Gläubiger verbessert werden.

 

Richtig daran ist, dass ein Betriebsübergang nach § 613a

BGB oft davon abhängt, ob auch die Betriebsmittel über-

gehen. Allerdings bezieht sich der Pfändungsschutz nur

auf die persönlichen Arbeitsmittel, nicht auf das, was ei-

nen Betrieb als Organisation ausmacht und die dafür vor-

gehaltenen Finanzmittel. Durch eine Austauschpfändung

können zudem -wie bisher-  wertvolle, teure und wichti-

geMaschinen imBetrieb belassen undmit veräußertwer-

den, während dem Insolvenzschuldner dafür einfachere,

für persönliche Arbeit ausreichende Gegenstände über-

lassen werden. Für Gesellschaften und juristische Perso-

nen als solche sind Betriebsmittel ohnehin nicht über

den Pfändungsschutz gesichert, sondern nur insoweit als

vermittelt über sie ein Gesellschafter oder Geschäftsfüh-

rer persönliche Arbeit erbringt. Dass durch die Neurege-

lungmehrBetriebsübergänge zustande kommenals ohne

sie, ist höchst fraglich, ein arbeitsplatzschützender Effekt

nicht ersichtlich.

 

Nicht thematisiert wird außerdem, ob damit ein Eingriff

in die Berufsfreiheit des Schuldners aus Art. 12 Absatz 1

Satz1 des Grundgesetzes (GG) ggf. auch eine unzulässi-

ge Ungleichbehandlung von Schuldnern im Falle der Ein-

zelzwangsvollstreckung und in der Insolvenz (Art. 3 Abs.

1 GG) verbunden ist. Zudem ist ein Eingriff in das verfas-

sungsrechtlich geschützte Existenzminimum des Schuld-

ners möglich. Jedenfalls ist nicht bedacht, wie das Grund-

recht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Exis-

tenzminimums auch des selbstständigen Schuldners ge-

wahrt wird. In der Konsequenzwäre die Fortsetzung einer

selbstständigenTätigkeit aufgrund persönlicher Arbeit im

Insolvenzverfahren kaum mehr möglich. Das ist schwer-

lich mit verfassungsrechtlichen Vorgaben zu vereinbaren

und nicht durch die Interessen der Gläubiger zu rechtfer-

tigen.

 

Zwar kannder Insolvenzverwalter auchnachdemEntwurf

Gegenstände aus der Masse freigeben mit dem Ziel, dem
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Schuldner eineWeiterarbeit zu ermöglichen, deren Ertrag

so in die Masse fällt, als wäre der Schuldner ein ange-

messenesDienstverhältnis eingegangen. Üblich ist es, da-

für Gegenleistungen des Schuldners zu verlangen. Diese

Möglichkeit hängt damit sowohl von einem entsprechen-

den Willen des Insolvenzverwalters als auch von den fi-

nanziellen Möglichkeiten des Schuldners ab.

 

Auch wird nicht die Auswirkung auf öffentliche Kassen

durch den Entzug der Erwerbsmittel in der Insolvenz be-

rücksichtigt. Wer nicht mehr arbeiten kann, ist auf Sozial-

leistungen angewiesen.

 

Gerade kleinere Betriebe, die als Einzelunternehmen be-

trieben werden, verfügen allenfalls über eigene Betriebs-

mittel, die in der Verwertung möglicherweise sogar we-

niger Ertrag als eine Weiterführung des Betriebes brin-

gen. Bei höherwertigen Betriebsmitteln (Arztpraxis) wer-

den diese in der Regel geleast und damit ohnehin demZu-

griff durch den Insolvenzverwalter entzogen sein.

 

Die neuen, verfassungsrechtlich bedenklichen Eingriffe in

die Rechte des Schuldners im Insolvenzverfahren können

nicht hingenommen werden. Dementsprechend ist die

geplante Einschränkung in § 36 Absatz 2 Nummer 2 InsO

zu streichen.
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Antrag 92/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Zentrales Mahnmal mit Dokumentationszentrum in Berlin zur Aufarbeitung deutscher Kolonialverbrechen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Die deutschen Kolonialverbrechen haben unzählige Op-

fer gefordert. Allein bei den Völkermorden an den Here-

ro und Nama, Damara und San verloren schätzungswei-

se 80.000 Menschen ihr Leben. An sie erinnert bisher ein-

zig eine Gedenktafel auf demNeuen Garnisonsfriedhof in

Berlin-Neukölln, neben einem großen Stein aus dem Jahr

1907, welcher den Soldaten der deutschen „Schutztrup-

pen“ gedenkt, die „am Feldzuge in Südwestafrika freiwil-

lig teilnahmen und den Heldentod starben“.

 

Diese Verbrechenwurden bisher nicht ausreichend aufge-

arbeitet, wie das Beispiel der Gedenktafel deutlich zeigt.

In Berlin tragen Straßennamen zudem weiterhin die Na-

men deutscher Kolonialherren und in Museen befinden

sich historische Objekte, deren genaue Herkunft unge-

klärt ist und die vermutlich widerrechtlich in den deut-

schen Kolonien entwendet wurden. In deutschen Schu-

len kommt die deutsche Kolonialvergangenheit höchs-

tens als Nebensatz vor. Veränderungen geschehen hin-

gegen nur schleppend, was die vor kurzem beschlossene

Umbenennung der M*- Straße zeigt. Bevor solche Verän-

derungen in Bewegung kommen, bedarf es meist erst ei-

ne Zivilgesellschaft die dies hart erkämpft. Doch wie ge-

lingt es, ein stärkeres Bewusstsein für unsere Vergangen-

heit zu schaffen, wie schaffen wir es gegen das Vergessen

anzuarbeiten und Verantwortung zu übernehmen?

 

Kurz gesagt: Durch Aufklärung und aktiver Erinnerungs-

arbeit. Wichtige Bausteine für Aufklärungsarbeit stellen

neben Schulen undUniversitäten auch Lern- und Gedenk-

stätten dar. Gedenkstätten, die zum einen durch For-

schung eine stärkere thematische Sichtweise in die Lehre

bringen und zum anderen innerhalb der Gesellschaft Auf-

klärungsarbeit leisten und einen Erinnerungsort für alle

Nachfahren von Ermordeten oder Ausgebeuteten schaf-

fen, die nun in Deutschland leben oder zu Besuch kom-

men.Natürlich reichenGedenkstättenundMahnmäler al-

leine nicht aus, es bedarf einer ganzen Reihe von Maß-

nahmen, damit sich unsere Gesellschaft der vergangenen

Taten und der daraus resultierenden Verantwortung be-

wusst wird. Doch sind Gedenkstätten wie auchMahnmä-

ler dabei ein wichtiger Motor und Begleiter.

 

Dabei ist es unbegreiflich, dass es innerhalb Europas

noch keine große Gedenkstätte zu den Kolonialverbre-

chen gibt. Gerade in Berlin, der ehemaligen Kolonialme-

tropole, prägen koloniale Orte das Stadtbild. Schon im 17.

Jahrhundert spielte Berlin als Haupt- und Residenzstadt
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Brandenburgs, von seinem Stützpunkt Groß Friedrichs-

burg im heutigen Ghana aus, eine entscheidende Rolle im

transatlantischen Versklavungshandel. 

 

Als Hauptstadt des Deutschen Reiches und Veranstal-

tungsort der sogenannten „Kongo- Konferenz“ von

1884/85 stand die Stadt zudem im Zentrum europäi-

scher Großmachtsträume, bei der die Aufteilung des

afrikanischen Kontinents zwischen den Weltmächten

ausgehandelt wurde und deren Auswirkungen noch

heute den Alltag prägen. Weshalb es nicht nur rich-

tig und wichtig wäre, sondern es zudem notwendig

macht, eine Gedenkstätte sowie ein Mahnmal für die

Kolonialverbrechen Deutschlands in Berlin zu errichten.

 

Wir erhoffen uns von eines solchen Mahnmals mit Do-

kumentationszentrum, dass es als Anstoß für eine (bis-

her verpasste) Aufarbeitung deutscher Kolonialverbre-

chen dient und das Thema in die Gesellschaft trägt. Das

koloniale Erbe Deutschlands muss ebenso Teil deutscher

Erinnerungskultur werden, wie es beispielsweise die NS-

Vergangenheit ist.

 

Die Art und Weise, wie wir mit der Vergangenheit umge-

hen, hat eine starke Auswirkung auf die Gegenwart und

Zukunft. Das deutsche Afrika-Bild ist nach wie vor von ko-

lonialistischen Klischees geprägt. Wie wenig Beachtung

Afrika als zweitgrößter Kontinent mit über eine Milliarde

Menschen in den deutschenMedien, Schulen und Öffent-

lichkeit spielt, ist auch darauf zurückzuführen.

 

Der gegenwärtige Rassismus in unserer Gesellschaft er-

mahnt uns, bisherige Ansätze zum Umgang mit unse-

rer Geschichte, insbesondere der deutschen Kolonialzeit,

zu überdenken.

 

Deshalb fordernwir, dass sichunsereMitglieder desAbge-

ordnetenhauses,wie die Senatsverwaltung für Kultur und

Europa sowie unsereMitglieder des Deutschen Bundesta-

ges umgehend für die Errichtung einer zentralen Gedenk-

stätte bzw. eines zentralen Mahnmals, inkl. eines Lernor-

tes und Dokumentationszentrums, der über die koloniale

Verstrickungen Deutschlands informiert und an die Op-

fer deutscher Kolonialverbrechen erinnert, in Berlin ein-

setzen.Weiterhin fordernwir diese auf, Gelder sowie Auf-

trägedafürbereitstellen.Dabei sollmit Berliner Initiativen

und Verbände wie bspw. Decolonize Berlin zusammenge-

arbeitetwerdenund indie Prozesse miteingebundenwer-

den.
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Antrag 93/I/2021

KDV Friedrichshain-Kreuzberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Zentrales Mahnmal mit Dokumentationszentrum in Berlin zur Aufarbeitung deutscher Kolonialverbrechen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Wir fordern ein Mahnmal mit Dokumentationszentrum

für dieOpfer deutscher Kolonialverbrechen, das sich an ei-

nem zentralen Ort in Berlin befinden soll.

 

Die deutschen Kolonialverbrechen haben unzählige Op-

fer gefordert. Allein bei den Völkermorden an den Here-

ro und Nama, Damara und San verloren schätzungswei-

se 80.000Menschen ihr Leben. An sie erinnert bisher ein-

zig eine Gedenktafel auf demNeuenGarnisonsfriedhof in

Berlin-Neukölln, neben einem großen Stein aus dem Jahr

1907, welcher den Soldaten der deutschen „Schutztrup-

pen“ gedenkt, die „am Feldzuge in Südwestafrika freiwil-

lig teilnahmen und den Heldentod starben“.

 

Diese Verbrechenwurden bisher nicht ausreichend aufge-

arbeitet, wie das Beispiel der Gedenktafel deutlich zeigt.

In Berlin tragen Straßennamen zudem weiterhin die Na-

men deutscher Kolonialherren und in Museen befinden

sich historische Objekte, deren genaue Herkunft unge-

klärt ist und die vermutlich widerrechtlich in den deut-

schen Kolonien entwendet wurden. In deutschen Schulen

kommtdie deutscheKolonialvergangenheit höchstens als

Nebensatz vor.

 

Berlin hat für das koloniale Erbe Deutschlands nicht nur

als Hauptstadt eine besondere Bedeutung: Hier fand zwi-

schen dem 15. November 1884 bis zum 26. Februar 1885

die sogenannte „Kongo-Konferenz“ statt, bei der die Auf-

teilung des afrikanischen Kontinents zwischen den Welt-

mächten ausgehandelt wurde.

 

Wir erhoffen uns von einem solchen Mahnmal mit Do-

kumentationszentrum, dass es als Anstoß für eine (bis-

her verpasste) Aufarbeitung deutscher Kolonialverbre-

chen dient und das Thema in die Gesellschaft trägt. Das

koloniale Erbe Deutschlands muss ebenso Teil deutscher

Erinnerungskultur werden, wie es beispielsweise die NS-

Vergangenheit ist.

 

Die Art und Weise, wie wir mit der Vergangenheit umge-

hen, hat eine starke Auswirkung auf die Gegenwart und

Zukunft. Das deutsche Afrika-Bild ist nach wie vor von ko-

lonialistischen Klischees geprägt. Wie wenig Beachtung

Afrika als zweitgrößter Kontinent mit über eine Milliarde

Menschen in den deutschenMedien, Schulen und Öffent-

lichkeit spielt, ist auch darauf zurückzuführen.

 

Der gegenwärtige Rassismus in unserer Gesellschaft er-

mahnt uns, bisherige Ansätze zum Umgang mit unserer

Geschichte, insbesondere der deutschen Kolonialzeit, zu
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51 überdenken.

Antrag 94/I/2021

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA V - Stadt desWissens, FA XII Kulturpo-

litik (Konsens)

Dekolonisierung der staatlichen Museen, Sammlungen und Kunsthallen bundesweit voranbringen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Vom Humboldt Forum über das Münchener Museum

5 Kontinente bis hin zum Berliner Naturkundemuseum

– bundesweit werden Kunst- und Naturobjekte sowie

menschliche Gebeine aus den ehemaligen kolonisierten

Gesellschaften präsentiert.

 

Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des

Deutschen Bundestages und der Bundesregierung auf,

• ein Gesetz zur Restitution von Kultur, Naturgütern

und menschlichen Gebeinen zu verabschieden, das

in seinem Bekenntnis zur allgemeinen Restitution

allumfassend ist.

• jegliche Forschung an menschlichen Körpern bzw.

Körperteilen aus kolonisierten Gebieten in deut-

schenMuseums-, Universitäts- undPrivatsammlun-

gen, die nicht ihrer schnellstmöglichenRückführung

dient, zu verbieten.

 

Museumssammlungenmit kolonialen Kontextenmüssen

verstärkt auf ihre Provenienz überprüft werden und Kul-

turgüter im Fall eines unrechtmäßigen Erwerbs an die Ur-

sprungsgesellschaften restituiert werden. Daher fordern

wir, dass

• die Beweislast bei der Klärung von Provenienz zu

Lasten der aktuellen Besitzer:innen umgekehrtwer-

den muss.

• die Mittel für Provenienzforschung erhöht werden.

• die Beteiligung bei der Provenienzforschung durch

Forscher:innen aus den Herkunftsländern unter-

stützt wird.

• Kultur- und Naturobjekte, die im Zuge kolonia-

ler Unrechtsherrschaft nach Deutschland gebracht

wurden, eigentumsrechtlich an dieHerkunftsgesell-

schaften zurückübertragenoder zurRückgabeange-

boten werden.

 

AngelehntandieVerfahren für geraubteKunstgegenstän-

de während der Nationalsozialistischen Herrschaft (Wa-

shingtoner Erklärung) fordern wir:

• Das Zugänglichmachen von Archiven, auch elek-

tronisch, insbesondere für Menschen aus den Her-

kunftsgesellschaften der Exponate.

• Die Inventarisierung der in Archiven von Museen,

Sammlungen und Kunsthallen befindlichen Expo-
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45
46
47
48
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nate aus ehemaligen Kolonien und Identifikation

von geraubten Gegenständen.

• Den Aufbau eines zentralen Registers zur Erfassung

von Raub- und Beutekunst aus kolonialen Kontex-

ten.

• Die Einrichtung einer Vermittlungs- oder Schlich-

tungsstelle, die wenn keine einvernehmliche Re-

gelung zwischen Herkunftsgesellschaft und Muse-

en gefunden werden kann, eine Empfehlung aus-

spricht.

 

DesWeiteren fordern wir:

• Auch ohne Vorliegen einer Rückgabeforderungen

soll es Aufgabe der Museen sein, aktiv die Pro-

venienz ihrer Sammlungsgüter zu erforschen, auf

Vertreter:innen der Herkunftsgesellschaften zuzu-

gehen und Möglichkeiten, der bezahlten Leihgabe

oder der gemeinsamen Ausstellung anzubieten.

• Die Herkunftsgesellschaften müssen als rechtmä-

ßige Eigentümer:innen von Kultur und Naturgü-

tern anerkannt werden, die während des Kolonialis-

mus entwendet wurden. Die Herkunftsgesellschaf-

ten sollen selbst entscheiden können, ob sie diese

Objekte zurückfordern oder sie als bezahlte Leihga-

be anwestlicheMuseen überlassen oder gemeinsa-

me Ausstellungen anstreben.

• Kultur- und Naturkundemuseen müssen ein

Höchstmaß an Sammlungstransparenz bieten, in-

dem sie die betroffenen Gesellschaften informieren

und einbeziehen und mehrsprachige Online-

Inventare für Expert:innen und die interessierte

Öffentlichkeit auf der ganzenWelt bereitstellen.

• Umwandeln der Museen hin zu Lern- und Erinne-

rungsorten über ihre eigene Entstehungsgeschichte

und Verwicklungen in der Kolonialzeit und der Fol-

gen der Kolonialzeit.

• Diese Forderungen müssen insbesondere im Hin-

blick auf das Humboldt Forum mit sofortiger Wir-

kung umgesetzt werden. In Bezug auf das Hum-

boldt Forum fordern wir die sofortige Rückgabe

der durch Raub und Hehlerei erworbenen Benin-

Bronzen nach Nigeria.

• Einen zentralen sowie dezentrale Erinnerungsorte

als Gedenkstätten für die Opfer des deutschen Ko-

lonialismus und weiteren ehemaligen Kolonialme-

tropolen.

 

Begründung

Die deutsche Kolonialherrschaft über Teile Afrikas, Asi-

ens und der Pazifikregion war ein Unrechtssystem. Diese

Anerkenntnis bedeutet auch, dass Museen, Sammlungen

und Kunsthallen die rechtlichen und moralischen Rech-

te der Menschen aus den ehemaligen Kolonien an ihren

Kulturgütern anerkennen und Rückgabeprozesse unter-
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100
101
102
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104
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stützten, insbesondere in Fällen, in denen rituelle Objek-

te von zentraler Bedeutung für die Gemeinschaften ihrer

Schöpfer offensichtlich während der Kolonialzeit mit Ge-

walt oder durch Betrug entwendet wurden.

 

Das Humboldt Forum lässt in seiner jetzigen Darstel-

lungsform die Zeit des deutschen Kolonialismus unreflek-

tiert wiederaufleben. Raubkunst aus ehemaligen Koloni-

en, dessen Provenienz zum Teil nicht geklärt ist, wird prä-

sentiert. Damit das Humboldt Forum seinem erklärten

Ziel “ein Ort für Kultur und Wissenschaft, für Austausch

und Debatten” zu sein, näherkommen kann, muss es um-

fassend dekolonisiert werden.

Antrag 95/I/2021

FA I - Internationale Politik, Frieden und Entwicklung

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA V - Stadt desWissens, FA XII Kulturpo-

litik (Konsens)

Dekolonisierung der staatlichen Museen, Sammlungen und Kunsthallen bundesweit voranbringen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Vom Humboldt Forum über das Münchener Museum

5 Kontinente bis hin zum Berliner Naturkundemuseum

- bundesweit werden Kunst- und Naturobjekte sowie

menschliche Gebeine aus den ehemaligen kolonisierten

Gesellschaften präsentiert.

 

Wir fordern,

• ein Gesetz zur Restitution von Kultur, Naturgütern

und menschlichen Gebeinen zu verabschieden, das

in seinem Bekenntnis zur allgemeinen Restitution

allumfassend ist.

• jegliche Forschung an menschlichen Körpern bzw.

Körperteilen aus kolonisierten Gebieten in deut-

schenMuseums-, Universitäts- undPrivatsammlun-

gen, die nicht ihrer schnellstmöglichenRückführung

dient, zu verbieten.

 

Museumssammlungenmit kolonialen Kontextenmüssen

verstärkt auf ihre Provenienz überprüft werden und Kul-

turgüter im Fall eines unrechtmäßigen Erwerbs an die Ur-

sprungsgesellschaften restituiert werden. Daher fordern

wir, dass

 

• die Beweislast bei der Klärung von Provenienz zu

Lasten der aktuellen Besitzer:innen umgekehrtwer-

den muss.

• die Mittel für Provenienzforschung erhöht werden.

• die Beteiligung bei der Provenienzforschung durch

Forscher:innen aus den Herkunftsländern unter-

stützt wird.

• Kultur- und Naturobjekte, die im Zuge kolonia-

ler Unrechtsherrschaft nach Deutschland gebracht
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wurden, eigentumsrechtlich an dieHerkunftsgesell-

schaften zurückübertragenoder zurRückgabeange-

boten werden.

 

AngelehntandieVerfahren für geraubteKunstgegenstän-

de während der Nationalsozialistischen Herrschaft (Wa-

shingtoner Erklärung) fordern wir:

• Das Zugänglichmachen von Archiven, auch elek-

tronisch, insbesondere für Menschen aus den Her-

kunftsgesellschaften der Exponate.

• Die Inventarisierung der in Archiven von Museen,

Sammlungen und Kunsthallen befindlichen Expo-

nate aus ehemaligen Kolonien und Identifikation

von geraubten Gegenständen.

• Den Aufbau eines zentralen Registers zur Erfassung

von Raub- und Beutekunst aus kolonialen Kontex-

ten.

• Die Einrichtung einer Vermittlungs- oder Schlich-

tungsstelle, die wenn keine einvernehmliche Re-

gelung zwischen Herkunftsgesellschaft und Muse-

en gefunden werden kann, eine Empfehlung aus-

spricht.

 

DesWeiteren fordern wir:

• Auch ohne Vorliegen einer Rückgabeforderungen

soll es Aufgabe der Museen sein, aktiv die Pro-

venienz ihrer Sammlungsgüter zu erforschen, auf

Vertreter:innen der Herkunftsgesellschaften zuzu-

gehen und Möglichkeiten, der bezahlten Leihgabe

oder der gemeinsamen Ausstellung anzubieten.

• Die Herkunftsgesellschaften müssen als rechtmä-

ßige Eigentümer:innen von Kultur und Naturgü-

tern anerkannt werden, die während des Kolonialis-

mus entwendet wurden. Die Herkunftsgesellschaf-

ten sollen selbst entscheiden können, ob sie diese

Objekte zurückfordern oder sie als bezahlte Leihga-

be anwestlicheMuseen überlassen oder gemeinsa-

me Ausstellungen anstreben.

• Kultur- und Naturkundemuseen müssen ein

Höchstmaß an Sammlungstransparenz bieten, in-

dem sie die betroffenen Gesellschaften informieren

und einbeziehen und mehrsprachige Online-

Inventare für Expert:innen und die interessierte

Öffentlichkeit auf der ganzenWelt bereitstellen.

• Umwandeln der Museen hin zu Lern- und Erinne-

rungsorten über ihre eigene Entstehungsgeschichte

und Verwicklungen in der Kolonialzeit und der Fol-

gen der Kolonialzeit.

• Diese Forderungen müssen insbesondere im Hin-

blick auf das Humboldt Forum mit sofortiger Wir-

kung umgesetzt werden. In Bezug auf das Hum-

boldt Forum fordern wir die sofortige Rückgabe

der durch Raub und Hehlerei erworbenen Benin-

Bronzen nach Nigeria.

• Einen zentralen sowie dezentrale Erinnerungsorte
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als Gedenkstätten für die Opfer des deutschen Ko-

lonialismus und weiteren ehemaligen Kolonialme-

tropolen.

 

Begründung

Die deutsche Kolonialherrschaft über Teile Afrikas, Asi-

ens und der Pazifikregion war ein Unrechtssystem. Diese

Anerkenntnis bedeutet auch, dass Museen, Sammlungen

und Kunsthallen die rechtlichen und moralischen Rech-

te der Menschen aus den ehemaligen Kolonien an ihren

Kulturgütern anerkennen und Rückgabeprozesse unter-

stützten, insbesondere in Fällen, in denen rituelle Objek-

te von zentraler Bedeutung für die Gemeinschaften ihrer

Schöpfer offensichtlich während der Kolonialzeit mit Ge-

walt oder durch Betrug entwendet wurden.

 

Das Humboldt Forum lässt in seiner jetzigen Darstel-

lungsform die Zeit des deutschen Kolonialismus unreflek-

tiert wiederaufleben. Raubkunst aus ehemaligen Koloni-

en, dessen Provenienz zum Teil nicht geklärt ist, wird prä-

sentiert. Damit das Humboldt Forum seinem erklärten

Ziel “ein Ort für Kultur und Wissenschaft, für Austausch

und Debatten” zu sein, näherkommen kann, muss es um-

fassend dekolonisiert werden.
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Mobilität

Antrag 47/I/2020

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Zebrastreifen um Bildungseinrichtungen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Berliner Senats

mögen sich dafür einsetzen, alle Ampelüberwege, die auf

direktem Weg zwischen zwei Gebäuden derselben Uni-

versität oder derselben Schule, gleich welcher Schulart,

liegen, durch Fußgängerüberwege mit Zebrastreifen zu

ersetzen, sofern die Gebäude nicht weiter als 200 Meter

voneinander entfernt sind und sofern diesmit den Richtli-

nien für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüber-

wegen (R-FGÜ 2001) vereinbar ist.

 

Begründung

Die Zebrastreifen würden erst ein schnelles und siche-

res Vorankommen zwischen den Standorten einer Bil-

dungseinrichtung ermöglichen. Den Angehörigen einer

Bildungseinrichtung für die der Ort der Bildungseinrich-

tung ihr tägliches Umfeld ist, sollte im Straßenverkehr

Vorzug gegeben werden.

 

Das trüge auch zur notwendigen stressfreien und ange-

nehmen Atmosphäre an Bildungseinrichtungenmitmeh-

reren Gebäuden bei, die derzeit noch durch die Verkehrs-

hektik und die Bevorteiligung des Autoverkehrs gestört

wird.

LPT I-2020 - Überweisen an FA XI - Mobilität

Stellungnahme FA XI-Mobilität: Ablehnung des Antrags

 

Begründung

Fußgängerampelnwerden in der Regel anHauptverkehrs-

straßen angeordnet. Zebrastreifen dagegen im nachge-

ordneten Netz. Daraus ergibt sich, dass eine Einzelfallbe-

trachtung notwendig und keine generelle Lösungmöglich

ist. Und das unter Berücksichtigung der Bundesvorgaben

(R - FGÜ  2001), die die Erkenntnisse der Unfallforschung

berücksichtigt.

 

Beispiel: An der Straße des 17 Juni, zwischen den TU-

Instituten und dem Hauptgebäude, wäre es für die Fuß-

gänger*innen gefährlich, wenn man die LSA– Anlage

durch einen Zebrastreifen ersetzen würde.

Für das nachgeordnete Netz sind die Bezirke zuständig,

nicht der Senat.

Antrag 188/I/2020

AG 60plus Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Ablehnung (Konsens)

Änderungen in den VBB der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) veranlassen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
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15

Der Senat von Berlin, insbesondere der Finanzsenator Dr.

Mathias Kollatz als Vorsitzender der Gewährträgerver-

sammlung, wird gebeten, folgende Änderungen in den

VBB der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) zu veranlassen:

 

1. In der Tarifinformation „Einzelfahrscheine“ werden

dieWorte „Rück- und Rundfahrten ausgeschlossen“

gestrichen;

2. In der Tarifinformation „Wochen-, Monats- und Jah-

reskarten im Tarifbereich ABC werden bei der Kar-

tenart Abo 65 plus die Worte „ausschließlich im

Abonnement“ gestrichen.

3. Außerdem wird darum gebeten, die 65plus-Karte

auch preislich abgestuft getrennt jeweils für die Zo-

ne AB und BC anzubieten.

LPT I-2020 - Überweisen an FA XI - Mobilität

Stellungnahme FA XI-Mobilität: Ablehnung des Antrags

 

Begründung: 

Es wären erhebliche weitere Einnahmeeinbußen bei den

Verkehrsunternehmen zu erwarten, die ausgeglichen

werden müssten. In dieser Legislaturperiode wurden be-

reits zahlreiche Vergünstigungen für Schüler*innen und

Auszubildende sowie eine Absenkung des Sozialtickets

umgesetzt.

 

Legislative, Exekutive und VBB sind – wie im Koalitions-

vertrag vereinbart - imGespräch über Alternativen bei der

Nahverkehrsfinanzierung und bei einer weiteren Umstel-

lung von Tarifen. Die Ergebnisse sollten abgewartet wer-
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Begründung

Die SPDBerlin soll sich für Änderungen des BVG-Tarifs ein-

setzen, um die Benutzung des Berliner ÖPNV für Fahrgäs-

te über 60 Jahren zu verbessern.  DieMehrkosten für diese

Veränderungen, die mehr Senioren zu Nutzern des ÖPVN

macht, könnendurchErhöhungderBußgelder für falsches

Parken und die Erhöhung der Parkgebühren aufgefangen

werden.

den. In dem Zusammenhang wird auch noch über Tarifal-

ternativen gesprochen. Der Landesparteitag der SPD hat

im Übrigen längst das 365e Ticket beschlossen.

65plus wurde eingeführt, um Senior*innen barrierefreie,

preisgünstige Fahrten im gesamten VBB-Gebiet zu er-

möglichen.Nur imAbonnement kannkontrolliertwerden,

ob der Fahrgast 65plus ist. Es ist ein Monats- oder ein Jah-

resabo möglich.

Antrag 189/I/2020

KDVMarzahn-Hellersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme Leitantrag 01/I/2021 (Konsens)

Neue ÖPNV-Tarife für die neue Arbeitswelt
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Der Landesparteitag möge beschließen:

 

1. Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeord-

netenhauses, des Senats und in den Aufsichtsräten

von VBB GmbH und BVG AöR werden aufgefordert,

auf VBB und BVG dahingehend zu wirken, dass für

die neuen Formen der Arbeit (z.B. vermehrtes Ar-

beiten von zu Hause, ortsungebundenes Arbeiten,

Teilzeitarbeit etc.) noch in diesem Jahr geeignete Ta-

rifangebote, entwickelt werden, mit dem Ziel, die-

se am 1. Januar 2021 für Berlin einzuführen. Diese

neuen Tarifprodukte sollen die üblichen Tarifange-

bote vonMonats- und Jahreskarteflexibel ergänzen.

2. Für die vorgenannten Änderungen sind, wennmög-

lich, mittelfristig VBB-weite Lösungen mit Branden-

burg anzustreben. Zeichnet sich hier keine kurzfris-

tige Einigung ab, soll der Tarifbereich Berlin voran-

schreiten.

 

Begründung

Die Corona-Pandemie hat von Beginn an erhebliche Aus-

wirkungen auf die Arbeitswelt. Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer arbeiten zumTeil in einemHöchstmaß zeit-

lich flexibel, von zu Hause, ortsungebunden – und nur ge-

legentlich im Büro, im Betrieb oder der Fabrik. Mit diesem

Wandel in der Arbeitswelt änderte sich auch das Mobili-

tätsverhalten. Aus demvormals nahezu ausnahmslos täg-

lichen Pendeln zur Arbeit ist nun vermehrt eine gelegent-

liche, flexible Nutzung des ÖPNV geworden.

 

Daraus ergibt sich aus Sicht der Fahrgäste die Frage, ob

das Monats- oder Jahresabonnement noch das angemes-

sene Tarifprodukt ist, da sie, absolut gesehen, die teuers-

ten darstellen. Das Tarifsortiment des VBB-Tarifes weist

hier eine Lücke auf. Ein passendes Produkt, das der neuen

LPT I-2020 - Überweisen an FA XI - Mobilität

Stellungnahme FA XI-Mobilität: Ablehnung des Antrags

 

Begründung

Home-Office ist keine „neue Formder Arbeit“, sondern hat

bereits mit der Verbreitung des Internets begonnen. Die

Aussagen darüber, ob sich Home-Office als dauerhafte Al-

ternative etabliert, sind heute genauso widersprüchlich

wie vor mehr als 20 Jahren. In diversen Tarifverträgen ist

diese „Heimarbeit“ im Übrigen bereits seit längerem als

Anspruch verankert.

Das Firmenticket, auch „Job-Ticket“ genannt, das im

Abonnement ganz erhebliche Vergünstigungen bietet, ist

auch für im „Home Office“ Tätige eine exzellente Alterna-

tive. Esmuss endlich vomVBB und den Verkehrsbetrieben

wesentlich schneller, stärker und gezielter beworben und

umgesetzt werden.  Es ist so attraktiv, dass es sich in 11 - 15

Tagen amortisiert.

 

Sinnvoll ist der Vorschlag nur für die IC/ICE-

Fernpendler*innen. Für sie könnten Zeitkarten von

DB Fernverkehr attraktiv sein.
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Entwicklung Rechnung trägt, fehlt gegenwärtig. Die Ar-

beitswelt hat sich infolge der Seuche verändert und auch

nach der Pandemie wird sich dieser Trend nicht umkeh-

ren. Darauf müssen seitens Verkehrsverbund, Verkehrs-

unternehmen und Verkehrssenat mit neuen Tarifangebo-

ten schnellstmöglich Antworten gefunden werden, um

die Pendlerinnen und Pendler weiter für den ÖPNV zu ge-

winnenunddamit einenBeitrag für dieVerkehrswende zu

leisten und die Klimaschutzziele für den Sektor Verkehr zu

erreichen.

Antrag 190/I/2020

KDV Lichtenberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme Leitantrag 01/I/2021 (Konsens)

Für die Mobilitätswende den Mobilitätspass einführen

1
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Um bestehende Eintritts- und Nutzungsbarrieren bei

der Nutzung von neuen Mobilitätsangeboten abzubau-

en,mögen sich die SPD-Fraktion des Abgeordnetenhauses

unddie sozialdemokratischenSenatsmitglieder dafür ein-

setzen, dass ein Mobilitätspass eingeführt wird.

 

Dieser Mobilitätspass soll ohne Preiserhöhung die bishe-

rige VBB-Umweltkarte ersetzen. Hinzukommen sollen au-

tomatische Mitgliedschaften bei ausgewiesen nachhal-

tigen privaten und öffentlichen Mobilitätsdienstleistern,

die in Berlin aktiv sind. Diese müssen sich nach dem Lan-

desvergabegesetz bewerben. Hierzu gehören insbesonde-

re die Sharing-Dienstleister für Bikesharing. Die Nutzung

dieser Zusatzfunktionen kann von den Nutzern aktiv an-

gewählt werden.

 

Gegenüber allen Mitgliedsunternehmen sollen die Kun-

den nur noch anonymisiert (z.B. Kundenummer) darge-

stellt werden. Die Abrechnung erfolgt über eine zentrale

Mobilitätsagentur des Landes Berlins oder über den VBB.

Nur dort liegen alle Kundendaten vor. Damit wird es er-

möglicht, dass die in Berlin wohnenden mit nur einer An-

meldung und nur einer Karte im Portemonnaie alle Ange-

bote nutzen können. Perspektivisch ist auch eine zentrale

App denkbar. Die Kosten für die Entwicklung der techni-

schen Systeme tragen die Mitgliedsunternehmen.

 

Die Teilnahme an diesem Mobilitätspass soll für alle pri-

vaten Mobilitätsdienstleister zwingende Bedingung sein,

umdieNutzung ihrerDienste pauschal abrechnen zu kön-

nen.

 

Der Preis der Karte soll dauerhaft am Preis der VBB-

Umweltkarte gekoppelt sein. Die weiteren Angebote pri-

vater Dienstleister werden - wie aktuell auch schon – in-

dividuell entsprechend der Nutzung abgerechnet. Die pri-

LPT I-2020 - Überweisen an FA XI - Mobilität

Stellungnahme FA XI-Mobilität: Ablehnung des Antrags

 

Begründung: Die Idee, alles mit einer Karte/einem Pass

nutzen zu können, ist grundsätzlich gut. Allerdings nicht

mit einem so aufwändigen Verfahren, einem so hohen

Bearbeitungseinsatz und Zwangsmitgliedschaften. Über

Nichterhebung vonGrund- undAufnahmegebührenwäre

mit den jeweiligenUnternehmen imRahmen von vertrag-

lichen Vereinbarungen zu verhandeln (Vertragsfreiheit).

 

Zu bedenken ist außerdem, dass hochattraktive Abo-

Angebote wie das Firmenticket, auch „Jobticket“ ge-

nannt, Senior*innenticket, Sozialticket, Semesterticket,

Schüler*innen- und Azubi- sowie Semesterticket vorhan-

den sind. Sie lösen die Bedeutung der normalen Zeitkar-

te ab, da sie erheblich günstiger sind. Das sind grundsätz-

lich personengebundene Zeitkarten. Personengebundene

Zeitkarten können nicht anonymisiert werden, denn sie

sind nicht übertragbar.

 

Leihfahrräder spielen für Berliner*innen bisher keine we-

sentliche Rolle, bei über 3Millionen Fahrrädern in Berliner

Haushalten. Diese sind oft an die individuellen körperli-

chen Gegebenheiten besser angepasst. Vor allem für Tou-

rist*innen wären es mögliche Sharing Angebote (wie z. B.

bei denWiener Linien).
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vaten Dienstleister behalten die Hoheit über die Preisge-

staltung ihres eigenen Angebots mit der Einschränkung,

dass keine Grund- und Aufnahmegebühren erhoben wer-

den können.

 

Ergänzend könnte auch ein „Mobilitätspass light“ einge-

führt werden, der kostenlos ist, allerdings nicht die VBB-

Umweltkarte enthält. Auch Bonusprogramme sind denk-

bar, die eine Vielnutzung belohnen und Steuerungsmög-

lichkeiten eröffnen,wie zumBeispiel eineNutzung außer-

halb der Stoßzeiten.

Begründung

Berlin ist in den letzten Jahren das Experimentierfeld für

Sharing-Dienstleistungen im Bereich Mobilität in Europa

geworden. Gefühlt kommt jeden Monat ein neuer Anbie-

ter für Car- oder Bikesharing hinzu, andere geben wieder

auf.

 

Die zögerliche Annahme der neuen Angebote durch Au-

tobesitzer liegt auch daran, dass diese sich mit den neu-

en Möglichkeiten oft nicht auseinandersetzen, da das ei-

gene Auto ja vor der Tür steht. Bike- und insbesonde-

re E-Bike-Sharing werden nicht in Erwägung gezogen, da

schon die Anmeldeprozeduren und Anbieterauswahl als

lästig empfundenwerden. Die diversen Anmeldeprozesse

bei der Vielzahl der Anbieter stellen auch für sich genom-

men eine Einstiegshürde dar, die die Mobilitätswende

mindestens verzögert, etablierte Anbieter bevorteilt und

damit auch wettbewerbsverzerrend und monopolunter-

stützend wirkt. Hinzu kommen insbesondere bei Anbie-

tern aus demUS-amerikanischen und chinesischen Raum

auch Datenschutzbedenken. Diese Hürden werden besei-

tigt,wennder vorliegendeAntrag umgesetztwird. Gleich-

zeitig wird die Attraktivität der VBB-Umweltkarte und da-

mit eines Umstiegs auf den ÖPNV erhöht.

 

Mit dem Mobilitätspass können sich die Berliner*innen

künftig für günstige Mobilität mit maximaler Flexibilität

und Einfachheit entscheiden – frei vom eigenen Auto. Das

ist die Berliner Freiheit.

Antrag 191/I/2020

AG 60plus Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Barrierefreie Bushaltepunkte in ganz Berlin einrichten

1
2
3
4
5

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordneten-

hauses von Berlin, des Berliner Senats und der Bezirksäm-

ter werden aufgefordert, sich bei den zuständigen Stel-

len dafür einzusetzen, dass zeitnah geprüft wird, welche

der rund 6500 Berliner Bushaltestellen sich durch Umbau

LPT I-2020 - Überweisen an FA XI - Mobilität

Stellungnahme FA XI-Mobilität: Zustimmung
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komplett barrierefrei herrichten lassen und dann ein kon-

kreter Zeit-/Maßnahmenkatalog erstellt wird.

 

Die Umsetzung der Barrierefreiheit bei der Nutzung des

ÖPNV für die Berlinerinnen und Berliner mit Mobilitäts-

beeinträchtigungen entsprechend dem Berliner Nahver-

kehrsplan 2019-2023 darf nicht weiter aufgeschobenwer-

den.

Begründung

Die Haltestelle „Obstallee“ in Berlin-Staaken ist die erste

Berliner Bushaltestelle, die nach Umbau seit Januar 2020

komplett barrierefrei ist. Mittels eines auf 22 Zentimeter

erhöhten Einstiegsbords zum Bus reduziert sich die Lücke

zwischen Bordstein und Tür auf ein bis zwei Zentimeter.

Damit haben es nicht nur Rollstuhlfahrer leichter, ohne

Hilfe in den Bus zu kommen, sondern auch Fahrgäste mit

Rollatoren, Kinderwagen, Gehhilfen oder schwerem Ge-

päck.

 

Dieser neuerrichtete barrierefreie Einstieg in BVG Bus-

se muss so schnell wie möglich an vielen Berliner Hal-

testellen nachvollzogen werden, damit mobilitätseinge-

schränkten Fahrgästen ein bequemes und rascheres Ein-

und Aussteigen ermöglicht wird und Busfahrer von auf-

wändigen Hilfestellungen mittels Klapprampen entlastet

werden.

Antrag 202/I/2020

KDV Friedrichshain-Kreuzberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Vom Antragsteller zurückgezogen

Verkehrsflächen für Bürger*innen
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Die sozialdemokratischenMitglieder des Senates von Ber-

lin, des Berliner Abgeordnetenhauses, der Bezirksverord-

netenversammlungen und der Bezirksverwaltungen wer-

den aufgefordert die verkehrsrechtlichen Anordnungen,

die im Rahmen der Verordnungen zum Schutz vor Coro-

na eingeführt wurden, dauerhaft zu übernehmen und auf

eine ordnungsgemäße Rechtsgrundlage zu stellen.

Dazu gehören beispielsweise:

 

• Erweiterung der Marktflächen beispielsweise des

Boxhagener Platzes an denWochenenden

• Beibehaltung der temporären Spielstraßen im ge-

samten Bezirk

• Beibehaltung und Ausbau der Pop-up Fahrradwege

Begründung

Die im Rahmen der Corona-Pandemie verordneten Kon-

taktverbote treffen insbesondere Familien, Kinder und im-

mobile Mitbürger*innen. Gerade durch das Sperren von

LPT I-2020 - Überweisen an FA XI - Mobilität

Stellungnahme FA XI-Mobilität: Ablehnung des Antrags

 

Begründung

1. Die Gestaltung vonMarktflächen können dieOrdnungs-

ämter der Bezirke auch unabhängig von Corona frei ge-

stalten. Dieser Punkt fällt in die Zuständigkeit der Wirt-

schaftspolitik.

 

2. Temporäre Spielstraßen können jederzeit vom Bezirks-

amt oder der BVV – ebenfalls unabhängig von Corona -

angeordnet, verlängert oder wiederholt werden. Sie sind

durch das Mobilitätsgesetz gesichert.

 

3. Pop Up Radwege können, wie in der Kantstraße in

CW, auch zu Fehllösungen führen. Hier wurde die BVG

nicht beteiligt, und es wurden nachteilige Lösungen hin-

sichtlich der Interessen des Gewerbes (Ladezonen) und

der Fußgänger*innen entwickelt. Notwendig für die Qua-

308



I/2021 Landesparteitag 24.04.2021 Antrag 96/I/2021

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Kinderspielplätzen und das Abstandsgebot auf öffentli-

chen Flächen ist die alltägliche Erholung erschwert. Mit

den erlassenen Ausweitungen der Spiel-, Aufenthalts-

und Nutzerflächen im öffentlichen Raum wurde vom Be-

zirk ein starkes Signal zur Rückgewinnung des öffentli-

chen Raumes für ALLEMitbürger*innen gesetzt. Jetzt geht

es darum, diese in der Krise eingeführten Erleichterungen

auch für die Zeit danach zu sichern, denn es sind die rich-

tigen Schritte hin zu einer menschenfreundlichen Stadt:

 

• Freiraum für Kinder zum Spielen

• Sichere Fahrradwege, auch auf den Magistralen

• Lebenswerte Kieze mit Spiel-, Aufenthalts und Fla-

niermöglichkeit statt Parkflächen

• Entschleunigung des motorisierten Straßenver-

kehrs zugunsten der Bewohner*innen der Kieze

 

Im Einzelnen sind die vorgeschlagenen Veränderungen

durch folgende Maßnahmen zu realisieren:

 

• Erweiterung derMarktflächen des Boxhagener Plat-

zes an denWochenenden: die am Boxhagener Platz

angrenzenden Straßen Krossener Straße, Gärtner-

straße und Gabriel-Max-Straße sind amWochenen-

de (Samstag und Sonntag) nicht befahrbar und es

herrscht absolutes Halteverbot. Die Beschilderung

ist dauerhaft aufzustellen, es sind verkehrsrechtli-

che Anordnungen zu stellen.

• Beibehaltung der temporären Spielstraßen im ge-

samten Bezirk: die temporären Spielstraßen sind

durch dauerhafte Beschilderung zu sichern, es sind

verkehrsrechtliche Anordnungen zu stellen. Die

Notwendigkeit einer ständigen Aufsicht sollte nach

Ende der Abstandsregeln überprüft werden.

• Beibehaltung und Ausbau der Pop-up Fahrradwege:

die temporären Fahrradwege sind in permanente

zu überführen. Dazu sind entsprechend dem Mobi-

litätsgesetz die Absperrungen anzupassen und die

Oberflächen entsprechend zu gestalten. Die Geneh-

migungen für die Radwege sind durch die zuständi-

gen Stellen einzuholen.

litätsanforderungen ist zuerst eine Machbarkeitsstudie

zur Umgestaltung des gesamten Straßenraumes auf der

Grundlage eines Verkehrskonzeptes, in der mehrere Va-

rianten, auch unter Berücksichtigung der Interessen der

Fußgänger*innen, der Gewerbetreibende, und der Redu-

zierung der Luft- und Lärmbelastungen, abgewogenwird.

Das hat nur in Friedrichshain-Kreuzberg geklappt, weil

dort zumZeitpunkt der EinrichtungvonPop-upRadwegen

die ordentlichen Vorplanungen schon abgeschlossen wa-

ren.

 

Im Übrigenmüssen auch Pop-up Radwege in ein Gesamt-

konzept integriert sowie besonders an den Knotenpunk-

ten baulich angepasst werden.

 

Antrag 96/I/2021

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA XI - Mobilität (Konsens)

Ernst machen mit der Mobilitätswende!

1
2
3
4

Die Klimaschutzziele sind nur erreichbar, wenn auch im

Verkehrssektor deutliche Fortschritte imSinneeiner nach-

haltigen Mobilität erreicht werden.
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Deshalb fordern wir die SPD-Fraktion im Deutschen Bun-

destag, die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundes-

regierung sowie die sozialdemokratisch geführten Lan-

desregierungen auf, folgende Punkte umzusetzen:

• Der Fußverkehr und der weitere Umweltverbund

(ÖPNV, Radverkehr, Sharingangebote) haben Vor-

rang. Die Bevorzugung des motorisierten Individu-

alverkehrs (MIV) in der Stadt- und Verkehrsplanung,

in der Straßenverkehrsordnung und bei der Nut-

zung öffentlicher Flächen ist antiquiert und wird

aufgehoben. Insbesondere in hochverdichteten ur-

banen Zentren hat die Reduktion von Kraftfahrzeu-

gen (Kfz) oberste Priorität. Kommunen, Länder und

der Bund müssen zusammenwirken, um die Innen-

städte menschenfreundlich und nachhaltig umzu-

gestalten.

• Kraftfahrzeugemit Verbrennungsmotoren sollen ab

2025 keine Zulassung erhalten. Deshalb ist es rich-

tig, die Automobilindustrie auf eine rascheTransfor-

mation zu drängen, und - soweit erforderlich - auch

weiterhin neue Technologien zu fördern. Vor allem

kleine und mittelständische Unternehmen (KMU)

sind im Transformationsprozess besonders zu un-

terstützen, um ihre Fahrzeugflotte auf z.B. Elektro-

antriebumzustellen.DerAusbaueiner einheitlichen

öffentlichen Ladestelleninfrastruktur muss forciert

werden.

• Die SPD tritt für eine Mobilitätspolitik ein, die vor

allem auch die Interessen der von Familien, Mobili-

tätseingeschränkten, einkommensschwachen oder

hart arbeitendenMenschen sichert. Die technische,

organisatorische und preisliche Gestaltung des Um-

weltverbundes muss diesem Ziel genügen.

• Metropolen und Umland, z.B. Berlin und Branden-

burg brauchen ein abgestimmtes Verkehrskonzept.

Der MIV wird auf unbestimmte Zeit vor allem auf

dem Lande und bei der Anbindung des Umlands

an die Stadtzentren eine wichtige Rolle spielen.

Die Politik muss sich diesen Anforderungen stel-

len und Lösungen finden, damit die Erreichbar-

keit der Innenstädte für PendlerInnen und Besu-

cherInnen diskriminierungsfrei gewährleistet bleibt

und zugleich die Innenstädte entlastet. Der Ausbau

insbesondere des Schienenverkehrs in Verbindung

mit Park-and-Ride-Anlagen und Erste-Letzte-Meile-

Angeboten muss daher forciert werden.

 

Begründung

Es gibt viele Gründe für die Mobilitätswende: Klima-

schutz, der Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Abga-

sen und dieWiedergewinnung des öffentlichen Raums in

unseren Städten für die Begegnung und Erholung von Be-

wohnerInnen und BesucherInnen.
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Anders als in den fünfziger und sechziger Jahren sagen

wir klar: Der MIV sowie Schwerlastverkehr müssen aus

innerstädtischen Zentren herausgehalten werden. In den

Innenstädten haben stattdessen die Menschen Vorrang,

die zu Fuß, mit dem Rad oder dem ÖPNV unterwegs sind.

Nicht jede oder jeder hat Anspruch darauf, zügig mit dem

eigenen Fahrzeug in die Innenstadt zu kommen und gar

einen Parkplatz beanspruchen zu können. Deshalb muss

eine ausgewogene Regulierung geschaffen werden, mit

der der MIV aus den Innenstädten herausgehalten wird,

den Interessen von mobilitätseingeschränkten Bewohne-

rInnen oder Familien aber gerecht wird. Finanzielle Belas-

tungen müssen angemessen sein, dürfen aber keine so-

ziale Ausgrenzung zur Folge haben.

 

Eine Neuaufteilung des Raums in den Innenstädten ge-

lingt nur, wenn die Alternativen zum MIV attraktiv ge-

nug sind. Die SPD setzt sich daher im Bund, in den Län-

dern und in den Kommunen für einen attraktiven Öffent-

lichen Fern- undNahverkehr ein, für sichere Rad- und Fuß-

wege und eine neue Organisation des Lieferverkehrs. E-

Mobilität undCarsharing sowieRidesharingkönneneinen

Teil der Lösung darstellen, dürfen jedoch nicht zu einer

neuen Blechlawine in den Städten werden. Unsere Innen-

städte sollen wieder lebenswert werden.

Antrag 97/I/2021

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA XI - Mobilität (Konsens)

U5 verlängern: Vorhandene Potentiale nutzen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Ber-

liner Senats und die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus

dazu auf, die Planungen für eine Verlängerung der U5

über den Hauptbahnhof zur Turmstraße und zum Gelän-

de des Flughafens Tegel/der zukünftigen Urban Tech Re-

public (UTR)weiter zu verfolgen und darauf hin zuwirken,

zeitnah eineMachbarkeitsstudie zur Verlängerungbei der

BVG in Auftrag zu geben.

 

Von der Studie sollte keine Verzögerungen für die bereits

beschlossene Verlängerung der Tram zur Turmstraße aus-

gehen. Zusätzlich soll in der Studie die Vernetzung des

bestehenden Nahverkehrangebots mit den zukünftigen

Planungen im Sinne einer Angebotsverbesserung und -

ausweitung geprüft werden.

Begründung

Auf dem Gelände des bald ehemaligen Flughafens Tegel

entstehen mit der Urban Tech Republic und dem neu-

en Wohnquartier am Kurt-Schumacher-Platz perspekti-

visch bis zu 20.000 neue Arbeitsplätze und Wohnungen
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für bis zu 10.000 Menschen. Für die Verkehrserschlie-

ßung des Geländes existieren verschiedene Ideen (Ab-

zweig der U6, Tram aus Richtung Jungfernheide, Mono-

rail zum Siemenscampus). Ein Konsens, wie die Erschlie-

ßung wirtschaftlich, bedarfsgerecht und zeitnah durch-

zuführen ist, existiert jedoch nicht. Gleichzeitig gibt es

mit Moabit-West einen dichtbesiedelten Teil der Berliner

Innenstadt, der nur unzureichend in Ost-West-Richtung

durch leistungsfähige schienengebundene Nahverkehrs-

mittel angebunden ist (Ringbahn am Nordrand). Durch

die Realisierung der lange vorgesehenen Verlängerung

der U-Bahnlinie 5 vom Hauptbahnhof über die Turm-

straße, Bahnhof Jungfernheide bis zum Terminalgebäude

des Flughafens Tegel würde sowohl die Urban Tech Re-

public einen schnellen Anschluss in die Innenstadt, zum

Hauptbahnhof und damit auch zum Flughafen BER er-

halten als auch bisher nur unzureichend erschlossenen

Kieze inMoabit-West und Charlottenburg-Nord an das U-

Bahnnetz angeschlossen werden. Sowohl der interne als

auch der stadtteilübergreifende Verkehr würde entschei-

dend beschleunigt, die Turmstraße vom Durchgangsver-

kehr entlastet und es entstünden neue attraktive Umstei-

geverbindungen, die die Redundanz des Nahverkehrsnet-

zes zusätzlich stärken. Weiterhin tritt die U-Bahn nicht in

Flächenkonkurrenz mit den für die Mobilitätswende not-

wendigen Umbauten für die Verbesserung des Rad- und

Fußverkehrs.

Eine umfassende Prüfung der alternativen Erschließungs-

möglichkeiten insbesondere zum Ausbau der Tram auf

der Turmstraße fand in der Vergangenheit nicht statt. Die

Untersuchung der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr

und Klimaschutz als Grundlage der Verkehrsmittelwahl

umfasste lediglichdie Strecke vomU-BahnhofTurmstraße

bis zum Bahnhof Jungfernheide. Eine weitergehende Prü-

fung mit einem erweiterten Untersuchungsgebiet hin-

sichtlich der oben erwähnten Potentiale könnte zu deut-

lich anderen Ergebnissen führen.

 

Zudem existieren an den bestehenden Bahnhöfen (und

zukünftigenUmsteigepunkten)Hauptbahnhof, Turmstra-

ße, Jungfernheide und unter dem Terminalgebäude be-

reits Bauvorleistungen in Form von Bahnhöfen und Tun-

nelabschnitten (u.a. der aufwändige Tunnelabschnitt un-

ter demWesthafenkanal und der Stadtautobahn). So feh-

len zwischen den Stationen Turmstraße und Hauptbahn-

hof aufgrundderVorleistungennur 1,74KmTunnelstrecke.

 

Im Rahmen einer durch die BVG zu realisierenden Mach-

barkeitsstudie ist insbesondere zu prüfen, wie die Bau-

vorleistungen genutzt werden können. Im Kontext der

im „Entwicklungsband West“ entstehenden Wohn- und

Gewerbeflächen (10.000 Wohnungen in Haselhorst, Insel

Gartenfeld, Siemens-Campus), die sich in unmittelbarer

Nähe zum Gelände des Flughafens Tegel befinden, ist zu-

dem zu prüfen, inwieweit eine weitere Verlängerung der
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U5 über die UTR hinaus zusätzliche Mobilitätspotentiale

erschließen kann.

 

Die Finanzierung einer solchen U-Bahn-Verlängerung ist

über die anteilig für das Land Berlin vorgesehenen Bun-

desmittel des Regionalisierungsgesetzes möglich, sodass

das Land Berlin nur einen vergleichsweise geringen An-

teil der Bau- und Ausrüstungskosten tragen müsste. Hier

wirkt auch zusätzlich kostenmindernd, dass insbesonde-

re an den aufwendigen Kreuzungsstellen bereits die o. g.

Bauvorleistungen existieren.

Antrag 98/I/2021

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: AH Fraktion (Konsens)

Tiergarten-Süd besser an den Bus-ÖPNV anbinden!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordneten-

hauses aus Mitte, des Senats aus Mitte, des Bezirksamts

und der Bezirksverordnetenversammlung werden aufge-

fordert sich dafür einzusetzen, dass jeweils eine der Busli-

nien 106 oder 187 durch die Lützowstraße und die jeweils

andere durch die Kurfürstenstraße zu führen ist.

Begründung

Um mehr Mobilität im öffentlichen Nahverkehr in

Tiergarten-Süd zu fördern, ist es sinnvoll die Buslinien 106

und 187 zu trennen, die zurzeit gebündelt an Tiergarten-

Süd vorbeiführen (Kleiststraße/An der Urania/Schillstra-

ße/Lützowplatz). Eine bessere Busanbindung könnte die

Entwicklung beider Straßen nachhaltig fördern: Die Lüt-

zowstraßemit Elisabeth-Krankenhaus und Seniorenheim,

Allegro-Grundschule, Stadtteilbibliothek, Villa Lützow,

Schwulem Museum, Pumpe der AWO und die Kurfürs-

tenstraße mit Möbel Hübner, Zwölf-Apostel-Kirche, Café

Einstein und intensiver Neubebauung.

Antrag 99/I/2021

KDV Friedrichshain-Kreuzberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: AH Fraktion (Konsens)

Für eine vollwertige Landesanstalt Schienenverkehr

1
2
3
4
5
6
7

Die Mitglieder der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus

von Berlin setzen sich dafür ein, dass im Entwurf für

das AöR-Errichtungsgesetz der Landesanstalt Schienen-

verkehr (AGH-Drucksache 18/3190) folgender Passus er-

satzlos gestrichen wird:

 

„Dabei beschränkt sich die Betätigung der Landesanstalt
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auf die Verwaltung und Nutzungsüberlassung des erwor-

benen Vermögens an Dritte als Betreiber; eine eigene ak-

tive Betätigung im Schienenpersonennahverkehr oder in

der Durchführung von Service- oder Werkstattleistungen

für die Fahrzeuge findet nicht statt.“

Begründung

Eine Anstalt des öffentlichen Rechts schützt nicht per se

vor Privatisierung, es kommt entscheidend auf die Ausge-

staltung im Errichtungsgesetz an. Die Berliner Wasserbe-

triebe (BWB) wurden 1999 teilprivatisiert, die Geschäfts-

führung wurde im Anschluss einem Konsortium aus RWE

und Veolia übergeben. Erst 2013 und nach einem gewon-

nenen Volksentscheid konnte die Rekommunalisierung

erreicht werden. Dazwischen lagen Jahre mit enorm stei-

genden Wassergebühren und stark gesunkenen Investi-

tionen. Während des gesamten Abenteuers, dessen Ver-

luste für die Allgemeinheit in dieMilliardengingen,waren

und blieben die BWB eine Anstalt des öffentlichen Rechts.

 

Generell kann eine AöR für ein Nahverkehrsunternehmen

sinnvoll sein. Die BVG ist als AöR verfasst, und sie erfüllt

viele ihreAufgabengut. Die neue Landesanstalt Schienen-

fahrzeuge soll aber keinesfalls wie die BVG arbeiten. Ihre

Fahrzeuge und die zugehörigen Werkstätten übernimmt

sie – anders als die BVG – nur formell, nicht tatsächlich.

Zudem überlässt sie Wagen und Werkstätten Dritten im

Zuge einer öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP).

 

Der zur Streichung empfohlene Passus würde aus der

AöR eine Verwaltungsstelle für die Privatisierung der S-

Bahn machen und ihr eine eigene Tätigkeit verbieten.

Die Landesanstalt würde eine staatlich errichtete Brief-

kastenfirma, die einzig dazu dient, ein gigantisches ÖPP-

Projekt umzusetzen. Solche ÖPPs sind enorm teuer, lie-

fern schlechte Leistungen und behindern durch ihre star-

renVerträge jeglicheWeiterentwicklung. Das ist Planwirt-

schaft zugunsten vonKapitalanlegern. Eswerden 30 Jahre

lang erhebliche Steuergelder an die Finanzwirtschaft ge-

zahlt, statt dieMittel derDaseinsvorsorgeunddemKlima-

schutz zuzuführen.

 

Die Folgen wären: Die KundInnen bleiben auf der Strecke.

Die heute Beschäftigten haben dauerhaft keine sichere

Perspektive mehr. Die bestehende Tarifbindung sowie al-

le in den letzten Jahren vondenBeschäftigten erkämpften

Arbeitsbedingungen sind enorm gefährdet.

 

Das Land sollte eine echte anstelle einer vorgetäuschten

Kommunalisierung vornehmen. Am schnellsten ginge das

durch den Aufkauf der S-Bahn Berlin GmbH. Es geht auch

mit einer voll funktionsfähigen Landesanstalt Schienen-

fahrzeuge – dazumuss das Verbot einer eigenen Tätigkeit

aber aus dem Errichtungsgesetz entfernt werden.
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Umwelt / Energie/ Tierschutz

Antrag 276/II/2019

KDVMarzahn-Hellersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Reduzierung des Flugverkehrs zum Schutz der Umwelt!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Die sozialdemokratischen Abgeordneten des Bundesta-

ges werden aufgefordert,

1. darauf hinzuwirken, dass die imBundeshaushalt für den

Ausbau des Schienennetzes vorgesehenenMittel deutlich

angehoben werden,

2. ein Gesetz in den Bundestag einzubringen, dass

1. deutsche Inlandsflüge und

2. Kurzstreckenflügemit einer Flugentfernungvonwe-

niger als 550 km von und nach Deutschland verbie-

tet. Grundlage zur Bemessung der Flugentfernung

ist dabei die Luftlinie zwischen Start- und Lande-

flughafen. Die Mindestflugstrecke soll kraft Gesetz

jährlich erhöht werden.

 

Von diesen Regelungen sollen ausgenommen sein die

Luftwaffe sowie Forschungs- und Rettungsflüge. Geneh-

migungsfähig sind außerdem kleinere Versorgungsflüge,

Sport- und Segelflugzeuge.

Begründung

Um das 2°C-Ziel der globalen Erderwärmung bis zum Jahr

2100 zuerreichen, dürfenweltweit nurnoch 1170Mrd.Ton-

nenCO2-Äquivalente in dieUmwelt ausgestoßenwerden.

Doch selbst bei einer begrenzten Erderwärmung von 2°C

verlieren allein in Afrika bis zur Hälfte des Jahrhunderts

rund 100Mio.Menschen ihr Zuhause. AuchwürdekeinKo-

rallenriff derWelt überleben. Aus diesem Grundmuss ein

Ziel deutlich unterhalb der 2°C-Marke angestrebt werden.

 

Um den weltweiten Klimawandel mit einer 66%-igen

Wahrscheinlichkeit auf 1,75°C zu begrenzen, dürfen welt-

weit nur noch 970 Mrd. Tonnen CO2-Äquivalente in die

Umwelt ausgestoßen werden. Gemessen an der Bevöl-

kerung Deutschlands (1% der Weltbevölkerung) bedeutet

dies ein verbleibendes Restbudget von 9,7 Mrd. Tonnen

CO2-Äquivalenten, die zwischen 2016 und dem Jahre 2100

in dieWelt ausgestoßenwerden können. VondiesemBud-

get verbrauchte Deutschland zwischen 2016 und 2018 be-

reits 2,7 Mrd. Tonnen. Das entspricht 28% in nur 3 von

84 Jahren. Bei der derzeitigen CO2-Minderungsquote von

durchschnittlich 1,1% jährlich bedeutet dies ein Erschöp-

fen unseres Jahrhundertbudgets im Jahre 2025. Andern-

falls drohen uns und der Welt die oben beschrieben Fol-

gen.

 

Die SPD steht in der Verantwortung, dem Klimawandel

effektiv und sozial verträglich entgegenzuwirken. Daher

LPT II/2019: Überwiesen an FA X – Natur, Energie, Um-

weltschutz

LPT I/2020: vertagt

Stellungnahme des FA X: Überarbeitung, verweisen an

KDVMarzahn-Hellersdorf bzw. Zustimmung

 

Die geforderte Anhebung der Mittel für die Bahn ist zu

quantifizieren. Das Verbot von Inlandsflügen ist begrü-

ßenswert. Ein Verbot internationaler Kurzstreckenflüge

ist aber juristisch zu prüfen.

 

DR: Weiterer Punkt für die Überarbeitung: Flight Leakage

im EU-Ausland ist noch zu berücksichtigen und zu vermei-

den. Die Grenzflughäfen im unmittelbaren Ausland wer-

den sonst florieren.
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sollten in einem ersten Schritt die CO2-Emmissionen re-

duziert werden, die für die Gesellschaft am ehesten ver-

zichtbar sind. Im Bereich des Flugverkehrs sind dies die

Kurzstreckenflüge.Obgleich das Flugzeugder einzigeWeg

ist, andere Kontinente oder ferne Länder auf dem eigenen

Kontinent zu erreichen, ist das innerhalb eines regionalen

Radius nicht der Fall. Hier gibt esmit Bus, Bahn oder Fähre

bereits imWesentlichen funktionierende Alternativen.

 

Diese alternativen Reise- und Transportmöglichkeiten gilt

es auszubauen und zukunftsfähig zu machen. Durch hö-

here staatliche Subventionen kann das vorhandene Schie-

nennetz besser modernisiert und schneller ausgebaut

werden. Besonders gilt es die Umsetzung bereits vor-

handener neuer Technologien zu finanzieren. Moderne

Schnellzüge wie unter anderem die Magnetschwebebah-

nen benötigen oft eigene neue Gleise, eröffnen uns für

weite Entfernungen aber ganz neue Möglichkeiten.

 

Die geforderte Mindestflugstrecke von 550 km soll mit

der Zeit etappenweise erhöht werden. Jedoch immer erst

dann, wenn andere Reise- und Transportmöglichkeiten so

zur Verfügung stehen, dass der Personen- undWarenver-

kehr nicht schwerwiegend verlangsamt werden. Aus die-

sem Grund sind Flüge wie Hamburg-Wien oder Berlin-

Amsterdam vorerst weiterhin möglich.

Antrag 291/II/2019

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Ausbau von Erneuerbaren Energien

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ausbau von Erneuerbaren Energien zur Erzeugung von

Stromüberschüssen zwecks Verwendung für den was-

serstoffbasierten Güterverkehr mit dem Ziel, den CO2-

Ausstoß im Verkehrssektor zu reduzieren

Der Landesparteitag Berlin und der Bundesparteitag der

SPD mögen – auch zur Aufnahme in ein künftiges Wahl-

programm – beschließen:

 

Die SPD-Bundestagsfraktionwirdaufgefordert, sich für ei-

nen deutlichen Ausbau der Stromerzeugung aus Erneuer-

baren Energien einzusetzen, um auch bei Dunkelflauten

(wenig Wind und Sonne) stets über mehr Elektroenergie

zu verfügen, als für den allgemeinen Stromverbrauch be-

nötigt wird.

 

Der so stets vorhandene Stromüberschuss wird mittels

Elektrolyse ortsnah der Stromerzeugung endverbraucht

und der so hergestellteWasserstoff zum Abbau der Treib-

hausgasemissionen im Verkehrssektor, beginnend mit

LPT II/2019: überwiesen an FA V - Stadt desWissens, FA X

- Natur, Energie, Umweltschutz, FA XI – Mobilität 

LPT I/2020: vertagt

Votum des FA X und FA XI: 

 

Die Forderung des ersten Absatzes nachmehr erneuerba-

re Energien ist immer richtig und unterstützenswert. Die-

se Forderung ist hier aber sehr allgemein und ohne kon-

krete Ziele undMaßnahmen formuliert unddamit vonder

Wirkung her ehe inhaltslos.

 

Im zweiten Absatz wird die Forderung gestellt, dass der

Überschussstrom aus den erneuerbaren Energien in die

Elektrolyse zur H2-Gewinnung für den CO2-neutralen Gü-

terverkehr einzusetzen ist.

 

Dazu ist anzumerken:

Überschussstrom steht nicht in ausreichendemMaße zur

Verfügung, um einen Elektrolyseur zu betreiben. Relevan-
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CO2-neutralem Güterverkehr eingesetzt, um die deut-

schen Klimaschutzziele zu erreichen.

te Mengen werden erst 2030, 2040 erreicht (wenn über-

haupt). Ebenso ist die Forderungmissverständlich Soll hier

eine Verpflichtung zur Verwendung des Stroms in der

Elektrolyse geben? Muss der dann SEHR teure Wasser-

stoff vom Güterverkehr zwingend abgenommenwerden?

Darf neben dem Überschussstrom noch weiterer Strom

genutzt werden und gibt es hier Einschränkungen (nur

grüner Strom?)? Neben dem Elektrolyseur gibt es zudem

zahlreiche Power to X Technologien die um den “Über-

schussstrom” konkurrieren. Unter dem Strich wird ledig-

lich hier normativ ein Ziel formuliert. Die Verwendung des

Überschussstroms wird sich jedoch aus Zusammenspiel

von Regulierung, Markt, Technologieentwicklungen und

verfügbarer Infrastruktur ergeben.

 

Der Antrag sollte an die Antragsteller zwecks Überar-

beitung und Konkretisierung von umsetzbaren Forderun-

gen bezüglich H2-Nutzung zurückgegeben oder zumin-

dest der 2. Absatz abgelehnt werden, während der 1. Ab-

satz nur allgemeine Aussagen enthält, die durch politi-

sches Handeln erledigt sein dürfte.

Antrag 295/II/2019

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

zurückgestellt • Votum folgt

Ausweitung des Pfandsystems

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Wir forderndieAusweitungdesPfandsystemsauf Produk-

te, die in Glas angeboten werden und bisher über Altglas-

container entsorgt werden. Dazu zählen sowohl Getränke

als auch flüssige und eingelegte Lebensmittel.

 

Außerdem sollen Produkte, die bisher in Plastik, Konser-

vendosen oder Tetrapaks verpackt werden, vermehrt in

Glas oder anderenMehrwegbehältnissen angebotenwer-

den.

 

Die Umwelt leidet unter dem Verpackungsmüll, den die

Menschheit erzeugt. Das bekannteste Beispiel dafür sind

die Meere, in denen riesige Mengen von Plastik schwim-

menunddadurchVögel, Fischeundandere Lebewesenbe-

einträchtigen mit der Folge von Krankheit und Tod.

 

Einwegverpackungsmaterialien sind sowohl in der Her-

stellung aus auch in der Entsorgung energieintensiv. Plas-

tik wird teilweise aus Erdöl hergestellt, das sowohl in der

Förderung als auch in der Verarbeitung schädlich ist für

Umwelt und Gesundheit. Außerdem ist Plastik nicht bio-

logisch abbaubar, sondern zerfällt in Kleinstteile (Mikro-

plastik), die nicht nur von Fischen und anderen Meeres-

lebewesen aufgenommen werden, sondern in Nahrungs-

LPT II/2019: Überwiesen an FA X – Natur, Energie, Um-

weltschutz

LPT I/2020: vertagt

Stellungnahme FA X zum LPT I/2020:

 

Eine Studie kannman immer beauftragen. Allerdings gibt

es für Verpackungen und deren Ökobilanzen viele Stu-

die, die z.T. zu recht gegensätzlichen Aussagen führen (z.B.

Milch in Glas vs. Tetra-Pack – letztes hat eine bessere Öko-

bilanz!). Daher kann auch nicht, wie in diesemAntrag vor-

gesehen, eine bestimmte Verpackungsart generell favori-

siert werden.

 

Der FA bietet an, dieses Thema in einer der nächsten Sit-

zungen aufzugreifen und mit Fachleuten zu diskutieren.

 

Sonst Ablehnung bzw. Nichbefassung und zurück an die

Antragsteller
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mitteln auch von Menschen aufgenommen werden und

gesundheitliche Schäden verursachen können. Das Recy-

cling von Plastik ist nur zu einem ungenügenden Anteil

möglich und die Möglichkeiten zur Weiterverarbeitung

beschränkt. Auch Tetrapaks sind aufgrund der Beschich-

tung auf der Innenseite nur schwer in die einzelnen Stoffe

aufzutrennen und damit kaumwiederverwertbar.

 

Viele Verbraucher*innen wollen dazu nicht länger bei-

tragen und suchen nach Alternativen bei der Verpa-

ckung. Häufig fällt die Wahl dabei auf Glas. Das ist we-

der gesundheits- noch umweltschädlich, verbraucht aber

ebenfalls viel Energie bei der Produktion.

 

Viele Produkte werden jedoch in Glasbehältern vertrie-

ben, die nachnur einer einzigenBenutzung imAltglascon-

tainer landen. Dort wird das Glas zwar eingeschmolzen

und erneut eingesetzt, dieser Prozess benötigt aber eben-

falls viel Energie.

 

Für bestimmte Getränke und wenige Lebensmittel be-

steht bereits ein Pfandsystem. Die Erfahrung daraus zeigt,

dass dieses Glas bis zu 50-mal wiederverwendet werden

kann. Das bestehende System ist jedoch unübersichtlich,

da keine einheitliche Regelung besteht undUnternehmen

immer wiederWege finden, es zu umgehen.

 

Wir fordern daher die Entwicklung eines neuen Pfandsys-

tems. Dieses soll die bisherigen Regelungen allgemein-

verbindlichmachen. Einweg- soll zuMehrwegverpackung

werden. Außerdem sollen mehr Produkte in Glas ange-

botenwerden, soweit die Lebensmittelsicherheit dadurch

nicht unerheblich beeinträchtigt wird.

 

Hersteller*innen,Groß- und Einzelhandel sollen dabei ver-

pflichtet werden, mehr Produkte in Mehrweg- anstatt

Einwegverpackungen zu vertreiben. Ein zusätzlicher wirt-

schaftlicherAnreiz kanndurcheinefinanzielle Beteiligung

der Hersteller*innen an den Kosten der Verwertung von

Einwegverpackungen geschaffen werden.

 

Supermärkte sollen Eigenmarkenprodukte nach Möglich-

keit inMehrwegbehältnissen anbieten. Außerdemsoll ein

Rückgabesystem für diese sowie für Behälter andererHer-

steller*innen entwickelt werden. Insbesondere die Ent-

wicklung von Standardbehältnissen trägt dabei zur Prak-

tikabilität bei. Zusätzlich soll das Netz an Annahmestellen

erweitert undweitere dezentraleMöglichkeiten zur Pfan-

drückgabe geschaffen werden.

 

Glas ist schwerer als andere Verpackungsmaterialien, ins-

besondere Plastik. Dadurch wird insbesondere der Trans-

port energieintensiver. Dadurch könnte eine dezentrale

und lokale Produktion gefördert werden. Dies ist aber

nicht bei allen Produkten möglich. Vielleicht steigen aber
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auch nur die Transportfahrten und die damit einher-

gehenden Umweltbelastungen. Dann könnten mehrfach

verwendbare Verpackungen aus leichtenMaterialien eine

Alternative darstellen. In solchen Fällen könnenmehrfach

verwendbare Verpackungen aus leichten Materialien ei-

ne Alternative darstellen. Bisher gibt es jedoch kaum fun-

diertewissenschaftliche Erkenntnisse dazu,wie sich diese

Unterschiede auswirken. Zudem fordern wir die Bundes-

regierung auf, die Forderungen für nachhaltige und ökolo-

gisch positive Ein- oder Mehrwegbehältnisse aktiv zu för-

dern und deren Herstellungsprozess ggf. zu subventionie-

ren.

 

Wir fordern daher das BMU auf, eine Studie durchzufüh-

ren, die verschiedene Materialien als Ein- oder Mehrweg-

behältnisse in einem Pfandsystem hinsichtlich ihrer öko-

logischen Bilanz vergleicht und dabei Herstellung, Dau-

er der Nutzbarkeit und Auswirkungen auf den Transport

und die damit verbundenen Umweltbelastungen, sowie

die Verwertung einbezieht.

 

Das Pfandsystem soll schließlich einheitlich geregelt wer-

den durch ein Gesetz, auf dessen Grundlage die Beträ-

ge für die jeweiligen Pfandbehältnisse festgelegt wer-

denunddamit allgemeinnachvollziehbar sind.DieVertre-

ter*Innen Deutschlands werden zudem aufgefordert, sich

für ein Pfandsystem innerhalb der EU einzusetzen.

Antrag 100/I/2021

FA X - Natur, Energie, Umweltschutz   

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Die Berliner Abfallstrategie „ZeroWaste 2030“ auf demWeg zur Klimaneutralität

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Die SPD-Fraktion des Berliner Abgeordnetenhauses und

die SPD-Mitglieder des Senats werden aufgefordert, sich

dafür einzusetzen, dassdasBerlinerAbfallwirtschaftskon-

zept (AWK) „Zero Waste 2030“ einen wichtigen Beitrag

auf demWeg zur Klimaneutralität leistet.

 

• Der gemischte Siedlungsabfall (auch Gewerbeab-

fall) soll durch Abfallvermeidung und die Verwer-

tung getrennt gesammelter Abfälle weitestmöglich

reduziert werden. An zweiter Stelle steht die Ent-

sorgung innerhalb der Berliner Stadtgrenzen, ins-

besondere wenn es um die Nutzung des energeti-

schen Potentials der Siedlungsabfälle einschließlich

der Abwärme geht.

• Die zu entsorgendenAbfallmengenmüssen solchen

Entsorgungswegen zugeführt werden, die nach-

weislich einen Beitrag zur Klimaneutralität leisten.

Dazu zählenexplizit keineMPS-Anlagen, diemit fos-

silen Brennstoffen arbeiten.
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• Da eine Aufbereitung von Abfällen zu Ersatzbrenn-

stoffen (EBS) nur dann Sinn macht, wenn der zu-

sätzliche Aufbereitungsschritt für den vorgesehe-

nen Verbrennungsprozess erforderlich und dieser

ökologisch vorzugswürdig ist, sind – nicht erst nach

der absehbarenBeendigungderMitverbrennung im

Braunkohlekraftwerk Jänschwalde – die potentiel-

len Alternativanlagen zu identifizieren und im AWK

darzustellen.

• Für die MPS-Technologie ist im AWK eine Klima-

und Ökobilanz aufzunehmen, die nicht nur die Auf-

bereitung in den Berliner MPS-Anlagen betrach-

tet, sondern auch den Einsatz der generierten EBS

in der Zementindustrie und in anderen potenti-

ell nutzbaren Ersatzbrennstoffkraftwerkenmitsamt

ihrenTransportentfernungen undWärmenutzungs-

potentialen.

• Des Weiteren ist zu prüfen, inwieweit der Berli-

ner Siedlungsabfall in den nächsten 10 Jahren ver-

stärkt zur nachhaltigen Fernwärmeversorgung ge-

nutzt werden und damit einen erheblichen Beitrag

zur BerlinerWärmewende leisten kann.

• Dazu ist umgehend ein Konzept für das Müllheiz-

kraftwerk Ruhleben zu erstellen, um die entstehen-

de Prozeßwärme effizienter und klimafreundlicher

zu nutzen - möglichst gemeinsam mit den Berliner

Stadtwerken. Eine Erweiterung der Leistungsfähig-

keit des Müllheizkraftwerkes Ruhleben sollte unter

Berücksichtigung der Abfalllogistik in Betracht ge-

zogen werden, wenn dies die effizienteste Form der

Wärmenutzung darstellt.

• Für den Fall, dass das Konzept zu dem Ergebnis ge-

langt, dass der in Berlin anfallende, nicht mehr re-

cycelbare Siedlungsabfall vollständig für eine nach-

haltige und effiziente Fernwärmeversorgung auf

Berliner Stadtgebiet genutzt werden kann, ist in

Kombination mit der Ausweitung der Getrennt-

sammlung ein Ausstiegskonzept aus der MPS-

Technologie unddie Entsorgungder Siedlungsabfäl-

le in vollständig kommunaler Hand zu erarbeiten.

 

Antrag 101/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA V - Stadt desWissens, FA X - Natur, En-

ergie, Umweltschutz (Konsens)

Changing Climate - Changing Taxes: Für die sozial-ökologische Transformation die CO2-Steuer weiterentwickeln

1
2
3
4

Mit dem Beginn der Covid-19 Pandemie im Frühjahr 2020

erlebten wir nicht nur eine der größten gesundheitspo-

litischen Herausforderungen unserer Zeit, die tausende

Menschenleben kostete, für viele Personen schwere fi-

320



I/2021 Landesparteitag 24.04.2021 Antrag 101/I/2021

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

nanzielle Folgen hatte oder soziale Probleme verschärfte,

sondern auch eine Dauerberichterstattung über die Pan-

demie. Eine andere globaleHerausforderung, die dringen-

des Handeln in fast allen Lebensbereichen erfordert, ge-

riet dabei fast schon in Vergessenheit. Die Folgen des Kli-

mawandels und die damit einhergehenden Herausforde-

rungen sind jedoch präsenter und dringender denn je. Die

Temperaturen steigenweiter an, die Treibhausgaskonzen-

tration in der Atmosphäre jagt einen jährlichen Höchst-

wert nach dem anderen und die Auswirkungen für die

Menschen, die vom Klimawandel am meisten betroffen

sind, werden immer drastischer. Steigende Meeresspie-

gel, Müllberge, Ressourcenkonflikte oder Wetterextreme

dürften für niemanden mehr etwas neues sein.

 

Wir Jusos sehen uns in der Verantwortung gegenüber der

Umwelt als auch den Menschen, die aufgrund eines glo-

balen kapitalistischenWirtschaftssystemsdie Auswirkun-

gen durch den Klimawandel zu spüren bekommen, tätig

zu werden und so fortlaufend unsere Positionen zur Be-

kämpfung des Klimawandels auszuweiten und zu vertie-

fen. Eine Anpassung der Art, wiewir wirtschaften undmit

begrenzten Ressourcen umgehen,muss daher hinterfragt

und geändert werden. Eine Bepreisung des CO2 sowie der

CO2- Äquivalenten, die wir tagtäglich produzieren, ist da-

her eine der zentralen Möglichkeiten, diesen Ausstoß zu

senken. Ebenso sehen wir als Jusos die Pflicht, dass die

Kosten einer solchen Umstellung nicht auf niedrige Ein-

kommen abgelagert werden. Der Kampf gegen den Kli-

mawandel ist im Kern ein sozialistischer Kampf, da wir

die Folgen des menschengemachten Klimawandels nur

durch eine gerechte Umverteilung und die Überwindung

des Kapitalismus erreichen.

 

 Verbesserter Emissionshandel

Mit dem aktuell angewendeten Emissionshandel las-

sen sich in besonders stark emittierenden Sektoren CO2-

Reduktionen erreichen. Die bisherigen Reduktionsziele

der des EU-Emissionshandel (ETS) betrachten wir jedoch

als zu wenig ambitioniert. Auch der Europäische Rech-

nungshof hat die EuropäischeKommission bereits imSep-

tember 2020 dazu aufgefordert, im Kampf für mehr Kli-

maschutz bei der Vergabe kostenloser Verschmutzungs-

rechte nachzuschärfen. Der europäische Emissionshan-

del umfasst derzeit nur 40% der gesamten europäischen

Treibhausgasemissionen, da viele Industrien und Unter-

nehmen keine Emissionszertifikate emittiert werden. Oft

werden auch Gewinne durch das Handeln von kostenlo-

sen Zertifikaten in klimaschädliche Projekte, wie die Sa-

nierung bestehender Braun- oder Steinkohlekraftwerke

verwendet. Durch kostenlose Zertifikate lassen sich ei-

ne zu niedrige Nachfrage an Zertifikaten nicht vermei-

den. Dies hat zur Folge, dass mit einem Zertifikatüber-

schuss und zu niedrigen CO2-Preis, eine Reduzierung der

Emission nur schwerer möglich ist. Wir fordern daher ei-
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ne drastischere Reduzierung aller auf den Markt verfüg-

baren Zertifikate, um die CO2 Produktion herunterzufah-

ren und die durch den Verkauf erbrachte Erlöse für so-

ziale und nachhaltige Projekte zu nutzen. Ein gut funk-

tionierender EU-Emissionshandel reicht jedoch nicht aus,

um unsere klimapolitischen Ziele zu erreichen, da er

nur knappdieHälfteder inder EUverursachtenTreibhaus-

gasemissionen ausmacht. Wir fordern daher unsere Posi-

tionen zu einer CO2-Steuer für die übrigen Sektoren ambi-

tionierter und sozial-verträglicher zu gestalten, um unse-

re klimapolitischen Verpflichtungen einhalten zu können

 

Dynamisches Steuerkonzept

Der Temperaturanstieg im Vergleich zur vorindustriellen

Zeit betrug schon im Jahr 2016 ungefähr 1,1° C. Wenn

wir nicht sofort handeln, sind die Chancen, die globa-

le Erderwärmung bis 2100 selbst auf 2°C begrenzen, er-

schreckend gering. Die CO2-Steuer ist eine der wirkungs-

vollsten Instrumente, um die Einhaltung des 1,5° C Zieles

des Pariser Klimaabkommens noch zu ermöglichen. Da-

zu muss die Steuer allerdings effektiv und hoch genug

angesetzt werden, um einen spürbaren Unterschied aus-

zumachen. Wir fordern daher ab sofort die Besteuerung

von Kohlenstoffdioxid-Emissionen mit 80e pro emittier-

ter Tonne C02, welche bis zum Jahr 2025 kontinuierlich

auf 180e proTonne und bis zum Jahr 2030 stetig auf 205e

proTonneCO2 ansteigen soll. Dieser Bepreisungsfahrplan

deckt sich zuTeilenmit den Forderungen desUmweltbun-

desamtes und mehreren Umweltorganisationen. Der im

Vergleich mit anderen Konzeptpapieren hohe Einstiegs-

preis stellt den besten Kompromiss zwischen einer effek-

tiven umweltpolitischen Forderung und der Vermeidung

einer Kostenverteilung auf den Schultern von Leuten mit

niedrigem sozio-ökonomischen Status dar.

 

Wenig politische Themen haben so viel Dynamik wie die

Klimadebatte. Um den aktuellen Stand der Forschung,

neue nationale und internationale Entwicklungen und

auch den sich stetig verändernden Konsens in Fachkrei-

sen zu berücksichtigen, muss eine effektive CO2-Steuer

flexibel und anpassbar sein. Wir fordern deshalb ein un-

abhängiges Expert*innengremium, welches, ähnlich wie

die Mindestlohnkommission, die aktuelle Lage regelmä-

ßig evaluiert und gegebenenfalls Anpassungen der Be-

preisungen der Steuer an die Bundesregierung weiter-

geben kann. Diesem Expert*innengremium sollen aus-

schließlich Wissenschaftler*innen (explizit keine Wirt-

schaftsvertreter*innen) angehören. Die Berechnung und

Anpassung der Steuer muss rein im Interesse des Kli-

maschutzes stehen. Die Berechnung muss mathematisch

nachvollziehbar und wissenschaftlich begründet sein. Zu-

sätzlich würde dieses Gremium frühzeitig einen mittel-

oder langfristigen Plan für die Zeit nach 2030 entwickeln

und die folgende Bepreisung der Steuer der klimapoliti-

schen Situation sowie die positiven Feedback- Loops der
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Erderwärmung entsprechend berücksichtigen.

 

 CO2-KennzeichnungZusätzlich fordern wir eine konkret

in Kilo angegebene Kennzeichnungspflicht des CO2-

 Fußabdrucks oder der CO2- Äquivalenz bei allen ande-

renTreibhausgasenauf allen in Deutschlandvertriebenen

Produkten, besonders aber bei Lebensmitteln und All-

tagsprodukten. Diese Kennzeichnung kann auch noch

durch ein farbiges Ampelsystem ergänzt werden. Da-

mit werden nicht nur die Verbraucher*innen transpa-

rent in die Bemühungeneiner CO2-Reduzierung involviert

und die Kaufentscheidungen der Konsument*innen posi-

tiv zugunsten des Klimas beeinflusst, sondern wir erhof-

fen uns damit auch einen weiteren Ansporn für Herstel-

ler*innenzuCO2-armen Produktionsmethoden. In Schwe-

den wurde ein CO2-Kennzeichnungssystem mit konkre-

ter Kilo-Angabe 2009 eingeführt, mit der Folge, dass sich

klimafreundliche Produkte um 20 Prozent besser als vor-

her verkaufen.

 

Soziale und finanzielle Ausgleichsmaßnahmen

Dieses Konzept der CO2-Besteuerung mit einem Ein-

gangssteuersatz von 80e pro Tonne würde, bei einem

durchschnittlichen CO2-Ausstoß von 8,89Tonnen pro Jahr

und Einwohner*in Deutschlands und ohne die sukzes-

sive Verhaltensanpassung zu berücksichtigen, bis 2025

jährlich ein zusätzliches Steueraufkommen von 59,1 Mil-

liarden Euro ergeben. Die zusätzlichen Geldbeträge sol-

len allerdings nicht im Gesamthaushalt verbucht wer-

den, sondern direkt und mehrgleisig der Umverteilung

und dem Klimaschutz dienen, indem sie durch die kon-

kreten Maßnahmen, die wir beschreiben, in den Sozial-

und Umweltsektor fließen. Obwohl es vor allem Men-

schenmit höherem Einkommen sind, die CO2-intensivere

Güter und Dienstleistungen in Anspruch nehmen, müs-

sen Menschen mit geringerem Einkommen den grö-

ßeren Prozentsatz ihres Einkommens steuerlich zusätz-

lich aufwenden. Um also diese Menschen zu entlasten

und zunächst bestimmten besonders betroffenen Grup-

pen den Übergang zu erleichtern, schlagen wir eine Rei-

he von sozialen Ausgleichsmaßnahmen vor, die für eine

höhere Bepreisung von CO2 und CO2-Äquivalenten zwin-

gend erforderlich sind. Als primären Ausgleichsmechanis-

mus fordernwir eine sogenannte Klimadividende in Kom-

bination mit Senkungen von Steuern, die untere Ein-

kommensschichten überproportional belasten, wie bei-

spielsweise eine deutliche und dauerhafte Senkung der

Mehrwertsteuer. Die Klimadividende soll automatisch

einmal im Jahr direkt an alle Bürger*innen ausgezahlt-

und nach dem Einkommen gestaffelt werden. Je niedri-

ger das Einkommen, desto höher die Klimadividende. So

wird der Umverteilungsmechanismus der CO2-Steuer am

deutlichsten sichtbar und greifbar. Dies hätte das Ziel,

die Kosten für Individuen abzufedern und auch die öf-

fentliche Unterstützung einer CO2-Bepreisung zu gene-
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rieren. Eine dieser obsolet werdenden Abgaben ist die

EEG-Umlage, welche Haushalte mit geringeren Einkom-

men überproportional belastet. Als Härtefallregelung un-

terstreichen wir weiterhin unsere Forderung nach einem

erhöhten Mindestlohn auf mindestens 13,50 Euro pro

Stunde, um so eine finanzielle Entlastung für niedrige

Einkommen, die besonders von einer CO2-Steuer betrof-

fen wären, zu gewährleisten. Fahrten von Pendler*innen

zu und von ihrer Arbeitsstätte sollen vorerst von der

Steuer ausgeschlossen sein. Die Lasten der Bekämpfung

der Klimakrise dürfen nicht zu großen Teilen von Arbeit-

nehmer*innen getragen werden. Außerdem sollen Men-

schen in ländlichen Gebieten nicht aufgrund großer Ent-

fernungen und schlechter ÖPNV-Anbindung benachtei-

ligt werden. Arbeitgeber*innen, welche sich jedoch für

klimafreundliche Fahrtgemeinschaftsangebote einsetzen

sollen staatlich gefördert werden, um den Umstieg des

Pendelns von Individualverkehr auf kollektive Beförde-

rungsmethoden einzuleiten. Anstelle der Umlagen auf

den Strompreis wollen wir Energieinvestitionen steuer-

lich finanzieren, um Verteilungsgerechtigkeit zu ermögli-

chen. Zusätzlich zu einer direkten und indirekten Steuer-

umverteilung sollen Teile der zusätzlichen Gelder auch in

Sozialprojekte für betroffenen Bevölkerungsgruppen, lo-

kale und internationale Nachhaltigkeitsprojekte und den

Ausbau eines kostenlosen ÖPNV in ganz Deutschland in-

vestiert werden. Um Unternehmen zu einer CO2-armen

Produktionsweise anzureizen, sollen vor allem kleine re-

gionale Unternehmen, die besonders CO2-arm produzie-

ren, subventioniert werden. Mit dieser Investitionsoffen-

sive sollen diese transformationsbereiten Unternehmen

gerade in den Anfangsjahren gefördert werden, damit sie

sich finanziell bewähren können. Mit dieser Investitions-

offensive sollen diese transformationsbereitenUnterneh-

men gerade in den Anfangsjahren gefördert werden, da-

mit sie sich finanziell bewähren können.

 

Ausgleiche sollen jedoch nicht nach dem Gießkannen-

prinzip verteilt werden, sondern nur da angewendet wer-

den, wo Bemühungen gezeigt werden und eine Un-

terstützung notwendig ist. Um ein “Carbon Leakage”,

sprich das Auslagern von Emissionen von CO2 und CO2-

Äquivalenten in Drittstaaten, zu verhindern, sollen die

Vorschriften für die Industrie verpflichtend werden sowie

möglichst zeitnah im internationalen Kontext angewen-

det werden und eine gemeinschaftliche Antwort bieten.

Die Ausweitung des EU- Emissionshandel aufmehr betei-

ligte Länder (aktuell 31 Länder), muss daher Priorität ha-

ben.

 

Um die Umgehung der CO2-Bepreisung, indemGüter von

Drittstaaten importiert werden, in denen keine äquiva-

lente CO2-Bepreisung herrscht, zu vermeiden, sollen Zölle

bei Importen analog zu der von uns beschriebenen CO2-

Steuer erhoben werden. Dies soll so lange geschehen, bis

324



I/2021 Landesparteitag 24.04.2021 Antrag 102/I/2021

225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

internationale Vereinbarungen greifen, die eine gemein-

schaftliche CO2-Bepreisung vorsehen.

 

Der Klimawandel ist ein internationales Problem, wel-

ches internationale Anstrengungen erfordert. Eine Koor-

dination, die mindestens auf europäischer Ebene an-

gesiedelt ist, setzen wir als Ziel. Wir erkennen jedoch,

dass dies innerhalb weniger Jahre schwierig umzusetzen

ist. Wir fordern daher die sozialdemokratischen Kommis-

sionsmitglieder, MEPs und die nationalen Regierungen

auf, sich für die Einführung einer ähnlichen Steuer in den

EU-Mitgliedstaaten einzusetzen, damit diesemittelfristig

auf europäischer Ebene weiter international koordiniert

wird.

Antrag 102/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA V - Stadt desWissens, FA X - Natur, En-

ergie, Umweltschutz (Konsens)

Grüne Gentechnik aus progressiver Perspektive

1
2
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24
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Vorbemerkung: In diesem Papier geht es ausschließlich

um grüne Gentechnik bei Nutzpflanzen. Einige Analysen

und Lösungsvorschläge lassen sich jedoch auf die gesam-

te Saatgut- und Lebensmittelindustrie beziehen. Da es ein

gewisses Vorwissen braucht, um die Forderungen verste-

hen zu können, widmen sich die Kapitel 1 und 2 der Be-

griffsklärung bzw. unserer Motivation. In Kapitel 3 befin-

det sich die Problemanalyse. In Kapitel 4 werden unsere

Forderungen formuliert und in Kapitel 5 die Umsetzung

dieser ausgeführt.

 

1.          Worüber reden wir?

Bei der grünenGentechnik könnenwir grob zwischen drei

Züchtungstechniken unterscheiden.

 

1.1.          Konventionelle Züchtung

Bei der konventionellen Züchtung werden diejenigen

Pflanzenausgewählt, die demZüchtungsziel amnächsten

kommen, weil sie z.B. besonders große oder viele Früchte

tragen und werden gekreuzt, damit diese Merkmale bei

der nächsten Pflanzengeneration noch ausgeprägter sind.

Zur Auswahl der Pflanzen geht nicht der*die Landwirt*in

übers Feld und sucht Pflanzen heraus, die durch zufälli-

ge Mutationen dem Züchtungsziel nahe kommen. Statt-

dessen werden die Pflanzen mit radioaktiver Bestrahlung

oder Chemikalien so behandelt, dass Mutationen auftre-

ten (Mutagenese). Die behandelten Pflanzen, deren Mu-

tation zum Züchtungsziel passt, werden dann zurWeiter-

züchtung ausgewählt.

 

Bei der konventionellen Züchtung wird also nicht das Ge-
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nom selbst betrachtet, sondern die Ausprägungen, die es

herbeiführt. Auch wenn bei dieser Züchtungsform nicht

von Gentechnik gesprochen wird, ist das Genom der so

neu gezüchteten Sorte im Vergleich zur ursprünglichen

Sorte verändert.

 

2018 entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) über

die rechtliche Einstufung von Pflanzensorten, die durch

konventionelle Züchtung entstehen. Der EuGH entschied,

dass Pflanzensorten, die durch Bestrahlung oder Einsatz

von Chemikalien entstanden sind, von der sonst üblichen

Zulassungs- undKennzeichnungspflicht für genetisch ver-

änderte Organismen (GVO) befreit sind. Der Grund hier-

für sei die seit langem übliche Anwendung dieser Metho-

de und die daraus resultierende Einstufung als ungefähr-

licher Organismus. Gentechnik ist also schon lange Be-

standteil unserer Agrarwirtschaft - wird aber oft nicht als

solche benannt.

 

1.2.          Konventionelle Gentechnik

Bei der konventionellen Gentechnik (“genetically modi-

fied organisms”, kurz GMO, oder “genetisch veränderte

Organismen”, kurz GVO) werden Erbgutteile einer ähnli-

chen oder einer gänzlich anderen Art in das Erbgut einer

Nutzpflanze eingebaut. Wenn Organismen mit dem Erb-

gut ihnen ähnlicher Arten behandelt werden, sprichtman

von “cisgenen” GVO. Wenn Organismen mit dem Erbgut

gänzlich anderer Arten behandelt werden, spricht man

von “transgenen” GVO .

 

Bei der konventionellen Gentechnik kann nicht genau be-

stimmt werden, wo der einzufügende Erbgutteil einge-

bautwird.Wurdeartfremdes Erbgut (transgen) eingefügt,

ist das später im Erbgut der Pflanze erkennbar und man

kannklar sagen, dassdiesemitGentechnik verändertwur-

de. Jedoch muss im Vornherein klar sein, nach welchen

Veränderungen gesucht wird. Bei cisgenetischen Verän-

derungen (Erbgutteil einer ähnlichen Art) können diese

genetischen Veränderungen gar nicht nachgewiesenwer-

den.

 

Ein bekanntes Beispiel für eine transgenetisch veränderte

Pflanze ist der Bt-Mais. Viele Maispflanzen werden durch

einen bestimmten Schädling zerstört. Es gibt ein Bakteri-

um, das ein Protein produziert, das für denMenschen un-

schädlich, für genau diesen Schädling aber giftig ist. Die

Formel zur Herstellung dieses Proteins steckt im Erbgut

des Bakteriums. Beim Bt-Mais wurde diese Formel in das

Erbgut der Mais-Pflanze eingeschleust. Der so veränderte

Bt-Mais kann nun selbst das Protein gegen den Schädling

produzieren.

 

Risiken bestehen hauptsächlich für “Nicht-

Zielorganismen”, also zum Beispiel andere Insekten

als den Schädling selbst, die mit der gentechnisch
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veränderten Pflanze in Berührung kommen.

 

Der rechtliche Umgang mit und die Regulierung gene-

tisch veränderter Organismen unterscheiden sich stark

zwischendenStaaten.Die EU reguliert hier anhandder so-

genannten Freisetzungsrichtlinie (Zulassung zum Anbau)

und einer separat geregelten Zulassung als Futter- und Le-

bensmittel. Die EU reguliert prozessbezogen und stuft so

die Sorten nach dem Verfahren, durch das sie entstanden

sind, ein. Währenddessen handeln Staaten wie die USA

und Kanada produktbezogen, wo die Eigenschaft „gene-

tischmodifiziert“ an bestimmten Eigenschaften eines Or-

ganismus festgemacht wird. Zudem haben Staaten auch

innerhalb der EU verschiedene Umgangsweisen mit ge-

netisch veränderten Organismen. Dies führt unter ande-

rem zu uneinheitlichen Regelungen innerhalb der EU und

weltweit.

 

1.3.          Neue Gentechnik

Die neueGentechnikwird auchmoderneGentechnik oder

“genome editing” (GE) genannt. GE gibt es seit ca. 20 Jah-

ren. Das Genom der Pflanze wird aufgeschlüsselt, damit

eine Änderung an einer genau bestimmten Stelle vorge-

nommen werden kann. Darin liegt der große Unterschied

zur konventionellen Gentechnik, in der diese Genauigkeit

nicht möglich ist.

 

“Crispr/cas9”, auch bekannt als “Genschere”, ist eine be-

sondere GE-Technik, die es seit ca. fünf Jahren gibt und

den GE-Prozess um ein Vielfaches beschleunigt. Mit die-

ser Technik können einzelne Bereiche des Erbguts spezi-

fisch verändert werden. Somit ist auch die Formulierung

komplexerer Züchtungsziele möglich, die Veränderungen

vonmehrerenGenengleichzeitig (polygenetisch) beinhal-

ten können.

 

Solche cisgenetischen Veränderungen von Pflanzen mit

demErbgutwarenauchmit der konventionellenGentech-

nik möglich - allerdings waren sie so aufwendig, dass sie

fast nie durchgeführt wurden. In der Praxis gibt es al-

so erst durch “genome editing” und die effizientere GE-

Technik “crispr/cas9” cisgenetisch verändertes Saatgut.

 

Es gibt durch GE nun also zum ersten Mal gentechnisch

verändertes Saatgut, das man nicht von konventionell er-

zeugtem Saatgut unterscheiden kann.

 

1.4.          Biodiversität bei Nutzpflanzen

Alle diese drei Züchtungsarten erschaffen neue Pflanzen-

sorten, die ein eigenes Genom haben. Das bedeutet zu-

nächst einmal mehr Biodiversität. Alle Sorten von Nutz-

pflanzen, egal, wie sie entwickelt wurden, können sich im

Feld mit anderen Sorten kreuzen. Mit Gentechnik entwi-

ckelte Sorten bedrohen andere Pflanzen und damit die

Biodiversität nicht mehr als konventionell erzeugte Sor-
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ten.

 

2.          Warum reden wir darüber?

 

Als Sozialist*innen und Internationalist*innen könnenwir

mit den aktuellen Regelungen rund um das Thema Gen-

technik nicht zufrieden sein. Dafür haben wir mehrere

Gründe.

 

2.1.          Wissenschaftliche Erkenntnisse leiten unsere po-

litische Arbeit.

Wir sehen, dass die Debatten um Ernährung, Landwirt-

schaft und Gentechnik oft auf emotionaler Ebene geführt

werden und neue wissenschaftliche Erkenntnisse dabei

nur unzureichend berücksichtigt werden. Das ist nicht

überraschend, denn die eigene Ernährung ist etwas sehr

Persönliches undwir respektieren das in all unserenÜber-

legungen zu diesem Bereich und tragen gleichzeitig dem

Vorsorgeprinzip Rechnung.

 

Wir beobachten, dass im Bereich der Landwirtschaft Ver-

änderungenund Innovationen oft kritischer gesehenwer-

den als in anderen Bereichen. Außerdem gibt es in der EU

aber auch in anderen Industriestaaten eine starke Agrar-

lobby, was dazu führt, dass die Landwirtschaft stärker als

andere Sektoren subventioniert wird, was auch bei vielen

Wähler*innen Unterstützung findet.

 

Dass emotionale Argumente die gesellschaftliche Diskus-

sion und damit die Politik leiten, sehen wir auch im Be-

reich Gentechnik. Konventionelle Züchtung setzte früher

auf zufällige Mutation im Genom, heute auf Mutationen

durch radioaktive Bestrahlung oder den Einsatz aggressi-

ver Chemikalien. Bei diesen Techniken kann und konnte

nie ausgeschlossenwerden, dass auch unabsichtliche und

gar unbemerkte Veränderungen an anderen Eigenschaf-

ten der Pflanzen auftreten. So gab es beispielsweise Fäl-

le, in denen der Gehalt eines bestimmten Stoffes (Glyco-

alkaloid) in den Pflanzen erhöht wurde, um sie besser vor

Insekten und Krankheiten zu schützen. Erst später wurde

entdeckt, dass dieser Stoff in erhöhter Menge zu Krank-

heiten beimMenschen führt.

 

Dieses Risiko gibt es selbstverständlich auch bei Sorten,

die durch GM oder GE entwickelt wurden. Es ist bei die-

sen Verfahren jedoch kleiner, weil die Veränderungen, die

vorgenommen werden, zielgerichteter sind und die For-

scher*innen wissen,welcheGene verändertwerden.Wes-

halb ist also das Misstrauen aus Verbraucher*innenper-

spektive gegenüber gentechnisch veränderten Pflanzen

so viel höher als gegenüber konventionell gezüchteten?

Auf wissenschaftlichen Fakten beruht dieser Unterschied

in der Bewertung zumindest nicht. Für uns ist es nicht hin-

nehmbar, wenn politische Entscheidungen, hier die Be-

vorzugung einer Züchtungsart, auf irrationalen Annah-
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men und gefühlten Wahrheiten beruhen und damit für

vieleMenschen das Ergebnis dieser Politik weniger gut ist

als es sein könnte.

 

2.2.         Welternährung sichern unddenKlimawandel be-

kämpfen

Der Klimawandel ist die große Bedrohung derMenschheit

im 21. Jahrhundert. Die Weltbevölkerung wächst. Beides

stellt uns vor große Herausforderungen. Unsere Entschei-

dungen betreffen nicht nur uns, sondern auch Menschen

an anderen Orten der Welt und künftige Generationen.

Auch diesenMenschen gegenüber habenwir eine Verant-

wortung. Daher dürfenwir nicht einfach eineMaßnahme,

eine technologische Möglichkeit, um diese Herausforde-

rungen anzugehen von vornherein ausschließen ohne das

Für undWider rational zu bewerten.

 

Gesunde Nahrungsmittel und eine ausgewogene Ernäh-

rungdürfen kein Luxus sein. Entsprechendkönnenwir das

Gefälle beimZugangzugesunder Ernährung, das es inner-

halb Deutschlands, aber auch global gibt, nicht akzeptie-

ren.

 

2.3.          Das Urteil des EuGH zeigt den dringenden Hand-

lungsbedarf.

Gentechnik wird in Deutschland seit den 1970er Jahren

genutzt. 1990 wurde das Gentechnikgesetz (GenTG) als

Rahmen für die Nutzung und Entwicklung von Gentech-

nik verabschiedet. Es soll vor allem Verbraucher*innen vor

potentiellen Gefahren schützen.

 

Das GenTG definiert einen genetisch veränderten Orga-

nismus als „ein[en] Organismus, mit Ausnahme desMen-

schen, dessen genetisches Material in einer Weise verän-

dert  worden ist, wie sie unter natürlichen Bedingungen

durch Kreuzungen oder natürliche Rekombination nicht

vorkommt“ (GenTG §3 Abs. 2a)). Zum Zeitpunkt des In-

krafttretens fiel unter diese Definition die konventionel-

le Gentechnik. Jedoch werden im Begriff „gentechnische

Arbeiten“ alle Methoden zur „Erzeugung gentechnische

veränderter Organismen“ eingeschlossen (GenTG §3 Abs.

3). Das GenTG gilt in dieser Form auch heute noch, ob-

wohl sich die Forschung stark weiterentwickelt hat und

eine Differenzierung der Methoden nötig wäre.

 

Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes im Jahr 2018

hat dem Thema neue Aktualität und Aufmerksamkeit

verschafft. Es besagte, dass GE-Pflanzen in der EU ge-

nauso behandelt werden sollen wie mit konventionel-

ler Gentechnik entwickelte Pflanzen (GVOs) und entspre-

chend gekennzeichnet werden müssen. Eine Unterschei-

dung zwischen GE- und nicht-GE-Pflanzen ist im Nach-

hinein nicht möglich und eine Kennzeichnungspflicht da-

her auch nicht umsetzbar. Andere wichtige Agrarexport-

länder wie die USA, Kanada oder Brasilien haben hinge-
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gen produktorientierte Regelungen, bei denen GE-Sorten

nicht als Gentechnik eingeordnet werden und entspre-

chend nicht als solche gekennzeichnet werden müssen.

 

3.          Was ist das Problem?

 

3.1.          Der Markt für Lebensmittel auf Seite der Produ-

zierenden in Deutschland und der EU.

 

3.1.1.          Eine kapitalistischeMarktwirtschaft verfolgt nie

unsere gesellschaftlichen Ziele.

Im Kapitalismus ist stets die Erwirtschaftung von Pro-

fiten das Ziel. Ein Unternehmen kann nach dieser Logik

Profite nur durch Verkauf seiner Entwicklung, also dem

neuen Saatgut und den damit verbundenen Produkten,

wie Pestiziden erwirtschaften. Entsprechend wird ausge-

wählt, woran geforscht und was entwickelt wird. Dabei

leiten folgende Prinzipien:

 

1.  Die Entwicklung soll so günstig wie möglich sein.

2.  Es sollten viele Landwirt*innen/Verbraucher*innen

diese so veränderte Sorte nachfragen.

3.  Es sollten zahlungskräftige Landwirt*innen/Ver-

braucher*innen nachfragen.

 

Daraus ergibt sich, dass Landwirt*innen, die ja wiederum

selbst im Kapitalismus wirtschaften, Sorten nachfragen

von deren verbesserten Eigenschaften sie finanziell profi-

tieren. Als Beispiel hierfür zählen z.B. höhere Erträgedurch

größere Früchte oder durcheinengeringerenBedarf an In-

puts wie Pestiziden oder Dünger, für die die Landwirt*in-

nen zahlen müssten. Eigenschaften, für die die Land-

wirt*innen nicht vergütet werden, sind ökonomisch unin-

teressant.

 

Selbst wenn es eine große Gruppe an Verbraucher*innen

gibt, die eine veränderte Sorte nachfragen würde, aber

keinen entsprechend hohen Preis zahlen kann, wird diese

nicht entwickelt.

 

Einige Forschungsziele werden daher von privaten Un-

ternehmen gar nicht verfolgt, wie beispielsweise ein er-

höhter Gehalt von Vitaminen oder Nährstoffen. Diese Ei-

genschaften sind nämlich nicht nur in einem Gen ver-

anlagt (monogenetisch), sondern in mehreren (polyge-

netisch). Eine zielgerichtete Veränderung an mehreren

Genen durchzuführen ist aufwendiger und entsprechend

kostspieliger. Ein solches Beispiel öffentlicher Forschung

ist der golden rice, einer Reissorte, die einen gesteiger-

ten Gehalt von Vitamin A aufweist und  somit Mangel-

erscheinungen bekämpfen kann und von der ETH Zürich

und dem International Rice Research Institute (IRRI) ent-

wickelt wird.

 

3.1.2.          Die Aufteilung des Marktes unter wenigen
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Großkonzernen, die die Patente halten, ist problematisch.

Aktuell sehenwir eine hohe Konzentration auf demMarkt

für Saatgut. Einigewenige Konzerne haben denMarkt un-

ter sich aufgeteilt und üben eine entsprechende Macht

aus. Dies betrifft nicht nur Preise oder Konditionen zu de-

nen Saatgut an Landwirt*innen in Deutschland und welt-

weit verkauft wird, sondern auch die Frage an was über-

haupt geforscht und bis zur Zulassung entwickelt wird.

Ein entscheidender Grund hierfür ist, dass die Entwick-

lung bislang aufwendig und die Kosten entsprechend

hoch waren. Eine neue Sorte zu entwickeln lohnt sich nur,

wenn sie an einen Großteil des Markts verkauft werden

kann, weil es keine oder nur wenige konkurrierende Un-

ternehmen gibt.

 

Die Genschere crispr/cas9 lässt einen Paradigmenwech-

sel erwarten. Diese Technologie macht es deutlich schnel-

ler und günstiger, das Genom einer Pflanze zu verändern

und ermöglicht es auch in einem kapitalistischen Markt

kleineren Unternehmen, die die hohen Fixkosten nicht

tragen könnten, neue Sorten zu entwickeln.

 

Eine weitere Eigenschaft dieses Marktes ist die Verbin-

dung des Verkaufs von Saatgut mit dem von Dünge- und

Pflanzenschutzmitteln. Viele der großen Konzerne haben

sowohl eine Sparte für Saatgut, als auch für Dünge- oder

Pflanzenschutzmittel. Wenn eine Sorte also beispielswei-

se auf ihre Toleranz hinsichtlich eines bestimmten Herbi-

zids (=Unkrautvernichtungsmittel) entwickelt wird, wird

genau diesesMittel auch durch das entsprechendeUnter-

nehmen verkauft. Dies erhöht dieMarktmacht des einzel-

nen Konzerns abermals.

 

3.2.          Gentechnik ist eine Frage internationaler und in-

tergenerationaler Solidarität.

Die Industriestaaten leisten sich mit bio und gentech-

nikfreien Lebensmitteln eine verhältnismäßig ineffiziente

Produktion dieser. Damit beanspruchen sie mehr Flächen

und Ressourcen als notwendig wäre.

 

3.3.          Der Markt für Lebensmittel auf Seite der Konsu-

mierenden in Deutschland und der EU.

Aktuell gibt es nur die Kennzeichnung “ohne Gentech-

nik”. Für viele Verbraucher*innen ist diese Kennzeichnung

gleichbedeutend mit “natürlich” und “sicher”. Die Kenn-

zeichnung in dieser Form wertet Produkte “ohne Gen-

technik” bei den Verbraucher*innen auf - allerdings zu

Unrecht. Konventionelle Züchtung mit Chemikalien oder

Radioaktivität, die das Erbgut der Pflanze verändern, ist

nicht “natürlicher” oder “sicherer” als Gentechnik. Für

konventionelle Züchtung gibt es jedoch kein gibt es kein

entsprechendes Siegel.

 

Da hier jedoch die nötige Aufklärung der Verbraucher*in-

nen fehlt, unterstützt das “Ohne Gentechnik”-Siegel eher
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ein Bauchgefühl und keine Unterscheidung, die nach wis-

senschaftlichen Kriterien sinnvoll ist. Gerade jetzt, da be-

legtewissenschaftliche Erkenntnisse vonVerschwörungs-

gläubigen als falsch verunglimpft werden und breite Teile

der Bevölkerung für “fake news” und “alternative Fakten”

zugänglich sind, sollten die politischen Akteur*innen be-

sonders aufmerksam und sorgfältig sein.

 

4.          Was wollen wir?

Wissenschaftlicher Fortschritt soll dem Wohle aller die-

nen. Daraus ergeben sich für uns im Bereich Gentechnik

zwei Hauptforderungen:

 

Wir wollen die Demokratisierung aller Lebensbereiche

und den Schutz von Umwelt, Klima und Tieren

 

Was wie, wo und von wem produziert wird, muss demo-

kratisch bestimmtwerden. Das gilt für die Landwirtschaft

wie für andere Bereiche der Produktion. Für die Landwirt-

schaft schließt das u.a. die Fragen ein, welches Saatgut

und welche Dünge- und Pflanzenschutzmittel entspre-

chendgenutztwerdenoder auchwie vielWasser und wel-

ches Land genutzt werden soll.

 

Als Internationalist*innen denken wir global und verfol-

gen diese Ziele für alle Menschen, ob in Deutschland, der

EU oder an anderenTeilen derWelt. Unsere gesamtgesell-

schaftlichen Ziele sind folgende:

 

• Ernährungssicherheit: Ernährungssicherheit ist ge-

geben,wennalleMenschen zu jeder Zeit physischen

und ökonomischen Zugang zu genügend und siche-

rer Nahrung haben und die ernährungsbezogenen

Bedürfnisse sowie die Präferenzen für ein gesundes

und aktives Leben sichergestellt werden können.

• gute Arbeitsbedingungen für diejenigen, die in der

Landwirtschaft und verbundenen Wirtschaftszwei-

gen arbeiten und gute Lebensbedingungen für die-

jenigen, die direkt oder indirekt von der Landwirt-

schaft betroffen sind, weil sie beispielsweise als An-

wohner*innen mit ihr in Kontakt kommen.

• effizienteNutzung der Ressourcen.Wirwollen scho-

nend mit den Ressourcen unseres Planeten umge-

hen und uns solidarisch mit Menschen an ande-

ren Teilen derWelt und künftigen Generationen zei-

gen. Keine Ressource, sei es Wasser, Boden oder die

natürlichen Senken des Ökosystems, soll übernutzt

werden. Neben der Produktion von Lebensmitteln

und anderen Agrargütern sehen wir die Sicherung

von Biodiversität und Klimaschutz als eins der Ziele

der Landwirtschaft.

 

5.          Wie wollen wir unsere Ziele erreichen?

 

5.1.          Forschung und Produktion von Saatgut, Dünge-
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und Pflanzenschutzmitteln in die öffentliche Hand!

Wir sehen nicht, dass man den Markt so umgestalten

kann, dass diese gesamtgesellschaftlichen Ziele allein

durch Marktmechanismen verfolgt werden.

 

Die öffentliche Hand muss sich stärker der Forschung

und Entwicklung in den Bereichen Saatgut, Dünge- und

Pflanzenschutzmitteln annehmen. Dies muss zum einen

über finanzielle Mittel geschehen. Zum anderen müssen

die Regelungen, die aktuell Forschung an grüner Gen-

technikunterbinden, gelockertwerden. Die Forschungauf

dem offenen Feld muss in Deutschland bzw. der EU er-

laubtwerden. Ohne diese ist keine anwendungsorientier-

te Forschung und Entwicklung an Nutzpflanzen mithilfe

von Gentechnik möglich.

 

Bei der Neustrukturierung des Marktes können wir uns

vorstellen, dass die Forschung und die anwendungsorien-

tierte Entwicklung bis hin zur Marktreife über Drittmit-

telprojekte finanziert wird, bei denen der Staat Ziele for-

muliert und ausschreibt und entsprechende Forschungs-

institute sich auf diese bewerben. Auch können wir uns

vorstellen, dass staatliche Institute und öffentliche Un-

ternehmen direkt mit der Forschung und Entwicklung be-

traut sind. Die Ziele der Forschung, die Methoden, die Si-

cherheit und gute Arbeitsbedingungen müssen selbst-

verständlich Teil der Vergabekriterien bzw. der Praxis in

staatseigenen Unternehmen sein.

 

Wir sprechen uns klar gegen oligopole (die konzentrierte

Marktmacht auf einige wenige Akteur*innen) Strukturen

auf dem Markt aus. Die Entstehung von Oligopolen

muss in jedem Fall kartellrechtlich verhindert werden.

Bestehende Oligopole müssen aufgespalten werden.

Unternehmenssektoren von besonderer gesellschaftli-

cher Bedeutung müssen mindestens gesellschaftlicher

Beteiligung unterliegen und zur Not komplett vergesell-

schaftet werden können. Hierbei muss das Kartellrecht

den Saatgutmarkt und den Markt für Pflanzenschutz-

/Düngemittel zusammendenken und darf nicht wie

bisher die Unternehmenskonzentration auf dem ei-

nen Markt getrennt von der auf dem anderen Markt

bewerten.

 

Neben der Entwicklung neuer Sorten mithilfe von Gen-

technik, möchten wir auch die Forschung an alten, indi-

genen Sorten fördern: zum Einen bieten diese einen neu-

en Ausgangspunkt für Weiterentwicklungen durch kon-

ventionelle Züchtung oder Gentechnik. Zum Anderen ist

es möglich, dass diese alten Sorten durch veränder-

te Klimaverhältnisse an Orten abseits der traditionellen

Anbaugebiete auch ohne großartige Weiterentwicklung

sehr gute Ergebnisse liefern. Daher ist es wichtig, an die-

sen Stellen verstärkt zu forschen, Saatgutbanken zu un-

terhalten, sowie den Anbau dieser Sorten zu fördern. Wir
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müssendie genetischeVielfalt beiNutzpflanzen erhalten,

damit die Menschheit weiterhin auf diese zurückgreifen

kann.

 

5.2.          Patente und Lizenzen am Gemeinwohl ausrich-

ten!

Entwicklungen und Erkenntnisse, die mit öffentlichen

Geldern finanziert wurden, dürfen nicht unentgeltlich an

Private weitergegeben und von diesen kommerziell ge-

nutzt werden. Aktuell passiert das oft durch Ausgründun-

gen aus nicht-kommerziellen Forschungsinstituten. Wir

finden: Finanzielle Gewinne durch Erkenntnisse, die

die Öffentlichkeit finanziert hat, sollen auch der Öffent-

lichkeit zufließen. Der Staat soll also Eigentümer sein von

öffentlich finanzierten Erkenntnissen.

 

Wir möchten Rechte an Sorten bzw. Grundlagen-

forschung analog zu nicht-kommerziellen Creative

Commons- und Open Source-Lizenzen im digitalen

Bereich organisieren: So könnten nicht-kommerzielle Ein-

richtungen weiterhin öffentlich finanzierte Erkenntnisse

als Basis nehmen, diese weiterentwickeln und müssen

dafür kein Geld bezahlen. Aber sobald die Erkenntnisse

kommerziell genutzt werden, müssten die Unternehmen

Gelder an den Staat zur Nutzung der öffentlich finanzier-

ten Forschung zahlen. Sowird sichergestellt, dass es nicht

wie aktuell den Anreiz für Unternehmen gibt, “bugs”

(also Probleme oder ungenutzte Potentiale) versteckt zu

halten und dass stattdessen viele verschiedene Einrich-

tungen weiterforschen um möglichst gute Nutzpflanzen

für die Allgemeinheit zu entwickeln.

 

Ein erster Schritt kann hier sein, die Möglichkeit einer

Patentierung von gentechnisch erzeugten Sorten abzu-

schaffen und diese mit konventionell erzeugten Sorten

gleichzustellen. Für letztere gilt nämlich nur der Sorten-

schutz.

 

Außerdem setzen wir uns für eine Standardisierung von

Saatguteigenschaften, Dünger, Pestiziden durch die For-

schenden selbst ein. Ziel davon ist, dass nicht wie bis-

her nur ein Unternehmen den zum eigenen Saatgut pas-

senden Dünger und die passenden Pestizide verkauft und

damit allein schon Marktmacht ausüben kann, sondern

dass auch andere Akteur*innen ansetzen und die entspre-

chenden ergänzenden Produkte entwickeln können.

 

Wir brauchen außerdem Rechtssicherheit für alle Land-

wirt*innen. Wenn sich durch Lizenzen geschützte Pflan-

zen z.B. durch Bestäubung überWindmit den Pflanzen ei-

ner Landwirtin ohne deren Zutun vermischen, darf diese

Landwirtin nicht rechtlich belangt werden können.

5.3.          Zulassungsverfahren angleichen!

Neue Sorten müssen zugelassen werden, bevor sie zur
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Nahrungsmittelproduktion angebaut werden und auch

bei Pflanzenschutz- und Düngemitteln muss nachgewie-

sen werden, dass  sie nicht schädlich für Umwelt und

Mensch sind. Tests müssen so durchgeführt werden,  wie

Mensch und Umwelt mit diesen Sorten bzw. Mitteln in

Kontakt kommen. So werden beispielsweise bei Glypho-

sat nicht die Langzeitfolgen von kleinen Dosen unter-

sucht.

 

Aktuell müssen gentechnisch erzeugte Sorten einen viel

aufwendigeren Zulassungsprozess durchlaufen als kon-

ventionell erzeugte Sorten. Dabei gibt es  Beispiele von

konventionell erzeugten Pflanzen, die erst zugelassen

wurden und bei denen dann festgestellt wurde, dass sie

die Gesundheit gefährden, z.B. durch einen zu hohen

Glycoalkaloid-Gehalt. Die Zulassungsregeln sind also we-

der für konventionell noch gentechnisch erzeugte Sorten

angemessen.

 

Wir wollen, dass härtere Zulassungsprozessemit aufwen-

digen Testreihen für Sorten gelten, bei denen die Inhalts-

stoffe der Pflanzen verändert wurden und/oder bei de-

nen fremdes Genmaterial eingefügt wurde. Ist dies bei ei-

ner neuen Sorte nicht der Fall, soll sie wie gehabt unkom-

pliziert zugelassenwerden können. Ob sie nun konventio-

nell oder mit Gentechnik gezüchtet wurde, soll also nicht

weiter über die Art des Zulassungsverfahren entscheiden.

 

5.4.          Verbraucher*innen aufklären!

Wir brauchen mehr Aufklärung. Zum Thema Gentech-

nik im Vergleich zur konventionellen Züchtung herrscht

an vielen Stellen noch sehr viel Unwissen. Als ratio-

naler, wissenschaftsorientierter Verband ist es für uns

wichtig, dass Information und Fakten zu diesem wie

zu anderen Themen einfach und verständlich erreich-

bar sind und möchten dieses Feld nicht einzelnen Lobby-

Vereinigungen überlassen.

 

Wir wollen mehr Informationen für Verbraucher*innen:

Eine einseitige Kennzeichnung von “gentechnikfreien”

Produkten ist wertend und irreführend.Wenn Züchtungs-

methoden auf Produkten ausgewiesenwerden, sollten al-

le ausgewiesen werden. Entsprechend sollte diese Infor-

mation auch auf Produkten stehen, deren Züchtung mit-

hilfe von radioaktiver Bestrahlung oder Chemikalien ge-

schehen ist. In diesem Zusammenhang könnte auch eine

Differenzierung bei der Kategorie “bio” angedacht wer-

den. Einige Sorten, die mithilfe von Gentechnik entwi-

ckelt wurden, kommen beispielsweise besser ohne Pesti-

zide aus, brauchen wenigerWasser oder Fläche und scho-

nen so die Umwelt. Gentechnisch veränderte Nutzpflan-

zen bedrohen die Biodiversität nicht mehr als konventio-

nell gezüchtete Sorten. Wenn aber gentechnisch verän-

derte Sortenmehr Ertrag proHektar liefern und somit Flä-

che stillgelegt werden kann, könnten diese Sorten einen
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Beitrag zumSchutz vonBiodiversität leisten.Dasalles sind

für viele Konsument*innen von Bio-Produkten, wichtige

Aspekte. Aktuell sind Sorten, die mit Gentechnik entwi-

ckelt wurden, allerdings kategorisch vom Bio-Siegel aus-

geschlossen.

 

Im Sinne der internationalen und intergenerationalen So-

lidarität müssen wir so wenig Ressourcen wie möglich

verbrauchen und dabei immer noch alle Menschen an-

gemessen ernähren. Diese Ressourceneinsparung können

wir mit neuen Sorten, auch gentechnisch veränderten

Sorten vorantreiben, aber natürlich auchmit einer Verrin-

gerung der Lebensmittelverschwendung, beginnend auf

dem Feld bis zum Haushalt, mit einer Verringerung des

Konsumsvonbesonders ressourcenintensiven Lebensmit-

teln und anderen. Die Verantwortung ist groß und wir

können es uns nicht erlauben, eins dieser Instrumente ka-

tegorisch auszuschließen.

 

5.5.          Hoch die internationale Solidarität!

Wissenschaftler*innen und Erzeuger*innen können Er-

kenntnisse darüber liefern, was gebraucht wird. Daher

wollen wir, dass Forschungs- und Entwicklungsgelder be-

reitgestellt werden, um Forschung in anderen Ländern

zu fördern und internationalen Austausch zwischen For-

schungseinrichtungen zu ermöglichen. Hierfür braucht es

auch Forschungsstipendien, die einen Austausch in beide

Richtungen sicherstellen.

Antrag 103/I/2021

KDV Neukölln

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Aktionswoche zum Erdüberlastungstag

1
2
3
4
5

Die SPD veranstaltet von der Kreis- bis hin zur europäi-

schen Ebene jedes Jahr in derWoche des Erdüberlastungs-

tages Veranstaltungen und Aktionen zum Thema „Res-

sourcen in der EinenWelt“.

 

336



I/2021 Landesparteitag 24.04.2021 Antrag 263/II/2019

Soziales

Antrag 263/II/2019

KDV Lichtenberg

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Ablehnung (Konsens)

Einen ersten Schritt ins bedingungslose Grundeinkommen wagen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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Die sozialdemokratischen Mitglieder im Senat, die SPD-

Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin, der SPD-

Landesvorstand sowiedie SPD-KreisvorständederBerliner

Bezirke werden ersucht, das wachsende innerparteiliche

und starke öffentliche Interesse an einem Bedingungs-

losen Grundeinkommen (BGE) anzuerkennen und dieses

populäre, diskussionswürdige Thema in seinen verschie-

denen – u.a. verfassungsmäßigen, sozialwissenschaftli-

chen, philosophischen und volkswirtschaftlichen – Di-

mensionen als Chance für eine grundsätzliche program-

matischeNeuausrichtungder Partei und als Impuls für ein

innovatives, gesellschaftspolitisches Projekt zu begreifen.

 

Dazuwerden folgende Schritte unternommen, derenUm-

setzung bis spätestens zum Ende der laufenden Wahlpe-

riode erfolgt:

1. Die o.g. Adressaten schaffen innerhalb ihrer Verantwor-

tungsbereiche zeitnah Möglichkeiten, die Thematik eines

BGE breit angelegt, vorurteilsbewusst und fachlich kom-

petent auf die enthaltenen konstruktiven gesellschaftli-

chen und sozialpolitischen Potentiale hin zu diskutieren.

Hierfür werden auf allen Ebenen geeignete Gremien und

Arbeitsstrukturen genutzt oder geschaffen (z.B. Arbeits-

kreise). Deren Arbeit wird aktiv unterstützt, ihre landes-

weite sowie ggf. bundesweite Vernetzung gefördert.

 

2. Geeignete Modelle eines BGE werden insbesondere

dahingehend untersucht, inwiefern sie sich anschluss-

fähig an aktuelle sozialpolitische Reformansätze zeigen

(z.B. Kindergrundsicherung, Grundrentendebatte, Einfüh-

rung einer Bildungsdividende, Bürger*innenversicherung

u.a.). In Identifikation dieser Schnittmengen werden Ver-

fechter*innen eines (emanzipatorisch orientierten) BGE

als potentielle Verbündete einer anzustrebenden gesell-

schaftlichen Transformation verstanden, entsprechende

auch positionsübergreifende Kooperationen gesucht und

unterstützt.

 

3. Für die Bundeshauptstadt Berlinwird einModellprojekt

zur Erprobung bestimmter relevanter, in ihrer Wirkung

bislang strittiger Effekte eines BGE bis zur Einführungsrei-

fe vorbereitet. Das Design desModellprojektes beinhaltet

die regelmäßige Zahlung eines BGE in teilhabesichernder

Höhe (ca. 1.200e pro Erwachsener/ 628 Euro pro Kind) an

einen bevölkerungsrepräsentativen und statistisch aus-

sagekräftigen Personenkreis und erstreckt sich über die

Dauer einer Wahlperiode (5 Jahre einschließlich Vor- und

Nachbereitung bei mindestens 3 Jahren Bezugsdauer).

LPT II/2019: FA IX–Gesundheit, Soziales undVerbraucher-

schutz, FA VII –Wirtschaft und Arbeit

LPT I-2020: vertagt

 

Stellungnahme FA IX: 

Den Fachausschüssen VII und IX wurde der Antrag

263/II/2019überwiesen. Beide Fachausschüssehaben sich

in einer gemeinsamen Sitzung mit dem Thema befasst

und eine Änderung des Antrags beschlossen. Der Antrag-

steller ist einverstanden, allerdingsmöchte er als Adressa-

ten weiterhin den LPT.

 

1. Die SPD Berlin bekennt sich zur Notwendigkeit ei-

ner offenen und wertgeleiteten Diskussion um die

zukunftsfähige und armutsfeste Ausgestaltung des

bundesdeutschen Sozial- und Steuersystems. Im

Lichte aktueller Herausforderungen und Verände-

rungen in Bereichen wie der Erwerbsarbeit, der Di-

gitalisierung, des demographischen Wandels, sich

„abgehängt“ fühlender Bevölkerungsgruppen und

wachsender sozialer Ungleichheit muss der Sozial-

staat neu gedacht werden mit dem Ziel, dass er sei-

ne grundlegende gesellschaftliche Schutzfunktion

auf lange Sicht behält oder wiedererlangt. Die SPD

Berlinwill dieseDiskussion aktiv aufgreifen,mit den

Gewerkschaften undweiterenwichtigen zivilgesell-

schaftlichen Gruppen sowie der Wissenschaft füh-

ren.

2. Die SPD Berlin unterstützt dabei Modellvorhaben,

die neue Ansätze in Bezug auf eine zukunftsfä-

hige und armutsfeste Ausgestaltung des Sozial-

und Steuersystems ausprobieren wollen und da-

bei gesellschafts- und sozialpolitische Erkenntnis-

se berücksichtigen bzw. neu generieren. Die SPD

unterstützt insbesondere Modellvorhaben, die ei-

ne wissenschaftlich unabhängige Begleitung ein-

schließen. In diesem Sinne unterstützt die SPD Ber-

linModellvorhabenwie das “Pilotprojekt Grundein-

kommen” des Vereins Mein Grundeinkommen mit

den Partnern Deutsches Institut für Wirtschaftsfor-

schung (DIW Berlin) und Max-Planck-Institut zur Er-

forschung von Gemeinschaftsgütern (Köln). Die SPD

Berlin unterstützt auch aktiv das Anliegen der ak-

tuellenVolksinitiative ExpeditionGrundeinkommen,

das auf die Umsetzung eines wissenschaftlich be-

gleiteten Modellversuchs in mehreren Bundeslän-

dern (auch Berlin) zielt und “die Erforschung, Ak-

zeptanz und Umsetzbarkeit verschiedener Varian-
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Das Berliner Modellprojekt wird wissenschaftlich beglei-

tet und ausgewertet. Dabei stehen insbesondereWirkun-

gen auf die individuelle Gesundheit, Aufstiegschancen

durch Bildung, auf armutspräventive Aspekte, das indivi-

duelle Verhalten zum Arbeitsmarkt, familiäre Auswirkun-

gen und mögliche Effekte auf gemeinnützig orientierte

Verhaltensweisen im Mittelpunkt der begleitenden Un-

tersuchungen. Es erfolgt eine bedingungslose und indi-

viduelle, an keinerlei Bedarfsprüfungen und Geltendma-

chung von Ansprüchen gekoppelte Auszahlung an jeden

Angehörigendes berechtigten Personenkreises, unabhän-

gig von seinen Familienverhältnissen. Insbesondere er-

folgt keine Kopplung an Erwerbsarbeit und besteht kein

Zwang zur Arbeit oder zu sonstigen sozialen Tätigkeiten.

DieTeilnahmeamProjekt erfolgt freiwilligundunterWeg-

fall ggf. bislang bezogener steuerfinanzierter Sozialleis-

tungen (im Bedarfsfall mit Ausnahme vonWohngeld).

 

Erläuterung In den vergangenen rund 20 Jahren ist (nicht

nur) inDeutschland in verschiedenerHinsicht eingrundle-

gender, für Vieler beunruhigender gesellschaftlicherWan-

del zu beobachten. Dieser hat globale, sicherheitspoli-

tische, ökonomische, klimatische, aber auch sozial- und

mikropolitische Aspekte. Die Welt zeigt sich dem Indivi-

duum als überaus fragil, teils bedrohlich dynamisch, äu-

ßerst komplex und immer schwerer steuerbar. Leistungs-

kürzungen und die Individualisierung von Risiken – ver-

bundenmit sozialpolitischen Reformen in der Vergangen-

heit– haben diese Tendenz noch verstärkt und das Ver-

trauen in die Institutionen des Sozialstaates untergraben.

Der SoziologeWilhelm Heitmeyer spricht im Ergebnis sei-

ner Langzeitstudie „Deutsche Zustände“ für die betrach-

teten Jahre zwischen 2001 und 2011 von einem „Jahrzehnt

der Entsicherung“,mit dessen psychologischen und politi-

schen Folgen Politik und Zivilgesellschaft seither konfron-

tiert seien.

 

InWissenschaft, Philosophie, Politik und sogar in derWirt-

schaft wächst anhand dieser Diagnose das Bewusstsein

dafür, dass einer solchen Entwicklung nicht lediglich mit

minimalinvasiven Eingriffen einzelner kleinerer Reformen

zu begegnen ist. Vielmehr benötige es die ermutigen-

denUmrisse eines neuen und gemeinsamen gesellschaft-

lichen Projektes, welches auf der Basis eines positiven

Menschenbildes dem Einzelnen inmitten des vielfachen

Wandels einhinreichendesMaßansozialer Sicherheit ver-

leiht, die ihn befähigt, seine persönlichen Lebensbedürf-

nisse mit den immer schneller verlaufenden Veränderun-

gen überein zu bringen.

 

Vor diesem Hintergrund erzeugt die Diskussion um ein

Bedingungsloses Grundeinkommen vermutlich vor allem

deshalb eine soweiteResonanz inganz verschiedenenTei-

len der Gesellschaft, da sie unmittelbar an diesem „visio-

nären Bedarf“ unserer Gesellschaft anknüpft, in dem sie

ten des bedingungslosen Grundeinkommens” vor-

anbringen will.

3. Die SPD Berlin regt zudem an, dass die aktuellen,

durch Corona ausgelösten Ansätze bedingungsar-

mer Grundsicherungen und weiterer gesetzlicher

Maßnahmen mit Bezügen zum sozialen Arbeits-

markt (wie z.B. SozialschutzG) als faktische sog. „na-

türliche Experimente“ in der Fläche gesehen und

wissenschaftlich evaluiert werden, um ergebnisof-

fene Erkenntnisse für künftige Debatten zu gewin-

nen.

4. Die SPD Berlin regt weiterhin an, dass im Hinblick

auf die genannten Entwicklungen und Neuansät-

ze auf Landes und Bundesebene Enquetekommis-

sionen zum “Sozialstaat 2030” eingerichtetwerden,

die u.a auch (Zwischen-) Ergebnisse aus relevanten

Modellprojekten, Evaluationen und internationalen

Erfahrungen auswerten.
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nicht lediglich eineDebatteüber eine Sozialleistung führt,

sondern vielmehr zentrale und elementare Fragen un-

seres künftigen Zusammenlebens adressiert. Wo ist dies

konkret der Fall?

 

Demografischer und arbeitsmarktstruktureller Druck auf

das Sozialversicherungssystem

Das lohnbasierte Sozialsystem in seiner jetzigen Form

auf der Grundlage des bisherigen „Generationsvertrages“

zeigt sich unter Berücksichtigung der Lohnentwicklungen

und der Geburtenrate zukünftig als nicht mehr tragfä-

hig. Laut einer aktuellen Studie für den Deutschen Ge-

werkschaftsbund NRW ist jeder fünfte Erwerbsarbeits-

platz in NRW im Lohnniedrigsektor einzustufen, sodass

hier weder genug aktuelles Einkommen geschweige denn

eine ausreichende Rücklage für die Lebenssicherung im

Alter erwirtschaftet werden könnte. Bis zum Jahr 2025,

so die Prognose des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes,

wird sich die Anzahl der Rentner*innen, die auf zusätzli-

che Hilfe vom Staat angewiesen sind, von 2,5 auf 10% ver-

vierfachen.

 

Die Differenz in einem der wohlhabendsten Länder der

Welt, in dem die Armut, insbesondere die Kinder- und Al-

tersarmut rapide ansteigt, ist nichtmehr nur für eine klei-

ne Minderheit der Bevölkerung spürbar. Längst scheinen

davonnichtmehr nur Erwerbsarbeitslose, sondern zuneh-

mend auch in Vollzeit Beschäftigte betroffen zu sein.

 

Beim bedingungslosen Grundeinkommen handelt es sich

um ein Einkommen, das von einem politischen Gemein-

wesen an alle seine Mitglieder ohne Bedürftigkeitsprü-

fungundohneGegenleistung individuell ausgezahltwird.

Das Grundeinkommen bietet damit eine umfassende und

lückenlose Sicherung der wirtschaftlichen Existenz aller

Bürger*innen und sorgt somit für die Beseitigung von Ar-

mut. Das Grundeinkommen ermöglicht das Recht auf so-

ziale Teilhabe und schafft durch die Verhinderung von so-

zialer Ausgrenzung und Stigmatisierung die Exklusions-

falle ab.

 

Gleiche Chancen für alle – Das Bedingungslose Grundein-

kommen für Kinder und Jugendliche (Kindergrundsiche-

rung)

Das Zukunftsforum Familie e.V. beschreibt die gegenwär-

tige Situation in Deutschland wie folgt: „Gut 18 Prozent

der Menschen in Deutschland sind von Armut bedroht.

Betroffen sind vor allem Langzeitarbeitslose, Alleinerzie-

hende, Mehr-Kind-Familien und Familien mit Migrations-

hintergrund. Die Armut der Erwachsenen betrifft auch die

in den Familien lebenden Kinder. Weit mehr als 2,4 Mil-

lionen Kinder wachsen in Deutschland in materieller Ar-

mut auf […]. Die Folgen sind gravierend: Der Mangel an

Einkommen, Ressourcen und Lebensperspektiven für Kin-

der entwickelt sich zur Bildungs- und Teilhabearmut. “
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Zudem führen diverse gesetzliche Regelungen zu unter-

schiedlichen Berechnungshöhen des Existenzminimums

für Kinder und Jugendliche im Sozial-, Steuer- und Unter-

haltsrecht. Daher ist gegenwärtig das Existenzminimum

nicht für alle Kinder gedeckt. Statt vieler verschiedener

Hilfen braucht es eine Gesamtlösung – die „Grundsiche-

rung für Kinder und Jugendliche“ als Teil des Bedingungs-

losen Grundeinkommens (BGE)!

Warum ist ein solches Kindergrundeinkommen „aus einer

Hand“ noch sinnvoll? „Dringend notwendig ist es vor al-

lem, die bisherigen Leistungen zusammenzuführen und

so das komplizierte System der Kinder- und Familien-

förderung zu vereinfachen; das bürokratische und sozi-

al ungerechte System aus Kindergeld, Kinderfreibeträgen

und Hartz-IV-Regelsätzen muss durch eine Grundsiche-

rung für Kinder und Jugendliche ersetztwerden.Dennwe-

der die geringfügige Anhebung des Kindergeldes noch die

Ausweitung des Kinderzuschlags oder eine Erhöhung der

Regelsätze in der Grundsicherung lösen das Problem zeit-

nah und befriedigend. “

Aktuell beträgt die Höhe des verfassungsrechtlich not-

wendigen Existenzminimums 628 Euro monatlich. Sie

setzt sich aus der Höhe des sächlichen Existenzminimums

(408 Euro) und dem Freibetrag für die Betreuung und Er-

ziehungbzw.Ausbildung (BEA) (220Euro) zusammen.Die-

ses Existenzminimum muss für alle Kinder gelten, nicht

nur für diejenigen, deren Eltern Steuern zahlen können.

Damit wäre sichergestellt, dass alle Kinder und Jugendli-

chen unabhängig von ihrer familiären Situation und dem

Einkommen ihrer Eltern ausreichend gefördert werden

und die Chance erhalten, ein gutes und selbstbestimmtes

Leben zu führen.

 

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit Geschlechterpolitisch

kann ein Grundeinkommen eine große und nachhaltige

Wirkung haben. Insbesondere Frauen* werden im heuti-

gen System häufig schlechter für Erwerbsarbeit entlohnt

(“In Deutschland liegt die Entgeltlücke zwischen Frauen

und Männern bei 21 Prozent. Selbst bei gleicher formaler

Qualifikation und ansonsten gleichenMerkmalen beträgt

der Entgeltunterschied immer noch sechs Prozent.” ). Als

Alleinerziehende sind sie häufig finanziell schlechter ge-

stellt, Hausfrauen und Mütter bleiben oft ohne eigenes

Einkommen oder in finanzieller Abhängigkeit von Part-

nern oder demStaat. DasGrundeinkommen kanndies än-

dern, da es an Individuen und nicht an Bedarfsgemein-

schaften (vgl. SGB II, XII) ausbezahlt wird. Das Grundein-

kommen unterliegt keiner versteckten Benachteiligung

von Frauen am Arbeitsmarkt und berücksichtigt Hausar-

beit, Kindererziehung sowie Pflege- und Carearbeit sowie

sonstige unentgeltliche Arbeit als Teil der Wirtschaft und

wertschätzt die erbrachten (Lebens-)Leistungen.

 

Selbstbestimmt und abgesichert Leben in der digitalen

Arbeitsgesellschaft der Zukunft Mit zunehmender Digi-
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talisierung, den Fortschritten in der Entwicklung Künstli-

cher Intelligenz (KI) sowie wachsender Automatisierung

stellt sich bereits erkennbar ein umfangreicher Wandel

der Arbeitswelt ein. Dies führt dazu, dass Personen aus je-

dem Bildungsniveau erwerbslos werden können. Die Ar-

beit wird durch KI-bedingte Automatisierung erledigt, die

Erträge der Unternehmen bleiben im Gegensatz zu vielen

Arbeitsplätzen erhalten, wenn sie nicht sogar mit einem

gestiegenen Profit einhergehen. Die Auflösung traditio-

neller, lebenslang konstanter Erwerbsbiographien schafft

Unsicherheit, die belasten kann. Sie stellt aber auch ei-

ne Chance dar, wenn Menschen sich entsprechend ih-

rer Fähigkeiten und Interessen selbstbestimmt beruflich

weiterentwickeln können. Entscheidend ist, dass dies in

einem sozial abgesicherten Rahmen geschieht und nie-

mand um die eigene wirtschaftliche Existenz fürchten

muss, wenn sich etwa eine Branche durch technologi-

sche Neuerungen stark verändert. Im Zuge der Digitali-

sierung werden sich diese Entwicklungen stark beschleu-

nigen. Ein BGE würde den Menschen Angst vor der gra-

vierenden Veränderung des Arbeitsmarktes nehmen und

es ihnen erleichtern, sich im Laufe ihres Erwerbslebens

ohne Druck umzuorientieren und weiter zu qualifizieren.

Von Stress befreit – gesünder und zufriedener leben Psy-

chosoziale Stressfaktoren der Leistungsgesellschaft – et-

wa übermäßige Arbeitsbelastung oder die Angst vor Ar-

beitsplatzverlust – verringern nicht nur die Lebenszufrie-

denheit, sondern erhöhen langfristig auch die Verwund-

barkeit für psychische und körperliche Erkrankungen, wie

zahlreiche Studien belegen. So führen etwa Angst, De-

pression und Persönlichkeitsstörungen dann zu Risikover-

haltensweisen, welche auch die Wahrscheinlichkeit für

körperliche Erkrankungen (kardiovaskuläre, Schlaganfall,

Virushepatitis, Typ-2-Diabetes, obstruktive Lungenerkran-

kungen) ebensowie für Gewaltverhalten erhöhen. Ein be-

dingungsloses Grundeinkommen gäbe Sicherheit und da-

mit die Freiheit, zu Bedingungen „Nein“ zu sagen, die uns

krank machen (können): zu schlechten Arbeitsverhältnis-

sen, zur unglücklichen Ehe mit dem/r Alleinverdiener*in

etc. Wenn keine unmittelbare Leistungsabfrage hinter ei-

nem „Nein“ steht, lebt der Mensch selbstbestimmter und

stressfreier. Wer nicht unter Stress steht, lebt gesünder

und verursacht weniger Kosten im Gesundheitssystem.

Diese positiven Effekte eines BGE beträfen tatsächlich al-

le Gesellschaftsgruppen, besonders aber jene, die derzeit

akut von Armut bedroht sind, z. B. weil sie ihre Renten

„aufstocken“ müssen oder Eingliederungshilfe beziehen.

 

GemeinsameVerantwortung – eine Krankenversicherung

für alle Die Bürger*innenversicherung ist als solidarisches

Sozialversicherungssystem eine wichtige Ergänzung zum

bedingungslosen Grundeinkommen, in das ausnahms-

los alle Bürger*innen und dies unter Einbeziehung aller

Einkunftsarten Beiträge in die gesetzliche Krankenversi-

cherung leisten und im Versicherungsfall daraus gleiche
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Leistungen in Anspruch nehmen können. Das bedeutet

die Aufhebung des dualen Systems zwischen gesetzli-

cher und privater Krankenversicherung im Leistungsbe-

reich der Grundversorgung und damit die Abschaffung ei-

ner Zwei-Klassen-Medizin.

 

Wegfall von Hartz IV und Sanktionen – Erleichterung

für Betroffene, Entlastung der Verwaltung Das Hartz-IV-

System steht seit den „Agenda-Reformen“ unablässig in

der Kritik, insbesondere wegen der Sanktionen. Bei Ein-

führung eines BGE würde dieses System schlicht wegfal-

len: Durch das BGE wäre die Bedürftigkeit bei den bishe-

rigen ALG-II-Empfänger*innen nicht mehr gegeben, auf-

grund der bedingungslosen Auszahlung bräuchte es auch

keine Sanktionen. Die bisher davon Betroffenen könnten

„aufatmen“.DieMitarbeiter*innen inden Jobcenternwür-

denmassiv entlastet und könnten sich verstärkt ihren för-

dernden und unterstützenden Aufgaben widmen – etwa,

Menschen bei einer Qualifizierung und Jobsuche zu hel-

fen. Die SPD hätte – der Forderung Vieler entsprechend –

Hartz IV endlich „hinter sich gelassen“.

 

Das Berliner ModellprojektWarum ein Berliner Modell-

projekt? Modellprojekte ermöglichen die Erprobung und

Überprüfung bestimmter Effekte und Funktionalitäten,

bevor eine angestrebte Veränderung mit in der Breite

implementiert wird. Gerade bei einem von unterschied-

lichen Vorannahmen geprägten Thema wie dem BGE

spricht Vieles für einen lokal begrenzten und wissen-

schaftlich begleiteten Versuch.

Bestrebungen, die eigene Kommune für ein solches Mo-

dell ins Gespräch zu bringen, gab es schon in etlichen

deutschen Städten bzw. Landkreisen. Im internationalen

Raum ist uns aus jüngerer Vergangenheit der Pilot ei-

nes partiellen Grundeinkommens in Finnland ein Begriff.

Als Berliner*innen finden wir, dass sich unsere Stadt in

ihrer Vielfalt, ihrer Vitalität und Offenheit für Innovati-

on und Visionäres besonders gut für ein solches Vorha-

ben eignet. Berliner Bürger*innen ebenso wie die stark

strapazierte Berliner Verwaltung würden im gegebenen

Fall von den erwarteten positiven Effekten profitieren.

Mit einem Modellprojekt wollen wir jenes misstrauische

und zugleich bevormundende „Menschenbild“, das (der-

zeit noch) hinter der verbreiteten und in der Ausformulie-

rungwie imVollzug vonGesetzen oft handlungsleitenden

Annahme steht, mit einem Bedingungslosen Grundein-

kommen würden sich die Menschen in die „soziale Hän-

gematte“ legen, nicht arbeiten bzw. vermeintlich unpopu-

läre Tätigkeiten (z. Bsp. Müllabfuhr) verweigern, widerle-

gen. Wir wollen im Querschnitt herausfinden, wofür die

Teilnehmenden das zusätzliche Geld verwenden, welchen

Einfluss es tatsächlich auf ihre Lebensverhältnisse, ihre

Gesundheit und die Teilhabe am öffentlichen Leben hat.

 

Finanzierung Ein BGE-Modell im vorgenannten Umfang
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ist finanzierbar. Beispielsweise würde sich der absolute

Transferaufwand bei einem Betrag von 1.200 Euro bzw.

628 Euro und einer Beteiligung von 2.000 erwachsenen

Personen sowie 1.000Minderjährigen auf 36,336 Mio. Eu-

ro jährlich belaufen, wobei sich dieser Betrag in der Rea-

lität noch (um alle bis zum Grundeinkommensbetrag zu

verrechnenden steuerfinanzierten Sozialleistungen sowie

zu ersparenden Verwaltungsaufwand) vermindern wür-

de. Zum Vergleich: Für das soeben in Berlin eingeführte

Beschäftigungsprojekt „Solidarisches Grundeinkommen“

wurden für ca. 1.000 begünstigte Personen Kosten von 35

Mio. Euro p.a. kalkuliert.

Hinzu kämen natürlich noch die Kosten einer wis-

senschaftlichen Begleitung, für Öffentlichkeitsarbeit

und Veröffentlichungen. Die Finanzierung eines BGE-

Modellprojektes kann während der Projektphase durch

Haushaltsmittel erfolgen. Eine spätere mögliche Auswei-

tung auf Deutschland kann über viele denkbare Wege

finanziert werden (z.B. über ein modifiziertes Steuer-

system, einzusparende Bürokratie und zu ersetzende,

dann überflüssige andere Sozialleistungen. Eine Möglich-

keit wäre auch, dass Bundesbanküberschüsse in einen

Fonds fließen und vergleichbar mit dem norwegischen

staatlichen Rentenfonds Erträge erwirtschaften, die

anschließend für ein BGE zur Ausschüttung kommen. –

Diese Fragestellung ist nicht Bestandteil dieses Antrages

und noch intensiv zu diskutieren.

Antrag 212/I/2020

KDVMarzahn-Hellersdorf

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt (Konsens)

Grundsicherung bei Rentenbezieher*innen auch nach Ableben, analog zur gesetzlichen Rente, weitere 3 Monate auszahlen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
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Die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion werden auf-

gefordert sich dafür einzusetzen, dass zukünftig auch die

aufstockende Grundsicherung bei Regelaltersrente und

vorzeitiger Altersrente nach dem Ableben, analog zur ge-

setzlichen Rentenversicherung, weitere 3 Monate ausge-

zahlt wird.

Begründung

Ist das Alter für die Regelaltersrente erreicht, greift bei be-

stehenderBedürftigkeit dieGrundsicherung imAlter nach

§ 41 SGB XII. Im Fall der vorzeitigen Altersrente greift nicht

die Grundsicherung im Alter, sondern die Hilfe zum Le-

bensunterhalt nach § 27 SGB XII.

 

In beiden Fällen bekommen Rentenbezieher*innen weni-

ger Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung, als es

dem Existenzminimum entspricht und müssen dann mit

Grundsicherung aufstocken. Anders als bei der Rente aus

LPT I-2020 - Überweisen an FA IX - Gesundheit, Soziales

und Verbraucherschutz

Bisher liegt keine Stellungnahme vor.
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der gesetzlichen Rentenversicherung, wird diese Aufsto-

ckung mit Grundsicherung nach Ableben des Beziehers

sofort eingestellt. Die Rente aus der gesetzlichen Renten-

versicherung wird dagegen 3 Monate weitergezahlt, um

u. a. noch laufende Kosten des Verstorbenen zu decken.

 

Dies führt oft bei hinterbliebenen Ehepartnern, die in ei-

nem gemeinsamen Haushalt mit dem Verstorbenen ge-

lebt haben und schon in Armut leben zu massiven Exis-

tensängsten.Weiterhin laufende Kosten, wie z. B. dieMie-

te der gemeinsamenWohnung, können zumeist nicht al-

leine vomhinterbliebenen Lebenspartner gezahltwerden.

Ein Umzug von heute auf morgen, insbesondere in einer

so schweren Zeit des Verlustes, ist oft nicht möglich und

auch nicht zumutbar. Wohnungslosigkeit droht. Um hier

den ärmsten Rentner*innen unseres Landes zu helfen for-

dernwir, dass auchdieGrundsicherungbei Rentner*innen

nach dem Ableben weitere 3 Monate ausgezahlt wird.

Antrag 213/I/2020

AG 60plus Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt (Konsens)

Die Besteuerung von gesetzlicher Rente muss auf den Prüfstand
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Die mit dem Alterseinkünftegesetz 2005 eingeführte Be-

steuerung von gesetzlichen Renten gehört auf den Prüf-

stand, um eine verfassungswidrige „Doppelbesteuerung“

auszuschließen.

 

 

Begründung

Mit dem Alterseinkünftegesetz wurde eingeführt, dass

Alterseinkünfte aus der gesetzlichen Rentenversicherung

seit 2005 „nachgelagert“ versteuert werden. Der Besteue-

rungsanteil steigt für jeden neu hinzukommenden Rent-

nerjahrgang. Bei Rentner*innen, die erstmalig ab 2020

Rente beziehen, liegt der Besteuerungsanteil bei 80 Pro-

zent. Bis zum Jahr 2040 steigt die Besteuerung nach dem

sogen. Kohortenprinzip auf 100 Prozent. Im Gegenzug

steigt bis zum Jahr 2025 die Möglichkeit, Altersversor-

gungsaufwendungen als Sonderausgaben anzusetzen.

 

Unter Finanzfachjuristen und Rentenexperten mehren

sich die Stimmen, dass die mit dem Alterseinkünftege-

setz eingeführte Besteuerung der Renten verfassungs-

widrig sein könnte, da es bei immer mehr Rentner*in-

nen zu einer eigentlich verbotenen „Doppelbesteuerung“

kommt. Die „Doppelbesteuerung“ von Renten muss da-

her auf den Prüfstand. Die Besteuerung der Altersrenten

aus der gesetzlichen Rentenversicherung muss dringend

LPT I-2020 Überweisen an ASJ

 

Votum ASJ Berlin: Zurückstellung, hilfsweise Ablehnung

 

Begründung:

Durch das Alterseinkünftegesetz 2005 wurde die nachge-

lagerte Besteuerung der gesetzlichen Altersrenten einge-

führt. Das führt dazu, dass gesetzliche Renten ab dem

Renteneintrittsjahr 2005 teilweise der Einkommensteu-

er unterliegen und gezahlte Versicherungsbeiträge seit

2005 teilweise als Sonderausgaben von der Steuer abge-

setzt werden können. Der Übergangszeitraum bis zur vol-

len Steuerbarkeit gesetzlicher Renten endet im Jahr 2040.

 

Streitig ist, ob die Übergangsregelung in bestimmten

Fällen zu einer verfassungswidrigen Doppelbesteuerung

führt. Mehrere Betroffene haben Rechtsmittel gegen die

Besteuerung ihrer Einkünfte eingelegt, über die der Bun-

desfinanzhof voraussichtlich im 2. Quartal 2021 entschei-

den wird.

 

Da der Bundesfinanzhof demnächst über die anhängigen

Klagen entscheiden und ggf. dem Bundesverfassungsge-

richt vorlegen wird, ist der vom Antragsteller geforderte

„Prüfstand“ schon aufgebaut. Die Prüfung, ob eine ver-

fassungswidrige Doppelbesteuerung vorliegt, findet be-

reits statt.

344



I/2021 Landesparteitag 24.04.2021 Antrag 214/I/2020

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

nachgebessertwerden. Besonders hartwird es die ab 1970

Geborenen betreffen, aber auch jetzt schon trifft es Rent-

ner*innen, die seit 2005 Renten beziehen und die z. B. 40

und mehr Jahre Beiträge in die Rentenversicherung aus

bereits versteuertem Einkommen einzahlten.

 

Soweit der Antrag darauf abzielt, die mit dem Altersein-

künftegesetz 2005 eingeführte Besteuerung von Renten

zu ändern, müsste der Antrag an die Antragssteller zur

Überarbeitung zurückgewiesenwerden. Die Intention des

Antrages „auf den Prüfstand stellen“wird daraus nicht er-

sichtlich. Dabei sollte die Antragstellerin die Entscheidung

des Bundesverfassungsgerichts zur grundsätzlichen Zu-

lässigkeit der Rentenbesteuerung berücksichtigen. Es ist

daher sachgerecht, den Antrag zunächst zurückzustellen,

hilfsweise sollte der Antrag abgelehnt werden.

Antrag 214/I/2020

AG 60plus Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

 Altenhilfestrukturgesetz auf denWeg bringen!

1
2
3
4
5
6
7
8
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Die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats werden

aufgefordert, sich für eine Bundesratsinitiative zur Schaf-

fung eines Leitgesetzes zur Stärkung einer Politik für und

mit älteren Menschen (Altenhilfestrukturgesetz) einzu-

setzen.

 

Falls eine Bundesratsinitiative erfolglos sein sollte, wer-

den die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats und

die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus aufgefordert, ein

Altenhilfestrukturgesetz für das Land Berlin zu initiieren.

 

Ein solches Altenhilfestrukturgesetz soll sich in besonde-

rem Maße auch den Aufgaben annehmen, die damit ver-

bunden sind, dass der Anteil jener Menschen in dramati-

schem Umfang steigt, die über Einsamkeit klagen.

 

Begründung

Bislangwerden die zentralenThemenfelder der Altenhilfe

im § 71 des SGB XII geregelt. Allerdings sind die in diesem

RahmenzuerbringendenLeistungenbislangkeinePflicht-

aufgaben. Dieses soll durch eine entsprechende gesetzli-

che Regelung sichergestellt werden.

 

Die zentralen Themenfelder sind:

Gesundheit und Pflege,Wohnen undWohnumfeld, Mobi-

lität und Verkehr, Engagement und Partizipation, Bildung

und lebenslanges Lernen sowie Digitalisierung und digi-

tale Teilhabe.

 

Franz Müntefering, Vorsitzender der Bundesarbeitsge-

meinschaft der Senioren-Organisationen fordert in die-

sem Zusammenhang eine bessere Förderung ehrenamt-

licher Dienste für ältere Menschen durch die Kommu-

nen. Immer mehr Alte lebten alleine und haben keine An-

LPT I-2020 - Überweisen an FA IX - Gesundheit, Soziales

und Verbraucherschutz

Bisher liegt keine Stellungnahme vor.
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gehörigen in der Nähe, die sich um sie kümmern könn-

ten, wenn sie krank würden. Müntefering forderte die

Kommunen des Landes auf, aufsuchende ehrenamtliche

Dienste für alte Menschen zu unterstützen.

 

Mit dem Antrag 265/II/2019 „Ausbau aufsuchender Un-

terstützungsangebote für Seniorinnen und Senioren“ der

AG 60plus Berlin zum Landesparteitag II/2019 haben wir

diese Forderung bereits explizit unterstützt.

Es braucht dazu aber auch gesetzliche Rahmenbedingun-

gen, die die Fürsorge für alte und insbesondere für einsa-

meMenschen regeln:Wir brauchen daher ein Altershilfe-

strukturgesetz!

Antrag 219/I/2020

Abt. 09/13 (Treptow-Köpenick)

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

vertagt (Konsens)

Schwerbehindertenausgleichsabgabe gemäß § 160 SGB IX erhöhen

1
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Die sozialdemokratischenMitglieder der Bundestagsfrak-

tion und der sozialdemokratische Bundesminister für Ar-

beit und Soziales mögen sich dafür einsetzen, dass die

Schwerbehindertenausgleichsabgabe gemäß § 160 SGB

IX mindestens verdoppelt wird.

Begründung

Viele Arbeitgeber besetzen Ihre Pflichtarbeitsplätze für

Schwerbehinderte nicht, sondern kaufen sichmit der Aus-

gleichsabgabe frei.

 

Um einen höheren Anreiz für die Besetzung von Pflicht-

arbeitsplätzen für Schwerbehinderte zu schaffen, muss

die Ausgleichsabgabe mindestens verdoppelt werden, da

es derzeit für Unternehmen anscheinendwirtschaftlicher

ist, die Arbeitsplätze nicht mit Schwerbehinderten zu be-

setzen, sondern die Ausgleichsabgabe zu zahlen.

LPT I-2020 - Überweisen an FA IX - Gesundheit, Soziales

und Verbraucherschutz

Bisher liegt keine Stellungnahme vor.

Antrag 104/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA III - Innen- und Rechtspolitik, FA IX -

Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz (Konsens)

Obdachlosigkeit beenden!

1
2
3
4
5
6

Obdachlosigkeit und obdachlose Menschen gehören wie

selbstverständlich zum Berliner Stadtbild. Auf dem Weg

zur Arbeit, zur Schule, zum Ausbildungsplatz und in

den öffentlichen Verkehrsmitteln begegnen sie uns, oh-

ne dass wir uns weiter mit ihnen beschäftigen. Auch der

Staat hat die Situation und die Probleme obdachloser
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Menschen viel zu lange unterschätzt und sie vor allem

als „Gefahr für die öffentliche Ordnung“ begriffen, was

dazu geführt hat, dass sich vor allem zivilgesellschaft-

liche und kirchliche Organisationen um die Bedürfnisse

und Sorgen obdachloser Menschen kümmern. Diese sind

dabei chronisch unterbesetzt, haben finanzielle Probleme

und könnten  ihre Angebote ohne das ehrenamtliche En-

gagement vieler Bürger*innen überhaupt nicht aufrecht-

erhalten. Das muss sich ändern! Wir brauchen staatliche,

auf die Bedürfnisse obdachloser Menschen zugeschnitte-

ne, barrierearme und garantierte Hilfsangebote!

 

Zuständigkeit der Behörden

 

Die Bekämpfung von Obdachlosigkeit und die politischen

Maßnahmen, die dafür notwendig sind, liegen derzeit in

der Zuständigkeit aller drei föderalen Ebenen: Bezirke,

Land und Bund.

 

Die Bezirke übernehmen dabei die Hauptverantwortung.

Sie nehmen Anzeigen der Obdachlosigkeit von den Be-

troffenen auf (die bürokratische Grundvoraussetzung für

den Zugang zu Unterkünften und weiteren Verwaltungs-

maßnahmen), finanzieren und betreuen die gewerbli-

chen, ehrenamtlichen oder städtischen Träger, die Un-

terkünfte betreiben und obdachlosen Menschen Ange-

bote der Grundversorgung wie Nahrungsmittel oder Hy-

gienemöglichkeiten zur Verfügung stellen, stellen Perso-

naldokumente aus, stellen Beratungsangebote zur Verfü-

gung und stellen Sozialarbeiter*innen ein.

 

Das Land Berlin ist verantwortlich für die Finanzierung

der Bezirke, die gesetzlichen Rahmenbedingungen auf

dessen Grundlage die Bezirke Obdachlosigkeit bekämp-

fen, und via seiner landeseigenen Wohnungsbaugesell-

schaften auch für den staatlichen Wohnungsbau und die

Zweckbindung landeseigenerWohnungen.

 

Der Bund – genauer gesagt das Bundesministerium für

Arbeit und Soziales – ist gemeinsammit den Bezirken zu-

ständig für die Jobcenter. Das Sozialgesetzbuch II (SGB II)

ist die bundesrechtliche Grundlage für die Grundsiche-

rung und die Funktionsweise der  Jobcenter. Die Kos-

ten für die Grundsicherung trägt der Bund, die Kosten

für die Unterkunft von Grundsicherungsempfänger*in-

nen teilen sich Bund und Bezirk.

 

Aus diesen verschränkten Strukturen entstehen massive

bürokratischeHürden– sowohl für Betroffene als auch für

wirksame politische Lösungsansätze.

 

Sucht eine obdachlose Person Unterstützung, ist dies

der Start eines Marathons durch die Behörden. Für ei-

nen dauerhaften Zugang zu vielen Unterkünften bedarf

es einer Anzeige der Obdachlosigkeit. Diese wird vom
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Bürger*innenamt aufgenommen. Um Zugang zur Grund-

sicherung zu erlangen, benötigen obdachlose Personen

außerdem einen Personalausweis. Die Ausstellung eines

vorläufigen Personalausweises kostet 10e und erfolgt

ebenfalls durch das Bürger*innenamt.

 

Obdachlose Menschen können jedoch nicht zu einem be-

liebigen Bürger*innenamt gehen. Die Zuständigkeit für

obdachlose Menschen ist unter den zwölf Berliner Bezir-

ken nach Geburtsmonat der betroffenen Personen aufge-

teilt, um die Kosten und den Aufwand gleichmäßig über

die Bezirke zu verteilen. So kann es passieren, dass ei-

ne obdachlose Person, deren täglicher Alltag in Wilmers-

dorf stattfindet, für einen solchen Termin irgendwie nach

Marzahn-Hellersdorf kommenmuss. Und selbst wenn sie

es schafft, kann es sein, dass das Bürgeramt zu hat, da

die Sprechzeiten in jedemBezirk unterschiedlich sind, und

darüber Auskunft zu erhalten für eine obdachlose Per-

son sehr schwer ist.

 

Wenig überraschend funktioniert diese theoretisch-

gleichmäßige Aufteilung der Betroffenen auf die zwölf

Bezirke in der Realität kaum. Dazu kommt, dass viele Be-

zirke gar keine Obdachlosenunterkünfte betreiben und

alle Bezirke im Bereich der Obdachlosenhilfe unterfi-

nanziert sind. So konzentriert sich Obdachlosigkeit auf

jene Hotspots, wo große soziale und gewerbliche Träger

angesiedelt sind.

 

Falls eine obdachlose Person zur richtigen Zeit im richti-

genBürgeramtgelandet ist und sich die 10eVerwaltungs-

gebühr leisten konnte, muss sie nun zum Jobcenter ge-

hen, um Grundsicherung zu beantragen, inklusive der da-

zu genauestens auszufüllenden Anträge. War dies erfolg-

reich,muss die Person eineWohnung finden – als obdach-

loser Menschauf demaktuellenBerlinerWohnungsmarkt

quasi unmöglich. Hat die Person einen Mietvertrag unter-

schrieben, muss siemit diesem erneut zum Jobcenter, um

die Übernahme der Kosten zu beantragen.

 

Dieses hölzerne Zusammenspiel der verschiedenen Ebe-

nen entlarvt das eigentliche Kernproblem: Obdachlosig-

keit wird nicht als ganzheitliches soziales Problem er-

fasst, dessen Lösung gezieltes Handeln erfordert. Kei-

ne politische Behörde ist dafür dezidiert verantwortlich.

Stattdessen werden Teilbereiche des Problems auf ver-

schiedene föderale Ebenen verteilt und in verschiede-

nen Gesetzestexten untergebracht, die mit Obdachlosig-

keit eigentlich nichts zu tun haben.

 

In Berlin ist Obdachlosigkeit im Allgemeinen Gesetz zum

Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (ASOG)

geregelt. Die öffentliche Sicherheit und Ordnung müs-

sen aber nicht vor obdachlosen Personen geschützt wer-

den, ihnen muss geholfen werden!
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Auf Bundesebene wird Obdachlosigkeit in das Sozialge-

setzbuch II und somit in die Grundsicherung und die Job-

center eingegliedert. Instrumente, die sich um den Ar-

beitsmarkt undArbeitslosigkeit vonMenschenmitWohn-

raum drehen. Die Jobcenter und ihre Mitarbeiter*innen

sind überhaupt nicht darauf ausgelegt oder dazu ausge-

bildet obdachlose Menschen zu unterstützen.

 

Und in der Lösung der ganz materiellen, alltäglichen und

grundlegendsten Herausforderungen obdachloser Men-

schen, verlassen sich die staatlichen Institutionen ganz

auf die Arbeit ehrenamtlicher, sozialer oder gewerblicher

Träger, die sie dazu auch noch schlecht finanzieren und

bezahlen.

 

Wir fordern daher eine ganzheitliche politische Herange-

hensweise, die Obdachlosigkeit als soziales Problem be-

trachtet, dessen betroffene gezielte Unterstützung benö-

tigen, nicht als Gefahr für die öffentliche Ordnung oder

ein bloßes Anhängsel anderer sozialpolitischer Themen-

felder.

 

 Daher fordern wir:

• Die Schaffung einheitlicher Rahmenbedingungen

für obdachloseMenschen in allen Bürger*innenäm-

tern. 

• Die Zuständigkeit für die Betreuung, Versorgung

und die Unterbringung nach dem ASOG soll auf

Landesebene zentralisiert werden. Der Senat hat

dabei sicherzustellen, dass Anlaufstellen über das

gesamte Stadtgebiet verteilt und jeweils ortsnah

zu erreichen sind. Die Zuordnung von obdachlosen

Personen zu einem Bezirksamt nach Geburtsort ist

imGegenzug abzuschaffen. Hinsichtlich von Melde-

und Ausweisangelegenheiten ist obdachlosen Per-

sonen -wie allen anderen Berliner*innen auch - frei-

er Zugang zu den Bürger*innenämtern ihrer Wahl

zu verschaffen.

• Die Gebühr für die Ausstellung eines vorläufigen

Personalausweises ist abzuschaffen.

• Es soll ein Kooperationsabkommen zwischen dem

Land Berlin und dem Bundesministerium für Arbeit

und Soziales erzielt werden, um die Zuständigkei-

ten für die bezirkliche Dokumentenausstellung und

die Beantragung und Verwaltung von Grundsiche-

rungsleistungen für obdachlose Personen in einer

Behörde zu bündeln und in einemBehördengang zu

ermöglichen. Diese Behörde soll ebenfalls medizini-

sche und psychologische Beratungsleistung und Be-

treuungsangebote durch Sozialarbeiter*innen vor-

nehmen können.

• Die Schaffung einer eigenen Landesbehörde für

die Bekämpfung von Obdachlosigkeit, welche bei

der Senatsverwaltung für Soziales angesiedelt wer-
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den soll. Die gesetzliche Grundlage für diese Behör-

de soll in einemeigenen Obdachlosigkeitsgesetz ge-

schaffen werden. Obdachlosigkeit soll nicht mehr

im ASOG geregelt sein.

• Massive Ausweitung der Finanzierung. Die Bezirke

brauchen bedarfsgerechte und gesicherte Finanzie-

rung für Sozialarbeiter*innen, Notunterkünfte und

die Befriedigung grundlegender Bedürfnisse von

obdachlosen Menschen.

 

Langfristig fordern wir die Schaffung eines neuen Sozi-

algesetzbuches XV auf Bundesebene eigens für die ziel-

gerichtete Bekämpfung von Obdachlosigkeit als sozia-

les Problem. Letztendlich soll die Zuständigkeit gänzlich

aus den Jobcentern entfernt werden und bei einer ei-

genen Bundesbehörde zur Bekämpfung von Obdachlo-

sigkeit angesiedelt werden. Die Maßnahmen sollen von

Bundesebenefinanziell verstetigt werden, damit die neue

Behörde die Kommunen und die Betroffenen bestmög-

lich, bedarfsgerecht, zielgerichtet und effizient unterstüt-

zen kann.

 

 Unterbringung

 

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es verschiedenen Ange-

bote der Unterbringung für obdachlose Menschen. Auf

der einen Seite stehen zivilgesellschaftliche Organisatio-

nen wie die Berliner Obdachlosenhilfe, die Kältehilfe Ber-

lin und die Berliner Stadtmission, all diese stellen in be-

grenztem Umfang Unterkünfte und Schlafplätze für ob-

dachlose Menschen, teilweise auch exklusiv für Frauen,

zur Verfügung und erhalten dafür staatliche Fördergelder.

 

Für die Unterbringung von staatlicher Seite aus sind

die jeweiligen Bezirksämter zuständig. In der Senats-

verwaltung für Integration, Arbeit und Soziales sind

sechs Mitarbeitende hauptamtlich für die Betreuung an-

gestellt, Hamburg hat bei nur einem Fünftel der obdach-

losen Menschen acht Hauptamtliche, also deutlich mehr.

Von staatlicher Seite werden zum aktuellen Zeitpunkt

etwa 1.100 Notübernachtungsplätze angeboten, von de-

nen einige frei bleiben. Darüber hinaus werden die

U-Bahnhöfe Moritzplatz und Lichtenberg als Übernach-

tungsmöglichkeit offen gehalten.

 

Unbeachtet von dieser Betrachtung bleiben hierbei Maß-

nahmen zur Unterbringung und Unterkünfte, die von

den obdachlosen Menschen selbst organisiert werden,

zum Beispiel in Parkanlagen, leerstehenden Häusern und

Bahnhöfen.

 

Problematisch bei der aktuellen Form der Unterbringung

sind die jeweiligen Umstände, was dazu führt, dass nicht

alle Plätze wahrgenommen werden und einige frei blei-

ben. So werden keine Einzelzimmer angeboten, was mit
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Blick auf Aspekte der Sicherheit und des Sicherheitsge-

fühls oft zu schwierigen Situationen führt. Darüber hin-

aus gibt es selten Unterkünfte für Paare oder ganz spe-

ziell und exklusiv für Frauen, sowie Unterkünfte für Hal-

ter von Haustieren, zu denen ein großer Teil der obdach-

losen Menschen zählt. Ein anderer Punkt ist, dass einzel-

ne Angebote oftmals schließen müssen, da ihnen zu we-

nig haupt- und ehrenamtliches Personal zur Verfügung

steht, welches die Unterbringung durchführt und beglei-

tet. Formen der selbstorganisierten Unterbringung von

obdachlosen Menschen finden nur selten Anklang und

werden ab einer gewissen Größe durch die Polizei und die

Bezirksämter, nicht selten unter Einsatz von Gewalt, auf-

gelöst, wobei meist vor allem die „Ordnung im öffentli-

chen Raum” im Fokus steht, als vielmehr die Art undWei-

se der Unterbringung obdachloser Menschen. Ziel muss

es sein, allen obdachlosen Menschen langfristig die Mög-

lichkeit zu geben, eine Wohnung zu beziehen, die sich an

ihren Bedürfnissen orientiert.

 

Daher fordern wir:

• So schnell wie möglich Notunterkünfte, zum Bei-

spiel aus Containern oder in leerstehenden Hotels

und Bürogebäuden,  die auf die grundlegenden Be-

dürfnisse (Privatsphäre, Barrierefreiheit, Haustiere,

Partnerschaften, Sicherheit) obdachloserMenschen

eingehen, zu bauen und zur Verfügung zu stellen.

• In bereits bestehenden Unterkünften für obdachlo-

se Menschen muss, wenn möglich, eine Unterbrin-

gung in Einzelzimmer gewährleistet werden. In neu

zu bauenden Unterkünften muss eine Unterbrin-

gung in Einzelzimmer unter allen Umständen ge-

währleistet sein.

• Modellprojekte –wie housing first –mehr in den Fo-

kus zu rücken und diese auszuweiten.

• Die bestehendenUnterkünfte durch geschultes und

ausgebildetes Personal, sowie deutlich höhere Fi-

nanzmittel, zu unterstützen.

 

Langfristig soll die Unterbringung obdachloserMenschen

zentrale Aufgabe der von uns geforderten neuen Behörde

werden.

 

 housing first

 

Housing First Berlin ist ein an skandinavischen Modellen

orientiertes Modellprojekt zur langfristigen Bekämpfung

vonObdachlosigkeit in Berlin. Das Konzept basiert auf der

unbefristeten Unterbringung Betroffener in Wohnraum

mit einem eigenen Mietvertrag und professioneller Be-

treuung. Betroffene erhalten sofortigen, bedingungslo-

sen Zugang zuWohnraum. Die Unterbringung erfolgt vor

einer potenziellen Behandlung – denn ein Zuhause ist

eine wichtige Ressource für Genesung.  Das Projekt ge-

währleistet ein begleitetes Unterstützungsangebot und
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richtet sich an alleinstehende Erwachsene, die langjäh-

rig obdachlos sind. Die Teilnehmenden gehen eine nied-

rigschwellige Kooperationsvereinbarung ein und haben

mindestens einen persönlichen Kontakt pro Woche mit

dem Team. Derzeit sollen 25 Prozent der Teilnehmenden

Frauen sein. Das Projekt kann bis zu 40 Wohnungen ver-

mitteln – nach einem Jahr Projektlaufzeit konnten bereits

20 Wohnungen vermittelt werden: das Projekt ist erfolg-

reich. Jedoch sind 40 Wohnungen bei, nach letzten offizi-

ellen (kritisierbaren) Zählungen 1976 Menschen ohne Ob-

dach in Berlin, zu wenig!

 

Das Konzept Housing First wird bereits international an-

gewendet und ist evidenzbasiert. 70 bis 90 Prozent der

Teilnehmenden können ihren Wohnraum langfristig hal-

ten; die Gesundheit der Betroffenen wird verbessert und

das Konzept reduziert kostspielige Kontakte mit öffentli-

chen Dienstleistungen.

 

Das Recht auf Wohnen ist ein Menschenrecht - jeder

Mensch hat Anrecht auf angemessenenWohnraum!Den-

noch leben Menschen auf der Straße und es ist für vie-

le schwer, Wohnraum zu finden. Der deregulierte Woh-

nungsmarkt wirkt sich am meisten auf psychisch kranke

und arme Personen aus – sie finden keinen Wohnraum!

Housing First kann nachweislich zu einer verbesserten Si-

tuation auf demWohnungsmarkt beitragen!

 

 Daher fordern wir: 

• Das Projekt Housing First Berlin, welches nachweis-

lich und nachhaltig wirksam ist, muss als Regelkon-

zept der BerlinerWohnungslosenhilfe über die gan-

ze Stadt ausgeweitet werden.

• Investitionen des Landes Berlin in das Unterbrin-

gungssystemmüssen künftig in denBauunddie Be-

wirtschaftung bezahlbarerWohnungen fließen.

• Städtische Wohnungsbaugesellschaften (GEWO-

BAG, degewo etc.) müssen Soforthilfe leisten,

mehr Wohnungen für das Projekt Housing First zur

Verfügung stellen und neue Wohnungen hierfür

bauen.

• Von den städtischen Wohnungsbaugesellschaften

zur Verfügung gestellte Wohnungen müssen ver-

kehrsgünstig liegen.

 

 Frauen in Obdachlosigkeit

 

Die Zahl der Obdachlosen Frauen in Deutschland wächst

stetig. Waren in den 1990er- Jahren noch 15 Prozent der

Obdachlosen in Deutschland weiblich, so sind es inzwi-

schen 25 Prozent. Das bedeutet: über 70.000 Frauen. In

Berlin leben Schätzungen zufolge 2.500 Frauen auf der

Straße, doch wie viele es genau sind, weiß niemand.

 

Viele wohnungs- und obdachlose Frauen teilen ähnliche
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Probleme: neben der Schwierigkeit einen geregelten All-

tag zu führen, erleben Sie häufig Gewalt. Man kann da-

von ausgehen, dass jede obdachlose Frau in Berlin be-

reits Opfer sexueller Gewalt geworden ist. In den Win-

termonaten stehen Frauen in sieben Notunterkünften 77

Betten zur Verfügung. Danach nimmt diese Zahl dras-

tisch ab: Nur drei Notunterkünfte für Frauen haben das

ganze Jahr geöffnet. 31 Betten können obdachlose Frau-

en in Berlin von April bis Oktober nutzen. Die derzeitigen

Unterkünfte sind nicht von allen Stadtteilen aus erreich-

bar, ohne auf den kostenpflichtigen ÖPNV angewiesen zu

sein. So gibt es derzeit keine einzige, ganzjährig geöffne-

te, Notunterkunft (Größe?) für Frauen in der CityWest.

 

Selbst öffentliche Toiletten bieten obdachlosen Frauen

keinen Schutz vor Gewalt, da diese nur kostenpflichtig be-

treten werden können. Neben diesen Punkten ist die Be-

schaffung von Hygieneprodukten ein großes Problem für

obdachlose Frauen.

 

 Daher fordern wir: 

• Die Durchführung einer geschlechtsspezifischen

Datenerhebung.

• Die Schaffung neuer staatlicher Unterkünfte für

Frauen in allen Stadtteilen. Konkret: eine Notunter-

kunft für obdachlose Frauen in der CityWest.

• Überwachung vonHotspots von sexuellenÜbergrif-

fen durch die verstärkte Präsenz von sensibilisier-

tem und geschultem Sicherheitspersonal.

• Die Ermöglichung einer kostenfreien Nutzung aller

Toiletten im öffentlichen Raum für Frauen.

• Die Ausstattung von öffentlichen Toiletten mit

kostenfreien Hygieneprodukten und Schwanger-

schaftstests.

 

 Migration und Obdachlosigkeit

 

Obdachlosigkeit ist international. In der Berliner Stadt-

missionwurden imWinter 2017/18ObdachloseMenschen

aus insgesamt 90 Ländern, v.a. Polen, Rumänien und Bul-

garien beherbergt. Schätzungen zufolge sind knapp die

Hälfte der in Berlin lebenden Obdachlose aus Osteuro-

pa, da diese in ihren Heimatländern zunehmend stigma-

tisiert und  gewaltsam verfolgt werden. So gilt in Ungarn

ein Gesetz, das Obdachlosen verbietet, auf der Straße zu

leben. Einen Anspruch auf soziale Unterstützung haben

viele weder in Deutschland noch in ihren Heimatländern.

Doch selbst wenn Ansprüche bestehen, dann sind diese

aufgrund der Sprachbarriere und der Unübersichtlichkeit

des deutschen Rechtssystems nur schwer durchzusetzen.

Die betroffenen Menschen benötigen bei der Durchset-

zung ihrer Rechte Unterstützung in ihrer Sprache.

 

Daher fordern wir: 

• Die Unterstützung der Berliner Obdachlosenhilfe

353



I/2021 Landesparteitag 24.04.2021 Antrag 104/I/2021

392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446

durch die Anstellung von Menschen mit Sprach-

kenntnissen oder den Einsatz von Dolmetscher*in-

nen.

• Eine gesamteuropäische Zusammenarbeit auf dem

Gebiet derWohnungs- und Obdachlosenhilfe.

• “Housing First” als Förderprojekt bei der Kommissi-

on anzusiedeln. 

• Die sozialdemokratischen Bundesminister*innen

und Mitglieder der SPD-Fraktion im Bundestag

setzen sich für die internationale Durchsetzung

der Grund- und Menschenrechte von obdachlosen

Menschen ein, indem ein Vertragsverletzungs-

verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof

und eine Staatenklage vor dem Europäischen

Menschenrechtsgerichtshof wegen regelmäßi-

ger Verletzungen der Rechte von Obdachlosen

eingeleitet wird

 

 Altersarmut und Obdachlosigkeit

 

Ein relevanter Teil der Menschen, die täglich die Ange-

bote von Suppenküchen, Hilfseinrichtungen und Orga-

nisationen der Obdachlosenhilfe in Anspruch nehmen,

sind Rentner*innen, die über eine Wohnung verfügen.

Aufgrund einer sehr niedrigen Rente werden diese Rent-

ner*innen oftmals vor die Aufgabe gestellt, sich zwischen

Geld für anstehende Mietkosten und Geld für Heizkos-

ten und Lebensmittel zu entscheiden, wobei oftmals die

Wahl auf das Geld für anstehendeMietkosten fällt, da sie

Wohnungen, die sie zumTeil schon Jahrzehntebewohnen,

nicht verlassen wollen. Ab einem bestimmten Zeitpunkt

im Monat sind daher immer mehr Rentner*innen auf die

kostenlosen Angebote der Hilfsorganisationen angewie-

sen, um ihr eigenes Überleben sichern zu können.

 Daher fordern wir:

• Die Einführung von Hilfsangeboten im Rahmen

der staatlichen und zivilgesellschaftlichen Obdach-

losenhilfe, welche auf die Bedürfnisse von Rent-

ner*innen eingehen können und die sie bei Behör-

dengängen, Besorgungen und auf der Suche nach

ggf. günstigerenWohnungen unterstützen.

 

 medizinische Versorgung

 

Über 70 Prozent der obdachlosen Menschen leiden an

einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung

– häufig Suchterkrankungen, Depressionen und Psycho-

sen. Obdachlose Menschen sind jedoch selten kranken-

versichert, die Kostenübernahme in der medizinischen

Regelversorgung  ist daher häufig schwierig.

 

Einrichtungen wie die Ambulanz der Stadtmission und

der Caritas bieten kostenlose medizinische Versorgung

für obdach- und wohnungslose Menschen an. Die Ambu-

lanz der Stadtmission wird von der Deutsche Bahn Stif-
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tung unterstützt, sie erlässt der Ambulanz die Miete. Zu-

dem arbeiten fast zwei Drittel des Personals in medizini-

schen Ambulanzen für obdachlose Menschen ehrenamt-

lich. Nur durch dieses gesellschaftliche Engagement kann

die medizinische Versorgung obdachloser Menschen ge-

stemmt werden! Denn allein Ärzt*innen arbeiten in den

Einrichtungen über 2000 Stunden unbezahlt pro Monat.

 

Der Senat unterstützt finanziell, jedoch können dadurch

bei weitem nicht alle Kosten gedeckt werden. Die Einrich-

tungen sind auf Spenden angewiesen. DieMitarbeiter*in-

nen in den Hilfseinrichtungen fühlen sich von der Politik

allein gelassen!

 

Zudem ist die Versorgung obdachloser Menschen

nach einem Klinikaufenthalt nicht ausreichend ge-

währleistet. Lange Wartezeiten auf einen Platz in

therapeutischen Wohngemeinschaften und mangelnder

Wohnraum führen dazu, dass die Menschen teilwei-

se wieder zurück auf die Straße entlassen werden. Der

deregulierte Wohnungsmarkt in Berlin wirkt sich am

meisten auf psychisch kranke und arme Personen aus –

sie finden keinenWohnraum. Jedoch ist ein Zuhause eine

wichtige Ressource für die Genesung der Patient*innen!

 

 Daher fordern wir: 

• Mehr öffentliche Gelder für die Bezahlung von me-

dizinischem Personal in Ambulanzen für obdachlo-

se Menschen bereitzustellen.

• Die Schaffung kostenloser ambulanter psychiatri-

scher Betreuung unabhängig von einer stationä-

ren psychiatrischen Behandlung und gleichzeiti-

ger Unterbringung der Menschen in einem eigenen

und sicheren Wohnumfeld. Das bedeutet, den So-

zialpsychiatrischen Dienst auszuweiten, mehr Per-

sonal einzustellen und eine verstärke Zusammen-

arbeit von Sozialarbeiter*innen, Psycholog*innen

und Psychiater*innen.

• Ein Angebot sozialpsychiatrischer Gespräche in

allen zivilgesellschaftlichen Einrichtungen für

obdach- und wohnungslose Menschen soll einge-

führt und durch das Land Berlin finanziert werden,

wobei die Inanspruchnahme der Hilfe durch Dol-

metscher*innen immer möglich sein muss.

• Die Schaffung und Finanzierung von mehr (thera-

peutischem)Wohnraum für die Zeit nach einemKli-

nikaufenthalt für obdachlose Menschen.

• Eine unbürokratische allgemeine Krankenversiche-

rung für obdachlose Menschen.

 

 mobile Hilfsangebote

 

Im Rahmen der vielen verschiedenen Angebote der Hilfs-

organisationen gibt es auch solche, die die Hilfsange-

bote zu Menschen bringen, die in Obdachlosigkeit le-
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ben und entweder durch Krankheit bedingt immobil oder

in einem Maße den Kontakt zum gesellschaftlichen Le-

ben verloren haben, dass dieser erst sehr langsam auf-

gebaut werden muss, bevor tradierte Hilfsmechanismen

greifen können.

 

Ein weiterer Bestandteil dieser mobilen Hilfe sind aber

auch die sogenannten “Kältebusse”, die in denWintermo-

naten warme Nahrung, warme Getränke und Schlafsä-

cke an obdachlose Menschen ausliefern, die sich abends

außerhalb von Unterkünften Schlafplätze suchen. Diese

sogenannte “mobile Einzelfallhilfe” liegt dabei zum jetzi-

gen Zeitpunkt vollkommen in der Verantwortung zivilge-

sellschaftlicher Organisationen.

 

Auch dieser Bereich der Hilfsangebote ist dabei nicht

ausreichendmit hauptamtlichen Personal und Finanzmit-

teln, zur Finanzierung der Angebote aber auch zum Aus-

bau bestehender Angebote, ausgestattet, was dazu führt,

dass die mobilen Hilfsangebote längst nicht alle Gäste

und die ihnen bekannten auch nicht im notwendigenMa-

ße unterstützen kann.

 Daher fordern wir:

• Die finanzielle und personelle Ausstattung der mo-

bilenHilfsangebote deutlich auszubauenund staat-

liche Stellen, die die zivilgesellschaftlichen Angebo-

te unterstützen, aufzubauen.

• Die Aufnahmemobiler Hilfsangebote in das Portfo-

lio bereits bestehender staatlicher Hilfsangebote.

 

 Sicherheit obdachloser Menschen

 

Die Sicherheit von obdachlosenMenschen ist zu jeder Zeit

gefährdet. Sie werden dadurch schnell zum Ziel gewalt-

tätiger Angriffe, wie Raubüberfälle, Körperverletzung, se-

xualisierter Gewalt, Vergewaltigung oder Totschlag. Vor

allem Hunde bieten den obdachlosen Menschen Schutz

und Gesellschaft, sind jedoch in den meisten Berliner Un-

terkünften verboten.

 

Dies führt dazu, dass einige Menschen nicht die Unter-

stützung bekommen können, die sie eigentlich benöti-

gen. Solange wir nicht alle obdachlosen Menschen in

Unterkünften unterbringen können, müssen Polizei und

Hilfseinrichtungen enger zusammenarbeiten, wobei der

Schutz der Privatsphäre immer Priorität haben muss. Ob-

dachlose Menschen haben meist schlechte Erfahrungen

mit der Polizei gemacht und das Vertrauen in den Erhalt

effektiver Hilfe im Notfall verloren.

 

Die Berliner Polizist*innen müssen für den Umgang mit

obdachlosen Menschen sensibilisiert werden und Notun-

terkünfte durch, vom Land zur Verfügung gestelltes, ge-

schultes Sicherheitspersonal unterstützt werden. Derzeit

gibt es keine Anlaufstellen innerhalb der Polizei, an die
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sich obdachlose Menschen ohne Angst vor Repressionen,

wenden können.

 

 Daher fordern wir:

• Die allgemeine Öffnung der Notunterkünfte für

Hunde oder separate Zimmer für Menschenmit Tie-

ren.

• Engere Zusammenarbeit der Berliner Polizeimit den

Hilfseinrichtungen und deren geschultes Personal.

• Sensibilisierung und Schulung der Berliner Poli-

zist*innen im Umgang mit obdachlosen Menschen.

• Eine anonyme Anlaufstelle innerhalb der Polizei, zu

etablieren, damit obdachlose Menschen Unterstüt-

zung erhalten können.

 

 Drogenpolitik

 

Anfang 2020 sprach sich die SPD-Bundestagsfraktion ge-

gen eine „Kriminalisierung der   Konsument*innen“ aus,

allerdings nur hinsichtlich von Cannabis. Wir begrüßen

diesen Schritt fordern aber auch, die Entkriminalisierung

für alle Drogenkonsument*innen auszuweiten.

 

Drogenkonsum ist unter obdachlosenMenschenweit ver-

breitet, Schätzungen zufolge leiden 21% der Obdachlo-

sen unter Suchterkrankungen. Diese Menschen werden

noch zusätzlich von der Gesellschaft stigmatisiert. Hier

muss geholfen werden, anstatt zu bestrafen. Wir fordern

daher die Meldepflicht für Drogenbesitz in Einrichtun-

gen aufzuheben. Derzeit befinden sich Mitarbeiter*innen

dieser Einrichtungen stets in einem rechtlichen Graube-

reich, wenn diese Drogenfunde nicht zur Anzeige bringen.

Dies muss aufhören!

 

Zusätzlich fordernwir einenAusbauderMöglichkeiten für

obdachlose Menschen, legal zu konsumieren. Spritzenau-

tomaten (z.B. am Bahnhof Zoo) gehen hier in die richti-

ge Richtung, reichen aber beiweitemnicht aus. Diese kos-

ten oft 50 Cent pro Spritze, was deutlich zu teuer ist. Au-

ßerdem reichen Automaten an sich niemals aus. Wir for-

dern daher einen massiven Ausbau von Konsumräumen

in allen Berliner Bezirken insbesondere auch außerhalb

des S-Bahnrings. Diese müssen niederschwellig zugäng-

lich sein und von geschultem Personal betreut werden.

 

Zusätzlich ist eine kompetente Drogenberatung durch

speziell geschultes Personal in derMuttersprache, des hil-

fesuchenden Menschens unumgänglich. Hier darf sich

das Land Berlin nicht allein auf ehrenamtliche Helfer*in-

nen verlassen. Es müssen Stellen geschaffen werden, die

aus dem Berliner Landeshaushalt finanziert werden.

 

 Daher fordern wir:

• Die Aufhebung derMeldepflicht für Drogenbesitz in

Einrichtungen der Obdachlosenhilfe.
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• Den massiven Ausbau von Konsumräumen in allen

Berliner Bezirken.

• Eine kompetenteDrogenberatungdurch speziell ge-

schultes Personal bei gleichzeitiger Unterbringung

der Menschen in einem sicherenWohnumfeld.

• Den Ausbau des Angebotes an sogenannten Sprit-

zenautomaten.

 

 Nutzung des ÖPNV

 

Um einen vor Kälte und schlechtem Wetter geschützten

Raum und Schlafplatz zu finden, nutzen viele obdachlo-

se Menschen Bahnsteige, Haltestellen und Bahnhofshal-

len und halten sich in diesen auf. Den ÖPNV nutzen sie

fürWege zu unterschiedlichen Behörden, Hilfseinrichtun-

gen, Schlafplätzen und Unterkünften, sowie als Möglich-

keit, um sich aufzuwärmen und Zeitungen zu verkaufen.

 

Oftmals haben sie dabei  keine - oder nicht mehr gülti-

ge - Tickets für den ÖPNV und werden in den Bereichen

der Bahnhöfe als “Sicherheitsproblem” verstanden, wes-

halb sie von Kontrolleur*innen wegen des “Schwarzfah-

rens” aufgegriffen und von Sicherheitspersonal dem Ort

verwiesen werden.  Da obdachlose Menschen nur selten

die hohen Strafzahlungen für das “Schwarzfahren” leis-

ten können, droht ihnen bei Wiederholung eine mehr-

wöchige Freiheitsstrafe. Darüber hinaus werden im Rah-

men von Umbau- und Renovierungsarbeiten sogenann-

te “dunkle Ecken” in den Bahnhöfen, in denen obdach-

lose Menschen, vom Personenverkehr abgeschirmt, Zu-

flucht suchen, immer mehr abgebaut, stärker beleuch-

tet und durch Kameras überwacht, was dazu führen soll.

dass die obdachlosen Menschen aus den Bahnhöfen ver-

trieben werden.

 

 Daher fordern wir:

• In Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn und

der BVG Konzepte zu entwickeln, die es obdachlo-

sen Menschen auch weiterhin ermöglichen sollen,

Bahnhöfe und Bahnhofshallen als Schlafplatz oder

Zufluchtsort vor schlechtemWetter zu nutzen.

 

 An der Forderung einer komplett entgeltfreien Nutzung

des ÖPNV für alle Menschen  halten wir fest.

 

 

 Verbesserung der Datenlage

 

Statistiken zur Zahl undCharakteristikaobdachloserMen-

schen sindwichtig, damit sich das Berliner Hilfesysteman

ihre Bedürfnisse anpassen kann und beispielsweise aus-

reichend Schlafplätze sowie Hygieneartikel für Frauen*

zur Verfügung stehen. Deshalb ist die Forderung nach ei-

ner zielführenden Obdachlosenstatistik bereits seit 2017

Beschlusslage der Jusos Berlin.
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In der Zwischenzeit wurde eine Zählung obdachloser

Menschen unter dem Motto „Nacht der Solidarität“

durchgeführt. Die Durchführung sowie die daraus ent-

standene Statistik wurden von Sozialarbeiter*innen und

der Selbstvertretung obdachloser Menschen in Berlin

kritisiert. Es wird davon ausgegangen, dass die erfasste

Zahl der obdachlosen Menschen viel geringer ist, als die

tatsächliche Zahl. Für die kommende Zählung stellen wir

deshalb die folgenden Forderungen:

 

Aus methodischer Sicht wurde bemängelt, dass in eini-

gen Parks und Grünanlagen, wie beispielsweise im Tier-

garten oder im Grunewald, gar nicht oder nicht flächen-

deckend gezählt wurde. Wir müssen deshalb davon aus-

gehen, dass die tatsächliche Zahl der obdachlosen Men-

schen in Berlin viel höher ist.

 

Außerdemwaren an der „Nacht der Solidarität“ viele frei-

willige Helfer*innen beteiligt, die vorher keine Erfahrun-

gen in der Arbeit mit obdachlosen Menschen hatten. Ex-

pert*innen gehen deshalb davon aus, dass viele der soge-

nanntenverdeckten Obdachlosen inder Statistik nicht be-

rücksichtigt werden. Beispielsweise halten sich viele Ob-

dachlose in Fast-Food-Ketten auf, die rund um die Uhr ge-

öffnet sind. Auch an diesen Orten wurde nicht gezählt.

Nicht alle obdachlosenMenschen sindmit viel Gepäckun-

terwegs oder auf den ersten Blick als solche erkennbar.

 

Auch auf die Kritik der SelbstvertretungobdachloserMen-

schenmuss reagiertwerden. Die Zählung istwürdelos, so-

lange sie nichtmit konkretenHandlungsschritten verbun-

den ist.

 Daher fordern wir: 

• Vor der nächsten Zählung muss klar zu kommuni-

zieren, dass aus den erhobenen Zahlen ein entspre-

chender Ausbau der Unterbringungsmöglichkeiten

folgt.

• Bei der kommendenZählungdie Freiwilligen imVor-

feld intensiv vonExpert*innen zu schulen.Gleichzei-

tig bessere Schätzmethoden zur Erfassung verdeck-

ter Obdachlosigkeit zu entwickeln.

• Das Zählen in unbeleuchteten FlächenunddenKon-

takt mit obdachlosen Menschen unter Berücksich-

tigung der Sicherheit der Zählenden zu gewährleis-

ten, ohne hierfür Sicherheitskräfte einzusetzen.

Antrag 105/I/2021

AG 60plus Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: FA IX - Gesundheit, Soziales und Verbrau-

cherschutz (Konsens)

Anpassung der Angemessenheit derWohnung bei Grundsicherung
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Die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion und die SPD-

Kabinettsmitglieder werden aufgefordert, ein Verfahren

einzuleiten, durch das eine Anpassung der gesetzlichen

Regelungen nach § 22 Sozialgesetzbuch (SGB II) – Grund-

sicherung für ArbeitssuchendeundKostenderUnterkunft

im Rahmen der Grundsicherung gem. § 29 Abs. 1 S. 1 SGB

XII erfolgt. Aufgrund des angespannten Wohnungsmark-

tes sowie derMietpreisent-wicklung ist es dringend erfor-

derlich, dass eine Anpassung des § 22 SGB II – Grundsiche-

rung für Arbeitssuchende sowie für Unterkunft im Rah-

men der Grundsicherung gem. §29Abs. 1, Satz 1 SGBXII er-

folgt. Darüber hinaus sollte sich die dafür jeweils zustän-

digen SPD-Mitglieder bei Ländern und Kommunen für ei-

ne Ausweitung des Ermessensspielraums bei der Umset-

zung des Verwaltungshandelns einsetzen.

Begründung

BeengteWohnverhältnisse können u. a. Ansteckungen al-

ler Art bis hin zu Epidemien befördern und so die rasan-

te Ausbreitung in der ganzen Bevölkerungen bewirken.

Die finanziellen und sozialen Folgen sind für die Gemein-

schaft enorm. Beispiel: Die meisten Infizierten der mit

oder durch Corona Erkrankten finden sich in den Bezirken

mit den dichtesten Bevölkerungszahlen. Darunter sind

auch überproportional viele Menschen, die von Leistun-

gen des § 22 - Sozialgesetzbuch leben. Die Leistungen zur

Sicherungdes Lebensunterhalts sichern denMenschen ei-

nen angemessenen Bedarf der Unterkunft undHeizung in

der derzeitigen Gesamtangemessenheitsgrenze nach den

WAV-Tabellen zu. Die Quadratmeter-Höchstmiete gemäß

§ 5 WAV soll die Vermietung von sehr einfachen und klei-

nen Mietwohnungen oder Zimmern regeln. So sollen vier

bis sechs Personen in einer 97 QuadratmeterWohnung le-

ben. Die Realität in Berlin ist, dass auf 80 Quadratmeter

Wohnfläche bis zu acht Personenwohnen. Eine Abstands-

wahrung ist hier nicht mehr gegeben. Die Verbreitung

von allen ansteckenden Erkrankungen wird durch diese

Wohnverhältnisse gefördert. Da soziale Kontakte mit an-

deren Menschen von Außerhalb innerhalb  denWohnun-

gen nichtmöglich sind,werden diese zumgrößtenTeil auf

die Straße bzw. auf private und öffentliche Einrichtungen

verlagert.

 

Es ist abzusehen, dass in der Bundesrepublik Deutschland

zunehmendmehr Menschen infolge der materiellen Aus-

wirkungen des Corona-Lockdowns in Armut geraten und

damit auf staatliche Hilfe angewiesen sein werden. So-

mit werden vermehrt Wegzüge in kleinere und einfache-

re Wohnungen stattfinden. Neue und häufigere Krank-

heitsausbrüche und -verbreitungen sind dadurch  voraus-

sehbar.

 

Es ist jetzt dringend angezeigt, die zukünftigenWohnver-

hältnisse zu ordnen und damit auch das SGB XII § 22. Auf
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längere Zeit betrachtet führt  einmedizinisch angemesse-

ner  bewohnterWohnraum für die Gemeinschaft zuweni-

ger Kosten, als die Behandlung zukünftiger  epidemischer

Krankheitsverbreitungen für die gesamte Bevölkerung.

 

ImRahmenderGrundsicherung imAlter bedarf es ebenso

dieser Veränderung und einer zusätzlichen Ergänzung des

SGB XII § 22.

1. B. eine Bedarfsgemeinschaft (Eheleute) bewohnt ei-

ne angemessene Wohnung und beziehen als Er-

gänzung ihrer Rente Grundsicherung. DieWohnung

wird mit Hilfe der Pflegeversicherung und dem

Wohnungseigentümer alters- und behindertenge-

recht umgebaut. Verstirbt ein Lebenspartner ist die

Wohnung nicht mehr angemessen und der überle-

bendePartnermussumziehen.DieUmbauten inder

Wohnung verbleiben dort undwerden vomVermie-

ter übernommen. Da es sich um eine Sanierung der

Wohnung handelt, kann der Vermieter diese zu ei-

nem höheren Mietzins vermieten. Der überleben-

de Partner muss nun eine angemessene Wohnung

mit der entsprechenden Quadratmeterzahl bezie-

hen und kann im ungünstigsten Fall sich nichtmehr

selbstständig versorgen.

 

Hier muss eine Änderung bzw. Erweiterung des § 29 Abs.

1 SGB XII vorgenommen werden, die dem überlebenden

Partner die laufenden Leistungen der Unterkunft undHei-

zung zusichert, bis dieser sich oder die Wohnung nicht

mehr alleine versorgen kann.

 

Auch hier ergibt sich die Frage der Kosten. Ein Pflegeheim

ist immer teurer, als eine Wohnung, die dem alten Men-

schen ein würdevolles Leben mit sozialen Bindungen in

der Familie und im Kiez ermöglicht.

Antrag 106/I/2021

Jusos LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Solidarität in der Krise: Vermögensabgabe jetzt!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Soziale Ungleichheit bekämpfen

Die Corona-Krise hat ein Schlaglicht auf die wachsen-

de soziale Ungleichheit in unserem Land geworfen und

diese weiter verschärft. Viele Menschen mit geringen

und mittleren Einkommen gerieten durch die Pande-

mie in Existenznöte,während Großaktionär*innen von ra-

sant steigenden Aktienkursen und Gewinnausschüttun-

gen profitieren. So konnten die 119 deutschen Milliar-

där*innen ihr Vermögen während der Krise um rund 79

Milliarden Euro steigern. Gleichzeitig mussten viele Men-
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schen trotz staatlicher Unterstützung auf ihre Ersparnisse

zurückgreifen und Einkommensverluste hinnehmen. Das

zeigt, wie massiv die Corona-Pandemie die Konzentration

der Vermögen verstärkt.

 

Wie eine Studie desWirtschafts- und Sozialwissenschaft-

lichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung zeigt,

wirkt sich die Krise besonders belastend auf Men-

schen mit niedrigen Einkommenaus. Sie leidenamstärks-

ten unter wirtschaftlichen Sorgen, vor allem, wenn sie

über wenig Vermögen verfügen. Dabei waren bereits

vor der Pandemie rund ein Fünftel der Deutschen nicht

in der Lage, eigenes Vermögen aufzubauen. Denn nicht

erst seit Corona besteht eine dramatische Ungleichver-

teilung der Vermögen in Deutschland: Laut dem Deut-

schen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) besitzen

die obersten ein Prozent 35 Prozent des gesamten Vermö-

gens, während die unteren 90 Prozent nur über 33 Pro-

zent des Vermögens verfügen. Diese Ungleichheit dürfen

wir nicht hinnehmen. Menschen ohne Vermögen haben

eine nachweislich geringere Lebenserwartung, sind voll-

ständig abhängig von Lohnarbeit und somit oft im Nied-

riglohnsektor gefangenundkönnennicht imgleichenMa-

ße am Gemeinwesen teilhaben, wie Vermögende. Dies

führt langfristig auch zu einer erheblichen Verschiebung

politischer und gesellschaftlicher Macht. Außerdem ist es

für Kinder, deren Eltern keinVermögenbesitzen, erheblich

schwieriger, selbst Vermögen aufzubauen, da sie nicht er-

ben. Dadurch leidet die soziale Mobilität: Kinder aus ar-

men Familien haben es ungleich schwerer, aufzusteigen.

 

 Gesellschaftlichen Zusammenhalt bewahren

 

Wir stehen vor einer Zerreißprobe: Wenn wir eine soli-

darische Gesellschaft schaffen und erhalten wollen, dür-

fen tiefgreifende ökonomische und soziale Spannungen

nicht unbeantwortet bleiben. Die Corona-Krise hat die-

se Spannungen weiter verstärkt. Dem müssen wir mit ei-

ner solidarischen Besteuerung entgegenwirken. Ein Teil

davon sollte die Vermögensabgabe sein. Dafür kann der

nach dem Zweiten Weltkrieg beschlossene Lastenaus-

gleich als positives Beispiel dienen, denn er linderte die

sozialen Spannungen erheblich.

 

 In öffentliches Gemeinwesen investieren

 

Neben den sozialen Spannungen hat die Corona-Krise

auch den Investitionsstau in das öffentliche Bewusstsein

gerückt. Die Pandemie hat gezeigt, dass weitere öffent-

liche Investitionen zur Stärkung des sozialen Gemeinwe-

sens unabdingbar sind. Der Sparzwang und die Profit-

motive der vergangenen Jahrzehnte im Gesundheitswe-

sen haben zu einem Rückgang an Intensivbetten und er-

heblichem Personalmangel geführt. Auch die öffentliche

Verwaltung kann ihrem Anspruch, bedarfsgerecht und
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schnell zu agieren, aufgrund mangelhafter Ausstattung

und fehlendem Personal zu oft nicht gerecht werden. Ho-

meschooling und Home-Office haben darüber hinaus

aufgezeigt, wie essentiell flächendeckende Breitbandan-

schlüsse und die technische Ausstattung zu Hause sind,

um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können.

 

Bei all dem dürfen wir die größte Herausforderung unse-

rer Zeit, den Klimawandel, nicht vergessen. Die vollständi-

geTransformation unseres Lebens und unserer Wirtschaft

erfordert immense finanzielle Anstrengungen: Allein die

Energiewende wird nach Berechnungen des ifo-Institutes

bis 2050 zwischen 500 und 3.000 Milliarden Euro kosten..

Diese finanziellen Aufgabenmüssen gerecht verteilt wer-

den.

 

Es ist daher offensichtlich, dass wir einen handlungs-

fähigen und finanzkräftigen Staat brauchen, der dar-

auf reagieren kann. Der Investitionsstau in der Verwal-

tung, dem Gesundheits- und Bildungssystem und in der

öffentlichen Infrastruktur darf nicht weiter bestehen –

hier besteht akuter Finanzierungsbedarf. Daher können

wir uns keine erneute Austeritätspolitik wie nach den

letzten Finanzkrisen leisten. Die notwendigen Investitio-

nen dürfen auch nicht auf dem Rücken der Arbeitneh-

mer*innen finanziert werden, die in Kurzarbeit, mangel-

haft ausgestatteten Home-Office oder unter widrigsten

Arbeitsbedingungen in den Betrieben, Krankenhäusern

undSchulen ihre Gesundheit aufs Spiel gesetzt haben, um

während der Pandemie die Gesellschaft am Laufen zu hal-

ten.

 

Die aktuelle Bundesregierung hat bereits während der

Pandemie das Dogma der schwarzen Null aufgegeben

undwieder Schuldenaufgenommen, umdie ausfallenden

Steuereinnahmen, Hilfsprogramme und Investitionen zu

finanzieren. Das ist in dem aktuellen Niedrigzinsumfeld

absolut richtig. Doch die Schuldenaufnahme allein kann

auf Dauer keine Lösung sein. Auch wenn die Wirtschaft

wieder wachsen und die Schuldenquote dadurch sinken

wird, braucht der Staat auf Dauer neue Einnahmequellen,

um den Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte

gerecht zuwerden.Darüber hinauswird Schuldenaufnah-

me nicht die eklatante Vermögensungleichheit und deren

Auswirkungen auf unsere Gesellschaft beheben.  Die ge-

rechteste und ökonomisch sinnvollste Lösung ist daher ei-

neVermögensabgabe,mit derdie reichstenMenschenun-

serer Gesellschaft ihren Beitrag zur Bewältigung der Krise

und der kommenden Herausforderungen leisten sollen.

 

Wir fordern daher die Einführung einer Vermögensabga-

be auf alle Privatvermögen ab 2 Mio. Euro und auf alle

Unternehmensvermögen ab 5 Mio. Euro. Die Vermögens-

abgabe startet bei 10% und steigt linear-progressiv auf

30% ab einem Vermögen von 50 Mio. Euro an. Die Ver-
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mögensabgabewird in jährlichen Raten über 20 Jahre ge-

zahlt. Die Vermögensabgabe soll bei immobilem Kapital

undUnternehmensbeteiligungen auch in Form von staat-

lichen Anteilen geleistet werden können. 

 

Wir fordern, dass die Erlöse der Vermögensabgabe einem

gesonderten Investitionsfonds zugeführt werden, um zu

garantieren, dass die Mittel zweckgebunden für die ge-

wünschten Investitionen genutzt werden und nicht, um

Löcher im laufenden Bundeshaushalt zu stopfen. 

 

 Erhebliches Aufkommen trotz großzügiger Freibeträge

 

Bei unserer Ausgestaltung orientieren wir uns an Simu-

lationsrechnungen des DIW Berlin. Im Gegensatz zur Ver-

mögenssteuer wird die Vermögensabgabe nur einmalig

auf den Vermögensbestand erhoben.  Es ist uns dabei

wichtig, dass nur die obersten Prozente der Vermögenden

in Deutschland betroffen sind, um die gewünschte Um-

verteilungsdynamik zu erzielen. Familienmit Einfamilien-

hausundkleineBetriebe werdendurchdie Freibeträgege-

schützt. Verluste durch die Corona-Krise sollen ebenfalls

berücksichtigt werden. Da die Vermögen in Deutschland

sehr stark auf die oberen 10 Prozent konzentriert sind,

kann die Vermögensabgabe trotz der hohen Freibeträge

ein erhebliches Aufkommen generieren. Die Berechnung

des DIW geht für unser Modell von einem Aufkommen

von 338 Milliarden Euro aus. Indem wir den Stichtag für

die Bemessung des Vermögens in die Vergangenheit (den

Start der Corona-Pandemie) legen, verhindern wir, dass

Vermögende der Abgabe ausweichen.

 

 Konkretes Konzept und Ausgestaltung 

 

Abgabepflichtig sind alle individuellen natürliche Perso-

nen. Natürliche Personen mit Wohnsitz oder ständigem

Aufenthalt im Inland sind unbeschränkt abgabepflich-

tig. Beschränkt Abgabepflichtig sind natürliche Personen

mit Wohnsitz oder ständigem Aufenthalt im Ausland mit

inländischem Vermögen. Eine gemeinsame Veranlagung

von Ehepartner*innen oder Lebenspartner*innen ist nicht

vorgesehen. Es wird kein Kinderfreibetrag gewährt. Juris-

tische Personen sind grundsätzlich nicht abgabepflichtig.

 

Die Bemessungsgrundlage der Vermögensabgabe ist das

individuelle in- und ausländische Nettovermögen der na-

türlichen Person. Das Individuelle Nettovermögen errech-

net sich aus der Differenz zwischen den abgabepflichti-

gen Vermögenswerten und darauf lastenden Verbindlich-

keiten. Die Ermittlung und Bewertung der Vermögens-

werte und Verbindlichkeiten sollen sich grundsätzlich an

den Vorschriften des Bewertungsgesetzes orientieren.

 

Der Tarif der Vermögensabgabe soll linear-progressiv ge-

staltet sein: Dieser beginnt mit 10 Prozent und steigt
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mit höheren abgabepflichtigen Nettovermögen bis auf

30 Prozent. Ab einem abgabepflichtigen Nettovermögen

von 50 Millionen soll der Spitzen- Abgabesatz von 30 Pro-

zent einsetzen.

 

Der persönliche individuelle Freibetrag beträgt zwei Mil-

lionen Euro vom abgabepflichtigen Vermögen. Für Be-

triebsvermögen und wesentlichen Beteiligungen (min-

destens 25 Prozent) an Kapitalgesellschaften sind ein ge-

sonderter Freibetrag in Höhe von fünf Millionen Euro

vorgesehen. Es sollen die aktuellen Regelungen des Erb-

schaftsrechts analog für die Gewährung von Freibeträgen

angewendet werden.

 

Die Vermögensabgabe soll auf das abgabepflichtige Net-

tovermögen zum 01. Januar 2020 festgesetzt und erho-

ben werden. Auf Antrag kann als alternativer Stichtag der

01. Januar 2022 gewählten werden, sofern der Abgabe-

pflichtige glaubhaft nachweisen kann, dass sein Vermö-

gen seit dem01. Januar 2020 im Zuge der Covid-Pandemie

mittelbar gesunken ist und sein abgabepflichtiges Netto-

vermögen zum01. Januar 2020 niedriger ist als zum01. Ja-

nuar 2020. DerMissbrauch dieser Ausnahmeregelung soll

unterbunden werden. Die Steuerzahlung wird auf 20 Jah-

re gestreckt.

 

Grundsätzlich sindwir derÜberzeugung, dassdiederzeiti-

gen Vermögensunterschiede moralisch nicht zu rechtfer-

tigen sind. Wer betroffen von der Vermögensabgabe ist,

hat diese Vermögen egal ob direkt durch Unternehmens-

besitz, Immobiliengeschäfte oder Geschäfte auf dem Fi-

nanzmarkt, oder indirekt durch Erbschaft, als Resultat

der gesammelten Arbeitskraft anderer erlangt . Die Ver-

mögensabgabe kann nur der Startschuss für eine größer

angelegte radikalere Umverteilung sein, die die kapitalis-

tische Verteilungslogik in ihren Grundsätzen adressiert.

365


	2021-I-Antragsbuch-Teil-2
	Organisation
	Antrag 02/I/2021 Die innerparteiliche Benachteiligung der Arbeitsgemeinschaften beenden. Gleichstellung aller 11 SPD Arbeitsgemeinschaften.
	Antrag 03/I/2021 Umsetzung der UN- Berhindertenrechtskonvention in der SPD - SPD Aktionsplan Inklusion 2022-2026

	Arbeit / Wirtschaft
	Antrag 27/II/2019 Die Arbeitsversicherung implementieren – soziale Sicherung umsetzen
	Antrag 266/II/2019 Die Macht von Großinvestor*innen beschränken!
	Antrag 13/I/2020 Stärkung des Ehrenamts: Anspruch auf Freistellung bei Lohnfortzahlung
	Antrag 15/I/2020 Tarifbindung stärken!
	Antrag 16/I/2020 Verteidigung und Wiederherstellung der Flächen- und Branchen-Tarifverträge, für das uneingeschränkte gewerkschaftliche Streikrecht
	Antrag 17/I/2020 Servicegesellschaften abschaffen – Tarifbindung stärken!
	Antrag 24/I/2020 Strukturabgabe für die kommunale Strukturentwicklung
	Antrag 29/I/2020 Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze
	Antrag 33/I/2020 Mindeststandards für Vergütungen und soziale Absicherung von Solo-Selbständigen einführen
	Antrag 176/I/2020 Integration von Geflüchteten durch eine bessere Arbeitsvermittlung voranbringen und nachhaltig gestalten!
	Antrag 04/I/2021 Fahrdienstleister zur Einhaltung arbeits- und sozialrechtlicher Standards zwingen
	Antrag 05/I/2021 Der Berliner Mindestlohn gilt ausnahmslos!
	Antrag 06/I/2021 Schrittweise differenzierte Öffnung für Gastgewerbe und Kultur
	Antrag 07/I/2021 Outsourcing beenden, öffentlichen Dienst stärken
	Antrag 08/I/2021 Selbstständige sozialversichern
	Antrag 09/I/2021 Überwachung hat am Arbeitsplatz nichts verloren!
	Antrag 10/I/2021 Lehren aus der Krise – Gemeinsam die sozial gerechte Transformation unserer Gesellschaft vorantreiben!
	Antrag 11/I/2021 Antrag gegen die Ermächtigung von Energieerzeugern zur Abschaltung der Elektroenergie bei Verbrauchern

	Bauen / Wohnen / Stadtentwicklung
	Antrag 55/II/2019 Azubi-Wohnheime in städteeigener/landeseigener Hand errichten
	Antrag 56/II/2019 Wohnheime für Berufsanfänger*innen in landeseigenen Betrieben errichten
	Antrag 57/II/2019 Förderung von Neubau von Werkswohnungen für Beschäftigte bei den Berliner Landesunternehmen
	Antrag 43/I/2020 Solidarität mit dem Syndikat! Kiezstrukturen und Freiräume vor Verdrängung schützen – nicht die marktwirtschaftlichen Interessen der Immobilienkonzerne!
	Antrag 50/I/2020 Zukunftsort Berliner Mitte: lebenswert – klimaresilient – gemeinwohlorientiert – geschichtsbewußt – autoarm – kulturstark
	Antrag 52/I/2020 Betriebskostenverordnung reformieren
	Antrag 12/I/2021 Ergänzung des § 50 Landesbauordnung Berlin
	Antrag 13/I/2021 Bauen für eine lebenswerte Zukunft
	Antrag 14/I/2021 Feministische Stadtplanung: Eine Stadt für Alle!
	Antrag 15/I/2021 Berliner Straßen und Plätze: weiblich und vielfältig!
	Antrag 16/I/2021 Handlungsmöglichkeiten Nutzen - Verdrängung und Spekulation eindämmen und einen sozialen Wohnungsmarkt erhalten
	Antrag 17/I/2021 Keine möblierten Apartments auf der Fischerinsel!
	Antrag 18/I/2021 Berliner Parks: Freiräume für Kultur, Sport und Erholung
	Antrag 19/I/2021 Gewässerufer
	Antrag 20/I/2021 Regionalhaltepunkt Dresdener Bahn an der Buckower Chaussee


	2021-I-Antragsbuch-Teil-3
	Bildung
	Antrag 113/II/2019 Ergebnis der Schuleingangsuntersuchung soll mit einem verpflichtenden Aufklärungsgespräch verbunden sein
	Antrag 124/II/2019 Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben: Einrichtung eines Kinder- und Jugendparlaments auf Berliner Landesebene
	Antrag 59/I/2020 Die digitale Souveränität von Mädchen* früh fördern - Frauen* nicht zu Verliererinnen des digitalen Wandels machen
	Antrag 65/I/2020 Lehrkräftemangel? – Mehr Kreativität wagen
	Antrag 72/I/2020 Ein Studierenden- und Auszubildendenwerk für Berlin!
	Antrag 73/I/2020 Vollfinanzierung von Erasmus+ !
	Antrag 75/I/2020 Inklusion vorantreiben und Exklusion sofort beenden!
	Antrag 79/I/2020 Forschen statt Verkaufen: Stärkere Grundfinanzierung von (Grundlagen-) Forschung
	Antrag 21/I/2021 Beste Bildung für alle Kinder! Bildungsgerechtigkeit erkämpfen
	Antrag 22/I/2021 Klare Perspektiven schaffen, kein Kind zurücklassen
	Antrag 23/I/2021 Zurück in Berliner Schulen – aber sicher!
	Antrag 24/I/2021 Berlin denkt Bildung digital
	Antrag 25/I/2021 Digitalisierung in Schulen stärken: Verantwortliche durch Weiterbildung unterstützen!
	Antrag 26/I/2021 Bildungsgerechtigkeit sicherstellen nach und mit Corona: Rahmenlehrpläne und Ferien anpassen!
	Antrag 27/I/2021 Schüler*innenvertretungen im Land und Bezirk den Rücken stärken
	Antrag 28/I/2021 Lernen an Berliner Gymnasien: gerechter, inklusiver, besser!
	Antrag 29/I/2021 Privatschulen dürfen keine elitären Clubs sein!
	Antrag 30/I/2021 Privatschulen dürfen keine elitären Clubs sein!
	Antrag 31/I/2021 Auszubildende und Studierende in Berlin nicht in der Krise sitzen zu lassen!
	Antrag 32/I/2021 Auszubildende und Studierende nicht in der Krise sitzen lassen!
	Antrag 33/I/2021 Auszubildende und Studierende nicht in der Krise sitzen zu lassen – Prüfungsbedingungen sicherzustellen!
	Antrag 34/I/2021 Auszubildende und Studierende nicht in der Krise sitzen zu lassen – Ausstattung sicherstellen!
	Antrag 35/I/2021 Auszubildende und Studierende nicht in der Krise sitzen zu lassen!
	Antrag 36/I/2021 Stipendium
	Antrag 37/I/2021 Mut zur demokratischen Neugestaltung - Keine faulen Kompromisse im novellierten Berliner Hochschulgesetz!
	Antrag 38/I/2021 Wege in die Justiz erleichtern – BAföG auch nach dem Freischuss!
	Antrag 39/I/2021 Keine Entwertung des Schwerpunkts im Jura-Studium!
	Antrag 40/I/2021 Teilnehmer:innen von Integrations- und Berufssprachkursen eine angemessene Einsichtnahme in Abschlussprüfungen ermöglichen
	Antrag 108/I/2021 Lebenslanges Lernen fördern – Demokratie stärken

	Europa
	Antrag 224/I/2020 Europa nicht nur während der Europawahlen
	Antrag 225/I/2020 Europapolitik vorantreiben!
	Antrag 226/I/2020 Europapolitik vorantreiben!
	Antrag 228/I/2020 EU-Landwirtschaftspolitik
	Antrag 41/I/2021 Demokratisierung der europäischen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik!
	Antrag 42/I/2021 Demokratisierung der europäischen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik!
	Antrag 44/I/2021 Erasmus-Brexit stoppen: Rückaufnahme des Vereinigten Königreichs in die EU-Bildungsförderung
	Antrag 45/I/2021 Restriktive Rüstungsexportpolitik auf nationaler und europäischer Ebene praktisch wirksam umsetzen
	Antrag 46/I/2021 Für einen grundlegenden Systemwechsel in der EU-Landwirtschaftspolitik!

	Familie / Kinder / Jugend
	Antrag 83/I/2020 Demokratiebildung? Jugendbeirat!
	Antrag 158/I/2020 Demokratiebildung? Jugendbeirat!
	Antrag 47/I/2021 Erstwahlpaket einführen
	Antrag 48/I/2021 Das Erstwahlpaket
	Antrag 49/I/2021 Corona verlangt mehr von uns: Kindeswohlgefährdungen effektiv begegnen!
	Antrag 50/I/2021 Situation von Berliner Careleaver*innen verbessern!
	Antrag 51/I/2021 Einsetzung einer/s landesweiten Beauftragten für Kinderrechte und Kinderschutz
	Antrag 52/I/2021 Gerechtigkeitslücken im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) schließen (I): Teilzeitarbeit in Elternzeit für alle Arbeitnehmer*innen
	Antrag 53/I/2021 Gerechtigkeitslücken im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) schließen (II): Bemessungszeitraum vom Elterngeld für Eltern nach einer Weiterbildung flexibilisieren


	2021-I-Antragsbuch-Teil-4
	Finanzen
	Antrag 54/I/2021 Nicht handeln ist teurer als handeln! Für eine vorausschauende Haushaltspolitik im Land Berlin
	Antrag 55/I/2021 Internationale Solidarität geht nur mit  weltweiter Entschuldung und gestärkter Entwicklungsfinanzierung!
	Antrag 107/I/2021 Maßnahmen zur wirksamen Stärkung des Vermögenaufbaus zugunsten unterer und mittlerer Einkommen in Deutschland

	Gesundheit
	Antrag 56/I/2021 Der Corona-Krise solidarisch begegnen - Impfstoffe weltweit gerecht verteilen
	Antrag 57/I/2021 Der Corona-Krise solidarisch begegnen - Impfstoffe weltweit gerecht verteilen
	Antrag 58/I/2021 Pandemiebekämpfung global solidarisch gestalten!
	Antrag 59/I/2021 Es ist nicht nur in deinem Kopf! Psychischen und physischen Folgen von Corona entgegenwirken
	Antrag 60/I/2021 Planloses Hin und Her von deutschlandweiten Lockdowns und Lockerungen beenden: NO-COVID-Strategie umsetzen
	Antrag 61/I/2021 Ein Corona-Maßnahmen-Gesetz für Berlin
	Antrag 62/I/2021 Den Kostenübernahmeerklärungen der Krankenkassen den Schrecken nehmen
	Antrag 63/I/2021 Gewährleistung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Krankenhausversorgung
	Antrag 64/I/2021 Nichtraucher*innenschutz in Berliner Clubs endlich konsequent umsetzen - Für eine rücksichtsvolle und diverse Clubkultur

	Gleichstellung
	Antrag 129/I/2020 Unterstützung von NGO’s beim Kampf gegen Diskriminierung von LGBTI- Personen in Polen
	Antrag 131/I/2020 Warnhinweise für Reisen in queer- und frauenfeindliche Staaten und Regionen
	Antrag 140/I/2020 Warnhinweise für Reisen in queer- und frauenfeindliche Staaten und Regionen
	Antrag 65/I/2021 “Ich glaub’ meine Katze pfeift” - Stoppt Catcalling!
	Antrag 66/I/2021 Politische Konsequenzen aus “The children of Pornhub” ziehen!

	Gegen Rechts
	Antrag 132/I/2020 Alle Möglichkeiten nutzen: Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus zum anhaltenden rechten Terror und Verbindungen zum NSU in Berlin-Neukölln einrichten
	Antrag 133/I/2020 Ein Untersuchungsausschuss zum rechten Terror in Neukölln
	Antrag 134/I/2020 Untersuchungssausschuss jetzt – Gegen rechten Terror in Neukölln
	Antrag 137/I/2020 Bekämpfung rechter Gewalt muss Aufgabe des Regierenden Bürgermeisters/der Regierenden Bürgermeisterin werden
	Antrag 67/I/2021 10 Jahre Anschlag von Utøya – Europäischen Rechtsextremismus aufklären!
	Antrag 68/I/2021 10 Jahre Anschlag von Utøya – Europäischen Rechtsextremismus aufklären!
	Antrag 69/I/2021 Resolution: Kontinuitäten des Rechtsextremismus durchbrechen! Für ein Gedenken an die Opfer der rechtsterroristischen Angriffe in Oslo und auf Utøya vom 22. Juli 2011!
	Ä- zum Antrag 69/I/2021

	Antrag 70/I/2021 Antiziganismus und antiziganistisch motivierte Diskriminierung strukturell bekämpfen!
	Antrag 71/I/2021 Definitiv gegen Antiziganismus – IHRA-Arbeitsdefinition annehmen!
	Antrag 72/I/2021 Definitiv gegen Antisemitismus – IHRA-Arbeitsdefinition annehmen!
	Antrag 73/I/2021 Exit Deutschland muss erhalten werden

	Inneres / Recht
	Antrag 147/I/2020 Diskriminierungskategorie Klassismus ins LADG und AGG
	Antrag 149/I/2020 Presse- und Meinungsfreiheit schützen - Verbot von linksunten.indymedia zurücknehmen!
	Antrag 150/I/2020 #politics: Social-Media-Plattformen als Ort der politischen Debatte sichern
	Antrag 152/I/2020 Nazis gehören hinter Schloss und Riegel – unser Parlament nicht.
	Antrag 157/I/2020 Auskunftssperren sind kein Luxus: Melderecht reformieren
	Antrag 214/I/2020 Öffentliches Feuerwerk statt private Böllerei zu Silvester
	Antrag 74/I/2021 Gemeinnützige Vereine stärker fördern!
	Antrag 75/I/2021 Sachliche Information statt PR – für eine konsequente Social-Media-Kommunikation der Polizei Berlin
	Antrag 76/I/2021 Für ein echtes Transparenzgesetz
	Antrag 77/I/2021 Gegen Institutionellen Rassismus – Arbeitshilfe zurücknehmen
	Antrag 78/I/2021 Aufarbeitung der NS Vergangenheit der Berliner Beamt*innen in West und Ost nach 1945 durch Historiker*innen
	Antrag 79/I/2021 Willkürliche und neokoloniale Identitätsfeststellung und Abschiebepraxis nach Westafrika beenden - Rechtsstaatlichkeit muss auch für die schwächsten der Gesellschaft gelten
	Antrag 80/I/2021 Keine Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien
	Ä- zum Antrag 80/I/2021

	Antrag 81/I/2021 Kein besonderer Schutz für Staaten und Staatsorgane

	Inneres/Verwaltung
	Antrag 82/I/2021 Berlin wird Einbürgerungshauptstadt – Wir brauchen ein Einbürgerungszentrum in Berlin (EBZ)

	Digital / Medien / Datenschutz
	Antrag 259/II/2019 Digitale Infrastruktur als öffentliche Daseinsvorsorge begreifen!
	Antrag 169/I/2020 Gegen Hass und Hetze im Netz – wirksam gegen Hate Speech vorgehen
	Antrag 83/I/2021 Online-Belästigungen „Cyberstalking“
	Antrag 84/I/2021 Daten von Mietfahrrädern und E-Scootern für die Allgemeinheit nutzbar machen

	Internationales
	Antrag 85/I/2021 Menschenrechtsverletzungen des Al Sisi Regimes in Ägypten entgegentreten
	Antrag 86/I/2021 Menschenrechtsverletzungen des Al-Sissi Regimes an ägyptischen und europäischen Bürger*innen entgegentreten!
	Antrag 87/I/2021 Für eine kohärente werte-, normen- und interessenbasierte China-Strategie für Deutschland und Europa
	Antrag 88/I/2021 Entschiedene Hilfe für die demokratische Protestbewegung in Myanmar
	Antrag 89/I/2021 Solidarität mit Belarus jetzt!
	Antrag 90/I/2021 Konsequente Haltung gegen das russische Regime jetzt!
	Antrag 91/I/2021 Freilassung


	2021-I-Antragsbuch-Teil-5
	Justiz
	Antrag 43/I/2021 Gerichtsvollzieherschutzgesetz

	Kultur
	Antrag 92/I/2021 Zentrales Mahnmal mit Dokumentationszentrum in Berlin zur Aufarbeitung deutscher Kolonialverbrechen
	Antrag 93/I/2021 Zentrales Mahnmal mit Dokumentationszentrum in Berlin zur Aufarbeitung deutscher Kolonialverbrechen
	Antrag 94/I/2021 Dekolonisierung der staatlichen Museen, Sammlungen und Kunsthallen bundesweit voranbringen
	Antrag 95/I/2021 Dekolonisierung der staatlichen Museen, Sammlungen und Kunsthallen bundesweit voranbringen

	Mobilität
	Antrag 47/I/2020 Zebrastreifen um Bildungseinrichtungen
	Antrag 188/I/2020 Änderungen in den VBB der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) veranlassen
	Antrag 189/I/2020 Neue ÖPNV-Tarife für die neue Arbeitswelt
	Antrag 190/I/2020 Für die Mobilitätswende den Mobilitätspass einführen
	Antrag 191/I/2020 Barrierefreie Bushaltepunkte in ganz Berlin einrichten
	Antrag 202/I/2020 Verkehrsflächen für Bürger*innen
	Antrag 96/I/2021 Ernst machen mit der Mobilitätswende!
	Antrag 97/I/2021 U5 verlängern: Vorhandene Potentiale nutzen
	Antrag 98/I/2021 Tiergarten-Süd besser an den Bus-ÖPNV anbinden!
	Antrag 99/I/2021 Für eine vollwertige Landesanstalt Schienenverkehr

	Umwelt / Energie/ Tierschutz
	Antrag 276/II/2019 Reduzierung des Flugverkehrs zum Schutz der Umwelt!
	Antrag 291/II/2019 Ausbau von Erneuerbaren Energien
	Antrag 295/II/2019 Ausweitung des Pfandsystems
	Antrag 100/I/2021 Die Berliner Abfallstrategie „Zero Waste 2030“ auf dem Weg zur Klimaneutralität
	Antrag 101/I/2021 Changing Climate - Changing Taxes: Für die sozial-ökologische Transformation die CO2-Steuer weiterentwickeln
	Antrag 102/I/2021 Grüne Gentechnik aus progressiver Perspektive
	Antrag 103/I/2021 Aktionswoche zum Erdüberlastungstag

	Soziales
	Antrag 263/II/2019 Einen ersten Schritt ins bedingungslose Grundeinkommen wagen
	Antrag 212/I/2020 Grundsicherung bei Rentenbezieher*innen auch nach Ableben, analog zur gesetzlichen Rente, weitere 3 Monate auszahlen
	Antrag 213/I/2020 Die Besteuerung von gesetzlicher Rente muss auf den Prüfstand
	Antrag 214/I/2020  Altenhilfestrukturgesetz auf den Weg bringen!
	Antrag 219/I/2020 Schwerbehindertenausgleichsabgabe gemäß § 160 SGB IX erhöhen
	Antrag 104/I/2021 Obdachlosigkeit beenden!
	Antrag 105/I/2021 Anpassung der Angemessenheit der Wohnung bei Grundsicherung
	Antrag 106/I/2021 Solidarität in der Krise: Vermögensabgabe jetzt!





